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Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Ordentliche Wintersitzung. 18«!

Kreisschreiben

an

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes.

Bern, den 22. November 1861.

Herr Großrath I

Der Unterzeichnete hat im Einverständnisse mit dem Re-
gierungSrathe beschlossen, den Großen Räch auf Montag den
2. Dezember nächsthin zu Abhaltung seiner ordentlichen
Wintersitzung einzuberufen. Sie werden demnach eingeladen, sich

an dem bezeichneten Tage, deS Vormittags um 1V Uhr, im
gewohnten Sitzungslokale deS Großen Rathes auf dem Rathhause
in Bern einzufinden.

Die Gegenstände, welche zur Behandlung kommen werden»
sind folgende:

à. Gesetzes entwürfe.

s. Solche, die zur zweiten Berathung vorgelegt
w erven:

1) Gesetz. Wer den Mißbrauch der Presse.

2-)i „ „ Organisation und Bestand deS Landjäger-
korpS.

3) „ „ die Aufhebung deS RekrutenunterrichtS in
den Bezirken.

4) „ „ den Bestand des CentralinstruktionSkorpS.

5) „ „ Entschädigung der Bezirkökommandanten und
SektionSschreiber u. s. w.

6) „ betreffend die Scharfschützen und die Schützen,
gesellschaften.
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7) Gesetz über die Pferde- und Rindviehzkcht.
8) „ „ Abänderung "deS Art. 33 deS Tarifs in

Strafsachen (Entschädigung der Geschwornen).

9) Dekret, betreffend Beiträge der Burgcrgüter an die
Nvtharmenpflege.

Nk Die endliche Redaktion der ersten Berathung obiger
unter Ziff. 3, 4, 5 und 6 angeführten Gesetzesentwürfe fällt
mit der zweiten Berathung zusammen.

b. Solche, die bereits früher vorgelegen, aber
theils verschoben, theils nicht in Behandlung
gezogen wurden:

1) Gesetz, betreffend die Uebertragung der VormundschaftS-
pflege an die Orlsgcmeindräihe.

2) „ über die Miliiärsteuer.
3) Dekret, betreffend iheilwcise Modifikation deS Art. 34

des Bergwerkgesetzes vom 17. März 1853.
4) Gesetz über die Erhöhung der Besoldung der

Hochschullehrer.

5) Dekret, betreffend Trennung von Buchholterberg vom
Amtsbezirke Konolfingen und Anschließung an den
Amtsbezirk Thun.

6) Dekret, betreffend Errichtung einer katholischen Pfarrei
in Münster

7) Gesetz über das Steuerwesen in den Gemeinden,

c. Solche, die neu vorgelegt werden:

1) Gesetz über das Erbrecht der Unehelichen.
2) », „ die Ausübung der medizinischen Berufs¬

arten.
3) „ betreffend die Einbürgerung der Heimachlosen im

Jura.
4) „ über Stempel marken.

L. Vor träge,

a. DeS R e g,ierungSprästd e nt e n:

Ueber Ersatzwahlen in den Großen Räch.
9t
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d. Der Direktion der Justiz« und Polizei:

1) Betreffend NaturalisationSbegchren.
2) „ das Begnadigungsgesuch deS wegen MordeS

zum Tode veruriheilten Johann Kläntschi.
3) „ anderweitige Strafnachlaß- und Strafum«

Wandlungsbegehren.
4) „ daS Gesuch der Gemeinde Köniz um

Entfernung der Sträflinge der Strafanstalt Bern
auS Köniz und Umgegend.

5) „ Nachkreditbegehren für die Strafanstalt Bern.

c. Der Direktion der Finanzen:

1) Betreffend den Boranschlag der Einnahmen und Aus¬
gaben deS Staates für das Jahr 186Z.

2) „ Abschreibung von KantonalbankobligationS-
restanzen

3) „ die Vorstellung der Anna Maria Jseli wegen
einer ErbschaflSabgabe.

cl. Der Direktion der Finanzen, Abtheilung
Domainen und Forsten:

Betreffend Genehmigung von Verkaufsverträgen.

e. Der Direktion der Erziehung:

Betreffend Nachkreditbegehren.

t. Der Direktion deS Militärs:
Betreffend Nachkreditbegehren.

g. Der Direktion der öffentlichen Bauten:

1) Betreffend Hochbauten.
2) „ SlaatSbeitrag an die Habstettenstraße
3) „ Krediiübertraqungen.
4) „ Nachkredit für den ordentlichen Hochbau.

K. Der Direktion der Eisenbahnen und Entsum-
pfungen:

I. Eisenbahnen:

1) Betreffend Festsetzung des EisenbahntracöS Biel-Bern.
2) „ Abänderung deS Pachtvertrages der Linie

Biel-Neuenstadt.

II. Entsumpfungen:

1) Betreffend Trockenlegung deS AegelseeS.
2) „ Nachkredit für Vorarbeiten in EntsumpfungS-

fachen.

Wahlen:

1) Zweier Mitglieder deS Ständerathes.
2) Eines Mitgliedes des RegierungSratheS.
3) Dreier Mitglieder und zweier Ersatzmänner der Direktion

der bernischen Staatsbahn.
4) Von Stabsoffizieren.

Für den ersten SitzungSlag werden auf die Tagesordnung
gesetzt: die unter litt. Ziff. 2, 3, 4, 5 und 6 bezeichneten,
zur zweiten Berathung gelangenden Gesetzesentwürfe; serner

Vortrüge des RegierungSpräfidenten und der Direktion der

Justiz und Polizei über Sirafnachlaß- und StrafumwandlungS-
begehren.

Die Wahlen, zu denen bei Eiden geboten ist, finden
Mittwoch den 4. Dezember Statt.

Mit Hochschätzung!

Der GroßrathSprästdeni:

Kurz.

Erste Sitzung.

Montag den 2. Dezember 1861.

Vormittags um 16 Uhr.

Unter dem Borsitze deS Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Äffolter, Johann
Rudolf; Bähler, Daniel; Bernard, Gouvernon, Lehmann zu
Ruedtligen, Messerli, Müller-Fellenberg, Rösti und Sign;
ohne Entschuldigung: die Herren Äffolter, Jakob; Bangerter,
Biedermann, Bösiger, Brechet, Bucher, Burger, Bütigkofer,
Bützberger, Burn, Carlin, Chevrolet, Dähler, Fankhauser,
Fischer, Fleury, Flückiger, Frxiburghaus, Froidcvaur, Frotê,
Gfeller in Signau, Gobat, v. Grünigen, Guenat, v. Gunten,
Hennemann, Hermann, Herren, Hirstg, Hofmeyer, Houriet,
Jaquet, Jeannerat, Jmer, Jmhoof, Benedikt; Jndermühle zu
Amsoldingen, Joß, Kalmann, Karlen, Jakob; Kasser, Klaye,
Knechtenhofer, Wilhelm; Knuchel, Kohler, Kohli, Koller, Krebs
in Albltgen, Lenz, Loviat, Lüthy, Marquis, Marti, MatthyS,
Morel, Moser, Jakob; Moser, Gottlieb; Müller, Arzt;
Oeuvray, Paulet, Prudon, Regez, Riat, Ritter, Rohrer,
Rosselet, RöthliSberger, Mathias; Rothenbühler, SalviSberg,
Salzmann, Schmalz, Schmtd, Rudolf; Schmid, Andreas;
Scholer, Schort, Schürch, Seiler, Siegenthaler, Steiner,
Jakob; Stockmar, Streit, Benedikt; Streit, HieronymuS;
Theurillat, Ttèche, Trorler, Wirth und Wyß.



Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgender
Ansprache:

„Meine Herren Im Einverständniß mit dem RegierungS-
rathe habe ich den Große» Rath auf heute und die folgenden
Tage zusammenberufen. Das Traktandenverzeichniß ist etwas
weitläufig, und eS wäre gut, wenn wir von den darauf
enthaltenen Gegenständen so viele als möglich erledigen könnten,
damit die Geschäfte deS Staates keinerlei Hinderniß und
Rückhalt erleiden. Wir haben in der letzten Sitzung einen äußerst
wichtigen Beschluß gefaßt, einen Beschluß, der vielleicht noch
eine Reihe höchst bedeutender, die StaatSintercssen sehr stark in
Anspruch nehmender Schlußnahmen nach sich ziehen wird. In
dieser Sitzung werden wir uns mit der Ausführung dieses

Beschlusses zu befassen haben, und gewiß wird jeder von Ihnen
meinen Wunsch theilen, daß der Staat die erwarteten Interessen
dabei finden möge. Wir werden ferner mehrere Wahlen zu
treffen haben, namentlich die Wahl zweier Mitglieder, deS

SiänderatheS, eines Mitgliedes deS RegierungSratheS, der

Mitglieder und Ersatzmänner der Verwaltung der SlaaiSbahn.
„Ich erkläre die Sitzung als eröffnet und bitte Sie, den

Verhandlungen mit aufmerksamer Theilnahme zu folgen, damit
die Geschäfte ihre gehörige Erledigung finden."

Eine Anzahl Bittschriften, die sich theils auf die

Richtung der Eisenbahnlinie Biel-Bern, theils auf das
Verbot deS KartoffelbrennenS, theils auf die Korrektion
der. Langenthal-Huttwyl-Straße beziehen, werden
angezeigt und dem RegicrungSrathe zur Begutachtung
überwiesen.

Tagesordnung.
Vortrag des Regierungsrathes über stattgehabte

Ersatzwahlen in den Großen Rath.

Infolge Austrittes der Herren Friedrich Bürkt, Handelsmann

in Worb, und Johann Schon, Landwirth in Wahlen,
hatten die Wahlkreise Biglen und Wohlen Ergänzungswahlen
vorzunehmen, deren Ergebniß folgendes ist:

im Wahlkreise Biglen wurde gewählt:
Herr Friedrich von GoumoönS, Hauptmann, in Worb.

im Wahlkreise Wohlen:
Herr Johann Etter, AmtSverweser, in Jezikofen.

Da diese Wahlen während der gesetzlichen Frist unangefochten

blieben und auch kein Grund vorliegt, von AmteS

wegen dagegen einzuschreiten, so stellt der RegierungSrath
den Antrag, dieselben als gültig anzuerkennen und die Gewählten
zu beeidigen.

Der Herr Regierungspräsident, als Berichterstatter,
empfiehlt diesen Antrag, der ohne Einsprache durch das Handmehr

genehmigt wird.
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Die Herren v. GoumoönS und Etter leisten den
verfassungsmäßigen Eid.

Für den abwesenden Herrn Bernard wird Herr Großrath
Bühl mann provisorisch als Slimmenzähler bezeichnet.

Entwurf-Gesetz
über

die Organisation, den Bestand und die Besoldung
des LandjägcrkorpS.

(Zweite Berathung. Siehe Tagblatt der GroßrathSvcrhand-
lungen, laufenden Jahrgang, Seite 128 f.)

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter.
In der letzten FrühlingSsitzung wurde ein Gesetzesentwurf über
die Reorganisation, des Landjägerkorps vom Großen Rathe in
erster Berathung genehmigt. Heute handelt eS sich um die
zweite Beraibung. Was die EiniretenSfrage betrifft, so kann
ich mich darüber ganz kurz fassen, indem die Reorganisation
des bernischen Landjägerkorps schon seit längerer Zeit als
Bedürfniß anerkannt ist. Diese Reorganisation soll nach der
Art und Weise stattfinden, wie sie in andern Kantonen, die
eine gute Polizei haben, schon früher stattgefunden hat. Infolge
deS entstandenen Bedürfnisses hatte denn auch die Direktion
der Justiz und Polizei den Auftrag erhalten, einen Entwurf
zu diesem Zwecke auszuarbeiten. Als es sich um die erste

Berathung handelte, beschloß der Große Rath das Eintreten
ohne Widerspruch und genehmigte den Entwurf mit wenigen
Abänderungen. Ueber die Nothwendigkeit der Reorganisation
will ich nicht weitläufiger sein, sondern beschränke mich darauf, »

einige Hauptpunkte hervorzuheben. Nach dem Gesetze vom
17. Dezember 1846 stand das LandjägcrkorpS des Kantons
Bern halb unier der Militärdirektion, halb unter der Direktion
der Justiz und Polizei. Auf der einen Seite las man im
Gesetze, das LandjägcrkorpS sei ein Polizeikorps, das auf
militärischem Fuße eingerichtet ist, auf der andern Seite stellte
man den Chef der Centralpolizei an die Spitze dieses KorpS mit einer
Besoldungszulage von Fr. 266 a. W., während die Zeit dieses
Beamten durch die Polizeigeschäfte ohüehin vollständig in
Anspruch genommen und eS ihm daher unmöglich war, die
Leitung des Landjägerkorps gehörig zu besorgen. Diese
Einrichtung war also ein Zwitterding, daS unter keinen Umständen
gute Früchte bringen konnte. Man darf sich deßhalb nicht
verwundern, wenn man Klagen über mangelhafte Disziplin
und nicht gehörige Handhabung der Polizei hörte. Bei der
Ausarbeitung des vorliegenden Entwurfs ging man von dem
Grundsatze aus, der militärische Charakter deS LandjägcrkorpS
müsse vollständig ausgeprägt werden, wozu eS einer einheitlichen
und unabhängigen Leitung bedarf, einer Einrichtung, wie sie

in Zürich, Neuenburg, Waadl, Basel-Stadt, kurz überall besteht,

wo ein gutes Polizeikorps vorhanden ist. Deßhalb wird ein
Militär an die Spitze des KorpS gestellt, der seine ganze Zeit
demselben widmet und so gestellt werden soll, daß man auf
eine tüchtige Kraft rechnen darf. Dem Kommandanten deS

KorpS stehen zwei Offiziere zur Seite. Gelingt eS, für diese

Stellen die rechten Männer zu finden, dann haben wir Aussicht,
ein LandjägerkorpS zu erhalten, das in militärischer und
polizeilicher Beziehung seine Aufgabe erfüllt, was nur dann
geschehen kann, wenn der Landjäger die Verhältnisse deS
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gewöhnlichen Lebens mit Takt zu beurtheilen versteht. Das
ist der Hauptgedanke, welcher der Reorganisation zu Grunde
liegt. Eine natürliche Folge dieser Einrichtung besteht darin,
daß das LandjägerkorpS unter die militärische Gerichtsbarkeit
gestellt wird. Bei diesem Anlasse erinnere ich mich einiger
Bedenken darüber, die ich letzthin in einem öffentlichen Blatte
gelesen habe, indem man diese Stellung des LandjägerkorpS
eine privilegirte Gerichtsbarkeit nannte. ES liegt schon in der

Natur der Sache, daß ein militärisches KorpS unter dem

Militärgesctz stehe. Dadurch versetzt man den Landjäger nicht
in eine privilegirte Stellung, seine Stellung wird vielmehr eine

ungünstigere, als wenn er unter dem gewöhnlichen Gesetze

bliebe, denn Jedermann weiß, daß die Sliafbestimmungen der

Miliiärgcsetze viel strenger sind. ES entsteht also für daS

LandjägerkorpS eher ei« Privilegium oeliosum, aber als
natürliche Folge der neuen Organilanon. UebrigenS wird im
g 7 des Entwurfs die DiSziplinarbefugntß des RegierungS-
staiihaliers, unter dessen Aussicht die stationirlen Landjäger,
welche nicht zu dem in der Hauptstadt liegenden Depot gehören/
stehen, ausdrücklich vorbehalten. Ueber das Verhältniß der

Landjäger zum bisherigen Strafprozesse ist folgendes zu
bemerken. ES ist richtig daß da, wo es heißt, die Landjäger
stehen unter militärischer Gerichtsbarkeit, des Strafprozesses
nicht Erwähnung geschieht; allein ich verweise in dieser

Beziehung auf die Art. 39, 59 und 69 deS Strafprozesses, wo
von der Ausübung der gerichtlichen Polizei die Rede ist. Nach
Art. 49 des nämlichen Gesetzbuches stehen, alte Beamten der

gerichtlichen Polizei unter der Oberaufsicht der Anklagekammer.
Nun heißt eS im vorliegenden Entwürfe wieder ausdrücklich,
daß durch denselben die Vorschriften des Strafprozesses nicht
berührt werden, und eS kann die Anklagekammer nach wie vor
gegen Polizeiangestellte, die ihre Obliegenheiten nicht erfüllen»
nach Vorschrift deS allgemeinen Gesetzes einschreiten. Wenn
man den ganzen Entwurf in seinen einzelnen Bestimmungen
näher untersucht hätte, so wäre man nicht dazu gekommen, ein«
solche Rüge, wie die erwähnte, auszusprechen Bei § l werden

Sie Gelegenheit haben, über den militärischen Charakter
deS Korps zu entscheiden. Auch der bisherige Bestand
desselben entsprach den vorhandenen Verhältnissen nicht mehr, eS

müssen neue Posten besetzt werden; deßhalb wird dem Regie-
- rungsraihe eine gewisse Laiirüde eingeräumt, innerhalb der

Schranken des Gesetzes eintretenden Bedürfnissen zu-entsprechen.
Ferner werden auch in Betreff der Bekleidung und Bewaffnung
der Mannschaft, so wie bezüglich deren Besoldung Verbesserun.
gên vorgeschlagen. Wenn man ein gutes LandjägerkorpS habe«
will, so soll man es auch gehörig halten. Man wird vielleicht
dem Entwürfe den Vorwurf mache» eine Besoldung von
2 Fr. fei für den Gemeinen zu wenig. Stellt man aber alle
finanziellen Konsequenzen der Reorganisation zusammen, so

ergibt sich infolge derselben für den Staat bereits eine
Mehrausgabe von Fr. 37,899 Das scheint mir für einmal deS

Guien genug Sieht man später, daß die Besoldung der
Gemeinen wirklich zu gering sei, so kann man immer nachhelfen.
Ich stelle den Antrag, Sl-e möchten in die zweite Berathung
des Entwurfs eintreten und denselben artikclweise behandeln.

Das Eintreten und die artikelweise Berathung wird ohn«
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

st b.

Herr Berichterstatter. Diesen Paragraph entspricht
ungefähr der Bestimmung de» § t deS Gesetzes von lsâ
Durch, den Grundsatz, daß das LandjägerkorpS ach militärischem
Fuße ooganiàt wenden soll, ist die Frage der Kompetenz ent»
schieden ; daher steht eS unter militärischer Gerichtsbark«», dem«

Ausübung durch regtementarifche Bestimmungen geordnet wird.
Wie ich schon bemerkte, wird dadurch die Stellung deS KorpS
nicht eine günstigere, sondern eS wird infolge vefsen strenger
gehalten, als wenn eS unter der gewöhnlichen Gerichtsbarkeit
stehen würde.

Der ss 1 wird ohne Einsprache genehmigt.

§ 2.

Herr Berichterstatter. Die hier ausgesprochene Be-
sugniß d«S RegierungsracheS, das LandjägerkorpS unter
Umständen provisorisch zu verstärken, ist nur für dringend« Fäll«
aufgenommen.

Lehmann, Benedikt. Früher bestand das LandjägerkorpS
ans 1 militärischen Chef mit HaupimamiSrang, s Feldweibel,
6 Wachtmeistern, 17 Korporalen und 225 Gemeinen. Räch
dem vorliegenden Entwurf« soll SaS Offizierskorps vermehrt
werden. Ich sehe die Nothwendigkeit davon nicht ein, und
stelle daher den Antrag, die beiden Lieutenants zu streichen.
Sollte dieser Antrag nicht die Mehrheit erhalten, so beantrage
ich, den Unierlieulenant zu streichen und dem Feldweibel Unter-
lieutenantSrang zu geben.

Herr Berichterstatter. Wenn man dem Felvweibel
den Rang eines UnterlieukenantS gibt, so hat man »eb«n dem
Kommandanten doch zwei Offiziere, was Herr Lehmann
vermeiden will. Die vorberatheiide Behörde hielt es für zweck,

mäßig, drei Offiziere aufzustellen. Der Kommandant deS

KorpS muß seinen «sitz in der Hauptstadt haben; dagegen
können die zwei andern Offiziere zu besserer Ueberwachung
der ausgedehnten Kantonsgrenze verwendet und der eine
derselben z. B. an einem Haupiorle deS Jura staiionirt sein.
Die Landjäger stehen zwar wohl unier der Aufsicht deS Re-
gicrungsstatlhalters, aber eS ist nicht Sache dieses Beamten,
die militärische MannSzucht so zu handhaben, wie eS in der
Stellung eines Offiziers liegt. Wenn man daS ganze KorpS
gehörig beaufsichtigen Gill, so ist eine solche Einrichtung nöthig,
wie sie übrigens auch in den Kantonen Waadt und ReuenburA
ja in jeder Militärkompagnie besteht. Daß bisher ein Ctvil-
beamker an der Spitze veS KorpS stand, gab eben zu. mancherlei
Klagen Anlaß. Ich' ersuche Sie daher, vom Antrage de»
Herrn Lehmann, zu abstrahiren.

A b st i m m u n g.

Für den 8 2 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
„ „ Antrag deS Herrn Lehmann Minderheit.

8 k

Herr Berichterstatter. Bei der ersten Berathung
wawn die Ansichten eigentlich uuv über da» Akteesjahr ver-
fchivdem, indem einige Miss; lieber der Versammlung aus Sa»
29. AlierSjahr zurückgehen wollten. Der Groß« Rath hs«tt
jedoch am 23. Jahre fest, und ich halte auch dafür, dieß sei

zweckmäßiger. Ein Landjäger muß schon eine gewisse Reife
erlangt haben, um seine Obliegenheiten mit gehörigem Takt
und Klu heil zu erfüllen. Er befindet sich nicht in der Stellung
eines Rekruten in der Kaserne, der in beständigem Verkehr
mit seinem KorpS und unter beständiger Aufsicht der Offiziere



und Unteroffiziere steht. Der Landjäger ist auf seiner Station
gewissermaßen sich selbst überlassen und muß wissen, was er
zu thun hat. Andererseits würde es mit Grund auffallen,
wenn man Personen, die kaum daS ZU, Jahr erreicht haben,
die Befugniß einräumen würde, Anzeigen zu machen, die man
als glaubwürdig annimmt bis zur Fälschungsklage, während
ein solcher junger Mensch nach dem Gesetze nicht fähig ist,
seine eigenen Angelegenheiten zu besorgen. Eine Herabsetzung
des EintritiSalterS wäre nur dann gerechtfertigt, wenn man
nachweisen könnte, daß sonst eine entsprechende Rekrutirung nicht
erzielt werden könnte. Man wendet freilich ein, Personen von
Z3 Jahren hätten sich bereits irgend einem Berufsfache
gewidmet, laugten also nicht mehr, wie jüngere Leute zum Land-
jägerdienste. Dieser Einwurf ist aber nicht stichhaltig, denn
die Leute wenden sich in der Regel schon vor dem ZU AltcrS-
jahre einem Berufsfache zu; man müßte daher daS Aller deS

Eintritts noch weiter herabsetzen. Der Landjäger soll in der
Lage sein, den Verhältnissen deS gewöhnlichen LebenS angemessen

zu handeln. Ich empfehle Ihnen daher die Beibehaltung deS

Artikels, wie er in der ersten Berathung genehmigt wurde.

Girard. Ich bin mit den Eigenschaften einverstanden,
die man von den Leuten verlangt, welche in das Landjägerkorps
eintreten wollen; aber ich möchte doch noch eine anoere
Bedingung beifügen, die, wie ich hoffe, der Ansicht deS Herrn
Berichterstatters entsprechen wird. Er sprach unS von der
Vortrefflickkeil der Gendarmerie anderer Kamone, unter Andern
von derjenigen von Zürich. WaS nun einen Theil der
Eigenschaften der Gendarmerie dieses KantonS ausmacht, das ist die

Bedingung deS EölibatS, welche von denen gefordert wird, die
in das KorpS eintreten. Ich weiß nicht, wie weit man diese

Bedingung geltend macht, und ob sie absolut gefordert wird;
aber da cS einleuchtet, daß eS einem unverheiratheten Manne
leichter ist, den Dienst eines Landjägers zu erfüllen, daß er sich

demselben widmen kann, ohne von Sorgen für seine Familie
gedrückt zu sein, so stelle ich den Antrag, im dritten Lemma
des vorliegenden Artikels die Worte einzuschalten: „und un-
verheiraihel sind." Diese Bedingung stört, wie Sie sehen, die
Oekvnomie des Entwurfs in kemer Weise, da man erst bei
der Auswahl der Mannschaft, welche künftig in dieses KorpS
treten, den Unverheiratheten den Vorzug geben wird,
die den Dienst viel besser versehen als diejenigen, welche Familie
haben. Ich wünsche, daß der Herr Berichterstatter diese
Ergänzung zugebe.

Herr Berichterstatter. Ich kann beistimmen, daß der

Antrag des Herrn Girard erheblich erklärt werbe, um näher
untersucht zu werden. Dennoch glaube ich, eS wäre zu weit
gegangen, wenn man den Grundsatz aufstellen wollte, daß die
Leute, welche in das Landjägerkorps treten, unverheiraihet sein
sollen. Aber wenn man sagt, daß, wenn eS sich um die

Rekrutirung dieses KorpS handelt, man unverheiratheten Männern
der Vorzug gebe, so ist daS ein Grundsatz, den man bei der
Rekrutirung fast immer befolgt Ich kann daher die Erheblichkeit

deS darauf bezüglichen Antrages zugeben. Wenn man
grundsätzlich feststellt, daß man unverheiraihet sein müsse, um
in das LandjägerkorpS zu treten, dann wird man vorzüglich
Individuen wählen, die nicht mit Familie belastet sind. Darin
liegt bis auf einen gewissen Punkt eine Garantie, daß sie ihre
Pflichten besser erfüllen, als wenn sie Familie haben. Allein
waS wird geschehen? Die Beireffenden werden dann später
mit dem Gesuch einkommen, sich verheirathen zu dürfen, und
nach Verlauf von Z—3 Dlenstjahren werden sie sich verheirathen.
Die Landjäger absolut zum Cöltbat verpflichtn zu wollen,
wäre in der Praxis fast unmöglich. Man muß wohl bedenken,

daß die Landjäger nicht den Militärs der stehenden Heere
gleichzustellen sind. Wie will man sie zur Ehelosigkeit anhalten,
wenn man nicht Gefahr lausen will, der Unsitiltchkeit Vorschub
zu leisten, die alSdann im LandjägerkorpS um sich greifen
würde? Nun ist eS die Aufgabe dieses KorpS, die Bürger zu

Tagblort des Großen Rathes ts«t.
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überwachen; die Landjäger sind mit der bürgerlichen Gesellschaft
verbunden. Man soll sie nicht von den Banden der Ehe
ausschließen, die auch eine Garantie für die bürgerliche Gesellschaft
ist. Nichts destoweniger gebe ich, wie gesagt, die Erheblichkeil
deS Antrages zu.

Der Z 3 wird mit Erheblicherklärung deS von Herrn
Girard gestellten Antrages durch daS Handmehr genehmigt.

8 4

Herr Be richt erst alter. Nach diesem Artikel steht die
Wahl und die Entlassung der Offiziere des LandjägerkorpS
dem Regierungsralhe zu. Sie werden zugeben, daß namentlich
die Stelle deS Kommandanten eine sehr wichtige ist, indem oie

Leitung der Polizei im ganzen Kanton in seiner Hand liegt.
Daß man von den Offizieren die Kenntniß beider Landessprachen
verlangt, erscheint vollkommen begründet, damit man sie nöthi-
gensalls in verschiedenen Landestheilen verwenden kann. Der
Kommandant deS Korps maß, wie ich schon früher bemerkte,
seinen Sitz in der Hauptstadt haben. Hier befindet sich die

Hauplwache, die Administration der Polizei; man kann es also
nicht darauf ankommen lassen, daß die Behörde einer ihr
angenehmen Persönlichkeit wegen eine Ausnahme'davon machen
würde. Vielleicht wird man dazu kommen, während deS

Sommers einen Offizier in daS Oderland, etwa nach Interlaken
zu versetzen, damit er den Fremdenverkehr dort überwache. ES
würde dazu beitragen, die Klagen, welche so oft schon über
dortige Zustände erhoben wurden, zu beseitigen. Im Jura
haben wir halb eidgenössische Landjäger, die unter einem
gewissen Drucke der Zollverwaltung stehen und den Grenzdienst
versehen; deßhalb ist eS ebenfalls zweckmäßig, dieselben durch
einen Offizier gehörig zu beaufsichtigen, dessen Ausgabe es ist,
die obere Behörde über den Stand der Dinge unbefangen in
Kenntniß zu setzen.

Mühlethaler vermißt eine Bestimmung darüber, daß
der RegierungSrath in dem Falle, wo es sich um Erlheilung
deS StabsosfiziersrangeS an den Kommandanten des
LandjägerkorpS handelt, die Genehmigung des Großen RalheS
einholen soll.

Der Herr Berichterstatter macht auf den Wortlaut
deS 8 2 aufmerksam, nach welchem dem Kommandanten der
Grad eineS E>abso>fiziers ertheilt werden kaun, und findet es

selbstverständlich, daß der RegierungSrath in diesem Falle den
Entschrid deS Großen RaiheS einholen soll.

Der 8 4 wird unverändert durch daS Handmehr genehmigt.

8 5.

Herr Berichterstatter. Bisher wurden die Unteroffiziere
des LandjägerkorpS auf den Vorschlag der Direktion der Justiz
und Polizei von der Mtliiärdireliion ernannt. Nach dem

vorliegenden Entwurf hat die Militärdirekiion nur noch für
Bekleidung und Bewaffnung deS Korps zu sorgen; dieselbe hat
sogar den Wunsch ausgesprochen, die Justudrrekiion möchte
auch die Anschaffung der Bekleidung übernehmen. ES liegt
auf der Hand, baß der Militärdirekior, der sich nicht weiter
mit dem LandjägerkorpS zu beschäftigen hatte, sich in der

Unmöglichkeil befand, zu beurtheilen, ob der Vorgeschlagene
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wirklich für die betreffende Stelle tauge; deßhalb wurde in der
Regel einfach der Vorschlag der Justudireklion genehmigt.
Bezüglich der Entlassung haben die Landjäger eine Bittschrift
eingereicht. Nach dem Entwürfe findet nämlich die Entlassung
der Gemeinen und der Unteroffiziere auf den Rapport und
Vorschlag des Kommandanten mit oder ohne Penston durch
den Direktor der Justiz und Polizei statt. Wenn nun Einer
wegen schlechter Aufführung entlassen wird, weil er unwürdig
ist, im KorpS zu dienen, so bekommt er nach dem Reglement!
keine Penston; eS ist also dem Reglement! vorbehalten, diesen

Punkt zu reguliren Die Revision des gegenwärtigen Rcgle-
menteS soll die erste Arbeit deS Korpskommandanten und der
Justizdirektion sein. Das Gesetz kann nicht alle Details
enthalten. Ferner soll eine Jnvalidenkasse gebildet werden, in
welche die Landjäger gewisse Einschüsse zu machen haben. Wer
aber wegen schlechter Aufführung vom KorpS fortgewiesen wird,
erhält die geleisteten Einschüsse nicht zurück. Mit Bezugnahme
auf das Reglement empfehle ich Ihnen den I 5 wie er

vorliegt

Gygar. Ick theil« die Befürchtung deS LandjägerkorpS
hinsichtlich der Bestimmung, nach welcher einfach die Entlassung
„mit oder ohne Penston" in Aussicht gestellt ist. Diese
einfache Ermächtigung der Justizdirektion scheint mir doch etwas
kurz. Man könnte diese Worte streichen^ ohne daß dem Gesetze

dadurch geschadet würde. Ich beantrage daher deren Streichung.
Sollte diese nicht belieben, so wünsche ich, daß man uniersuche,
ob eS nicht möglich wäre, den Zweifel durch einen Zusatz zu
heben, etwa durch Einschaltung der Worte : „nach den

Bestimmungen des ReglememeS" nach dem Worte „Penston."

Girard. ES liegt in der Pflicht eineS Jeden von uns,
dazu nach Kräften beizutragen, daß gute Gesetze gemacht
werden Bon diesem Grundsätze ausgehend, möchte ich auch
einige Bemerkungen über den in Berathung liegenden Artikel
anbringen. Ich schließe mich vorerst dem Antrage deS Herrn
Gygar aus Streichung der Worte „mit oder ohne Pension"
an. Wenn der Staat alle Gelder liefern würde, welche die

Jnvalidenkasse alimentiren, dann begriffe ich, daß er sagen
könnte, der und der Landjäger werde fortgewiesen. Allein die
Umstände sind verschieden: die Landjäger müssen sich Abzüge
gefallen lassen, welche den größten Theil dieser Fonds bilden.
ES ist daher nach meiner Ansicht nicht ganz verständig, der
Justiz- oder der Militärdirektion eine so unbeschränkte Besugniß
einzuräumen. In meinen Augen hat eS daher keinerlei Uebelstand,

die Worte „mit oder ohne Penston" zu streichen, weil
das Reglement alle Fälle vorsehen muß, wo ein Landjäger sich

deS Anspruchsrechtes auf eine Kasse verlustig gemacht hat, zu
deren Speisung er durch Abzüge an seinem Solde beigetragen.
AuS diesem Grunde beantrage ich förmlich die Streichung der

angeführten Stelle. Ich beantrage noch eine andere Abänderung
die, wie ich hoffe, die Zustimmung des Herrn JustizvirekwrS
erhalten wird. Bet Art. 4 wurde bestimmt, daß die Offiziere
deS LandjägerkorpS für vier Jahre ernannt oder befördert
werden sollen. DaS ist begreiflich; aber der § 5 setzt gar
keinen Termin für die Dienstdauer der Landjäger fest, so daß
ein ausgezeichnetes Individuum, daS sich in das Korps
aufnehmen ließ, dieses nach Belieben nach Berfluß einiger Zeit
verlassen könnte, und dann der Staat im Verlust wäre, weil
er den Mann entlassen müßte, nachdem er denselben tüchtig
herangebildet. Um diesem Uebelstande, welcher den Interessen
deS Staates nachiheilig ist, abzuhelfen, beantrage ich. die
Dienstdauer der Landjäger auf vier Jahre festzusetzen. Zu
diesem Zwecke müßte man daS zweite Lemma des § 5 rcdigiren,
wie folgt: „Jeder definitiv in das KorpS aufgenommene
Mann verpflichtet sich, in demselben vier Jahre lang zu dienen
und wird vom Kommandanten auf den vorgeschriebenen
Diensteid beeidigt " Bedenken Sie wohl, daß es immer die
besten Subjekte find, welche auSlreten, weil sie mehr Aussicht
haben als Andere, eine soziale Stellung zu finden, während

nach der vorliegenden Fassung deS Artikels die am wenigsten
tüchtigen Subjekte im KorpS bleiben würden.

Herr Berichterstatter. Auf den Antrag des Herr»
Gygar habe «ch zunächst zu erwiedern, daß eS sich von selbst

velüeht, daß die Entlassung „mit oder ohne Pension" nach
den Bestimmungen deS Reglements stattfinden wird. Es war
auch nie anders verstanden; daher gebe ich den von Herrn
Gygar vorgeschlagenen Zusatzantrag als erheblich zu Ucbri-
genö ist die Frage der Penstonsertheilung selten streitig und
ich erinnere daran, daß dafür eine gewisse Anzahl Dienstjahre
vorgeschrieben ist. Die Entlassung einzelner Landjäger geschieht
im Jnieresse der Disziplin des KorpS, z. B. wenu Einer sich

grobe Fehler zu Schulden kommen ließ. In solchen Fällen
kann man nicht mit dem Betreffenden einen Prozeß ansangen,
der vor dem Obergerichte auSgefochten wird. Die jüngere
Mannschaft kann sich ein Beispiel daran nehmen, und wenn
Sie ein gutes LandjägerkorpS haben wollen, so muß der Behörde
diese Besugniß absolut eingeräumt werden. Herr Girard nahm
einen schon früher gestellten Autrag auf, indem er eine Dienstzeit
von vier Jahren für die Landjäger vorschlug. Die Fälle, wo
ein Landjäger aus dem KorpS tritt, um sich eine andere
Stellung zu suchen, sind nicht sehr häufig, und wenn sie

eintreten, so könnte eS nach meiner Ansicht als eine gewisse Härte
erscheinen, wenn man die Betreffenden daran hindern würde.
Nehmen Sie an, ein gemeiner Landjäger, der durch dine schöne

Handschrift oder durch andere Leistungen Gelegenheit hat, eine

voriheilhasterc Stellung zu erlangen, während er bisher nur
2 Fr. im Tage bezieht, würde daran gehindert; glauben Sie
nicht, daß eS auf ihn den Eindruck der Härte machen würde,
daß eS nicht etwas Verletzendes für ihn hätte? Sicher würde
ein solcher Mann nicht mehr große Freude am Dienste haben,
nicht mehr den frühern Elfer an den Tag legen. Um jedoch
die Sache näher zu untersuchen, da der Vorschlag deS Herrn
Gtrard grundsätzlich richtig ist, gebe ich denselben als erheblich

zu.

Gygar zieht seinen ersten Antrag zurück.

Der § 5 wirb mit den zugegebenen Abänderungen durch
das Handmehr genehmigt.

8 6.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

« 7-

Girard. Man gibt in diesem Gesetze dem Justizdirektor
die Kompetenz eineS eidgenössischen Obersten und dem
Kommandanten deS LandjägerkorpS diejenige eines BataillonschesS.
Nun ist im 8 7 gesagt, daß die stationirten Landjäger für die
Fehler, die sie sich im Polizcidienste zu Schulden kommen
lassen, der Diszipltnarbefugniß des Regierungsstatthalters
unterworfen seien. ES wäre daher nöthig, daß die RegierungS-
statthalter die DiSziplinarbefugniß eines BataillonschesS hätten;
aber wenn man dieß nicht ausdrücklich sagt, so können die

Regierungsstatthalter hinsichtlich der anzuwendenden Strafen in
Verlegenheit gerathen. Ich wünschte, daß der Herr Berichterstatter

uns gefälligst über diesen Punkt Aufschluß geben
möchte.



Herr Berichterstatter. Diese Bemerkung wäre nicht
gemacht worden, wenn der französische Tert mit dem deutschen
im Einklang stände Es leuchtet ein, daß in solchem Falle
der RegierunaSstatthalter nicht gern zur Gerichtsbarkeit einer
andern Behörde seine Zuflucht nehmen würde, und daß er
nothwendiger Weise eine Befugniß haben muß, um den Landjäger

zur Erfüllung seines Militärdienstes anzuhalten. Im
deutschen Terte heißt eS, diese Befugniß werde durch das
Reglement bestimmt, während man vergessen hat, in der
französischen Uebersctzung Erwähnung davon zu thun, daß eS sich

hier um eine rcglementarische Disziplinarbefugniß handle.

Girard erklärt sich durch diese Auskunft befriedigt.

Der S 7 wird durch das Handmehr genehmigt.

8 8

Herr Berichterstatter. Ich berührte die Frage der
Kompetenz bereits in meinem EingangSrapporte, indem ich auf
die Nothwendigkeit hinwies, die Landjäger unter die militärische
GerichiSbaikeit zu stellen. Man stellt drei Kategorien auf:
DiSziplinarsehler, Bergchen und Verbrechen; die Kompetenz
der Aufsichtsbehörden ist ebenfalls ausgeschieden. ES kommen
zuweilen sonderbare Fälle vor. So geschieht eS z. B. im Jura,
daß, wenn ein Landjäger an der Grenze einen Schmuggler
abfaßt, letzterer sofort eine Anzeige gegen den Landjäger einreicht

wegen MißbrauchS der Waffe; oder anderwärts, daß, wenn ein
Landjäger in einem Wirthshaus Ordnung schaffen will, man
denselben beschuldigt, angefangen zu haben. Die absolute
Konsequenz würde fordern, daß die Anzeige des Landjägers
an die ordentlichen Gerichte, die Anzeige gegen den Landjäger
aber an das Militärgericht gewiesen würde. Der Connerität
der Sache wegen wird jedoch in solchen Fällen beides dem
nämlichen Richter zugewiesen. ES ist in der PrariS leicht,
derartige Schwierigkeiten zu überwinden.

Der 8 8 wird ohne Einsprache genehmigt.

8 9.

Herr Berichterstatter. Bei der ersten Berathung
erklärten sich namentlich sachverständige Militärs mit dieser

Bestimmung einverstanden; doch möchte ich eine kleine Ergänzung

beantragen. ES heißt nämlich im zweitletzten Lemma,
daß jeder Unteroffizier und Gemeine vom Staate auch ein
Signatbörnchen erhalle. Nun möchte ich nach dem Worte
„Signalhörnchen" beifügen „wo nöthig." Es ist nämlich nur in der
Stadt nöthig. Infolge der Uebernahme der Leitung des Landjäger-
korpS durch die Justizdlrektion wird die Militärdirekiion künftig das
Vergnügen haben, die Ausgaben für dasselbe auf dem Büdgel der
Justizdirektion figuriren zu sehen; nur bat das Kriegskommissariat
noch die Montur- und Armaturgegenstände zu liefern.
Bezüglich der Bewaffnung läßt sich nichts dagegen sagen, daß sie

von der Militärverwaltung geliefert werde; dagegen ist der
KriegSkommtssär einverstanden, daß die Justizdirektion sich selbst

mit Anschaffung der Kleidung befasse, und habe ich gestern mit
dem Chef des LandjägerkorpS darüber Rücksprache genommen.
Bisher hörte man die Landjäger oft über die Beschaffenheit
deS Materials klagen; wenn aber der Kommandant des KorpS
künstig für Anschaffung deS TuchS und Verfertigung der Kleider

zu sorgen hat, so wird er eS sicher als Ehrensache betrach«
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ten, gutes Tuch anzuschaffen und auch dafür zu sorgen, daß
die Mannschaft gute Fa^on mache. In diesem Sinne, daß
die Justizdirektion auch die Anschaffuna der Monturgegenstänbe
zu besorgen habe, möchte ich eine Modifikation des Artikels
beantragen, um Gelegenheit zu haben, die Frage im
Regierungsrathe noch einmal zu behandeln; die Militärdirektion
hätte sich dann nur mit der Anschaffung der Waffen zu
besassen.

Der 8 9 wird mit den vom Herrn Berichterstatter
beantragten Modifikationen durch das Handmehr genehmigt.

8 !0.

Wird ohne Einsprache genehmigt. Ebenso die 88 11, t2
und l3.

8 14.

Herr Berichterstatter. I» einer von mehrcrn
Regierungsstatthaltern unterstützten Bittschrift verlange» die Landjäger

die Erhöhung ihrer Besoldung auf Fr. 2. 25 Sie
wissen, daß diese Frage bei der ersten Berathung einläßlich
erörtert wurde. Es wurden eine Reihe von Anträgen gestellt;
am Ende aber stellte die Versammlung die Besoldungsansäye
so fest, wie sie nun vorliegen. Um die Gemeinen etwas besser

zu stellen, bewilligte man ihnen eine besondere Entschädigung
bei Wohnungsänderungen. Obschon ich persönlich gar nichtS
dagegen hätte, wenn der Große Rath in den Ansätzen etwas
höher ginge, muß ich doch als Berichterstatter daran erinnern,
daß der Staat nach dem Entwürfe bereits eine Mehrausgabe
von Fr. 37,899 haben wird. Man wird zwar nicht sofort
269 Landjäger haben, sondern je nach Bedürfniß solche
aufnehmen; aber sobald VaS Maximum erreicht ist,, haben wir diese

Mehrausgabe. Ich empfehle Ihnen daher den 8 14, wie er
vorliegt.

Mühlethaler Ich finde, die Landjäger seien auch
unter dem Himmel, wie andere Leute und verdienen gehörig
bezahlt zu werden. Gerade die Gemeinen haben die meisten
Strapatzen zu tragen und die größte Pflicht auf sich. Ich
stelle daher den Antrag, den Sold der Gemeinen auf Fr. 2. 29,
und denjenigen der Rekruten auf Fr. t. 89 zu erhöhen. Man
sagt zwar, die Rekruten seien junge Leute, die sich leicht zu
behelfen wissen. Aber wer in Bern wohnt, weiß, was eS

kostet, und daß eS unmöglich ist, mit Fr. t 59 täglich
anständig zu leben. Durch einige Erhöhung würde man junge
intelligente Leute aufmuntern, in das KorpS zu treten.

Girard. Ich kann mich nicht enthalten, in Betreff deS

8 14, den ich vom Gesichtspunkte der Polizei auS als sehr

wichtig betrachte, ebenfalls das Wort zu ergreifen. Es liegt
eine Vorstellung der Landjäger vor, die klar auseinandersetzt,
daß der Sold, den ihnen dieses Gesetz anweist, ungenügend ist.
ES ist sicher, daß die Landjäger Recht haben. Meine erste

Idee war anfänglich, eine Solderhöhung, wie sie die Landjäger
verlangen, vorzuschlagen; allein bei näherer Ueberlegung
gelangte ich zu der Ueberzeugung, daß im Gesetze ein wichtiger
Grundsatz fehlt, nämlich der Grundsatz der Zulagen. Wenn
man ein gutes LandjägerkorpS hat, muß man es zu erhalten
suchen und zu diesem Zwecke ist eine Zulage nothwendig Wir
haben dieses Prinzip, über das ich mich nicht weiter verbreiten
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werde, schon bei der eidgenössischen Armee, Anstatt also die

verlangte Solderhöhung anzunehmen, steile ich den Antrag,
grundsätzlich Zulagen aufzunehmen, indem man sagen würde:

„Den Unteroffizieren, Korporalen und Gemeinen wird
folgende Zulage bewilligt:

Nach 4 Dienstjabren 10 Rap. per Tag
», 8 „ 20 », „ »,

»,
12 „ 30 „ „ „

Diese Zulage findet unmittelbar auf die ganze Mannschaft deS

Korps Anwendung nach Mitgabe ihrer Dienstjahre,"
Diese Bestimmung wäre nach dem Lemma einzuschalten,

welches den Sold der Rekruten bestimmt, ES ist nothwendig,
derselben eine Rückwirkung zu geben, damit die Landjäger, die

fich schon im Korps befinden, diese Zulage genießen können.

Zu diesem Zwecke beantrage ich, daß fie aus die ganze Mannschaft

des Korps Anwendung finde nach Mitgabe ihrer Dienstjahre.

Durck Annahme dieser Bestimmung würde man der
beschränkten Stellung der Landjäger Rechnung tragen, Ue-
berdieß muß ich erklären, daß ich den Antrag deS Herrn
Mühlethaler lebhaft unterstütze, denn eS liegt auf der Hand,
daß ein Rekrut mil Fr, 1. 50 in der Hauptstadt nicht leben
kann.

Wen ger. Ich möchte den Antrag des Herrn Mühlethaler

unterstützen, welcher dabin geht, den Sold der Gemeinen

auf Fr. 2, 20 zu erhöhen, ohne näher auf die Motive
einzutreten, die dafür sprechen und schon früher auseinandergesetzt
wurden. Ich mache nur aufmerksam, baß die Aufgabe des

LandjägerkorpS eine sehr wichtige ist, da eS über unsere
wichtigsten Interessen zu wachen hat. Wir können viel dazu
beitragen, das Korps in Ansehen zu erhalten, wenn wir eS auch
Leuten aus bessern Ständen möglich machen einzutreten; sonst

werden solche davon abgehalten Es liegt daher sowohl im
Interesse des Korps als der bürgerlichen Gesellschaft, baß man
die Besoldung deS Korps nicht zu karg stelle. Nun ist ein

Sold von Fr. 2 offenbar zu gering, deßwegen stimme ich für
eine mäßige Erhöhung.

Meye r. Auch ich bin der Ansicht, daß die im Z 14
enthaltenen Ansätze, namentlich für die Unteroffiziere und
Gemeinen, den bestehenden Verhältnissen nicht entsprechen, Sie
haben in andern Kantonen die gleichen Erscheinungen, wie hier,
daß wegen mangelhafter Besoldung die besten Elemente nach
kurzer Zeit wieder auö dem Korps treten. ES wurden anderwärts

alle möglichen Anstrengungen gemacht, aber eine einzige
führte zum Ziele, indem man die Besoldung der Mannschaft
in der Weise erhöhte, daß man ihr nach Ablauf einer gewissen

Anzahl Dienstjahre eine mäßige Zulage bewilligte. Ich mache
in dieser Beziehung auf Baselstadt aufmerksam, daS eine der
besten Gendarmerien hat. Wenn die Leute sehen, daß sie durch
Eiter, Thäilgkeit und Takt nach und nach ihre Stellung
verbessern könne», so ist dieß ein Sporn für sie, und es ist
zugleich der Weg, zu einem guten Landjägerkorps zu kommen.
Daher halte ich den Antrag deS Herrn Girard für viel geeigneter

als die von den Herren Mühlethaler und Wenger vorgeschlagene

Erhöhung des Soldes für die ganze Mannschaft, Ich
unterstütze deßhalb den Antrag deS Herrn Girard in dem Sinne,
daß von vier zu vier Jahren eine Solderhöhung für die Landjäger

bewilligt werde, welche sich durch Diensteifer, Thätigkeit
und takimäßjgeS Benehmen auszeichnen. Dagegen möchte ich
etwas höher gehen als Herr Girard, und statt einer Zulage
von bloß 20 Rappen, nach vier Dienstjahren eine solche von
30 Rappen vorschlagen; nach weitern vier Jahren kommen
wieder je 20 Rappe» hinzu. Was die Rekruten betrifft, so

möchie ich bezüglich des Soldes derselben nicht höher gehen als
der Entwurf. In der Regel sind eS ledige Leute, die in daS
LandjägerkorpS treten und da sie Logis erhalten, so können sie
bei einiger Oekonvmie mit Fr 1. 50 leben. Ich möchte nicht
den Fall begünstigen, daß junge Leute im Winter als Land-
jägerrelruten sich besolden ließen, um dann im Frühling wieder

auSzutreten. DaS für den Kommandanten ausgesetzte Marimum
von Fr. 3000 finde ich hingegen nicht genügend. Wenn Sie
auf einen Mann Anspruch machen, der seine Obliegenheiten
in allen Theilen zur Zufriedenheit der Behörden erfüllt, so wird
der Betreffende sich um eine solche Besoldung schwerlich anstellen
lassen. Der Staat .soll sich deshalb einige hundert Franken
nicht gereuen lassen, und ich beantrage daher die Eihöhung
deS MarimumS auf Fr. 3^00. Man braucht nicht gerade
mit dem Marimum anzufangen, sondern kann je nach der
Thätigkeit des Betreffenden steigen.

Gygar. In Betreff der Gemeinen unterstütze ich die
Anträge der Herren Mühlethaler und Wenger, allfällig unter
Vorbehalt des Antrages deS Herrn Girard Dagegen begreife
ich nicht, warum nicht auch die Unteroffiziere, sondern nur die
Gemeinen eine Wohnungsentschädigung erhalten sollen, während
sie die gleichen Leistungen zu tragen haben, Daher stelle ich
den Antrag, auch den Unteroffizieren bei Wohnungöänderungen
eine Entschädigung zu bewilligen,

Scherz, Finanzdireklor. Der Regierungsrath war damit
einverstanden, daß eS gegenüber den veränderten Lebcnsver-
hältnissen eine Forderung deS Rechtes und der Billigkeit sei,
auch dem Gesuche des LandjägerkorpS um Erhöhung der Be-
soldung gerecht zu werden, wie eS bezüglich der Wünsche
anderer Beamten und des Jnstruktionskorps geschehen. Man
glaubte indessen, hierin nicht weiter gehen zu sollen als der
vorliegende Entwurf Diese LesoldungSerhöhung, so minim ne

für den einzelnen Mann erscheint — eS trifft durchschnittlich
etwa 6—7 Kreuzer per Tag — macht doch in der Slaats-
rechnung einen Ausfall von 23—24,000 Fr. jährlich aus.
Würde man den von anderer Seite gestellten Anträgen Folge
geben, so stiege der Ausfall auf 46—50,000 Fr. Das wäre
denn doch ein zu großer Sprung, Bevor solche Mehrausgaben
dekrelirt werden, sollte man darauf sehen, wie die Einnahmen
VeS Staats vermehrt werden können. Ich möchte eS daher
beim Entwürfe bewenden lassen, nicht weiter hinab, aber auch
nicht höher gehen.

Lempen. Ich hingegen könnte die Ansicht des Herrn
Finanzdircklors nicht theilen, sondern schließe mich den Anträgen
der Herren Mühlethaler und Wenger an. Man muß bedenken,
daß ein Landjäger gar keine andere Beschäftigung haben kann
als seinen Dienst, baß er seine ganze Thätigkeit dem Staate
widmen muß. Man sagt wohl, eS bedürfe keiner besondern
Fähigkeiten und Bildung, um diesen Dienst zu versehen; aber
aus was muß ein Landjäger leben und seine Familie erhallen?
Ich kenne solche, die fast darben müssen, während neben ihnen
Staaisangestellte sozusagen im Flor leben. Die beantragte
Erhöhung scheint mir daher ganz gerechtfertigt.

Friedli zu Friesenberg. Nach meiner Ansicht übertreibt
man ein wenig, indem man nur den Sold von 2 Fr. im
Allge hat, dagegen Wohnung und Kleidung der Landjäger nicht
berücksichtigt; deßhalb möchte ich eS in dieser Beziehung beim
Entwürfe bewenden lassen. Hingegen möchte ich Ihre
Aufmerksamkeit auf ben z 17 hinlenken und dort den Vorschlag
machen, daß man den Landjägern einen Bußenantheil einräume,
sonst geht eS mit der Handhabung der PvAzei, wie eS bisher
an manchen Orten ging: der Landjäger macht die Anzeige
nicht. Wenn wir Ordnung haben wollen, so müssen wir den
Landjägern ein Interesse an der Sache geben.

Herr Berichterstatter. Nach meiner persönlichen
Ansicht könnte ich mich als Justizdireklvr sofort mit den
vorgeschlagenen Erhöhungen einveistanden erklären; aber hier bin
ich auch Stellvertreter der Regierung und in dieser Stellung
kann ich nicht so weil gehen. Was vorerst die Besoldung deS

Kommandanten betrifft, so glaube ich, ein Marimum von
Fr. 3000 sollte genügen, um einen tüchtigen Mann zu finden.



Sollte sich später daS Bedürfniß zeigen, xrwas höher zu gehen,
so kann man immer noch die nöthigen Beschlüsse fassen. Die
Erhöhung deS MartmumS dürfte von dem Standpunkte auS

zu empfehlen sein, damit die Behörde bei Besetzung der Stelle
freiere Hand habe. Nach meiner Ansicht wird mau aber auch
bei den Ansätzen deS Entwurfs tüchtige Leute finden. AlS
Beweis dafür führe ich an, daß sich bet mir der Kommandant
deS LandjägerkorpS auS e»nem benachbarten Kantone, dessen

Polizei sehr gut organisirl ist. bereits sür diese Stelle empfohlen
hat. Ferner wurde eine Entschädigung auch für die Unter«

offiziere bei WohnungSänderungcn vorgeichlagen Dieser Antrag
wurde schon bei der ersten Berathung gestellt, die Versammlung
war jedoch der Ansicht, da die Besoldung schon ziemlich erhöht
sei, wolle man von einer wettern Entschädigung absehen

Abgesehen davon, tritt bei den Unteroffizieren die WohnungS-
änderung nicht so oft ein. Auch für die Gemeinen wurden
verschiedene Erhöhungen beantragt. So möchte Herr Meyer
nach einer gewissen Anzahl Dlenstjahren für diejenigen, welche
sich durch Thätigkeit und taktvolles Benehmen auszeichnen, eine

Zulage eintreten lassen. Ich muß auch hier am Entwürfe
festhalten, nach welchem der gemeine Mann 2 Fr. bekommt,
wie im Kanton Waadt und im Kanion Zürich. Wenn man
diesen Sold mit dem Taglohn elneS gewöhnlichen Arbeiters
vergleicht, so geht man zu weit. Die Stellung deS Arbeiters
ist eine ganz andere: erstens verdient er an Sonn- und
Festtagen nichts, sodann muß er seine Wohnung bezahlen er hat
keine freie Wohnung, keine freie Kleidung, keinen Bußamheil,
wie der Land,äger. Ist dieser unverschuldeter Weise krank, so

erhält er seine Besoldung dennoch und wird vom Staate
verpflegt. Der Taglöhner ist also viel ungünstiger gestellt. Ich
kenne Landjäger, die wohlhabend sind, die sich durch
Rebenverdienst etwas erworben haben. Was die Bewilligung einer

Zulage betrifft, so möchte ich, wenn S>e überhaupt ein solches

System annehmen, dasjenige deS Herrn Glrard vorgehen.
Macht man die Zulage davon abhängig, daß der Betreffende
sich durch seinen Diensteifer u s. w. ausgezelchnet habe, dann
wird der Willkür Thür unb Thor geöffnet. Ich erinnere nur
daran, daß die große Latliüde, welche die eidgenössische
Verwaltung zwischen Marimum und Minimum der Ansätze hat,
schon zu häufigen Klagen über Willkür führte, denn solche
Systeme führen bei der Anwendung zu Ungleichheit und
Uügerechiigksit. Auch mit den Zeugnissen über das Verhalten
der Mannschaft ist eS eine eigene Sache. So vernahm ich
letzthin von einem Landjäger, der immer gute Zeugnisse hatte,
daß er sich plötzlich davon gemacht habe. Endlich erinnere ich
daran, daß wir gegenwärtig viele ältere Landjäger haben. Bei
der Reorganisation deS Korps muß m .n darauf Bedacht
nehmen, sie zu-pensioniren. Ich habe nichts dagegen/ wenn man
die Stellung der Gemeinen verbessern will, allein der Herr
Finanzdlrekior machte Sie bereits aus die finanziellen
Konsequenzen aufmerksam, die in einer Mehrausgabe von Fr. 37,809
bestehen, wenn Sie den Entwurf annehmen, wie er vorliegt.

Meyer erklärt berichtigungsweise, daß die von ihm
vorgeschlagene Zulage nichr von der Auszeichnung, die sich die
Mannschaft erwerben mag, abhängen soll, und schließt sich dem
Anträge des Herrn Girard an.

Abstimmung.

Für den § 14 mir oder ohne Abänderung Handmehr.

„ dre Besoldung des Komrnantanten nach dem

Entwuif 72 Stimmen.

„ Erhöhung deS MarimumS auf Fr. 3500 t2 „
„ den Sold der Gemeinen nach dem Entwurf 40 „
„ eine Ei höhung desselben 45 „

den Anirag des Herrn Mühle thaler
(Fr. 2 2») 56

Dagegen 22 „
Tagblall des Großen Rathes »SS«.
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Für das Zulagesystem (Antrag deS Herrn
Girard) Minderheil.

„ den Antrag deS Herrn G y gar „
„ „ zweiten Arrtiag deS Herrn Mühlethaler

(betreffend die Rekruten) „

§ 15.

Mühlethaler. Bei der ersten Berathung beantragte
ich eine Entschädigung von 50 Rp per Stunde für die Landjäger

bei Transporten; der Herr Berichieistalter legte weinen
Vorschlag so aus, als wolle ich die Promenaden deS Land-
jägerkorps begünstigen. Ich habe mich jedoch überzeugt, daß
eine solche Entschädigung begründet wäre; indessen will ich
meinen frühern Antrag modifiziren, und beantrage mit Rücksicht
auf ein sachbezüglickeS Reglement vom 28. März 1853, daß
in Fällen, wo der Arrestant nicht zahlen kann, der Staat eine

Entschädigung von 3l) Rp per Stunde zahlen soll.

Herr Berichterstatter. Ich möchte auch von dem
soeben gestellten Antrage abstrahiren Es gibt Stationen, wo
der Transport die Hauptbeschäftigung der Landjäger ist, und
ich finde, da man denselben eine Entschädigung bei WohnungS-
änderungen bewilligt Hai, so wäre eine besondere Transport-
Vergütung nicht ganz begründet, sonst könnte man, wenn ein
Landjäger für alle seine Verrichtungen noch besonders
entschädigt würde, fragen, worin denn eigentlich seine
Pflichterfüllung bestehe Die Stationen sind allerdings verschieben,
aber alle müssen nun einmal besetzt werden.

Der 8 k5 wird unverändert genehmigt, der Antrag deö

Herrn Mühlethaler bleibt in Minderheit.

§ tk

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diesen Paragraphen
mit der Bemerkung, daß das Gesetz von l8lk Fr. là a. W.
für besondere Gratifikationen aussetzte, daß aber nach der
gemachten Erfahrung Fr. lOOO n. W genügen.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

st t7.

Herr Berichterstatter. Dieser Artikel veranlaßte bei
der eisten Berathung eine lange Diskussion. Ich will vorläufig
erwarten, ob Bemerkungen darüber gemacht werben. Nur
möchte ich noch auf einen Punkt aufmerksam machen. Im
laufenden Jahre wurde eine Verordnung über Schutzmoßregeln
betreffend die Wulhkrankhert der Hunde und anderer Thier«
erlassen; nun sollte hier eine Ergänzung in dem Sinne
aufgenommen werden, daß den Landjägern auch der Verleiberantheil
bei Anzeigen von Wtderhandlungen gegen diese Verordnung
zufalle.

Friedli zu Fricsenberg. Ich möchte meinen frühern
Anirag, der bereits bei der ersten Beraihung erheblich erklärt
wurde, reproduziren, nämlich den Landjägern auch einen

93



368

Bußenantheil bei Anzeigen von Widerhanvlungcn gegen die

WirthschaftSpolizei einzuräumen. Es scheint mir dieß so

wichtig als Anzeigen betreffend das Jagen und Fischen, Ich
gebe zwar zu, daß viel Jagdunfug getrieben wirb und daß
Niemand ohne Patent jagen sollte; ich kenne aber Viele, die

durch unbefugtes Jagen, das ich durchaus nicht beschönigen
möchte, zu guten Schützen wurden. Die Fischerei trägt dem

Staate fast nichts ein; entweder soll man diesen Gegenstand
streichen, oder dann auch die Widerhandlungen gegen die

WirthschaftSpolizei aufnehmen. Ich mache nur aufmerksam,
daß an vielen Orten aus dem Lande die Wirthschaften vor
Mitternacht nicht geschlossen werben, daß solche sogar bis am
Morgen offen sind. DaS ist viel wichtiger, als wenn ein Bub'
ein Fischlein am unrechten Orte fängt. Man wird sagen, der

Landjäger soll die Anzeige sonst machen, aber eS ist eben eine

unangenehme Sache für ihn. Daher stelle ich den Antrag,
auch bei Anzeigen von Wirthschaftspolizeiübertretungen einen

Verleideranthetl einzuräumen. Auch bezüglich der Schutzmaßregeln

gegen wuthkranke Hunde sollte man strenger sein. Man
sieht viele Hunde ohne Halsband umherlaufen; wer aber weiß,
welcher Gefahr das Publikum dadurch ausgesetzt ist, der dankt
dem Regierungsrathe, daß er eine Verordnung erlassen hat,
und wenn derselben im vorliegenden Gesetze nicht ausdrücklich
erwähnt wird, so beantrage ich eine Ergänzung des § 17 in
diesem Sinne. Ferner möchte ich bei Anzeigen gegen sogenannte
Schnaps- oder Winkelwirthschasten den Landjägern mebr als
den gewöhnlichen Bußcnantheil, wenigstens A, bewilligen.
Wenn ein Landjäger solchen Gelagen nachspurt, so ist es für
ihn mit Gefahr verbunden, da dieselben metstens bei Nachtzeit
und an entlegenen Orten stattfinden. Auch tragen solche
Entdeckungen mehr zum allgemeinen Wohle bet, als wenn ein

Landjäger einen Fisch- oder Jagdfrevel »erzeigt.

Berg er. Gerade so leicht, wie Herr Friedli eS mit der
Fischerei und Jagd nimmt, kann ich die Sache nicht hinnehmen.
Der Staat verpachtet jährlich für einige tausend Franken
Flschereircchte. Nun kommt eS nicht etwa nur darauf an, ob
ein Bub' ein Fischchen fange oder nicht, sondern man muß
bedenken, daß in einzelnen Gegenden mit Fischen Handel
getrieben wird; so gehen in unserer Gegend jährlich für eine
bedeutende Summe Fische über die Gemmi nach Wallis. Wenn
man eS einfach gehe» ließe, dann könnte Einer den Pachtzins
zahlen, und die Fische würden ihm gestohlen. Ich möchte es

daher in dieser Beziehung beim Entwürfe bewenden lassen.
Was die WirthschaftSpolizei betrifft, so bin ich überzeugt, die

Landjäger würden dem Großen Rathe nicht danken, wenn wir
ihnen hier einen Bußenaniheil einräumen würden; sie würden
eher noch weniger Anzeigen machen, um nicht verhaßt zu werden.
Auch nehmen eS die Richter nicht so streng, wenn nicht Streit
vorhanden war. Viel gefährlicher für die Sittlichkeit deS

Volkes sind die Winkelwirthschasten und SchnapSgelage, und
für Anzeigen gegen diese soll man die Landjäger aufmuntern,
nicht aber hinsichtlich der gewöhnlichen WirthschaftSpolizei.
Ich stimmte auch dazu, dieselben etwas besser zu stellen, aber
gerade zu Herren machen möchte ich sie nicht, sondern erinnere
daran, daß ihnen bei Ausübung der gerichtlichen Polizei noch
Gelegenheit geboten ist, eine Menge Spötteln für Zitationen
u. dgl. zu beziehen. Ich kenne einen Fall, in dem ein Landjäger

ein paar Stunden weit gehen mußte, um eine Zitation
zu besorgen und sich damit zu helfen wußte, daß er 16 Fr.
auf seine Rechnung setzte. So schlimm sind sie denn doch
nicht gestellt, wie man von anderer Seite glauben machen will.

Herr Berichterstatter. Ich muß mich dem Antrage
deS Herrn Friedli ebenfalls widersetzen Der § 17 bezieht sich

ebenfalls auf die Winkelwirthschaften, denn er sichert den
Landjägern einen Bußenantheil zu in Fällen unbefugten
Verkaufs oder DestillirenS geistiger Getränke. Nun möchte Herp
Friedli hier dem Lanjäger Vz der Buße einräumen. Warum
aber hier eine Ausnahme vom allgemeinen Gesetze machen?

Ein Landjäger, der bei dem jetzt bestehenden Bußenanthcil keine

Anzeige macht, wird eS kaum thun, wenn man ihm 2/z

einräumt. Im Allgemeinen halte ich es für ein gefährliches
System, Leuten, die infolge ihrer amtlichen Obliegenheit
pflichtgemäß Anzeigen gegen WiderHandlungen machen sollen,
für jede Bemühung besondere Rekompenzen zu geben. Am
Ende käme es dazu, daß man sagen würde, ein Landjäger
erfülle seine Pflicht nicht, wenn man ihm nicht noch eine

Ettrazulagc mache So fasse ich die Sache nicht auf, sondern
man kann doch gewiß einem Landjäger zumulhen, daß er seine

Pflicht zu erfüllen wisse Räumt man einen Bußenaniheil
bei WiderHandlungen gegen die Wirthschafispolizei ein, dann
kann ein Landjäger wohl ganz unparteilich Anzeigen machen,
aber das Publikum sagt dennoch, er thue eS, weil er einen

Antheil an der Buße habe.

A b st i m m u n g.

Für den s 17 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ die vom Herrn Berichterstatter bean¬

tragte Ergänzung „
„ den Antrag deS Herrn Friedli Minderheit.

8 18.

Wird ohne Einsprache genehmigt. Ebenso der 8 19.

8 M

Herr Berichterstatter. Ich beantrage vorläufig, als
Termin der Inkraftsetzung den 1. Januar 1862 festzusetzen,
behalte mir aber vor, diesen Punkt noch näher zu untersuchen,
weil eine vollständige Revision der Reglemente stattfinden muß.

Wird ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Der Eingang wird unverändert genehmigt.

Zusatzanträge werden keine gestellt.

Schluß der Sitzung: l'/z Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. F a ß b i n d.



Zweite Sitzung.

Dienstag den 3. Dezember 136t.

Vormittags um 8 Uhr

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bähler, Daniel;
Bernard, Gfellcr in Signau, Gouvernon, Lehmann zu Ruedt.
ligen, Messerli, Müller-Fellenberg, Prudon, Sign und
Theurillat; ohne Entschuldigung: die Herren Aebi, Biedermann,
Burger, Bützberger, Carlin, Chevrolet, Engemann, Fankhauser,
Flückiger, Froidevaur, Gobat, Hennemann, Hermann, Hofer,
Hofmeyer, Houriel, Jaquel, Kalmann, Karlen, Jakob; Kasser,
König, Kohler, Krebs in Albligen, Lüihy, MurquiS, Marti,
MarthyS, Morel, Moscr, Jakob; Oeuvray, Paulet, Regez,
Riat, Ritter, Rohrer, Rosselel, Rösti, RöihliSderger, Jsaak;
Sahlt, Ealzmann, Schmid, Rudolf; Schmid, AndreaS;
Schon, Schrämli, Schürch, Siegenthaler, Steiner, Jakob;
Steiner, Samuel; Stockmar, Twche, Trorler und Wyß.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

An der Stelle des abwesenden Herrn Bernard wird Herr
Großrath Bühlmann provisorisch zum Stimmenzähler
bezeichnet.

Tagesordnung.

Projekt-Gesetz
betreffend

Aufhebung der Rekruteninstruktion in den
Bezirken.

(Zweite Berathung. Siehe Tagblall der GroßrathSverhand-
lungen, laufenden Jahrgang, Seite 17V f.)

Karlen, Militärdirektor, als Berichterstatter. Sie
werden in Ihrem Einberufungsschreiben gesehen haben, daß die
endliche Redaktion der ersten Berathung der GesetzcSentwürfe
Nr. 3 bis 6 mit der zweiten Berathung zusammenfällt. DaS
ist der Grund, warum diese Entwürfe umverändert, wie bei der
ersten Berathung, vorliegen, weil damals die endliche Redaktion
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nicht erledigt werden konnte. Wenn nun aber ein Entwurf
nach dem andern berathen und in die Gesetzessammlung
aufgenommen wird, so wird cS genügen, auch ohne Verschmelzung
mehrerer in ein einziges Gesetz. Ueber den vorliegenden Entwurf
habe ich sehr wenig zu bemerken, da bet der ersten Berathung
nur wenige Abänderungen erheblich erklärt wurden, und allen
in der endlichen Redaktion Rechnung gelragen ist. Demnach
wird die ursprüngliche Ueberschrist „Dekret" in „Gesetz"
umgewandelt. Die 88 1, 2, 3, 4 und 5 bleiben unverändert;
bei 8 6 wird das Minimum der Munition für den Jäger auf
3V, für den Füsilier auf 20 Patronen festgesetzt. 8 7 bleibt
unverändert. Bei 8 8 wurden mehrere RebaktionSänderungen
erbeblich erklärt; demnach wird daS Wort „Schreiber" im ersten
Satze durch „Sektionsschreiber", serner im zweiten Satze-das
Wort „jene" durch „dieselben" und im dritten Satze daS Wort
„dieselben" durch „sie" ersetzt. § 9 bleibt unverändert, mit
Ausnahme der Umwandlung deS Wortes „Dekret" in „Gesetz".

Da bei der ersten Berathung im Prinzipe der Entwurf
unangefochten blieb und die beschlossenen Aenderungen unwesentlicher

Art sind, so stelle ich den Antrag, Sie möchten auch in
die zweite Berathung eintreten und denselben in glodo
behandeln.

»
Das Eintreten und die Berathung in globo wird ohne

Einsprache durch daS Handmehr beschlossen.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt die Genehmigung
deS Entwurfs, so wie er auS der ersten Berathung
hervorgegangen ist.

Mühleth aler. Ich finde, man könnte im 8 2 den
Schlußsatz weglassen, der also lautet: „wogegen der bisher in
den Bezirken ertheilte Rekruienunlerricht wegfällt." Es versteht
sich dieß von selbst. Sodann komme ich wieder aus die Schreiber
zurück. Ich möchte, daß sie „SektionSadjutanien" heißen und
tn Uniform erscheinen. Der Herr Militärbirektor wird vielleicht
einwenden, dieß sei mit Kosten verbunden. Ich glaube nicht;
man kann die gegenwärtigen Jnstruktoren nehmen, diese sind
uniformirt, oder man nimmt die Mannschaft aus den Milizen
und läßt ihr daS Seitengewehr. Wer als Bezirkskommandant
im Falle war, Musterungen abzuhalten, und an Ort und Stelle
Niemanden findet, der ihm hilft, der wird mir glauben, daß eS

mühsam für die Betreffenden ist. Die Kosten sind ungefähr
die gleichen, deßhalb empfehle ich Ihnen diese Abänderung.

Herr Berichterstatter Das vorliegende Gesetz
betrifft die Aufhebung der Rekruteninstruklion in den Bezirken;
hingegen ist nirgends bestimmt gesagt, daß diese Instruktion
aufgehoben sei als im § 2. Sinnentstellend ist es nicht, daher
möchte ich eS beim Entwürfe bewenden lassen. WaS den

Antrag deS Herrn Mühlethaler betrifft, so ist cS mir
gleichgültig, sage man „SektionSadjutanien" oder „SeklionSschreiber";
nur möchte ich nicht durch diesen Namenwechsel den Betreffenden
eine militärische Stellung einräumen, und da der nämliche

Antrag schon bei der ersten Berathung verworfen wurde, so

ersuche ich Sie, den 8 8 anzunehmen, wie er vorliegt.

Mühlethaler zieht seinen ersten Antrag zurück.

A b st i m m u n g.

Für die unangefochtenen Paragraphen Handmehr.

„ den 8 8 mit oder ohne Abänderung „
„ „ zweiten Antrag des Herrn Mühlethaler Minderheit.
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Projekt - Gesetz

über

den Bestand veS Cen tra l - In st ru kti o nSk orp S.

F

(Zweite Berathung. Siehe Tagblatt der GroßrathSverhand«
lungen, laufenden Jahrgang, Seite 176 f.)

Herr Berichterstatter. ES ist dieß auch ein Gesetz,

dessen endliche Redaktion mit der zweiten Berathung zusammen«

fällt. Infolge der bei der ersten Berathung erheblich erklärten
Anträge, denen sämmtlich Rechnung getragen ist, erhält
dasselbe folgende Aenderungen. 8 1 litt. » und t> bleiben
unverändert, dann folg«: „c. einem GarnisonSadjutanten mit
OfftzierSrang; ä höchstens 25 Unterinstrukloren, wovon Z

Olfiziersrang haben dürfen." § 2 lautet also: „Die Besoldung

dcS dritten JnstrukiionSgehülfen ist gleich derjenigen deS

zweiten (8 23 des Gesetzes vom 28. März 1866)." § 3

(früher § 2) bleibt unverändert, ebenso 8 4 (früher 8 3). Ich
stelle den Antrag, Sie möchten auch in die zweite Berathung
dieses Gesetzes eintreten und dasselbe in behandeln.
»

DaS Eintreten und die Berathung in gloho.wird ohne

Einsprache beschlossen.

Der Herr Berichterstalter empfiehlt den Entwurf zur
endlichen Genehmigung.

v. Büren Vorerst mache ich aus den Uebelstand
aufmerksam, welcher dadurch entsteht, wenn die definitive Redaktion
der ersten Berathung eines Gesetzes mit der zweiten Berathung
zusammenfällt, und dann hier in veränderter Form vorgelegt
wird, während der in den Händen der Großraihsmitglieder
befindliche Entwurf unverändert ist und die Modifikationen
nicht enthält. Unser Entwurf steht nicht in Uebereinstimmung
mit der Form, welche der Große Rath angenommen hat, so

daß die Mitglieder der Versammlung lediglich darauf
angewiesen find, den Berichterstatter anzuhören, es sei denn, daß
sie die beschlossenen Abänderungen genau notirt hätten, waS
wohl bei wenigen der Fall ist Es ist dieß jedenfalls nicht
die gehörige Form, und ich möchte bitten, daß in Zukunft die
beschlossenen Abänderungen dem Großen Rache ausgetheilt
werden.

Mühle thaler. Ich wünschte, daß bei diesem Anlasse
auch gerade die BesoldungSsrage erledigt würde, doch will ich
keinen Antrag stellen, indem ich glaube, wenn man am
Militärgesetze genug geflikt habe, so werde man zu einer ganz neuen
Organisation kommen.

Herr Berichterstatter Ich bemerkte in meinem
Eingangsrapporte, daß alle bei der ersten Berathung erheblich
erklärten Anträge in der neuen Redaktion berücksichtigt sind,
so daß ich im Hinblicke darauf den Entwurf dem Großen
Rathe wteverholt zur definitiven Annahme empfehlen kann.

Der Entwurf wird in der vorliegenden Form durch daS

Handmehr genehmigt.

Entwurf - Gesetz

über

die Entschädigung der Bezirkskommandanten, der
Sektionsschreiber und die Besoldung der Inst

ruktionSunterossizicre.

(Zweite Berathung. Siehe Tagblari der GroßrathSverhand-
lrzngen, laufenden Jahrgang, Seite 173 f.)

Herr Berichterstatter. Ich kann auch hier die Zu-
fichcrung wiederholen, daß alle bei der ersten Berathung vom
Großen Rathe erheblich erklärten Anträge in der neuen
Redaktion berücksichtigt sind Bei 8 1 wirb statt „Musterungen"
gesetzt „AuShebungSmusterungen", dagegen daS Wort „Wieder-
holungSkurse" gestrichen. § 2 bleibt unverändert, erhält aber
folgenden Zusatz: „Sie besorgen ihre Dienstverrichrungen in
bürgerlicher Kleidung. Ausnahmen gestattet die Militärdirektion."
8 3 wird gestrichen und infolge dessen die Paragraphenzahl
abgeändert. Die 88 4 (nun 3) und 5 (nun 4) bleiben
unverändert. Bei § 6 (nun 5) wird der erste Satz also
abgeändert: „In amtlichen Dienstverrichtungen außerhalb threS
ordentlichen Wirkungskreises Bern, wenn die Entfernung mehr
als eine Stunde beträgt, werden u. s. w." DaS Uebrige nach
dem Entwürfe. § 7 (nun 6) bleibt unverändert. Bei 8 8
(nun 7) wird daS Wort „Dekret" in „Gesetz" umgewandelt.
Der Entwurf hat keine prinzipielle Opposition erlitten; deßhalb
stelle ich hier ebenfalls den Antrag, Sie möchten in die zweite
Berathung desselben eintrete» und zwar in xlobo.

Stooß. Die SezirkSkommandanten, deren Verrichtungen
ziemlich unbedeutend sind, erhalten verhältnißmäßig viel Honorar
für ihre Leistungen, dagegen sind die Besoldungen der Jnstruk-
toren ziemlich unbedeutend. Ich bin so frei, einen frübern
Antrag zu wiederholen, denn nachdem die ganze Instruktion
dem CentraltnstrukiionSkorpS übertragen ist, welches vamit eine
ungeheure Mühe übernimmt und tüchtiger Leute bedarf,
glaube ich, man sollte dessen Besoldung noch etwas besser

stellen, und stelle den Antrag, dieselbe für die Jnstrukioren
aller drei Klaffen um ze 56 Rp. zu erhöhen. Wenn ich nicht
irre, so ist die Vergütung, welche die Jnstruktorcn für ihre
Kleidung erhalten, ungenügend und müssen sie noch beträchtlich
zulegen.

v. B üren. Ich unterstütze den Antrag des Herrn Stooß,
und möchte die Jnstrukioren, welche eine kümmerliche Eristenz
haben, besser stellen, da sie der ganzen Mannschaft als Muster
militärischer Haltung vorangehen sollen. Ebenso ist zu
wünschen, daß sie in ihrer Kleidung und Ausrüstung so gehalten
werven, wie eS sich gebührt.

Der Herr Präsident erinnert, daß nur daS Eintreten
in Frage steht.

DaS Eintreten und die Berathung in gloix» wird durch
das Handmehr genehmigt.

v. Büren beantragt bei 8 4 eine Ergänzung in dem
Sinne, daß für die Unterinstruktoren eine Normalenischädigung
für ordonnanzmäßige Bekleidung im Beitrage von Fr. 106
ausgesetzt werven solle.

Mühlethaler. Ich möchte den Antrag deS Herr»
v. Büren modifickre». Richtig ist, daß die Jnstruktoren während

der Sommerszeit sehr in Anspruch genommen werden.



dagegen sind sie zur WinterSMt fast nicht beschäftigt. Daher
möchte ich eS beim Entwürfe bewenden lassen, dagegen dieser
Mannschaft, für den Sommer eine Zulage bewilligen, deren
Bestimmung Sache der Militärdirektton wärm Was den § 3

betrifft, so möchte ich den zweiten Satz streichen, nachdem der?

erste gestrichen worden 'ist, und wünsche daß, die SekiionS-
schreiber ihre Dienstverrichtungen in militärischer Kleidung
besorgen.

Herr Berichterstatter. In Betreff des von Herrn
Mühlethaler gestellten Antrages berufe ich mich einfach auf
daS, was ich vorhin gesagt habe. Wenn der Große Rath die

große Zahl von SektionSschreibern- uniformiren will, so mag
er eS thun; die Militärdirektion empfiehlt eS nicht, dagegen
wird sie den Bezirkskommandanten die Kompetenz geben, da
wo frühere Jnstruktoren oder im Bundesheer eingetheilte Leute
für diesen Dienst verwendet werden können, dieselben in<

militärischer Kleidung erscheinen zu lassen, ohne daß sie jedoch
daran gebunden find. Würde aber z. B. ein Schulmeister al-S

Sekiionsschreiber verwendet, so würde eS fich geradezu lächerlich
machen, wenn er Vormittag Schule halten und Nachmittag
in Uniform erscheine» würde. Was den- Antrag des Herrn
Stooß anbelangt, so bin ich wirklich in einiger Verlegenheit.
Ich persönlich würde sehr gerne dazu handbieten, die Stellung
der Leute, die direkt unter meinem Bcfehle stehen, zu verbessern:
Die Jnstruktoren waren bisher so schiecht bezahlt daß ma»
fich verwundern muß, daß sie ihre Unabhängigkeit gegenüber
den Soldaten so beibehalten konnten, wie es wirklich der Fallist.

Nach diesem Gesetze findet eine Solderhöhung von 86 Rp.
statt, und als Berichterstatter muß ich am Entwürfe festhalten,
würde eS aber nicht ungerne sehen, wenn Sie etwas writer
gingen. Bezüglich der Kleidung möchte ich nicht einen streu
Ansatz in das Gesetz aufnehmen. Die Jnstrukioren haben div
Wahl, die Kleidung oder daS Geld zu nehmen. Hat Einer
Freude an schönern Kleidern, so ist es feine. Sache, ohne daß
der Staat deßhalb in Mitleidenschaft gezogen wird.

A b st i m m u n g.

Für den Entwurf mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ den vom Herrn Berichterstatter
beantragte» Zusatz bei § 2 „

„ Streichung deS Schlußsatzes bei K 3 Minderheit.

„ die Ansätze deS Entwurfes bei § 3 53 Stimmen,
v eine Erhöhung derselben ^Antrag des Herrn

Stooß) 31 „
» den Antrag des Herrn v. Büren Minderheit.

Entwurf-Gesetz
betreffend

die S ch ü tz e n g e s e l l s ch a f t e n.

(Zweite Berathung. Siehe Tagblatt der GroßrathSverhand-
lungen, lausenden Jahrgang, Seite 164 s.)

Herr Berichterstatter. Auch bet der ersten Berathung
dieses Gesetzes wurde ketne prinzipielle Abänderung beschlossen»

dagegen erhöhte der Große Räch die beaniragten Summen und
wurde erue bess.re Redaktion de S auf Neubauten bezüglichen
Artikels vorbehalten. Wenn ich nun beanteage, Sie möchten,
in die zweite Berathung deS Entwurfs eintreten um denselben
in j-Ivln» behandeln, so soll ich vorerst auf die von Ihnen
beschlossenen Abänderungen zurückkommen, womit ich vie Er«

Tagblalt des Großen Rathes l8«t.

klärung verbinde, daß auch hiem alle erheblich erklärten Anträge
in der neuen Redaktion berückstchtigt sind. Bei Art- 1? wird
nach dem Worte „soll" in der ersten Zeile eingeschaltet-
„wenigstenS"; ferner wird daS letzte Lemma dieses Artikels
gestrichen und dafür folgende Bestimmung aufgenommen:
„Der Eintritt in eine Schützengesellschast steht jedem
Schweizerbürger frei, der nach bernischen Gesetzen, den Zustand der
Ehrenfähigkeit genießt und im Kanton wohnhast à Zunu
Eintritt sind verpflichtet alle Scharsschützen des Auszuges, der-
Reserve und der Landwehr ohne Ausnahme des Ranges und
Grades, ferner die- Rekruten des ScharfschützenkorpS." Art. 2-

bleibt unverändert. Bei Art 3 wird die Schlußstelle: „zu,
sammen Kr. 16,666; ebenso mit entsprechenden Ehrengaben für
gut eingerichtete Freischießen" gestrichen und einfach die Summe
aus Fr. 15,666 erhöht. Dafür erhält der Art 4: der ebenfalls!
gestrichen ist, folgende Redaktion: „Art. 4 Bei Neubauten-,
zu Schießübungen leistet der Staat einen Beitrag bis auf 16
Prozent, nach den ausgeführten Arbeiten zu berechnen»
vorbehaltlich der Genehmigung von Plan und Devis durch den
RegierungSraih. Ueberdieß leistet, der Staat entsprechende
Ehrengaben für gut eingerichtete Frcischießen," Bei Art. 5z

wird das Wort Gemeinden" in „Kirchgemeinden" umgewandelt;
Die Art. K und 7 bleiben unverändert. Bei Art. A

wird der Schlußsatz gestrichen und dafür gesetzt: „Dasselbe
tritt aus den 1. Januar 18K2 in Kraft." DaS find die«

Abänderungen welche der Große Rath beschlossen, hat: Ich
beantrage das Eintreten und die Berathung in glodo.

Das Eintreten und die Berathung in glolln wird ohne
Einsprache beschlossen.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt den Entwurf, wie
er aus der ersten Berathung hervorgegangen, zur Genehmigung.

Mühlethaler legt der Militärdirektion an's Herz, daß
bei Schießübungen für Prämien die Scharfschützen eine eigene
Sektion bilden, damit nicht ProfesstonSschützen kommen und
ihnen die Prämien wegnehmen.

W e n g e r. Nach § 5 find die Gemeinden, in welchen
fich Schütz, iigesellschafien bilden, verpflichtet, die erforderlichen
Schießplätze unentgeldlich anzuweisen, und ist ferner bestimmt,
daß tm Falle von Anstünden der RegierungSraih entscheide.
Nun wünsche ich Auskunst darüber zu erhalten, nach welchem
Verfahren in solchen Fällen entschieden werden soll, ob à
Gesetz dafür bestehe, oder ob es der Willkür der Regierung
anheimgestellt sei. Wenn die Auskunft nicht in befriedigender
Weife gegeben wird, so beantrage ich, daß das Gesetz über das
Versahren in Streitigkeiten betreffend öffentliche Leistungen
Regel mache.

v. Büren Bei H 6 wird vorgeschrieben, daß bei

Verabfolgung des StaatSbellrageS an die Geftllfchaften und bei

Veriheilung der Gaben zwischen Stand- und Felvschützen ein
billiges Verhältniß festzustellen sei. Nun finde ich, der Ausdruck
„billig" stehe nicht im Einklänge mit dem Eingänge desselben
Artikels, der verlangt, daß man „aus eine zeiigemäße Eniwick-
lung des Feldschützenwesens" hiriwtlkerr soll. Ich stelle deßhalb
den Amrag, das Wort „billiges" vor „Verhältniß" durch
„entsprechendes" zu ersetzen.

Girard. Schon bei der ersten Berathung dieses Gesetzes

habe ich das Wort ergriffen, um zu verlangen- daß der ganze
SlaatSbeiiirag für das Feldschützenwesen Verwender werde, weM
der Staai wesentlich hier seine Unterstützung fühlen lassen soll.
Ich schließe mich daher der Ansicht des Herrn v Büren an.
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Was die Bemerkung betrifft, die ich zum Art. 5 zu machen
habe, so bezieht sie sich auf einen Antrag, der von Herrn
Sträub bei der ersten Berathung gestellt und von der

Versammlung erheblich erklärt wurde, so daß man, statt wie eS

im ursprünglichen Entwürfe stand, einfach zu sagen, es seien

die „Gemeinden" verpflichtet, Schießplätze anzuweisen, nun
sagt, die „Kirchgemeinden" seien eS. ES ergibt sich also hieraus,

daß diese Gemeinden nach dem Gesetze angehalten werden
können, Schießplätze zu liefern. Nun ist dieß in vielen
Gemeinden des Kantons etwas Unausführbares, denn, wie Sie
wisse», gibt eS solche, die kein Gemeindeland besitzen. Wenn
nun diese Abänderung angenommen wird, wie sie vorliegt, so

verpflichtet man Gemeinden, die keinen Zoll Land besitzen, solches

anzukaufen, um die Schießplätze anzuweisen, welche das Gesetz

ihnen auferlegt. Ich glaube daher, die Bemerkungen, welche
angebracht wurden, seien.stichhaltig genug, um diese Abänderung
zu verwerfen; aber wenn man abjolut den Gemeinden eine

Last auflegen will, soll man es bei denen thun, welche beträchtliches

Land besitzen, daS sich zu Schießplätzen eignet, und nicht
bei denen, welche keinen Zoll Land besitzen und daher wohl in
Verlegenheit wären, eine derartige Leistung zu erfüllen, wenn
das Gesetz ihnen dieselbe auferlegen würbe. Ich unterstütze den

Arztrag des Herrn Sträub, aber nicht in der Ausdehnung, die

man ihm geben will. Ich schließe also dahin, daß man im
Art. 5 daS Wort „Kirch-" (vor „Gemeinden") streiche und
daß man sage, die Gemeinden, welche zu Schießplätzen geeignetes

Land besitzen, seien verpflichtet, solches zu diesem Zwecke

abzutreten.

Herr Berichterstatter. Auf die Anfrage deS Herrn
Wenger habe ich zu erwiedern, daß daS Verfahren in Fällen,
wo eS sich um die Anweisung eines Schießplatzes handelt, von
der Beschaffenheit der Umstände abhängen wild. Wenn z B.
die Gemeinde Twann keinen entsprechenden Schießstand an
weisen kann, so muß man eine Ausnahme gestallen. Herr
Girard will bei 8 5 daS Wort „Kirch" vor „Gemeinden"
streichen. Der erste Entwurf enthielt dieß nicht, sondern hielt
sich an den Wortlaut des § 89 der Milttärorganisation, welcher
den „Gemeinden" zur Pflicht macht, den Truppen und Schützen
die erforderlichen Ererzier- und Schießplätze unentgeldlich
einzuräumen. Der Große Rath zog eS vor, die „Kirchgemeinden"
ausdrücklich zu bezeichnen Ich lege nicht großes Gewicht auf
diesen Ausdruck. Herr v. Büren möchte das BeiiragSverhältniß
zwischen den Stand- und Feldschützen näher bestimmen.
Gegenwärtig würde eS sich thun lassen, aber ich glaube, man solle
den Großen Rath nicht damit behelligen. Die gegenwärtige
Zeit gehört noch den Standschützen, welche zur Hebung des
SchützenwcsenS am meisten beigetragen haben, indem sie junge
Schützen nachzogen. Die Zukunft dagegen wird nach meiner
Ansicht den Feldschützen gehören. Das Verhältniß zwischen
beiden wird sich mit der Zeit auf natürliche Weise entwickeln.
Da daS Gesetz die Summe bestimmt, welche jährlich ausgesetzt
werden soll, so darf man die nähere Bestimmung füglich dem
Regierungsrathe überlassen. Es wird ohne große Schwierigkeit

geschehen können. So könnte ich als alter Stanbschütze
mich dazu verstehen, ^ deS StaalsbeitrageS den Feldsckützen
zu überlassen, nur soll man die Standschützen nicht ausschließen.

v. Büren. Ich verlange nicht die spezielle Bestimmung
,deS BeitragsverhältnisseS, sondern nur, daß das Verhältniß ein
„entsprechendes" sei und zwar im Interesse der Hebung deS
FeldschützenwesenS.

Stooß. Nach meiner Ansicht hat Herr Wenger auf
seine Frage nicht genügende Auskunft erhalten. Ohne einen
Antrag zu stellen, nehme ich an, da das Gesetz über die
öffentlichen Leistungen noch in Kraft ist, so habe in streitigen
Fällen das Verfahren nach demselben stattzufinden.

A b st i m m u n g.

Für den Entwurf mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ „ Antrag deS Herrn Girard 21 Stimmen
Dagegen kl) „
Für den Antrag deS Herrn v. Büren Minderheit.

Projekt - Gesetz

betreffend

ore Entschädigung der Geschwornen.

(Zweite Berathung. Siehe Tagblail der Großralhsverhand,
lungen, laufenden Jahrgang, Seite 285 f.)

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Schon bei
der Behandlung deS Besoldungsgesetzes wurde der Antrag
gestellt, die Entschädigung der Geschwornen zu erhöhen; man
fand jedoch, dieser Gegenstand solle durch ein besonderes Gesetz

rcgulirl werden. Die Geschwornen selbst reklamirlen gegen die

bisherige Entschädigung, der RegierungSrath fand die
Reklamation begründet und ermangelte nicht, Ihnen einen
Entwurf vorzulegen, der in erster Berathung genehmigt wurde.
Demnach würden die Geschwornen künftig erhallen.' für die
bloße Anwesenheit bei Bildung des Gerichts ein Taggeld von
Fr. 3, für die Funktionen als Geschworne ein Taggeld von
Fr. 4 und eine einmalige Reiseentschädigung bei Entfernungen
von mehr als einer Stunde vom Assisensitze für jede Stunde
hin und her von Fr. 1. Wie Ihnen bekannt ist, hatten die
Geschwornen bisher ein Taggeld von Fr. 3 Nun findet man,
diese Entschädigung genüge für diejenigen, welche nur bei der
Bildung des Gerichts anwesend sein müsse», da dieselbe in der
Regel in einer Stunde abgethan ist, während diejenigen, welche
als Geschworne funklioniren, am SitzungSorlc bleiben und sich

verköstigen müssen. Auch die vorgeschlagene Reiseentschädigung
erscheint als billig. Sie haben bei der ersten Berathung diesen
Vorschlag ohne Widerspruch genehmigt, ich setze daher voraus,
Sie werden denselben auch jetzt genehmigen, und stelle den
Antrag auf Eintreten und Behandlung des Gesetzes in gloho

Das Eintreten und die Berathung in gloiro wird ohne
Einsprache durch das Handmehr beschlossen.

Der Herr Berichter st arter empfiehlt das Gesetz zur
endlichen Genehmigung.

Reichenbach, Fürsprecher. Ich bin so frei, auf eine

Erhöhung deS TaggeldeS für die Geschwornen anzutragen und
zwar auf Fr. 5, wie für die Mitglieder deS Großen Rathes.
Die Geschwornen haben eine ebenso wichtige Aufgabe, wie die
Großrathsmitglieder, im Gegentheil ist dieselbe noch schwieriger.
Die Geschwornen sind viel strenger an die Sitzungen gebunden,
sie müssen deS Morgens erakt erscheinen, unter Strafandrohung,
und ausharren bis zu Ende; sie haben die gleichen Auslagen,
wie die Großräthe; dagegen können sie nicht am Abend mit
der Eisenbahn nach Hause reisen und am folgenden Morgen
wieder zurück. Wer nun die gegenwärtigen Lebensverhältnisse
in's Auge saßt, wird die vorgeschlagene Erhöhung nicht unbillig
finden.



Mühtet Hal er unterstützt den Antrag deS Präopinanten
aus denselben Gründen und macht die Versammlung zudem
aufmerksam, daß auch der Fall eintreten könne, baß ein
unbemittelter, aber braver Familienvater zum Geschwornen erwählt
werde; nun wäre eö unbillig, einem solchen nicht wenigstens
die Auslagen zu vergüten, da er die Wahl annehmen muß,
während seine Familie zu Hause vielleicht darben müsse Ueber-
dieß beantragt der Redner die Erhöhung des Ansatzes bei litt, u
aus Fr. 4.

â
Lehmann zu Bremgarten empfiehlt ebenfalls den gestellten

AbänderungSantrag mit der Bemerkung, daß die Unterzeichner
deS AnzugeS, welcher die Vorlage dieses Gesetzes veranlaßte,
ebenfalls eine Erhöhung deS TaggcldcS aus Fr. 5 vorgeschlagen
hätten, wenn fie hätten voraussetzen können, im Großen Rathe
die entsprechende Unterstützung zu finden.

Herr Berichterstatter. Die verschiedenen Anträge auf
Erhöhung von Besoldungen, die gestern und heute gestellt
wurden, mahnen mich fast daran, als hätte man in der Slockern
eine Goldgrube entdeckt. Bevor man eine Ausgabe dekretin,
sollte man immer daran denken, wie sie zu decken sei. Nun ist
der Bllligkelt, den bescheidenen Wünschen der Geschwornen
Rechnung getragen, und ich bin der Anficht, man solle nicht
zu weil gehen. Wenn ich von dem Umstände absehe, daß die
Uebernahme der Funktionen eines Geschwornen eine Bürgerpflicht

ist, so ist ein Taggeld von Fr. 5 nicht zu viel; aber
ich bin nicht der Anficht des Herrn Mühlethaler, baß man sich

für Alles bezahlen lassen müsse. Der Militär wird auch nicht
für alle Auslagen entschädigt, ebensowenig derjenige, der Gc-
meindebeamlungen, Vormundschaften u. f. s. übernimmt, für
die versäumte Zeit. So ist es auch im vorliegenden Falle.
Die Betreffenden sollen so gestellt werden, daß sie bei sehr

ökonomischer Lebensweise ihre Auslagen wieder finden können.
Uebrigens haben Geschworne, welche die fragliche Vorstellung
einreichten, selbst nur ein Taggeld von Fr. 4 verlangt; daher
möchte ich cS beim Vorschlage des Regierungsrathes bewenden
lassen

A b st i m m u n g.

Kür das Gesetz mit oder ohne Abänderung Handmehr.
/, den Ansatz von Fr. 3 bei litt, a deS § 1 59 Stimmen.

„ „ Antrag des Herrn Mühle thaler
(Fr. 4) 25 „

„ „ Ansatz von Fr. 4 bei litt. t> deS K t Gr. Mehrheit.
„ „ Antrag des Herrn Reichenbach

(Fr. 5) Minderheit.

Der Herr Berichterstatter stellt den Antrag, das Gesetz
auf den t. Januar 1862 in Kraft zu erklären.

Reichenbach, Fürsprecher, beantragt die sofortige
Inkraftsetzung.

Der Herr Berich ter st alter widersetzt sich diesem Antrage
mit Rücksicht auf die dadurch eintretende Störung der Komp-
»abilität und mit der Bemerkung, daß die beschlossene Erhöhung
der Entschädigung dann doch nur einzelnen Geschwornen zu

gut käme.

Der Große Rath beschließt die Inkraftsetzung auf 1.

Januar 1862.
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Anzüge.

1) Anzug deS Herrn Großrath Revel vom 29. Mai
l. I. mit dem Schlüsse auf Ocffnung der Burgerrechte
im Sinne deS zürcherschen Gesetzes vom 20. Oktober 1833.

(Siehe Tagblatt der GroßrathSverhandlungen, laufenden
Jahrgang, Seite 163

Revel. Die Motion, welche so eben verlesen worden,
wurde Ihnen schon in der Session deS MonalS Mai dieses
JahreS vorgelegt. Unvorhergesehene Umstände haben mich
verhindert, der Session deS Monats August beizuwohnen, und
so mußte sie zur Behandlung bis zu diesem Tage verschoben
werden. Die Frage, die sie aufwirst, ist von höchster Wichtigkeit,

denn sie berührt eben so nahe Privatinieressen, wie auch
unsere Gemeindeeinrichtungen. Man wirb vielleicht sagen, sie

sei in diesem Moment ungelegen. Meiner Ansicht nach ist sie

aber eine Frage der Gegenwart, eine Frage, welche mir die
verschiedenen Volkszählungen eingaben, sowohl eidgenössische
als kantonale, die seil mehreren Jahren aufeinander folgten.
Wir sehen nämlich, baß die Zahl der Burger sich jedesmal zur
Verminderung neigt, da die letzte Volkszählung dargethan hat,
daß eS 15,000 Mitbürger gibt, die seil der vorhergehenden
Zählung ihren Burgerort nicht mehr bewohnen. Diese
Verminderung besteht nicht nur bei uns, sondern in der ganzen
Schweiz. Man hat gesehen, daß bei der jährlichen Versammlung

der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft zu Frauenfeld

diese Sache für so wichtig gehalten wurde, daß sie an eine

Kommisston zurückgewiesen wurde, mit dem Auftrage, zu
untersuchen, mit welchen Mitteln man diesem großen Nachtheil b-
gegnen könne. Es ist daher ein Grund mehr, uns hier
ernstlich damit zu beschäftigen, und dieß ist auch der Zweck des

Antrages, bei welchem ich mich auf die Uebersicht der ihn
begleitenden Betrachtungen beschränke. Das Institut der
Bürgerschaften kann nicht abgeschafft werben, denn es ist die

Grundlage unserer Institutionen Wir sehen auch in der That,
daß im Jahre 1815 im Vereinigungsakt die Ausübung der

politischen Rechte an das Burgerrecht geknüpft wurde. Den 13

Juli 1819 bestimmte ein TagsatzungSbeschluß, daß man Burger '

eines SchweizerkantonS sein müsse, um Schweizcrbürger zu sein.

Noch später gingen alle Verfassungen von demselben Prinzipe
aus, und das Gemeindegesetz von 1852 sagt in seinem ersten

Artikel, daß das Gemeindebürgerrccht die Grundlage deS

StaatSbürgerrcchtS bilde, daß keiner Kantonsbürger sein könne,

ohne Bürger einer bernischen Gemeinde zu sein. Ich gehe

daher von dem Grundsatze aus, daß man die Burgerrechte nicht
abschaffen könne, daß sie aber Aenderungen erleiden müssen, die

ihnen den.verschwindenden Lebensnerv wieder geben, der sonst

ganz auslöschen würde, wie es einigen religiösen Korporationen
begegnet ist, die sich auch überlebt haben. Die Burgerrechte
haben gewiß ihre Bedeutung. In der Thal was bewirkt, daß

wir so sehr an unserer Gemeinde, an unserer GeburtSstälte

hangen? Sind nicht sie der Grund, daß wir ein so großes
Interesse daran nehmen, damit nicht alle StaaismitlA von dem

Zentrum, der Hauptstadt verschlungen werden? Sehen Sie
sich in den andern Ländern um, wohin führt diese große Zen-
tralisaiion? Wenn ein Schweizerbürger auswandert, und nach

langem Aufenthalt in der Fremde ein kleines Vermögen
gesammelt hat, sieht man ihn nicht immer mit Emsigkeit in sein

Land, seine Vaterstadt heimkehren, und ist eS nicht dieß, was
das Gedeihen unserer schönen Schweiz bewirkt? Wir müssen

daher unsere Einrichtungen bewahren, denn das Gemeindeleben

ist unbestritten ein Element der Wohlfahrt für das Land, wie

für jeden Bürger insbesondere. Während ich mich mit dieser

Frage beschäftigte, fragte ich mich, ob Angesichts des

Wohlstandes, der in unserm Kanton, in der Schweiz und
hauptsächlich in einigen Städten wie in Basel, Solothurn, Zürich
und Genf herrscht, wo heutzutage die Erwerbung des Bürgerrechts

sehr erleichtert ist, ob Angesichts solcher Thatsachen, dieser
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Errungenschaft, nichts zu machen wäre bei unS, um diesem

Institut mehr Leben zu geben und den Schwierigkeiten und
Awistigkàn ein Ende zu machen, die zwischen unsern zweierlei
Gemeinden bestehen Nachdem die GülerauSscheidung in den

meisten Gemeinden deS Kantons stattgefunden, haben die

Bürgerschaften kein Interesse mehr an Burgeraufnahmcn, auch steht

man ste verschwinden, von selbst absterben, und in sechs Jahren
werden wir ein noch viel größeres Mißverhältniß sehen als daS

ist, welches ich zwischen den Burgern angeführt habe, die in
ihrer Burgergemeinde wohnen, und denen, die nicht mehr dort
wohnen ES ist daher dringend nothwendig, gesetzliche
Borkehren zu treffen, ähnlich denen, die man in Zürich und andern
Kantonen ergriffen hat, daß die Lurgergemeinven gesetzlich

gehalten seien diejenigen neuen Burger aufzunehmen, die sich

melden, natürlich unter gewissen Bedingungen und vermittelst
Zahlung einer Einkaufsumme, welche dem Vermögen einer
jeden Korporation verhättmßmäßig angepaßt würde; immerhin
müßte die Summe dieser Einkauflare niedrig genug sein, damit
jeder Bürger selbst ein materielles Interesse hätte, um sich

aufnehmen zu lassen. Betreffend die Verwendung dieser Auf«
nahmslare müssen wir verfahren, wie der Kanton Zürich eâ

gethan hat durch sein Gesetz vom 23. Oktober 1833, dieses

Gesetz spricht einen Theil des EinkaufgelveS dem Schulfonv, dem

Kirchenfond, der OrtSpolizei zu u, s, w, Man wird vielleicht
fragen, mir welchem Rechte man dieß thue? Haben wir aber:
keine Gesetze, die einen solche» Fall vorsehen? Im Jura z- B.
muß ein Drittheil der Einkaufsumme für den Schulfond ve»
wendet werden, und- wenn diese Vorschrift beobachtet worden
wäre, so hätten wir überall hinreichende Schälgüter, und
wären nicht genöthigt anderwärts die Mittet zu suchen, um
den Ausgaben dieser Art genügen zu können. Nach dem Art.
13 des GemeindegesetzeS haben die Gemeindeburgergüter mehr
oder weniger einen öffentliche» Charakter beibehalten; eS wäre
daher nicht ungerecht, vorzuschreiben. daß ein Theil der
Aufnahmegebühr in die Gemeindekasse fließe, um den Bedürfnissen
Genüge zu leisten, die ich ausgezählt habe. Ich wünschte daher,
daß die Regierung eingeladen werde, diese Frage näher zu.

prüfen, und hier im Sinne meines Antrages einen Gesetzes»

entwurf vorzulegen In der neuen Verfassung, à sich UMr»
evänig der Kanton Waadt gibt, findet man einen Artikel (es
ist der 78 mit folgender Fassung: „In fever, Gemeinde sind
die Gemeinvegüter. Eigenthum der Burgergemeinden. Diese
Güter sind vor Allem zur. Deckung der örtlichen oder allgemeinen

Auslagen bestimmt, welche daS Gesetz den Gemeinden
auferlegt." Ich setze nicht ein, warum wir nicht elwaS ähnliches,
bei unS aufnehmen könnten, oder säen. Ich schließe daher«
indem ich Ihnen diesen Antrag empfehle., denn die Suche ist
es werthe daß man sie ernstlich prüfe,

G Y g a r. Ich riSkire zwar, nicht Glück zu mach'en, wenn
ich gegen den Anzug daS Wort ergreife dezinock erlaube ich
mir, den Gegenantrag zu stellen. ES kann Ihnen auffallen,
daß ich, als Bürger einer vermöglichen Korporation, dagegen,
bin, jedeS Individuum, welches sich meldet aufnehme» zu müssen.
Die Nutzungsberechiigung ist uns nicht feil, und wen« wir
Einen aufnehmen sollen, so wollen wir den, der uns gefällt.
ES wären noch andere Gründe, welche gegen den Anzug,
sprechen; ich beschränke mich aber einstweilen auf diese

Bemerkungen,

v. Büre n. Wenn der Anzug., um, den es sich handelt,
zu der Zeit- vorgelegt worden wäre, als die Einwohrierge-,
mein,den in'S Leben gerufen würben, so wäre er am Orte
gewesen Mit Allem, was Herr Revel, über die Vorzüge veS

BurgerwesenS sagte, bin ich einverstanden. Man soll die hiebe
zur Heunath pflegen Anders verhält eS sich aber jetzt, wo,
man den bürgerlichen Loden verlassen hat; dieß geschah schon,
im Jahre 1833 bet Erlasjung, des damaligen GemeindegesetzeS.
und Einführung von Etuioohnergemàden-; ferner, im Jahre.
1Z52 vurch das neue Gemeindegesetz und vor zwei Jahren,

durch das neue NiedcrlastungSgesetz, welches einen neuen Wohnsitz
schuf. Wir haben nickt mehr daS gleiche Verhältniß wie
früher. Wenn man daS natürliche Verhältniß herstellen will/
so stimme ich zum Anzüge des Herrn Revel; da aber dieß»

nickt im Anzüge ausgesprochen ist. so kann ich nicht dazu,
stimmen. Ich erwarte-, daß die Regierung uns ein Gesetz im
Zusammenhange mit den berührten Verhältnissen bringen wolle.

Sträub. Ich unterstütze den Antrag des Herrn Gygar,
nicht auS Vem Grunde, weil ich zufällig einer bürgerlichen
Korporation angehöre, vie einiges Vermögen hat, sondern auS
andern Gründen, die ans Gesetzesbestimmungen herrühren. ES
ist bekannt, daß die Burgergüler durch die Verfassung von 1816
gewährleistet find. Man hat hin und wieder daran gerüttelt-.
Ich gebe zu daß. ste nicht für alle Zeit bleiben, und baß st«

an vielen Orten sehr unzweckmäßig genutzt werden. Aber da
mau ihr Ende kommen steht, so möchte ich ihnen noch eine

Freude gönnen, gerade aus dem Grunde, weil wir in der
Verfassung eine Garantie haben. Wenn dem Anzüge Folge-
gegeben würde, so wäre es ein Widerspruch gegen die

Verfassung. Wenn man das nicht will, wenn man sagen will,
die Burgergüter seien ttzeilbar, dann habe ich nichts dagegen-;,
aber so lange die Verfassung in Kraft besteht, möchte ich so

wenig als möglich an den bestehenden Einrichtungen ändern.

Girard. Ich erwartete, daß der von einem unseres

Kollegen gestellte Antrag ein besseres Schicksal hab«, aber weit
entfernt davon, man HM sich gogeniheilS ziemlich stark gegew
die Erheblichkeit desselben ausgesprochen/ obfchon diese noch zu
nicht viel verpflichtet, weil, man in allen Fällen vorerst die Frage.,
stuöiren muß. Herr v. Büren hat gegen, die ZweckmâMkett-
deS Anzuges. nichts eingewendet; er hat nur eine Formst., ge
aufgeworfen, indem er sagte, man müsse für den Moment wchtS
thun, weil in-Sachen schon gesetzliche Bestimmungen Vorhände«
seien. Herr Gygar nun kehrt die Frage gerade um; «r wM
nicht, daß man ihn verpflichte stive Rechte als Burger mit-
andern, zu theilen» ohne daß er dazu, selbst zustimme. Dieß ist
logisch, wenn man ordentlicher Eigenthümer einer Sache ist,;-
die Burger sind aber nicht in der Stellung von Eigenthümern.
Wenn ich in demselben Maße. wie. ein ehrenwerlheS Mitglied
dieser Versammlung die Kenntniß über diesen Gegenstanv hätte,
so wollte ich Ihnen sagen, wie eS hinsichtlich der- Bürger,.chic»
in Bern »ud> anderswo zu. und hergegangen ist. M genügt«
einst, wenn man eine Barake an dre Thore der Stak» zu
bauen kam, um als Bürger aufgenommen zu werden. Man
hê aber auch vie Verpflichtung, sei« Blut, M vergießen und
zu Lanpen unv in andern Schlacht«« gegen à Junker zu
kämpfen. Ferner hatte man das Recht, sein Vieh anst die Weide

zu «reiben. Als die Völkerschaften sich in den Landschaften
festsetzten, gehörte der Boden dem Adel, mit welchem man über
ein Jahrhundert lang zu kämpfen heute- Es wartn nun freilich
die HerrschaftSbesitzer, welche diesen Boden den Gemeinden
gegeben halten, eS haben aber diese keine Rechtsiitel darauf, sie

besitzen auf dieses» Eigenthum- keine förmlichen Eigenthumsurkunde».

Dieß war der Ursprung der Gemeiiwegüier, die ihnen
mit der Verpflichtung gegeben würben, alle Straßen des KantonS
zu, unterhalien, sowohl im Winter wie im Sommer. Wer
unterhält nun gegenwärtig die Straßen, wer hat diese

Gemeindelast erleichtert? Es ist der S>a.tt, der Große Rath,
der im Jahre 183.1 die Gemeinden dieser Leistungen- entbunden
hat». Odne Zweifel kann man. nicht zurückgehen, und nach dem-,

Gesichtspunkte des Herrn Gygar. geschah es aus reinem Egoismus,

der sich zergre, als der Adel geschlagen wurde/ Damals
sagte Man, eS sei besser 111 Klafter Holz zu besitzen als >M 5».

besser 13 Stück Rindvieh auf vie Weide schicken als nur 5,
und so fort. Ich, sag?, das »st Eigennutz und aus. diese Art zu
rechnen ist nicht verständig Man hat dieß auch m Gens und
Zürich begriffen, um die Fremden an den Kanton zu fesseln.

Aus diesem Grunde gibt es in Genf SlSmonvl, in Basel Va,
ravizini, in Zürich Muralt, Orelli u. s. w. Diese Familien



kamen, um sich in den genannten Städten niederzulassen, wei
man ihnen daselbst das Bürgerrecht gab, und aus diesen Gründen
find die letztern so gediehen. Wohlan! Die gesetzgebende

Behörde sollte, die Nvlhwcndigkeit begreifen, diesem EgviSmuS,
der besteht und von Herrn Gvgar an den Tag gelegt wurde,
den Krieg zu machen Ich gehöre auch einer reichen Bürgerschaft

an; eS geschieht also nicht in der Absicht, ein Klasler
Holz zu erhalten, daß ich in einer Gemeinde wohne, die Wst.ilstll
Franken Schulden hat, und wo man teller, muß, um die

Bedürfnisse zu bestreuen. Ich kann daher über diesen Gegenstand

ganz sreimüihig sprechen. Allein es gibt noch eine wichtige
Rücksicht, die Niemand bestreuen wild, nämlrch, daß man dem
Lande angehört, wo man geboren ist; ungeachtet man ferne

von seiner Heimathgeineinve IN, wird man doch flerS dem Land
angehören, wo man das Tageslicht erblickt hat. Daa ist'S,

warum wir immer die Schweizer, dre ihre Heimaih verlassen

haben, in ihr Geburlsland wieder helmkehren lehen, wohin ihre
Rückerinnerungen, ihre jugendlichen Gewohnheiten sie aus den

enlseriuesten Gegenden zurückrufen Wenn dem so ist, warum
wilt man denn die Oessaung des Bürgerrechts verhindern?
ES ist ebenso gewiß, baß man beim Wechseln einer Gemeinde
viel ihällger, weil unternehmender wird; man Hai mehr
Interesse an Allem, was um einen vorgeh!. Die gewöhnlichen
Handwerker, und alle diese Leure, die sich bei uns niederlassen

und Deutsche sind, machen ihr Glück, während die Burger nichlS
sind; sie sind so zu sagen in ihr sich Geyenlassen, ihre
Gleichgültigkeit verknöchert, und haben schlechten Willen. Sie scheuen

sich nicht, ihre Gitter aus bedauernswerihe Weise zu
verwalte». Ich führe die Gemeinde Münster an, der man einen
Fremden saucken mußte, um ihre Burgergüter zu verwalten,
und doch ist Münster eine re che Gemeinde, wo die Burger
Burgernntzen irr uatura beziehen, wo man ihnen Holz, Butter
u. s. w. liefert. Ungeachiel iuffen nun, gehe» Sie hin und
erkundigen Sie sich, was die Bevölkerung von Münster ist, und
Sie werden sehen, was man Ihnen sagen wird. ES ist eine

Gemeinde, die unier Bormundschasl stand. Ich sage, die Burger-
güler sind von Faulheit angesressen, und man würde mehr
Thätigkeit, OrdnungSgelft und Arbeiisliebe entstehen sehen, wenn
sie geöffnel würden. Ich empfehle daher die Erhebst ukelt dieses

Auzugeo, dessen Zweck löblich, weil nützlich ist, da er die
Kräftigung des Instilut-S der Burgergemeinden anstrebt, welche VaS

Bindemittel sind zwischen der Familie und dem Staate. Es
handelt sich nur darum die Sache zu studlren, und dieß
verpflichtet für den Moment zu nlchlö.

llr. v. Gon; en bach. Die Frage, welche Herr Revel
angeregt hat, ist jedenfalls eine sehr wichtige. Herr v. Büren
bemerkte, er hätte den Anzug vor einigen Jahren begründet
gefunden. Ich finde denselben noch heule begründet. Erlauben
S>e, daß ich Herrn Gygar und den andern Herren, welche
seinen Standpunkt einnehmen, die Gründe auseinandersetze,
warnm ich glaube, daß Alle, die auf die Bürgergemeinden
Werth legen, dem Antrage des Herrn Revel beistimmen sollen.
Heule haben Sie noch beide Arien von Gemeinden, Burger-
und Einwohnergcmeinde»; in fünfzig Jahren, wen» Sie den
Vorschlag veS Herr» Revel nicht annehmen, haben Sie
vielleicht keine Burgergemeinde mehr. Ich will nur ein Beispiel
anfuhren. Bremgarien hat jetzt schon, keine Burger mehr.
D»se Entwicklung der Gemeindeverhältnisse liegt nun einmal
in der Richtung der Zeit. Alle aber, welche der Ansicht sind,
die Burgergemeliide habe einen innern Werth, müssen zum
Antrage des Herrn Revel stimmen. Ich bin der Ansicht,
Bürgerschaft und Republik gehören zusammen, wie »Munizipa-
litär und Monarchie auch zusammen gehören. Warum hat
in Frankreich die Republik nicht Bestand? PZeil das innige
Zusammenleben des BürgerihumS in der Geineinde fehlt und
das munizipale Element alles beherrscht. Alles bewegt sich

in der Munizipalliät, wie ein rollender Stein, der kein Bleiben
Hai, denn etwas Bleibendes schafft man »ür mit L>ebe; diese

findet sich aber nur da, wo °der Einzelne an seiner Hetmalh«

lagblall des Großen Rathes t«k».
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lgemeinde ein näheres Interesse hat. Deßhalb betrachte ich die

Burgergemcinve als einen der Grundpfeiler der Republik, und
weil ich diese liebe, möchte ich auch die Burgergemeinde stärken.
ES wurden von anderer Seite Bedenken geäußert in Betreff
der Burgergüter. Allein diejenigen, welche Herr Revel im
Auge Hai, wollen nicht zu Tische sitzen, ohne envaS zu leisten;
sie wollen zahlen. Werfen Sie einen Blick auf die Einbürgerung

der Heimathlosen und Landsaßen. Diese fand infolge
eines eidgenössischen Gesetzes stait. Hier können Sie dadurch,
daß Sie dem Anzüge Folge geben durch Erlassung eineS
kantonalen Gesetzes dem bürgerlichen Elemente einen neuen
Aufschwung geben. Was wird die Folge sein, wenn Sie die

Burgergemeinden öffnen? Daß eine Menge begüterter Leute,
die in der Gemeinde angesessen sind und ein großes Interesse
an derselben haben, mittels Einkaufs Bürger werden können.
Liegt das nicht im Interesse der Gemeinde? Ich könnte Ihnen
Beispiele von Gemeinden anführen, wo das Grundeigenihum
ganz in fremden Händen und nur die Armuth in den Händen
der Burger ist. Man glaubte früher, die Burgergemeinde sei

keiner Stärkung mehr fähig, daher suchte man dem Gemcinde-
wesen durch Einführung der Einwohnergemeinve einen neuen
Aufschwung zu geben Ich bin aber der Ansicht, die
Burgergemcinve sei einer weitern Eniwicklung fähig, und von diesem
Standpunkte auS, daß die Regierung den Auftrag erhalle,
darüber nachzudenken, ob und wie die Pflege der Burgergemeinden

gefördert werden soll, stimme ich zum Anzüge des

Herrn Revel.

Gygar. Wenn ich den Herrn Girard nicht so gut
kennen würde, so hätte ich geglaubt, einen der Kommunisten,
die seiner Zeit aufgetreten sind, wie Proudon, reden zu hören.
Herr Girard findet eS als Neuendurger nicht angenehm, daß
er nicht in der ersten besten Gemeinde VeS St. JmmerihalS
Burger werden kann. Da er lange Zeit in dieser Gegend
wohnt und eine neue Straße an seinem Hause vorbeiführt, so

möchte er auch noch Burger sein Dennoch freute es mich zu
vernehmen, wo der Haas' im Pfeffer liegt. Man will den
Gemeindegütern auf den Leib gehen, diese müssen zerrissen,

getheilt werden, die Gemeinden sollen kein Vermögen mehr
haben, nur Schulden, wie Renan. DaS Volk wird es erfahren
und ein Wort mitsprechen, und wenn Sie heule den Anzug
erheblich erklären, so werben die Burgergemeinden und das
Volk zur rechten Zeit sagen, ob die Regierung ein Gesetz in
diesem Sinne vorlegen soll

Blösch. DaS soeben angehörte Votum veraulaßt mich,
der Versammlung zu sage», wie ich stimmen werde. Ich stimme
zur Erheblichkeit des AnzugeS Ich denke, man wird mir nicht
be» Vorwuif machen, daß ich bestehende Rechte nickt achte;
ich habe seit bald dreißig Jahren, seitdem ich die Ehre habe,

Mitglied der hohen Behörde zu sein, bewiesen, daß ich eher

darin zu wett gehe. Ich bin Burger an zwei Orien, wo daS
Bürgerrecht der Angehörigen einen materiellen Vortheil gewährt.
Ich glaube auch Herr Gygar irre sich, wenn er behauptet,
Herr Girard besitze kein Bürgerrecht im Kanrone. UebngenS
fasse ich die Sache so auf: in der Weile, wie Herr Girard
den Anzug belürworiet, ist eS wohlwollend für die

Burgergemeinden, während die Bekämpfung des AnzugeS in der Weise,
wie sie durch Herrn Gygar geschah, nicht der Absicht, aber der

Sache nach übelwollend ist. Man kann auch hier sagen:
diejenigen, welche das Lebe» erhallen wollen, verlieren eS, und
diejenigen, welche eS zu opfern scheinen, erhallen es. Wenn
man wirklich glaubt, die Burgerschatten seien der Kern »nserS
demokratischen und öffentlichen Lebens, so soll man für deren

Erhaltung sorgen. Ich weiß nicht, ob ich heute den Anzug
gestellt hätte; ich bedaure mit Herrn v. Büren, daß derselbe

nicht im Jahre 1832 gestellt worden ist. Der-rechte Moment
ist längst vorbei, aber besser ist eS, noch heute Hand an's Werk

zu legen, als noch 1<Z—2l) Jahre zu warten. Es handelt sich

heute nicht darum, ein Gesetz zu erlassen, sondern nur darum,
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daß man untersuche, wie die Burgergcmeinden neu gekräftigt
werden können. Ich würde eS im höchsten Grade beklagen,
wenn ste zu Grunde gingen, aber sie werden zu Grunde gehen,
wenn wir ihnen nicht eine neue Entwicklung geben Darüber
läßt sich nicht streiten, wenn die Burgergemeinden sich nicht
in einem krankhaften Zustande befänden, so hätten wir keine

Einwohiiergemilnden Werden die erster« nicht erfrischt, so

verschwinden ste AllcS, waS abgestorben ist verschwindet, und
ich wiederhole zum Schlüsse, was ich bereits gesagt: wer sein
Leben erhalten will, verliert es, und wer es opfert, wird cS

erhalten.

Schenk, RegierungSrath. Ich von meinem Standpunkte

aus habe durchaus keinen Grund, die Erheblicherklärung
des Anzuges zu wünschen, und stimme ganz dem bet, waS von
anderer Seite gesagt wurde. Diejenigen, welche unsere Ge-
melnbceinrlchtungen wieder in däs bürgerliche Element
zurückführen wollen, werden dazu stimmen. Ich begreife das von
Seite des Herrn v. Gonzenbach in vollem Maye. Dagegen
haben diejenigen, welche der Ansicht sind, die bürgerliche
Einrichtung sei etwas, daS nicht mehr so bleiben kann (ich mache
aufmerksam, daß auch in andern Kantonen davon die Rede ist),
ich sage, diejenigen, welche für Neugestaltung deS Gemcinde-
wesens sind, haben keinen Grund, dagegen zu sein, daß die

Zeit ieS BurgerlhumS abgelaufen sei Ich verwahre mich
jedoch höchlichst, als hätte ich hier Gemeindegüter im Auge;
ich weise jeden Zusammenhang damit von der Hand. Ich war
immer der Ansicht, dag die, welche die Güter in der Hand
haben, sie behalten. ES ist zwar sehr fatal für das öffentliche
Leben, daß diese reichen Güter, die in ihrem Ursprung für
öffentliche Zwecke bestimmt waren, demselben entzogen wurden;
das kann jeder Patriot nur bedauern. Aber nachdem ste sich

»n rechtliche Formen zu hüllen gewußt haben, lassen wir sie

unberührt. Ich bin überzeugt, daß die Einwohnergemeinde mit
der Zeit auch ohnedieß wird bestehen können. At>o diejenigen,
welche diese Güler besitzen, mögen ste ruhig genlepen, und ich
weise jede Zumulhung von der Hand, als beabsichtigte ich einen

Angriff auf dieselben. Dagegen erlaube ich mir eine Bemerkung
gegenüber denen, welche sagen, daß Burgerthum — nicht „Bür.
gerihum" wie man sich ausdrückte — und Republik zusam.
mengchöre, wie Einwohnergemeinde und französische Zenirali-
satlon auf der andern Seile. Werfen wir vor Allem einen
Blick auf die Geschichte Bern's. DaS Burgerthum fing im X V.
Jahrhundert an, überHand zu nehmen Wann stand die
Republik am glänzendsten da? Es war nicht zu der Zeit, wo
das Burgerthum sich breit machte, sondern als die Gemeinde
sich frei bewegte ; damals, als die Republik sich in der freiesten
Gemeindeverwaltung entwickelte, wurde ein Amt nach dem
andern erworben und erstartle Bern. Die Einwohner machten
eS groß und stark Von welcher Zeii an fing Bern zu kränkein
an? Als mil dem Burgerthum die größte Engherzigkeit über-
hanv nahm; das bestreue mir Niemand. Ich halte erst letzchin
Gelegenheit, in einer Gesellschaft eine sehr schöne geschichtliche
Auseinandersetzung der Entwicklung einer bürgerlichen Zunft
anzuhören (der Verfasser ist hier anwesend, und ich darf mich
auf ihn berufen), eine Auseinandersetzung, die meine Ansicht
bestätigt. ES gab eine Zeit großer Engherzigkeit. Die Burger
saßen auf ihrem Gut und dachten nur darauf, wie möglichst
wenige daran Theil nehmen sollen. Ich sehe fürwahr seither
die große Geschichte Bern'S nicht mehr. Wenn man übrigens
sagt, Republik und Burgergemeinven seien EmS, so verw'ise
ich auf Neucnburg. Wo waren die Royaliste» am stärksten?
Eben jene Bourgeoisien waren die Träger des RoyalismuS.
Wenn man aber andererseits behauptet, Munizipalttät und
Monarchie gehören zusammen, so kommt es eben ganz darauf
an, wie die Einrichtungen beschaffen sind. Ich für mich
bekreuze mich vor dem Munizipalsystem Frankreichs, vor dieser
Unselbständigkeit der Gemeinden, denen man das Büdget von
oben herab oklroylrt, vor diesem Kommandiren von oben herab,
und hoffe, wir werden nie in diese Richtung kommen. Aber

werfen Sie einen Blick nach Deutschland, nach Preußen wo
man mit einer wahren Pietät die Selbständigkeit der
Gemeindeverwaltung zu erhalten sucht Wie steht es dort? Besieht
etwa eine Burgergemeinde, wie wir sie haben? Gott bewahret
Wir sehen ein System der Armenunterstützung, wie eS bei unS
eingeführt ist, die örtliche Armenpflege, und gleichzeitig kann
man sich überzeugen, baß der Einirui in einen Bürgerverband
in Preußen sehr leicht, daß von einer so abgeschlossenen
Korporation keine Rede ist. Sie finden dort vielmehr ein
selbständiges, autonomes Gememdewesen bei vollkommen freier
Bewegung. So ist eS auch anderwärts, in Wurtemberg und
Baden, weit entfernt vom fianzösischen Munizipalwesen. Ich
komme also zu dem Schlüsse, daß eine fiele, selbständige
Einwohnergemeinde der Kern beS Volkslebens, der Kern der
Republik ist, während ein ln sich abgeschlossenes Burgerthum als
eine nicht mehr lebensfähige, mehr stagntrende, die Eniwickluug
des StaatSlebenS hindernde Institution dasteht. DaS ist meine
Auffassung.

Hr. v. Gonzenbach. Ich kann das letzte Votum nicht
vorbeigehen lassen, ohne zwei Worte darauf zu erwiedern. Der
Herr Präopinam war sehr unglücklich in der Wahl seiner
Beispiele und zwar an beiden Orien. Er sagte, Kern sei groß
gewesen, so lange eS eine offene Gemeinde gehabt habe. Ich
sage: Bern war groß, so lange eS eine offene Burgergemeinde
harte. ES gab eine Zeit, wo Bern mit der Aufnahme von
Bürgern sehr freigebig war. Man konnte hier einen Fremden
in den Räch wählen, aber von diesem Augenblicke an war er
Burger, der mit Liebe am Staate hieng. WaS Herr
Reglerungsrath Schenk als gut anerkennt, wollen wir wieder in'S
Leben rufen, indem wir die Burgergemeinde öffnen Ich hätte
geglaubt, er würde mit beiden Händen dazu stimmen Denn
dieses engherzige, genießende, Andere ausschließende Burgerthum
möchten wir beseitigen und dagegen die freie, sich lebensfähig
entwickelnde Bürgerschaft, die Grundlage deS ruhmvollen Bern,
wieder in'S Leben rufen. Auch mit dem Beispiele NeuenburgS
war Herr Schenk nicht glücklich. Es halte mit dem dortigen
RoyaliSmuS eine eigene Lewaniniß. Neuenburg konnte
wenigstens sagen, daß eö daS freiste Land war bezüglich der
Niederlassung, darum zählt seine Bevölkerung mehr Fremde als
Einheimische. UebrigenS beruhte die dortige Bürgerschaft auf
ganz verschiedener Einrichtung. Wenn wir recht auf den Grund
sehen, so stehen wir am Ende auf ganz gleichem Boden. Herr
Schenk redete einer kräftigen, offenen, freisinnigen Bürgerschaft
das Wort; diese wollen wir wieder herstellen. Wenn er endlich
sich auf Preußen, auf die preußische Städleorbnung beruft,
so könnte ich Beispiele preußischer Gemeinden anführen, die
sich sehr glücklich schätzen würden, wenn sie Einrichtungen
hätten, wie wir sie in der Schweiz haben. Wir besitzen darin
einen Schatz, den wir nicht preisgeben dürfen.

v. Buren. Ich stelle einen eventuellen Antrag. Für
den Fall, daß der Anzug erheblich erklärt wirb, beantrage ich,
daß namenilich auch daS Gemeinde- und daS NiederlassungS-
gesctz, sowie alle damit in Verbindung stehenden Gesetze einer
Revision unterworfen werden. Wenn man das will, so bin ich
damit einverstanden.

Herr Präsidenr. Es kann gar kein Abänderungsanirag
gestellt werden Es handelt sich ganz einfach darum, ob der
Große Rath den Anzug des Herrn Revel erheblich erklären
wolle oder nicht. Der Regierung ist eS lm Falle der Erheb«
Ilcherklärrmg freigestellt, ihre Ansicht vorzulegen, wie sie will
und aUsällig den Antrag in modlfizirler Form hieherzubringen.

Lehmann, I. U. Wenn eS sich heute um die
Erlassung eines Gesetztes im Sinne deS von Herrn Revel ge«
stellten Anzugcs handeln würde, so müßte ich dagegen stimmen,
den» ich erblicke in demselben eine solche Tragwelle, daß ich
unmöglich dazu handbielen könnte. Aber es handelt sich heute



mil um die Erhcblicherklärung. Herr Revel brachte, so lange
er Mitglied dieser Behörde war, nur reine und gute Gedanken
und Absichten vor, und sein Antrag ist allerdings einer nähern
Prüfung werth; deßhab stimme ich für die Erheblicherklärung.

Gir ard. Mit Bedauren muß ich nochmals das Wort
ergreifen, aber eS ist mir unmöglich, gegenüber dem von Herrn
Gygar Gesagten zu schweigen. Er sagre, daß nach der Art
und Weist, mit der ich den Antrag vertheidigte, die Absicht,
die Burgergemeinven zu vernichten und mit Schulden zu
belasten, klar vorliege. ES ist unrichtig, mir einen solchen Ge«
danken unterzuschieben. Zch sagte nur, daß ich eine Gemeinde
bewohne, von der ich in keinem Fall persönlichen Nutzen ziehen
kann. ES lag mir daran, diese Zulage zu berichiigen. Ich
überlasse übrigens allen Lesern dieser Verhandlungen, die
Absichten eines jeden von uns zu beurtheilen.

Sträub. Ich möchte nur dem Herrn Girard ein paar
Worte erwiedern. Er wollte den Burgergemeinben alleS Eigen«
thumSrechl auf baS bürgerliche Vermögen absprechen Ich will
nicht so weit zurückgehen, wie Herr Schenk, welcher auf die

Zeit hinwies, wo man gerne Burger aufgenommen hat. Ich
kenne auch etwas von dieser Geschickte und babe in alien
Dokumenten gesehen, daß eS eine Zeit gab, wo man nicht mehr
so freigebig war mit den Aufnahmen, weil die Bevölkerung sich

zu sehr vermehrte. Aber wo sind wir jetzt? Wir sind bei der

Ausscheidung, wobei bestimmt werben soll, welche Güter zu
öffentlichen und welche zu rein bürgerlichen Zwecken bestimmt
sein sollen. DaS wird Niemand leugnen können; nur ist eS

nichi überall geschehen, aber geschehen muß es. Man theilt
den Burgergemeinden ihr Schäiflein zu. Zch frage: hat nicht
jede Burgergemeinde von ihrem Vermögen die Siaatssteuer, die

Gemeinbelasten zu tragen, wie jeder Privatmann? Allerdings.
Nun könnte mancher zu einer Burgergemeinve sagen: eS sind
Eurer fünfzig, Ihr müßt noch zehn dazu nehmen, die mit Euch
theilen wollen! Den Vermöglichen ist eS nicht schwer, Burger
zu werden, wohl aber denen,' welche nichiS mitbringen. Wenn
man dieß Egoismus nennt, so möchte ich fragen, wer in diesem
Saale nicht Egoist sei. Es kommt mir vor, wie wenn man
Einem, der vier Kinder hat und ein auf rechtmäßige Welse
erworbenes ordentliches Vermögen besitzt, sagen würde: du mußt
noch zwei dazu nehmen! Man hat den Gemeinden die Land-
saßen aufgebürdet; jetzt gehl man noch weiter und sagt: Ihr
müßt noch einmal theilen! Ich frage: wohin führt daS am
Ende? Wo ist dann noch ein Eigenihumsrecht, eine Garantie
dafür? Daher hätte ich geglaubt, man sollte die Bürgerschaften
leben lassen und zu rütteln aufhören; sie werden von selbst da-
histfallen. Ich möchte mit Herrn Blösch sagen: was Ihr wollt,
das krieget Ihr nicht, und was Ihr krieget, habt Ihr nicht
gewollt. Das alte Burgeithum bekommt Ihr nicht zurück.

Roth von Bipp. Ich erlaube mir nur eine Bemerkung
auf das Votum des Herrn Sträub. Gerade die Ausscheidung
der Gemeindegüter beweist, daß die ganze Sache in einem
verworrenen Zustande ist, und das spricht gerade für die
Erheblichkeit des von Herrn Revel gestellten AnzugeS. ES ist sehr

nothwendig, daß größere Klarheit und größere Einheit in das
Ganze gebracht werbe. Durch das neue Niederlassungsgesetz
sind den Gemeinden große Verlegenheiten entstanden, und eS ist

wünschenswerlh, baß die Sache anders regulirt werde Ich
habe daher kein Bedenken, zum Anzüge zu stimmen, und glaube
nicht, daß dadurch den Burgergütern zu nahe getreten werde.

Imer. Ich für meinen Theil würde eS als ein Unglück
betrachten, wenn die vorliegende Motion nicht erheblich erklärt
würde, aus dem einfachen Grunde, daß wenn dieselbe nicht
heute vorgelegt worden wäre, eS auf lange Zeit nicht geschehen
würde. Man würde sagen, die Versammlung sei nicht geneigt
gewesen, und wenn der Anzug nicht erheblich erklärt worden,
so liege der Grund darin, daß man sich dessen nicht versah.
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Hätte man Zeit gehabt, ihn zu prüfen, so würde die große
M-Hrheil des Große» Rathes die Weisung desselben an den
Regierungsrath beschließen. ES ist, wie man bereits bemeikt
hat, nicht ein Gesetz, daS man beantragt, sondern eS sind Zdeen,
Ansichten, die man über die Wünschbarkeil einer Voikehr
ausdrückt. Noch einen ferneren Punkr hat man in der Berathung
nicht erölert; eS handelt sich nämlich darum zu wissen, ob man
Aussicht hätte, daß die Zwistigkeiten, welche zwischen Burger-
und Elnwohnergemeinde obwalten, nach und nach verschwinden
würben, wen» man die Burgergemeinden auf die eint oder
andere Weise öffnete. Wenn in einer Ortschaft die eine
Gemeinde der andern den Genuß von so und so viel Gütern zum
Vorwurf macht, so gibt eS zu Eifersucht auf der einen und zu
Eigennutz auf der andern Seite Anlaß. Wir müssen daher
trachten, die Feindseligkeit, welche in dieser yinsicht zwischen
den Gemeinden herrscht, zu beseitigen, und das beste Mittel
hlezu ist, wenn man diejenigen ehrenwerthc» Bürger aufnimmt,
welche ben Emiritt wünschen, und nicht dazu kommen, wegen
d>m engherzigen Geist, der im Allgemeinen die Burger beherrscht.
Diese Versöhnung wäre jetzt um so größer, wenn man durch
Annahme des Antrages die Bürgerschaften öffnen würde. ES
gibt bei unS Bürger, die auf die Auflösung der Burgergemeinden

hintrachten, und nur eine einzige Gemeinde wünschen.
Nun ist aber dieß der Weg dahin zu gelangen. Wenn man
im Jahre t832 darin gefehlt hat, daß man zweierlei Gemeinden
schuf, so muß man daS Uebel wieder gut machen, indem man
sie einander wieder näher bringt, um endlich daraus unvermerkt
eine einzige zu bilden. Vielleicht gelangt man an einigen Orten
dahin, keine Bürgerschaften mehr zu haben; eS ist dieß aber
nicht im ganzen Kanton der Fall. An vielen Onen läßt sich
nachweisen, daß, je größer die GemeindSbiirgergütcr sind, eine
um so größere Zahl von Faullenzern in der Gemeinde sich findet.
Wenn übrigens dieser Zustand der Dinge aufhören wird, so

wird man sehen, wie sich ein neueS Leben in den Gemeinden
entwickelt, wie die Gemeindsbürger mehr Jmeresse an den Ge<
schäfren nehmen, wie die Zdee, den EaoiSmuS, der jetzt Herrschi,
zu beseitigen, erstarkt. ES handelt sich für den Augenblick nicht
darum, ein Gesetz zu erlassen, sondern nur eine wichtige Frage
zu prüfen, die ich erheblich zu erklären empfehle. Di- Gründe
selbst kann man später erörtern, wenn daS Gesetz vorgelegt
wird.

G feller zu Wichtrach. Nach der bisherigen Verhandlung
denke ich, eS werde noch manchem gegangen sein, wie

mir, daß er sich geirrt hat. So wie ich den Anzug auffasse,
soll der Regierungsrath beauftragt werden zu untersuchen, auf
welche Weise die Bürgerschaften am besten gedeihen könnten.
Dagegen entnahm ich aus einzelnen Voten, als würde es sich

um ein Obligatorium handeln, und wenn das der Fall wäre,
so müßte ich ganz anders stimmen; aber nach dem Wortlaute
des AnzugeS hat die Regierung einfach ein Gutachten vorzulegen.

Ich glaube, dadurch vergeben wir unS nichts, und
stimme in diesem Sinne auch dazu, nicht aber wenn eS sich

um ein Obligatorium handeln würde

Revel Wenn ich meinen Anzug i» deutscher Sprache
molivirt hätte, so wäre er nicht so angefochteü worden. Die
Herren Gygar und Sträub haben mich mißverstanden. Der
Zweck des AnzugeS ist der, der Engherzigkeit einiger Bürgerschaften

des Kantonö ein Ziel zu setzen. Es ist sehr noch-
wenvig, daß sie einem neuen Geiste der Entwicklung geöffnet
werben, und ich bin überzeugt, wenn z. B. in Bern die

Mitglieder beS Reformvereins als Burger aufgenommen würben,
so wäre ein viel zweckmäßigerer Gebrauch der Burgergüter die

Folge davon. Es ist ein neuer Zeitgeist, dem man Rechnung
tragen muß.

Mühlethaler. Zch muß sehr bedauern, daß ein solcher

Anzug jetzt vorgelegt wird. Es ist noch nickt lange her, daß
man den Burgergemeinven die Einbürgerung der Lanbsaßen
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zumuthetc. Wenn nun unglücklicher Weise der Anzug erheblich
erklärt werden sollte, so tritt eine Spannung ein, die sehr übel

wirken wird. Im Interesse der Ruhe und der Beschwichtigung
der Gemüther, glaube ich, soll man den Anzug nicht erheblich
erklären.

Fischer. Ich wohnte zwar nicht der ganzen Berhandlung
bei, indessen kann ich mich doch nicht enthalten, meine Ansicht

zu äußern. Im Jahre 1833, als eS sich um die Erlassung
eines neuen Gemeindegesetzes handelte, wurde die heute angeregte

Frage gründlich erörtert, und damals haue man noch

freie Hand, als man noch keine Einwohnergemeinden hatte.
Damals konnte man sich fragen, ob man Bürger- oder

Einwohnergemeinden wolle, und >ch nehme keinen Anstand, mein
Bedauern darüber auSzusprechen, daß man damals der Etn-
wehnergemeinde den Vorzug gab. Aber das ist nun einmal
geschehen, und die Einwohnergemeinde ist nun einmal das
politische Institut. Ich glaube daher, die Konsequenz dessen,

was man im Jahre l833 schuf und im Jahre 1852 bestätigte,

verlange, daß man die Einwohnergemeinden bei dem bestehen

lasse, waS sie sind, aber auch die Burgergemeinden. Die
Oeffnung der Bürgerrechte ist nichts Unbekanntes, diese

Einrichtung besteht in mehrcrn Kantonen, z. B. in Zürich; aber

da, wo man die Burgerrechte öffnete, hat man keine Elnwoh-
nergemeinven. So auch im Kanton Solothurn. Nun scheint
es mir inkonsequent, auf der einen Seite die Einwohnergemeinden

bestehen zu lassen, während man auf der andern Seite
die Burgergemeinden, denen man die Stellung einer Art pri-
vatiechtlicher Korporation angewiesen hat, zwingen will, sich

zu öffnen. Ich möchie Herrn Gseller nur erinnern, wenn wir
heute den Anzug erheblich erklären, so bekennen wir uns zum
Grundsätze desselben, und wenn Herr Gs-ller glaubt, zu einem
solchen Grundsatze nickt stimmen zu können, so sehe ich dann
auch nicht ein, warum er zur Erheblichkeit stimmt. Ich
betrachte daher die Erheblicherklärung nicht als bedeutungslos;
cS ist der erste Schritt zu dem, waö Herr Gseller nicht will.
Es läßt sich für die Oeffnung der Bürgerrechte viel sagen, aber

wenn dieselbe die guten Früchte haben soll, die man sich von
ihr verspricht, so hätte man die Bürgerschaften an der Stelle
der Elnwodncrgemeinden lassen und nicht neben die letziern
stellen sollen. Ich habe in Zürich viele Verbindungen und
kann brstlinmt bez.uge», baß trotzdem, daß die Bürgerschaften
dort eine größere Bedeutung haben, sich Niemand in daS

Bürgerrecht ausnehmen läßt, alö wer eine» Privaivoriheil dabei
sucht. In einem weil höhern M ße wird dieß bei unS
eintreten für die, welche schon Mitglied einer Einmohnergemeinde
sind. Genießen dieselben nicht schon jetzt die hauptsächlichsten
Vvtihetle mit? Wir sind ja sogar aus dem Punkte, den
Einwohnergemeinden das Vormundschafiswesen zu übertragen;
nur an der Benutzung dcS eigentlichen BurgerguteS hat der
Einwohner nicht Theil. Ich kann hier offen sprechen, ich bin
zwar Burger von Bern und betrachte dieß als eine Ehre; aber
an den Burgergenüssen habe ich kernen Theil. Es hat eiwaS
Stoßendes, nachdem man die Burgergemeinden als politische
Institute bei Seite gesetzt, nachdem die Versassung ihnen sogar
das KorporaiionSrechl gewährleistet hat, am Schlüsse unserer
Zlmtsperiode noch aus diese Weise einzugreifen. ES scheint
mir nicht zweckmäßig und ich habe große Bedenken dagegen.
Ich stimme gegen die Erheblichkeit deS AnzugeS.

Berger Diese Frage, wie sie heute vorliegt, kommt
nach meiner Ansicht zu spät und zu früh. Zur Zeit, als Herr
Blösch die Erlassung des Gemeindegesetzes von 1852
vorbereitete, suchte man aus alle mögliche Art die Ansicht derer,
welche ein Interesse am Gemeindewcsrn hallen, zu vernehmen,
und Sie wissen welche kleine Zahl sich für die Oeffnung der
Bürgerschaften ausgesprochen Hai. Die örtliche Aimenpflege
wurde grundsätzlich anerkannt, die seither eingeführte Armen-
resoim bastrie Alles auf diesen Grundsatz. Wenn wir nun
heute den Anzug deS Herrn Revel erheblich erklären, so geben

wir allem dem, was in der Armenreform, im NicbcrlassungS
wcsen geschehen, einen Stoß, und doch wird Niemand sagen
können, daß diese Reform nicht gut gewirkt hat.. In Gegenden,
wo man früher entschieden gegen das neue Armengesetz war,
hat man die vorgefaßten Meinungen aufgegeben, seitdem man
steht, daß man gut marschirt. Nicht weil ich eine Gefahr für
die Burgergüter darin erblicke, bin ich gegen den Anzug, aber
man hat die Ausscheidung der Gemeindegüter in'S Werk gesetzt,

und ich halte dafür, eS sei nicht zweckmäßig, jetzt die Oeffnung
der Burgerrechte zu verlangen. Ich glaube, man soll am
Burgerlhum nicht weiter galvanistren. Da hilft nichts mehr,
als wenn die Burger selbst ihr VerwalinngSwesen organistren,
wenn sie Grundsätze einführen, wie z. B. in Coriebert, wo
man allen Burgern, abgesehen davon, ob sie in over außer der
Gemeinde wohnen, ein Nutzungsrecht einräumte Aehnliche
Petitionen aus andern Gegenden sind im Anzüge. Ich sage

also: weil ich glgube, alles bisher in der Armenreform
Geschehene würde gewissermaßen wieder in Frage gestellt/ und
weil rch die Behörde nickt der Gefahr aussetzen möchie, daß
die Leute glauben, als würde eS sich darum handeln, die
Gemeinden zwei- dreimal zum Theilen zu veranlassen, stimme
ich gegen die Erheblichkeit des AnzugeS.

A b st i m m u n g

Für die Erheblichkeit des AnzugeS -19 Stimmen.
Dagegen 73 „

2) Anzug deS Herrn Großrath von Känel, welcher
die Ernennung einer Kommission schon in der Aperl-
sitzung vorschlug, mit dem Auftrage, den bereits ausgearbeiteten
Entwurf eines Strafgesetzbuches zu begutachten, damit
der Große Raid in seiner nächsten Sitzung den Gegenstand
in glnsso behandeln könne.

(Siehe Tagblatt der GroßraihSverbandlungen, laufenden
Jahrgang, Seile 13.)

v. Känel. Ich habe diesen Anzug schon Anfangs April
eingereicht und glaubte, er könne schon damals behandelt
werden; aber es war weder damals noch in den folgenden
Sitzungen möglich, da andere wichtige Angelegenheiten,
namenilich die Eisenbahnfragen Ihre Zur zu sehr in Anspruch
nahmen. Wenn der Anzug aber heuie behandelt werden kann,
so ist eS noch Zeit, die Sache zu erledigen. Ich muß mich
entschuldigen, daß ich in elner solchen Frage die Initiative
crgrei'e, aber cS handelt sich nicdt um die Materie beö Ltiaf-
gesetzbucheS selbst, sondern darum, endlich einmal zu einem
Strafgesetzbuche zu kommen. Der Zustand, in dem sich die
Sirasgeseggebung unsers KanionS befindet, ist ei» Musterbild
von Unordnung und Zerrissenheit Im Jahre 1893 wurde die
alte GertchiSsatzung »eben dem helvetischen Gesetzbuche wieder
eingeführt; seither wurden verschiedene Gesetze erlassen; so im
Jahre 1823 ein Gesetz über Kindesmord, t832 ein Gesetz über
Hvchveiralh, 1836 ein Gesetz über Dicbstahl. Nebstvem haben
wir Bestimmungen, die alle Gesetze durchschneide»; so den
berüchtigten 8 2 des Gesetzes vom 27. Juni 18e)3. Seit
ungefähr zwanzig Jahren arbeitete man an der Einführung
kincS neuen Strafgesetzbuches, und cS fehlte seiner Zelt wenig,
so wäre dieselbe im Großen Rathe durchgegangen. ES war
im Jahre 1845, aber es kam etwas dazwischen. In den
letzten Jahren sahen Sie von Zeit zu Zeit das Strafgesetzbuch
auf den Traklanden des Große» Rathes, allein wenn eS so

fort pehf, so kommen wir nicht zu einem Gesetzbuch. Der
gegenwärtige Zustand unserer S>rafge,etzgebung ist der Art, daß
er mit der Ehie des KantonS nicht im Etnklange steht. Ueberall
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finden Sie, daß man seit Jahren Strafgesetzbücher verbesserte,

und ich behaupte, daß kein Kanton der Schweiz dermal eine
so schlechte Einrichtung in Strafsachen bcstyt, wie wir. Bei
der Behandlung der Eisenbahnfragen wurde viel von der Ehre
des KanionS gesprochen; ich glaube, diese Ehre verlange auch
hier, daß einmal aufgeräumt werde. Ich bin der Meinung,
man soll den Entwurf, der schon vor mehrern Jahren ausgetheilt

wurde, der Berathung zu Grunde legen, dann soll der

Große Rath eine Kommission mit der Begutachtung beauftragen
und endlich über die Annahme oder Verwerfung des Entwurfes
in xzloiio entscheiden. Ich will mich auf diese wenigen Motive
beschränken und die andern, welche dafür sprechen, bei Seite
lassen. Auf ähnliche Art wurden auch in andern Kantonen
Gesetzbücher in'S Leben gerufen, geschweige in Frankreich und
England. Zürich hat sein neues Cirsslgesetz so angenommen.
Nach § t7 des Reglements kann sogleich heute zur Wahl der

Kommission geschritten werden; dann ist eS immerhin möglich,
daß ein neues Strafgesetzbuch vor dem Ende dieser Amtsperiode
eingeführt werden kann.

Herr Präsident. Herr v Känel ist offenbar im
Irrthume, wenn er glaubt, es könne sofort zur Ernennung
einer Kommisston geschritten werden Jeder Anzug, der erheblich
erklärt wird, muß dem RegierungSrathe zur Begutachtung
zugewiesen werden. Man kann der Behörde höchstens die

Dringlichkeit dcS Gegenstandes an'S Herz legen, damit sie

beförderlich Bericht erstatte

v. Känel. In diesem Falle möchte ich den Wunsch
beifügen, daß der Rcgierungsrath noch in dieser Sitzung Bericht
erstatte.

Der Anzug wird ohne Einsprache erheblich erklärt mit der

Einladung an den Regierungsrath, noch in der gegenwäitigen
Sitzung seinen daherigen Bericht vorzulegen.

Schluß der Sitzung: tl»/j Uhr Vormittags.

Der Redaktor:

Fr. F a ß b i n d.

Dritte Sitzung.

Mittwoch den 4. Dezember t86t.

Vormittags um 8 Uhr

Unter dem Vorfitze des Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe find folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bähler, Daniel;
Funkhäuser, Flückiger, Kohler, Lehmann zu Rüedtligen. Messerli,
Müller-Fellenberg, Prudon, Rösti und Sign; ohne Entschuldigung:

die Herren Chevrolet, Gobat, v. Giünigen, Hoffmann,
Krebs in Albligen, MaiquiS, Riat, Schertenleib, Schon,
Steiner, Jakob; Theurillat, Trorler. Widmer und Zwahlen.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

TageSordnun g.

Wahlen.

Wahl zweier Mitglieder des StänderatheS

Erstes Mitglied

Von 142 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Schenk, RegierungSrath 9t Stimmen.

„ Dr. v. Gonzenbach, Kroßrath 2t „
„ Leuenberger, Professor 1t „

Die übrigen Stimmen zersplittern sich

Gewählt ist also Herr RegierungSrath Schenk in Bern.

Zweites Mitglied.

Von t64 Stimmenden erhallen im ersten Wahlgange:

Herr Leuenberger, Professor t<)9 Stimmen.
« Dr. v. Gonzenbach, Großrath 34 „

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Somit ist Herr Professor Leuenberger in Bern gewählt.
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An der Tagesordnung ist ferner die Wahl cine S

Mitgliedes* des RegierungSratheS. Als jedoch der

Herr Präsident zur Vornahme derselben schreiten will, wird
das Wort verlangt.

Meyer stellt den Antrag, in Betracht der sehr kurzen
AmtSdauer, welche dem neu zu wählenden Mitgliede bleiben

würde, die Wahl nicht vorzunehmen.

A b st i m m u n g.

Kür Verschiebung 12k Stimmen.

„ Vornahme der Wahl 27 „

erlei Formen der Entschädigung habe, für die einen Taggelder^
für die anvern feste Besoldungen ohne die Veriheilung der
Geschäfte noch zu kennen DaS hierauf bezügliche Reglement
ist zwar ausgearbeitet, wird aber den Mitgliedern der Direktion
noch mitgetheilt werden, bevor der RegierungSrath eS erledigt.
Diese Motive sind nach meiner Ansicht genügend, um die Form
der Taggclder zu rechtfertigen. Nun komme ich zu der Frage,
wie hoch die Taggelder festgesetzt werden sollen. Ich mache
die Versammlung aufmerksam, daß eS sich hier bloß darum
handelt, eine Baudirektion zu bilden, denn der Große Rath hat
sich ausdrücklich vorbehalten, die Frage des Betriebes besonders

zu erledigen; auf diesem Fuße wurden auch die Unterhandlungen

gepflogen. Nun ist das eine Sache von höchstens zwei
Jahren, und wenn man bedenkt, daß man Männer von
allgemeinem Kredite dafür wählen muß, Männer, die sich der
Sache widmen, so ist es nothwendig sie so zu stellen daß sie

cristiren können. Deßhalb wird Ihnen ein Minimum und ein
Maximum vorgeschlagen; dem Reglemcnte bleibt vorbehalten,
je nach der Stellung der einzelnen Mitglieder ihre Entschädigung
zu bestimmen. Wir halten dafür, daß man in dieser Beziehung
durch Einräumung einer gewissen Laiitüde am wenigsten genirt
ist. Der vorliegende Antrag wurde im RegierungSrathe, als
den Verhältnissen entsprechend, einstimmig genehmigt. Die
Mitglieder unsers Direktoriums sind nicht so bezahlt, wie die»

jenigen anderer Eisenbahnen z. B der Zentralbahn. DaS
höchste Taggeld ist Fr. 22, macht ungefähr Fr. 8lM jährlich.
Diese Besoldung wird wahrscheinlich demjenigen eingeräumt
werden, welcher die Hauptlast zu tragen hat.

v. Bure». Der RegierungSrath schlägt vor, den
Mitgliedern der Staatsbahndirektion Taggclder auszusetzen. Nun
kann ich aber nicht begreifen, wie man denjenigen, welche das

ganze Jahr bei dem Unternehmen beschäftigt sind, ein Taggeld
aussetze:, will. ES ist der Schein für Etwas, das in der
Wirklichkeit anders ist. Wenn man den Betrag des
vorgeschlagenen Taggeldes zusammenrechnet, so macht eS eine sehr

hohe Summe aus, die man nach meiner Ueberzeugung nicht
bewilligen würde, wenn eS sich um eine fire Besoldung handelte.
Ich glaube daher, man sollte nicht nur das Marimum per
Tag, sondern auch ein Maximum per Jahr festsetzen, und zwar
in gleichem Betrage, wie die Besoldung der Mitglieder des

RegierungSratheS.

Friedli zu Friescnberg. Mir scheint, Herr v Bürcn
nehme an, die Mitglieder der Bahndirektion seien immer hier.
Wenn das der Fall ist, so würde ich zu seinem Antrage stimmen;
wenn nicht, so wünsche ich Auskunft zu erhalten, wie es mit
der Reiscentschädigung gehalten sein soll.

Blösch. Der Vortrag, welcher gegenwärtig in
Behandlung liegt, war mir bisher ganz unbekannt; er wurde
weder gedrukt ausgetheilt, noch hörte ich ihn verlesen, also war
er mir ganz unbekannt Auf die Höhe der Taggclder will ich
nicht eintreten; ich acceptire in dieser Beziehung, was der Herr
Berichterstatter sagte. Was er aber hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit

des Vorschlages sagte, mit dem wir uns beschäftigen,
kann ich nicht acceptiren. Wenn man das System von
Taggeldern für Jemanden einführt, der vom 1. Jänner bis 3t.
Christmonal im Staatsdienste ist, damit er nicht aus dem Großen
Rathe treten müsse, so ist eS einfach eine Umgehung der
Verfassung Ich will das Prinzip durchaus nicht erörtern, ob eS

gut gewesen sei, die vom Staate besoldeten Beamten vom Großen
Rathe auszuschließen; aber hier fragt eS sich, ob eS sich

rechtfertigen lasse, der Verfassung eine Nase zu drehen, das in
derselben enthaltene Prinzip zu umgehen. Ich für mich werde
diesem Vorschlage nicht beistimmen. Da ich den Wortlaut deS

vorliegenden Dekretes nicht kenne, so bin ich in Verlegenheit,
wie ich schließen soll ; indessen stelle ich den Antrag auf Nicht-
eintreten. Wenn eingetreten würde, so beantrage ich eventuell
die Umwandlung der Taggelder in fire Besoldungen. Dann

Als nächster Verhandlungsgegenstand liegt vor die Wahl
der Mitglieder und Ersatzmänner der Direktion
für die StaatSbahn.

Bevor jedoch die Versammlung zur Wahl selbst schreitet,

wird der Vortrag deS RegierungSratheS und der

Eisenbahnvirektion über die Entschädigung der Mi t-
glicder und Ersatzmänner der Direktion für den
Staats bau zur Behandlung vorgelegt.

Der Herr Präsident fragt an, ob der Große Rath
einverstanden sei, diesen Gegenstand zu behandeln, und da
Niemand Widerspruch erhebt, so wird der Vortrag verlesen.

Der RegierungSrath schließt dahin, den Mitgliedern
und Ersatzmännern der Direktion der StaatSbahn keine fire
Besoldung, sondern ein Taggeld von Fr. 15 bis Fr. 22
auszusetzen.

Schenk, Direktor der Entsumpsungen und Eisendahnen,
als Berichterstatter. Wie die Wahl der Mitglieder und
Ersatzmänner der Direktion der StaatSbahn,.so hat auch ihre
Besoldung auf den Antrag des RegierungSratheS durch den Großen
Rath zu geschehen. Der Vorschlag, den die Regierung Ihnen
zu machen die Ehre hat, geht dahin, die Mitglieder und
Ersatzmänner der Staatsbahndirektion in der Form von Taggeldern

zu entschädigen und hiefür ein Minimum nnd ein Marimum
auszusetzen Der Grund für den ersten Vorschlag lie»zt Haupt,
sächlich darin, daß, wenn die Entschädigung in Form einer

siren Jahresbesoldung ausgesetzt werden sollte, diejenigen
Mitglieder dieser Versammlung, welche in die Direktion gewählt
würden, laut der Verfassung den Großen Rath verlassen müßten.
Wir glauben aber, eS sei hier wirklich mehr der Buchstabe der

Verfassung als ihr Sinn, welcher die Betreffenden zum Austritte

zwingen würde. Denn es handelt sich hier um eine so

vorübergehende Aufgabe und Spezialstelle, das sie durchaus
nicht in das gewöhnliche Getriebe der Staatsverwaltung gehört,
und es steht dieselbe so wenig unmittelbar unter der Autorität
der Erekutivbehörde, daß der Hauptgrund, den die Verfassung
für den Ausschluß fest besoldeter Beamten aus dem Großen
Rathe im Auge hat, dahinfällt. Nun war eS keine Leichtigkeit,
außerhalb des Großen RaiheS geeignete Männer für diese

Stellen zu finden. Sie verlangten mir Rücksicht auf die
Wichtigkeit deS Unternehmens, daß eine besondere Direktion die
Leitung desselben übernehme. Zu diesem Behufe mußte man
Männer suchen, die allgemeinen Kredit haben. Zwei der
Vorgeschlagenen sind Mitglieder Ihrer Behörde, und eS war bei
den Unterhandlungen mit denselben davon die Rede. Ich kann
auch nicht verhehlen, daß sie es zur Bedingung machten, nicht
auStreten zu müssen. DaS ist der Hauptgrund, warum diese

Form gewählt wurde. Dazu kommt, daß eS auch die
zweckmäßigere Form für die Ersatzmänner ist, damit man nicht zwei-



weiß man, was eS ist, sei eS daß man einen firen Betrag oder
ein Marimum festsetze, und dann haben wir vas Bewußtsein,
die Verfassung nicht umgangen zu haben.

Dr. v. Go uzen dach. Es ist gewiß wichtig, daß der
Große Rath in einer solchen Frage daS Gefühl habe, nickt
überrumpelt zu werden, daß er nicht Beschlüsse fasse, bevor er
darüber nachgedacht hat. Ich will mich nicht über die Frage
der VerfaffungSmäßigkeit aussprechen, wie der Vorredner, aber
ich befinde mich nicht in der Lage, heute schon meine Stimme
abzugeben. Es ist dieß möglich wenn mir bis morgen
Gelegenheit gegeben wird, über die Sache nachzudenken. Ich
glaube nicht, daß das schon vorgekommen ist, daß man der
gesetzgebenden Behörde den Vorschlag einer ganz neuen
Organisation vorlegte, abstimmte und dekrelirte. Ich stelle daher die

Ordnungsmotion, den Gegenstand bis morgen zu verschieben.

Herr Präsident. Ich habe die Versammlung
ausdrücklich angefragt, ob man den Gegenstand in Behandlung
nehmen wolle, und von keiner Seile wurde Einsprache erhoben.
Wenn Jemand dessen Verschiebung verlangt hätte, um die Sache
näher zu prüfen, so hätte ich nichtS dagegen gehabt. Bezüglich

der Unvereinbarkeit der vom Staate besoldeten Beam-
tungen mit der Stelle eines Mitgliedes des Großen Rathes
macht der 8 2t) der Staatsverfassung Regel.

Herr Be rich ter st alter. In den Erklärungen der Herren
Blösch und v Gonzcnbach ist eine Art Vorwurs enthalten,
indem sie sagen, sie seien erst jetzt vom Vorschlage der Regierung

in Kenntniß gesetzt worden. Ich denke, die Herren
werden billig genug sein zuzugeben, daß man in solchen Angelegenheiten,

wo Personen in Frage kommen, dieselben nicht wochenlang

dem öffentlichen Wind und Wetter preisgeben darf, in
Sachen, wo der Einzelne wünscht, wenn man ihn nicht wolle,
solle man eS einfach erklären, aber nicht den Anschein geben,
als hätten die Betreffenden sich gemeldet, und Anlaß zu einem

Zeitungsstreit gegeben. Ich glaube, daS war ich den Einzeln
schuldig, und es genüge, wenn der Große Rath wisse, eS seien
die und die. Es sind gar nickt unbekannte Personen) Daher
glaube ich, man soll der vorberathendcn Behörde nicht
Vorwürfe darüber machen. Die Erledigung der Besoldungsfrage
hieng von der Wahl ab und konnte auch nicht früher hier zur
Sprache gebracht werden. Wir glaubten übrigens, die Besoldung

sei sehr einfach zu berechnen. Sie haben so wenig als
wir ein Interesse, diese Männer auS dem Großen Rathe zu
sprengen. Endlich hatten wir eine Analogie in der Stellung
der Mitglieder der Direktion der Kantonalbank. die auch vom
Staate entschädigt sind, und doch im Großen Rathe sitzen

können. Wenn ick irgendwie annehmen müßte, eS werde der
Verfassung eine Nase gedreht, so würde ich vom Vorschlage
der Regierung abgehen; aber ich glaube eS nicht. Die
Verfassung hat beim Ausschlüsse besoldeter Beamten offenbar
bleibende Stellen im Auge, nicht aber Stellen, mit denen nur
eine ganz spezielle Aufgabe verbunden ist Ein Kommissär
kann in den Fall kommen, jahrelang zu funktioniren, z. B. in
Münster. Unter solchen Umständen halte ich dafür, die Ver.
fassung sei nicht angetastet. Daher können Sie sofort eintreten.
Wollen Sie aber die Wahl bis morgen verschieben, so bin ich
durchaus nicht dagegen; ich glaube jedoch, eine solche
Verschiebung sei gar nicht nöthig. Ich fürchte nämlich, die Herren
werden uns, wie bet allen Geschäften, die damit im
Zusammenhange stehen, Schwierigkeiten machen und die Räder sperren
wollen. Deßhalb finde ich eS nothwendig, darauf aufmerksam
zu machen.

A b st i m m u n g.

Für daS Eintreten 136 Stimmen.
Dagegen 24 „

Für sofortiges Eintreten 113 „
Für Verschiebung 53 „

Herr Berichterstatter. Herr Friedli wünscht Aufschluß
in Betreff der Reiseentschävigung Ich setze voraus, mit der
Reiseenischädigung werde es hier gehalten sein, wie bei andern
Stellen, d. h. die Auslagen sollen vergütet werden Aus den
Antrag des Herrn v. Büren habe ich zu erwiedern, daß eS

gar leicht ist, eine fire Summe festzusetzen. Ich ersuche Sie
aber zu bedenken, daß ein Unterschied zwischen den verschiedenen

Stellen besteht. Ein RegierungSralh ist für vier Jahre
gewählt, hier handelt eS sich um die Hälfte dieser Zeit, und
um die Besoldung, welche Herr v. Büren vorschlägt, ist ein
Mann, der sich für die Stelle eignet, nicht im Stande, einen
solchen Auftrag zu übernehmen. Ein derartiger Antrag kann
nur den Zweck haben, aUfällig die zu Direktoren gewählten
Personen zur Nichlannahme der Wahl zu veranlassen.

Da Niemand mehr das Wort verlangt, so wird die
Diskussion geschloffen.

Lauterburg verlangt die Eröffnung einer neuen
Umfrage, um seine Ansicht auszusprcchen.

Diesem Begehren wird vom Präsidium entsprochen.

Laurerburg. Ich will nicht eine lange Rede hallen.
Ich denke, die Mehrheit, welche sofortiges Eintreten beschlossen

hat und nicht einmal Zeit bis morgen geben wollte, vamlt man
die Sache näher überlegen könne, werde sich auch genau an
den Vorschlag der Regierung halten. Ich fühle mich aber
gedrungen, einen Gegenvorschlag zu machen. Die Einräumung
eines Minimums und eines Marimums wird wenig zu bedeuten
haben, denn bei der Durchsicht der Rechnung wird man
wahrscheinlich daö Marimum antreffen. Ich schlage daher ein
Firum vor, und denke, ein Taggelb von l2 Fr. werbe genügen
ES ist dieß das Taggcld der Mitglieder des NalionalraiheS,
und wenn diese damit auskommen, so sollten es auch die
Eisenbahndirekioren können. Es sollte dieß bei unsern Ber.
Hältnissen um so mehr genügen, als es sich nicht darum handelt,

< Erlerne zu wählen, die aus oje Höhe der Besoldung ihr
Hauptaugenmerk legen, sondern Mitbürger, die deßhalb ihren bisherigen

Beruf nicht aufgeben, und diese sollten sich mit Fr. 12
per Tag begnügen. Ich bin überzeugt, daß man im Publikum
die Ansich! theilen wird, es sei dieß eine in jeder Beziehung
ehrenhafte Entschädigung. Was den Präsidenten der Direktion
betrifft, so kann man demselben etwas mehr einräumen, nicht
aber für die Mitglieder. Hinsichtlich der Bedenken, welche von
andern Mitgliedern der Versammlung über die Festsetzung eincS

TaggeldeS statt einer firen Besoldung geäußert wurden, muß
ich gestehen, daß ich in der Sache selbst nicht für den Ausschluß
der bessern Kräfte aus dem Großen Rathe bin; dagegen geht
es doch etwas eigenthümlich zu, daß man mit den betreffenden
Personen zum voraus redet und dann uns sagt: Nehmet Euch
in Acht, die Herren wären vielleicht nicht bereit anzunehmen!
Ich finde, man hätte doch etwas schonender in Betreff der

Form zu Werke gehen können. In der Sacke selbst bin ich

einverstanden, daß man nicht daraus den Grund hernehmen
soll, die Betreffenden vom Großen Rathe auszuschließen. Ich
stelle den Antrag, ein Taggeld von Fr. l2 für die Mitglieder
der Direktion und ein solches von Fr. 15 für den Präsidenten
auszusetzen.

Fischer. Mir ist nur darum zu thun, daß man nicht
im Zweifel sei. Nun scheint mir der Ausdruck „Taggelder"
etwas zweifelhaft. Ich glaube, es wäre etwas deutlicher, wenn
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man denselben durch „Sitzungsgelder" ersehen würde, damit
man wüßte, daß die Entschädigung wirklich für die auf die

Geschäfte verw>udete Zeit sei. ^etze man also entweder
„S>tzu»gSgeldei" und füge dann eine Reiseeutsckäoigung bei,

oder aber man seye „Zaggelver" auö und verbinde damn die

Erklärung, daß sie für alle Tage vom Jahre gellen. In
diesem Falle sollte man aber »ichl noch Reisegelder bewilligen,
sondern eS setzt dann voraus, daß die Betreffenden hier wohnhaft

seien. Ich stelle dabei den Antrag. daS Wort „Taggelder"
zu ersetzen durch „Sltzungsgelder sammt jeweiliger Relsever-
gülung "

Niggeler. Mir scheint, man fasse die Stellung der

Mitglieder der Eisenbahndirektlvn nicht ganz genau aus und
diesem Umstände sckreibe ich die bisherige Verschiedenheit der
Ansichten zu. Ich stelle mir die Sache so vor: es wird ei»
eigentlicher Abintnlstraior an der Spitze der Direktion stehen,

welcher das ganze Jahr genug zu thu» hat, und Herr Laulerburg

ist im Irrthum, wenn er etwa meint, eS maeye sich schon,

wenn der Betreffende sich >n der Woche einmal um den S>and
der Geschäfte ei kundige. Ich gebe zu bedenken, daß an der
Spttze der Ee> iralbah» noch lyuie vier Direktoren mir einer

Besoldung von Fr. 10—12 000 stehen, und alle vier haben zu
thun; daß terner an der Spitze der Nvrdostbahn drei fir
besoldete Direktoren stehen und neben thuen noch zwei ohne
Portefeuille mit Taggelv Run bin ich der Ansicht, bei unserm
Ui»e>nehmen, das nicht so ausgedehnt ist, wie die genannten
Etsenbahnunlernehmungen, werde es genügen, wenn ein Direktor
beständig in Funktion rit. Wenn ich nicht irre, Halle die

Regierung dafür den Herrn Schär im Auge. Ein anderes

Mitglied wild sich m» dem Veiwaliungö- und Rechnungswesen
beichafllgen, jedoch nichl das ganze Iabr hindurch zu thun
haben. Ein drittes Mitglied wirb die Rechtsgeschäfte besorgen,
die namentlich im Ansang viel Zett in Anspruch nehmen, aber

wenn einmal die Erprvpiiattonen vollendet, die Verträge
abgeschlossen sind, dann wirb sich die Thätigkeit dieses Mitgliedes
sehr reduzlien, etwa mil Ausnahme ktelner Auslande, welche
entstehen können. Ich bin der Ansicht, wir sollen dem Re-
gleiungsraihe freie Hand lassen, diese Verhältnisse bei der

Anstellung der Betreffenden zu benicksitt Ngen. Diejenigen, welche

das ganze Jahr beschäftigt sind, müssen für daS ganze Jahr
bezahlt werden, und es kann dieß durch ein Fixum geschehen.

Diejenigtn dagegen, welche nicht immer beschäftigt sind, sollen
durch Taggelder für die Zeit entschädigt werden, die sie in
amilicher Stellung verwendet habe». Dieses System liegt im
J> leresse der Sache. Die Anträge, welche der Rrgierungsraih
stelll, sind nlebl übertrieben. Herr Lanterburg findet zwar,
weil ein Naiivnalraih nur Fr 12 habe, so sei es auch hier
genug. Ich bitte aber zu berücksichtigen, daß alle Mitglieder
deS NaiivnalratbeS, die nicht in Bern wohnen, nichlS profiiiren,
sondern me siens noch beizusetzen im Falle sind. Wenn Sie
nun glauben, Sie finden so patriotische Leute, die nach Bern
komme» und dem Staate Eisenbahnen bauen, ohne etwas zu
verdienen, so habe ich nichts dagegen. Ich gebe aber zu
bedenken, baß dieses bei Eisendahnlechvikern gewöhnlich nicht der
Fall ist. Wir haben bereits beim Oberingenieur eine Erfahrung
gemacht, der eine Besoldung von Fr. 12,000 bezieht. Es ist
wohl möglich, baß man zwölffränkige Eisenbakndirekloren
bekäme, aber am Ende wären diese theurer als fähige Männer,
die mau recht bezahlen würde Da wo eS sich um Millionen
hanbell, muß man Männer an die Spitze stellen, welche
Erfahrungen haben, und diese macht man nicht umsonst, sie kosten
Lehrgeld Wenn Jemand sich bei Einem, der noch kein anderes
Kinn rastn hat, rasiren läßt, so wird er geschnitten. Bei
solchen Unleinehmungtn ist daS Sparen sehr am unrechten
Orr; das wissen die Privatgesellschaften sehr wohl. Wenn
diese glaubten, mit einem Taggelde von Fr. 12 fahren zu
können, so würden sie nicht ihre Direktoren mit Fr 10—12.000,
oder wie im Auslande, mit Fr. 50-60,000 besolden; sie

würden sich bann an solche Patrioten wenden. Ich bin daher

der Ansicht, man soll dem Regierungsrathe eine Latitüde
einräumen; er wird nicht weiter gehen, als nöthig ist. Man
kann unmöglich alles über den gleichen Leisten schlagen, sondern
muß Jeden nach seiner Stellung bezahlen. Herr Lauierburg
verwunderte sich, daß der RegierungSralh zum voraus mit
einigen Männern unterhandelte. Ich gebe zu, daß man z. B.
Herrn Escher oder einen Direktor der Centralbahn hätte wählen
können, alles erfahrene Leute, aber ich zweifle, daß irgend einer
von denselben um das Taggelv von Fr. 12, das Herr Lauierburg

aussetzen will, gekommen wäre. Man muß eben zuerst
anfragen, ob die Betreffenden unter gewissen Bedingungen
kommen wollen, bevor man sie wählt. Uebrigens erinnere ich
Sie, daß Ihre Kommission seiner Zeit bemerkte, daß der Wahl
der Direktionsmitglieder Unterhandlungen vorausgehen müssen.
Der Antrag deS Herrn Fischer, statt „Taggelber" zu setzen

„Sitzungsgelder", ist nicht zuläßig, weil eS sich um eine
Administrationsbehörde handelt, deren Funktionen nicht blos in
Sitzungen bestehen. Sitzungsgelder werden etwa bei den

Suppleanten vorkommen, aber auch diese können zu speziellen
Missionen verwendet werden, worauf der Ausdruck „Sitzungs-
gelv" gar nichl passe» würbe. Ich würde es daher der
Regierung überlassen, die Art und Weise der Entschädigung nährr
festzustellen, und betrachte diesen Vorschlag blvS als eine
Vollmacht, die man der Behörde ertheilt, je nach Umständen eine
fire Entschädigung oder Taggeldcr zu verabfolgen; nur muß
der RegierungSiaih sich an die Schranken des Entwurfs
halten.

Dr. v. Gonzenbach. Ich hätte sehr gewünscht, daß
Sie die Behandlung deS vorliegenden Gegenstandes auf morgen
verschoben hätten. Sie haben anders beschlossen, daher bin ich
so frei, über einige Punkte Ausschluß zu verlangen. Der Herr
Berichterstatter sagte, die Herren der Opposition hätten immer
gesperrt und suchten auch jetzt in die Räder zu fallen Werin
man mich dazu zählt, so sage ich offen: ich habe gesperrt, so

lange ich glaubte, dieser Wagen könne noch ausgehalten werden,
und wünschte, daß derselbe nicht so schnell zum Finanzruin
führe. Ich verlangte schon im Anfange, als eS sich um die
Ellheilung der Konzession handelte, daß man daS Trace vorher

untersuche; es beliebte nicht, und doch werde» Sie zugeben,
daß man gegcnwchiig das für die Eisenbahn von Bern nach
Langnau gewählte Tracé als ein sehr ungünstiges betrachtet,
t^ostiua lento — Eile mit Weile! sagt daS Sprichwort. Ich
lape mich daher duich den Vorwurs, als >ei eS der Opposition
darum zu thun, zu speiren, nicht abschrecken, die Aufschlüsse zu
veilangen, die ich zur Abgabe meiner Stimme bedarf. Ich
sperre nicht, um Schwierigkeiten zu machen. Als eS sich seiner
Z tt um die Ausführung der Staatsbakn handelte, machte Herr
Eiockmar einen Vorschlag bezüglich der Zusammensetzung der
Direktion, und die Kommission zog denselben in Erwägung.
Ick zweifle daran, daß die Auffassung des Herrn Rtgg^ler
richtig sei, wenn er annimmt, daß nur einzelne Mitglieder der
Direktion immer beschäftigt sein werden. Ich erinnere ihn»
ob nichl die ganze Misere der Ostwestbahn gerade daher kam,
daß nickt alle Mitglieder der Verwaltung sich der Sache
annahmen, daß man oft den Sekretär veranlassen mußte, mitzu-
unienelcknen, um die nöthige Zahl zu haben. Es bedarf vieler
Thätigkeit. Kenntniß und Pflichteifers, um solche Stellen
gehörig zu bekleiden. Das Raisonnement begreife ich ganz gut,
wenn man sagt, die Herren Direktoren, welche Mitglieder deS

Großen Rathes find, sollen deßwegen nicht a»S dieser Behörde
treten. Wenn es mit der Verfassung im Einklänge ist, so sehe

ich sie lieber hier. Aber das sage ich: die drei Mitglieder der
Direktion sind daS ganze Jahr hindurch beschäftigt, und wenn
man der Regierung bezüglich des TaggeldeS eine Latitüde
einräumt, so kann ich eS nur so auffassen, daß man sagt, man
gebe das Marlmum dem Präsidenten, der Fachmann sein muß.
ES gibl bei dem Bau einer Eisenbahn eine Menge Sachen,
wo es gut ist, wenn alle drei zusammenbcrathen, Alle drei
werden also das ganze Jahr das Taggeld beziehen. Nun komm«



ich zu dem Punkte, über den ich Aufschluß zu erhalten wünsche.
Ich möchte diese Direktoren ungefähr so stellen, wie die Direk.
toren anderer Eisenbahnen in der Schweiz gestellt find, und
den Herrn Berichterstatter zu diesem Zweck ersuchen, uns
mitzutheilen, wie viel Besoldung die Direktoren der vereinigten
Schweizcrbahncn, der Norbostbahn, der Centralbahn rc. haben.
Der Herr Berichterstatter sammelt gerne solche Notitzen, und
wird im Falle sein, uns darüber Auskunft zu geben, damit
wir uns besser.orientiren können. Um dem Volke, das über
diese Ansätze staanrn wird, sagen zu können, diese Besoldungen
seien nicht im Mißverhältnisse zu andern in der Schweiz,
würde ich ungefähr die Mitte nehmen. Würde es sich dann
ergeben, daß z. B. die Direktoren der vereinigten Schweizerbahnen

oder diejenigen der Westbahn mit einem durchschnittlichen
Taggeld von Fr. 12 auskommen, so würde ich auch hier ein
solches von Fr. 12 aussetzen; ergibt sich ein Taggeld von Fr. 15,
so würde ich diesen Betrag festsetzen. Sagt man mir dann,
den oder den Direktor bekomme man gar nicht, wenn man ihm
nicht mehr gebe, so kann ich auch zu einer höhern Besoldung
handbieten, denn ich glaube wirklich, man wäre hier am
unrechten Orte sparsam. Herr Niggeler sprach am Schlüsse vom
Rasiren Ja, wir sind einmal rastrt worden, und da ich nicht so

schnell wieder hinsitzen möchte, so wünsche ich, daß die Sache
genau untersucht werde.

v. Büreu. Da der Herr Berichterstatter mir
vorgeworfen hat, eS liege meinem Antrage nur die Absicht zu Grunde,
den Betreffenden die Annahme der Wahl unmöglich zu machen,
so erkläre ich, daß das nicht meine Absicht ist, und daß meine
Absicht nie eine solche war. Ich gebe zu, daß man sich in
den vorgeschlagenen Ansätzen irren kann, und will daher meinen
Antrag niodifiziren. Ich möchte ihn nicht ganz fallen lassen,
weil ich überhaupt dafür halte, daß es sich um fire Besoldungen
handle; aber ich verlange auch nicht, daß man den Betreffenden
das Bleiben im Großen Rathe unmöglich mache. Indessen
möchte ich doch eine Grenze ziehen und ein Maß festsetzen.
Wenn ich vorhin die Besoldung eines Mitgliedes deS

Regierungsrathes als Grundlage annahm, so ist eS kein kleines
Maß. Wenn man mir aber sagt, eS sei nicht möglich, um
diesen Preis einen tüchtigen Techniker zu bekommen, so gehe
ich auf Fr. 6999 Der Herr Berichterstatter sagte zwar, eS

handle sich hier nur um eine AmtSdauer von zwei Jahren,
nämlich bis die Eisenbahn gebaut sein werde. Aber die Direktion

wird auch später fortdauern, und ich wünsche, daß man
auch darüber Auskunst gebe, ob man später die Sache wohlfeiler

machen könne. So wie die Centralbahn und die
Nordostbahn noch jetzt ihre Direktionen haben, wird man nach
meiner Ansicht auch hier später eine Verwaltungsbehörde haben
müssen.

Sträub. Ich stimmte zur Vkrschiebung, nicht um zu
sperren, sondern um mich über einzelne Personen zu orientiren,
denn bei so wichtigen Wahlen möchte ich im Klaren sein. Herr
Niggeler sprach von Herrn Schaller. ES würde bet mir insofern

keine Schwierigkeit haben, da er nicht in der Behörde
sitzt. Aber vorher hätte ich mich erkundigen mögen; ich kenne

ihn nur so weit, als ich gehört habe, eS sei so ein Eisenbahnbeglücker,

der mit Millionen umzugehen wisse, ein Mann, von
dem Herr Niggeler sagte, man brauche solche. Herr Niggeler
behauptet, Einer müsse die ganze Zeit bei der Arbeit sein, die
andern nicht; Herr v. Gonzcnbach dagegen bestreitet dieß und
sagt, alle müssen immer dabei sein. Wenn die Ansicht des

Herrn Niggeler richtig ist, so würde ich für den Präsidenten
eine Besoldung von Fr. 7999 aussetzen, was einem Taggeld
von Fr 19 ungefähr gleich kommen würde. Ich stelle also im
guten Glauben, was Herr Niggeler gesagt ha», sei wahr, den
Antrag, dem Präsidenten eine Besoldung von Fr. 7999, den
übrigen Mitgliedern der Direktion dagegen Taggelder nach
Antrag des RegierungsralheS auszusetzen.
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Stuber. Man sagt, nicht alle Mitglieder der Direktion

werden fortwährend beschäftigt sein, aber ich bin der Ansicht

des Herrn v. Gonzenbach, daß dieses wichtige Bauunternehmen

die Zeit aller Mitglieder in Anspruch nehmen werde.
Man darf eS nicht darauf ankommen lassen, daß eS später
heißt: der allein hat das und das verfügt, die Andern waren
fort! Ich halte also dafür, die drei Mitglieder der Direktion
sollen ihre ganze Zeit dem Unternehmen widmen, und wenn
das der Fall ist, dann habe ich gegen die Besoldung, welche
der Regierungsrath vorschlägt, nichts einzuwenden. Aber ich
mache darauf aufmerksam, daß mit Staatsbeamtungen die
Bekleidung eines andern Amtes oder die Ausübung eines
Berufes meistens unverträglich ist. Nun glaube ich, wenn man
ein Taggeld von Fr. 15 —22 aussetzt, so sollte man den Vorbehalt
machen, daß die Mitglieder der Eisenbahndireklion während der
Zeit ihrer AmtSdauer keine Nebenbeschäftigung treiben dürfen
Die Direktoren der Centralbahn und der Nordvstbahn dürfen
eS nicht. Wenn ich nicht irre, so ist Herr Schaller zugleich
Direktor der Oronbahn. Ich wünsche daher Aufschluß über
die Frage zu erhalten, ob dieselbe Person gleichzeitig bei

mehreren Eisenbahnverwaltungen betheiligt sein könne. Ich
werde also zu den vorgeschlagenen BesolvungSansätzen stimmen,
sofern der Herr Berichterstatter sich hierüber so ausspricht, wie
ich wünsche, daß nämlich die Betreffenden verpflichtet seien,
ihre ganze Zeit und Thätigkeit dem Unternehmen zu widmen,
und daß sie während ihrer AmtSdauer keine andern
Nebengeschäfte treiben dürfen.

Or. Tièch e. Ohne hier Opposition machen zu wollen,
bin ich so frei, das Wort zu ergreifen, indem ich hinsichtlich
der Form und vom Standpunkte der Verfassung aus einige
Bemerkungen mache. Will man aufrichtig sein, so muß man
zugeben, daß in dem von Herrn Blösch Gesagten Einiges
begründete liegt. Die Verfassung schreibt ausdrücklich vor, daß
die Stellung der Großrathsmitglieder unverträglich sei mit
derjenigen eines besoldeten Staatsbeamten; von dem Moment an,
wo die Stelle der Eisenbahndirektionsmitglieder bleibend ist,
können sie nicht mehr dem Großen Rathe angehören. Wir
laufen daher Gefahr, ehrenwerthe Mitglieder dieser Versammlung
zu verlieren, die sowohl durch ihren Charakter als ihre Ge-
schäfiskenntniß für uns ein großes Interesse haben; aber ich
gestehe, ungeachtet dieser verfassungsmäßigen Vorschrift halteich
ihre Gegenwarr hier sowohl für mich als alle übrigen von
großem Gewicht. Von diesem Gesichtspunkte aus halte ich
dafür, man solle nicht anstehen, diesen Herren in ihrer Stellung
angemessene Besoldungen festzusetzen, denn ihre Geschäftskreise
sind beschwerlich, langwährend und schwierig. Wer immer sich

mit wichtigen Bauten beschäftigt hat, weiß, wie ernsthaft und
beschwerlich die Ueberwachungspflichl für Bauten von dieser
Bedeutung wird. Die ganze Zeit dieser Herren wird durch
ihre Verrichtungen in Anspruch genommen; sie werden genöthigt

sein nicht nur während 12 Stunden, sondern öfter volle
18 bis 22 Stunden anhaltend zu arbeiten Es gehört sich

daher, daß man fie anständig honorire. In diese Direktion
muß man Männer stellen, die in der Staatsökonomie bewandert
sind, wie auch in der technischen Abtheilung des EisenbanbaueS.
Metner Anficht nach sind nun diejenigen, welche man uns
vorstellt, passend, einen einzigen, den von Freiburg ausgenommen,
welchen ich nicht kenne. Ich bedaure, daß man Leute auS dem
Kanton Freiburg zu holen genöthigt ist, und sie nicht im Kanton
Bern findet. Man sollte nicht Anstoß nehmen, den Mitgliedern
deS EisenbahndirektoriumS eine unabhängige Stellung zu
verschaffen; deßhalb schlage ich denn auch für die Mitglieder der
Direktion einê sire Besoldung von Fr. 790(1, und für den
Präsidenten eine solche von Fr. 8999 vor, waS gewiß unsere Mittel
nicht überschreitet, wenn man die auf ihnen lastende
Verantwortlichkeit berücksichtigt.
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G fell er zu Wichtrach. Ueber die Besoldung des
Direktoriums der StaatSbahn habe ich eine eigene Idee, indem ich

glaube, die Mitglieder desselben werden daS ganze Jahr
beschäftigt sein und deßhalb seien sie auch gehörig zu besolden.

Dagegen möchte ich die Reiseentschädigung in der zu
bestimmenden Summe inbegriffen wissen und von diesem Standpunkte
ans beantrage ich, für den Präsidenten eine Besoldung von
Fr. 8l1vl) und für jedes Mitglied eine solche von Fr. 7lX)l)
auszusetzen. Ueberdteß bin ich so frei, noch einen andern Punkt
zu berühren. Ich hörte von einer Persönlichkeit, dir als
Präsident deS Direktoriums bezeichnet werden soll. ES »st mir
weder GuieS noch BöseS von derselben bekannt, indessen scheint
eS mir doch ein Armuthszeugniß für den Kanton Bern zu sein,

wenn man keine geeignete Persönlichkeit für eine solche Stelle
unter seinen Bürgern finden sollte.

Ganguillet. Ich war grundsätzlich gegen die StaatS-
bahn, aber da sie nun einmal beschlössen ist, bin ich der Ansicht,
man soll sie so rasch als möglich ausführen; daher möchte ich
hier keine Schwierigkeiten machen. Auch gegen die Besoldung
der DirektivnSmitglieder mache ich keine Einwendung. Ich
sehe aber nrchl ein, wie der Vorschlag der Regierung mit der
Verfassung in Einklang zu bringen ist. Ich wünsche selbst,
daß die Mitglieder der Direktion im Großen Rathe bleiben;
aber ein Punkt gefällt mir nicht, daß nämlich der Kanton Bern
sich ein Armuthszeugniß ausstellen soll, indem er die Direktoren
außerhalb seiner Grenzen sucht. Ich denke, wenn man einen
emrnenten Kopf in die Direktion wählt, wie Herrn Stvckmar,
so sollte eS auch gehen. Es dünkt mich, es sollte nicht so

schwierig sein, im Kanton die geeigneten Männer für diese
Stellen zu finden, ohne solche außerhalb des KantonS zu
entlehnen. Wir haben schon Erfahrungen gemacht mit Beamten,
die wir aus andern Kantonen wählten, und sind nie gut
gefahren. Mir fällt eS von Seite deS Herrn Schaller auf, daß
er die Oronbahn, die er in's Leben rufen half, aufgibt; eS

scheint mir dieß nicht ein schöner Charakterzug zu sein. Ich
stelle diesem die Handlungsweise des verstorbenen Herrn Speiser
von Basel gegenüber. Diesem Manne wurden seiner Zeit von
Wien auS glänzende Anträge gemacht, indem man ihm
Fr. 1t>l)Mi) anbot, aber er schlug das Anerbieten aus mit der
Erklärung, die Centralbahn müsse zuerst fertig gebaut sein,
bevor er Basel verlasse. So hätte auch Herr Schaller gegenüber

der Oronbahn handeln sollen. Ich frage ferner: können
nicht Kollisionen mit der Oronbahn eintreten, und was wird
dann Herr Schaller als Freiburger thun? Soll er im Ver-
waltungsralhe der Oronbahn und im Großen Rathe von
Frerburg bleiben, während er in bernischen Diensten steht?
UebrigenS gehört die Oronbahn gar nicht zu denjenigen
Eisenbahnen, die wohlfeil gebaut wurden; vielmehr wurden beim
Bau derselben große «Schnitzer gemacht. Deßhalb stelle ich
den Antrag, der RegierungSraih sei einzuladen, seinen Lorschlag
zurückzunehmen bis morgen, um zu untersuchen, ob derselbe
nicht modifizirt werden könne.

Scherz, RegierungSrath. Ich erlaube mir über die Voten
einzelner Redner einige Bemerkungen. Herr Lauterburg machte
der Regierung einen Vorwurf daraus, daß sie mit einzelnen
Personen Unterhandlungen anknüpfte, bevor der Vorschlag
hieher gebrächt wurde. Dieß erinnert mich an daS bei einem
andern Anlasse angeführte Beispiel eines Ehemanns, dessen

Frau ihm die Sache nie recht machte. Wenn sie gekocht hatte,
wenn der Mann heimkam, so hätte nicht gekocht sein sollen;
war nicht gekocht, so sollte sie gekocht haben. So ist eS hier.
Hätte die Regierung keinen Vorschlag gebracht, so wäre es

auch nicht recht gewesen. WaS die Besoldung betrifft, so halte
ich dafür, man soll sie so billig als möglich festsetzen. Es ist
aber hier ein ganz eigenes Verhältniß. Ein Taggeld von
Fr. 12 genügt allfällig für Einen, der sonst nichts zu thun
hat; solche bekommen Sie gerade in Bern Manchen. Ist aber
mit der Anstellung solcher Leute dem Kantone gedient? Ich

sage, nein, sondern die Interessen des Staates würden dadurch
sehr gefährdet. Bedenken Sie, ob Männer, wie Herr Schaller
um eln solches Taggeld eine solche Stelle übernehmen können.
Ich will aus seme Persönlichkeit nicht näher eintreten, aber ich
berufe mich auf daS Urihctl emeS sachkundigen ManneS, der
gesagt hat, nächst Herrn Speiser von Basel sei Herr Schaller
die bedeutendste Kapazität ln solchen Unternehmungen. Solche
Männer kann man nicht um eine geringe Besoldung haben,
und es liegt im Interesse des KantonS, solche anzustellen. Ich
berufe mich auf das Beispiel des Oberingenieurs, bet dessen

Anstellung ich ebenfalls der Ansicht war, daß ihm eine gehörige
Besoldung ausgesetzt werde. Herr Flscher möchte „Sttzungs-
gelder" aussetzen. DaS wäre durchaus unpraktisch, denn die

Mitglieder der Direktion sind auch außer den Sitzungen
beschäftigt. Von anderer Seile sprach man sich gegen die
Reisrentschädigung aus. ES versteht sich aber von selbst, daß die
Mitglieder für ihre Auslagen entschädigt werden müssen WaS
die Stellung der Mitglieder deS NattonalraiheS betltffl, so ist
dieses Verhältniß ein ganz anderes. Man will dieselben durch
Verabreichung elneS TaggetdcS nicht besolden, sondern ihnen
die Möglichkeit geben, lyre Stelle zu bekleiden. Ich sage daher:
wenn Sie aus die Vorschläge niedriger Taggelder eingehen, so

erklären Sie geradezu, Sie wollen die vorgeschlagenen
Persönlichkeiten nicht. Es ist nicht zu übersehen, daß die
betreffenden Männer für die kurze Zeit ihrer Wirksamkeit nach Bern
übersiedeln müssen, während z. B. die Mitglieder deS Regie-
rungSratheS bezüglich der AmtSdauer günstiger gestellt sind.
Meyrere Redner finden darin etwas Stoßendes, daß man einen
Nichlbcrner vorschlägt. Allein es handelt sich hier um eine
Art von Unternehmen, in welcher namentlich die Berner noch
nicht Gelegenheit hauen, die nöthigen Ersahrungen zu machen.
Es wurde ein Taggeld von Fr. 15 vorgeschlagen. In dieser

Beziehung mache ich aufmerksam, daß schon die ErproprialionS-
kommissäre so viel beziehen, und doch sind zur Bekleidung dieser
Stellen nicht so viele Spczialkennlnisse erforderlich, sondern
die Eigenschaften eines tüchtigen Landwirches genügen in der

Regel. UebrigenS wurden auch bei andern Stellen höhere
Besoldungen eingeräumt, z. B. für die Beamten der Kantonaldank,

deren Direktor im Ganzen auf Fr. 8—9Wl) zu stehen

kommt, und doch ist zwischen dieser Stelle und derjenigen eines
Eisenbahndirektors ein gioßer Unterschied. Und die Taggelder
der Mitglieder der Bankdireklion, diese kommen nicht nur auf
Fr. 22, sondern bei weniger Zeitaufwand auf Fr. 3t> bis 35

zu stehen. Ich halte dafür, eine honorige Besoldung liege im
Interesse der Sache.

Fischer. ES war mir um nichts anderes zu thun, als
daß der Große Rath die nöthige Klarheit erhalte. Diese
Klarheit wurde nun durch die heutige Diskussion zum größern
Theil erlangt. ES wäre zwar wünschenSwerih gewesen, daß
schon der EingangSrapport alles gesagt hätte. Das war nicht
der Fall, dagegen gehl tmS der Diskussion deutlich hervor, daß
man den Namen „fire Befolgung" oder „Jahresgehalt" nicht
aussprechen will, aber der Sache nach will man daS doch.
Man will diesen Ausdruck wegen der Versassung vermeiden,
um die Mitglieder der Direktion nicht vom Großen Rathe
auszuschließen z deßhalb wählt man die Form der Taggelder.
Insoweit bin ich edifizirt, hingegen über einen Punkt noch
nicht. Ich gebe nämlich zu, daß man trotz dieser hohen
Besoldung nicht wird vermeiden können, den betreffenden Herren,
wenn sie sich auf Ort und Stelle begeben müssen, eine
Reiseentschädigung auszusetzen, und ich An einverstanden, daß eS

geschehe. Dagegen scheint eS mir, wenn wir ein so hohes
Taggeld für 365 Tage im Jahre und überdieß eine Reiseent-
schädigung aussetzen, so soll man die Bedingung machen, daß
die Herren in Bern domizilirt seien. Herr Schaller soll dann
nicht für eine Reise nach Freiburg u. dgl. besonders entschädigt
werden. Die Reisegelder wären daher auf eigentliche Geschäftsreisen

zu beschränken. Es ist mir daran gelegen, daß auch
dieser Punkt in'S Klare komme, und ich gestehe offen, daß ich



mich darüber beschwere. Der Herr Berichterstatter machte
denen, welche etwas gegen den Vorschlag der Regierung sagten,
den Vorwurf, als wäre es ihnen nur darum zu thun, die
Räder zu sperren. Wenn wir die Absicht gehabt hätten,
Opposition zu machen nur um der Opposition willen, so wäre eS

zwar tadelnSwertb gewesen, aber man hätte dennoch dem,Lande
damit einen Dienst erwiesen. Denn so unverantwortlich ist
nie regiert worden, wie in der Ostwestbahnangelegenheit. H^rr
Regierungspräsident Migy selbst Hai eS hier ausgesprochen, ,eS

sei ein großes Nationalunglück gewesen, und diejenigen, welche
gegen dieses Nationalunglück gekämpft haben, verdienen keinen

Vorwurf.

Migy, Präsident des RegierungSratheS. Die letzte
Bemerkung des Vorredners veranlaßt mich zu einer Erwiederung.
WaS ich als ein Nationalunglück im Großen Rathe bezeichnete,
ist der Umstand, daß man einer Gesellschaft Zutrauen schenkte,
2 Millionen gab, einer Gesellschaft, von der man nachher die

Erfahrung machte, daß sie kein Zutrauen erhielt, daß sie sich

am Vorabend des GeltStggeS befand. DaS betrachtete ich als
ein Unglück für den Kanton. UebrigenS glaube ich, man sollte
einmal die Sache auf sich beruhen lassen. Nun eine Bemerkung
auf das Votum des Herrn Tièche. Ich möchte ihn nämlich
aufmerksam machen, daß eS sich hier nur um ein beschränktes
Mandat handelt, nicht um die Bestellung einer Behörde für
den Beirieb der Eisenbahn, sondern nur für die Bauzeit. Kann
man daö als eine permanente Stelle bezeichnen? Ich glaube
nicht. Der Große Rath hat sich vorbehalten, später den
Betrieb der SlaalSbahn durch ein besonderes Dekret zu reguliren.
Dort wird man wahrscheinlich nicht Taggelder aussetzen, aber
hier, wo eS sich nur um eine temporäre Anstellung von zwei
Jahren für die Leitung des BaucS handelt, ist ein Taggeld am
Platze. Ein Mitglied der Direktion wird mehr oder weniger
die Hauptperson sein, dieser kann man daS Maximum geben,
was einer JahreSbesoldung von ungefähr Fr. 80(1(1 gleich kommt.
Nun frage ich: wie sind die Mitglieder des Direktoriums
anderer Eisenbahnen bezahlt? Sie werden keine Besoldung unter
Fr. 10,(100 finden, wohl aber solche von Fr. 12, 15 —20,000.
Die Regierung findet, eS sei besser, ein Minimum und ein
Marimum aufzustellen; denn einzelne Mitglieder werden sich

vielleicht mit einem kleinern Taggelde begnügen, auch werden
fie nicht immer beschäftigt sein. Immerhin müssen die
Leistungen der einzelnen Mitglieder berücksichtigt werden. Dadurch
gewinnt man den Vortheil, den auch Herr von Gonzenbach
anerkannte, daß die betreffenden Herren im Großen Rathe sitzen
könne», um dieser Behörde allfällig über den Stand der Bauten
persönlich Auskunst zu geben. Ich sehe gar nicht ein, daß
dadurch die Verfassung verletzt werde. Ich mache Sie auf
andere AmtSstellen aufmerksam, z. B. auf die Amisrichter. ES
find permanente Beamte, obschon nicht vom Großen Rathe
gewählt. WaS die Besoldungsfrage selbst betrifft, so glaube ich,
daS von der Regierung vorgeschlagene Maximum gehe nicht zu
weit, indem ich der Ansicht bin, daß es bei Erstellung einer
Eisenbahn, wo eS sich um die Verwendung eines Kapitals von
12—16 Millionen Handell, die schlechteste Oekonomie wäre,
wenn man nicht gehörige Besoldungen aussetzen würde, um
einige hundert Franken zu ersparern, dagegen Hunderttausende
yuf'S Spiel zu setzen. Andere Eisenbahngesellschaften können
Ihnen sagen, .haß man viel wohlfeiler baut, wenn man die
rechten Männer anstellt und sie gehörig besoldet. ES wur.de
bemerkt, der Vorschlag des Herrn Schaller von Seite der
Regierung sei ein ArmuthSMgniß für den Kanton Bern. Die
Regierung hat die Sache gründlich untersucht, bevor sie einen
Vorschlag machte. Man ging so weit, daß man das ganze
RegimentSbüchlein durchmusterte, um die geeigneten Männer
zu finden. Wenn Etwas das Gepräge des KoSmopolitiSmus
trägt, so find eS die Eisenbahnen, bei deren Erstellung man
picht quf die Heimathörigkeit der mitwirkenden Personen sehen,
nicht von,-ArmuthSzeugniß reden kann, wenn Einer auS einem

-andern Staate angestellt wird; sonst müssen Sie den großen
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Eisenbahngesellschaften welche die tüchtigsten Kräfte überall
da nehmen, rqo sie solche finden, ein ArmuthSzeugniß ausstellen.
UebrigenS wurde Ihnen bereits gesagt, daß der Kanton Bern
noch keine Erfahrungen im Eisenbahnbau gemacht hat. Bisher
baute die Centralbahngesellschaft auf unserm Gebiete; — stellte
sie etwa Berner an die Spitze ihres Unternehmens Nein,
mit Ausnahme einiger Ingenieure und Bauunternehmer waren
eS Nichtberner. So wurde Herr Bauraih Etzel berufen, um
über die Lage unsers Bahnhofs zu entscheiden. Sagte man
damals, die Schweiz stelle sich dadurch ein ArmuthSzeugniß
auS? Mit solchen Einwürfen soll mau hier nicht auftreten.
Vorläufige Unterhandlungen waren nothwendig, um sich zu
versichern, unter welchen Bedingungen die Betreffenden eine
Wahl annehmen würden; dazu hatte die Regierung nicht nur
daS Recht, sondern die Pflicht, weil der Große Rath seiner
Zeit beschlossen hat, die Direktion solle auf den Vorschlag deS

RegierungSratheS gewäshl werden. UebrigenS haben Sie bei
der Wahl der einzelnen Mitglieder freie Hand.

Herr Berichterstatter. Ich will mich sehr kurz fassen
und zwischen den verschiedenen Fragen, welche zur Sprache
kamen, unterscheiden. Vorerst komme ich auf die Bemerkung
des Herrn Fischer, welcher sagte, eS sei ungerecht, der Opposition

Vorwürfe zu machen. Ich habe keine Vorwürfe gemacht,
ich habe mich lediglich vertheidigt, nachdem man sich darüber
beschwert Halle, daß die Regierung ihren Wahlvorschlag nicht
schon lange vorgelegt habe. Ich erklärte Ihnen, daß der Re-
gierungSrath gewichtige Gründe gehabt habe, so zu handeln.
Run behauptet Herr Fischer, wenn auch nur Opposition gemacht
würde um der Opposition willen, so wäre eS allerdings
tadelnSwerth, aber für das Land immerhin ein Glück. Darüber
will ich mit Herrn Fischer nicht streiten, aber wenn daran
erinnert wird, daß die Herren von Anfang an gegen daS
Unternehmen der Ostwestdahn Opposition gemacht haben, so
ist daS richtig. Ich möchte bei diesem Anlasse nur daran
erinnern, daß das Unternehmen eine andere Entwicklung gefunden
hätte, wenn die Herren, die anfänglich in der Direktion waren,
in dieser Stellung geblieben wären. Im Anfange waren die
Herren Banquier Schmid und AmtSnoiar Wildbolz Mitglieder
der Direktion. Herr Schmid wurde eigentlich herausgesprengt,
Herr Wtldbolz benutzte seine Stellung auf unverantwortliche
Weise, das darf man wohl sagen. Dieß als Antwort auf die
Bemerkung deS Herrn Fischer. Herr v. Gonzenbach wünscht
darüber Auskunft zu erhalten, welche Besoldungen die Direktoren

anderer Eisenbahnen beziehen. ES ist richtig, daß ich
mich auch in dieser Beziehung umgesehen habe, indem ich die
VerwallungSberichte verschiedener Eisenbahngesellschaften durchging,

um zunächst zu ermitteln, wie die Mitglieder der Direktion
im Anfang gestellt waren. Umsonst aber suchte ich nach den
Besoldungen; darüber schweigt die Geschichte. Ich mußte mich
also auf andere Weise erkundigen, und da ich darüber nichts
gedruckt fand, so will ich Ihnen sagen, was ich unter der

Hand erfahren habe. Die Direktoren der Ccntralbahn beziehen
eine Besoldung von 10^12,000 Fr., ein Direktor der Oron-
bahn, der zugleich Ingenieur ist, erhält Fr. 25,000, ein
Direktor der vereinigten Schweizerbahnen, der allerdings von
Rothschild geschickt wurde Fr 20,000. Wenn Herr v.
Gonzenbach ein statistisches Tableau über diesen Punkt zu haben
wünscht, so kann man eS anfertigen lassen, vorausgesetzt, daß
die Eisenbahnverwaltungen die gewünschten Angaben machen

Gesetzt aber, dieß wäre der Fall, so hilft uns daS nichts.
Dort haben Sie Direktionen, die von Anfang an für Bau
und Betrieb der Eisenbahn bestellt wurden, hier aber handelt
eS sich nur um eine Baudirekiion, denn der Große Rath hat
seiner Zeit erklärt, er behalte sich vor, über den Betrieb besondere

Beschlüsse zu fassen. Wir mußten also die Frage deS Betriebs
ganz bet Seite lassen, und die Unterhandlungen mit den

betreffenden Herren fanden ausdrücklich auf Grundlage deS

GroßrathSdekreleS statt. DaS ist der Unterschied. Hätten wir
auch den Betrieb in'S Auge fassen können, so hätten wir theil-
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weise andere Männer gesucht, z, B. einen Direktor, der mit
den Verkehrsverhältnissen besonders vertraut gewesen wäre.
Auch bei Festsetzung der Besoldung mußte man darauf Rücksicht

nehmen. Herr v. Buren bemerkte, in zwei Jahren sei die

Aufgabe der Direktion nicht vollendet, sie werde auch später

fortdauern. Das ist soweit richtig, als dann der Große Rath
eine eigene Betriebsdirektion zu wählen hat. Was nun die

Stellung der Direktoren selbst betrifft, so glaube ich, darüber
sei man einverstanden, daß diese Herren ihre Thätigkeit der

Sache zuwenden müsse»; deßhalb nimmt man an, Bern werde

ihr Domizil sein. DaS mußten die Herren Stockmar und

Schaller mir erklären, und Herr Karrer sagte mir, die Ueber-

siedlung nach Bern sei die Folge der Uebernahme dieser Stellung.

Aber Sie begreifen, daß die Herren ihre Geschäfte auch

nicht plötzlich an den Nagel hängen können. Herr Stockmar
wird von Zeit zu Zeit nach Bellefontaine reisen müssen und

Herr Karrer wird seine Advokaiengeschäfte nicht von heule auf
morgen liquidiern können. Für solche Beschäftigung erhalten
die Herren weder Taggeld noch Reiseentschädigung, sondern

nur für die Zeit, welche sie im Dienste dcS Staates
verwenden. Deßhalb werden Ihnen Taggelder vorgeschlagen.
Man wird einwenden, eS sei schwierig, hier einen
Unterschied zu machen. Ja, daS ganze Verhältniß ist ein
außerordentliches, daß Sie dem Regierungsrathe die Sacke aus den

Händen genommen, daß Sie sich das Armuthszeugniß gegeben
haben, eS tauge kein RegierungSrath für diese Stellung, man
müsse die drei Direktoren von allen Winden her zusammen
suchen. Ich denke, man hätte den RegierungSrath auch dazu
verwenden können. Man wollte eS jedoch nicht, sondern zog
eine ganz außerordentliche Einrichtung vor; daher mußte man
die Männer suchen, wo man sie fand. Nun sind dieß
Ehrenmänner denen man nicht einen Kontroleur in das Büreau
stellen kann, sondern auf deren Angaben man es ankommen
lassen muß. Mir scheint die Sache klar uns deutlich. Ich
komme noch aus die Vorschläge, welche dahin gehen, die
Besoldungen durch sire Summen zu normiren. Damit bezahlen
Sie die Herren allerdings für das ganze Jahr und mir wäre
eö gleich, aber eS wäre nicht der Sache angemessen, da immerhin

einige Zeit wegfällt, wie Ihnen gezeigt wurde, da man
von den Herren nicht verlangen kann, daß sie ihre bisherigen
Geschäfte von heute aus morgen aufgeben ES gibt wenige
Personen in diesem Saale, denen die olympische Muße zu
Gebote steht, sofort in einen andern Wirkungskreis eintreten zu
können. Was ven Betrag der Besoldung betrifft, so soll man
zuerst mit denH.rren darüber sprechen. Ich glaube, Sie machen
innerhalb eines gewissen RayonS nicht eine Geldfrage daraus.
Nun ergreife ich gerne den Anlaß, mich noch über einen andern
Punkt auSzusprechen Man sprach von einem ArmuthSzeug-
nisse, das der Große Rath sich ausstelle. ES ist ein Armuthszeugniß

für uns, daß Sie die Regierung ausgeschlossen haben.
Auf die Anspielungen des Herrn Sträub will ich gar nicht
antworten. Er sprach von Eisenbahnbeglückern. ES ist dieß
nicht die rechte Art, sich über Personenfragen hier auSzusprechen.
Wenn wir einen anerkannt tüchtigen Mann für diese Stelle
finden, so können wir uns Glück wünschen. Es versteht sich

von selbst, daß Herr Schaller seine Stelle als Direktor der
Oronbahn verlassen muß. Ob er Mitglied des Großen RalheS
von Freiburg ist oder nicht, weiß ich nickt; übrigens ist eS

Sache der dortigen Behörde, zu untersuchen, ob eine solche
Stellung vereinbar sei; für unS ist dieß gleichgültig. Ich
empfehle Ihnen zum Schlüsse wiederholt den Vorschlag deS Re-
gierungsratheS zur Genehmigung.

Fischer beschränkt seinen Antrag bezüglich der SitzungS-
gelder auf die Ersatzmänner.

Der Herr Berichterstatter macht die Versammlung
aufmersam, daß die Entschädigung in der Form von SitzungS-
geldern auch in diesem Falle nicht zweckmäßig wäre, wenn z. B.

ein Ersatzmann längere Zeit für sein Mitglied der Direktion
fuktioniren müßte.

A b st i m m u n g.

Für den Antrag deS Regierungsrathes
mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ das System von Taggelbern überhaupt Gr. Mehrheit.

„ das System firer Besoldungen Minderheit.
„ den Antrag deS Herr Fischer „

Auch dem Präsidenten ein Taggeld auszusetzen Mehrheit.
Für cine fire Besoldung desselben Minderheit.

„ ein Taggeld nach Antrag deS Regie-
rungSrathes Mehrheit.

„ ein Taggeld nach Antrag deS Herrn
Laut er bürg Minderheit.

„ den Antrag des Herrn v. Büren „
„ den Antrag des Herrn S tu der 74 Stimmen.

Dagegen 94 „
Für einen Zusatz in dem Sinne, daß Reise¬

vergütungen einzig nach dem betreffenden
Gesetze und für wirkliche BahngeschäftS-
reisen bewilligt werden Handmehr.

Herr Berichterstatter. Damit nicht Mißverständnisse
eintreten, möchte ich nur noch beifügen, daß eS sich von selbst

versteht, daß alle Zeit, für welche die Direktoren bezahlt sind,
ausschließlich für das Unternehmen verwendet werden muß,
und daß die Zeit, die sie nicht dafür verwenden, vom Staate
nicht bezahlt wird. ES versteht sich, daß Niemand für etwas,
waS er nickt thut, bezahlt wird.

Das Präsidium ladet die Versammlung ein, nun zur
Wahl der Mitglieder und Ersatzmänner der StaatSbahndirektion
zu schreiten.

Steiner, Müller. Ich erlaube mir, eine Ordnungsmotion

zu stellen Ich bedaure die Eilfertigkeit, mit welcher
der Große Rath heute zu Werke geht. Ich stimmte zur
Verschiebung nur bis morgen, und bin der Ansicht, wenn der
Vorschlag deS RegierungSratheS — um mit Herrn Schenk zu
reden — nicht bis morgen Wind und Wetter auszuhalten
vermag, so stehe es schlimm damit. Ich gestehe offen, daß ich
mit diesem Vorschlage nicht einverstanden bin. Gegen die Wahl
der Heiren Stockmar und Karrer habe ich nichts, aber mit der
Ernennung des Herrn Schaller bin ich nicht einverstanden.
Herr RegierungSrath Scherz sagte, die Berner hätten keine

Erfahrung in Eisenbahnsachen. Für waS haben wir denn schon
Millionen Lehrgeld bezahlt? Ich habe einige Notizen über die
Art und Weise, wie Herr Schaller seine Geschäfte zu führen
pflegt, und stimme ihm nicht. Herr Niggeler sprach von
Rasiren. Wenn wir noch einmal rasirt oder vielmehr über den
Löffel barbirt werden sollen, so will ich eS lieber von einem
Berner annehmen als von einem Fremden. Ich bin ferner der
Ansicht, die öffentlichen Gelder sollten nicht nur von einer
Partei, sondern durch Theilnahme beider verwaltet werden,
denn man verfügt dabei so gut über konservative als über
radikale Batzen. Nun vermisse ich im Wahlvorschlage deS

Regierungsrathes einen Konservativen, und stelle daher den
Antrag, in erster Linie den Gegenstand an die Regierung
zurückzuweisen, eventuel schlage an der Stelle deS Herrn Schaller
den Herrn v. Gonzenbach vor.

Der Herr Präsident macht die Versammlung aufmerksam,

daß die in Frage stehenden Wahlen im Traktandenverzeichnisse

auf die heutige Tagesordnung gesetzt, daß dazu bei



Eiden geboten und der Gegenstand gestern wieder an die

Tagesordnung gesetzt worden, daß jedoch der Große Rath freie
Hand habe, die Sache zu behandeln oder nicht.

Niggeler. Ich halte die Ordnungsmotion des Herrn
Steiner für unzuläßig, nachdem die Tagesordnung gehörig
bestimmt und zur Behandlung des vorliegenden Gegenstandes
bei Eiden geboten worden ist. Ich glaube auch, cS sei dem
Herrn Steiner nicht so ernst mit seinem Antrage, sondern eS

sei ihm mehr darum zu thun, hauptsächlich über die vorgeschlagenen

Personen seine Bemerkungen zu machen. Er erlaubte
sich, die administrative Thätigkeit deS Herrn Schaller einer
Kritik zu unterwerfen. Ich weiß nicht, ob Herr Steiner
wirklich Notizen über diesen Punkt besitzt, aber eine Thatsache
will ich anführen, die beweist, daß eS elwaS mit diesem Manne
sein muß, die Thatsache nämlich, daß die gegenwärtige
ultramontane Regierung von Freiburg, trotzdem, daß sie Herrn
Schaller spinnenfetnd ist und ihn aus allen andern Stellungen
verdrängt hat, ihn in seiner gegenwärtigen Stellung zu erhalten
sucht und zwar einfach aus dem Grunde, weil sie keinen Andern
hat. Herr Steiner wirft der Regierung Ausschließlichkeit vor
bezüglich der Vorschläge. In dieser Beziehung mache ich nur
auf eine Thatsache aufmerksam, welche beweist, daß man nicht
die politische Farbe der zu wählenden Persönlichkeiten, sondern
die Sache im Auge hat. Zum Oberingcnieur der StaatSbahn
ernannte die Regierung den Herrn Gränicher, der meines
Wissens zur konservativen Partei zählt und unlängst auch als
Burger von Bern angenommen wurde. Sie werden zugeben,
daß nicht leicht ein Mann von meiner Farbe hier Burger
wird. Als Chef deS technischen Personals wurde Herr
v. Fischer von Bern ernannt, meines Wissens auch kein
Radikaler. Wenn man vom politischen Einflüsse reden will,
so sind diese Stellungen viel wichtiger als diejenigen der
Direktoren, denn die genannten Beamten kommen mit einer
Menge von Leuten, die beim Unternehmen betheiligt sind, in
Verbindung und könnten, wenn sie wollten, all fällig bei Wahlen,

ihren Einfluß ausüben. Ich habe die Ueberzeugung, daß
diese Männer ihre Stellung nicht mißbrauchen werden, aber
man soll der Regierung gegenüber solchen Thatsachen nicht
politische Auöschließlichkett vorwerfen.

Sträub stellt den Antrag, die Wahlen aus morgen zu
verschieben.

A b st i m m u n g.

Für den Antrag deS Herrn Steiner Minderheit.

„ „ /, „ » Sträub „
Or. v. Gonzen bach erklärt, daß er vom Vorschlage deS

Herrn Steiner, bevor derselbe hier ausgesprochen worden, nicht
die mindeste Kenntniß gehabt, und sich, wenn der Große Rath
ihn wählen würde, was er jedoch nicht voraussetze, in einer
solchen Direktion durchaus deplacirt finden würde.
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Von 168 Stimmenden werden alle drei Borgeschlage nen
im ersten Wahlgange gewählt und zwar

Herr Stockmar mit 138 Stimmen.
Schaller 117 „

„ Karr er 1t)U „
Neben ihnen erhält am meisten Stimmen: Herr Dr. v.

Gonzenbach mit 53 z die übrigen zersplittern sich.

Zu Ersatzmännern werden vom RegierungSrathe
vorgeschlagen und ebenfalls im ersten Wahlgange von 153
Stimmenden gewählt:

Herr NiklauS Niggeler, Fürsprecher, in Bern, mit 96
und

„ Joh. Ulrich Gfeller, Großrath, in Signau, mit
82 Stimmen.

Auf den Antrag deS RegierungSratheS und der
Militärdirektion wird sodann Herr Simon Willi von
Meirtngen, Major, zum Bataillonskommandanten in der Landwehr

befördert, mit 104 Stimmen von 1l7 Stimmenden, und
dem Herrn Gcniehaupimann Franz v. Lerber von Bern,
ZeughauSverwalter, der MajorSgrad ertheilt.

Schluß der Sitzung: 1'/, Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Hierauf schreitet der Große Rath zur Wahl.

Vom Regierungsrathe find vorgeschlagen:

Herr Xaver Stockmar, gewesener RegierungSrath, in
Bellefontaine, als Präsident.

„ Julian Schaller, gewesener StaatSrath, in Freiburg,
und

„ Karl Karrer, Fürsprecher, in SumiSwald, als
Mitglieder.

Tagblatt des Großen Rathes t8Kt.
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Vierte Sitzung.

Donnerstag den 5. Dezember 1861.

Vormittags um 8 Uhr

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bähler, Daniel;
Flückiger, Kohler, Lehmann zu Rüevlligen, Messerli, Müller-
Fellenberg, Rösti, Sign und Theurillat; ohne Entschuldigung:
die Herren Aebi, Bärtschi, Brügger, Bühlmann, Chevrolet,
Dähler, Egger, Hekior; Funkhäuser, Kfeller in Signau, Gobat,
v. Grünigen, Joß, Krebs in Albligen, Lehmann, Daniel; Lenz,

Marquis, Marti, Niggeler, Reichenbach, Karl; Reichenbach,
Friedrich; Röihlisberger, Jsaak; Schären, Steiner, Jakob;
Stockmar, Trorler und Zwahlen.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.

Begnadigungsgesuch
des Johann Klântscht von Dieteröwyl, Gemeinde RapperSwyl.

Johannes Kläntschi, der Anna Kläntschi unehelicher
Sohn von DieterSwyl, Gemeinde RapperSwyl, geboren 1328,
ledig, seines Berufes ein Zimmermann, wurde am 3l). August
1861 von den Assisen deS MittellandeS wegen MordeS,
begangen an der Person deS Friedrich Schenk von Signau, zum
Tobe durch das Schwert verurtheilt. Unterm 9. Herbstmonat

reichte dessen gewesener Vertheidiger ein Begnadigungsgesuch

für denselben ein, dahingehend, der Große Rath möchte
die gegen ihn ausgesprochene Todesstrafe in Kettenstrafe
umwandeln. Durch eine eigenhändig unterschriebene Erklärung
vom 12. gleichen Monats, jedoch zog Kläntschi das für ihn
eingereichte Begnadigungsgesuch wieder zurück, da er entschlossen
sei, sich der über ihn verhängten Strafe zu unterziehen. Allein
vier Tage später, nämlich am 16. Herbstmonat, verlangte der
Verurtheilte ein Verhör bei dem Regierungsstatthalter und
eröffnete diesem, „nach besserer Ucberlegung wünsche er nun doch,
daß dem von ihm bereits zurückgezogenen Begnadigungsgesuche
Folge gegeben und dasselbe vor den Großen Rath gebracht
werde; er wünsche nämlich so lange als möglich Zeit, um sich

vorzubereiten — oder womöglich Erhaltung seines Lebens."

Aus dem Vortrage der Direktion der Justiz und
Polizei entnehmen wir folgende Darstellung deS Sachver-
halteS:

Johannes Kläntschi, seit längerer Zeit von einer verbrecherischen

Leidenschaft für die Ehefrau seines Freundes Schenk
gefesselt und beherrscht, — von der Ehefrau Schenk (die er
erst seit ihrer Verheirathung kennen lernte) in dieser Leidenschaft
genährt und je länger je mehr umstrikl, — beseitigt, im
EinVerständniß mit Frau Schenk und bei Ausführung der That
von ihr begünstigt, durch einen ruchlosen Mord den Ehemann
Schenk, den er und seine Mitschuldige als ein ihrer Neigung
und ihren Wünschen im Wege stehendes Hinderniß betrachteten.
Der Hergang war in Kürze folgender: Den 2. Heumonat
1861, — cS war ein Dienstag — brachten die Eheleute Schenk
und Kläntschi gemeinschaftlich in Bern zu und übernachteten
dann alle drei im Wirthshaus bei der Neubrücke. Am
folgenden Morgen, den 3 Heumonat, brachte Kläntschi schon früh
dem Schenk, der beieilS am Abend sehr stark betrunken gewesen

war, Brauniwei» in sein Schlafzimmer, als er noch mit seiner
Frau im Belle lag. Die Frau stand auf und hatte darauf vor
dem Hause eine heimliche Unterredung mit Kläntschi Nachdem

mittlerweile auch Schenk aufgestanden war, begaben sich

alle drei miteinander nach Hcrrenschwanden in die dortige
Pinie, wo abermals Branntwein getrunken wurde. Der
Ehemann Schenk war wieder berauscht. Kläntschi bezahlte noch
eine Flasche SchnapS, welche Frau Schenk behändigte, worauf
sie sämmtlich die Pinte verließen und, auf Frau Schenk's und
Klänischt'ö Veranlassung sich an daS User der Aare verfügten,
auf eine unterhalb deS nach Woklen führenden Fahrweges
befindliche Stelle bei der Einmündung deS sogenannten
Glasbaches in die Aare. Daselbst blieben sie auf einer kleinen, zum
Theil mit Gebüsch umgebene» und von besagtem Wege auS
nicht sichtbaren Wiese vom Vormittag bis am Abend liegen,
die mitgenommene Flasche Branntwein wurde von den beiden
Männern genossen, jedoch, wie cS scheint, zum größern Theil
von Schenk, der am Abend vollständig betrunken war, so daß
er nicht mehr stehen konnte, während Kläntschi noch ganz gut
Weg und Steg gebrauchen konnte und von Frau Schenk, welche
den Branntwein einschenkte, hievon nur so viel bekommen zu
haben scheint, als erforderlich sägen, um ihm den nöthigen Muth
zur Ausführung der entsetzlichen That einzuflößen. Abends um
7 Uhr herum, ging Kläntschi an sein ruchloflS Werk. Er
warf den betrunkenen Schenk in die vorüberfließende Aare.
Schenk kam wieder an daS Land, Kläntschi stieß ihn zum zweiten
und dritten Mal in den Fluß, warf ihn, als es ihm wieder
gelungen war, an'S Land zu kommen, wiederholt zu Boden und
versetzte ihm viele Streiche auf den Kopf und in den Nacken,
zuerst mit einem in ein NaStuch eingebundenen Stein, dann
mit einem Taschenmesser, endlich noch mit einem größern, in
die Hand gefaßten Stein. Endlich entfernten sich Kläntschi
und Frau Schenk, — welch letztere zum mindesten unmitlebar
dabei stehende Zeugin der an ihrem Ehemanne verüblen
Unthat gewesen war, " von dem Schauplatze ihres Verbrechens,
den unglücklichen Schenk in seinem Blute, wahrscheinlich bereits
entseelt, liegen lassend. Die Verbrecher übernachteten in dem

Wirthshaus« zu Ortschwaben und begaben sich von dort
zusammen nach RapperSwyl, der Heimalh des Kläntschi, wo sie

am darauf folgenden Sonntag, den 7. Heumonat, beide

verhaftet wurden. Schenk wurde am 5 Heumonat an der Stelle,
an welcher sein Mörder ihn halte liegen lassen, todt gefunden.
Nach dem gerichtsärztlichen ObduklionSbericht zeigte der Leich.
nam gegen 3l) theils leichtere, theils sehr schwere Verletzungen
und Wunden an Kopf und Nacken. Die Hirnschale war mit
großer Gewalt eingeschlagen. Der zum Tode verurtheilte
Kläntschi ist der That geständig, wenn er auch einen Vorbedacht
in Abrede stellte; Frau Schenk gibt wenigstens zu, bei der

Ausführung deS Verbrechens gegenwärtig gewesen zu sein und
dasselbe nicht verhindert zu haben, was übrigens durch Zeugen
hergestellt ist. Sie wurde vom Gerichte wegen „Begünstigung
deS MordeS" zu fünf Jahren Zuchthaus verurtheilt.

In dem für Kläntschi eingereichten Begnadigungsgesuche
wird eine Entschuldigung deS Verbrechens selbst nicht versucht,
dagegen der Verbrecher mit Rücksicht auf sein sonstiges Ber-



halten dem Mitgefühl der hohen Behörden empfohlen. Ein
wohlbcleumdeter und wohlgelittener, tüchtiger Arbeiter und guter
Sohn, sei er nur durch eine heftige Leidenschaft rum Verbrecher
geworden, und wenn auch die Mehrheit der Geschwornen nicht
mildernde Umstände zu seinen Gunsten angenommen habe, so

komme eS dagegxn der obersten Landesbehörde zu, Gnade für
Recht ergehen zu lassen.

Das Leumundzeugniß, welches der Gemeindrath von Rap-
peröwyl am 12. Heumonat 1861 über Johannes Kläntschi
ausstellte und zu den Akten gab, spricht sich im Allgemeinen
günstig über denselben aus und hebt namentlich hervor, daß er
seit seiner Admission bis in die letzte Zeit seine arme und alte
Mutter immer und nicht unbedeutend unterstützt habe.

Die Direktion der Justiz und Polizei steht nun nicht an,
eS anzuerkennen, daß die nicht ungünstigen Antezedentien deS

Bittstellers daö Mitgefühl für denselben zu erhöhen geeignet
sein können. Sie ist ferner auch weit davon entfernt, in Zweifel
zu ziehen, daß eine sehr schwere Schuld an dem begangenen
Verbrechen auf jener Frau lastet, welche die sträfliche Neigung
des spätern Mörders ihres ManneS nicht nur nicht abgewiesen,
sondern befördert und genährt und denselben, wo nicht zu der
ruchlosen That angestiftet, doch dabei auf jede Weise begünstigt
hat. Sie will endlich bei der Beurtheilung der That deS

Kläntschi die Macht keineswegs unterschätzen, welche eine
leidenschaftliche Neigung über einen Menschen üben kann. Allein
in allen diesen Umständen hat sie doch keine solche Entschul.
vigung für den Mörder finden können, welche die über diesen
verhängte Strafe als zu streng und eine Milderung derselben
als gerechtfertigt erscheinen ließe. Vorerst war der Beweggrund,
durch welchen sich Kläntschi zu der Ermordung deS Schenk
treiben ließ, unzweifelhaft an und für sich ein höchst verwerflicher:

er legte Hand an das Leben eines ManneS, um sich
dessen Weib zuzueignen. — Ferner hat Kläntschi nicht nur bei
der Ausführung seines Verbrechens die äußerste Beharrlichkeit
zu Erreichung seines Zweckes an den Tag gelegt, sondern eS

sind auch alle Anzeichen vorhanden, daß er, — wohl unter der
Mitwirkung der Frau Schenk, — die Gelegenheit zu der
Ermordung des Schenk mit Ueberlegung und Vorbedacht selbst
herbeizuführen sich bemüht, und daher keineswegs etwa bloß unter
dem Eindrucke einer plötzlichen Regung oder Aufwallung
gehandelt hat. Die Annahme eines längern mörderischen
Vorbedachtes wird im Gegentheil noch stark unterstützt durch die
Thatsache, daß schon drei Tage früher, nämlich Sonntag Abends
den 36. Brachmonat, Kläntschi — selber in nüchternem Zustande
— den Schenk, der sich in seiner Gesellschaft in hohem Grade
betrunken hatte, mit großer Mühe und mit Hülfe eines zufällig
ihm begegnenden Eisenbahnangestelten von Bern bis über die
Neubrücke geführt und unweit derselben am jenseitigen Ufer in
die Aare geworfen hat, wobei es indessen dem Schenk — nach
der Behauptung des Kläntschi freilich mit deö letziern Hülfe —

gelang, sich durch Schwimmen zu retten. Es könnte nun
allerdings manchem scheinen, die Ehefrau Schenk sei für ihre
Betheiligung bei der Ermordung ihreS ManneS im Vergleich zu
Kläntschi viel zu gelinde bestraft worden; die Justiz- und Poli-
zeidireklion erlaubt sich indessen, in dieser Beziehung bloß zu
bemerken, daß wenn von zwei Verbrechern der Eine nicht so

streng, als er eS vielleicht verdient hätte, bestraft worden ist,
hierin sicherlich kein Grund liegt, deßhalb auch die Strafe deS

Andern unter daS von der Gerechtigkeit geforderte Maß
herabzusetzen. Und die über Kläntschi verhängte Strafe muß sie

als eine durchaus gerechte, seiner Schuld entsprechende ansehen.
Indem sie sonach nicht finden kann, daß genügende Gründe
vorhanden seien, um den Bittsteller zu begnadigen, oder die
über ihn ausgesprochene Todesstrafe in Kettenstrafe umzuwandeln,

stellt sie den Antrag: das von Johannes Kläntschi
eingereichte Begnadigungsgesuch sei abzuweisen und mithin das
denselben betreffende TodeSurtheil vom 3V. August 1861 an ihm
zu vollziehen.
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Der RegierungSrath schließt, in Abweichung von
vorstehendem Antrage, dahin:

eS sei die gegen Johannes Kläntschi ausgesprochene
Todesstrafe begnadigungöweise in lebenslängliche
Kettenstrafe umzuwandeln.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter.

Die oberste Landesbehörde ist zum vierten Mal in
diesem Jahre berufen, über daS Begnadigungsgesuch eines zum
Tode Verurtheilten, der um sein Leben fleht, zu entscheiden,
und ich habe die Aufgabe, darüber Bericht zu erstalten. ES
ist diese Aufgabe um so unangenehmer, als der Antrag des
RegierungsrathcS von demjenigen der Direktion der Justiz und
Polizei abweicht Wie Sie auS dem soeben angehörten Vortrage

entnommen haben, ist Kläntschi des ihm zur Last gelegten
Verbrechens geständig, dagegen stützt sich daS Begnadigungsgesuch

namentlich aus seine guten Antecedentien. Ebenso haben
Sie vernommen, daß Kläntschi seinen Vertheidiger beauftragte,
das eingereichte Begnadigungsgesuch zurückzuziehen, da er
entschlossen sei, die über ihn verhängte Strafe auszuhalten, daß
er aber wenige Tage nachher beim RegierungSstatthalter ein
neueS Verhör verlangte und dann erklärte, er wünsche nach
besserer Ueberlegung nun doch, daß dem beim Großen Rathe
früher eingereichten Gesuche, daS er im Zustand tiefer Beküm-
merniß zurückgezogen. Folge gegeben werde; er bat neuerdings
um Erhaltung seines Lebens. Ich erlaube mir, in kurzen
Zügen aus daS Thaisächliche deS vorliegenden Falles
einzutreten. Am 5. Juli dieses JahreS fand man unweit der
Neubrücke, an einer Stelle, die von einem Borde gedeckt ist,
einen Leichnam, der die Spuren eines begangenen Verbrechens
an sich trug. ES war der Leichnam des Friedrich Schenk.
Bei der Obduktion stellte sich heraus, daß Schenk infolge
mehrfacher Verwundungen, die ihm beigebracht worden, daS
Leben verloren hatte. Bald führten Indizien zur Entdeckung
deS Thäters. Kläntschi und Frau Schenk, die sich mehrere
Tage in RapperSwyl bei der Mutter des Erstern aufgehalten
hatten, wurden daselbst am 7. Juli verhaftet. Werfen wir
einen Blick aus die Umstände, welche das Verbrechen begleiteten.

Am 2 Juli (es war an einem Dienstage) war nämlich
Kläntschi mit den Eheleutcn Schenk nach Bern gekommen und
hatte diesen Schnaps und Wein bezahlt, so daß Schenk
betrunken wurde. Alle drei übernachteten im WwihShauS zur
Neubrücke. Am folgenden Tage früh Morgens, als die Eheleute

Schenk noch im Bette waren, dringt Kläntschi in daS

Schlafzimmer derselben mit einem halben Schoppen SckmapS
in der Hand. Daraus ergibt sich ein ganz iniimeS Verhältniß
zwischen diesen Leuten. Die Ehefrau Schenk steht dann auf
und begibt sich mit Kläntschi vor daS Wirthshaus, wo eine
Art Verabredung stattgefunden zu haben scheint, obschon die

Ehefrau Schenk dieß in Abrede stellt. Nachher gehen alle drei
zusammen nach Herrenschwanden, wo den ganzen Tag auf
Kosten deS Kläntschi getrunken wurde; doch ist zu bemerken,
daß dieser nicht so viel trank, wie Schenk, der am Ende ganz
betrunken wurde. Kläntschi verlangt noch eine Flasche Branntwein,

begibt sich dann mit Schenk und dessen Ehefrau in der
Richtung gegen Hinterkappelen an die erwähnte, 5 —16 Minuten

von der Straße entfernte, durch ein Bord mit Gebüsch
gedeckte Stelle, wo die mitgenommene Flasche noch geleert
wurde, so daß Schenk, nach der Aussage setner Ehefrau, im
Zustande seiner Trunkenheit nicht mehr aufstehen konnte.
Gegen sieben Uhr schreitet Kläntschi zur That, packt den Schenk
und wirft ihn in'S Wasser; als dieser sich wehrt, versetzt ihm
Kläntschi theils mit einem Stein, theils mit einem Messer eine
Menge Streiche, bis Schenk todt war. Kläntschi legt dann
den Körper deS Erschlagenen auf die Seite und begibt sich mit
dessen Ehefrau nach Ortschwaben, wo beide übernachten. Am
folgenden Morgen gehen sie zu Kläntschi'S Mutter und bleiben
dort bis zu ihrer Verhaftung. Während der Begehung der
That befand sich auf der andern Seite deS sogenannten
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GlaSbacheS ein Zeuge, Namens Bichsel, der Hol, auflas und,
ohne rie betreffenden Personen zu kennen, bemerkte, wie Kläntschi
und Schenk hintereinander gerietben und der Eine den Andern
niederwarf. DaS ist in kurzen Zügen der Sachverhalt. In
der Untersuchung legte Kläntschi der Ehefrau Schenk keine

thätliche Betheiligung am Morde zur Last; der genannte Zeuge
sagt, sie sei in der Nähe gewesen. Kläntschi gesteht, daß die

Frau ihm bemerkt habe, er solle „aushören." Die Unter»
suchungSakten wurden dem Staatsanwalte und von diesem der

Anklagekammer überwiesen. Nachher hörte man dem Gerichte
Vorwürfe deßwegen machen, als wäre die Ehefrau Schenk zu
mild bestraft worden. Wie verhält sich aber die Sache in
dieser Beziehung? Gestühl auf das Resultat der Untersuchung,
laut welchem der Ehefrau Schenk keine materielle Theilnahme
bei der Begehung der That zur Last fiel, beschloß die Anklage»
kammer auf den Antrag des SiaatöanwalteS, Kläntschi sei

wegen Mordes, die Ehefrau Schenk wegen intellektueller
Beihülfe und Begünstigung des Verbrechens in Anklagezustand
versetzt. Auch vor ven Geschwornen hielt der StaatSanwalt
diesen Standpunkt fest, und daS Geschwornengericht konnt«
nicht weiter gehen, als einfach Ja dazu sagen. Es ist daher
unrichtig, wenn man den Geschwornen deßhalb einen Vorwurf
macht, denn sie können das Gebiet der Anklage nicht ausdehnen.
Nun fragte sich die Direktion der Justiz und Polizei, als sie diesen

Fall zu uniersuchen hatte: sind die Umstände der Art, daß sie

gegenüber dem Gesetze, welches die Todesstrafe über den Mörder
verhängt, eine Begnadigung rechtfertigen? Die genannte Direktion

hätte sehr gerne einen solchen Antrag gestellt, denn nachdem

im Laufe dieses Jahres schon dreimal ähnliche Gesuche
hier abgewiesen worden, nachdem schon sieben Peisonen ihr
Leben durch das Schwert verloren haben, wäre eS wünschenS«

werth gewesen, hier Gnade für Recht auSzusprechen. Als ich
mich aber fragte, was dem Verbrechen vorausging, fand ich
einen Vorbedacht bei kaltem Blute. Schon am 30. Juni kam

Kläntschi m>l Schenk nach Bern und berauschte ihn. Unweit
der Neubrücke mackte er dem Betrunkenen den Vorschlag, ihn
zu tragen, damit er sich t» einem Acker niederlegen könne. Kläntschi
trägt den Schenk an das Bord der Aare und wirft ihn in den

Fluß, im Glauben, er werde ertrinken. Schenk, alS guter
Schwimmer, kommt wieder an'S Land und erzählt den Vorfall
am folgenden Tage seiner Frau. Kläntschi, darüber zu Red«
gestellt, gibt daS Geschehene zu, fügt aber bei, er habe den
Schenk wieder aus dem Wasser gezogen, was jedoch nicht
wahrscheinlich ist. Der Vorbedacht ergibt sich ferner daraus, daß
Kläntschi schon mehrere Tage vor der Ausführung seines
Verbrechens den Schenk in fortwährender Berauschung zu
unierhalten suchte, während er selbst sich immer in Acht nahm, nicht
betrunken zu werden. Von Seite des Sckenk wurde ihm keinerlei
Veranlassung zu Streit gegeben. Welches war der Beweggrund
deS Kläntschi? ES war daS ehebrecherische Verhältniß, in
welchem er mit der Ehefrau des Schenk stand. Damit nicht
zufrieden, will er noch ihren M nn todten. Er vollzog denn
auch feine Tkai mit auffallender Kaltblütigkeit: den ganzen Tag
liegt man da, saust man, und erst gegen Abend stürzt Kläntschi
aus Schenk los. Liegt in diesen Umständen irgend ein Ent-
schuldigungSgrund? Ich konnte unmöglich ein Motiv zur
Begnadigung darin finden. DaS Verbrechen selbst wurde aus die
grausamste Weise begangen; und was geschah nach der That?
Hat man eine Spur von Reue? Nein! Die Beiden wollten
sofort die Frucht ihres Verbrechens genießen und begäben sich

zu KlänlschiS Mutier. Die Direktion der Justiz und Polizei
glaubte daher, es liege in den Umständen vor, während und
Nach dem Verbrechen kein Grund zur Begnadigung Ich gehe
weiter und frage: was spricht für Kläntschi? Für ihn spricht,
daß er von dieser Neigung zur Ehefrau Schenk vollständig be-
Herrschi war, daß er vorher einen guten Leumund hakte und
feine Mutter unterstützte. Ist das genügend, um jetzt, im Hinblick

auf die Grausamkeit, mit welcher das Verbrechen verübt
wurde, die Todesstrafe in Kettenstrafe umzuwandeln? Der Re-
gierungSrath beschloß in seiner Mehrheit, entgegen meiner An¬

sicht, bei Ihnen auf Begnadigung des Kläntschi anzutragen.
Ich stelle es Ihrem Urtheile anheim.

Da Niemand das Wort ergreift, so wird zur Abstimmung
geschritten.

Abstimmung.
Von 158 Stimmen fallen:

Für Willfahr 68

„ Abschlag! 90

NaturalisationSgesuche
1) DeS Herrn Georg Hofer-Caselli von Niederwyl,

KantonS Aargau, protestantischer Konfession, Handelsmann in
Bern, welchem daS OrtSbürgerrechl von Thun zugesichert ist.

Der Regierungsrath stellt den Antrag auf Ertheilung
der Naturalisation.

Mig y, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstalter,

empfiehlt diesen Antrag mit Rücksicht auf die
moralischen und finanziellen Garantien, welche der Petent darbietet,
zur Genehmigung.

Abstimmung.
Von 101 Stimmen fallen:

Für Willfahr 91

„ Abschlag 10

Herr Hofer-Caselli ist somit naturalism.

2) Des Herrn Johann Georg Blocher aus Leidringen,
Königreich Wurtemberg. Vorsteher einer ArmenerziehungSanstakt
für Mädchen im Steinhölzli bei Köntz, evangelischer Konfesston,
welchem daS OriSdurgerrecht der Gemeinde Schattenhalb,
Amtsbezirk OberhaSle, zugesichert ist.

Der Regierun g S rath beantragt auch hier die Ertheilung
der Naturalisation.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diesen Antrag
ebenfalls und macht die Versammlung aufmerksam, daß, wenn
der Petent auch kein großes Vermögen besitze, doch deffen
persönliche Stellung und Leistungen als Armenerzieher die

Anerkennung der Behöide verdienen.

Abstimmung.
Von 93 Stimmen fallen :

Für Willfahr 89

„ Abschlag 4

Herr Blocher ist also ebenfalls naturalisirt.



3) DcS Herrn Johann Ruvolf Gautschi von Gonten-
schwyl, Kantons Aargau, Arzt und Wundarzt in Frutigen,
protestantischer Konfesston, welchem das OrtSbürgerrecht von
Frutigen zugesichert ist,

Der RegierungSrath stellt auch hier den Antrag auf
Eriheilung der Naturalisation.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diesen Antrag im
Hinblick auf die moralischen und finan iellen Garantien, welche
der Petcnt darbietet, zur Genehmigung und namentlich auch mit
Rücksicht auf dessen langjährige Wirksamkeit als Arzt »m

Kantone,

Abstimmung
Von 89 Stimmen fallen:

Für Willfahr 85

„ Abschlag 4

Herr Gautschi ist somit auch naturalist«.

Auf den Antrag dcS RegierungSralheS und der

Finanzdirekiion wird für die Porarbeiten in Ent-
sumpfungSsachen ein NachiragSkredit von Fr. 7l)9l)
bewilligt, der aus dem Einnahmenüberschusse der frühern Jahre
gedeckt werden soll.

Strafnachlaß- und StrafumwandlungSgesuche,

Auf den Antrag deS RegierungSratheS und der

Direktion der Justiz und Polizei wird folgenden Straf-
nachlaßgesuchcn in nachstehender Weise entsprochen:

1) Dem Gottlieb Schmied von Meikirch, in Bern,
wird die wegen Gemeindsbelästigung auferlegte zehntägige
verschärfte Gefangenschaft erlassen.

2) Dem Heinrich Müller von Mg, Kanton Zürich,
wegen Unterschlagung und zugleich wegen WiderHandlung
gegen daö Werbverbot zu zwei Jahren Einsperrung und vier
Jahren Kantonsverweisung veruriheilt, wird der letzte Drittel

' der Einsperrungsstrafe in Kantonsverweisung von doppelter
Dauer umgewandelt.

3) Dem Johann Zaugg von und zu Trub wird die

wegen Schmähung u. s. w. auferlegte einjährige unabkäufliche
Leistung aus d>m Amte Signau in Emgrenzung in die
Gemeinde Trub von gleicher Dauer umgewandelt.

4) Dem Gottlieb Friedrich Rothen von GuggiSberg
wird der Rest der ihm wegen WiderHandlung gegen die Armenpolizei

und Mißhand ung auferlegten zweijährigen ZwangS-
arbeilShauöstrafe erlassen.

5) Der Anna Barbara Hirt von Münchenbuchsee wird
die wegen wiederholten UnzuchtfehlerS und KvnkubinalS
auferlegte neunmonatliche Einsperrung mit Rücksicht auf ihre be-

vorstehende Verehelichung erlassen.

ragdla« des Großen Rathes «sk».
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6) Dem Johann Hofmann von Sutz und Lattrigen,
wegen Brandstiftung zu zwanzig Jahren Ketten veruriheilt,
deren letzter Viertel am 28. Februar l858 in Verbannung auS
der Eidgenossenschaft von doppelter Dauer umgewandelt wurde,
wird der Rest dieser letzlern Strafe erlassen.

7) Der Marie Montavon, geb. Brahier, von Mon-
tavon, wegen Mordes zu neun Jahren Ketten veruriheilt, wird
der letzte Viertel dieser Strafe erlassen.

8) Dem David Stuckt von Großhöchstetten, zu ein
Jahr Zuchthaus wegen Diebstahls vcrurtheilt, wird der letzte
Viertel seiner Strafe erlassen.

9) Dem Jakob Geiser von Roggwyl, zu 1'/, Jahren
Zuchthaus wegen DiebstahlS veruriheilt, wird der letzte Viertel
seiner Strafe erlassen.

19) Dem Jakob Roth von Ertz, zu ^ Jahren Zuchthaus

wegen Diebstahls verurtheilt, wird der letzte Viertel seiner
Strafe erlassen.

11) Dem Johann Sp ahni von Niedermuhlern, zu 2'/z
Jahren Zuchthaus wegen DiebstahlS veruriheilt, wird der letzte
Viertel seiner Strafe erlassen.

12) Dem Johann Küenzi von Wyl, zu ein Jahr
Zuchthaus wegen Diebstahls veruriheilt, wird der letzte Viertel
seiner Strafe erlassen.

13) Dem Andreas Grâ nicher von Röthenbach wird
der letzte Sechstel der ihm wegen DiebstahlS auferlegten
dreijährigen Ketlenstrafe erlassen.

14) Der Katharina Schmied von Frutigen, wegen
KindeSlödtung zu 1'/2 Jahren Einsperrung,

15) Dem Ulrich Strahm von Langnau, wegen Diebstahls

zu zwei Jahren Ketten.

tk) Dem Christian Wenger von Thierachern, wegen
Diebstählen durch zwei Urtheile zusammen zu drei Jahren
Kelten —
verurtheill, wird der Rest ihrer Strafen erlassen.

Dagegen werden abgewiesen:

1) Joh. Ulrich Bärtschi von RüegSau, wegen Diebstahls

zu einem Jahr Zuchthaus,

2) Julien Prälat von Noirmont, wegen Mißhandlung,
die den Tod deS Mißhandelten zur Folge hatte, zu fünf Jahren
Zuchthaus,

3) Justin Chevrolet von Bonfol, wegen Mißhandlung
zu zwei Jahren Gefängniß,

4) Gottlieb Schneider von Uetendorf und Verena
Zurflüh von Wynigen, wegen Hülfeleistung bet Raub, mit
nachgefolgter Mißhandlung, die den Tod deS Mißhandelten
zur Folge hatte, zu zehn Jahren Ketten,

5) Christian Holzer von Moosseedorf, wegen DiebstahlS
zu ein Jahr Einsperrung,

k) Luise Zumbrunnen von Zweistmmen, wegen
DiebstahlS zu zwei Jahren Gefängniß,

7) Arsène M a h on von Beurnevästn, wegen Eigenthumsbeschädigung

und Mißhandlung zu 15 Tagen Gefangenschaft
und drei Monaten Kantonsverweifung,
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8) Eugène Prèlol von Noirmont, wegen Mißhandlung,
die den Tod des Mißhandellen zur Folge Halle, zu fünf Jahren
Zuchthaus,

9) Johann Burkhardt von Huttwyl, wegen DiebstahlS
zu zwei Jahren KanlonSverweisung,

19) Moritz Bar the zu Bonfol, wegen falscher Angaben
gegenüber der schweizerischen Mobiliarversicherungsgesellschaft
zu 29 Tagen Gefangenschaft,

11) Joseph Ecabert von Montignez, wegen DiebstahlS
zu drei Jabren Zuchthaus,

12) Jakob Comment von Bonfol, wegen Mißhandlung
zu 2/z Jahren Zuchthaus,

13) Elisabeth Bek, geborne Scheivcgger, von Rohrbach-
grabe», wegen Diebstahls zu zwei Jahren Einsperrung.

14) Joseph Kiener von Schenken, Kanton Luzern,
wegen Mißhandlung zu einem Jahr Gefangenschaft und zwei
Jahren KanlonSverweisung,

15) Johann Fivian von Köniz, wegen verbotenen
Beisammenlebens und KonkubtnatS zu zwei Jahren Leistung,

16) Christian Hügli. bernischer Landsaß, wegen
DiebstahlS zu 39 Tagen verschärfter Gefangenschaft und zwei
Monaten GemeindSeingrenzung,

17) Rosina Hirsig von Amsoldtngen, wegen Gehülfenschaft

bei Straßenraub und Todschlag zu zehn Jahren Ketten,
und endlich

18) Elisabeth Jsenschmid von Bümpliz, wegen
DiebstahlS zu zwei Jahren Zuchthaus —
verurtheilt. Alle diese Beschlüsse werden ohne Einsprache durch
daS Handmehr gefaßt,

Entwurf - Gesetz

über

dre Einbürgerung der Heimathlosen im Jura.

(Erste Berathung.)

M r g y, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter.

Dieses Nachtragsgesetz ist schon im Gesetze vom 8. Juni
1859 vorgesehen. Letzteres bezieht sich auf die Einbürgerung
der Heimathlosen nnd Landsaßen im alten KantonStheile. Da
sich bet der damaligen Untersuchung ergab, daß die jurassischen
Landestheile, mit Inbegriff von Biel, Neuenstadt und der mit
dem Amt Büren vereinigten Gemeinden, in Gemäßheit der
gesetzlichen und administrativen Verfügungen vom 29. April und
18. September 1816, 17. und 28. Juni 1829 in Bezug auf
Versorgung ihrer Heimathlosen ihre Schuldigkeit bereits gethan
haben, so wurden dieselben bet der damaligen Einbürgerung im
Allgemeinen nicht in Mitleidenschaft gezogen. Dagegen schreibt
daS Gesetz vor, daß der Jura für diejenigen HeimathlosigkeitS«
fälle, die ihm speziel zur Last fallen, sei eS, daß sie bei der
frühern Einbürgerung unberücksichtigt geblieben oder seither
entstanden sind, auch speziel verantwortlich bleibe. Ein Nachtrag
zu jenem Gesetze sollte diese besondern Verhältnisse reguliren.
Der Jura ist also in zwei Fällen verantwortlich: einerseits für

die Heimathlosen, welche bei der frühern Einbürgerung
unberücksichtigt geblieben, andererseits für die Fälle, die seither neu
entstanden sind Es fragte sich nun, von welchem Umfange
diese Einbürgerung für den Jura sei. denn wenn die Zahl der
Heimathlosen sehr groß wäre, bann könnte man das im Gesetze

von 1859 für den alten Kanton vorgeschriebene Verfahren auch
hier anwenden. Bei näherer Untersuchung ergab es sich jedoch,
daß die Zahl der im Jura einzubürgernden Heimathlosen 14,
höchstens 16 beträgt, wozu noch 4 Findelkinder kommen, welche
in die Landsaßenkorporativ» aufgenommen wurden und nun gleich
zu behandeln sind, wie die Heimathlosen. Die Zahl der
Einzubürgernden ist also nicht bedeutend und nicht einmal definitiv
festgesetzt, indem noch weitere Untersuchungen stattfinden müssen,

infolge welcher dieselbe sich eher noch vermindern wird. Nun
war ich der Ansicht, eS ließe sich bei dieser kleinen Anzahl der
Einzubürgernden nicht rechtfertigen, wenn man deßhalb jede
Gemeinde anfragen würde, wie viel Vermögen sie habe. Der
Jura zählt 153 Gurgergemeinden, dazu kommen die drei mit
dem Amt Büren vcreinigleu Gemeinden; auf diese 161
Gemeinden ist also die Zahl der Heimathlosen zu vertheilen. Man
kann somit nicht jeder Gemeinde Einen zutheilen, wie es daS
Gesetz von 1859 für den alten Kanton vorschrieb. Nun schien
es mir am einfachsten und billigsten, daß daS LooS die Reihenfolge

der Gemeinden bestimme, und diese Rangordnung würde
auch für die Zukunft Regel machen, wenn z. B. Fälle von
Findelkindern vorkommen sollten. Diese Operation steht ganz
im Einklänge mit dem im alien Kantonstheile beobachteten
Verfahren. Vorerst glaubte ich, es ließe sich bei der geringen
Zahl der Einzubürgernden rechtfertigen, daß man kleinere
Gemeinden mit wenig Vermögen aus dem Spiel lasse, aber da
das Gesetz von 1859 diese Ausnahme nicht kennt und sonst
kein Grund dafür vorliegt, so kam ich zu dem Schlüsse, das
LooS soll für alle Gemeinden Regel machen. Diese Operation
wird in ein paar Tagen fertig sein. Dann bleiben noch die

allgemeinen LaMeute übrig, und der RcgierungSralh wird am
Ende dieser Woche auch dieses Verhältniß reguliren, damit die

ganze Angelegenheit der Einbürgerung am Ende dieseS MonaiS
im Reinen sei. (Der Revner durchgehl nun die einzelnen
Bestimmungen deS nachfolgenden Ges>tzeSentwmfes und schließt
dann, wie folgt.) Ich glaube, der Große Rath soll auk die

Berathung deS Entwurfs eintreten, denn erstens ist dieses
System im Einklänge mit dem im allen Kantone eingeführten
Verfahren, sodann hat keine Gemeinde Grund, sich darüber zu
beklagen, ferner hat es den Vortheil, baß die ganze Operation
sehr rasch von Stauen geht, endlich werden die Gemeinden
nicht unnöthigerweise geplagt. Wenn nach der festgesetzten
Reihenfolge jede Gemeinde einen Heimathlosen erhallen haben
wird, was vielleicht ein Jahrhundert lang geht, dann machen
für die fernere Zukunft die gleichen Faktoren Regel, welche im
alten Kantone als Maßstab gellen: Vermögen und Zahl der
Burger. Ich stelle nun den Antrag, Sie möchten in die

Berathung des Entwurfs eintreten und denselben artikelweise
behandeln.

Das Eintreten und die artikelweise Berathung wird ohne
Einsprache durch das Handmehr beschlossen.

Art. 1.

DaS gegenwärtige Gesetz bezieht sich auf diejenigen
Heimathlosen, welche speziell dem jurassischen Landestheile, mit
Inbegriff der Amtsbezirke Biel und Neuenstadt und der mit
dem Amt Büren vereinigten Gemeinden Pieterlen, MetniSberg
und Reiben zur Last fallen, sei eS, daß dieselben bei der
Einbürgerung, welche in Gemäßheit der gesetzlichen und administrativen

Verfügungen vom 29. April und 18. September 1316,



17 und 28, Junt 1820 stallgefunden Hal, unberücksichtigt
geblieben, sei es, daß diese Fälle von Heimaihlosigkeit eist seither
entstanden sind, (§ 24 deS Gesetzes vom 8. Juni 1859.)

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Art, 2,

Zum Behuf ihrer Einbürgerung ist ein genauer Etat der
fraglichen Heimathlosen, mit Rücksicht auf Aller, Familienstand,
Aufenthalt ic. zu ermitteln und festzustellen, zu welchem Zwecke
die Behörden, unter denen die betreffenden Personalregister stehen,
die erforv.rlichen Anordnungen zu treffen habe». Bei Individuen,
bei denen die Bedingungen der Verschollenheit vorhanden sind
(Satz, 15 0 ist ungesäumt auf amtlichem Wege die Ver-
schvllenheitSerklärung einzuleiten.

Revel. Mit dem Arikel bin ich einverstanden, aber wenn
eS sich um die Aufstellung des HeimathlosenverzeichnisseS handeln

wird, möchte ich die Justizdireklion noch darauf aufmerksam
machen, daß an unserer KaiuvnSgrenze gegen Neuenburg zu
sich eine Anzahl Hetmathlvseii'gamilien aufhalte», die bald in
dem ernen bald in dem a»deru Kanton sind Die fraglichen
Heimathlosen erhielten ,ur Zeit der E> lassung des eidgenössischen
HeimalhlosengesetzeS Toleransscheine, die ihnen vom gewesenen
Generalprokoraior der Eidgenossenschaft, Herrn Anriet von So-
lothurn, ausgehändigt wurden. Auf Grundlage solcher Dill-
dungssch.ine befinden sich diese Leute bald auf den Grenzen,
bald in den Amisbezirken Neuenstadt und Ellach, ebenso oft
auch im Kanton Neuenburg, Man sollte also darüber wachen,
damit diese Leute dem Kanion Neuenburg zufallen, wenn sie

ihm angehören Ich glaubte, den Herrn Berichterstatter auf
diesen Punkt aufmerksam machen zu sollen.

Herr Berichterstatter. Man wird ganz gewiß gehörig
Sorge t>agkii, daß auf der Liste der Heimaihlosen deS Jura
keine Heimaihlosen erscheinen, die diesem LandeSiheile nicht
angehören. Ich kann selbst die Thatsachen bestäiigen, von welchen
Herr Revel gesprochen hat; es gab in der That an der
Kantonsgrenze zwischen Neuenstadt und dem Kanton Neuenburg
eine Familie, die ohne Dazwischenkunft der Polizei von einem
Kanton irr den andern hin und herziehen konnte, so zwar, daß
vermittelst der ihr seiner Zeit ertheilten Tvleranzbewilligung
Niemand sie anhalten kann, in dem eine» Ort mehr als in
einem andern zu bleiben. Man kann übrigens diesen Zustand
nicht anders aufheben alö durch gleichzeitiges Zusammenwirken
der Polizei der beiden Kantone. Zu diesem Zwecke sollten sich

die beiden RegierungSstallhalter von Neuenstadt und Neuenburg
eines TageS verständigen, um diese Leute dem Kanton
zurückzuschicken, dem sie von Rechtswegen angchör.n; denn wenn die
eine Polizeibehörde allein einschreitet, entsteht daraus nichts
alS eine wahre Komödie. Diese Leute machen sich über die

Landjäger lustig, denn sie brauchen nur ein Bächlein zu
überschreiten so befinden sie sich auf dem Gebiete cineS andern
Kantons und lachen ihnen in'ö Gesicht. ES wäre nichts leichter,
als an einem bestimmten Tag bernische und neuendurgische
Gendarmerie an Ort und Stelle kommen zu lassen, um sie zu
ergreifen. ES wurde diese Frage schon durch die Kantone selbst

behandelt, und im zweifelhaften Fall bemächtigte sich daS Bundes-
gericht eines allfälligen Streikes. Wenn man dann die Zahl
dieser Leute kennt, wird man nach geschehener Zuiheilung durch daS

Bundesgericht leicht wissen, wem diese Familien angehören.
Man muß dann den Bundeöralh mit dieser Untersuchung
beauftragen, damit man weiß, wem dieselben angehören, da sie seit

Ercheilung der Toleranzschetne durch die Eidgenossenschaft sehr
unstät find. Wie oft hat man in der That nrcht Heimathlose,
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die, verjagt aus dem Kanton Neuenburg, auf dem großen MooS
festgenommen, und auf neuenburgischeö Gebiet zurückgewiesen
wurden? Die Eidgenossenschaft hat diesen Zustand der Dinge
ein für allemal ordnen wollen, in der Weise, daß, wenn sich

gegenwärtig der geringste Zweifel darüber erhebt, welchem
Kanton eiue Familie zngefallcn war, man trachtet, sie
demjenigen Kantone aufzubürden, dem sie angehört. ES ist selbst
sehr leicht möglich, daß sie einem andern Kanton bereits
zugesprochen ist und diejenige Gemeinde nicht bewohnen will, der
sie zugetheilt worden Man muß nur nicht vergessen, eS gibt
unter dieser Klasse von Leuten Individuen, die einen wahren
Schrecken vor einem festen Wohnsitze haben und selbst sagen,
sie ziehen vor, frei in den Wäldern umherzuirren, als in Häusern

zu wohnen. Herr Revel kann sich daher wegen dieser
Sache völlig beruhigen; die Behörden werden die nöthigen
Matzregeln ergrei'en, »m die fraglichen Familien dem Kantone
zusprechen zu lassen, dem sie von Rechtswegen angehören.

Artikel 2 wird durch daS Handmehr genehmigt.

Art. 3

Von diesem Etat werden vorab ausgeschieden:
1) Diejenigen Heimathlosen, die durch die Schuld

einzelner Gemeinden, sei eS wegen mangelhafter
Handhabung der Fremden -, NiederlassungS - oder Ehepolizei,
oder auS andern Gründen heimathlos geworden sind.
Diese verbleiben ausschließlich und mrt sofortigem vollem
Bürgerrecht der Bnrgergemetnde deS betreffenden OrtS.

2) Diejenigen Heimathlosen, die nach Geburt, Herkunst
oder Abstammung erweislich bestimmten Gemeinden
angehören. Auch diese erhallen einfach ihre angestammten
Bürgerrechte zurück.

Herr Berichterstatter, Ich habe die Versammlung
bereits auf die zwei in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen
aufmerksam gemacht, die sich auf die Zutheilung an die
Gemeinden beziehen. So wird gemäß eines RegterungSrathS-
beschluffes von Jahr 1847 eine Familie Klinger, von 5
Personen, der Gemeinde Roggenburg zugetheilt werden ; eine Christine

EhriSberger wird ebenso einer Gemeinde speziell zugetheilt
werden. Ich füge nothwendigerwcise bet, daß die Gemeinden,
die so zu sagen Heimathlose geschaffen haben, sei eS durch ihre
Nachlässigkeit, durch Nichibeobachlung der Vorschriften über die
Fremvenpoltzci, Niederlassung oder Heirathen, jene ausschließlich
zugesprochen erhallen, und daß diese Leute unverzüglich aller
an daS Bürgerrecht geknüpften Rechte theilhaftig werden.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 4.

Die Heimathlosen, welche nicht nach Mitgabe des Art. 3,
Ziffer 1 und 2, eingebürgert werden, find auf folgende Weise
unter sämmtliche Gemeinden zu vertheilen:

1) Vorab ist jede Burgergemeinde, ohne Rücksicht auf ihre
Vermögens- und BevölkerungSverhältnisse, verpflichtet,
einen Heimathlosen zu übernehmen. Da aber die Zahl
der gegenwärtig einzubürgernden Heimathlosen diejenige
der im Jura (Art. 1) eristirenven Burgergcmeinden nicht
erreicht, so wird bezüglich der Vertheilung unter die
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Letzten, daS LooS entscheiden, wobei folgendes Verfahren
stattfindet: Es wirb für jede Gemeinde ei» LooS gemacht
und sodann vorerst zur Ziehung von so viel Loosen
geschritten, als die Zahl der gegenwärtig einzubürgernden
Heimathlosen beträgt. Hierauf wirb mit der Ziehung
des Looses unter den übrigen Gemeinden fortgefahren
und aus diese Weise die Reihenfolge bestimmt, nach

welcher all fällig später zum Borschein kommende Heimathlose

zu vertheilen find. Diese Reihenfolge der Gemeinden
nach dem LooS bildet also auch für die Zukunft Regel,
und zwar so lange, bis jede Gemeinde aus solche Weise
einen Heimathlosen zur Einbürgerung erhallen haben
wird.

2) Nachdem auf solche Art dieser erste VertheilungSfaktor
vollständig erschöpft sein wird, sollen alsdann die Art.
12, Ziffer 2, Art. 13 u. f. des Gesetzes vom 8. Juni
1859, betreffend die Vertheilung der Heimathlosen unter
die Gemeinden, auch für den Jura (Art. 1) Regel machen.

Herr Berichterstatter. Ich habe bereits einen kurzen
Ucberblick über den Artikel geworfen und gesagt, daS Loos werde
zwischen den zur Aufnahme von Heimathlosen verpflichteten
Gemeinden entschieden. Eine Gemeinde wird aber nur einen
derselben erhalten, so daß jede Gemeinde, die einen Kopf
zugetheilt erhalten hat nicht mehr loost. Da nun 158
Gemeinden im Jura, und drei im Bezirk Bürcn liegen, die auch
bet dieser Operation betheiligt find, so werden somit 161 für die

Einbürgerung der Heimathlosen losen müssen, welche die Zahl
von 16 à 26 Köpfen nicht überschreiten. ES find hiebet 4
Findelkinder inbegriffen, die dem Jura angehören, wo sie

ausgesetzt und unter die Klasse der Landsaßen gesetzt worden sind.
Auf diese Weise wird man zuvorderst so viel Loose ziehen, als
gegenwärtig Heimathlose zuzutheilen find; sodann wird man im
Loosen mit den anden Gemeinden fortfahren um die ZutheilungS«
ordnung derjenigen Heimathlosen zu bestimmen, die künftig zum
Vorschein kommen sollten. Diese durch's LooS bestimmte Reihenfolge

wird später die Regel machen, bis einer jede» Gemeinde
ein Heimaihloser als Burger zugesprochen sein wird. Man wird
dann für die Gemeinden eine Ueberficht machen, und bei neuen
Fällen wird man künftig auch wissen, welcher Gemeinde die

Findelkinder zukommen, da die Polizei sich weit leichter als
früher handhaben läßt.

Bernard. Ich finde, die Zutheilung der Heimathsosen
beruhe nicht auf einem besonders gerechten Systeme. Nach der
Aeußerung des Herrn Berichterstatters scheint eS, eS seien für
den Moment nicht mehr als 26 Köpfe unter die Gemeinden
des Jura zu vertheilen, so daß die ärmsten Gemeinden vom
Jura von der Vertheilung betroffen werden könnten, während
die reichsten davon befreit blieben. Wenn nun aber, wie man
eben gesagt, die Polizei strenger gehandhabt wird, werden auch
die GtMeindcn gerade die Bürde tragen, die auf dem ganzen
Jura lasten sollte. Man sollte die Heimathlosen meiner Anficht
nach denjenigen Gemeinden zusprechen, die am meisten Vermögen
haben, denn nicht zu vergessen ist, daß einige davon bereits
von Armen überlastet sind. Was wird nun geschehen, wenn
man ihnen noch Heimathlose gibt? daß sie rein unmöglich eri-
stiren können. Ich trage also darauf an, die erste Berloosung
soll unter den an Grudbefitz reichsten Gemeinden geschehen, und
diejenigen die weniger haben, sollen erst später für ihren Theil
belastet werden, wenn sie doch Theil nehmen müssen.

Herr Berichterstatter. Der Antrag des Herrn Bernard

ist fast unausführbar, denn welche Gemeinden des Jura
besitzen am meisten Grundeigeuthum? Um dieß nachzuweisen,
müßt« man eine Summe festsetzen, und was soll ma« vorerst
in Berechnung ziehen, um fie festzusetzen? Der von Herrn
Bernard gestellte Antrag läß nicht ersehen, welche Geminde am
reichste« sei, und daraus entstände der Uebelstand, den ich schon
bezeichnete, daß nämlich die arme« Gemeinden weit schlimmere

Aussichten hätten, als die andern. Würde man nach der vom
Vorredner vorgeschlagenen Weise zu Werke gehen, so würbe
man meiner Anficht nach diese ganze Bereinigung nur
vervielfältigen, hinsichtlich einer kleinen Bürde, die sich auf 161
Gemeinden vertheilen soll, denn man weiß ja, daß bei der ersten

Zutheilung auf keinen Fall eine Gemeinde mehr als einen
Heimathlosen erhalten kann. Nehmen Sie diesen Modus an, so

werden Sie daS Vermögen sämmtlicher jurassischen Gemeinden
erheben müssen. Im alten Kanton sah man vom Vermögen
und der Bevölkerung ab, und jede Gemeinde, ohne Rücksicht
ihres Vermögens und ihrer Bevölkerung, war vor allem aus
zur Uebernahme eines Heimathlosen oder Landsaßen verpflichtet.
Ich sehe wenigstens nicht ein, warum bei nur 26 einzubürgern

Individuen 141 Gemeinden sein sollen, die keine
Heimathlosen erhallen. Wären 161 zu vertheilen, so wäre die

Sachen anders. Ich glaubte für eine so abgeschlossene
Operation die Burgergemeinden nicht beunruhigen zu sollen, indem
ich ihnen die Uebersendung vom VermögenSetat, Aufstellung von
Tabellen rc zumuthele. Anderseits behauptet man, die armen
Gemeinden erhielten eine große Last, und doch wird die Bürde
nicht so erstaunlich sein, da jede Gemeinde, welche gelooSt hat,
nur einen einzigen Kopf erhalten wird. Man sollte die
Gemeinden nicht erschrecken. Ich ziehe persönlich die Aufrechr-
haltung des im GesetzeSentwurf enthaltenen Systemes vor, da
eS mir am leichtesten ausführbar scheint.

Der Artikel 4 wird unverändert angenommen.

Der Antrag deS Herrn Lehman» bleibt in Minderheit.

Art. 5.

Die gegenwärtigen und spätern Findelkinder werden in
Rücksicht auf ihre Einbürgerung den übrigen Heimathlosen
gleich behandelt.

Herr Berichterstatter. Dieser Artikel bestimmt, daß
die vorhandenen wie die allfällig noch zum Vorschein kommenden

Findelkinder hinsichtlich ihrer LügerrechlSzutheilung gleich
wie die übrigen Heimathlosen behandelt werden sollen. Dem
Jura wurden vier solche zugetheilt. Im Gesetzesentwurf von
1859 sagte ich, die Findelkinder seien mit vollem Bürgerrecht
und ganz derjenigen Gemeinde zuzutheilen, wo sie gesunden,
respektive ausgesetzt worden, vorbehalten immerhin, baß kein
anderes Burgerrecht nachweisbar sei. Der Groß« Rath
hat aber anders beschlossen; er fand nämlich, eS könnte bei
einer so absoluten Erledigung der Sache dieß in gewissen
Fällen Anlaß zu KindSauSsetzungen geben, namentlich für reiche
Gemeinden. So beschloß er dann, daß die Findelkinder wie
die Hcimaihlosen behandelt werden sollen, sowohl gegenwärtig
als künftig. Ma» muß eS daher auch in diesem Gesetz
aussprechen, und deßhalb enthält es denn auch i» Uebereinstimmung

mit dem Gesetz von 1859 diese Bestimmung.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 6

Nachdem die Vertheilung auf solche Weis« festgesetzt sein
wird, hat die Justiz- und Potizeidirekiivn dem Regierungsraihe
Bericht zu erstatten, woraufhin der Letzter« jeder Gemeinde das
Resultat der Berloosung mitiheilen wird. Den Betreffenden



wird zu ihrer Legitimation ein von der Staatsbehörde
auszustellender Akt ausgefertigt, der hinsichtlich seiner Bedeutung und
Wirkung dem BurgerrechlSbriefe gleichkommen soll. Mit dem
Datum dieses Aktes beginnt die definitive Einbürgerung. Die
Neueingebürgcrten werden in die Burgerrödel eingetragen.

Herr Berichterstatter. ES versteht sich von selbst,
daß der RegierungSrath dieses Geschäft von sich auS erledigt,
und die EinbürgerungSscheine den den Burgergemeinde»
zugetheilten Individuen ausstellt. Dem Gesetze gemäß sollen diese
Akten den Heimathscheinen gleichbedeutend sein.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 7.

Die K§ es, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 27, 28, 29 und 3t des
Gesetzes vom 8. Juni 1859 gelten auch für diejenigen Heimathlosen,

welche speuell dem Jura zur Last fallen und deren
Einbürgerung und Vertheilung durch gegenwärtiges Gesetz regkirt
wird.

Letzteres tritt sofort provisorisch in Kraft.

Herr Berichterstatter. Man muß hier nothwendiger-
weisc in einem allgemeinen Artikel die Bestimmungen deS
Gesetzes vom 8. Juni 1859 anführen, so weit sie sich auf den
Jura beziehen, sonst müßte man unnölhigerweise alle wieder
geben. A!S man das Gesetz von 1859 hier behandelte
entspann sich eine w.ttiäufige Diskusston über die Stellung, die
man den Heimathlosen in den Gemeinden hinsichtlich ihrer
BurgergutSbenutzung und Erwerbung des vollen, ganzen
Bürgerrechts gebe» wolle. Hievon handeln die Bestimmungen der
Artikel 4 bis 11 des Gesetzes von 1859, so wie man auch in
den Artikeln 27, 28, 29 und 31 andere organische und Voll-
ziebungöbcstimmuiigen findet, die ebenfalls auf den Jura
angewendet werden müssen. DaS eidgenössische Heimathlosengesetz
erklärt bezüglich der BurgergutSbenutzung, daß nur die ehelichen
Kinder, die nach der Einbürgerung ihreS VaterS in einer
Gemeinde geboren werden, künftighin nutzungsberechtigt seien. Zu
jener Zeit waren die Ansichten über diesen Gegenstand im
Großen Rathe verschieden; man glaubte, die Heimathlosen
sollten sofort dieselben Rechte und Wichten wie die andern
Bürger erhalle», sobald sie in die Gemeinden aufgenommen
seien Und doch ist i» diesem Punkt daS eidgenössische Gesetz
sehr bestimmt, denn eS setzt fest, daß durch den EinbürgerungSakt
selbst der Heimathlose nicht der Vortheile oder direkten Nutzungen
der Burgergüter oder bürgerlichen Einkünfte der Gemeinden
theilhasiig wird. Wirklich können nur die Kinder der Heimathlosen,

welche die reglemcntarischen Bedingungen erfüllen, diese
Rechte genießen. Die übrigen angeführten Artikel enthalten
Bestimmungen über die Erwerbung des vollen Bürgerrechts,
über die Kompetenz deö RegierungSralhes anläßlich der
Bestimmung der Einkaussumme. WaS die Zurückr'ordcrung deS

bürgerlichen Standes seitens eineS Heimathlosen betrifft, so soll er
seine Reklamationen hierauf vor den Civilgerichtcn geltend
machen. Wenn nämlich ein Heimathloser glaubt, er hätte in
eine andere Gemeinde eingebürgert werden sollen, als in die er
zugetheilt worden, so bestimmt Art. 29 des Ges-tzeS vom 8.
Juin 1859 das Verfahren, welches er zur Gcltendmachung
seiner Rechte zu befolgen hat. Ich habe hier alle diese

Bestimmungen angeführt, da sie auch auf den Jura angewendet
werden. Dieß ist der Zweck des Art. 7 des GesetzeSenrwurfS.
Da eS wichtig ist, diese Maßnahme so schnell als möglich

Tagblarr des Großen Rathes «8«t.
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abzuschließen, muß das Gesetz nothwendigerweise sofort in Kraft
treten.

Wird ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

Eingang.
Der Große Rath des Kantons Kern,

in Betrachtung:

daß nach Art. 24 deS Gesetzes vom 8. Juni 1859. betreffend

die Einbürgerung der Heimathlosen und Landsaßen, die
Vertheilung der dem Jura speziell zur Last fallenden Heimathlosen

durch ein besonderes Gesetz rcglirt werden soll,
auf den Antrag der Justiz - und Polizeidirektion und deS

RegierungSratheS,

beschließt:

Genehmigt wie oben.

Zusätze werden keine beantragt.

Mahnung
des Herrn Großrath Pallain und 13 anderer Mitglieder aus

dem Jura, mit dem Schlüsse:

eS sei der RegierungSrath einzuladen, beförderlichst die

nöthigen Schritte zu thun, um im Sinne eines bereits
früher erheblich erklärten AnzugeS eine Verminderung
der katholischen Festtage zu erwirken.

(Siehe Tagblatt der GroßraihSverhandlungen, Jahrgang 1859,
Seite 487.)

Earlin. Da ich die so eben verlesene Mahnung
mitunterzeichnet habe, und dieselbe während zwei Jahren in der
GroßrathS-Truke geschlafen hat, so muß ich einige Worte zur
Erinnerung an den Zweck derselben vorbringen. Seil langem
schon fühlte man das Bedürfniß, dem von den Feiertagen
herrührenden Uebelstand in den katholischen Theilen des KanionS
abzuhelfen, insbesondere den katholischen Jura in dieselbe

Stellung wie den Kanton Freiburg zu versetzen, der auch die

Nothwendigkeit einer Beschränkung der übermäßigen Anzahl
von Feiertagen sowohl im Interesse der SlaatSökonomie alS
demjenigen der Moral der Bevölkerung fühlte. Als man die

Schlüsse, welche in der Mahnung und seither wieder
aufgenommen wurden, vorlegte, antwortete die Regierung, eS sei

dieß eine heikle Frage, die mit Vorsicht geprüft weiden müsse,

und bei der eS sich darum handle, daß die bestehenden Ansichten
nicht in Reibung gerathen Alle Welt sah ebenfalls ein. daß

man mit Takt zu Werke müsse; aber seither ist viel Zeit
verflossen. Sobald man die Geistlichen über die Sache befrägt,
antworten sie, wir wünschen nichts mehr, als daß dieser Lage
abgeholfen werde; sie wollen aber, daß die geistliche Behörde
auch ein Wort dazu spreche. Da der administrative Theil deS

Antrages Hinderniß fand, blieb die ganze Angelegenheit da
stecken; man schob die Frage von einem zum andern sich gegenseitig

zu, so daß nichlS gethan wurde. Ich glaube übrigens
im Allgemeinen, wenn man einen Antrag vor den Großen Rath
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bringt, und diese Behörde ihn erheblich erklärt, so sollte die

Regierung mekr Thätigkeit für dessen Behandlung entfalten.
Seit einer Reihe von Jahren reklamirt man, und wie gesagt,
nichts geschieht. Im Nationalrathe geht man ganz anders zu

Werke; da betrachtet man Einladungen solcher Art als eine

Aufgabe, die dem Bundesrath auferlegt ist; auch muß sich dieser

damit befassen, und alle nöihige Thätigkeit zu dem Zwecke
verwenden. Ich wünschte, daß man sich zur Regel mache, hier
einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Ich werde nicht in die

Auseinandersetzung der Gründe eintreten, die diesen Antrag
veranlaßt haben; ich will nur sagen, daß schon seit vielen
Jahren Herr Elsäßer diese Frage aufgeworfen hat, ebenfalls
ohne daß er zu einer Lösung gelangen konnte. ES ist daher
nöthig, um dazu zu kommen, daß sich die Regierung mit der

geistlichen Behörde in Verbindung setze, denn ich glaube,
sämmlliche Mitglieder des Großen RaiheS fühlen die
Dringlichkeit, endlich einmal dieser Sache ein Ende zu machen. Ich
empfehle daher der Versammlung den Antrag, den ich mit
mehrern meiner Kollegen unterzeichnet habe.

Die Mahnung wird durch das Handmehr erheblich erklärt.

Schluß der Sitzung: 12'/, Uhr Nachmittags.

Fünfte Sitzung.

Freitag den 6. Dezember 1861.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mir Entschuldigung: die Herren Bähler, Daniel;
Burri, Flückiger, Köhler, Messerli, Müller-Fellenberg, Prudon,
Sigri und Steiner, Jakob; ohne Entschuldigung: die Herren
Affoller, Johann Rudolf; Brügger, Chevrolet, Funkhäuser,
Feller, Gobat, v. Grünigen, Joß. Krebs in Albligen, Lehmann
zu Rüebtligcn, Lehmann, Daniel; Luginbühl, MaiquiS, Müller,
Arzi; Reichenback, Karl; Reichenbach, Friedrich; Rvhrer, Rösti,
RöihliSberger, Jsaak; RöthliSberger, Gustav; Röthlisberger,
MathiaS; Schrämst, Thcurillal, Trorler, Widmer und
Zwahlen.

Der Redaktor: Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und

Fr. F a ß b i n d. Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.

Bortrag des RegierungSratheS, betreffend das Trace
der StaatSbahn von Bern nach Biel.

Der RegierungSrath beantragt die Annahme deS
Trace Bern-Zollikofen-Lyß-Aarberg-Studen-
B r ü g g - B i e l.

Die Linie ist lang: Bern-Zollikofen Fuß 26.206
ZolstkofeN'Lyß „ 48.900
LyßAarberg-Btel „ 58 000
also Bern Biel Fuß 133^106

oder 39,84 Kilometer oder 8^/,„ Stunden.
Nach gewöhnlicher Fahrzelt wird die Strecke Bern ' Biel

zurückgelegt werden in 1 Stunde 36 Minuten, und, nach den
Preisen der Centralbahn-Konzession berechnet, kosten

1 Klasse Fr. 4. 15
2. „ „ 2 90
3- „ „ 2. 07

Die Kosten ihrer Anlage sind veranschlagt:
1. Bern-Zollikofen (durch Kapitalisirung des von der Cen>

tralbahn im Vertrag vom 30. September 1859 verlang,
ten Zinses) Fr. 1.184.000

2. Zollikofen-Lyß-Aarberg.Biel „ 4.701.580

Fr. 5.885.530
wobei jedoch der Bahnhof Biel, über dessen Ausdehnung und
Kosten für den Kanton Bern zur Stunde sichere Anhaltepunkte
nicht vorhanden sind, ungerechnet ist.



Schenk. Direktor der Entlumpfungen und Eisenbahnen,
als Berichterstatter. ES bandelt sich heute um die Festsetzung
der Richtung, welche die Eiienbahn, deren Bau von Bern nach
Viel Sie beschlossen, nehmen soll, nicht um die Einzelheiten
dieser Richtung und des Trace, denn der von Ihnen in der
letzten Augustsitzung gefaßte Beschluß sagt, daß alle Details
deö Trace durch den RegierungSralh bestimmt werden, wie eS

sich etgenilich von selbst ergibt, weil natürlich im Verlauf der

Unteisuchung und bei ganz genauer Aufnahme da und dort
gar manches noch der Avänderung bedürfen kann. WaS sich

aber der Große Rath selber vorbehalten hat, ist die Bestimmung
der Bahnrichtung im Allgemeinen. Nun liegt Ihnen hierüber
ein Gutachten des RegiernngSratheS vor, in welches wörtlich
das Gutachten aufgenommen ist, daS der Oberingenieur der

StaatSbahn, gestützt auf seine Untersuchungen, dem Regierungs-
raihe abgegeben Hai. Damit steht in Verbindung ein mehr
administratives Guiachten, daS sich über andere alS gerade
technische Verhältnisse verbreitet. Sie weiden gesehen haben, daß
diese beiden Gulachren schließlich durauS übereinstimmen, resp,
dieselbe Linie anmpsihlen. Ich darf mich auch auf diesen
Bericht berufen und möchte mich deßhalb, um Ihre Zeit nicht
unnöthig in Anspruch zu nehmen, vor der Hand von allen
weiter» Erörterungen über die untergeordneten Varianten diSpen-
siren Es liegen wesentliche und unwesentliche Punkte zur
Entscheidung vor. AlS untergeordnete Varianten betrachte ich
den Vorschlag derjenigen, welche bei Schönbühl abzweigen wollen;
ferner das Projekt, nach welchem die Linie direkt vom Bahnhof
in Bern durch den Bremgartenwald über Orischwaden und
Meikirch nach Schüpfen gezogen werden soll. Wenn eS

nothwendig ist, irgend etwas darüber zu sagen, so weiden Sie mir
erlauben, eS im Schlußrappoit anzubringen. Ebenso lasse ich
die auf der andern Seite der Aare liegenden Varianten
einstweilen als unwesentlich bei Seite, und gehe direkt zur Behandlung

der Hanpisache über, die zu entscheide» ist, und diese
besteht in der Frage: will man zwischen Aarberg und Bären über
die Aare oder nicht? DaS ist die Hauptfrage Ist diese

erledigt, so wird sich daS Andere so ziemlich von selbst geben.
ES gieng uns im RegierungSraihe gärn gleich, wie eS Ihnen
gegangen sein wird. AIS wir den erst n Plan bekamen mit
diesem abschwenkenden Umwege über Aarberg, war eS unser
erster Gedanke: daS geht nicht, es ist unmöglich, daß man da
die Linie so verlängern könne! ES war ein höchst ungünstiger
Eindruck, den die Karte auf uns machte, und ich sah, daß sie

diesen Eindruck auch auf Sie machte. Am ersten Tage war
durchgängig die Ansicht vorherrschend, eS sei unmöglich, einen
solchen Umweg zu machen. Wenn nun aber der Regierungsrath,

nachdem er die Sache reiflich geprüft, nachdem er alle
Gründe, die für und gegen das Projekt sprechen, erwogen,
nachdem er sich alle Konsequenzen links und rechiS klar gemacht,
schließlich einstimmig zur Ansicht gekommen ist, eS gebe nur
dieses Trace und kein anderes, das unsern Verhältnissen entspricht,
daS dem Kanton noth und gut thue; so habe ich die Hoffnung,
daß Sie, wen» auch bet Ihnen der erste Gedanke da und dort
dem Vorschlage ungünstig war, doch auch am Ende vielleicht
zum gleichen Ziele kommen werden, vorausgesetzt, daß Sie sich

Ihre Akten offen behalten und Ihre Meinung in keiner Weise
abgeschlossen haben. Ich glaube, wenn hiec in diesem Saale
alles zur Sprache gekommen und Jedem vor Augen getreten
sein wird, was an dieser Frage hängt, so werde daS Resultat
ziemlich übereinstimmend mit dem sein, waS die vorberathende
Behörde Ihnen vorschlägt. Es ist wahr, daß die direkte Ueber«
schreiiung der Aare bei Bußwyl die kürzeste Linie bildet. ES
ist wahr, daß diese Linie nichr nur durch ihre Kürze sich

auszeichnet, sodern auch in Betreff der Bevölkerung, auf die Stunde
gerechnet. Es ist ferner wahr, daß die Linie Lyß-Bußwyl-Biel,
auf die Bahnstunde gerechnet, die höchste Grundsteuer sowohl
als die höchste Kapitalsten» und die höchste Einkommensteuer
ausweist, und eS ist somit der Schluß gerechtfertigt, auch die

wirihschaftlichen Verhältnisse seien so beschaffen, daß, wenn
keine andern, zwingenden Gründe gegen diese Linie sprächen,
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man sie zu wählen hätte. Es ist ferner klar, daß wir durchaus
nichr die Tendenz haben können, eine unnöthige Verlängerung
der Linie eintreten zu lassen, denn es handelt sich um eine Kon»
kurrenzlinie gegenüber derjenige» von Herzogenbuchsee, und wenn
einmal die Frage einer Gollhardbahn einerseits und der Fort-
setzung nach Frankreich andererseits zur Sprache kommt, dann
ist eS für uns durchaus nicht gleichgültig, ob der Verkehr über
Ollen oder über Bern nach Luzern gehe, ob er auf unserer
StaatSbahn vermittelt werbe oder nicht. Wird diese umgangen,
so ist eS einleuchtend, daß eS wichtige Folgen für uns hat.
Wenn wir endlich bedenken, daß die Linie Bicl Bern-Luzern
bereits eine Stunde länger ist als die Linie Biel-Ölten-Luzern,
so ist eine unnöthige Verlängerung um so mehr zu vermeiden.
Damit will ich nicht sagen, daß bei der Vermittlung deö
Verkehrs von Italien nach Frankreich der Umweg einer Stunde
auf so große Distanzen einen nachtheiligen Einfluß ausüben
werde, aber man soll immerhin eine solche Verlängerung
vermeiden, wenn eS möglich ist. Sie sehen, daß ich gar nicht
verschweige, daß die angeführten Verhältnisse alle dem Aarübergange

bei Bußwyl günstig sind. Aber um so mehr glaube ich,
Sle werben auf die Gründe Rücksicht nehmen, die unS davon
abgeführt haben. WaS sind eS für Gründe? Werfen wir
einen Blick auf die Aare bei Lyß. Die Aare, wie sie auf der
Karte vor Ihnen liegt, ist nicht der Fluß, wie er in der
Wirklichkeit ist. Wir sehen ihn hier eben in fehr kleinem Maßstabe,
und man sollte meinen, es sollte keine fo große Sache sein,
über di.seS Flüßchen zu koinmen. Ganz anders gestaltet sich
das Verhältniß an Ort und Stelle: da erblicken Sie einen
Fluß, dessen Bett eine Breite von 4999 Fuß hat, ungefähr
gleich der Entfernung zwischen der Nydeckbrücke und dem obern
Thore. Aber es ist keineswegs ein zusammenhängender Fluß,
der ruhig dahinfließt, sondern er bewegt sich innerhalb dieser
Breite mit der ungeheuersten Veränderlichkeit, wie eine eigentliche
Schlange. Ein Jahr wirft er sich nach dieser Seite herüber,
prallt an und ändert daS folgende Jahr seine Richtung
vollständig. ES ist dieß in dem Maße der Fall, daß z. B. diese

Karle, die vor zwei Jahren für die Ostwestbah» aufgenommen
wurde, die Aare durchaus nicht mehr so darstellt, wie sie in
Wirklichkeit ist. Ihr Lauf hat sich seither so sehr verändert,
daß der Oberingenicur der StaatSbahn, der im Jahre 1353
auf diesem Gebiete eine Schiffbrücke schlug, die betreffende Stelle
nickt mehr finden konnte. Der Fluß ändert seine Richtung so

häufig, daß Schiffleute, die ihn nicht beständig befahren,
denselben in kurzer Zeit nicht mehr kennen, daß daS Fahr bald
auf dieser Seite ist, dann daS Häuschen deS Fährmanns vom
Wasser mit Allem weggerissen wird und das Fahr sich dann
auf der andern Seite befindet, bis eS auch dort wieder
weggeschwemmt wird. Wenn Sie nun die Aare anschauen, so

finden sie dieselbe nakl und bloß, ihre Ufer an den meisten

Orten ganz schutzlos; und was sind eS für Ufer? ES sind
sandige Ufer, die in kurzer Zeit weggenommen werden Da
sieht man vereinzelte Bemühungen der anstoßenden Grundeigenthümer,

die sich gegen die Angriffe deS Wassers zu wehren
suchen; Sie sehen da große Dammzüge, hinter diesen wieder
andere, und die Leute wehren sick dadurch, daß sie einfach fliehen.
Sobald die Aare kommt, setzen sie einen Damm weiter
rückwärts. Auch durch Anbringung großer Sporen suchen sie

sick zu helfen, um den Lauf der Aare abzulenken. Aber diese

mächtigen Werke — ein einziger Sporen kostete seine Fr. -1(1,9(19

— vermögen der Gewalt deS FlusseS nicht auf die Dauer
Widerstand zu leisten; ganz neue Dämme sind bereits unter-
sressen und unterwühlt, so daß man sich überzeugen mußte, daß eS

nur eine Frage der Zeit sei, ob ein solches gewaltiges Werk
in einem oder in zwei Jahren zu Grunde gehen werde; aber
daß eS zu Grunde gehen müsse, sei unzweifelhaft. Aus diese

Weise arbeitet man dem Andränge deS Wassers entgegen. Man
findet sogar Sporen mit eisernen Füßen auS früherer Zeit.
Aber der Fluß spottet aller dieser Bemühungen, dieser einzelnen
Schuywehren; sie sind für seine Gewalt eine Bagatelle DaS
ist die Aare in der Wirklichkeit, und über diesen Fluß will man
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setzen, — ich nehme an, mitten darüber. Mann will eine Brücke

machen von 6Ut1 Fuß Spannweite, allerdings groß genug, daß

die Aare unter deiselben durchstießen kann, wenn sie eben diese

Richtung nehmen will. Ich sagte vorhin, die Brelie des Aar-
deltes sei ungefähr der Distanz gleich von der Nyd.ck t»S zum
obern Thore Mitten Vri» hätten Sie also die Brücke; und lch

nehme an, kiese würde von der Kreuzgasse bis zum Ansang der

Maikigasse reichen; aber rcchrS und liukS ist noch weil Lt-om-
gebiet, und wie stebr eS um den Uebergang, wenn vie Aare,
die heute unter der Brücke durchstießt, nächstes Jahr eine Wen«

dung macht, die schöne Brücke von der Flanke angreift und „e
umgehl? — Solche Umgehungen finden sich vielfach an der

Aare. Nehmen Sie nun an, waS eS sagen will, unter solchen

Umständen dorr eine Brücke zu konftruiren. Bedenken Sie, daß

man den Bauplatz im Stromgebiet aufschlagen muß, daß Holz
und Steine dorthin geführt werden müssen. Wer gara»lirl
Ihnen, daß nicht nächstes Frühjahr plötzlich eine Wassergrößc

kommt und einfach AUeS fortnimmt? Wir können wohl sagen,

wir glauben, es gebe nichr I» viel^Schnee. DaS ist schon und

gut, aber ich frage, will der Staat dieses Risiko ans nch

nehmen Immerhin kann diese Kalamität eintreten, und kommt

sie nichr, so haben Sie das gewonnen, daß Sie einige Weiter
bis aus eine gewisse Höhe hinstetlen können; allein die Brücke

können Sie dieses Jahr nicht vollenden, fie haben daâ Rtßko

von zwei Wintern zu tragen. Aber abgesehen davon, frage eS

sich: wie wird eS dann gehen? Man muß bedenken, daß die

Aare bei eiinreiender Wassergröße in Zeit einer halben Stunde
26--3t) Fuß lief gräbt; daß ist unbestritten. Das Fundament
der Brücke wäre also in Gefahr, binnen einer Stunde unirr-
wühlt zu sein. Wenn man die Aare in ihrem gegenwärtigen
Zustande in's Auge faßt, kann man sich eine Vorstellung von
der Gewalt deS FlusseS machen. Ich für mich haue nur die
Sache groß genug vorgestellt, um Bedenken zu haben, aber lch

erschrack dennoch beim Anblick dieser Verhältnisse. Also gesetzt,

die Bauzeit gienge glücklich vorüber, so haben Sie keinerlei
Garanlie für den Bestand deS Werkes. Man kann wohl sagen,
es ist möglich, baß solche Un'alle nicht eintreten; aber es ist
auch sehr wohl möglich und sogar wahrscheinlich, daß eine

Calamiiät eintritt Mau kann also die Brücke nur dann dorthin
st.Uen, wenn man die Aare mit ganz kiästige» Aimen, mit
eiserner Gewalt umfaßt. Das will sagen, baß man vaS Bett
nicht so lassen darf, wie eS jetzt ist, sondern von Aaiberg hinweg
bis zur Biücke den Fluß eindämmen muß. Run will ich

darüber nicht weiter eintreten, wie das möglich wäre. Kein
Ingenieur der Welt kann »nS sagen, wie eS käme. Beim
kleinsten Durchstich ergäbe sich eine neue Situation, die unmöglich
vorher beiechuet werden könnie. Kein Ingenieur sah eS voraus,
daß beim Durchstich von Aarberg auf der entgegengesetzte» Seile
eine solche Veitiesung eintreten werde, daß der Felien, ans dem
die Brücke rubt. emblöpl wu-de. Ebensowenig wurden die später
eintretenden Folgen bei der Tiefenanbrücke vorausgesehen. Solche
Veränderungen am Flußbette haben Resultate zur Folge, die

mau nicht berechnen kann Wir wollen also nicht davon reden,
ob eine rasche Koriekiion möglich sei; alle Ingenieure sind
oarüber einig, daß man dieselbe nur sehr langsam ausführen,
baß man nicht mehrere Durchstiche gleichzeitig, sondern einen
nach dem andern machen düife, um zu sehen, welche Wirkung
sie haben. DaS aber bianchr Zeit, und bis wir mit elner solchen
Korrektton bei unserer Biücke wären, könnte diese längst
verschwunden sein. Aber gcsext, eS gelänge unS, die Korrektion
bis zur Brücke rechtzeitig auszuführen» - dann bietet sich die
weitere Frage: wie soll eS unterhalb derselben geh.n? — Denn
das unterliegt keinem Zweifel, daß die Aare infolge der

Eindämmung ihr Bett tiefer graben und unterhalb um so mehr
überschwemme» würde; dann möchte ick sehen, waS ferner käme.
DaS Erste wäre, daß sämmtliche unterhalb liegende Gemeinden
mit der Reklamation auftreten würden: Staat, wir schwelte«
nicht mehr zollgroß; von nun an hast du die Schwellenpflicht,
fie ist die Folge deines Baues, der unS so geschadet hals Wir
hätten dann erstens die Forderung aus Schadensersatz, zweitens

die Schwellenpflicht und drittens die unangenehme Situation deS

StaaieS einer Bevölkerung gegenüber, die mau offenbar geschädigt
hält«. Oder man müßte da»» vie Korrektion weiier forisehen, und
zwar nicht nur vis Buren, sondern dis a» die solo hurner KamonS-
grenzrund unteihalb weiter, wo vaS berntsche Gebiet wiever beginnt.
Die Bezirke Wange» und Aarwange» würden ihr Wort auch
dazu sagen wollen. So entwickelt fick Eines aus dem Ander»;
eS ist eine Kette, deren Ringe zusammenhängen. Eine
nothwendige Folge besteht also darin: wir muffen zuerst die Aare
schließen, bevor wir die Brücke bauen, sonst wäre es ein Leichtsinn

erster Klasse, zu bauen. Da man auf Autoritären
Gewicht legt, so berufe ich mich daraus, daß nicht nur der Ober-
ingénieur der Siaatsbahn, sondern auch der Oberingenieur deS

KanionS, der Ingenieur des EnisumpsungSwesens und Herr
Werren in dieser Frage einstimmig stud Ich gehe nun zu
einem andern Prosekle über, dessen Ui Heber den Borschlag
machen, nlchl einen kufinlliven U-bergang über die Aare, sondern
irgend ein provisorisches Werk zu eistellen und dann z» warien,
bis die Korrektion komme; einstweilen fahre man dennoch über
die Aare. Es unterltegt gar keinem Zweifel, daß man ein«
hölzerne Brücke aus Jochen zu diesem Zwecke herstelle» kann
Das ist in Ainerika zur Genüge geschehen, nicht nur ans einer
Brette von 46uU, sondern von MX) und 6i1i)G. Doch möchte
ich, damit Sle sich einer solchen Joch- oder Bockbiücke nicht
mit größtem Berirauen hingebe», Sie auf das aufmerksam
mache», was man hierüber liest. Ich suchte mich auch m
dieser Beziehung zu onemiren, indem ich die Schriften bekannter
Männer zu Rache zog, weiche die amenkanlschen Verhältnisse
kennen (Der Revner zählt hier mehrere hölzerne Brücken
nvrdamerikanlscher Eisenbahnen auf, die abgebrannt sind und
eine, aus der alle 6' ein mit Wasser gefüllter Eimer angebracht
ist, um bet ausbrechendem Feuer verwendet zu werden.) Michel
Ehevalier sagt über solche Brücken folgendes: ,,II arrive
lzue>,;uekt)is czue les crues et les ckètmoles ciu piintiinps
ellianient les piles et einpurtent le punt, niais une
campagne sullit à retalllir les coiiiinuaicatiuns interceptees;
on aclrète ainsi, en s exposant a une chance mècliucre,
I avantage «le rèeluire singulièrement la clopensc avan-
tage precieux clans clés jeunes (Rats, oû les capitau»
sont rares." Ich füge hu,zu (fährt der Redner fori), daß
in dem detreff-nven Lanee Ueberfluß an Holz ist. Fernet kommt
es in Ametlka nicht darauf an. od ewige Menschen mehr oder
weniger zu Grunde gehen; Amerika mußle eben bei seiner
gewalligen Eulwicktung, bei dem fortwährenden Entstehen neuer
Städte und bet zunehmender Bewegung vorwärts baue»; die
Velhältnisse dieses WettchellS sind ganz anders beschaffen als
in Europa und besonders in unserm Lande. Wir sind ein
aller Staat, bei uns sind die Kapitalien nicht so rar, wie in
Ameiika; wir legen gießen Werih aus Sicherheit und haben
Mangel an Holz. Ader wenn man geneigt sein sollte, dieseS

Projekt anzunehmen, dann mag Ihnen der Baudirckior
sagen, was es kostet. Ich frage; vermögen wir eS, die gleiche
Sirecke doppelt zu bauen, einmal provisorisch und das ander«
Mal definitiv? Nehmen wir an, dieser provisorische Aaiüber
gang koste nur Kr 666,666. so müßte man das Werk später
wieder wegnehmt«, und »ach 6 — 7 Jahren würde man kaum
viel auS dem beiieffenden Material lösen; dann käme eist der
definitive Bau Wie soll dann die Reniabililät dabei bestehen?
--- Wir können »nS daher mit eurem solchen Provisorium nicht
befreunde». Wolle» wir die Aare korngire» so können wir
jetzt, wie später, einen Entscheid darüber fassen Diejenigen,
welche ein Provisorium besürworien, können sich über den
Umfang der Koirekiion keine rechte Rechenschaft geben, sondern
es wird nur ei» AnsknnsrSmittel sein, um da über die Aare zu
kommen. Sie begreifen, daß eine Regierung dem G>oßeu Rathe
nicht so eiwaS vorschlagen kann, sonder» daß fie, in Betracht
aller dieser Uebelttände nothwendig eine Richtung vorschlagen
muß, die Sicherheit gewählt. Die Biücke in Aarberg baut
man ruk-ig und solid, und das Unternehmen wird dabei i»
keiner Weise in Frage gestellt. Der Damm auf der andern



Seite wird auch nicht in großer Gefahr sein und hat nur von
dem Wasser zu leiden, welches oberhalb Aarberg liegt; es hängt
etwas von den dortigen Befestigungen ab, die in unsere
Berechnung aufgenommen sind. Wenn auch ein Unfall eintreten
sollte, so wird eS in keiner Weise ein enischeidenoer Schaden
sein. Wir halten bei der Behandlung dieses Gegenstandes zu
untersuchen: wollen wir neben der Eisenbahnfrage auch noch
die KorrektionSfrage lösen? Die Korrektion der Stare von
Aarberg nach Buren kostet 3'/z Millionen, und wenn man
dasjenige, waS damit im Zusammenhange steht, hinzurechnet,
so kommt man bei sehr billigen Ansahen auf 4 Millionen.
Wollen Sie diese Summe jetzt ausgeben? Man wird aus den

Erfolg der Korrektion hinweisen. Der Nutzen der Korrektion
bestände darin, daß man 2l82 Zucharlen kultiviries Land vor
künftigen Ueberschwemmungen sichern und 2l)l)t> Jucharten
Reisgründe der Aare abgewinnen würde. Wollen Sie diesem

Erfolge gegenüber einen Kostenaufwand von 3'/z—ck Millionen
mache»? Wie soll man daS nöthige Geld aufbringen? Man
kann doch den betheiligten Grundeigenihümern nicht so viel
auferlegen, daß sie lieber ihr Land preisgeben. Legen Sie
Fr. 2«ll) aus die Jucharie, so haben Sie etwa Fr 4l'i),(10t),
und vorausgesetzt, die betreffenden Gemeinden übernähmen eine

Million, so hätten Sie immer noch Fr. 2,tt<1i1,l1l)l1 zu decken.

Nun frage ich: können wir für dieses getrennt dastehende Werk
eine solche Summe aussetzen, und können wir eS in diesem

Augenblick? — Ich sage daher: wir müssen unS jegt
zusammennehmen, noch mehr: wir haben noch andere Anforderungen
zu berücksichtigen. Wir können unmöglich nur die eine Gegend
mit Eisenbahnen und Korrektionen beglücken, wir müssen auch
an andere denken. Ich schließe. I» dieser Haupisrage ist
nach unserer vollständigen Ueberzeugung nicht ein guter Schrill
geschehen, wenn man blos auf die Kürze der Linie Rückstcht
nimmt, und alle Gründe, die dagegen sprechen, unberücksichtigt
läßt. Nur dann ist der Erfolg ein guier, wenn wir vaö Tracü
wählen, daS durch die Umstände geboten ist. Daß eS gerade
Aarbcrg zu gut kommt, ist kein entscheidendes Motiv für uns.
Wenn Büren dort stände, so gingen wir über Büren; befände
sich Finsterhenne» dort, so grngen wir über Finsterhennen.
Dennoch wird man anerkennen, daß Slarberg ein Knotenpunkt
mehrerer Straßen ist, daß eS einst ein Siappelplatz für die
Umgegend sein wird, wenn daS Moos enisumpft ist; endlich
ist eS der Hauptort eines Bezirks. Aber ich wiederhole, nicht
das ist die Hauptsache, weil die Linie über Aarberg führt,
sondern weil sie durch die Umstände wirklich geboten ist. Ich
schließe damit, indem ich Ihnen dasjenige, was von technischer
Seite und von der vorberaihenden Behörde beantragt wird, zur
Genehmigung empfehle.

Slockm ar. Ich habe hier eine Pflicht zu erfüllen, die
Pflicht, Ihnen bei diesem Anlasse zu danken, nicht für die mir
auferlegte schwere Aufgabe, die ich zu erfüllen mich mit allen
K-ästen bestreben werde, sondein ich muß Ihnen für daS
Zutrauen danken, das Sie mir geschenkt. Gestern habe ich
bereits meine Funktionen begonnen, und ich muß gestehen, daß
ich von meiner Reise nach Aarberg unangenehme Eindrücke
hergebracht habe. AIS ich verreiste, Halle ich die Idee, die
Eisenbahn müsse über Bußwyl gehen, und ich bin nun mit
entgegengesetzter Idee zurückgekehrt. Da ich indessen hier so

entschiedene Ansichten für die eine und für die andere Llnie sehe,

trage ich Bedenke», die Frage beule zu entscheiden. In der
That sind verschiedene Interessen im Spiel, große und kleine.
Ich betrachte eS nickt alS einen großen Vortheil, wenn Büren
anstatt nur nach Bußwyl zu gehen, bis nach Lyß geben muy;
hierin liegt nichr daS höhere Interesse, denn eS gibt wohl viele
Gegenden im Kanton, die nur eine Viertelstunde von den
Eisenbahnstationen entfernt sein möchten Allein es betrifft hier den

Nutzen der Bevölkerungen, aller derjenigen, die jenseits Aarberg
und von Siel weg jenseits des Jura liegen. Alle diese Be.
völkerungen müssen, wenn sie über Aarberg kommen, eine bis
1'/2 Stunde mehr machen, um nach Bern zu gelangen. Ferner

Tagdlatk de» Großen Rathe» «8«l.
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muß die dekretirie Linie eine Transitlinie sein, bei welcher der
Verlust einer und einer halben Stunde nicht erlaubt ist. Dann
ist noch ein Interesse zu berücksichtigen: nämlich die Jurage«
wässerkvrrektion, die Korrektion der Aare von Starberg weg bis
fast nach Büren. Es handelt sich nun darum, ob wir alS
Hauplbedingung die Zuragewässerkorrekiton hieran knüpfen, oder
dieselbe für günstigere Zellen aussparen müssen, ob sich
überhaupt diese Frage an die Erbauung der Eisenbahiistr.cke Bern-
Biet wieder anhängen soll? Gestern war ich durch den
Anblick dieser Gegend ganz niedergeschlagen, eö bcmüble mich zu
sehen, wie sie durch die Gewässer verwüstet ist. Ich begreife
wirklich nicht, wie die Bevölkerung diesen Sland v.r Dinge
erträgt. Gerne möchte ich ihr zu Hülse komme», und sie von
dieser Landplage befreien, und wäre eS möglich, über Bußwyl
zu gelangen, so würde ich eS zu ihren Gunsten gerne thun.
Aber wurden alle diese Kragen heule genugsam eiörreri? Als
ich die von meiner Reise heimgebrachte Annchr äußeue, war es
mir schwierig, meine Kollegen, die groyenrhells sagen und
denken, man müsse über Bußwyl gehen, zu überzeugen, daß man
bis über Aarberg zu gehen veschli.ßen solle. Ich zweifle daher,
ob die Mehrheit sich heure eher iür Aarberg alS Kußwyl auS-
sprechen werde. Ist dem aber so, wollen Sie dann eine schwache
Mehrheit einer starken Minderheit, tue den Uebeigang über
Bußwyl will, die Entscheidung abbringen lassen Wollen Sie
im Schoose des Großen RatVeS einen derartigen Zwang
ausüben? Ich wünschte nur, die Mitglieder Vierer Versammlung
hätten die gestern von mir gemachte Untersuchung auch
vorgenommen, sie wären dann nur einer Ansicht helmgekehit, die

auf dle Ausführbarkeit oder Unaussübrbarkeu dieser Lune basier.
Wer nöihlgt unS, schon heuie darüber zu entscheiden, ob die
Llnie über Lyß und Aarberg, oder über Lyß uns Baßwyl biS
Sluven gehen soll Es ist dieß gegenwärtig nicht uölhig.
Wenn man beschließt, baß von Zollikosen blS Lyß und von
Stuben bis Btel gebaut werden soll und man die Sirecke von
Lyß blS Slude» offen behält, so genügt dieß. Man wird dann
sehen, ob der Plan des Herrn Granlcher nicht abgeändert
werden, und ob man nicht über Bußwyl gehen kann Es handelt
sich dann darum, elne Brücke von izllil Kuß Länge über die

Aare zu bauen, und ungeachtet der bedeutenden aw zuführenden
Arbeiten, wird diese Brücke nicht sicher sein, indem der Fluß
an diesem Orr große Uederschwenrmuiigen verursacht. Immerhur
ist eS möglich, daß man andere Maßregeln ergreifen kann, wenn
man z. B. eine Eisenbahn von 8-Wll Fug Länge audiingen
will. Eine solche Konstruktwn würde dann sowohl der Brücke
als für den Wasserabfluß stromabwäitS Sicherheu bieten; penn
bei einem Viadukt von 8 Wl) Fuß winde »>cvt mehr so viel
Gefahr voihanoen sein. ES rst auch möglich, daß man mit
den überschwemmten Gemelnven ein Abkomme» treffen könnte
und sie sich bei der Sache durch Arbeiten und Geldzuschüsse

belheiltgten. Meine Meinung ist daher auf die feste

Ueberzeugung gegründet, dle ick auch bet »ichrein meiner Kollegen
wahrgenommen, und so schlage ich den» im Inier.sse der Sache
selbst vor, dle Entscheidung über die Strecke Lyß-Sluden bis zu
nähern Erhebungen zu verschieden.

Niggeler. Ich habe nicktS dagegen, wenn man elne

Verschiebung beschließen will, nur möchte leb Sie dann bitren,
dieselbe nicht so auszuspreche», wie Herr Swckmar es beantragt

Er schlägt nämlich vor, die Strecken B.r» Lyß und
Sluven-Brel zu bauen, das Zwischenstück dagegen zu ver in,leben.
Die große Schwierigkeit liegt aber im Aarubergange. und man
muß sich die Sache klar machen. Wenn man diesen Gegenstand
bis zum Frühjahr verschiebt, so verschiebt man denselben blS

im Herbst, weil dle FundaliouSarbeit.n sur die Brücke bei kleinem

Wasserstande vorgenommen werden müssen. Ick wünsche auch,

daß die Herren, welche bei Lyß direkt über die «are bauen
wollen, Gelegenheil hätten, sich an Ort und Sielle zu begeben;
dort werden sie sich überzeugen, daß ohne eine Aaikorrektion,
für die ich eventuel auch bin, eine Brücke bei Bußwyl nicht
gebaut, werden kann. ES wurde oberhalb eine Korrektion g«-
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macht, aber die Aare hat seither ihre Richtung verändert, und
gegenwärlig frißt sie so lief ein, daß Userbauten in beveulenver
Ausdehnung vorgenommen werden mü»en, wenn man nicht die

dortige Gegend einer neuen Gefahr preisgeben will. Da wo
das Aarbeii am wenigsten breit ist, hat eS eine Breite von
ungefähr einer Bieitelslunve, hin und wieder beträgt dieselbe fast
eine halbe Stunde. So verhält eS sich mit der kurzen Linie,
und ich habe die vollständige Ueberzeugung, daß ohne eine
Aarkorrekilon der Uebergang bet Bußwyl nicht möglich ist;
und wenn man diese will, dann bin »ch auch dabei, aber ich

will, daß sie auf rationelle Weise geschehe; ich will dann nicht
nur ein Provisorium, sondern etwas Gründliches, und scheue
mich nicht, eS hier auSzusprechen. Ich will dann diese große
Entsumpsung nicht auf dem Eisenbahnkoruo haben, sondern
alö Eutiumpfung getrennt behandeln. Wie gesagt, ich wünsche,
daß jeder an Ort und Stelle sich selbst von der Sachlage
überzeugen könne; ich bin aber der Ansicht, es wäre ein Uebelstand,
wen» man so verschl.ben würbe, wie beantragt wurde, denn
die Eröffnung der Eisenbahn würde dann um eii» Jahr
verschoben, abgesehen von der Einbuße, dir für den S>aat infolge
dessen einireten würde, und wohl auf Fr. 6<)i>,i1i)<1 veranschlagt
werden kann. Da wir die Ausführung dieses Unternehmens
beschlossen haben, so soll sie so rasch als möglich stattfinden.
Wenn man daher verschieben will, so beantrage ich, dir
Verschiebung in dem Sinne auSzusprechen, daß die Blhandlung
des GegenstanveS nächste Woche, z. B. am Mittwoch
stattfinden weide, damit die Mitglieder der B>hörve, welche eS

wünschen, Gelegenheit habe», mit eigenen Augen an Ort und
Stelle sich zu überzeugen.

Dr. Schneider. Ich erlaube mir ein paar Worte zu
Gunsten des von Herrn Stockmar gestellten Antrages, aber
nicht in dem S»r»e, wie er denselben molivirl hat. Er glaubt,
wenn wir verschieben, so werden wir uns für die Linie über
Aarberg bekehren, während ich glaube, Andere werden sich eher
für die Linie über Bußwyl bekehren. Die Hauptfrage ist die:
welches ist die kürzeste Linie? Für was wollen wir eine Linie
nach Biel bauen? Weil uns diejenige über Hcrzogcnbuchsce
zu lang ist. Jetzt wollen Sie wieder einen neuen Umweg? —
Wenn man sag', eS sei nicht möglich, bei Bußwyl eine Brücke
über die Aare za bauen, ohne eine vollständige Korrektion der
leytern^vorzunchmen, so bin ich allerdings insofern in einer
bösen Stellung, als ich das Gegentheil behaupten will, weil
ich nicht Ingenieur bin. Aber eine Ueberzeugung habe ich
gewonnen, und diese geht dahin, daß man bei Bußwyl eine
Brücke bauen kann, ohne die Aare ,u korrigiren, und ich möchte
für eine Korr.kiion in dieser Richtung keinen Batzen ausgeben,
denn das Geld wäre verloren. Was sagen alle diejenigen,
welche üb>r diesen Gegenstand geschrieben haben? Daß die
Aare bei Dotzigen wenigstens 6 und bei Büren wenigstens 3
Fuß höher zu liegen käme; andere Ingenieure behaupten, der
Fluß würde bei Dotzigen wenigstens um l2 Fuß über die Thalsohle

erhöht werden. Wollen Sie das? Daher möckte lch
nie eine Korrektion in dieser Richtung empfehlen. Aber eS
haben Ingenieure Garantien für den Bau einer soliden Brücke
angeboten, ohne daß eine Korrckiion nöthig ist. Wir haben
ein Wasserbaupolizeigesetz, nach welchem die Gemeinden
angehalten werden können, die Wasserbauten zu unterhalten. Nun
müßte allerdings oberhalb der Brücke etwas gebaut werden.
Der Grund, warum ich die Beraihung auf die nächste Woche
zu verschieben wünsche, liegt darin, daß ich einen Anzug vor,
zulegen beabsichtige, denn ich bin der Ansicht, wir sollten diesen
Augenblick benutzen, um von der Eidgenossenschaft die bestimmt«
Zusicherung eineS Beitrages für die Juragewässerkornkiion zu
erhallen. Benutzen wir diese Gelegenheit nicht, dann ist die
Aussicht auf einen BuSdcsbeitrag dahin. Wir sehen, wie
St. Gallen für seine Rheinkorreklion, Graubünden für sein
Straßennetz, WalliS für seine Rhonekorrektion um einen Beitrag

bei der BundeSkasse anklopften. Haben sie einmal ihre
Millionen bekommen, dann werden ihre Abgeordneten nicht

mehr dazu stimmen, auch Bern einen Bundesbeitrag zu geben;
gegenwärtig ist ihre Stellung eine andere und die Kantone
weiden sich gegenseiiig unterstützen. Man wird einwenden,
Waadt wolle nichts davon. Aber Solothurn und Bern können
dennoch vorgehen. Wir könne» dem Bunde erklären, die Pläne
seien aufgenommen und genehmigt, wir seien bereit, dieselben
auszuführen und verlangen einen einsprechenden Beitrag vom
Bunde. In diesem Sinne würde ich den günstigen Moment
benutzen, um bei der Bundesversammlung durchzudringen. Wenn
diese auf unier Begehren eintrilt, wenn infolge dessen die Aare
in den Btelersee geleitet, mit der Zihl vereinigt und gegen
Solothurn geführt w»d, dann haben Sie für die Brücke bei Bußwyl

nichts mehr zu riskiren. Ich ziehe den Aarüvergang bei

Bußwyl nicht dieses Ortes wegen vor, auch nicht wegen Büren
oder weil ich gegen Aarderg wäre; aber wenn man sagt, eS

sei unmöglich, dort eine Brücke zu bauen, dann möchte ich
unsere Herr.n Ingenieure fingen, waS sie zweitausend Jahre
lang gelernt haben. Jahrhunderte lang halten die Römer eine
Brücke über die Aare in der Gegend, wo jetzt Bußwyl liegt,
und eS ist wiiklich ein meikwürdiger Zufall, daß wir unsere
Eisenbahnbrücke ungefähr an der Stelle bauen wollen, wo die
Römerbiücke gestanden hat. Ich erinnere daran, daß man in
den fünfziger Jahren die letzten Reste davon in dortiger Gegend
Nebst Waffen fand. Länger als biS nächste Woche möchte ich
die Lache nicht verschieben, einer z» langen Verschiedung würde
ich am Ende lieber den Umweg über Aarberg vorziehen. Ich
morifizire deßhalb den Verschiebungsantrag des Herrn Stockmar
in dem Sinne, daß die Verschiebung blS künftig« Woche
beschlossen werde

Karrer. ES ging mir wahrscheinlich gleich, wie jedem
andern Mitglied« des Großen Rathes, als eS den Vorschlag
des RegieruugsrarheS, betreffend die Verlängerung der Lt»t«
über Aarberg vernahm, und eS wird jeder von u»S gleich
begierig gewesen sein, die Gründe dafür zu erfahren. Diese
Gründe sind im Berichte der Regierung niedergelegt. Ich
habe denselben mit größter Aufmerksamkeil gelesen, ohne
vorgefaßte Meinung, indem ich mich fragte, — nicht was im
Iniercsse beS Einen oder dtS Andern, sondern was im
allgemeinen Interesse liege; und dennoch konnte ich mich nicht
überzeugen, daß die vorgebrachten Gründe hinlänglich seien,
um über Aarberg zu gehen. Ich bin so frei, Sie aus die
Vortheile und Nachtheile aufmerksam zu machen, welche der
Vorschlag deS RegierungsraiheS nach sich ziehen würbe. Vor
Allem müssen wir uns den Siandpunkl klar machen, welchen
der Staat in dieser Frage einzunehmen hat. Die Grundlage
des Unlern.hmenS, um dessen Ausführung eS sich handelt, ist
nicht diejenige, die man der SiaatSbahn zu geben sich bemüht,
indem man behauptet, daß bet einer SlaatSbahn ganz andere
Grundsätze zu befolgen seien als bei einem Privaiunternehmen,
die SiaaiSbah» müsse überall im Lande herumfahren, um alle
Ortschaften von irgend welcher Bedeutung zu berühren, abgesehen

davon, ob sie 2 — 3 Millionen mehr koste. Nein, das ist
nicht der richtige Standpunkt. Die Grundlage des Unternehmens

ist für den Staat ungefähr dieselbe, wie bei einer
Privatgesellschaft, mit der einzigen Ausnahme, daß eS nicht rein
finanzielle Spekulation sein soll. Als eS sich um den Ankaus
der Ostwestbahn handelte, berechnete der Kroße Rath, wie viel
die Ausgaben betragen, und wie groß die Rente sein möge.
Das ist ein Beweis, baß auch die Grundlage einer SiaatSbahn
sich auf deren finanzielle Erträgnisse stützen muß. Es »st noch
eine andere Grundlage zu berücksichtigen. Jede Eisenbahn hat
einen bestimmte» Zweck; kann man den Vortheil einer Orischaft
oder einer Gegend damit verbinden, desto besser; aber auS
Rücksicht für letztere vom eigentlichen Zwecke der Bahn
abzugehen, das lieg! nicht tm Interesse des Unternehmens. Warum
wollen wir eine Eisenbahn nach Biel bauen, — etwa wegen
Aarberg oder Büren? Nein, sondern damit der ganze Jura
nicht immer den Umweg über Herzogenduchsee machen müsse,

um nach Bern zu kommen, sondern daß die Entfernung eine



möglichst kurze set. Diesem Zwecke müssen sich die Nebenrück-
fichlen unterordnen. Dazu kommen finanzielle Rücksichten. Je
kürzer die Linie ist/ desto besser steht sie als Konkurrenzlinie.
Ziehen Sie vtesclbe über Aarbcrg, so zwingen Sie von 200.000
Reisenden, welche diese Lahn benutzen werden, 190.000, diesen
Umweg zu machen wegen der übrigen 10,000; Sie zwingen
die Elstern zu einer Mehrausgabe von 30--10 Rp wegen deS

UmwegeS von Stunden, und infolge dieser Verlängerung
gewinnt die Linie über Herzogenduchsee um so mehr an Werth.
Das sind Gründe, die man nicht aus dem Äuge verlieren
darf. Werfen wir nun «inen Llick auf die Lokalverhälinisse,
welche hier in Frage stehen. Ich stelle die Behauptung auf,
dap, wenn der Lahnhof in Lyp stall in Aarberg zu stehen
kommt, nicht ein Psunb Waare, nicht eine Person weniger
fahren wirb, als wenn er zu Aarberg steht. Diese Erfahrung
haben wir in Betreff der Benutzung der Eisenbahn von Su-
miöwald aus gemacht; das Publikum richtet sich eben nach
seiner Bequemlichkeit ein und scheut einen Umweg nicht, um
angenehmer zu fahren, und so werden sich auch die Bewohner
von Aarberg nicht geinren, die Eisenbahn zu benutzen, wenn
sie ihnen auch eiwaS ferner liegt. Fassen Sie nun aber die
andere Seile in'S Auge: glauben Sie, wenn man nur eine
Station zu Lyß und keine bei Bußwyl hat, die weiter entfernten
Bewohner deS Amtsbezirks Büren werden dann die StaatSbahn
benutzen? Nein, sie fahren bann lieber über Herzogenduchsee.
Es handelt sich also auch darum, die ganze Bevölkerung unier-
halb Bußwyl und Lyß zur StaatSbahn heranzuziehen. Diese
Gründe alle sind eigentlich anerkannt, und der Herr Berichterstalter

hat sie von vornherein zugegeben; sie sind so klar, daß
sie nicht bestiiiten werden können. Ich komme nun zu der
Frage: ist es möglich, eine praktikable Eisenbahn bei Bußwyl
über die Aare zu bauen? Da muß ich offen gestchen, ich habe
zu unsern Ingenieuren mehr Zutrauen, als von anderer Seite
geäußert wurde. Ist es nöthig, deßhalb eine Aarkorrektion
vorzunehmen? Bisher wurden in dortiger Gegend einzelne
Schwellenbauten gemacht, leider nur einzelne, ohne Zusammenhang.

Wenn man nun zum Schutze der Brückenköpfe die
gehörigen Widerlager anbringt, so genügt eS. Ich möchte auch
nicht eine vollständige Korrektion der Aare vornehmen. Man
wendet ein, daß die Brücke bet Bußwyl dennoch großer Gefahr
ausgesetzt wäre. Aber wenn Sie über Aarberg gehen, haben
Sie baun die Sicherheit, daß keine Uferbrüche eintreten werden?
Die Erfahrung beweiSl Ihnen, baß in letzter Zeit oberhalb
Aarberg Durchbrüche deS Wassers stattgefunden haben; die
Gefahr ist also auch dort vo> Handen, wenn auch nicht in
so hohem Maße, wie unteihalb Aarderg Ich erlaube mir,
noch einen Punkt zu berühren, um wenigstens den Großen
Rath zu bestimmen, dieser Angelegenheit ferne volle Aufmerksamkett

zuzuwenden. Wenn Sie den Absprung über Aarberg
machen, so kommen Sie dadurch der Zchlbrücke um so näher,
und wer garamirt Ihnen dann, daß nicht die Franco-suisse die
Gelegenheit benutze, an dieser Stelle einen Anknüpfungspunkt
zu finden, um eine kürzere Verbindung mit Bern zu haben?
Dann liegt die Sache nicht mehr ganz in Ihren Händen,
sondern die Eidgenossenschaft entscheidet dann in der Hauptsache,
und diese ist in der Ertheilung von Konzessionen sehr liberal.
Wenn die Franco-suisse vom Bunde eine ZwangSkonzesston
gegenüber dem Kanton Bern erhält, dann haben Sie für die
SlaaiSvahn eine Konkurrenzlinie. Meine Absicht war nur die,
Ihnen die Wichtigkeit der Sache an'S Herz zu legen ES ist
daher am Orte, die Sache bis nächsten Mittwoch zu verschieben,

damit diejenigen, welche noch der Auskunft bedürfen, sich
an Ort und Stelle begeben odcr sich an Leute wenden, die
ihnen Aufschluß geben können. Ich war nicht an Ort und
Stelle, aber ich werde die Zeit dazu benutzen; indessen kenne
ich die Verhältnisse von früherer Zeit her und habe mich auch
bei Sachverständigen erkundigt, die seit Jahren sich mit der
Aare beschäftigt haben. Der Oberingenteur deS KantonS
erklärte, er halte die Erbauung einer Brücke bei Bußwyl für
ganz gut möglich, wenn man einige SicherungSbauten anbringe;

401

mit einem Kostenaufwands von Fr. 150.000—200.00(1 sei eS

möglich, diese Bahn auf lange Jahre hinaus sicher zu stellen.
Ich mache noch aufmerksam, daß die Normalbreite der Aare
auf 250' bestimmt ist und daß die bei Bußwvl projeknrie
Brücke eine Oeffnung von 600' erhalten soll, also fast den
dreifachen Raum der Normalbreite deS Flusses. In dieser
Beziehung ist also die Gefahr nicht so groß, wie man Ihnen
vorstellte, und der Brückenbau bei Bußwyl hat nickt so
nachtheilige Folgen, wie man befürchtet. Ich behalte mir vor, über
die Sache selbst noch einläßlicher zu sprechen, wenn nicht
Verschiebung beschlossen werden sollte. Vor der Hand stimme
ich für Verschiebung auf nächsten Mittwoch.

Blösch verlangt, daß vor Allem die OrdnungSmotion
erledigt werde.

Herr Präsident. Wenn Niemand Widerspruch erhebt,
so habe ich nichts dagegen, daß zuerst die OrdnungSmotion
behandelt werde; nur mache ich aufmerksam, daß der Große
Rath bei frühern Anläßen das entgegengesetzte Verfahren
befolgte, indem er Alles in eine Berathung nahm und die
OrdnungSmotion mit der Sache selbst erledigte.

Blösch. Meine Absicht ist nur die, daß die Versammlung

wisse, auf welchem Boden wir stehen. Ich für mich
würde vorziehen, geradezu AlleS in eine Debatte zu nehmen
und am Ende abzustimmen. Der Antrag des Herin Siockmar
ist keine OrvnungSmoiion, denn er will nur einen Theil der

zu behandelnden Matene noch näher untersuchen lassen.

A b st i m m u n g.

Für Fortsetzung der Umfrage über die Gesammt-
angelegenheit 59 Stimmen.

„ Beschränkung derselben auf die EintretenS-
stage 93 «

Dr. Tièche. Wenn ich schon im Allgemeinen wenig
von dieser Diskussion verstehe, so verstehe ich sie noch weniger
durch den Antrag deS Herrn Siockmar, der erklärte, er sei mit
einer Ansicht nach Bern gekommen, die noch nicht völlig bestimmt
sei. Die von ihm beantragte Rückweisung hat zum Zwecke,
und hauptsächlichsten Grund, jedes Mitglied des Gropen RaiheS
in Stand zu setzen, die Begründiheit der verschiedenen Ansichten
über den Aarübergang zu würbigen. Ich frage aber, wozu
dient diese Rückweisung von einigen Tagen? Werden wir
alsdann aufgeklärter und besser unterrichtet sein als heute? Nein,
denn man wird dann, wie jetzt, individuelle Ansichten einander
gegenüberstehen sehen, die notbwendigerwelse zu einer neuen
Diskusston Anlaß geben, in welcher jeder seine persönliche Ansicht

äußern wird. Meine Ansicht wenigstens ist zum voraus
festgesetzt, und ich hege die U-berzeugung, daß sich dieselbe sogar
nicht ändern wird, wenn ich an Ort und Stelle giengc. Sie
gründe» sich aus Vorgänge, auf Thatsachen, die bestehen und
unwiderruflich sind. Die Frage wegen deS AarübergangeS hat
sei» Langem das Land beschäftigt, ebensogut als diejenige der
Eisenbahnen. Wenn nun der Kanton Bern seit 1352 viele
Irrthümer begangen hat, waS man bekennen muß, so sollen
wir trachten, dieselben heute nicht zu verewigen, und wenn der
Kanton mit Ueberzeugung und Uebcrlegung handelt, im Gefühle,
seine Pflichten gegenüber ven öffentlichen und allgemeinen
Interessen zu erfüllen, die den Aarüdergang gebieten, so sollen wir
suchen die zu erbauende Linie zu einer Transitlinie zu machen.
Geben wir aber unserer Linie die Richtung gegen Aarderg,
anstatt daS geradeste, kürzeste Trace zu nehmen, so setzen wir
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diese allgemeinen Interessen hintan, und werden statt einer

Transitlinie, statt liner kaiiioiialen und iniernalioiialen Lutte
Nur eine pokalllnie haben, die nur einige» Pilvatlnler.si.il bjeiten

wirb. Eine andere Erwägung, vie ich >»>t gulem Gewisten
äuß.re, ist diej.nlge, daß b,e Studien, die man nach inachen

Möckte, schon gemacht sind, wie lev bewtlse» wltt Die erste

für eine Eisenbahn Biel-B.r» eriherltc Konzeision ist diejenige,
welche Herr Fritz Eouivolsier ei hal en hat. Die von ihm ub.r
das Tract! be'ragicn Ingeiilcuis haben Ichon zu jenem
Zeitpunkt die Richtung für du je L»»e bestimmt; sie beillmmieu den

Aarubergang bei Lyß und nichi b.l Aarbeig. Die aiirer» In-
genieurs, welche die Studie» deiselb.» Linien sur die Eeiiiial-
bahngeseUichafl gemacht hübe», s.tzien ebeitsallS den Aarubergang

bei Lyß fest. Das biine Eisenvahnpiot.kt l» bi>ser Richtung

ist das der Ostwestdal,» ; Herr Wettt,, der die Siubien
der nämlichen Linie sur di.se G.selllch.nr gernachi hat, schlag
ebensaliö vor, die Aare bei Lhß zu »beischr.ilen, und sie seyen,

wie Slaaiemäliner »och heuie dieses T>aco als das veliàiiUjile
veitheidlgen, als daS>e»ige, welches den Interessen des KuutouS
am besten angeniesien ist. Sie haben g.höü, wie Herr Dr.
Schneider eS veiih.tdlgie; auch dieweil.» Slämpfll nud Saint
nehmen es ebensaUs in Schutz, und Herr Kailer i.rgie uns,
daß Herr Ingeitleur Eianguillei ed.iiiaUo vor diesem U.vergaiig
über die Aare nicht zuillckgesckrickt ist, die man als erneu
unbezähmbaren Ftnß darstellt, weil ste an ihieu Usern so envimc
Veiheeriiiige» auiieUr. Es ist nun aber sicher, day, wenn der

Etaai Bern will, wir ohne »rost.» Kostenautwand an buseiu
Ort die Aaie ûb.rsckrellcu tönncn, ich sage sog.u, wir köanen
es billiger machen, als man uns voischlägt, den» man kann
die Biüeke a»S Holz bauen. Man rilchiickl srellich über die

Folgen d.S UebergangeS, denn man besurchtei, er ziehe eine
Fluvkoirekiion von Aaiberg bis Büie» nach sich. Iy sage
aber, wenn man je eine Kollektiv» dieses Fiasses uniernimmi,
so wird dieselbe ni.vt zwilchen Aarberg und Buren staiih.ib.n,
sondern man wird zu eirur ralioneUen Koireriton der Aare
sch-eilen, die von der Eldgeiiosseiisebasl unl.illiltzt und nach dein
Plane deS Heirn Obeist La Ricca ausgeruhlt wliv D'eie
Korrektion wird sich veimitteist des Kanals zu Hagnech be-

werksteUigen lassen, und w.il mehr Bedeutung ssti oj. Etrund-
tiaei.thümer haben als eine Koriekllon zwlsàn Aarbetg und
Bür.n. Jene Korrektion w>lb vur.d die Leuung v.r Aaie in
den Bielersee ausgesühri weiden. Es gibt daher kerne» ma-
terielllir slichhaliigen Etiund, du Aarebrucke anv.isivohin zu
verlegen alS ans die von allen Ingenieurs >ür die lürieste und
als den allge.iieinen Iineressen am b.ilen dieiunbe anerfaniiie
Linie. Abgesehen davon, bay die Bußuhlei-Lune die kürzeste
ist, zieh! sie auch am welligsten Betriebskosten »ach sich, und
wird sowobl für die Reisenden, als die 'Waaie,, die billigste
sein. Was durch ihre Ausbeutung aus der Tasche v.r Bürger
fließt, g.hl in die Staatskasse über, aber bl.se Kosten w.rben
geringer sei», als die Veilnste, die der Umw.g über Aarberg
verursachen wüte. Es ist aiigenschelnlich, d.,p, „e»i> man ge-
nöih gi ist einen Umweg von sieben Kilometer z» mach.n um
nach Bein zu gelangen, die ganze jenseits Aarberg gelegene
Bcvölkeiung »m so mehr Vortheil daraus zieht, zur Linie Biel-
Herzogenbuchs.e ihre Z flucht zu n.hme», »nv alle die für die
Haupisladl bestimm ten Waare» weide» auch dieselbe Richtung
Nehmen. Es sind bl.ß .benio viele Beweggründe, die nnr
wenigstens die ganz bettiinuiie Ueberzeugung beibringen, daß die
Linie über Bußwyl die einzige ist, welche am betten alle
Interessen vereinigt Nun kann die Verschiebung der Entscheidung

biS zur nächsten Woche keine» Zweck baben. Hätte män
die Rückweisung brs zur nächsten S.tiio» veilangt, so würde
ich dieß begreiten, weil man in der Zwischenzeit eine» Bericht
von mehrern Ingenieurs Hüne einholen können, die man aus
dem Auslande berufen würde. Aber wie gesagt, wenn man
die schon früher dui ch verschiedene Ingenieurs gemachte» Studien
»n'S Auge faß«, wenn man die Vorschläge der Herren Wetili
und Eliämcher elöiteri. so kann man leicht zu einem Schlüsse
gelangen. Weisen wir die Angelegenheit zurück, so verlieren

wir nur Zeit; wir müssen daher bezüglich der Brücke vorwärtsgehen

und dürfen UNS nicht aushalten.

v. Känel. Es kaun mir persönlich gleichgültig sein> ob
Sie h.uie eniicheiden oder die Sache verschieben; aber die

Angel.genb.lt ist so wichtig, beiß ich die Eirunde, welche für
die Veilchiebung angeorachl werben, etwas näher in's Auge
fassen möchle. S>hr liileiesianl i,l es, von Herrn Stockmar
zu bör.n, duß er nrtt der Uebeizeugung von On und Sielte
des Bauplatzes zunickg.kehil Itl, mau müsse über Aarberg bauen,
obschon er in ker Avn»i hingegangen, ,s sei möglich über
Bußwyl zn bauen. Ich begieise bas; aber etwaS begreife ich
Nichi: baß Muglieder b.r Veisummlung, die eS versaumien
mii ihm an On und Stelle zn geh.». sagen könne», man musse
über B»ßwy! buuen. Uebilgens ichei», es nur schlagend genug,
wenn eine Antotttäl, wie H.rr Siockmar, st v so .iliöspilcht.
Herr Dr. Schneider stellte einen Anzug bezüglich der SeelandS-
enisumpiung in Aussicht, aber ich begleite Nicht, waium er
seinen A»eug nicht schon I>tz!ei, Montag vorgelegt Hai. Immerhin
glaube lch, ver Eltotg, welchen ber Anzug oeö Herrn Schnetbcr
hub.» mag, hange iilchl vom Enisch.lve übei bas Bahulracê
ab. Wenn bie Elbgeiioss.nichasl einen Beliiag an die
Korrektion ber Inragewasser leisten will, so bewilllgl sie densetven,
abgesehen Vavon, ob man Über Bußwyl oder Aaiberg baue.
'Wenn Herr Schänder seine, behauptn, er sei ühnzeugl, die
Ueb.rbiuckuiig bei Bnßwyl sei möglich, die Ingenieurs mögen
ihm feigen, was sie wollen, bieie weiden doch nichi hiiiier den
Römein zurückstehen, weiche dort während Iahrhunderien elite
Biucke gehaoi; so behunpin Ni.lii.iud die Möglichtni der
Erstellung einer Brücke, woyl aver, daß diese oyne Korreklion
d-r Aare »lch, möglich) sei. Etllchl.t man eine definitive ober
provilvilsche Bincke, so sühn viele nvlhwenblg zuerst zur
paiilNien nub bann zur Toialkoiiekiioii der Aare. Was die
rö.iiiiche B ücke veiiissl so b.iveist diese nichis, sie ist ja spurlos
v.ischwunbeii nno üoeibieß huuen die Römer k.ine Eisenvahn-
biuckeil zu bauen. H>,r Kurier.flbi der .Nichiung über Bußwyl
den Vorzug, w.il eo die kurzesle Linie sei. Es tit ein großer
Uninschied zivischen der sruhern und gegeiiivärilgen Anschaü-
ungsivelie in solchen Kragen. Fiüher, vor etwa ltt —lÄ Iahren

u ar man der Ansicht » die lürz,ste Lne sei die beste.

Henizulage l>at man diesen Eiinndlatz veilassen. tndenl tua» der
Anilchl i>i, es solle bei der Anlage einer Eisenbahn auch der
Zwllchtiivnkehr so weil Belückstchitgung sin er,, alö eö ohne
weseiiltiche Beelnliächligiing des Trunsironlehis geichth.n könne.
Ich will gegenwaiiig »ich, wnier »ns die Sache nmreien,
hehaiie mir aber vor, wenn es sich um bas Elnireien handelt,
nachzuweisen, baß die Linie über Aaiberg ben Tianstl wohl
etwas eischwerr, ber ganze» Bahn aber nicht zum Nachtheil
geielcht. yäite man ,n ver Schweiz bei Anlwge der Bahnen
bei» Elrnndsatze geiinlvigi. man musse nur die kurz.steil Transtt-
ivege lucheit, so läge B.r» Nicht UN einer HaiivtliNie, sondern
»>il an einer Z oei.chahn. ltnd wenn wir sell.», dap nicht
nur in allen Kantonen, die Babnen haben, die Hauptstädte,
sonbein auch vie meisten giöpern Orlschaslen an Babnen liegen,
so geschah dieses, indem man eben nichi dem Ewundiatzr
huldigte, die kurzeile Linie sel nnier allen llmstäub.n die beste.
WaS die von anderer S tie voigespiegelie Eiesahr beirlffi. daß
es später der F>.»ico«su>sse elnsailen könnre. sich der Aal verger-
Linie anznschtl. pen, so deiraa ie ich es als einen bloße» Bötima,
liive.n ich nicht glaube, daß die Eidgenoß, »schafl je gegenüber
V.m giößien Kanion d.r Schweiz zu Ejnnst.n einer tandes-
sremben Etesell schalt eine Zwangskonzesston erihellen wüive.
Die Eldg.»osselis>rast hat nach Eisteltung der Linie Ne»enstabt-
B>el k.in wesenilich.s J»lereiie m.hr, baß eine direktere
'Verbindung zni'chen Aarbeig »nb Neueiibuig erstellt weide Herr
Niggeler sagte, wenn die giliibaiivnsaldetle» nrchl während
des Winleis anSgesuhit werden können, so wü ve die
Ausführung des Uni.rnrhm.nS um ein ganzes Jahr verschoben
werden. Das ist richng, und weil ich der Ansicht b>», die
Sache sel spruchreif, so wäre ich dafür, daß man heule



entscheide. Wenn Sie aber verschieben wollen, um dieselbe
näher untersuchen zu lassen, so schließe ich mich dem Antrage
des Herrn Niggeler an.

Sträub. Ich finde auch, eS handle sich hier um eine
sehr wichtige Sache. Welches ist der Hauptfakior? Warum
ist eigentlich diese Linie im Kanton Bern aufgekommen? Warum
kam man aus den Gedanken, den Osten mit dem Westen in
dieser Richtung zu verbinden? WaS sagte man unS zur Zeit,
als man uns für den Ankauf der Ostwestbahn zu bestimmen
suchte? Man sagte unS, eS sei die kürzeste Linie zwischen
Osten und Westen. Wenn also die StaatSbahn eine Konkur-
renzlinie sein soll, so soll man ihr diesen Charakter nicht nehmen.
Wenn es aber nur eine Lotallinie sein soll, nur ein Finger
an der Hand, dann ist eS gleich, ob man etwas weiter im
Seeland herumfahre. Der Herr Berichterstatter sagt, eS sei

unmöglich, über Bußwyt zu bauen. Wenn dieß wirklich der

Fall ist, dann bleibt unS nichts anderes übrig, als Ja zusagen.
Aber gerade deßwegen ist eS der Mühe werth, die Sache näher
zu untersuchen. Wenn wir im Scelanve herumfahren, so wird
nach meiner Anficht die Konkurrenz gegenüber der Centralbahn
nicht wichtig sein. Ich möchte nicht nur einen Finger, sondern
einen Arm, wie man uns versprochen hat. Es liegen noch
andere Projekte vor, z. B. eine Linie über Ortschwaben, die
noch kürzer wäre. Auch diese soll man näher untersuchen.
Mitglieder des Großen Rathes sagen, dieser Gegenstand sei

noch nie genau untersucht worden. Wem soll man jetzt glauben?

Wer hat Recht? Warum die Sache überstürzen? Ich
bin daher vollständig damit einverstanden, daß diese Angelegenheit

auf nächste Woche verschoben werde.

Brunner. Wenn ich glaubte, eS könnte durch den
Vorschlag beS Herrn Sträub der Sache geholfen werden, so

würde ich ihm von ganzem Herzen beistimmen. Ich sehe aber
das nicht vor. Ich frage: wurde unS die Sache nicht deutlich

genug an die Hand gegeben? Als ich nach Bern kam,

war sie mir nicht ganz klar; am ersten Tage gibt man mir
einen Plan nebst gedrucktem Bericht, der auch das Gutachten
des Oberingenieurs enthält; ich studirte denselben mit großem
Fleiße, und nachdem ich die Verhältnisse geprüft, überzeugte
ich mich vollständig, daß man dem Anträge deS Regierungs»
ratheS beipflichten muß, wenn man sich nicht in Unternehmungen
verwickeln will, die man später bereuen würde und die man
heute noch nicht auszuiprechen sich getraut. Man beantragt
Verschiebung, um den Mitgliedern der Behörde Gelegenheit zu
geben, an Ort und Stelle zu gehen. Ich frage: wer will
nach Bußwyl gehen? Ich wenigstens nicht, mir sind die
Verhältnisse klar. Ich sehe eS gerne, wenn die Herren, welche

gegen den Antrag der Regierung sind, hingehen, dann ich bin
überzeug«, daß sie mit einer andern Ansicht zurückkehren würden.
Herr Stvckmar, der früher für den Aarübergang bei Bußwyl
war, begab sich an Ort und Stelle; heute sagt er, er habe
seine Ansicht geändert; wenn er also heute seine Stimme
abgeben soll, so stimme er für die Linie über Aarberg. Der Vortrag

des Herrn Berichterstatters, den ich mit großer Aufmerksamkeit

angehört habe, ist für mich eine Warnung, daß man
nicht zu weit gehe. WaS sagt er? Er erklärt unS: so sicher
wir bei Bußwyl die Aare korrigtren, so sicher ist eS, daß unS
vtese Korrekrion weiter abwärtS führen wird, daß Gemeinden
und Privaten Entschädigung vom Staate verlangen werden,
wie eS schon früher bei andern Wasserbauten geschehen ist und
zwar auf unverschämte Weise. Der Staat wurde, nachdem er
Millionen auf eine glußkorrektion verwendet hatte, angegriffen
und mußte Prozesse bestehen. Die Frage, welche wir heute zu
entschelven haben, ist ganz einfach: wollen wir den Antrag der
Regierung annehmen, ja oder nein? Wollen wir einen andern
Antrag annehmen, etwa die gerade Linie, d. h. die Entsumpfung
des SeelanveS heute beschließen? DaS ist die zweite Frage.
Run wissen Sie, mit welchen Schwierigkeiten dieses
Unternehmen verbunden ist. Sie kennen die Männer, die sich mit

«agblatt des Große« Rathes «set.
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dessen Ausführung lange befaßt haben; z. B. Herrn Or. Schneider,

der mehr als einmal erklärte, er mache sich die Ausführung
dieses Unternehmens zur Lebensaufgabe. Ich frage ihn, ob
etwas gemacht worden sei. Nach ihm kam Herr Stämpfli,
ein sehr tüchtiger, unternehmender Mann, der erklärte, eS müsse

nun einmal Hand an'S Werk gelegt werden. Nun frage ich

Herrn Stämpfli: wie weit hat er eS gebracht? Hat er eS

weiter gebracht als Herr Schneider? DaS Unternehmen steht
noch auf dem gleichen Punkte. Glauben Sie, wenn die Schwierigkeiten

nicht sehr groß wären, eS wäre nicht etwas weiteres
geschehen? Der Herr Berichterstatter gab Ihnen heute einige
Andeutungen über die Folgen einer Aarkorrektion. Wäre mit
einer Korrektion bei Bußwyl der Sache geholfen? Sachverständige

behaupten das Gegentheil, sie sind der Ansicht, nur
durch den Plan La Nicca könne gründlich geholfen werden,
die andern Projekte helfen nicht gründlich. Nun haben Sie
gehört, daß die Kosten deS ersten Planes sehr hoch sind, und
ich möchte fragen, ob solche Unternehmen, die ich allerdings
zu schätzen weiß, eigentlich kantonaler oder nicht vielmehr
eidgenössischer Naiur seien, ob so großartige Werke nicht vom
Bunde, mit Hülfe der Kantone, ausgeführt werden sollten.
DaS wird Herr Schneider auch zugeben, daß unsere Mittel
dazu nicht hinreichen; er weiß, daß wir unsere Millionen
vorläufig zu andern Zwecken verwenden wollen. ES wurde bereits
hervorgehoben, baß, wenn wir uns heute auf die EntsumpfungS.
frage einlasse», der Bau der Eisenbahn auf Jahre hinaus
verschoben würde. Der Zweck, den wir heute im Auge haben,
und der darin besteht, so rasch als möglich eine Eisenbahn nach
Biel zu bauen, würde dann verschoben. Gewinnen wir etwas
durch die Verschiebung? Wir können allfällig im Vorsaal
zusammenkommen, um uns weiter zu besprechen. Aber wenn
wir unparteiisch sein wollen, so gehen wir auf den Rapport
deS Herrn Gränicher, den ich als Ehrenmann kenne, als einen

Mann, der nichts schreibt, wozu er nicht steht. Wenn ich zum
Antrage deS Regierungsraihes stimme, so thue ich eS, gestützt

auf das Gutachten dieses ManneS. Wir werden künftigen
Mittwoch auf dem nämlichen Punkte stehen, wenn wir auch
heute verschieben. Ich schließe: ich stimme mit voller
Ueberzeugung zum Antrage deS RegierungsralheS und gegen die

Verschiebung.

Sträub erwiedert auf das Votum deS Vorredners,
indem er sich auf Fälle beruft, in denen euizelne Gemeinden sehr

softspielige Korrektionen ausführten und sich behufs einer
billigen Entschädigung an den Richter wenden mußten. Der
Redner fände eS höchst unbillig, wenn der Staat sich weigern
würbe, vor dem Richter Recht zu nehmen, namentlich wenn er
bei Wasserbauten einfach auf die Korrektion der Wasserstraße
Rücksicht nimmt und nachher den Gemeinden die Unterhaltung
derselben zumuthel.

Or. Manuel. Ich kann keine rationellen Gründe für
den Antrag auf Verschiebung bis nächsten Mittwoch finden.
Wenn der Antrag die Bedeutung haben soll, daß man sagt,
die Regierung habe die Sache nicht genug untersucht, so muß
man viel weiter gehen und z. B. eine GroßrathSkommisston
niedersetzen, andere Techniker beisiehen, damit der Gegenstand
vielseittger beleuchtet werbe, Erperien an Ort und Stelle schicken.

Denn wir müssen auf das Urtheil von Erperten gehen. Wir
find in der Lage von Richtern, die gestützt auf ein Erperten-
gutachten urtheilen müssen. Ich glaube jedoch, die Regierung
habe in diesem Falle die Sache sehr sorgfältig behandelt. Herr
Gränicher bespricht in seinem Gutachten auch die andern Projekte.

Von zweien Eins Der BerschiebungSamrag hat keinen

Sinn für den Großen Rath, wenn er nur die Verschiebung
auf einige Tage bezweckt, denn eS ist schlechterdings nicht möglich,

in dieser Zeit «in neues Gutachten von Technikern
einzuholen. Verschiebt man aber auf unbestimmte Zeit, so ist

allerdings die Möglichkeit da, daß die Mitglieder deS Großen
RatheS, die noch nicht eine fest« Ueberzeugung haben, aufgeklärt
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werden; aber dann entsteht der große Nachtheil, daß während
eines ganzen Winters nicht gebaut und die Eröffnung der Bahn
um ein Jahr verschoben wird. In Betracht vet sehr verwickelten
europäischen Verhältnisse glaube ich, es sei namentlich in Elsen-
bahnfragen ein Jahr wichtig, Wenn wir also dadurch, daß
Wir jetzt entscheiden, so viel Zeit gewinnen können, so glaube
ich, man soll die Sache nicht verschieben. Wie gesagt, ich für
mich bin durch das Gutachten der Regierung und des Herrn
Gräntcher, sowie durch den gründlichen EtngangSrapport des Hrn.
Berichterstatters überzeugt und stiUrme gegen die Verschiebung,
Weil die Schnelligkeit der Ausführung durch dieselbe mehr öder

weniger gefährdet würde

v. Büre n. Es handelt sich in erster Linie um den
Antrag deS Herrn Schneider aus Verschiebung bis nächsten Mittwoch,

um den Mitgliedern des Großen Rathes Gelegenheit zu
geben, sich eine Meinung in der Sache zu bilden. ES liegt
aber noch ein zweiter Antrag des Herrn Stockmar vor, und ich
muß gestehen, ich kann nicht begreifen, wie er einen solchen

Antrag stellen konnte. Ja, wenn man sagen könnte, die ganze
Sache sei noch im Unklaren, man könne gar nicht zu bauen
anfangen, es handle sich darum, dieselbe möglichst weil zu
verschieben, dann begreife ich den Antrag Aber dieses Motiv
liegt ihm ganz sicher nicht zu Grunde. Herr Stockmar will
den Entscheid über den Aarübergang bis im Frühling
verschieben. DaS kann ich nicht begreifen. Wenn man diesen

wichtigen Theil des ganzen Baues verschiebe» will, warum will
man die andern beiden Stücke der Eisenbahn, die viel weniger
wichtig sind, ausführen; was will man dann mit denselben
anfangen, wenn die Verbindung fehlt? Man muß dann das
Ganze verschieben. Nach metner Ansicht soll man bei
Unternehmen von solcher Bedeutung, wie daS vorliegende, mit Vorsicht

zu Werke gehen, und eine Verschiebung von eineiti Jahr
wäre nicht zu theuer erkauft, wenn etwas dabei herauskäme.
Wenn ich diese Aussicht hätte, so könnte ich dazu stimmen;
aber so viel an mir, kann ich nicht einsehen, daß etwas
Ersprießliches dadurch erzielt würde, sondern ich glaube, die Gtünde,
welche für die Linie über Aarberg sprechen, seien entscheidend

genug, um derselben den Vorzug vor dem andern Projekte zu
geben, das allerdings die Möglichkeit einer geraden Richtung
im Auge hat. Herr Karrer hob die Bedeutung der kürzern
Linie hervor. Aber diese Eisenbahn trägt im Ganzen den
Charakter einer Lokalbähn; es sind nicht die großen Endpunkte, die
an einer Hauptlinie liegen, die für uns hier entscheidend sind,
sondern es handelt sich zunächst um den Anschluß an die Linie
der Franco - Suisse behufs Fortsetzung der Eisenbahn nach
Reuenburg und Frankteich. Auf der andern Seile hat man
für die Zukunft, nicht für die Gegenwart, die Fortsetzung nach
Luzern und gegen den Gotthard zu im Auge. Wenn man nun
mit Rücksicht auf diese große Verkehrslinie den Umweg über
Aarberg als sehr nachtheilig bekämpft, so glaube ich, man irre
sich durchaus, denn wenn man auf diese Linie rechnen will,
so muß man auf der andern Seite auch den großen Bogen don
Lyß über Viel nach Neuenburg in s Auge fassen, und zugeben,
daß man später im Interesse der StaatSbahn die möglichst
gerade Linie nach Neuenburg suchen wird, deren Ausführung
dann nicht auf dem Wege einer Zwangskonzession durch die
Ftänco-Suisie, sondern durch den Kanton Bern stattfinden würde.
Wenn man nun über Aarberg geht, so wird dieses Projekt
leicht auszuführen sein; es braucht dann nicht zwei Brücken
über die Aare, sondern Nur eine. Bis dahin hat der Umweg
von 2l,5Ut> Fuß über Aätberg nicht so große Bedeutung, daß
Män sich deßhalb bestimmen lassen sollte, die andere Linie zu
wählen. Ich glaube also, man könne heute entscheiden. Aber
wenn man verschieben will, so soll man nach meiner Ansicht
über alle in Frage kommenden Punkte so gut als Möglich sich
Auskunft verschaffen; daher möchte ich noch einen ändern Psifikt
hervorheben. Die militärischen Rücksichten dürfen bei Biûckèn-
b'äuten nicht aus dem Auge gelassen weivesi. Es ist bekaNttt,
daß im Falle von kriegerischen Ereignissen die Aäre eine Harcht-

Vertheidigungslinie für die Schweiz bildet. Ob solche Ereignisse
früher oder später eintreten werden, weiß ich nicht, aber immerhin

soll man die Möglichkeit derselben bei Flußübergängen nicht
aus dem Auge verlieren. Ich halte cS nicht für zweckmäßig,
den Uebergang auf einem Punkte zu bewerkstelligen, wo keine

Straßen einmünden, sondern man soll denselben an einem Orte
ausführen, wo sich ein Knotenpunkt von Straßen vorfindet,
der militärische Wichtigkeil hat. Auf der einen Seite haben
wir einen solchen Punkt bei Büren, auf der andern Seite bei

Aarberg. Herr Or. Schneider erinnerte an die Römerstraße,
die einst in jener Gegend über die Aare geführt. Aber wir
leben in einer ganz andern Zeit, alle Verhältnisse haben seither
außerordentlich geändert; unsere Waffen, die Art der
Kriegführung ist eine andere als die der Römer. Wir sehen keine
Stadt PetiniSca mehr, sie ist in Trümmer zerfallen. Aarderg
dagegen ist für einen Aarübergang zweckmäßig gelegen, da
Siraßen nach allen Richtungen dort einmünden. Ich ersuche
die Versammlung, auch dieses Moment bei ihrem Entscheide
in Berücksichtigung zu ziehen. Wenn also heute entschiede» wird,
und ich glaube, wir können heute entscheiden, so ziehe ich den

Aarübergang bei Aarberg vor. Sollte die Verschiebung be-

schloffen werden, so wünsche ich, daß auch die soeben angeregte
Frage näher untersucht werde Jedenfalls müßte ich dem

Antrage deS Herrn Stockmar entgegentreten.

Stockwar Ich habe nicht den Antrag gestellt, die

Sache bis zum Frühling zu verschieben; ich verlangte irgend
eine Verschiebung, so daß ich mich dem Antrage des Herrn
Or. Schneider für eine Verschiebung auf nächsten Mittwoch
anschließen kann. Man hätte dann bis dahin Zeit, sich an
Ort und Stelle zu begeben.

Bützberger. Ich gehöre zu denen, die da finden, der
Handel sei auf den heutigen Tag noch nicht spruchreif. Wir
kommen zwar Alle übereinstimmend über Zollikosen, München-
buchsee, Schwanden nach Lyß; vor uns liegt der Strom;
über diesen sollen wir setzen. Das ist keine leichte Sache,
besonders nachdem der Herr Berichterstatter die Hochwasser
losgelassen und Sporen eingesetzt hat. Was sollen nur machen?
Die Einen wollen stromaufwärts, die Andern stromabwärts;
eine drille Partei möchte sofort bei Bußwyl übersetzen, und eine
vierte Gruppe möchte bivouakiren. Ich gehöre zu denen, die
bivouakiren wollen, aber nicht nur bis nächsten Mittwoch,
sondern ich verlange die Nöthige Zeit, die Sache zu überlegen.
Deßwegen verlangte ich das Wort, um diese Verschiebung,
antrüge zu amenviten, weil ich sage, wir können heule nicht
entscheiden. Wenn wir heule den Entscheid fassen sollen, so

müßte ich für die Linie über Aarberg stimmen, weil ich die
Verhältnisse nicht besser beurtheilen kann als der Oderingenteur;
aber ich möchte dieselben noch einmal untersuchen, und die
Verschiebungsanträge in dem Sinne amendiren: heute nicht
zu entscheiden, sondern zu verschieben und die Regierung zu
beauftragen, daß sie technisch noch die Frage untersuche, ob es
nicht möglich sei, bei Bußwyl die Aare zu überbrücken, ohne
eine Korrektion damit zu verbinden. Ich stimme nicht für
einen Aarübergang bei Bußwyl, wenn eine Korrektion des
FlußeS damit verbunden werden muß, weil ich glaube, vaS
Geld wäre nicht gut angewendet, alle Partialkorreklionen seien
vom Bösen und es könne nur dann gründlich geholten werden,
wenn die Korrektion der Juragewässer nach dem Plane deS

Herrn La Nicca ausgeführt witd. Wenn man sagt, die
Ueberbrückung der Aare bei Bußwyl sei nicht anders möglich
als durch eine Korrektion, darin bin ich geschlagen. Aber daö
glaube ich heute noch nicht; ich glaube, es sei noch möglich.
Ich kann meine Ansicht nicht sofort begründen, aber einige
Thatsachen will ich anführen, welche die entgegengesetzte Meinung
wenigstens zweifelhaft machen. Wenn wir eine Ersenbahn
vön Bern nach Biel baueu wollen, und man unS sagt, wen»
wir bei Büßwyl eine Brücke ballen könnten, dann hätten wir

Stunden Näher, Und wenn eS sich darum handelt, eine



Eisenbahn zu erstellen, die den ganzen Verkehr zwischen Bern
und Blei für ewige Zeiten, möchte ich fast sagen, vermitteln
soll, diesen Verkehr nm einem solchen Umwege, mit einer Tare
von 35—46 Rp. zu belasten, — so ist das eine sehr wichtige
Frage, wöbet das Volk und die Staatskasse zunächst betheiligt
sind. Ich hatte Gelegenheit, mit dem frühern Oderingenieur
der Ceniralbahn, Herrn Eyel, über Eisendahnbaulen zu reden;
dieser sagte mir: AUcS ist möglich, überall kann man bauen;
freilich kommt dabei der Kostenpunkt in Krage, und eS gibt
verschiedene Mittel, zum Zwecke zu gelangen. Eines dieser
Mittel gibt uns Herr Gränicher an die Hand- die Korrektion
Her Aare; eS wird aber nicht das ausschließliche sein, und ich
glaube, wenn wir Herrn Gränicher nock die Frage untersuchen
lassen, ob eS nicht anders möglich sei, bei Bußwyl die Aare
zu überbrücken als mittels einer Korrektion, so hat er noch
nicht Nein gesagt. In seinem Gutachten fand ich es wenigst. nS
nicht. Ferner mache ich aufmerksam, daß die Ostwestbahnge-
icllichaft, gestützt auf das Befinden von Erperlen, beschlossen
hatte, bei Bußwyl über die Aare zu setzen. Hätte ich zur
Zelt, als die Oitwestbahn hier Gegenstand von Verhandlungen
war, aus die großen Schwiengkeiien aufmerksam gemacht, die
einem Aarübergange bei Bußwyl entgegenstanden, so hätte man
gesagt: dem glaubet nicht, es ist ein Centralbähnler! Ich
war nun sehr verwundert (ich muß gestehen, das macht mich
geneigt zu zweifeln), als ich das Projekt der Regierung in
die Hand nahm und darin die Behauptung sah, die Ueber-
brückung der Aare bet Bußwyl sei mchi möglich. AIS man
die Eisenbahn von Bern nach Viel berechnete, sagte man kein
Wort davon, daß noch eine große Summe für die Aarkorrektion
dazu komme. Ich sage, eS ist mir auffallend, daß die Herren
diese Schwierigkeiten nicht gesehen haben. So viel ich weiß,
hatte auch die Centralbahn ihr Augenmerk auf die Linie Lyß-
Bußwyl gerichtet. Auch damals dachte noch Niemand daran,
über Aarberg zu bauen, man hielt dieß für so unsinnig (erlauben
Sie nur den Ausdruck), als wenn man eine Linie über Büren
vorgeschlagen hätte. Die Meinung war vorherrschend, daß
man die kürzeste Linie wählen soll. Ich bin nicht einer von
denen, die sagen, eS sei aus die BevölkerungSverhälinisse keine
Rücksicht zu nehmen, sondern ich halte den Lokalverkehr für
einen sehr wichtigen Fakior, und wenn man früher nur den
Transit im Auge hatte, so irrte man sich Aber wenn ich im
Berichte veS RegierungSratheS lese, die kürzeste und zugleich
auch m Betreff verhällnißmäßiger BevölkerungSzahl und ver-
hältnißmäßigen Wohlstandes der Bewohner günstige Linie von
Lyß bis Biel sei ohne Zweifel die Linie Lyß-BußwylStuden-
Biel; wenn ferner darin gesagt »st, wenn man davon abstrahire,
dann bleibe nichts anderes übrig, als einen Umweg von
2t,500' zu machen, und eS zeichne sich die genannte Linie vor
allen konkurrirenden Linien auS; wenn die Regierung selbst
diese Ansicht theilt und sich nur vor großen Schwierigkellen
abschrecken läßt; ich sage, wenn die Sache so lieg«, so glaube
ich — ohne dem Herrn Gränicher irgendwie zu nahe zu treten
(ich anerkenne, vag er unparteiisch und mit Sachkenntniß zu
Werke ging), aber Einer allein steht nie Alles, und wenn er
zu einer nochmaligen Untersuchung schreitet, vielleicht mit
Betzlehung «derer Erperien, eS geht dadurch seinen Ehren
nichts ab à—, es wäre dennoch ein anderes Resultat möglich.
Ist es dann nicht möglich, und eS kommt später Einer, wirft
emen Blick aus die Karle und verwundert sich übervaS Häftli,

-welches die Eisenbahn von Lyß über Aarberg bildet, dann
kann man ihm sagen: eS war nicht anders möglich; man hat
die Gelehrten berathen, sie sind Alle einig! Dann ist die Sache
gerechtfertigt, aber so wie sie jetzt liegt, scheint mir der
Entscheid nrcht gerechtfertigt zu sein. Wenn man diesen Eisen«
bahnbau geradezu kompromittiren-will, so fahre man zu! Man
sagt, die Sache würde verzögert. Das gebe ich zu, denn wenn
man die Brücke jetzt beginnen kann, wird sie früher fertig, UlS
wenn man einen Monat oder ein Vierteljahr lang wartet.
Ader wenn eS sich darum handelt, -eine Eisenbahn für ewige
Zeiten zu erstellen, so will ich viel Ueber einige Monate warten,
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als daß man u»S später sagen könne: Ihr habt unterlassen,
die Verhältnisse genau zu prüfen, Ihr habt leichtsinnig gebaut!
Ich stelle daher den Antrag, den Regierungsrath einzuladen,
durch den Oderingenieur der Staatöbahn, allfällig mil
Beiziehung anderer Techniker, die Krage näher untersuchen zu
lassen, ob die Ueberbrückung der Aare bei Bußwyl nicht möglich
sei, ohne eine Korrektion des Flusses.

Scherz, Regierungsrath. Ich wünsche nur, daß der
vorliegende Gegenstand nicht über diese Sitzung hinaus
verschoben werde. Darüber wird man einig sein, daß die Fun-
damenlirungSarbeilen für die Krücke noch diesen Winter gemacht
werden; die übrigen Arbcuen sind nicht so schwierig. Wenn
Sie die Angelegenheit auf eine spätere Sitzung verschieben, so

haben Sie als Einbuße einen ganzen Iahreszins von 16 Millionen
Flanken minus den Ertrag der Strecke Biel-Neuenstadl, d. h.
einen Verlurst von Fr. 546,666. So viel kostet der heutige
Beschluß, wenn Sie die Sache aus später verschieden. Wenn
dieselbe noch im Lause der gegenwärtigen Sitzung erledigt
wird, so hat es nichts zu sagen. Ich möchte noch Herrn
Bützberger auf eine Bemerkung antworten. Er sagte nämlich,
es falle ihm auf, daß man seiner Zelt nicht auf die Schwierig,
keilen des Aarüberganges bet Bußwyl ausmeiksam gemacht
habe. Das wäre noch nöthig gewesen, daß man jenes Projekt
ausgeführt hätte. Die Brücke würde jetzt mehr als hundert
Fuß neben der Aare stehen, deren Lauf sich seither sehr geändert

hat. DaS beweist Ihnen, baß dort ein Aarübergang ohne
Korrektion deö Flusses nicht möglich ist; aber so weil ging die
Fürsorge der Ostwestbahn nicht.

Girard. Obwohl ich mir nicht einbilde, alle zur
Beurtheilung und Erörterung dieser Frage nothwendigen Kenntliche
zu besitzen, so wolle nur die Versammlung dennoch erlauben,
hier meine Meinung über den Gegenstand, welcher uns
beschäftigt, auSzusprechen. So wie mehrere Redner es gethan
zu haben erklären, habe ich auch meinerseits den Bericht des

Reglerungsrathes und den demselben beigefügten Plan so gut
ich es konnte studirt. Ich sah, daß man das Für und Gegen
wohl abwägen müsse, bevor man einen Entscheid faßt, bevor
man einen Umweg über Aarberg macht, der sich durch den

Bericht der Regierung m keiner Welse rechtfertigt; ich gestehe
denn auch, daß dieser mich gar nicht überzeugt hat. Der
Bericht der Eisenbahndireklion machte einen Eindruck auf mich,
der mich nicht zu dem Glauben zu bringen vermag, oaß man
nicht die kürzeste Linie wählen müsse. Ich bemerkte, oaß der

Herr Eisendahndirektor die Ueberzeugung hat, man müsse über

Aarberg gehen, dieses sei die beste Linie vom Standpunkte der
Finanzen des KanlonS. Da der Herr Eisenbahndirekior
Eindrücken sehr leicht zugänglich ist, so Hai er vielleicht deßhalb
den Antrag der Regierung so energisch vertheidigt. Allem ich
hatte auch Gelegenheit, mich mit dieser Frage zu beschäftigen;
ich machte meine Betrachtungen über das Projekt, und eS

scheint mir, die gemachten Studien seien nach einer Seile hin
in technischer Beziehung nicht ganz vollständig. Wenn eS sich,

wie hier, um einen Bau Handell, der aus eine Million zu
stehen kommen wird, so hätte man die Beschaffenheit VeS

BovenS vom geologischen Standpunkte «uS studlren, man hätte
mntersuchen sollen, ob eö nicht möglich wäre, Brücken mittels
Pfahlbauten zu erstellen. Zu diesem Zwecke sollte eine neue
Erpertise veranstaltet werben, denn wenn man eine Eisenbahn,
brücke mittels Pfahlbauten erstellen kann und zwar auf solide
und nicht auf leichtsinnige Weise, wie in Amerika, sondern wie
es der Stellung des Kantons Bern angemessen ist, mittels
Elchenpfählen von 56 Fuß, wenn eS nothwendig ist, dann
glaube ich, man könne eine solide Brücke.bauen, welche dem
Wasser einen leichten Durchgang lassen wird, so daß die Ent-
sumpsungSsrage ganz unberührt bleiben wird. Ich wünschte
daher, daß man unS noch ein Erpertengutachten über diese

Frage vorlege. Immerhin will ich nicht, daß die Angelegenheit
auf unbestimmte Zeit verschoben werde, aber es ist zweckmäßig,
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dieselbe näher zu untersuchen, damit man gegenüber dem

ganzen Lande und gegenüber dem Auslande sagen könne, eS

sei unmöglich, anverS zu verfahre», die Beschaffenheit des

BovenS längS der Aare sei der Art, daß sie nicht euren andern
Uebergang gestatte, als auf dem Umwege, den man gewählt.
Man schilderte unS die Aare als einen unbezähmbaren Fluß.
In der That glaube ich, sie sei unbezwingbar für die Gemeinden

des SeelandeS, allein ich glaube auch, daß man sie mit
Opserbereilwilltgkeit und gutem Willen bemeistern kann.

Eristiren übrigens nirgends Wasserbauten? Wenn man den

Lauf des Rheines von Basel hinweg in'S Ange faßt, so sehen

wir, daß in dieser Stadt selbst Pfahlbauten über den Rhein
gemacht wurden, daß auch solche zu Rheinfelden eristiren. In
Sololhurn findet man auch Pfahlwerke mitten in der Aare,
ebenso in Aarau, wo die Brücke nicht ein gutcS Fundament
hatte. AlS eS sich um die Erbauung eineS neuen QuartierS
in Biel handelte, fing man ebenfalls damit an, die Beschaffenheit

des BodenS zu stubiren, bevor man zu den Bauten selbst

schritt. Nun sollten ähnliche Studien über die Brücke bet

Bußwyl aufgenommen werden. Ich will mich über die

Konstruktion derselben nicht weiter auSsprechen, aber ich glaube,
wenn man für den Durchgang des Wassers hinlänglich Raum
offen läßt, so kann man eine Brücke und eine Eisenbahn mit
Pfadlwerk durch die Ebene herstellen und auf diese Art die

kürzeste Linie erhalten. Ich wiederhole, bevor man sich für
einen langen Umweg über Aarberg entschließt, ist eS zweckmäßig,
diese Frage noch näher zu untersuchen. AlS ich die

Berechnungen, welche gemacht wurden, durchging und Bergleickungen
anstellte, erhielt ich für die Linie über Aarberg eine
Kostenvermehrung von Fr. 18.660 per Jahr, d. h. Fr. 186,666 in
zehn Jahren. Das ist die Last, welche Sie der Bevölkerung
durch Annahme dieser Linie auferlegen wollen. Es leuchtet
ein, daß dieser Unterschied zu bedeutend ist, als daß man sich

nicht für die kürzeste Linie entschließen sollte. Ick gehe nun
zu zwei andern Frage» über, die im Laufe der Berathung
angeregt wurden. Eine dieser Fragen wurde von Herrn v. Känel
angeregt, indem er die Behauptung aufstellte, man sei bei der

Hälfte der Eisenbahnen vom Prinzipe der direkten Linien
abgekommen. Er hat Recht, aber er muß auch sagen, daß in
keinem Lande ein System cristirt, das solche Curven in sich

schließt, wie diejenige, welche man über Aaiberg und Sluden
vorschlägt. Wenn die Ballgesellschaften Curven zulassen, so

geschieht eS, damit ihre Linien beträchtliche Einnahmen abwerfen.
Nun wird im vorliegenden Falle dieselbe Bevölkerung die Linie
benutzen, sei sie etwas näher oder entfernter. Aber eS gibt
einen andern, wichtigern Standpunkt, der von Herrn v. Büren
berührt wurde; eS ist der Standpunkt, auf den er sich stellte,

um nachzuweisen, daß eS im zukünftigen Interesse deS Staates
Bern liege, über Aarberg zu gehen. Ich gebe noch zu, daß
dieser Gesichtspunkt richtig ist, denn eS wird eine Zeit kommen,
wo man nickt mehr dulden kann, daß man, um von Neuenburg
nach Bern zu komme», über Herzvgenduchsee gehen muffe.
Aber dieser Redner hat Unrecht zu behaupten, man müsse über
Aarberg gehen, um Ersparnisse zu machen, weil die Brücke, die

man bei Bußwyl vorschlägt, ganz dieselbe Wirkung hat; man
darf übrigens, um sich davon zu überzeugen, nur den Plan
zur Hand nehmen. AuS dem nämlichen Grunde könnten wir
ebensogut diese Linie stromaufwärts von Aarberg ziehen, so daß
der von Herrn v. Büren festgehaltene Standpunkt im
vorliegenden Falle gar kein Gewicht hat, um die Linie eher über
Aarberg als über Bußwyl oder Büren zu ziehen. Wa« mich
betrifft, so schließe ich mich dem Antrage deS Herrn Bützberger
an ; eS ist dieß eine nothwendige Verschiebung, um eine Erpertise
zu veranstalten. Mir scheint, wenn man mehrere Ingenieure
einladet, Herrn Ganguillet und andere, so habe man bis
nächsten Mittwoch Zeit, ein Gutachten von Sachverständigen
über die Frage der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Brücke
einzuholen, welche die Linie von Biel nach Bern so viel als
möglich abkürzt.

Egg er, Hektor. Die Stellung, die ich in dieser
Angelegenheit einzunehmen habe, ist eine ganz einfache. Seiner
Zeit war ich ein entschiedener Gegner des SiaatSbaueS, und
habe in dieser Beziehung noch die gleiche Ansicht. AlS guter
Bürger nnlerziehe ich mich aber einem Beschlusse, welchen die
Mehrheit deS Großen Rathes gefaßt hat, und habe nicht die
Absicht, der Ausiührung deS einmal beschlossenen Unternehmens
einen Hemmschuh zu unterlegen, im Gegentheil möchte ich
Alles gehörig untersuchen helfen, damit die Ausführung zum
Besten beo KanlonS gereiche. Wir sollen von den Interessen
einzelner Ortschaften absehen, denn wir sind nicht für Aarberg
ober Büren, sondern für das ganze Land da. ES handelt sich

nun um eine zweite Erpertise. ES kommt mir merkwürdig vor,
daß man dieselbe nicht will. Ich finde, man könne in solchen
Dingen nie genug untersuchen. Die Regierung sagt u»S, eS

sel alles gebörig untersucht, eS sei nicht möglich, eine andere
Richtung einzuschlagen als die von ihr vorgeschlagene. DaS
sagt die eine Partei. Ich sage, die Erstellung einer Brücke
über die Aare bei Bußwyl ohne Korrektion des Flusses ist
technisch möglich so weil eS die Versicherung der Brücke betrifft,
und bis ganz andere Personen kommen und das Gegentheil
begründen, beharre ich auf meiner Ansicht. Ich bin mit dem
Gutachten deS Herrn Gränicher eine lange Strecke einverstanden,
aber ich frage: gibt eS keinen andern Ausweg, daS Wasser durch
das gleiche Flußgebiet zu führen als mittelst einer Aarkorrektion?
Wir brauchen dem Wasser im ganzen Fluß- und Ueberschwem-
mungSgediet nur freien Laus zu lassen, keinen Damm enigegen-
zusetzen. Das ist auf zwei Arten möglich: entweder durch
Ptaylbauten, mit verzahnten Balken überdeckt, wie dieß in
ChàlonS der Fall ist Man kann zwar nicht sagen, daß diese
Bauart solid sei. Aber es gibt eine andere Möglichkeit durch
Erstellung hölzerner gedeckler Brücken nach dem Howe'schcn
Systeme. Eine solche Brücke hat gegebene Maße. Um mit
einer Lokomotive darüber zu kommen, bedarf es 18 Fuß hoher
Wände wegen des Kamins. Da nun die Wände die größte
Tragkraft haben müssen, so gibt eS durch dieses Verhältniß eine
Spannweite von 156—186 Fuß. Mehrere solche Oeffnungen
werden dem Hochwasser wenig Hindernisse darbieten, und ich
frage, ob dadurch nicht die Möglichkeit gegeben würde, dem
Waffer freien Lauf zu lassen. Ich glaube, wohl Man wird
einwenden, eS gäbe eine sehr theure Geschichte. Ich glaube eS

nicht. In erster Linie ist das Material der Bücke auch später
zu verwenden, in zweiter Linie wird man eher dazu kommen,
die Zuragewässerkorrekiion ernst an die Hand zunehmen; vanu
muß man dieses Gebiet nicht mehr überbrücken, und kann man
das Material auch », andern LandeSgegenden verwenden, im
Emmenthal, im Oberlande, wo man will. Herr RegierungS-
ralh Scherz sagte, der Lauf der Aare habe sich in letzterer Zeit
um hundert Fuß verändert. Ick will annehmen, eS würde eine
halbe Million kosten, »m die Brücke gegen den Fluß sicher zu
stellen, und wenn eS noch mehr kosten sollt«, so ist eS nicht
wichtig genug, um davor zurückzuschrecken. Wir wollen dann
sehen, wie viel durch diesen Aarübergang am Betrieb erspart
wird. Ick führte dieß nur an, um zu zeigen, daß andere Leute
auch ihre Ansichten haben. Ich bin ganz einverstanden damit,
daß bis nächsten Mittwoch, wenn die rechten Männer
zusammentreten, zu ermitteln möglich ist, ob ein Aarübergang bei

Bußwyl mit oder ohne Korrektion des Flusses ausgeführt werde«
könne. Ist es nicht möglich, so wissen wir, woran wir sind;
ist eS aber möglich, warum dann einen Umweg machen? Ich
sehe gar nicht ein, warum nicht noch ein Gütachten eingeholt
werden soll. Wenn ein paar Fürsprecher im Streit miteinander
find, so beruft man einen Andern, der ein Gutachten abgibt.
Warum soll man nickt auch bei Technikern auf ähnliche Weise
verfahren, um einen Gegenstand in jeder Beziehung gründlich
zu uniersuchen? Ich unterstütze daher den Antrag deS Herrn
Bützberger.

Blösch. Ich erlaube mir über den vorliegenden Gegenstand

auch ein paar Worte. Ich hätte gerne die Materie bei



Seile gelasse», aber es ist nicht möglich, vie Vorfrage j»
crônern, ohne auf vie Sache selbst einzutreten. Es handelt
sich zunächst darum, ob man heule definitiv entscheiden over
verschieben wolle. An sich glaube lch, würve Niemand etwas
gegen vie Verschiebung gehabt haben, wenn ein ansehnlicher
Theil der Versammlung vreselbe verlangt, Auch bisher wurde
es so geHalle», dap, wenn nicht zwingende Motive für einen
sofortigen Entscheid sprachen, auf Verlangen eines ansehnlichen
Theils der Behörde » eitere Bedenkzeit gewählt wurde. Der
Herr Finanzdiiekior hat ein Motiv hervvlgehobeii, daS gegen
eine längere Verschiebung ist, indem er lagie, wenn man den
Winter vorübergehen lasse, ohne die Funbaiionsarbeilen
vorzunehmen, so sei eln ganzes Jahr verloren, und man müsse den
kleinen Wafferstand des nächsten Jahres erwarten. Deßhalb
begreise ich sehr gut daß man einer wettern Verschiebung
entgegentritt. Daß man aber einem Aufschub entgegentrete,
der nicht über diese Sitzung hinauSgehi, begreife ich dann
nicht mit Rücksicht aus einen andern Theil der Versammlung,
der ein bestimmtes Urtheil ln der Sache »och nicht hat. ES
ist natürlich, daß man zunächst fragt: aus welchem Standpunkte
sind wir überhaupt? Welchen Charakter hat die Linie, um
deren Erstellung es sich hanoell? Ich will zwei Linien einander
gegenüberstellen, z. V. die Linie Bern-Thun der Linie Bern-
Biel, Sollten beide einen gleichen Charakter haben? Ich
glaube nicht. Die Linie Bern Thun hat keinen internationalen
Charakter; man hatte beim Bau derselben haupisachlich den

Binnenverkehr zwischen Bern und dem Oveilauoe im Auge,
und es ist ganz naturlich, wenn man hie und da einige
Umwege machte; eS wäre im Widerspruch gewesen mit dem
Charakter einer Linie, die den innern Verkehr zu vermitteln
hat, wenn man kerne Rücksicht aus die in der Nahe liegenden
bedeutender« Ortschaften genommen hätte. Nicht so verhalt
es sich, wenn eS sich um eine größere Transitlinie handelt.
Wir betrachten heule die Strecke e, ein-Viel nur aiö Abschlagszahlung

aus die Linie buich den Jura, die einen ttiiernalionalen
Charakter haben wird. Deßhalb muß ich die Lttile Bern-Viel
ganz anders auffassen als die Little Bern-Thun. Dort hat der

Umweg von einer Ortschaft zur andern wenig zu bedeuten,
hier hingegen, in der doppelten Richtung einer Fortsetzung von
Biel durch den Jura und nach Neuenburg hat ein Umweg
eine große Bedeutung. Ueber eitlen chunkl schemt man ziemlich
einig zu sein: wenn man nicht die Schwierigkeit beo Aarüber«
gangS und einer Thalsohlc vor sich harre, die der Uebers.-wem-

mung ausgesetzt ist, so würde man den Uebergang bei Bußwyl
wählen. Ich schließe VaS aus »r hrern Voten und auS beiden

Berichten, die uns mitgetheilt waive». So heißt eS im
Berichte der Regierung: „Wenn die Aarkorrekiivn berens
ausgeführt wäre, oder dieselbe sofort in »hier ganzen Ausdehnung
definitiv zur Ausführung beschlossen werden sollte, alsvann
müßte die kürzeste Trace von B)ß über Bußwyl und Siuden
nach Biel in technischer Beziehung vor allen andern den Vorzug
verdienen." Das ist das Uithe'l der Regierung m lechnifcher
Beziehung; erlauben Sie mir, das Urtheil derselben auch in
anderer Beziehung hervorzuheben. Der Bericht spricht sich an
einer andern Stelle also auS: „Wenn eS sich nur darum
handeln würde, die kürzeste und zugleich eine auch in Betreff
verhältnißmäßtger Bevölkerungszahl und verhällnißmäplgen
Wohlstandes der Bewohner günstige Linie von Lyß biS B>el

zu wählen, so würde ohne Zweifel eine Linie Lyß-Bußwyl-
Studen-Biel jeder andern vorzuziehen sein," Also nicht bloS
in technischer, sondern auch in volkswirihschaftlicher Beziehung
erklärt die Regierung, wenn man von den Schwierigkeiten der

Ausführung absehe, so wäre die Lttile über Bußwyl vorzuziehen

Das gehl noch näher aus einer sernern Stelle deS

Berichts hervor, wo eS heißt: „Es ergib« sich aus dieser

Zusammenstellung, daß die Linie Lys-BußwylBiel, aus die

Bahnstunde der Linie gerechnet, die höchste Grundsteuer sowohl
als die höchste Kapitalsteuer und die höchste Einkommenssteuer
ausweist, und daß somit auch ln den wmhschastttchen
Verhältnissen durchaus kein Grund gefunden weiden kann, von

Tagdlatt de« Großen Rathe« t««t.
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dieser Linie zu Gunsten einer der beiden andern Umgang zu
nehmen." Ich führe daö an, weil eS der Satz ist, von dem
ich ausgehe, und glaube, darin keinen Widerspruch zu erleiden,
wenn ich sage: wenn wir den Charakter der Linie in's Auge
fassen, einer Linie, die nicht blos den Verkehr einzelner Ort-
schasren im Kanton vermitteln, sondern ihre Fortsetzung im
Jura fiitben wird, so ist, abgesehen von der Schwierigkeil deS

AarübergangeS bei Bußwyl, diese Linie vorzuziehen. Wenn
dieser Satz feststeht. sollen wir unS dann leicht entschließen,
davon abzugehen? Sollen wir unS so leicht darüber hinwegsetzen,

da ein ansehnlicher Theil der Versammlung noch nicht
ganz im Klaren ist? Ich gebe zu, daß VaS Resultat am Ende
gegen diese Linie entscheiden kann, und wenn wir nach vollendeter

Untersuchung daö Fazit haben, daß es so sein müsse, so

wollen wir dazu stimmen. Aber ohne weiteres von einer Linie
abzuweichen, die sowohl in technischer als volkSwirthschaftlicher
Beziehung den übrigen Projekten vorzuziehen ist, während ein
ansehnllcher Theil der Verfammlung daran zweifelt, daß die
ihr entgegenstehenden Schwierigkelten nicht überwunden werden
können, dazu möchte ich nicht handbieten, da eine nähere Prüfung
unS die Verhältnisse noch klarer machen kann. Ich erlaube
mir, dem Gesagten noch einige andere Betrachtungen beizufügen.
ES kann gewiß Niemanden freuen, wenn nun, nachdem die
alle Pvllitraße von Bern nach Biel eine Länge von 7 Stunden
harre, eine Eisenbahn gebaut wird, die 8Vz Stunden lang sein
soll; indessen wlrd man sich fügen, wenn die Schwierigkeiten
wirklich zu groß sind, um die kürzere Linie zu wählen. Aber
auch darüber wird man einig sein, daß man nicht einen un-
nölhigen Umweg machen soll. Es wäre das Mittel, einer
Konkurrenzvahn Vorschub zu leisten Wenn die Linie, von
der jetzt die Reoe ist (nämlich diejenige mit dem Umwege) den
Vorzug vor der kürzern Linie erhält, so wird die andere Linie,
die man lm Auge hat und die unter andern Umständen nicht
kvnkulrenzsahig wäre, infolge dessen konkurrenzfähig. ES sind
hauptsächlich zwei Schwierigkellen Die eine, sehr große
Schwierigkeit dielet die Ueberdiückung der Aare, und da bitte
ich wohl zu übe,legen, baß eS eine große Illusion wäre, wenn
man glauben würde, die Aare habe an der Stelle, wo die
Brücke gebaut werden soll, ein Bett, wie etwa von hier zum
Alienberg hinüber. Das Bett des Flusses ist dort sehr
veränderlich, und ich verwundere mich gar nicht, wenn man hier
sagt, eS sei nicht möglich, einen Aarübergang auszuführen, ohne
eine Korrektion des Flusses damit zu verblndm. Diese Schwierigkeit

eristin; ich gebe eine zweite zu, indem ich sage: wenn
auch diese Unsicherheit deS AarübergangeS nicht wäre, wenn
wir uns darüber im Klaren befänden, so hätten wir die zweite
Schwierigkeit vor unS, daß fast das ganze Thal zwischen Lyß
und Sluden der Ueverschwemmung ausgesetzt ist, deren
Abwendung nicht m unserer Mach, wäre. Es hieße kindisch zu
Werke gehen, solche Schwierigkeiten zu ignortren. DaS gebe
ich also vollständig zu. Daran knüpfe ich jedoch eine Betrachtung

Haben andere Gesellschaften, welche die Absicht hatten,
an der nämlichen Stelle über die Aare zu sehen, diese
Schwierigkellen etwa lgnorlrr? Einer der Herren Kollegen, die vor
mir das Wort ergriffen, führte ein Beispiel an; ich will eiwaS
beifügen. Es ist heute der vierte Plan, der vorgelegt wird.
Der erste rührte von Herrn Courvorsier her, der zweite von
der Centralbahn, der dritte von der OstwestbahngesrUschast —
und alle diese drei Pläne halten den Aarübergang Lyß Bußwyl
zum Gegenstände, keiner wollte die Linie über Aarberg bauen.

Ist daS em Grund für unS, zu sagen: also setzen wir auch
bei Bußwyl über die Aare? So weit gehe ich nicht, aber VaS

sage ich: alle diese Unternehmer werden nicht ohne Grund sich

für dieses Projekt entschieden haben. Mit der Ostwestbahn
bin ich nicht näher bekannt und will daher auf ihr Projekt
nicht näher eingehen Mit Herrn Courvolster sprach ich über
diesen Gegenstand indessen muß ich gestehen, daß ich seinen

Plan nicht als ganz vurchberaihen betrachtete; ich lege daher
demselben nicht em entscheidendes Gewicht bei. Aber um so

entscheidender erlaube ich mir den Plan zu betonen, den die
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Centralbahngesellschaft aufnehmen ließ. Ich glaube nicht etwas
Neues zu sagen, wenn ich anführe, daß Herr Oberbaurath
Etzel den Ruf hat, seine Haupistàrke bet der Behandlung von
Eisenbahnfragen bestehe im Erkennen der richtigen TracöS. Mit
einem eigenthümlichen, genialen Scharfblicke sagte er beim
Anschauen einer LanbeSgegenb: da hindurch! Nun erlaubeich
mir, Ihnen zu sagen, daß Herr Etzel daS erste Mal, als er
mit mir in Betreff dieser Linie verkehrte, auf meine Frage, ob

er die Gegend kenne, ob er einen Begriff vom Laufe der Aare»
von der Ueberschwemmungsgefahr habe, erwiederte: er tgnorire
weder die Schwierigkeit deö AarübergangeS noch die Gefahr
der Ueberschwemmung und werde sich wohl in Acht nehmen,
ohne Rücksicht darauf sich für ein Trace zu entscheiden; noch
mehr: er werde der voraussichtlichen Korrektion der Gewässer
des SeelandeS Rechnung tragen; und auf die Frage, wie den
verschiedenen Momenten Rechnung gelragen werden könne,
antwortete Herr Etzel: durch Erstellung emer provisorischen
Brücke bei Lyß über die Aare; er wolle nicht im Zweifel, ob
nach acht oder zehn Jahren dort noch Wasser durchstieße oder
nicht, eine definitive Brücke hinstellen. Herr Etzel wollte daher
auch keine definitive Korrektion der Aare, sondern wie Herr
Egger sagte, Sicherungsarbeitcn, so weit nöthig, eine lrichter-
artige Eindämmung, welche das Wasser zwingt, eine bestimmte
Richtung zu nehmen. Allerdings wäre dieß keine gründliche
Korrektion, die für die Ewigkeit dauerhaft wäre, aber man
hielt sie für die Sicherung der Brücke genügend. WaS sagte
Herr Etzel weiter? Er schlug ein System vor, das auch
anverwäriS angewendet wird, vaS System von Pfahlbauten,
nach welchem die Eisenbahn auf Pfähle zu liegen kommt und
vom DurchgangSwasser nicht berührt wird. Ich bitte wohl
zu berücksichtigen, ich rede gar nicht vom Standpunkt eines
definitiven Baues, sondern nur vom Standpunkte etneS
Provisoriums, das bestehen soll, bis einmal das Schicksal der

ganzen Thaledene entschieden sein wird. Diesem Projekte
gegenüber schlägt man eine Linie über Aarberg vor. Ich sehe

von den Interessen einzelner Ortschaften ganz ab Man sagt,
der Aarübergang finde bei Aarberg keine Schwierigkeil, eâ seien
dort feste Ufer und der Lauf des Flusses nicht so veränderlich,
wie unterhalb Aarberg. Das ist wahr, ich glaube, die Aare
habe dorr nicht einen so veränderlichen Lauf; aber ich bitte,
erwaS Anderes nicht aus den Augen zu verlieren. Wer sagt
mir, daß in einem halben Dutzend Jahren die Aare noch dort
durchstieße? Ist nicht ein Plan vorhanden, der im Ernste die
Idee verwirklichen soll, welche die Regierung zu der ihrigen
gemacht hat, ich sage, ist nichl der Plan des Herrn La Nicca
darauf berechnet, die Aare nicht mehr bei Aarberg zu lassen,
fondern dieselbe abzulenken und in den Bielersee zu leiten?
Was haben wir dann? Ich will eine provisorische Brücke
weiter unien, Ihr wollt eine definitive Brücke weiter oben, aber
letztere ist nur definitiv bezüglich der Kosten, nicht hinsichtlich
veS Dienstes, den sie leisten soll. Run wird man sagen, daran
sei nicht zu denken, daß die Aare so abgelenkt werbe, daß die
Brücke unnöthig würde. Darüber zwei Worte. Ich weiß,
daß lch nicht Erperte bin, aber eine Vorstellung habe ich mir
auch gebildet Was die besten Techniker nach gründlicher
Untersuchung schließlich ausklügeln, liegt in der Regel dem
gesunde» Verstand am nächsten. Nun schöpfte ich auS den
bisherigen Ergebnissen zwei Gedanken, die sich durch das Ganze
ziehen. Eine große Schwierigkeit nämlich, von welcher die
Kalamität abhängt, bildet daS Geschiebe deS Flusses. Nun
sagen mehrere Ingenieure und es sagt mir auch mein Verstand,
daß die Korrektion nichts nützt, so lange das Geschiebe nur
streckenweise getrieben wird; eS muß irgendwo liegen bleiben,
und wo eS liegen bleibt, da staut eS das Wasser auf. WaS
ist also natürlicher, als daß man sagt: eine der
Grundbedingungen der Korrektion ist, daß man daS Geschiebe in einen
See leitet, damit eS sich nicht mehr von einem Punkt auf den
andern verschiebt. Also die Leitung der Aare in den See halte
ich für eine der Grundbedingungen der Korrektion. Ich kann
nicht sagen, daß ich eine besondere Freude daran habe, denn

von meinem persönlichen Standpunkte aus betrachtet, gestalten
sich die Folgen der Ausführung dieses Planes gar nicht rosen-
rolh; ich könnte G-ünde dasur ansührcn, aber ich fasse die
Sache in's Äuge. Der zweite Gedanke ist der, daß man dafür
sorgen muß, daß die Wassermasse, tue von oben herab kommt,
nicht so plötzlich in die Ebene stürzt; man muß sie in ein
großes Bassin leiten, aus dem sie nach und nach abfließt.
Der Gedanke der Leitung m einen See liegt also wieber nahe.
Hier kann ich daS Urtheil emeS bekannten englischen Ingenieurs
anführen, der großartige Wasserbauten in allen Welttheilen
ausgeführt hat und der sagte, nicht nur der Bielersee, sondern
auch der Neuenburger- und der Murlensee müssen alle ein
Reservoir deS Flußgebietes bilden. Also früher oder später
wird eS zu einer solchen Korrektion kommen. Sobald daS
geschehen ist, dann haben wu zu Bußwyl keine Aare mehr,
Wir haben auch zu Aarberg keine mehr und unsere Brücke steht
an beiden Orten auf dem Trockenen. Das ist ein großer
Nachtheil. Aber darin liegt die Differenz heute nicht, sondern
darin, daß man sagt: wenn die Eisenbahn über Aarberg geht,
so hat man 1/2 Stunden weiter, wir haben mehr zu zahlen,
eö tritt also ein Vertrust an Zeit und Geld ein, ein Vertrust,
der nicht mehr eingebracht wiro, wenn schon die Aare später
korrigirt wird. Dazu kommt ein dritter Punkt. Ich frage:
wenn wir die Eisendahn nach Aarberg leiten — die Figur
dieser Strecke mahnt mich fast an daS Stück, das man an
einer großen Trompete aus - und einzieht -, wird man dann
stehen bleiben? Wird dann nichl erne Linie zur Sprache
kommen, die dann nicht nach Biet, sondern direkt nach
St. Blaise und Neuenburg gehl? Man wird vielleicht sagen,
wir seien dann immer noch da; aber ich bitte zu bedenken, daß
der Entscheid dann nichl mehr von uns abhängt, sondern baß
von einer andern Seile entschieden wird. Dann wird die Linie
nach Liel, ich will nicht sagen zerstört, aber sie sinkt von einem
mehr oder weniger rentabel« zu einem in internationaler
Beziehung bedeutungslosen Stück herab. Ich war ganz
verwundert, von Herrn v. Büren zu hören, baß er die Linie über
Aarberg ganz prächtig findet. Aber ich bin begierig, wie eS

kommen wird, wenn wir emer Linie, die wir im Jutereffe veS

Staates gebaut, selber das Wasser abschneiden, wenn wir sie

selber rumiren. DaS könnte lch am Ende noch hinnehmen,
ich würde sagen: eS ist ein Opfer mehr zu andern Opfern.
Aber was wird eS für eine Rückwirkung haben aus das künftige

jurassische Eisenbahnnetz? Ich will nicht sagen, daß dieses
dann zur Unmöglichkeit werbe, man kann eS dennoch bauen;
aber daß eS 5i) Prozent weniger Ehancen haben wird, gebaut
zu werden, das ist mir ganz klar. Nun frage ich: befinde« sich

der Jura seinen wirlhschastlichen und Bevölkerungsverhältnissen
nach in einer solchen Stellung, daß er sagen kann, er habe
Aussicht, em Eisenbahnnetz zu bekommen, das keinen inter-
nationalen Charakter hat, nur lokale Interessen vermittelt?
Ich zweifle daran. Die internationale Bedeutung des jurassischen

Netzes wlrd abgelenkt durch die direkte Forlsetzung der
Linie von Aarberg nach Neuenburg hin. Ich sage daS AUeS
durchaus nicht, um jetzt ein definitives Urtheil zu begründen,
welche der beiden Lin en man wählen soll. Ich gestehe zwar
ganz offen, wen» heute nicht verschoben wird, so würde ich

für die Linie über Bußwyl stimmen, zwar mit dem etwas
unbehaglichen Gefühl, ich verhehle eS nicht, daß man nicht
ganz im Klaren ist, aber ich würde in diesem Sinne stimmen,
weil ich die Linie nicht verderben will. Sind daS nicht gerade
Gründe, die Sache noch näher zu untersuchen? Wenn eS sich

um eine Verschiebung in'S Unbestimmte handeln würde, so

wäre ich am Platze der Regierung auch dagegen; und wenn
man auf die Frage kommt: wer ist schuld, daß daS Unternehmen

länger unausgeführt bleibt? dann gebe ich zu, daß man
Bedenken haben kann. Aber dieses Motiv verliert alles Gewicht,
sobald die Sache aufgefaßt wird, wie mehrere Redner sie

darstellen: Verschiebung innerhalb der Grenzen dieser Sitzung.
Ich finde daher, bet dieser Sachlage, bei diesem Zweifel, bet
der Anerkennung, daß die Linie über Bußwyl die beste sei, mit



Ausnahme der Schwierigkeit des AarübergangeS, eine solche
Verschiebung zu verweigern, wäre nicht ganz gerechtfertigt.
Deßhalb unterstütze ich den Antrag auf Verschiebung, nicht
in'S Unbestimmie, sondern die Regierung einzuladen, noch eine
Expertise anzuordnen und im Laufe dieser Sitzung Bericht zu
erstatten.

Seßler. Nur einige Bemerkungen über die
Verschiebungsanträge, welche gestellt wurden. Ich wünsche nämlich,
daß die Sache nur nicht in's Unbestimmte verschoben werde.
Wenn die Verschiebung nach dem Antrage deS Herrn Bütz-
berger, mit dem ich im Uebrigen einverstanden bin, nicht auf
eine bestimmte Zeit beschränkt wird, so würde das ganze
Seeland, das schon so oft verschoben worden ist, in Aufregung
gerathen. Aber für eine limitirte Verschiebung bin rch selber auch.
Der Bericht der Regierung machte zwar den Eindruck auf mich,
sie könne nicht wohl anders, als die Linie über Aarberg
vorschlagen. um nicht gegenüber dem Gutachten der Techniker eine

zu große Verantwortlichkeit auf sich zu nehmen. Aber da ich
über einige Punkte noch nicht ganz im Klaren bin, so möchte
ich den Antrag deS Herrn Bützberger dahin präzisiren: die

Regierung sei einzuladen, direkt oder durch Vermittlung der
Eisenbahndirektion durch eine Kommisston von Technikern die

Frage untersuchen zu lassen, ob der Aarübergang bei Bußwyl
nrcht möglich sei ohne Korrektion der Aare. Ich möchte für
diese Erpertise Zeit geben bis nächsten Freitag, damit man auch
Sachverständige, die nicht in der Nähe wohnen, beiziehen könne,

z. K. den Herrn La Nicca, der das Terrain kennt. Ferner
wünsche ich, daß zur Behandlung dieses Gegenstandes bei Eiden
geboten werde behufs eines definitiven Entscheides.

Revel. Die Frage ist so wichtig, daß es sich wohl
der Mühe lohnt, sich einige Augenblicke damit zu beschäftigen.
Man hat von der Konkurrenz gesprochen, welche die Franco-
Suisse der StaatSbahn machen könnte, je nachdem die Kahn
mehr oder weniger lang sei. Nun ist diese Konkurrenz nicht
nur eine eingebildete, sondern eine wirkliche. Nach dem
Berichte der Regierung haben wir zwei Ausgangspunkte: auf der
einen Seite Kosthofen-Lyß-Aarberg-Stuven-Brel und auf der
andern Seite Kosthofen-Lyß-Bußwyl-Siuden-Biel. Die dem
Berichte der Regierung entnommenen Zahlen ergeben nun
folgendes Verhältniß:
Die Entfernung von Kosthofen nach Viel über Aarberg und

Etüden beträgt 70,000 Fuß.
diejenige von Btel nach Neuenstadt 48,000 „
diejenige von Neuenstadt nach Cornaur ungefähr 25.000 „
im Ganzen also eine Entfernung von 143,000 Fuß.
während die Entfernung von Cornaur bis Kosthofen über die
andere Linie nur ungefähr 100.000 Fuß beträgt, d. h. 6>/z
Stunden, was einen Unterschied von 43,000 Fuß oder 2^
Stunden macht. Es scheint mir, bei einer Entfernung von
15 Kilometer mehr oder weniger verlohne eS sich wohl der
Mühe, diese Frage näher zu untersuchen. Man muß deßhalb
die Sache zu neuer Prüfung zurückweisen, um zu wissen, ob

man nicht bei Bußwyl eine Brücke bauen kann, ohne daß eine
Korrektion der Aare von Büren bis Aarberg nothwendig sei.

G f eller zu Wtchtrach. Ich erlaube mir nur ein paar
Worte Man sprach von Schutzbaulen, durch die man die
Brücke bei Bußwyl sicherstellen könnte. Ich möchte in dieser

Beziehung nur aufmerksam machen, daß man sich nicht
irreführen lasse im Glauben, man habe eine Sicherheit, wenn man
einige Schutzbaulen erstellt. Ich berufe mich auf das Beispiel
deS Brückenbaues bei Kiesen und möchte vor einer Korrektion
der Aare warnen. Ich bin daher der Ansicht, man soll ein
sicheres Trace wählen. Je mehr man die Sache in die Länge
zieht, kommen Leute herbei und sprechen sich für und gegen
ein Projekt auS, ohne daß man der Gefahr entgeht, dennoch
im Irrthum zu bleiben.
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Kilian, Regierungsrath. Ich ergreife nicht das Wort,
um mich weitläufig über die verschiedenen in Frage stehenden
Projekte auSzusprechen, allein da ich die Ehre habe, die Kau.
direkllon deS KantonS zu leiten, so erwartet doch die hohe Ver»
sammlung wenigstens, daß daS Mitglied der Regierung, welches
diesem Verwalrungszweige vorsteht, seine persönliche Ansicht
über den wichtigen Gegenstand, der Sie beschäftigt, auSspreche.
Ich will nicht über die Varianten sprechen, die für eine Linie
zwischen Bern und Biel möglich sind; ich beschränke mich nur
auf die Frage deS AarübergangeS, indem eS mir scheint, daS
sei deS Pudels Kern (um mich so auszudrücken), da liege die
Schwierigkeit. Glauben Sie der Versicherung, daß der Re-
gierungsrarh diese Frage einer sehr gründlichen Prüfung
unterworfen hat. Nicht nur im Rathsaale beschäftigte er sich
damit, um nach einer Berathung von einigen Stunden zu ent-
schelden, sondern nachdem der Oberingenieur der StaatSbahn
me Tracäfrage reiflich untersucht hatte, lud der Herr Eisen-
bahndireklor die Mitglieder der Regierung zu einer Konferenz
ein, der sowohl der Oberingenieur der StaatSbahn als der
Ingenieur des EntsumpfungSwesenS beiwohnten. Beide Herren
gaben über alle möglichen Punkte Auskunft, und Herr Gränicher
erklärte des Bestimmtesten, wenn er nach seiner eigenen besten
Ueberzeugung einen Vorschlag zu machen habe, so schlage er
den Aarübergang bei Aarberg vor, indem er die Schwierigkeiten
eineS AarübergangeS bei Bußwyl für zu groß halte Darüber
entspann sich eine einläßliche Diskussion, und erst daraufhin
wurde die Sache im Regierungsrathe behandelt. Sie sehen,
daß diese Angelegenheit nach bestem Wissen und Gewissen
untersucht wurde, an der Hand eines Ingenieurs, der nicht nur
einen bernischen, einen schweizerischen Ruf hat, eineS ManneS,
dessen Ruf über die Grenzen deS Vaterlandes hinausgeht. Herr
Gränicher ist ein Mann, der sich schon während seiner Studienzeit

ausgezeichnet hat, so daß sein Professor in KarlSruh erklärte,
er habe seit dem Bestehen der polytechnischen Schule keinen
solchen Schüler gehabt. Herr Gränicher hatte denn auch
Gelegenheit, praktische Kenntnisse zu sammeln, indem er schon
früher bei bedeutenden Bauten mitwirkte und später bei der
Centralbahn eine wichtige Stelle erhielt. An der Hand eines
solchen ManneS untersuchte die Regierung die Sache. WaS
«st nun die Hauptschwierigkeit? Der Aarübergang bei Bußwyl.
Wie Sie im Gutachten des Oberingenieurs der StaatSbahn
sehen, sind die Kosten der Linie Kosthofen-Lyß-Bußwyl-Studen-
Biel auf Fr. 4,920,8t4 veranschlagt, während die Linie
Kosthofen-LyßAarberg-Studen-Biel nur auf Fr. 3,414,680 zu stehen
kommt. Die Mehrkosten der Linie über Bußwyl sind alsa sehr
beträchtlich und zwar aus Gründ der Aarkorrektion von Aar-
verg bis Bußwyl, die auf Fr. 1,925,100 veranschlagt ist ES
ist selbst verständlich, daß der Oberingenieur sich fragen mußte,
ob eS nothwendig sei, eine gründliche Korrektion des Flusses
bis zur Brücke bei Bußwyl vorzunehmen. Nach abgehaltenem
Augenschein und Einvernahme einer Menge Personen, welche
die Aare seit Jahren zu beobachten Gelegenheit hatten und
ihre Erfahrungen besitzen, gelangte er zu der Ueberzeugung, daß
nur dann ein Aarübergang bei Bußwyl möglich sei, wenn eine
gründliche Korrektion vorgenommen und der Fluß gehörig
eingedämmt werde. Ich erlaube mir auch ein Urtheil in dieser
Sache, obschon ich mich nicht mit Herrn Gränicher messen
möchte Aber seit ich an der Spitze der Bauverwaltung stehe,
hatte ich oft mit der Aare zu thun. Nun hat die Erfahrung
gezeigt, daß, wenn nicht der Fluß einer gründlichen Korrektion
unterworfen wird, man durchaus keine Sicherheit hat für die
Anlage eineS Werkes, wie die Eisenbahn. ES gibt nun zwar
allerdings ein zweites Mittel in der Erstellung einer vtadukt-
ariigen Konstruktion über daS Aargebiet; aber eine solche Kon»
struktion — und darin liegt der Kardinalpunkt — kommt so

theuer zu stehen, als die Korrektion der Aare. Nach dem Gut-
achten deS OberingenieurS müßte eine Brücke von 000 Fuß
Länge erstellt werden, die auf Fr. 600,000 berechnet ist.
Dadurch würde aber nur ein kleiner Theil des AargebieteS
überschritten, indem die Aare an der Stelle, wo die Brücke errichtet
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werden müßte, eine Breite von wenigstens 3000 Fuß hat. Nun
gibt eS noch zwei M»tel, die man anwenden kann, sofern man
sich zu einer solchen Konstruktion entschließt. Daâ erste wäre
eine provisorische Ueberbrückung veS Flußgebietes von der eigentlichen

Brücke hinweg. Aber die Kosten eines solchen Baues
wären so enorm, daß man eine theilweise Korrektion der Aare
eher vorziehen würde. Man braucht den Lausfuß einer solchen
provisorischen Ueberbrückung nur zu ungefähr Fr. 250
anzuschlagen, so kommt man schon auf Fr 800,000. Wist man nun
die Baukosten der Eisenbahn um eine solche Summe vermehren,
um nach einigen Jahren die Konstruktion zu wiederholen? Ich
glaube, das wäre nicht ökonomisch, nicht im Interesse des Eisen-
bahubaucS. Nimmi man an, die provisorische Brücke würde 10

Jahre dauern, so kommt es im Jahre aus Fr. 80,000 — einem

Kapital von 2 Millionen Franken, das Sie in Bereitschaft
haben müssen, um jeweilen diese Konstruktion ändern zu können.
Man sagt nun allerdings, eS sei möglich, daß die Zurage-
wässerkorrektion noch einmal zu Stande komme und daß die

Aare sogar in den Bielersce geleitet werde. Aber daraus sollen
wir nicht bauen, sondern wir sollen die Eisenbahn so erstellen,
daß sie allen Gefahren zu trotzen vermag. ES bliebe noch daS
Mittel eines ViaduktS auf eisernen Pfeilern übng, deren
Fundament abrr sehr fest sein müßte, um dem Flusse Widerstand
zu leisten. Berechnet man nun die Kosten einer solchen Kon,
strukiion sehr niedrig auf Fr. 600 per Fuß, so hätten Sie eine AuS-
gäbe von Fr. 1,800,000. Damit ist aber die Sache noch nicht
gewacht, denn mittels dieses BaneS wäre nur daS Aargebiet
überschritten, dann käme man erst noch zum Jnundalionsgebiete,
wo Kanäle angelegt oder auf andere Weise geholfen werden
müßte. Diese Kosten können aus wenigstens Fr. 100,000
angeschlagen werden, und dann haben Sie die Summe, welche
die Aarkornklion zwischen Aarberg und Bußwyl kosten würde.
Man glaubt, die letztern Punkte seien nicht gehörig untersucht
worden Dennoch ist eS der Fall. Herr Gränicher, der so

viel Erfahrung im Elsendahnbau hat, dachte sich alle möglichen
Mittel aus, aber er fand, eS sei gar nicht der Fall, ein solches
UeberbrückungSsystem zur Sprache zu bringen, daher zog er die
Aarkorrektion vor. Ich setze den Fall, man würde diese Kosten
wagen, - was wären die Folgen davon? Sie wären sicher

der Art. daß die Bevölkerung von Dotzigen, Meienrieb und
Büren sich einmal Glück wünschen würde, daß der Große Rath
nicht den Aarübergang bei Bußwyl gewählt hat, denn eS wäre
dann unvermeidlich, daß die künstlich zusammengedrängte Wassermasse

in den untern Gegenden sich wieder ausdehnen und dort
Verheerungen anrichten würde. Die Regierung glaubte dieß
nicht wagen zu dürfen, sondern ein Mittel vorschlagen zu sollen,
das eine sichere Anlage der Eisenbahn zur .Grundlage hat.
Man könnte wohl annehmen, daß die Kosten der Korrektion
zwischen dem Staate und den Gemeinden getheilt würden, aber
ein gründlich ausgeführtes Unternehmen von diesem Umfange
würde ganz sicher die Gemeinden in eine sehr bedenkliche Lage
versetzen. Denn vorausgesetzt, der Staat würde ein Million
übernehmen, so blieben immerhin noch Fr. WO,000 auf das be-

th.iligte Land zu vertheilen Man sprach von 2000 Juckarten,
aber darunter versteht man das Gebiet zwischen Aarberg und
Büren. Vertheilen Sie diese Summe auf daS Gebiet zwischen
Aarberg und Bußwyl. aus welches die Korrektion berechnet ist,
so haben Sie nur etwa 1200 Jucharten, und die Last wäre
daher für die Eigenthümer enorm. Die Korrektion, wie sie

für die Eisenbahn berechnet ist, käme per Lausfuß auf Fr. 83. 70
zu stehen. Wenn die Gemeinden auf diese Weise mit Hülse deS
Staates die Korrektion ausführen müßten, so würden sie erdrückt.
Der Zweck läßt sich auf billigerm Fuße durch die Juragewäffer-
korrekllon erreichen. Vor einiger Zeit wurden oberhalb deS
UfergebieteS. von dem hier die Rede ist, einige Korrekttonsarbeilen

ausgeführt, deren Kosten sich nur so hoch beliefert, als
sie daS Interesse der Landwirlhschaft erforderte. Wollte man
aber diese Korrektion so ausführen, wie sie beim Bau einer
Eisenbahn nöthig ist, dann würden sich die Kosten wohl auf
«in« halbe Million belaufen. Sie sehen aus den betrffenden

Korrekiionsarbeiten, daß die Regierung immerhin bereit war,
den Gemeinden hülfreich an die Hand zu gehen, wenn sie

bedrängt waren, und wenn die Aarkorrektion bisher nicht in größerm
Umfange zur Ausführung kommen konnte, so ist es nicht die
Schuld unserer Staatsbehörden, sondern der Grund liegt im
Verhältnisse zu andern Kantonen, die sick bisher nicht vereinigen
konnten. Ist nun auch vor der Hand eine Betheiligung der
andern Kantone nicht zu erwarten, so kann doch der Kanton
Bern, so weit nöthig, in dieser Angelegenheit vorgehen, und
daß der RegierungSrach sich auch damit beschäftigt hat, mögen
Sie daraus entnehmen, daß bereits seit bald einem Jahre der
Ingénier der EntsumpfungSdirektion an ver Planaufnahme der
Korrektion ver Aare und der Zihl arbeitet. Auch ist ein
Gesetzentwurf über diesen Gegenstand zur Vorlage an den
RegierungSrach vorbereitet; ebenso liegt ein Antrag vor auf
Verabreichung eines SiaatSdeitrageö an die Gemeinden für ausgeführte

Arbeiten Ueber kurz oder lang wird Hand an'S Werk
gelegt werden. Ich komme noch auf ein Beispiel zu sprechen,
daS angeführt wurde bezüglich der Rhonekorrektion im WalliS.
ES wird nämlich in der Presse und in der Borstellung von
Bußwyl und Büren behauptet, daß im WalliS die Rhonekorrektton

mit dem Eisenbahnbau verbunden werde DiseS Beispiel
paßt aber für unsern Kanton nickt. Im WalliS sehen Sie ein
eingeengtes Thal, durch welches die Eisenbahn dem Laufe der
Rhone, diesem Störefried, beinahe ganz folgen muß. Da ist
eS begreiflich, daß man die Korrektion der Rhone mit dem
Eisenbahnbau verbindet, weil kein anderes Auskunftsmittel vorhanden
ist. Ganz anders verhält eS sich mir unserm Eisenbahnbau.
Es ergibt sich, daß eine Ueberschreirung der Aare auch bei

Aarberg möglich ist, und eS ist ganz richtig, daß die Haupt-
schwiengkeit der Aarüberbrückung der Grund ist, warum man
die Linie über Aarberg vorschlägt. Sie haben dem Berichte
VeS RegierungSralhes entnommen, daß die volkSwirthschaftlichen
Verhältnisse einem Ucbergange bei Bußwyl günstig sind; aber
daS ist nicht der einzige Faktor, den man beim Bau einer Eisenbahn

berücksichtigen muß, und man darf nicht übersehen, daß
dadurch eine Ortschaft, die einen bedeutenden Verkehr hat, ein
Amtssitz, der in nicht sehr großer Entfernung liegt, umgangen
würde. Es ist begreiflich, daß der Gedanke nahe lag, diese,
eine kleine Stunde oberhalb Lyß liegende Lokalität mit der Eisen
bahn zu verbinden und den Umweg über Aarberg zu machen.
Aarderg befindet sich bezüglich der VerkehrSverhalriusse in einer
viel günstigern Lage als Bußwyl. Ersteres bildet den Zugang
zum Jura. Der Nachtheil, der durch diesen Umweg für daS
reisende Publikum entsteht, ist nicht sehr groß; der Unterschied
tn der Fahrzeit beträgt etwa 12 Minuten; die Mehrkosten find
nicht bedeutend. Ich glaube, der Vortheil, welcher darin liegt,
daß die Eisenhahn den Verkehrsverhältniffe» größerer
Ortschaften enlspricht, sei viel beträchtlicher als der Nachtheil, der
durch einen kleinen Umweg entsteht. Allerdings wäre Büren
einigermaßen gedient, wenn man über Bußwyl ginge, doch nicht
in dem Maße, daß dadurch der dortige Aarübergang unter
solchen Umständen gerechtfertigt wäre. Es wurde eingewendet,
wenn man über Aarberg gehe, so sei der dortige Aarübergang
so gut ein provisorischer, wie wenn man über Bußwyl ginge, nämlich

für den Fall der Ausführung der Jnragewässerkorrektion.
In dieser Beziehung muß ein Irrthum obwalten. Selbst für
den Fall, daß die Aare in den Bielersee geleitet wird, ist eS

nicht so gemeint, daß das Aarebett zwischen Aarberg und Büren
nicht mehr bestehen würde; eS wurde freilich fortbestehen, aber
nach dem Plane deS Herrn La Nicca auf eine gewisse Breite
beschränkt Zudem würde die Brücke bei Bußwyl 600 Fuß
lang, während diejenige bei Aarberg nur eine Länge von 400
Fuß hat; immerhin wäre eS eine definitive Ueberbrückung.

Herr Berichterstatter. Ich denke, «S handle sich
einzig uud allein um die Frage der Verschiebung. Ich kann
mich daher auf sehr wenige Bemerkungen beschränken, und will
auf alles, was in der Diskussion vorkam, aber nicht unmittelbar

auf diese Frage Bezug hat, nicht eintreten. Ich will mich
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möglichst kurz über die Verschiebung auSsprechen. Für uns
sind die Akten geschlossen und vollkommen spruchreif; hingegen
wenn Mitglieder deS Großen RaiheS erklären, sie befinden sich
nicht in dieser Lage, so ist eS eiwaS Anderes. Warum sind die
Akten für uns spruchreif? Glauben Sie ja nicht, daß die
Eisenbahndireklion oder der RegierungSrath so schnell auf einen
Vorschlag eingegangen sei. Ich weiß gar wohl, daß die Herren
Ingenieure, der eine, wie der andere, nun einmal ihre eigenen
Fugen im Kopf haben können, und das man ihnen gegenüber
durchaus sehr selbständig sein muß. Man hat erfahrungsgemäß
daS Recht dazu gegenüber dem ersten der Ingenieure, und ich
gestehe, daß ich bei einem Gespräch mit dem Oberingenieur,
als eS sich um die Frage handelte, ob er im Direktorium sitzen
könne, erklärte, ich glaube eS nicht, man müsse ihm befehlen
können. Als er seinen Rapport abgegeben hatte, ersuchte ich
ihn, mir offen, die Hand auf'S Herz, auf die Frage zu
antworten: kann man nicht über Bußwyl? und erst nachdem er
in so feierlicher Weise erklärt hat: Nein! gab ich mich gefangen.
Und nur auf eine solche Erklärung, die alle Anzeichen einer
tiefen Ueberzeugung an sich trägt, verbunden damit, daß Herr
Oberiügenieur Ganguillei erklärte, darin übereinzustimmen, daß
ohne Aarkorrektion kein Aarübergang bei Bußwyl möglich sei,
gestützt ferner daraus, daß sick auch der Herr Ingenieur der
Entsumpfungen damit übereinstimmend erklärt«, indem er sagte«
et für seine Person sei gegen die Linie über.Aarberg, aber daS
unterliege keinem Zweifel, daß man über Bußwyl nicht ohne
Korrektion gehe fauch Herr Werren sprach sich in diesem Sinne
auS), — aus solche Erklärungen hin, sage ich, konnten wir die
Akten schließen. Wir haben sie geschlossen, und ich glaube deß-
halb, wenn eine weitere Untersuchung stattfinden soll, so soll sie

nicht durch den RegierungSrath, sondern durch daS DirektsriiM
angeöMet werden, das Sie speziel gewählt haben. Oh neHirt
wurde das, was wir gethan haben, eigentlich auf Rechnung!
desselben vorgenommen, So steht die Sache. Ich bin
überzeugt, daß ein anderes Resultat nicht erzielt werden kann, und
kann deßhalb ganz gut den Augenblick erwarten, indem Sie zu
einer neuen Berathung zusammentreten werden. Ich erinnere
Sie nur noch daran, daß ein Anderer in diesem Saale seiner
Zeit auch in möglichst gerader Richtung von Bern nach Biel
bauen wollte; Schultheiß Neuhaus wollte mit der Straße von
Bern über Lyß; dort wurde die gleiche Frage gestellt: können
wit nicht Hinüber nach Biel? Sie schwenkten ab über Aarberg,
und so werden die Hörren auch hier verfahren müssen; ich
glaube eS, gestützt auf so manche Vorgänge. Ich möchte eS
keinem einzigen Mitgliede der Versammlung, das noch im
Unklaren ist, verwehren, die Verhältnisse mit eigenen Augen
anzuschauen. Je mehr hingehen, desto mehr wird sich die
Ueberzeugung von der Unmöglichkeit des AarübergangeS bei Bußwyl
Bahn brechen; denn das werden Sie auch merken, daß eS der
dortigen Bevölkerung nicht sowohl um die Eisenbahn als um
die Korrektion Fu thu« ist, weil sie weiß, baß stet Stäät, wenn
er einmal seinen Fuß darin hak, dtnselbe« nicht ckehr sö schNelt
herauszieht. Das ist eine zweite Hauptfrage. Dentk selbst

wenn die Techniker erklären könnten, man könne dort die Aare
überbrücken, dann müßte die Regierung sich vorbehalten, daß
zu gleicher Zeit von Seite der betheiligten Gemeinden ein
Revers in dem Sinne ausgestellt würde, daß die gegenwärtige
Stellung des Staates bezüglich der Schwellenpflicht durch den
Eisenbahnbau in keiner Weise verändert werde, es mögen Ueber-
schwcmmungen oberhalb oder unterhalb der Brücke eintreten.
Erst wenn diese beiden Punkte im Reinen sind, namentlich auch
die Schwellenfrage, welche sicher wichtig ist, dann kann man
entscheiden. Ich glaube, die Gemeinden wären willig genug,
aber sie leiden eben ungeheuer viel; sie wollen den Staat nicht
absolut hineinstoßen, aber wenn sie «inen Rücken finden können,
werden fie sich daran halten und sagen: jetzt, Staat, hast du
das veranlaßt, wir schwellen nicht mehr! — Also auch diese

Frage wäre zu untersuchen.

»agblatt d«< Großen Rathe« t««t.

Der Herr Präsident bemerkt daß er im Falle der
Verschiebung den Großen Rath ohnehin bei Eiden zur
Behandlung deS vorliegenden Gegenstandes einberufen werde.

Seßler erklärt sich durch diese Zuficherung befriedigt.

Bützberger schließt sich dem Ankrag« deS Herrn SeßlK
an unter der Bedingung, daß eS möglich sei, bis nächsten Freitag

die Erpertise durchzuführen.

Fischer macht den Großen Rath aufmerksam, daß nächsten
Freitag eine wichtige Versammlung der Gemeinde Bern
stattfinden werde und schlägt mit Rüchstckt daraus vor, die
Verschiebung auf nächsten Mittwoch oder Donnerstag zu beschränken.

St stier und Niggeler erklären stch mit letzten«
Vorschlag einverstanden.

A b st i m m u n g.

Für daß Eintretet HmidnWhr.
„ sofortiges Eintreten 53 St-rilmieü/

„ Verschiebung 113 „
„ einfache Verschiebung MindetPit.
„ Rückwetsung im Sinne deö Antrages deS

Herrn Seßler Mehrheit.

„ Rückweisung an den RegierungSrath Minderheit.
„ „ „ die Direktion der

StaalSbahn Gr. Mehrheit.

„ Festsetzung der TageSokdkiung zu Behandlung

des Gegenstandes auf den 12.
Dezember nächsthin „ „

» Begrenzung derselben innerhalb der gegen¬
wärtigen Session Minderheit.

Vortrag deS RegierungS ra theS und der
Eisenbahndireklion mit dem Schluss« auf Genehmigung der mit
der Eentralbuhngesellschaft vereinbarten Abänderung deS
Pachtvertrages der Eisendahn Biel-Neuenstadt.

Schenk, Direktor der Entsumpfungen und Eisenbahnen,
als Berichterstatter. ES Handel« sich hier UM die Abänderung
deS Pachtvertrages der Ogwestbahn mit der Centralbah«
bezüglich der Linie Biel-N.ueustavll Nach Art. 4 verpflichtete stch
dre Ostwestbahn, die Eenlralbahn für die Austagen zu>

entschädig,n, dr« sie für Benutzung eines andern Bahnhofes habe«
müsse.. Beide Gesellschaften setzten nämlich voraus, VlS Neuen-
bürg fahren zu können, um dort Mit der Franco-suisse Wagock
zu wechseln. Die Verwaltung der Franco-suisse wetg«»»« sich
aber, dre Eentratbschn nach Neuenburg kommen zu lassen/ Die
Ccnlralbahn mußte sich «inen Vertrag gefallen lassen, nach
welchem dre Franco-suisse nach Biel fahren muß; infolgedessen
hat erstere eine Mehrausgabe von Fr 12,000. Die Central-
bahn kündigte den Vertrag; die hierauf folgenden Unterhandlungen

hanen schließlich daS Resultat, daß man einen neuen
Beitrag nicht abschloß, sondern sich dahin vereinigte, daß die

Eenlralbahn von der erwähnten Mehrausgabe Fr. 6000
übernehme, die andere Hälfte im Betrage von Fr. 6000 zwischen
der Fianco-suisse und d.m Eigenthümer der Linie Biel-Neuen-
stadl getheilt werd«. Run ist weder uns noch der Franco-suisse
daran gelegen, eine Auswechslungsstation in Neuenburg zu
errichten, denn diese Gesellschaft legt dem Kanton Bern kein

Hinderniß in den Weg, nach Neucnburg zu fahren, sobald er
selbst die Linie betreibt. Wir erklärten, gestützt aus den Vertrag,
daß wir eine Verpflichtung zur Uebernahme deS fraglichen
Betrages nicht haben, dagegen seien wir berett, die Fr. 3000

104
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zu übernehmen, wenn unS die Gesellschaft einräumen wolle,
daß wir vom 15. Oktober 1862 an jewetlen nach zwei Monaten
die Pacht künden können; sonst ist die Frist eines Jahres für
die Kündung vorbehalten. Auf diese Abänderung legten wir
großes Gewicht, um unsere Arbeiten danach einrichten zu
können, und ich empfehle Ihnen dieselbe, als im Interesse des

Staates liegend, zur Genehmigung.

Der Antrag des Regierungsrathes wird ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Sechste Sitzung.

Samstag den 7. Dezember 1861.

Vormittags um 8 Uhr

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Kurz.

ES wird noch ein Schreiben deS Herrn Professor Leuen-
berger verlesen, welcher seine Ernennung zum Mitglied? deS

Ständerathes bestens verdankt, jedoch aus Gesundheitsrücksichten
ablehnt.

Revel stellt den Antrag, die Ersatzwahl Donnerstag den

12. Dezember nächsthin vorzunehmen.

ES wird kein Widerspruch erhoben.

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Nachmittags.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Affolter, Johann
Rudolf; Bählcr, Daniel; Fischer, Flückiger, Kohler, Krebs in
Twann, Prudon, Rösti und Sign; ohne Entschuldigung: die
Herren Anderegg, Affolter, Jakob; Brüggcr, Chevrolet, Egger,
Hektor; Engemann, Fankhauser, Frieden, Froikevaur, Gfeller
in Bümpliz, Gobat, v. Grünigen, Hermann, Hofcr, Jmhoof,
Samuel; Jndermühle in Amsolbingen, Käser, jünger; Käser,
älter; Kassel, Klaye, König, Krebs in Albligen, Lehmann zu
Rüedtligen, Lehmann, Daniel; Luginbühl, Marquis, Messerli,
Morel, Müller-Fellenberg, Müller, Arzt; Reichenbach, Karl;
Reichenbach, Friedrich; Riat, Ritter, RöthliSberger, Jsaak;
RöthliSberger, Gustav; RöthliSberger, Mathias; Roth in
Erstgen, Schertenleib, Schmid, Rudolf; Schmid, AndreaS;
Schneider, Johann; Schneider, Gottlieb; Schrämli, Schürch,
Steiner, Jakob; Streit, Benedikt; Streit, HieronymuSzTheurillat,
Trorler, Wagner, Widmer, Wirth und Wyder.

Der Redaktor:

Fr. F a ß b i n d.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Berichtigung.
Auf Seite 464, erste Spalte, Zeile 26 von unten ist die

unrichtig gegebene Stelle; „sondern eS handelt sich zunächst"
— bis: „im Auge" — durch folgenden Wortlaut zu ergänzen:
„ES handelt sich zunächst um eine Verbindung von Bern
mit Viel und dem Jura. Als eine Frage der Zukunft, ^ ^nicht der Gegenwart hat man den Anschluß an die Linie der à der Stelle deS abwesenden Herrn Krebs wird Herr
Franco-suisse behufs der Verbindung über Neuenburg nach Großrath Müh le thaler provisorisch zum Stimmenzähler
Frankreich und auf der andern Seite die Fortsetzung der Bahn bezeichnet,

nach Luzern und gegen den Gotthardt zu tn'S Auge zu fassen."
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Tagesordnung.

Entwurf-Voranschlag
der Einnahmen und Ausgaben des Kantons Bern für das Jahr 1862.

(Ordentliches Budget.)

Verbindung des Düdgets mit den vorhergehenden Rechnungen.

«Gesetz vom 2. August 1849, litt. t?> 8§ l3—15.)

l Ueberschuß-Rechnung auf 31 Dezember 18«U.

1857. Ueberschuß der Einnahmen nach Tilgung des restanzlichen DefiziteS pro 1854, laut
StaatSrechnung von 1857

1858. Ueberschuß der Einnahmen laut StaatSrechnung pro 1858
Fr 22«,63«. 3(1

238,626 30

Verwendung hievon für den Reuchenctte-Straßcnbau in 1858
v „ » „ „ 1859
« » » »» » », 1860

„ „ », die Grundbuchbereinigung „ 1860

Fr. 95,331.

„ 74,101.
30,513.

„ 81,627.

16
36
39
44

Fr 465,262. 60

1859. Ueberschuß der Einnahmen laut StaatSrechnung pro 1859
1860. „ „ „ „

'
„ 1860

Summa verfügbarer Einnahmen-Ueberschuß aus 31. Dezember 1860

Von dieser Summe sind vorbehalten laut außerordentlichem Bridget pro 1861 und
laut Nachkrediten vom 27. unv 28. Mai und 29. August 1861:

1) für Umänderung der Jnfanteriemuniiion und KrtegSsuhrwerke Fr. 70,000
2) „ Kaputröcke „ 28,200.
3) „ die Gebäulichkeitc» im botanischen Garten „ 40,000.
4) „ die Brünigstraße „ 145,000.
5) „ den Beitrag an Glarus „ 30,000.
6) „ die Zollentschâdigung an Thun (Beirag noch auSzumiticln). —

Fr. 281,573. 35

Fr. 183.689. 25

„ 418,727. 22

„ 402,505. 79

Fr. 1,004,922. 26

Zusammen Fr. 313,200

11 Rechnungs- und Kttffarestanzen

1860. Aus 31. Dezember
1861. Ueberschuß der ordentlichen Ausgaben über die Einnahmen laut ordentlichem Budget

pro 1861 Fr. 110,732.
Nachkredite für Straßen- und Hochbauten, laut Beschluß des Großen Rathes vom

29. August 1861 „ 31,500.
Verwendung vom verfügbaren Ueberschuß laut außerordentlichem Büdget pro 1861

und Nachkrediten wie oben „ 313,200.

Muthmaßlicher Betrag der Rechnungs- und Kassarestanzen auf 31. Dezember 1861

Fr. 4,105.413. 82

455,432.

Fr. 3,649,981 82

Scherz, Finanzdircktor, als Berichterstatter des Regie-
rungSratheS. Es wird Ihnen nach Vorschrift des Gesetzes
noch im Laufe dieses JahreS daS Büdget pro 1862 vorgelegt.
Wie Sie auS dem Ihnen mitgetheilten Entwürfe entnommen
haben werden, gestaltet sich das Verhältniß der Einnahmen zu
den Ausgaben nicht gerade günstig, sondern es ergibt sich ein
muthmaßlicher Ueberschuß der Ausgaben von Fr. 207,353; nach
den Anträgen der StaatSwirthschaftSkommifsion würde das Defizit

Fr. 217,492 betragen, nicht gerechnet die Ausgaben,
welche im außerordentlichen Büdget vorgesehen sind Letztere
stehen mit der theilweisen Amortisation eines AnleihenS in
Verbindung, das im Jahre 1853 zur Deckung außerordentlicher
Ausgaben aufgenommen wurde und beziehen sich theils auf
militärische Anschaffungen, theils auf außerordentliche Kredite
der Baudirektton. Indessen bleibt das finanzielle Gleichgewicht
trotz deS muthmaßlichen Defizits dennoch ungestört, weil
dasselbe durch die Etnnahmenüberschüsse der letzten Jahre gedeckt

wird, welche auf 31. Dezember 1860 Fr. 1,004,922. 26
betrugen. Infolge außerordentlicher MilitärauSgaben, Neubauten
und Nachkrediten für solche wurde der Betrag dieser Ueberschüsse

um Fr. 455,432 vermindert, so daß sie noch Fr. 549,490
betragen. Unter den Mindereinnahmen ist hauptsächlich der
Ausfall des Zinses der Ostwestbahnaktien hervorzuheben dessen

Streichung die StaatSwirthschaftSkommifsion beantragt, während
die Regierung den betreffenden Posten in daS Büdget
aufgenommen hat. Würde derselbe nicht gestrichen, so wäre daS
Gesammtresultat deS BüdgetS ein bedeutend günstigeres. Eine
beträchtliche Mehrausgabe finden wir namentlich bei der Er-
ziehüngSdirektion; die Ansätze der übrigen VerwaltungSzweige
sind den letztjährigen ungefähr gleich. Ich stelle den Antrag,
Sie möchten in die Berathung des BüdgetS eintreten und dasselbe

rubrtkenweise behandeln.
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Dr. v. Gonzenbach, als Berichterstatter der StaatS-
wirthschaftSkommission. Die Eintretensfrage ist bald entschieden;
ein Budget muffen Sie haben- so daß ich in dieser Beziehung
nichts zu bemerken habe. Der Herr Finanzdirektor setzte Ahnen
soeben die Hauptergebnisse deS Boranschlages auseinander. ES
ist wohl der Mühe wekth, etwê näher därattf einzugehen.
Die StaaiSwirthschaftSkommission differirt in ihrer Bilanz um
ungefähr Fr. 10,000 von derjenigen deS RcgierungsratheS.
Das wäre indessen nicht so gefährlich; aber waS aller Ueber-

legung werth, ist die Thatsache, daß, wenn Sie das Gesawmt-
resultat dieses Budgets in s Auge fassen, öässelbe ein ganz
anderes wäre, wenn Sie nicht glücklicher Weise Ersparnisse der
vorigen Jahre hätten. Wenn diese Uebetschüste Nicht da wären
und Sie dennoch die gleichen Ausgaben machen wollten, dann
wäre das Verhältniß zwischen Einnahmen Und Ausgaben
ungünstiger, Sie hätten dann ein Defizit von beinahe einer halben
Million. Der Kanton Bern hat demnach allen Grund, diesem
Resultate seine Aufmerksamkeit zu schenken, und überall, wo
eine Ausgabe nicht wirklich nothwendig ist, zu sparen. Das
ist der Standpunkt, den die StaatSwirihschaftSkommission ein-
nimmt, und von diesem Standpunkte auS schlägt sie Ihnen auf
einzelnen Posten ganz minime Ersparnisse vor, wei sie der
Ansicht ist, man soll im Kleinen sparen, damit der Geist der Spar.

samkeit in allen Zweigen der Verwaltung herrsche. ES ist dieß
namentlich in einer Zeit wichtig, wo andere Staaten erschreckende

eispiele finanzieller Zerrüttung ganz in Ihrer Nähe aufstellen,
ie lesen in den Zeitungen, in welcher Lage z. B. Frankreich

ist, wo man mit den Ausgaben kühn vorwärts schritt, bis ein
Ministet kam Und dem Lattde sagte, wie eS steht. Hätte man
früher dem Geiste der Sparsamkeit Gehör geschenkt, so hätte
àan diesen Retter nicht nöthig gehabt. Das ist der Standpunkt
der StaatSwirthschaflskommission. ES ist angenehmer, mit
voller Kelle zu schöpfen und alle Wünsche zu befriedigen; aber
eS ist Pflicht der Behörden, weises Maß zu halten. Am Ende
haben Sie nicht die Hülfsquellen, über die man anderwärts
perfügen kann; man ist durch die Bundesverfassung gebunden,
welche die Einführung neuer indirekten Steuern nicht gestattet;
eS bliebe also nur eine Erhöhung der direkten Steuer übrig,
und was das heißt, wissen Sie selbst. Im Einverständniß mit
dem Herrn Berichterstatter der Regierung beantrage ich ebenfalls,
Sie möchten in die Berathung deS BüdgetS eintreten» und
dasselbe artikelweise behandeln.

Das Eintreten und die rubrikenwcise Berathung wird ohne
Einsprache durch baS Handmehr genehmigt.

Einnahmen.

l Ertrag des StaatSvermögens

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

I8S7-l8kl).

Klafter, Fr-
15.033 264.846
6.221 172.111

21.254 436,957

970 18.497

22.224 455-454
273 2,756

Sr.

4.24s

4.4t6
474

9,871
2,999

471.080

Liegenschaften.

S ta atSsorstverwaktnng -

á Hauptnutzung:
Rohertrag äuS geschlagenem Holz:
1) aus freien StaatSwäldern, Brennholz

Bauholz
Klafter 1584«

5 5.000

Hievon gehen ab;
AN einzelne Berechtigtê
An Ärckenhölj

Klafter 20.846 Fr. 460.000

Kkafte'r 106

„ 1.030

1,156 21,964

c.

Klafter 19.690
2) Antheil deS Stäat« aus RechtsamewNlduNgen » 110

Kläfttt 10,800
NebènnlthuNgen:
StôàsuNM Ft. 2.500
WalSsMMri M MânMge' „ 4500

2.M
WelSv M LcheNMft 4,360
HolMchMgabêti Mb ÄöcklöW „ 300

Rückerstättete Holzrusttàhne

Fr.
»,

Fr.

433.036
2.090

440,126

M
Ft. 458,986
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Durchschnitt
Ver letzten 4 Jahre

l«k7-<8W,

3,442

3t,395

15,473
7t,227
27.688

13,9 tt
12,907
7,053

185,296

285,784

1,361

7,89«

9,260

6,149
300

289,895

Fr
»

4,600
9,800

Abzug der Betriebskosten:

. Die CentralverwaltungSkosten:
Besoldung des Sekretärs und deS Buchhalters
Bureau- und Reisekosten

Fr, 14.400
Antheil der StaatSsorstverwaltung 40 Prozent. Die allgemeinen Kosten der Forstverwaltung:

Besoldung deS Forstmeisters, der 3 Oberförster, 5
Unterförster, 7 krigactiers korestior« und 7
Forstgehülfen Fr, 39,600
Büreau- und Reisekosten deS Forstmeisters und der
Oberförster, nach Abzug der SteigerungSvorbehalte

Fr. 5.760

und VcrspätungSzinse

Antheil der Staatöforstvenvaltung 80 Prozent
c. WirthschaftSkosten:

1) Waldkulturen und Weganlagen
2) Holzrüstlöhne
3) Hutlöhne

5,400

Fr. 45,000

Fr. 16.000

„ 62.200
k/ 29.000

4. StaatSsteuern
e. Gemeindesteuern
k. Vermischtes: Planimetrationen, Marchungen, KantonnementSkosten,

Vergütungen und Entschädigungen

Summa Betriebskosten
Forstkapitalschatzung aus 1. Januar 1861 Fr. 15,355,072. 40.

Wirthschaftsertrag
2. Forstpolizei-Verwaltung!

Ausgebe» :
» CentralverwaltungSkosten Fr. 14,400

Antheil der Forstpolizeiverwaltung 10 Prozent
6. Allgemeine Kosten der Forstvcrwaltung „ 45,000

Antheil der Forstpolizeiverwaltung 20 Prozent
c. Förderung des Forstwesens:

1) Forststatistik deS KantonS Bern Fr 1,500
2) Beitrag an die Bannwartenkurse „ 1,800
3) Beitrag an die Kosten der WirihschaftSpläne von

Gemeinden und Korporationen » 2,000

ci. Forftpolizeiliche Waldkulturen
Summe Forstpolizei-VerwaltungSkosten

Einnehmen:
» Frevelbußen Fr. 6,200
i>. Frevelcntschädnisse „ 350
c. Untersuchungsgebühren für forstliche Gutachten » 4,600
ci. WaldauSreutungSgebühren » 2,000

Mehrausgaben aus dieser Verwaltung
Reinertrag der gesummten Forstvcrwaltung

Fr. 36.00S

Fr. 107,200
12,500

„ 10,000

„ 5,000

Fr. 176,460

Fr. 281.626

Fr. 1,440

9,000

5,300
2,000

Fr. 17,740

Fr. 13,150

Fr. 4,590

Fr. 277,036

Herr Berichterstatter deS R eg ierungö r athes. Ich
möchte nur auf eine Aeußerung des Herrn Berichterstatters der
TtaatSwirthschaftSkommisston antworten Er stellte nämlich daS
vorliegende Büdget gegenüber denjenigen der letzten Jahre so

dar, daß es in auffallend ungünstigem Verhältniß erscheint.
DaS ist durchaus unrichtig, denn wenn der Posten von Fr. 90,000
als Zins der Ostweftbahnaktien nicht gestrichen würde, so würde
das ordentliche Budget nur um ungefähr Fr. 17,000 ungünstiger
stehen als daS leytiährige, und das außerordentliche Büdget
nur um Fr. 10,000 ungünstiger. Letztes Jahr war das De>
fizit des ordentlichen Budgets auf Fr. 110,732 bestimmt; dazu
kamen für Fr. 218,200 außerordentliche Ausgaben. ES ist denn
auch zu berücksichtigen, daß außerordentliche Summen verwendet
wurden, um die Brünigstraße aus bernischem Gebiete innerhalb

Tagdlotl des Großen Rathes tî«l.

ver konventionsmäßigen Frist zu erstellen. Ferner kommt in
Betracht, daß während einer Reihe von Jahren, keine Kaput-
röcke angeschafft wurden und die Anschaffung solcher letztes Jahr
um so mehr kostete. Dazu kommt die vom Bund« beschlossene

Umänderung der Jnfanteriegewehre, die auch eine Umänderung
der Munition zur Folge hatte; ferner die Umänderung des

LederzeugeS, endlich der Kredit für de» botanischen Garten, dessen

Einrichtung mehr kostete, als vorgesehen worden. Das sind
alles Ausgaben, die nicht mehr zurückkehren, so daß man sich

nicht so darüber ereifern muß. WaS die vorliegende Abtheilung
deS Büdget« betrifft, so haben die Ansätze derselben keine wesentliche

Aenderung erlitten. Die StaatSwirthschaftSkommission
deantragt eine Herabsetzung von Fr. 2000 auf dem Posten für
Waldkulturen und Weganlagen. Wie anderwärts, so muß man

105
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auch hier sich nach den Einnahmen richten; ich kann mich daher
mit dem Borschlage der StaatSwirthschaftSkommission
einverstanden erklären.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommission
Der Herr Finanzdirektor und die StaatSwirthschaflS

kommisfion sehen das Budget ungefähr mit ganz gleichen Augen
an, und wenn ich Ihnen gesagt habe, man soll im Kleinen
sparen, so geschah es, weil die Kommission bei mehreren
Ansätzen kleine Ersparnisse vorschlägt. DaS vorliegende Budget
har zwar nicht beängstigendes für den Kanton, aber ich erinnere
Sie an die wiederholte Erklärung deS Herrn Finanzdirektors
selbst, der Ihnen bei andern Anlässen sagte. der Staat könne
nicht immer auf gleich hohe Einnahmen auf dem Ohmgeld,
Salz u. s. w. rechnen, wie bisher; deßwegen sind Sie nicht sicher,
daß Sie immer solche Rechnungsüberschüsse haben werden, wie
eS seit einiqen Jahren der Fall war Zur Sache selbst

übergehend, habe ich hier eine einzige Aenderung vorzubringen, welche
die StaatSwirthschaftSkommission beantragt, nämlich eine Herabsetzung

der WinhschaftSkosten bei Ziff. 1 „Waldkulturen und
Weganlagen" von Fr. 16,666 auf Fr. 14,666 und dem
entsprechend eine Erhöhung deSWirtbschaftsertrageS aufFr. 178,466.
Diesen Antrag stellt die Kommisston gerade von dem Standpunkte

auS, den ich Ihnen vorhin bezeichnete. Es geschieht
durchaus nicht, um die Walvkultur zu vermindern, im Gegentheil,

die StaatSwirthschaftSkommission ist überzeugt, daß der
Staat am meisten zu diesem Kapital, daS in seinen Forsten
liegt, Sorge tragen soll; dagegen hält sie den letztjährigen Ansatz

von Fr. 14,666 für genügend.

Weber, Direktor der Domänen und Forsten. Ich möchte
den Antrag des RegierungsralheS zur Genehmigung empfehlen,
daß der Ansatz von Fr. 16,606 für Waldkulturen und Wcgan-
lagen unverändert bleibe. Wenn man in Betracht zieht, daß
die zu verwaltenden Staatswaldungen einen Flächenraum von
36,666 Juchartcn einnehmen, so erscheint derselbe nicht zu hoch,
denn eS trifft auf die Jucharte nur 53 Rp. und nach Abzug
der Weganlagen nur etwa 46 Rp. Die Pflanzanlagen machten
letztes Jahr einen bedeutenden Fortschritt, so daß eine große
Zahl Pflänzlinge an Gemeinden und Privaten verkauft werden
kann. Die große Nachfrage ist ein Beweis, daß die anregende
Thätigkeit ver StaatSsorstverwaltung ihre gute Wirkung bat.
Ich ersuche Sie daher bringend, diesen Kredit nicht zu re-
duziren.

Berger unterstützt den Antrag deS Vorredners
angelegentlich und zwar im Interesse der Hebung der Waldkultur na.
mentlich auch in den Gebirge», damit der Staat nicht durch
Beschncidung der Büdgetkredite Anlaß zu Bernachläßigung dieses
wichtigen Kulturzweiges gebe

Der Herr Benchrerstatter der StaatSwirthschaftSkommission
erklärt, daß er nach den Bemerkungen deS Herrn

Domänenbirektors aus der Herabsetzung deS angefochtenen
Ansatzes nicht mehr beharre.

A b st i m m u n g.

Für die unbestrittenen Ansätze

„ den Ansatz von Ar. 16,666 für „Wald-
kulturen unv Weganlagcn"

„ Herabsetzung desselben auf Fr. 14,666

Handmehr.

82 Stimmen.
7

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

18S7-t8k0.

135,416
76.533

StaatSvomänen-Verwaltung:
Ertrag der Domänen:

». Civtlgebäude und Civildomänen (mit Ablagerungsplätzen)
i> Die Pfrunddomänen (und zwei Pfrundgebäude)

Summe nach den bestehenden Verträgen

Fr, 133,378
69,396

Fr.

43,451
Z4.87Z

3,169
27,442

1,625

116,199
9.268
1,889
2,843
5,273
5,642

476
3,144
3,144

436

148,445

57.493

347,49»

».

6.

Abzug der Ausgaben:
Die CentralverwaltungSkosten:
Besoldung des Sekretärs, des Buchhalters, der Angestellten und die

Büreau- und Reisekosten der Direktion Fr. 14,466
Antheil der Staatsdomänenverwaltung 56 Prozent
Unterhalt und Hauptreparationen der Amts- und Domänengebäude:
1) Civilgebäude Fr. 46,666
2) Pfrundgebäude „ 35,666
3) Kirchengebäude „ 1,866
4) Domantalgebäude „ 26,666
5) Oeffentliche Promenaden „ 1,266

267,768
für Fr. 267,766

Fr. 7,266

c BrandversicherungSkosten für StaaiSgebäude
6. Bearbeitung von Liegenschaften, Herbstkosten, Drainirung
e. Holzlieferungen an Pächter von Staatsdomänen
k. StaatSsteuern

Gemeindesteuern
Pacht-, und DomänenbesichtigungS-, SteigerungS. und VerkausSkosten
Vermessungen und Bereinigungen
Vergütungen und Entschädigungen
KornhauS- und Kellerkosten, Abgang, kleine Besoldungen

Fr. 116,666
6,666
2,666
2,666
7.666
5,256

566
1,666
1,566

566

DaS von der Staatsverwaltung unentgeldlich benutzte
StaatSgebäude-Kapital beträgt auf 1. Januar 1861 Fr. 4,551,479

DaS zinstragende LiegenschaftSkapital, dann auf gleiche Zeit „ 5,495,586

Domänenkapitalschatzung auf 1. Januar 1861

Fr. 142,956

64
69

Fr. 16,647,659. 73
Reinertrag der Domänenverwaltung

Reinertrag der Liegenschaften

«r. 64.750

Fr. 341,736



Der Herr Berichterstalter des Regierungsrathes
empfiehlt diese Abtheilung mit der Bemerkung, daß der Regie»
rungSrath den Gesammlkredit für „Unterhalt und Hauptrepa-
raiionen der AmlS- und Domänengebäuve" auf den Änirag der
Baudirektion auf Fr. 1 10,000 festsetzte, während die Domänen»
direklion nur einen Kredit von Fr. 100,000 verlangt hatte.
Nach der Ansicht des Redners sollte man nicht weiter gehen,
als die betreffende Verwaltung verlangt, daher erklärt sich
derselbe zum voraus mit dem Antrage der SiaatSwirthschaftskom«
misston einverstanden.

Herr Berichterstatter der StaalSwirthschaftSkom-
misston. Der Unierhalt der StaatSgedäuve sollte sich

ungefähr gleich bleiben, wenn der Staat nicht neue Domänen
erwirbt. Daher sollte man eine DurchschnittSsumme als Norm
festsetzen mit der Erklärung, daß durch dieselbe die Gebäude
in baulichen Ehren erhalten werden können. Die StaatSwirth»
schaslskommisston ist der Ansicht, daß ein Kredit von Fr. 100.000
genüge und beantragt deshalb eine Herabsetzung deS Postens
tür „Unterhalt der Civilgebäude" von Fr. 46.000 auf Fr. 36.000,
gestützt auf den ursprünglichen Devis der Domäncnverwaltung
und im Hinblick auf das ohnehin in Aussicht stehende Defizit

Kilian. Direktor der öffentlichen Bauten, vertheidigt
den vom RegierungSrathe vorgeschlagenen Ansatz aus folgenden
Gründen. Die Zahl der zu unterhaltenden SlaaiSgebäude
beträgt über 1200; sie sind bekanntlich sehr verschiedener Natur.
Vertheilt man den Büdgeikredil auf diese Gebäulichkeiten, so

trifft eS durchschnittlich auf eines Fr. 92, d. h. einen Betrag,
mit dem man nicht einmal einen Ofen herstellen lassen kann,
abgesehen von weitern Reparaturen, die nothwendig wären.
Die Bauvirckiion befindet sich jewetlen in der größten
Verlegenheil, weil Vie an fie gestellten Anforderungen um so größer
sind, als in früherer Zeit auf den Unterhalt der StaalSgebäude
weniger verwendet wurde. Bedenkt man überdieß, daß der
Preis der Arbeit wie deS Materials seit einigen Jahren wesentlich

höher steht als früher, so leuchtet es ein, daß es unmöglich
ist, mit einem solchen Kredite die Gebäude deS Staates in einem
erträglichen Zustande zu erhalten. Die Einwendung, daß die

Domäncnverwaltung selbst nur einen Kredit von Kr. 100.000
verlange, wird dadurch widerlegt, daß die Direklion der Domänen
und Forsten ihr Büdget eingegeben hatte, bevor der Bericht deS

KantonsbaumeisterS vorlag und die Baudirektion die Verhält,
nisse näher untersuchen konnte.

Roth von Btpp unterstützt den Antrag der Baudirektion
mlt Rücksicht auf den schlechten Zustand, in welchem sich viele
StaalSgebäude befinden, sowie auch auS dem Grunde, daß eine

allfällige Ersparniß auf diesem.Verwaltungszweige später durch
eine Mehrausgabe wieder doppelt aufgewogen würde.

Brunner stimmt ebenfalls zum Büdgetansay nach
Antrag der Baudtrekiion, weist jedoch die Behauptung zurück, als
hätte man früher auf den Unierhalt der StaalSgebäude weniger
Sorgfalt verwendet als unter der gegenwärtigen Verwaltung;
dieselben waren nach der Ansicht deS Redners in ebenso gutem
Zustande wie jetzt.

Mühlethaler bestätigt, daß in früherer Zelt der
Unterhalt der StaatSgebäude sich auf das Nolhdürftigste beschränkt
habe, ohne jedoch diese Bemerkung auf die VerwaltungSperiode
des Herrn Brunner zu beziehen, und unterstützt den Antrag der
Baudirektion.

Ber ger ist der Anficht, daß der vorliegende Büdgeiansatz
nicht einmal hinreiche, um daS Allernothwendigste zu besorgen,
und macht den Großen Rath auf den schleckten Zustand
aufmerksam, in dem sich viele StaatSgebäude befinden, so daß z. B.
ein AmtSschreiber genöthigt ist, wenn eS regnet, sein Bett auf
eine andere Seite zu schieben, weil der Regen in daS betreffende

Lokal dringt. Der Antrag der Baudirektion wird daher ange,
legentlich unterstützt.

Weber, Direktor der Domänen und Forsten, erklärt sich
mit dem Vorschlage der Baudirektion ganz einverstanden und
bestätigt, daß der Ansatz von Fr. 100,000 im Büdget der Do-
mänendirektion daher rühre, weil sie zu einer Zeit, als der
Bericht der Baudireklion noch nickt vorlag, ihr Büdget eingab
und einfach den letzljährigen Kredit wieder aufnahm.

Gangurllet lenkl tue Aufmerksamkeit deS Großen
RalheS auf die sehr vernachläßigte nächste Umgebung des Rath-
Hauses hin und möchte die Domänendirektion einladen, zu
untersuchen, wie der Platz gegenüber der neuen katholischen Kirche
auf anständige Weise hergestellt werden könne.

Bucher unterstützr ebenfalls den Antrag deS RegieruugS-
rathes mit der Bemerkung, baß eS weder dem Finanzdirektor
angenehm sein könne, noch der Würde deS Staates entspreche,
wenn Handwerker, z. B. ein Zimmermann, Dachdecker u. s. f.
Vierteljahre lang auf Bezahlung warten müssen, weil der Kredit
erschöpft ist, während doch solche Leute das Geld sehr nöthig
haben.

K ili an Baudirektor, möchte weder auf den frühern Chef
der Domänendireklion noch auf denjenigen der Baudirektion
ein schiefes Licht werfen, sondern lediglich die Rothwcndigkeit
eines bessern Unterhalts der StaatSgebäude im Allgemeinen
Hervorheden, und ersucht die Versammlung, wohl zu bedenken,
daß bei längerer Vernachläßigung der Staat in den Fall komme,
doppelte und dreifache Kosten zu tragen, abgesehen davon, daß
eS eine Ehrensache für ihn sei, den Privaten mit gutem Bei.
spiele voranzugehen. Für den Umbau des RathhauseS. welcher
in der Summe von Fr. 110,000 nicht vorgesehen ist, wird die
Baudirektion einen besondern Plan vorlegen, wenn die neue
Kirche ihrer Vollendung entgegenrückt.

G feller zu Wichlrach ist auch der Ansicht, Saß man
am rechten Orte sparen soll, hält jedoch dafür, daß eS im
vorliegenden Falle mit doppeltem Faden nähen hieße, wenn ver
Staat hier zu sehr sparen wollte, und stimmt daher mit voller
Ueberzeugung zum Antrage der Baudireklion.

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Ueber den
Unterhalt der StaatSgebäude wurde schon vor 1846 geklagt und seither

immer wieder, doch ergibt sich aus Berichten der RegierungS-
ftatthalter, daß eS gegenwärtig im Allgemeinen besser damit
stehe. Eine Erhöhung deS BüdgetkrediteS auS dem Grunde zu
beschließen, weil der vorjährige Ansatz nicht zur Bezahlung aller
Gläubiger hinreichte, wäre nicht gerechtfertigt. Wenn die
Baudireklion sich inner den Schranken des Budgets bewegt, so tritt
dieser Fall nicht ein, oa die Staatskasse im Stande ist, alle
gesetzlichen Bedürfnisse zu bestreiken. Ein durchaus falsches
System ist eS, wenn man im vorhergehenden Jahre den
künftigen Kredit schon angreift, während tue KantonSbuchhalterei
die Weisung hat, keine Uederschreitung des BüdgetS zu visiren.
Dem Herrn Ganguillet, welcher uns die Umgebung deS
RathhauseS schilderte, möchte ich bemerken, daß man in der Stadt
noch an manchem Orte Rundschau halten könnte, so z. B.
beim Christoffelthurm, um zu untersuchen, wie gut sich derselbe
auSnehme. Schließlich halte ich dafür, man solle hinsichtlich
deS in Frage stehenden Kredites nicht weiter gehen als voriges
Jahr, und möchte die Baudirektion einladen, eher einmal darauf
Bedacht zu nehmen, wie die Einnahmsquellen deS Staates
vermehrt werden können, statt fortwährend größere Ansprüche
an denselben zu machen.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaf tSkom-
mission. SS ist schwer, bei der Büvgetberathung Ersparnisse
durchzusetzen, denn wenn man auf einem Posten eine Be-



418

schränkung der Ausgaben vorschlägt, heißt eS: nur da nicht,
lieber an einem andern Orte! und dort kommt dieselbe Einrede
wieder Die StaatSwirthschaftSkommission ist einverstanden,
daß die SlatSgebäude gehörig unterhallen werden, aber sie will
dafür eine gewisse Norm eine durchschnittliche Kreditsumme als
Regel aufstellen, Eine Erhöhung des BüdgetansatzeS ist
deßhalb nicht nöthig, denn wo außerordentliche Bauten mit größer»
Kosten zu erstelle» sind, soll die Verwaltung lieber einen
außerordentlichen Kredit verlangen; für den gewöhnlichen Unterhalt
der StaatSgebäude sollte eine Summe von Fr. 100,000 genügen.
Die Kommission hielt sich auch aus dem formellen Grunde an

diesen Ansatz, weil die eine Direktion denselben als hinreichend
in ihr Büdget aufgenommen hatte.

Abstimmung.
Für die unbestrittenen Ansâtze Handmehr

v den Ansatz von îFr. t 10,000 (Unterhalt
der StaatSgebäude) 81 Stimmen.

„ den Antrag der Staats wirthschafts-
kommtssion 37

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1857-1860.

ö. Kapitalien

8,331
l 3,089

361,621

259,369

38,217

l7,35l

192.287
16,000

800

zu 30, "/o Fr,
4'/,°/-. „
4°/« „

0"

j-
1. Rohertrag deS Kapitalfonds der Hypothekarkaffe

s Oberländer hypothekarkaffe

i> Allgemeine „
c. Innerer ZinSrodel:

1) Ostwestbahnaktien
2) Uebrige Kapitalien

6, KantonalbankobligationSrestanzen
2. Rohertrag deS Kapitalfonds der Domänenkaffe
3. „ „ „ /, Zehnt- u. Bodenzinsliquidation

Total Rohertrag
Abzug der Ausgaben:

1) Depotzinse, wovon zu
3>/z°/o Fr. 800,000.
4°/« „ 9.900.000 i

2) 3°/o (der LandeSfremtzen)
3) 3°/o (ber AuSwanderungSagenten)
4) Domänenkassa,chuld (Kaufrestanz vom Rüttigut)
5) Schuld deS obrigkeitlichen ZinSrodelS:

s ohne ZinS (Taubstummenanstalt)
6, Zins zu 4 «

» (MüSlin'sckeS Legat)
c. Staatsanleihen für Eisenbahnen

Zins m 4'/,»/j, z, 90.000
Provision '/-«/« » 450

7.050.000
8.450.000
1,800,000

2,000.000
756,000

27.000
1,050.000

400,000

Ar,

»
»

»

»
»

10,700,000

20,000
15,000

170,000

20000
12,500

2,000.000

6) BerwaltungSkosten:
s. Besoldungen deS Verwalters, KassierS und Buchhalters Fr,
6. Besoldungen der Angestellten mit Inbegriff der Büreaukosten

Fr. 22,900
Abzug der Einnahmen von BerwaltungSprovisionen „ 9,000

9,600

13,900

Bleibt Reinertrag der Hypothekarkaffe
4 Rohertrag des Kapitalfonds der Kantonalbank von

ZinS zu 4°/o
Muthmaßlicher Gewinn

Fr. 3,500,000

Fr 24«,750
380,250

„ 72,000

„ 90,000

„ 29.735
1.080

„ 42,000
16,000

Fr. 877.815

Fr, 424.000

„ 600

„ 450

„ 6,800

50«

y 90,450

23,500

Abzug der Ausgaben:
Besoldungen der Beamten und Angestellten und übrige Büreaukosten der Hauptbank

und der drei Filialen
Antheil der Direktion und der Beamten am muthmaßlichen Reingewinn von

Fr, 100.000 25 »/«

Reinertrag des Kapitalfonds der Kantonalbank
5, ZinS deS Kapitalfonds der Salzhandlung Fr, 400,000

» » » „ Staatsapoiheke „ 20,000

Fr. 546,300

Fr. 331,515

Fr. 140,000

„ 163.000
Frl 3034X10

„ 63,000

» 25,000

Fr. 88,l100

Fr. 215,000
» 16,000
„ 800



Herr Berichterstatter des RegieruugsralheS. Die
Verminderung dcS Reinertrages der Hypothekarkasse gegenüber
dem letztjährigen Büdöet rührt daher, daß die DepotSgelder von
3'/? Prozent, welche voriges Jahr noch Fr. 2,700,000 betrugen,
bis auf einen Betrag von Fr. 800,000 in 4prozentige
umgewandelt wurden, was eine Mindereinnahme von annährend
Hr. 10,000 verursacht. Bet der Kantonalbank beantragt die

StaatSwirthschaftSkommission eine Erhöhung deS Reinertrages
um Fr. 7(1(10, womit ich einverstanden bin Eine wesentliche
Mindereinnahme wird verursacht, wenn Sie den Antrag der
StaatSwirthschaftSkommission auf Streichung des Ansatzes von
Fr. 00,(10(1 als ZinS der 4000 dem Staate gehörenden Ostwest-
dahnaktien annehmen Ich gebe zwar zu, daß man über den
Werth dieser Aktien verschiedener Ansicht sein kann. Aber so

wie die Sache gegenwärtig steht, glaube ich, eS sei nicht der
Fall, dieselben ganz zu streichen. Die Veräußerung der Linie
Luzern-Zug, welche einen Theil des Vermögens der Ostwest-
bahn bildet, steht bevor; sie hat ungefähr 4 Millionen gekostet,
der Bauwerth wird auf 3'/, Millionen geschätzt, und ich glaube,
die Nordostbahn werde ungefähr diesen Preis bezahlen. Die
Unierhandlungen sind noch nicht vollendet; die Aktionäre werden
den Vertrag zu genehmigen haben, eö wäre denn, daß der
Staat Bern Lust hätte, das Geld vorzuschießen, was ich sehr
bezweifle. Nun werden noch etwa 2 Millionen erforderlich sein,
um die Gläubiger zu bezahlen. Es sind nämlich bedeutend
mehr Gläubiger zum Vorschein gekommen, als man stach den
Büchern der Ostwestbahn hätte glauben sollen; doch erwartet
man, je nachdem die Jurabahnobltgalionen verwerthet werden
können, noch einen Vermögensüberschuß von nahezu 2 Millionen
Franken, so daß der Staat Bern noch ungefähr 30—33 Prozent
wird erhalten können. Nun kann man verschiedener Ansicht
darüber sein, ob der betreffende Betrag auf Rechnung deS
Kapitals geschrieben, oder ob zuerst der Zins in Rechnung
gebracht werden soll. Ich halte letzteres für richtiger; dte
StaatSwirthschaftSkommission jedoch war anderer Ansicht und beantragt
die Streichung des Ansatzes von Fr. 90,000. Ich ersuche Sie,
denselben im Büdget stehen zu lassen und einen definitiven
Entscheid über diesen Punkt erst zu fassen, wenn der Verkauf
der erwähnten Eisenbahnlinie abgeschlossen sein wird.

Herr Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.
Wir sind beim wichtigsten Posten angelangt, der

indcffen mehr formeller Natur ist; materiel bleibt eS ganz gleich,
ob Sie nach dem Antrage der Regierung over nach demjenigen
der Kommission entscheiden; Sie haben deßwegen nicht einen
einzigen Rappen mehr in der Staatskasse. Dte Staatswirth-
schaftskommtssion beantragt die Streichnng dcS Ansatzes von
Fr. 90,000 als Zins der dem Staate gehörenden 4000 Ost-
wcstbahnaklien aus folgenden Gründen. Sie hält dafür, daS
Büvget soll eine Wahrheit sein; man soll nicht mehr
Ausgaben machen, als wirklich nothwendig sind, andererseits soll
man aber auch die Einnahmen nicht günstiger darstellen, als
sie sich in Wirklichkeit rechtfertigen. Ich erlaube mir ein Beispiel

anzuführen. Der Kanton Bern hatte laut Vertrag mit
dem Bunde eine gewisse Summe als Entschädigung für Posten
und Zölle zu fordern. Wir wurde eS gehalten, als die
eidgenössische Postverwaltung nicht die volle Entschädigung auö-
zahlen konnte? Es wurde nur so viel in Rechnung gebracht,
als vom Bunde zu erwarten war. Hier soll eS ganz gleich
gehalten werden. Nun frage ich Sie: ist ein Einziger von
Ihnen, der wirklich glaubt, die Ostwestbahnaktien werden im
Jahre 1862 Fr. 90,00(1 ZinS abwerfen? Ich möchte den Mann
gerne sehen! Die StaatSwirthschaftSkommission wenigstens
glaubt es nicht. Seit letztem April ist die Ostwestbahngesellschaft

aufgelöst, sie ist in Liquidation begriffen. Nun fragt eS

sich: ist das GesellschaftSvermögen so beschaffen, daß Sie
annehmen können, der Kanton Bern erhalte 4'/, Prozent für seine
4000 Aktien? Können Sie auf diese Einnahme rechnen? Der
Herr Finanzdirektor sagt, man könne eS so auffassen, aber man
könne auch den Entscheid verschieben, bis die Liquidation fertig

Tagdlatt des Großen Rathe« t««t.

sei. DaS deutet aber schon an, daß auch der Herr Finanz-
direktor glaubt, Kapital und ZinS erhalte man nicht. Er nimmt
selbst an, der Staat werde nur etwa 30 Prozent deS Kapitals
erhalten; daher soll man sich nicht läuschen durch den Glauben,
daß man noch ZinS erhalte. Von zweien Eines. Entweder
kommt die Liquidation in diesem Jahre noch zu Stande durch
den Verkauf der Strecke Luzern-Zug, dann bekommt jeder Aktionär
seinen Theil, dann bekommen Sie nach der Schätzung des Herrn
Scherz 30 Prozent des Kapitals, aber keinen ZinS. Ober die

Liquidation kommt nicht zu Ende und eS entstehen Schwierigkeiten,

- dann frage ich Sie: woher soll in diesem Falle Herr
Liquidator Simon eine» ZinS von Fr. 90,000 für den Kanton
Bern nehmen? Ich weiß Mcht, woher. Die
StaatSwirthschaftSkommission betrachtet daher diesen Einnahmeposten als
rein illusorisch WaS ist die weitere Konsequenz? Wenn Sie
diesen Posten von Fr. 90,000 stehen lassen, dann haben Sie
auf Ihrem Büdget den ZinS, während das Kapital verloren
und abzuschreiben ist. In der Wirklichkeit ist die Sache gleich,
ob Sie so oder so verfahren, aber Ihre Rechnung gestaltet sich

anders, wenn Sie einfach das, waS auS der Liquidation zurückkommt

als Kapital in Rechnung bringen und den ZinS verloren
geben; die Kapitalabschreibung »st dann kleiner. Da dte
Gesellschaft nicht mehr zahlungsfähig ist, so nimmt man nicht an,
daß sie noch den Zins zahlen könne; die Gläubiger werden am
Ende froh sein, wenn sie das Kapital erhalten. Das sind die

Gründe, warum die Kommission findet, eö entspreche der Wahrheit

besser, wenn man diese Renie, die in Wirklichkeit nicht
eristirt, geradezu streicht. Von einem Mitgliede der Kommisston
wurde zwar bemerkt, die Streichung deS Ansatzes könne

gefährlich sein, weil es den Anschein hätte, als würde der

Kanton Bern auf sein Guthaben verzichten; daher soll man
wenigstens einen Theil der Fr. 90,0(10 stehen lassen. DaS
besorgen Sie nicht. Die StaatSwirthschaftSkommission kann

daher auch diesen Antrag nicht zugeben, weil sie überzeugt ist,

man bekomme keinen Centime ZinS. Sie schließt mit dem Satze:
Rous avons kait notre eleuil.

vr. Schneider. Wenn ich hier das Wort ergreife, so

fürchte ich, ich könnte vom Präsidium zur Ordnung gewiesen

werden, weil ich einigermaßen abschweife. Die Frage selber,
ob der angefochtene Ansatz auf daS Büdget zu nehmen sei oder
nicht, imeresstrt mich nicht so sehr; daS Resultat wird am Ende

dasselbe sein. Aber man benutzt oft die Gelegenheit der Büv-
gctberathung, um eine Frage an die Verwaltungsbehörden zu

stellen; daher erlaube ich mir, es ebenfalls zu thun. Ich er.
innere Sie daran, daß man zur Zelt, als daö Unternehmen der

Ostwestbahn auftauchte, die Erstellung einer durchgehenden
Linie vom Bodensee über Bern nach dem Westen im Auge Halle.

Man hatte auch den künftigen BerwaltungSsitz der schweizerischen

Eisenbahnen im Auge, indem man darauf bedacht war,
Bern zum Sitze der Centralverwaltung zu machen, wenn
einmal eine Fusion derselben in'S Werk gesetzt sein werde. Nun
haben Sie in öffentlichen Blättern gelesen, wie die Sache
gegenwärtig steht. Nachdem Bern mit einem großen Theil seines

Kapitals zwei Stücke der Ostwestbahn gekauft hat (auch auf
der Strecke Zug-Luzern haftet berner Geld), kommt von Zürich
aus daS Projekt der Reppisch-Ltnie, deren Ausführung zur
Folge hat, daß die Eisenbahn nicht nach RapperSwyl gebaut,
sondern nach Zürich abgelenkt wird. Noch mehr: die Nordostbahn

kommt nach Luzern, und dann werden die Luzerner nicht
die Ersten sein, welche durch daS Entlebuch bauen; sie werden
dieselbe Rolle fortspielen, die sie bisher gespielt haben, und sich

den Verkehr von allen Seiten zuleiten lassen. Indessen
verzweifle ich nicht ganz an der Sache. Wenn die Nordostbahn
einmal nach Luzern kommt, wird vielleicht Herr Escher Bern
Anerbietungen, honorige Anerbietungen, wie eS seinem Charakter
angemessen ist, zur Forlsetzung der Linie machen. Vielleicht werden
die Anerbietungen dahin gehen, den Betrieb zu übernehmen,
daß der Leu auf der berner Bahn nach Neuenstadt fahre. Ich
fühle da einwentg Ehrensache und wünsche, daß die Regierung
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Auskunft gebe. Ich verlange dieselbe nichl schon jetzt, sondern
wünsche, daß die Regierung den Anlaß dieser Sitzung benutze,
uns klares Wasser darüber einzuschenken, wie sie die
gegenwärtigen Verhältnisse aussaßt. WaS den angefochtenen Ansatz
beirifft, so Halle ich ihn für gerechtfertigt. So lange nicht
liquidier ist, muß die Behörde voraussetzen, daß die Zinsen
flüssig werden. Geschieht eS nicht, dann soll eine definitive
Verfügung später getroffen werben. Ich stimme daher in Ue-
beigen zum Antrage des RegierungSratheS.

Steiner, Müller. Ich hingegen stimme zum Antrage
der SiaatSwirthschafiSkommissron. Da wo der Finanzdirektor
selbst erklärt, daß 70 Prozent vom Kapital verloren gehen,
gehen die Zinse nichl ein. Die Zinse der Ostwestbanakiien sind

vorjähriger Schnee, und diesen rechne ich nicht zu den
Einnahmen. um so weniger, als ich nicht sehe, wie die Zinse des

AnleihenS von 12 Millionen bestrilten werden sollen. Der
Herr Finanzdirektor möchte zwar hier nach dem Betspiele von
Eisenbahngesellscdaften verfahren, und die Zinse erst später
berechnen; ich wäre aber lieber dem Grundsatze treu geblieben,
wahr zu rechnen und die Zinse auch während der Bauzeit zu
berechnen. Man sieht seit einiger Zeit eine Masse silberner
Fünffränkler cirknliren, das Publikum freut sich dessen; mich
aber beschleicht beim Anblicke derselben ein unheimliches Gefühl,
weil ich denken muß, dieses Geld sei vom Baron Rothschild
entlehnt und wir müssen eS zurückgeben. Bei diesem Anlasse
möchte ich noch einen andern Gegenstand berühren. Ich hörte,
daß noch ein bedeutendes Quantum Obligationen des Jura
industriel in der LiqutdationSmasse der Ostwestbahn liege.
Bekanntlich wurden seiner Zeit 1000 Stück Ostwestbahnobliga-
tionen gegen ebensoviel PrioritäiSobligationen aus daS 3
Millionen Anleihen des Jura industriel ausgetauscht; in der Folge
aber wurde der KurSwerth dieser Obligationen der Art in Frage
gestellt, daß die Regierung selbst den Verlust auf diesem
Tauschgeschäfte aus Fr. 500,000 schätzte. Der daherige Vertrag
enthält folgende Klausel: „Sollte infolge einer allfälligen Fallite
(der Gesellschaft des Jura industriel) die Hypothek auf der
Bahn nebst Zubehörde wirkungslos werden, so soll die
Aushebung des gegenwärtigen Vertrages und Zurücksetzung der

Sachen in den frühern Zustand stattfinden." Nun find drei
Fälle denkbar. Entweder hat die Aufhebung deS Vertrages und
Vollziehung des RücktauscheS staltgefunden, daS kann ich nicht
glauben; oder zweitens, der Vertrag wurde aufrecht gehalten
und die AuSbezahlung der Ostwestbahnobligalionen hat
stattgefunden; oder drittens eS haben sich gegenüber der betreffenden
Gesellschaft Anstünde erhoben, aber dann hätten die
Staatsbehörden die erforderlichen Maßregeln zur Wahrung ver Rechte
deS Staates treffen und die Sache hinter den Richter legen
sollen. Ich finde, die Regierung hätte die Pflicht gehabt, die
daherigen Verhandlungen zu überwachen, weil der Staat der
größte Aktionär ist, um möglichst viel aus dem Schiffbruche zu
reiten. Der Art. 3 des Kaufvertrages vom 10. Juni 1361
zwischen der Ostwestbakngesellschaft und dem Staate um tue
Ostwestbahnlinien enthält folgende Bestimmung: „Die Regierung
wird die Verwendung der Kaufsumme überwachen und behält
sich vor, die AuSbezahlung der Gläubiger gemäß den
Anerkennungen und Anweisungen der Gesellschaft direkt besorgen zu
lassen." Ich wünsche nun darüber Aufschluß zu erhalten, waS
in dieser Beziehung geschehen ser

Bühler. Ich erlaube mir auch zwei Worte, Die Sache
ist einfach, aber sie ist der Mühe werth, daß mau sie prüfe.
Entweder liquidier die Ostwestdahngesellschast «och in diesem
Jahre, van« erhallen wir nach der Angabc deS Herrn Finanz-
direktorS 30—35 Prozent auf unsern zwei Millionen. Erfolgt
das, so ist eS gleichgültig, ob man es als Rückzahlung des
Kapitals oder des Zinses betrachte. Indessen ist eS ein
allgemeiner Grundsatz, daß man zuerst die Zinse verrechne, erst
nachher daS Kapital. Liquidirt indessen diese Gesellschaft nicht
und kann sie nicht zurückzahlen, so ändert das die Sache wenig;

nur wird dann der Staat um Fr. 90,000 weniger eingenommen

haben, als im Büdgel vorgesehen worden, und in dieser
Beziehung kann man an die Rechnungsresultate der letzte»
Jahre erinnern, die sich bedeutend günstiger gestalteten, als im
Büdgel vorgesehen war. Dagegen ist nicht zu übersehen, daß
der heutige Beschluß auf die spätere Entwicklung des Ostwest-
bahnunternehmenS Einfluß haben könnte. Herr Dr. Schneider
hat bereits angedeutet, daß der Fall eintreten könnte, daß die

Herren Zürcher uns später Anerbietungen machen könnten.
Auch von einer allgemeinen Fusion der schweizerischen
Eisendahnen war schon die Rede. Ich muß also darauf halten,
daß wir die Ausgaben, dle wir für die Ostwestbahn hallen,
gehörig in Anschlag bringen, um sie später in die Wagschale
zu legen. Mir scheint daher, eS sei ganz einfach, den Zins in
Anspruch zu nehmen, und eS wäre nicht gerechtfertigt, denselben
geradezu wegzulassen, als würden wir darauf verzichten Daher
unterstütze tch den Antrag des RegierungSratheS.

Revel Ich wäre froh, wenn dieser Zins bezahlt würbe,
denn ich bin selbst dabei betheiligt, zweifle aber daran, und will
lagen, warum. Wie Sie aus dem Munde des Herrn Finanz-
birektorS gehört haben, findet die Liquidation statt; die Nord
ostbahngesellschast bietet 3'/, Millionen und VaS Geschäft wirb
«m Verlause veS nächsten Monats Jänner der Aktionär««-
sammlung vorgelegt werden. Sobald nun die Aktionäre den
Verkanf genehmigt haben, werden keine Zinse mehr bezahlt, so

daß wir aus den Fall einer sechs Monate andauernden
Liquidation nur für sechs Monate Zinse beziehen Wenn nun der
Büdgetansatz von 90,000 Fr. zu hoch ist, so haben wir doch

Hoffnung, die Hälfte davon zu erhalten; die Ostwestbahn wird
die Zinse so lange bezahlen, bis die Nordostdahn daS Kapital
abzahlt. AuS diesem Grunde möchte ich vorschlagen, hier die
Summe von Fr. 45,000 anstatt 90,000 anzusetzend

Gangut ltet. Der Herr Finanzdirektor, welcher vorhin
aus einen Antrag, den ich gestellt, ziemlich gereizt antwortete,
wird eS nicht übel nehmen, wenn ich mir hier einige Worrc
erlaube. DaS Beispiel, VaS er anführte, hinkt, denn tch werde
mich so wenig zur Stütze deS Christophel machen lassen als
Herr Scherz. Zur Sache selbst übergehend, muß ich den Antrag
der StaalSwlrthschaftökommission unterstützen Mit der
Liquidation der Ostwestbahn geht eS nichl so rasch, wie man glaubt.
Ich kann nicht begreifen, warum man einen solchen Ansatz in
das Bridget aufnahm, und möchte den Herrn Finanzdirektor
fragen, ob man den im letztjährigen Büdgel vorgesehenen Zins
wirklich eingenommen have. Ich zweifle daran, eS sei den»,
vap er auf daS Kapital der StaalSbahn getragen wurde. Ich
weiß nicht, wir es mir der Liquidation herauskommt, aber das
weiß ich, daß der Etat der Schulden der Ostwestbahn viel
größer ist, als wir noch in der letzten Sitzung geglaubt haben,
daß viele Unternehmer um ihre Forderungen sehr bekümmert
sind. Wenn nun die Strecke Baar - Luzern besser verwerthet
wird als man früher erwartete, und die Aktionäre etwas
zurückerhalten, so ist dieß natürlich eine Ginnahme, die später
zu verrechnen ist; der Herr Finanzdirektor wird eS gewiß nicht
bedauern. Im Uebrigen schließe ich mich dem Wunsche des

Herrn Sterner an, welcher Auskunft über den Stand der Sache
verlangte

Seßler. Ich bm so frei, den Antrag zu reproduziren,
den ich in der StaatSwirthschaflSkommission gestellt habe, zwer
Prozent in das Büdgel aufzunehmen, also Fr. 40,000, Ich
nehme Seit Standpunkt eines gewöhnlichen Haushalters ein;
tch möchte mich durchaus nicht täuschen, aber auch nicht ein
Recht preisgeben, um die Aktionäre nicht zum Glauben zu
dringen, als hätte der Große Rath fein Recht verscherzt. Ich
möchte sie aber auch nicht damit läuschen, daß sie meinten, eS

wäre noch die ganze ZmSsumme zu erheben Wenn wir zwei
Prozent annehmen, so werden wir nicht weit von der Wahrheit

entfernt fern. Ich würde mich scheuen, diese Fr. 40,000



vorzuschlagen, wenn das Resultat des Budget besser wär», und
denke, cS werde kaum viel Appetit auf diese Summe vorhanden
sein, um fie etwa für Straßen in Anspruch zu nehmen

Roth von Bipp. Ich hingegen stimme zum Antrage der
StaatSwirihschaftSkommission. Ich sehe gar nicht ein, wie wir
bezüglich der Ostwestbahn, von der wir so oft getauscht wurden,
unS selber täuschen sollen. Ich glaube, die Erfahrung sollte
unS eines Bessern belehren, und hatte den Antrag der
StaatSwirihschaftSkommisfion für vollkommen gerechtfertigt.

Lehmann, I. U. Zck schließe mich dem Antrage deS

Herrn Seßler an. Es ist richtig, daß, wenn schon ein Ansatz
von Fr. 90,VW im Büdget steht, der Staat einem Vertust nicht
entgehen wird. ES wird davon abhängen, wie viel Zins die

übrigen Aktionäre erhalten werden; der Staat wird auch im
Verhältniß dazu entschädigt werden.

Stuber Herr Seßler sagt«, der Große Rath soll nicht
aus sein Recht verzichten. Die ganze Streitfrage ist nur die:
will man einen ZinSansatz aufnehmen oder allcS am Kapital
abschreiben? Ich glaube, letzteres sei der richtige Weg. Wenn
die Liquidation der Ostwestbahn einmal stattgefunden hat, dann
werden nach der Aussage des Herrn Finanzdirektor« noch 30
dtS 35 Prozent deS Aktienkapitals erhältlich sein. Daß wir
irgend einen Zins erhalten werden, kann ich mir gar nicht
denken. Ich glaube, eS sei dabei durchaus nichts zu befürchten,
wenn wir das wirkliche Verhältniß annehmen. Ich halte eS

nicht für einen richtigen Grundsatz, wenn man bei einem
Kapitalverlust die Zinse zuerst berechnet. Es mahnt mich an
elnen Spruch deS Fabeldichters Lafontaine, in dessen Schriften
man folgende Grabschrift findet:

,3e»r> 5 en alla comme il êtait venu.
.Mangeant son loncks avant son revenu."

Wenn wir auch die 30—35 Prozent etwa nach drei Monaten
erhalten, so hätten wir dann von ungefähr Fr. 700,000 den

ZinS von neun Monaten- aber oaS wäre noch lange nicht
Fr. 40.000. Ich stimme daher zum Antrage der StaatSwirth-
scvaftSkommission

Herr Berichterstatter deS RegierungSrathcS. Wie
vorauszusehen war. nehmen mehrere Mitglieder deS Großen
Rathes Anstoß an dem Einnahmeposten von Fr. 90,000, der
als ZinS der Ostwestbahnaktien im Budget erscheint. Ich
begreife vollkommen, daß man verschiedener Anficht darüber sein

kann, ob der muthmaßliche Ausfall von den Zinsen oder vom
Kapital abgerechnet werden soll Wird letzteres beschlossen, so

werden die Zinse nicht bezahlt; beschlossen Sie aber erstere»,
so hat man wenigsten« eine theilweise Zinsvergütung. Aber
waS mich hauptsächlich bewogen hat. den fraglichen Ansatz in
daS Büdget aufzunehmen, ist der Umstand- daß
noch nicht liquidirt ist. Im Laufe der Berathung wurde ein

Mittelantrag gestellt, der mir am zweckmäßigsten scheint. Herr
Ganguillet wünscht zu wissen, ob der ZinS der Ostwestbahnaktien

von 18kl bezahlt sei. Er ist nicht bezahlt, daher wird
ei auch weder im Einnehmen noch im Baukonto erscheinen,
sondern als ausstehend verzeigt und nach der Liquidation
verrechnet. Bezüglich deS Verkaufes der Linie Luzern-Baar muß
ich etwas mißverstanden worden sein. Die Summe von 3f/,
Millionen ist noch nicht definitiv angeboten worden, dagegen
kam ein Uebereinkommen zwischen der Nordostbahn und den

betheiligten Kantonen zu Stande, worin die genannt« Linie
,n einem Werthe von 3 V» Millionen aufgenommen ist. Herr
Dr. Schneider verlangt Auskunft über dasjenige, was im
Allgemeinen bezüglich der weitem Entwicklung dieser Angelegenheit

geschehen ist. Ich bin nicht im Falle, hier darüber AuS-
kunst zu geben; ich halte dafür, eS gehöre nicht dahin. Indessen
kann die Sacke immerhin so erheblich werden, daß die Regierung

sich vielleicht veranlaßt sehen wird, im Laufe dieser

Vtzung auf sachbezügliche Anfragen zu antworten ; ich Persönlich
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halte mich nicht für befugt dazu. Aehnlich verhält eS sich mit
den Bemerkungen der Herren Steiner und Ganguillet in Betreff
der Obligationen deS Jura industriel Hierüber habe ich zunächst
folgendes zu erwiedern, und wenn dieß nicht genügt, so müßt»
ich die Herren bitten, fich auf reglementSmäßigem Wege durch
eine Interpellation oder Motion weitere Auskunft zu verschaffen
Der RegierungSraih hat beschlossen, aus dem Kaufpreise von
7 Millionen sollen alle Forderungen bezahlt werden, die ein
Pfandrecht auf der Eisenbahnlinie erworben haben. Als solche
erscheinen in erster Linie die Expropriate», dann die Forderungen

des Staates die nur insofern Pfandrecht haben, als er
Inhaber von Obligationen ist; ferner die Forderungen von
Gläubigern, die auf dem BetreibungSweg ein Pfandrecht
erwarben ; endlich die Obligationen. Bis dahin ist der größte
Theil der Erpropriaten bezahlt, ebenso alle Forderungen, die
auf dem BetreibungSweg ein Pfandrecht erworben haben; auch
dle Obligationen bis an ungefähr 800 Stück. Einzelne Gläubiger

hatten Einsprache erhoben wegen der Klassifikation. Wie
ich hörte, find jedoch diese Anstünde geHoden. WaS den Tausch
mit Jurabahnobligationen betrifft, so ist der Inhaber der
betreffenden Obligationen auch bezahlt. Ich mache aufmerksam,
daß dieß unter allen Umständen geschehen mußte, da die
Obligationen auf der Linie haften und der Staat Schuldner
war. Nun wäre eS etwas Neues, wenn ich als Schuldner
gesagt hätte, der und der Gläubiger soll nicht bezahlt werden.
Man soll daher die Stellung des Staates als Schuldner für
den Kaufpreis nicht mit seiner Stellung als Aktionär
verwechseln. Herr Steiner scheint zu glauben, der Staat hätte
als Aktionär die Pflicht und das Recht gehabt, die fragliche
Summe beim Richter zu depontren. Ich bestreike das. Der
Art. 3 des Kaufvertrages hat denn auch nicht den Sinn, daß
die Regierung daS Recht gehabt hätte zu untersuchen, welche

orderungen berechtigt seien oder nicht, sondern sie hatte die
orderungen zu bezahlen, die ein Pfandrecht haben. Es geht

dieß aus dem Beschlusse deS Großen RatheS hervor, wonach
die Regierung sich vorbehielt, die AuSbezahlung der Gläubiger
„gemäß den Anerkennungen und Anweisungen der Gesellschaft"
direkt besorgen zu lassen Run wurde bei jeder Forderung
jeweilen untersucht, ob sie ein Pfandrecht habe. Ungeachtet
die Forderungen der Angestellten der Ostwestbahngesellschaft,
die sich aus etwa Fr. 100,000 belaufen, in den Vorrang gestellt
wurden, sind sie dennoch nicht bezahlt, da der Staat zuerst sich

überzeugen will, ob alle Forderungen mit Pfandrecht aus den
7 Millionen bezahlt werden können.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschastSkom-
mission. Ich kann die Herren, die bezüglich der Fr. 500,000.
welche alS muthmaßlicher Verlust auf den eingetauschten
Obligationen deS Jura industriel betrachtet werden, Auskunft ver
langen, versichern, daß dieser Punkt in der StaatswinhschaftS-
kommisston ebenfalls besprochen und die Regierung ersucht wurde,
ihr Augenmerk auf die Vollziehung deS Vertrages zu richten,
daß aber gleichzeitig beschlossen wurde, diesen Gegenstand im
Großen Rathe bei Anlaß der Büdgetbcrathung nicht anzuregen
Ich darf beifügen, daß die Mitglieder der Kommission in diesem
Punkte einig waren. Nun ein Wort über die Frage, ob die

Fr. 90,000 als Zins der Ostwestbahnaktien auf dem Büdget
stehen bleiben sollen oder nicht. Ein Mitglied des Großen
RatheS stellte eine Berechnung auf und sagte, Etwas komme
doch heraus und diese« Etwas trage Zins. Woher jedoch der
betreffende Herr saS Geld zum Ansätze von Fr. 45,0Ät nimmt,
weiß ich nicht. Auch die Herren Seßler und Lehmann haben
ihren Antrag eigentlich nicht sehr stark motivirt. Nach dem
Civilgesetze können Sie von Ihrem Schuldner nicht mehr
verlangen,. als er von Ihnen erhalten; von einer Zinszahlung
ist im vorliegenden Falle keine Rede, und ich begreife daher
nicht, wie man auf diesem Posten beharren kann. Materiel
kommt eS für den Staat ganz auf daS Gleiche heraus, ob Sie
eine größere Kapitalabschreibung oder die Verrechnung des
Zinses vorziehen. Wenn eS sich so verhielte, wie Herr Bühler.



4SS

das Verhältniß darstellte, so wäre eS gut; aber das ist eben

nicht der Fall. Ich frage: wenn Herr Bühler ein HauS zu
»erkaufen hat, auf dem ein Kapital steht, welches seil hundert
Jahren keinen ZinS trug, — wird er dann vom Käufer den

rückständigen Zins verlangen? Ich glaube nicht, und wenn
man ihn auf diesen ZinS der Ostwestbahnaktien collociren wollte,
so möchte ich ihn fragen, was er dafür geben würde. Viel zu
erwarten ist da nicht; täusche man sich daher nicht. Das ist
nicht Ihr Wunsch, getäuscht zu werden, deßhalb muß ich am
Antrage der StaatSwirihschafiSkommission festhalten und ersuche

Sie, den Posten von Fr. 90,000 für Zins, den Sie nicht
erhalten werden, gar nicht in das Büdget aufzunehmen.

Revel schließt sich dem Antrage deS Herrn Seßler an.

Abstimmung.
Für die unbestrittenen Ansäße Handmehr.

„ Beibehaltung des bestrittcnen Ansatzes
von Fr. 90.900 37 Stimmen.

„ Für Streichung desselben 56 „

Der Herr Berichterstatter der Staa tS wirth schaftS-
kommisston holt hier den Antrag derselben nach, welcher
dahin geht, den muthmaßlichen Reinertrag deS Kapitalfonds
der Kantonalbank auf Fr. 222.000, also um Fr. 7000 zu
erhöhen und übereinstimmend hiermit auch die vorhergehenden
Ansätze für „Rohertrag" und »Abzug der Ausgaben" zu mo-
difiziren.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
erklärt sich mit diesem Antrag einverstanden.

Gangui llet empfiehlt denselben ebenfalls mit der
Bemerkung, daß der Große Rath im Hinblick auf die Resultate
dieses JahreS unbedenklich die vorgeschlagene Erhöhung der
Einnahmen beschließen dürfe.

Der Antrag der StaatSwirthschastSkommission
wird ohne Einsprache genehmigt.

Der Reinertrag der Kapitalien beträgt nun
Fr. 480,315.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

I 857-t8kt).

1,003,634
1.484.905

471,389

16.000
87,270
81,215
14,875
10.440

1,143
3.133
3,710

775.235
244,677

18,039
14,874

2,000
914

15,084

1,862
457

12,596

II Ertrag der Regalien
1. Rohertrag des Salzregals:

Verkauf von 145,000 Ccntnern Salz, à Fr. 10
Ankaufspreis von 145,000 Centnern Salz

Summe Rohertrag
Abzug der Ausgaben:

ZinS deS BetricbkapitalS von Fr. 400,000 à 4 °/»
Fuhrlöhne in die innern Magazine und zu den Bütten
AuSwägerlöhne
Besoldung der Centralbeamten
Vergütungen an die AuSwäger für Baarzahlungcn

„ „ „ Salzfaktoren für Magazinlöhne
Verschiedene Unkosten
Eingangszoll auf netto Centnern 20,500 Salz oder brutto Centnern 22,000

à 15 Rp.
Amortisation für das abgelöste Salzregal der Stadt Viel Fr 11,594
Zins vom rcstanzlichen Kapital von Fr. 46,376 à 4 °/o » 1,855

Fr. 1,450.000
» 468.450

Fr. 981.550

Bleibt Reinertrag deS Salzregals
2. Postregal, Entschädigung vom Bunde für die laufende Einnahme
3. Bergbauregal, Rohertrag:

». Bergbauprodukte
l». Bergbauabgaben

Abzug der Ausgaben:
a. Bergbauprodukte:

1) Besoldung deS Verwalters
2) Büreau und Reisekosten desselben
3) Dachschieferfabrikation, Fuhr- und Schifflöhne, Magazin,

Stollenbetrieb, Versuchsbau und Gewinnantheil

Fr. 2,000
500

„ 14,300

b. Bergbauabgaben:
1) Besoldung deS MineninspektorS im Jura
2) Büreau- und Reisekosten desselben

Fr. 3,000
« 200

Fr. 16,000
70,000
78.000

» 14,100
» 11.000
» 1,210
», 2991

// 3,300

' 13,449

Fr. 210,050

Fr. 21,000
» 9.000

Fr. 30,000

>

Fr. 16,800

« 3,200

Fr.
»,

771.500
249.252

Bleibt Reinertrag der Bergwerke

Fr. 20.000

Fr. 10.000



Durchschnitt
»er letzten 4 Jahre

1857-,8«0.
4.80t

19.324

t,056,766

4. Ertrag deS FischenzenregalS
5. Ertrag des Jagdregals

Reinertrag der Regalien
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4.900

- >3.500

Fr. t,054,l52

Di^se Rubrik wird von beiden Berichterstattern zur Annahme empfohlen und vom Großen Rathe ohne Einsprach«
genehmigt.

Durchschnitt
»er letzten 4 Jahre

>857 I8R».

275,000

922,452

38,697

12,922

879.808
189.362

125.090

1,200
1.115
8,885

3,434

110.465
34,092

1,200
1.1,5

16,6l4

2.826

4,568

77

7.970
146.614
53,742
18.508
54,391

4.585
49.807
98.067
5,360

III Ertrag der Abgaben

Indirekte Abgaben.

Zölle und Lizenzgebühren, Entschädigung vom Bunde (nach Abzug der Vergütung
an die Stadt Thun laut Vergleich)
Ohmgeld, Rohertrag Fr.

Abzug der Ausgaben:
An der Grenze: Besoldungen der Grenzbeamten, Bezugsprovisionen an eidgenössische

Zollbeamte und bei Eisenbahnstationen, Miethzinse Fr 37,000
Bei der Centralverwaltung:

Besoldung des Verwalters und Sekretärs Fr. 5.800
Büreau- und Reisekosten „ 7,200 "

" 13.000

760,000
Fr. 271,500

50,000

Berufs >

Reinertrag deS OhmgeldeS
und GewerbSpatcnigebühren und der Kon-Ertrag der Wirthschaft«

zessionSabgaben
Stempelverwaltung, Rohertrag

Abzug der Ausgaben:
Besoldung deS Verwalters, Hälfte Fr. 1,200
Bürcaukvsten, Hälfte „ 1.300
Ankauf deS rohen Papiers, Unterhalt de.S Werkzeugs und Besoldung

der Arbeiter „ 9,600
Provision der Stempelverkäufer und Vergütungen an AmtSgerichtS-

schreiber für Stempelverlüste bei Liquidationen „ 3,400

Reinertrag der Stempelgebühren
Amtsblaitverwaliung. Rohertrag deS deutschen und französischen Amtsblattes

Abzug der Ausgaben:
Besoldung deS Verwalters, Hälfte Fr. 1,200
Büreaukosten, Hälfte 1,500
Für Druck und Spedition deS deutschen Amtsblattes, der Verhand¬

lungen deS Großen Raths und der Gesetze und Dekrete » 16,000
Für Druck und Spedition deS französischen TagblatteS, der Gesetze

und Dekrete nebst Ucbersetzungen „ 3.000
Besoldung deS Redaktors des deutschen TagblatteS „ 2.800

„ „ „ französischen TagblatteS „ 2.400
Entschädigungen an die Redaktoren für Gehülfen „ 250

Fr. 124.700

Fr. 710,000

Fr. 190.000

15.500

Fr. 31.000
Fr 109.200

Fr. 27.150

10.

Bleibt Reinertrag deS Amtsblattes
HandänderungS- und EinregistrirungSgebühren
Kanzlei- und GerichtSemolumcnte
Bußen und Konfiskationen
Militärstcuer, Rohertrag

Abzug der Ausgaben:
Taggeldcr an die TaraiionSkommissionen, Druckkosten, BezugSprovistonen ic.

Bleibt Reinertrag der Militärsteuer
Erb- und Schenkungsabgaben nach dem Gesetz vom 27. Nov 1852
Bezugskosten und EinregistrirungSgebühren im Jura (.Z 14 der VollziehungSver»

ordnung vom 4 April 1853)

F'

Fr.

Fr. 3.850

„ 146.000

„ 54.000

„ 18000

Tagblatt des Großen Rathes <8«i.

60,000

5.000

105,000

5,000

107

55,000

„ 100,000
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Herr Berichterstatter des Regie run gSrath eS. Die
StaatswirthschaflSkommission beantragt auch hier eine

Vermehrung der Einnahmen und »war auf dem Ohmgeld um
Fr. 15,000. Wenn man den Durchschnitt der letzte» vier Jahre
in'S Auge faßt, so sollte man glauben, die Etnnahme sei viel
bedeutender, als das Budget hier vorsieht. Indessen ist zu
bedenken, daß die großen Einnahmen der letzten Jahre auf diesem

Zweige außerordentlichen Verhältnissen der Wetnproduklion
zuzuschreiben und die daherigen Resultate für die Zukunft nicht
allein maßgebend sind. Wenn man den zwanzigjährigen Durchschnitt

deS OhmgelvertragcS von 18^/59 in's Auge faßt, so

ergibt sich so ziemlich die Summe, die man hier in das Budget
aufnehmen will. DaS Verhältniß ist nämlich folgendes:

Durchschnitt von 5 Jahren 18^/z« Fr. 675,231. 8l
„ „ 5 t84/z, 65l,6l3. öl

„ ,0 „ i^ä- „ 663.424. 37

„ 5 „ 18-/5^ 748.376. 70

„ 5 „ 832.250. 08

„>0 » â.4>3. 39
20 „ 18-^9 „ 726.918 87

Bei dem Büdget der Stempelverwallung wurde letztes Jahr der

Antrag erheblich erklärt, daß der RegierungSraih die Frage
untersuche, ob nickt Stempelmarken einzuführen seien. Wir
Sie dem Einladungsschreiben Jhreö Präsidiums entnommen
haben, liegt ein darauf bezügliches Projekt zur Berathung
bereit und kann noch in dieser Sitzung behandelt werden. Der
Ansatz der Militärsteucr wurde gegen letztes Jahr um Fr. 5000
erhöht und die Behörde erwartet, daß derselbe durch genaue
Kontrole der Pflichtigen erreicht werde. Es wäre wünschenS-
werth, daß der ebenfalls zur Berathung bereit liegende
Gesetzentwurf über die Militärsteucr noch in dieser Sitzung behandelt
werden könnte. Im Uebrigen werden die Ansätze der
vorliegenden Rubrik zur Genehmigung empfohlen.

Der Herr Berichterstatter derStaatSwirthschaftökom-
mission stellt Namens der letziern den Antrag, den Rohertrag
deS OhmgelveS um Fr. 15,000, nämlich auf Fr. 775,000,
somit den Reinertrag auf Fr. 725,000 zu erhöhen, gestützt auf
die fortwährend zunehmende Einfuhr von Wein.

Mühlethaler wünscht Auskunft darüber zu erhalten,
waS bezüglich seines vor zwei Jahren erheblich erklärten
Antrages, die AdonnementSgebühr deS Amtsblattes auf Fr. 8
herabzusetzen, geschehen sei, und erneuert auch bei diesem
Anlasse den Wunsch, daß dieselbe im allgemeinen Interesse
ermäßigt werde.

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS
erwiedert dem Vorredner, daß der von ihm erwähnte Antrag
sich nicht unter den Postulaten der lctztjährigen Büdgetberathung
befinde, sonst hätte die Finanzdirekiion dem RegierungSrathe
darüber Bericht erstattet; von einer Herabsetzung der Abonne-
mentSgebühr könne mit Rücksicht auf den geringen, meistens von
EinrückungSgebühren herrührenden Ertrag deS Amtsblattes keine

Rede sein

Die Ansätze unter litt. (derjenige für das Ohmgeld
nach Antrag der StaatSwirthschaftSko mmission) werden
durch das Handmehr genehmigt.

Der Reinertrag der indirekten Abgaben beträgt nun
Fr. 1,672.550

Durchschnitt
der letzten 4 Jakrc

tK57-t«Kl>.
ti. Direkte Abgaben.

1. Grund-, Kapital- und Einkommensteuer deS alten KantonStheilS:
Rohertrag der
Grundsteuer, von Kapitalschatzung Fr. 440,000,000 zu 1f/,o°/oi> Fr. 616,000
Kapitalsteuer, von Kapitalschatzung „ 175,000,000 „ „ „ „ 245.000
Einkommensteuer von Einkommen-

schatzung „ 3,700,000 „ ^ 129,500' Fr. 990,500
31,951 Abzug der Ausgaben:

Erhebungskosten an die Gemeinden 2 Prozent Fr 19,810
Entschädigung von 5 Rp. für jeden Grundsteuerpflichligen (Z 64 deS

Gesetzes vom 15. März 1856) „ 3,250
Kosten bei der Centralverwaltung, Druckkosten, Reisen, BüreauauSlagen „ 7,940

^r
951,383 Reinertrag der Grund-, Kapital- und Einkommensteuer Fr. 959,500

2. Rohertrag der Grundsteuer im Jura:
Bei einer Steuer im alten Kanton von 1 pro mille zahlt der Jura laut Be¬

schluß vom 21. Dezember 1853 einen firen Beitrag von netto Fr. 125,000
Bei einer Erhöhung dieser Steuer im alten Kanton trägt der Jura

zu dieser Vermehrung bei, im Verhältniß deS beidseitigen Netto-
ErirageS der direkten Steuern und zwar in der Proportion von

M
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

18S7- tSSV.
Der Rohertrag der Steuerzulage im alten Kanton von ^/.v pro

mille beträgt „ 283,000
Wovon die Bezugskosten abzuziehen sind, mit rund „ 8 000
ES bleibt netto Mehrertrag im allen Kanton Fr. 277 000
Die Stenerzulage des Jura im Verhältniß zu dieser Summe beträgt Fr. 0 t 000
Dazu die gewöhnliche Steuer mit „ 125 000

Zusammen Aelto-Beitrag deS Jura
Hiefür müssen bezogen werden, brutto

Fr. 100,000

Abzug an Bczugskosten 5 Prozent an die Steuereinnehmer nach Gesetz

9.475

1,602

1,141,239

Besoldung des Direktors, der Grundsteucraufseher und des lnFenieur-Verilicateur
tlu csä»5trL Fr, 9,800

Büreau-, Reise- und Druckkosten „ 2,179

Bleibt netto wie oben

Reinertrag der direkten Abgaben

Fr. 203,508

„ 9929
Fr, 190,579

11,979

Fr. 1860l)0
Fr. 1,140,100

Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes
empfiehlt diese Abiheilung zur Genehmigung, von der Ansicht
ausgehend, es sei weder der Fall, die Steuern zu erhöhen noch
herabzusetzen.

Auch der Herr Berichterstatter der StaatSwirth-
schaftSkommission schließt stck diesem Antrage mit der
Bemerknng an, daß die Kommission, trotz deS in Aussicht
stehenden Defizits, sich nicht veranlaßt sehe, eine Erhöhung der
Steuer zu beantragen, und daß auch dieses Mal die Sieuer-
auSgleichung zwischen dem Jura und dem alten Kantone zur
Sprache gebracht wurde. Laut Zusicherung deS Herrn Finanz--
direktorS wird wirklich daran gearbeitet,

Ganguillet. Ich beabsichtige auch nicht, eine
Abänderung der Ansätze zu beantragen, erlaube mir aber doch hier
einige Worte, die vielleicht mehr zur Eintretensfrage gehört
hätten. Es wurde Ihnen gesagt, unser Büvget biete nicht ein
so düsteres Bild, wie der Herr Berichterstatter der StaalSwirth-
schaftSkommission cS dargestellt habe. Ich bin damit
einverstanden; das Bild, welches unser Budget bietet, ist noch nicht
düster, eS steht noch ganz gut. Der Herr Finanzdirekior
bezeichnete aber eine Reihe großer Ausgaben als solche, die nicht
mehr wiederkehren, wie diejenige für die Brünigstraße und andere.
Da hat er Rechr; aber er wird auch zugeben, daß noch andere
ähnliche Ausgaben kommen werden. Ich will sie nicht einzeln
anführen und beschränke mich nur auf einen Punkt, indem ich
auf das neue Kantonsschulgebäude aufmerksam mache. Ich
bedaure, daß man daS außerordentliche Büdget, das durch
Amortisation gedeckt werden soll, neuerdings belasten muß, und cS

wäre wünschenSwerth gewesen, daß man wenigstens die
außerordentliche Steuerquote von pro mille hätte weglassen
können. Ich finde die direkten Steuern im Kanton ziemlich
hoch, und erlaube mir daher den Wunsch auSzusprechen, man

möchte darauf denken, dieselben etwas zu vermindern. Zu diesem
Zweck erinnere ich den Herrn Finanzdircktor an das Versprechen,
daS Gesetz über die Einkommenssteuer abzuändern. Ich habe
noch jetzt die Ueberzeugung, daß, wenn dieses Gesetz noch
einmal revidirt wird, das Steuerbetreffniß bedeutend herabgesetzt
werden kann,

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich bin
vollständig damit einverstanden, daß noch vieles zu machen, daß
der Staat noch nicht am Ende seiner Arbeit angelangt ist.
ES ist die Rede von einem neuen KantonSschulgebäude, von
einer neuen Kaserne, von einem neuen ZeughguS und vielem
Andern; aber wir werden zu Werke gehen müssen, wie man
anderwärts zu Werke geht, nämlich EineS nach dem Andern
und immer daS Dringendste zuerst nehmen. Gegenüber diesen
Bedürfnissen scheint mir aber der Wunsch auf Herabsetzung der
direkten Steuern als ein frommer Wunsch. Ich wäre damit
schon einverstanden und würde gerne dazu handbieten. WaS
die Erirasteuerquote von 2/,« pro mille betrifft, so erinnere ich
daran, daß in den Jahren 1853 und 1855 ein Anleihen
aufgenommen wurde, welches bis im Jahre 1866 auf dem Weg«
der Amortisation zurückbezahlt sein soll. Wenn alSdann diese
2/,„ pro mille keine andere Verwendung finden, so fallen sie weg
Daß die Einkommenssteuer infolge Revision des betreffenden
Gesetzes mehr eintragen werde, glaube ich auch, namentlich
wenn Handels, und GewerbSleute ihr Einkommen gehörig
versteuern und man nicht nur fire Besoldungen nach dem Gesetze
behandelt, wenn eS nicht mehr vorkommt, daß ein Primar-
lehier oder eine Primarlehrerin, sogar ein Landjäger mehr
Steuern zahlt als bedeutende Handelshäuser.

Die Ansätze unter litt, k werden unverändert durch das
Handmehr genehmigt.

IV Verschiedenes.

3,595 Beiträge von Gemeinden und Partikularen zu GeistlichkeitSbesoldungen Fr. 1,575
Summa EtnnehmenS an Verschiedenem Fr. 1,575

Wird ohne Einsprache genehmigt.
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Zusammenzug der Einnahmen
Durchschnitt

der letzten 4 Jahre
1K57-18K0.

347.493
607.7»»

1.056.766

1,827.670
1,141,239

3.595
4,984.472

1. E

II.
111

IV

rtrag des StaatSvermögenS:
Liegenschaften

v. Kapitalien
Ertrag der Regalten:
Ertrag der Abgaben:

Jnvirckle Abgaben
v. Direkte Abgaben

Verschiedenes:
Summa der Einnahmen

Fr 336.086
480.315

1,054,152

„ 1,672.55»

» 1.146.100

„ 1575
Fr. 4,690,773

Ausgab-n.

32,760

37.814

19,999

4,228

13.686

23.463
5,766

67.740
6.453
7,590

574

25.574
406

I Allgemeine Verwaltungskosten

1. Großer Rath:
S'tzungS- und Reiseentschädigungen, zu 40 Sitzungen

2. RegierungSrath:
Besoldungen deS Präsidenten und der Mitglieder, nach dem Gesetz vom 28. März

1860 Fr 45.500
Kredit für unvorhergesehene Ausgaben (RathSkredit) », 20,000

3. Taggelder für Ständeräthe und für Absendung von Kommissarien
4. StaaiSkanzlei?

». Besoldungen nach dem Gesetz vom 23. März 1860 :

DeS StaalsschrciberS, RaihsschreibeiS, Substitute» und UebersetzerS, der Stan-
deSweidel und Kanzleiläufer Fr. 15,100

6 Güreaukoste» », 23.000
p. Bedienung und Unterhalt des RathhauseS „ 5.000

Fr. 37M10

65 500
4,000

5. Regierungsstatthalter und AmtSverweser:
». Besoldungen nach dem Gesetz vom 28. März 1860 K>

6. Büreaukvlten »,

c. BeholzungSkosten »,

6. Miethzinse für Audienzlokalien und Archive zu Viel, Laufen, Saanen und OderhaSle „

», 43.10t)

72.600
6 500
7.000

850

6. Amtschreiber:
». Besoldungen nach dem Gesetz vom 13. Dezember 1838 Kr 25.575
6. Mieihzinse für die Kanzleilokalien zu Biel, Nidau, Saanen und OberhaSle „ 500

„ 86.950

26075

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
empfiehlt diese Rubrik, welche gegenüber dem letzijährigen Bridget

keine wesentliche Abänderung erlitten hat, zur
Genehmigung

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschastS-
kommissivn erinnert den Großen Rath an einen Antrag
derselben, welcher schon bei einer frühern Büdgctberathung erheblich

erklärt wurde und auf die Besoldung der Amischrerber Bezug

hat, indem er der Revision deS betreffenden Gesetzes ruft.
Hie Kommission ist der Ansicht. eS sei hier eine Ersparniß zu
machen, die Niemanden drücken würde und keine Ungerechtigkeit
enthielte, da die Amtsschreiber großer Bezirke besser bezahlt sind
als viele höhere Beamte. So lange das Gesetz vom 13. Dez.
1833 besteht, kann von einer Reduktion keine Rede sein;

deßhalb wird die Regierung dringend eingeladen, im Interesse des

Staatshaushaltes im Allgemeinen auf die Revision desselben
Bedacht zu nehmen.

Lenz unterstützt diesen Antrag angelegentlich und mahnt
den Herrn Fmanzdirekior an die seiner Zeit gegebene Zusicherung,
daß Hand an'S Werk gelegt werde, weil die Amischreibereien
zu den bestbesoldetcn Stellen im Lande gehören, woraus sich
denn auch erklären lasse, daß in den bessern Bezirken bei deren
Ausschreibung sich 25—30 Bewerber anmelden. Früher
bildete die Bereinigung der Grundbücher ein Hinderniß gegenüber
der GesetzeSrevisio», nachdem nun aber diese Bereinigung zu
Ende geführt und die AmtSschreiber sie keineswegs unentgeldlich
besorgt haben, sieht der Redner keinen Grund mehr, länger zu
zögern und möchte eS dem Herrn Finanzdirektor dringend an'S
Herz legen.



Bernard. Ich weiß »ichl, wie die zur Besoldung der

Amiöschrelder ausgesetzte Summe von Fr. 25,575 verihetll ist,
hingegen ist mir wohl bekannt, daß der Sekretär des Reglc-
rungsstatthalteramtS von Münster nur Fr. 57l1 bezieht. Man
sagte uns soeben, diese Beamten seien gut bezahlt, und stützte
sich darauf, um von ihrem Gehalt abzuzwacken. ES ist möglich,
baß sie im alten KanlonSthcil gut bezahlt sind, und doch sollte
man sich erinnern, wie man im Jahre 1852 den Emolument««»
Tarif der AmtSschreiber und Notare bedeutend modifizm und
beschränkt Hot. Diese Maßregel war nur eine provtionsche,
und doch besteht der Tarif noch im selben Bestand« seit neun
Jahren. Ich muß mich hier zum Organ für die Klagen machen,
welche hauptsächlich aus dem Mund aller Nolare des Landes
kommen, denn man muß gestehen, daß der Tarif nichl annehmbar

ist. Wenn man heutzutage Roiarien steht, die schlechte

Geschäfte machen, so muß man dieß damit erklären, daß ihr
Emolumeiitentaris zu niedrig tst. Ich glaube nicht, daß die

Staatskasse durch den AmtSschreiber von Neuenstadt stark
belastet sei, noch sonst durch die Amtsschreiber im Jura »in

Allgemeinen; die vom alten Kanton müssen daher besser bezahlt
sein, um einen solchen Vorschlag zu machen. Ich muß nuch
konsequenter Weise gegen eine Herabsetzung des im Büdgel
ausgeworfenen Ansatzes auSsprcchen. Ich benutze noch dielen
Anlaß, um den Herrn Kinanzdirektor um die Vorlage eines
GesetzeSentwursS über diesen Gegenstand zu dliten.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei. Ich möchte nur
eine Erklärung abgeben. Ich beschäftigte mich mit einem Projekte

über die Revision der Besoldung der AmtSschreiber. Zu.
erst mußte ein Bericht eingeholt werden über die jährlichen Eln-
künfte dieser Beamten, und zwar gestützt auf die Spezialberichte
der NegierungSstatthalter, die sich darauf beschränkten, meine
Zuschrift den Amtsschreibern zu überweisen. Diese wissen
natürlich, um was es sich handelt. Es ist sicher, das einzelne
derselben infolge der Hanvänderungsgebühren große Einkünfte
haben, und daß es also nicht billig wäre, ihnen noch eine große
fire Besoldung im Büdgel auszusetzen. Der Zwek, den lch
dabei im Auge hatte, war der, ein etwas billigeres Verhältniß
einzuführen und zwar in dem Sinne, daß für Bezirke, die einen
sehr bedeutenden Verkehr haben, wie Bern, Thun, Konolfingen,
wo also die Spötteln sehr viel abtragen, eine Herabsetzung der
firen Besoldung eintreten, dagegen für kleine Bezirke, wo diese
Einnahmsquelle gering ist, eine Erhöhung derselben stattfinden
würde. Aber abgesehen von der Tariffrage, muß man zuerst
wissen, nach welcher Grundlage man zu Werke gehen kann.
Dazu kommen die eigenthümlichen Verhältnisse des katholischen
Jura, über die ich noch nichl die gewünschte Auskunft erhalten
konnte. In den protestantischen Bezirken des Jura gellen für
die AmtSschreiber dieselben Bestimmungen, wie im alten Kantone,

also der Tarif von 1813 mit der später eingeführten
Reduktion der Ansätze. In den katholische» Bezirken dagegen hat
man die EtnrcgistrirungSgebühre», und da bezieht der
AmtSschreiber bei Handänderungen nur ein gewisses Firum, nicht
prozentweise, wie im alten Kantone;"ferner fließt ein Theil der
EinregistrirungSgebühr in die Staatskasse, ein anderer Theil in
die Gemeindekasse. Die Stellung der Amisschreiber ist daher
in solchen Amtsbezirken eine viel ungünstigere als anderwärts,
und dieses Verhältniß ist es, daß ich noch nicht ganz in'S Reine
bringen konnte. Ich habe indessen das Material zusammen,
gelragen und der Entwurf ist fertig, so daß dieser Gegenstand
jedenfalls in der nächsten Sitzung veS Großen Rathes zur
Behandlung kommen kann.

G fell er zu Wichtrach. ES ist ganz natürlich, daß man
Ersparnisse zu machen sucht, und eS wäre namentlich auch bei
diesem Anlasse daran zu erinnern, daß vor zwei Jahren der
Regierung der Auftrag ertheilt wurde, zu untersuchen, wie
allfällig eine andere Eintheilung der Amtsbezirke eingeführt
werden könnte. Gegenwärtig sprechen noch viel mehr Gründe
für eine Vereinfachung der BezirkSeintheilung, nachdem die Ent-

Tagblatt des Großen Rathe« t««t.
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sernung einzelner Ortschaften durch die Eisenbahnen bedeutend

modifizirt worden ist. Dadurch könnte eine Ersparniß von
vielleicht Fr. 86—96,666 erzielt werden. Dieser Gegenstand
könnte gleichzeitig mit der Besoldungsrevision der AmtSschreiber
untersucht werden, indem man schon früher der Ansicht war,
daß einzelne Aemter ganz gut verschmolzen werden könnten.
Ich möchte der Sache nur rufen, und den seiner Zeit erheblich-
erklärten Antrag wieder in Erinnerung bringen.

Der Herr Präsident bemerkt, daß seiner Zeit ein von
Herrn v. Gonzenbach und andern Mitgliedern des Großen
Rathes unterzeichneter Anzug, welcher auf eine Reduktion der
Amtsbezirke Bezug hat, eingereicht, aber noch nicht behandelt
wurde.

v. Büren möchte nicht, daß wegen deS von Herrn
Gfeller angeregten Gegenstandes die Revision des Gesetzes über
die Stellung der Amtsschreiber verschoben würde. Bis zur
Vornahme einer andern Eintheilung der Amtsbezirke dürfte eS

noch längere Zeit gehen, während die Revision des erwähnten
Gesetzes ohnedieß sehr dringend erscheint und eine wesentliche
Ersparniß zur Folge haben würde. Der Redner wünscht daher,
daß diese Revision sehr bald vorgenommen werde und unterstützt
den Antrag der StaatSwirthschaftSkommission.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
erwiedert aus die vorhergehenden Voten, daß die Finanzdirektion
ursprünglich die Ansicht hatte, die Besoldungen der Amtsschreiber
bei Anlaß der Berathung des neuen Besoldungsgesetzes zu
reguliren und daher entsprechende Bestimmungen in den Entwurf
ausnahm, daß man aber fand, der Gegenstand bedürfe noch
eine rnähern Untersuchung, weßhalb er verschoben wurde. Seither
befaßte sich die Justtzdirekiion damit. Was die Grundbuchbereinigung

betrifft, so wurde dieselbe seiner Zeit vom Großen
Rathe definitiv erledigt. Für die Besoldung der AmtSschreiber
macht das Gesetz vom t3. Dezember 1838 Regel.

Sowohl die Ansätze der Rubrik 1. als der Antrag der

StaatSwirthschaftSkommission werden durch das Handmehr

genehmigt.

Summe der allgemeinen Verwaltungskosten Fr. 262,625.

Hier wird die Büdgetberathung abgebrochen.

Stockmar, Präsident des Direktoriums der bernischen
StaatSbahn, macht die Mittheilung, daß in Ausführung deS

gestrigen GroßrathsbeschlusseS, betreffend Anordnung einer
nochmaligen Expertise über das Trace der Eisenbahn von Bern
nach Biel sofort Einladungen an bewährte Sachverständige
erlassen wurden. Das Resultat ist folgendes: Herr Oberst
La Ntcca befindet sich dermal in Turin, Herr Ingenieur Müller
in Altdorf lehnte ab; dagegen erklärten die Herren Presset,
Oberingenieur der Cenlralbahn, Hartmann, Oberingenieur in
St. Gallen und Culmann, Professor in Zürich, sich bereit,
die Erpertise zu übernehmen. Da der Zeitpunkt der Ankunft
dieser Herren noch nicht genau bekannt ist, so können die
Mitglieder deS Großen Rathes noch nicht zur Theilnahme am
Augenscheine eingeladen werden.
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Dekretsentwurf

betreffend

Errichtung einer katholischen Pfarre« im Amts¬
bezirke Münster.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung, daß die geographischen Verhältniße bcS

Amtsbezirkes Münster der Art sind, daß die Seelsorge der in
den protestantischen Gemeinden zerstreut wohnenden katholischen

Bevölkerung nicht von den Geistlichen der katholischen
Gemeinden besorgt werden kann, und daß die Zahl dieser

Bevölkerung in den letzten Jahren so bedeutend zugenommen hat.
daß aus Rücksichten der Zweckmäßigkeit und der Billigkeit auf
dem Wege der Gesetzgebung den sich kundgebenden Bedürfnissen
Rechnung getragen werden muß,

erkenn t:

8 t.

Die in den protestantischen Gemeinden des Amtsbezirkes
Münster zerstreut wohnende katholische Bevölkerung wird zu
einer katholischen Pfarrei vereinigt, welche ihren Sitz zu Münster
hat und deren Geistlicher jeweilen vom Regierungsrathe zu
wählen ist.

8 2.

Diese Pfarrei wird mit einer Besoldung von Fr. 144(1

(Fr. 1000 a, W.) m die erste Besoldungsklasse gesetzt und zu
diesem Zwecke die Zahl der mit Fr. 1440 zu besoldenden

Pfarreien um eine vermehrt (88 1 und 2 deS Dekretes vom
2. März 1843).

8 3

Für die der Gemeinde auffallenden Leistungen macht der
Art. 7 der Vereinigungsurkunde vom 14. Wintermonal 1815
in Verbindung mit dem Art. 2 der Verordnung vom 14 März
1818 Regel.

Mig y, Direktor des Kirchenwesens, als Berichterstatter.
Die Entwicklung der Industrie brachte cS mit sich, daß im
Amtsbezirk Münster die Zahl der Katholiken bedeutend zunahm,
so daß sie gegenwärtig 1144 Seelen beträgt, von denen 487 auf eine

einzelne Ortschaft kommen. Schon sett langer Zeit wünschte
diese Bevölkerung, daß der Staat auch lhren religiösen Le
dürfnissen Rechnung trage und eine eigene Pfarrei errichte. Die
Behörden fanden jedoch, das Bedürfniß sei im Amtsbezirke
Courtelary viel dringender und es wurde zuerst dort eine katholische

Pfarrei errichtet. Seither langten aus dem Bezirke Münster
wiederholte Reklamationen ein, daß man auch den dortigen
Verhältnissen Rechnung trage. In der That liefert denn auch
die neue Volkszählung einen BewelS dasühr, daß etwas
geschehen soll. Vom Standpunkte reiner Toleranz soll man sich
daran gewöhnen, Geistliche betver Konfessionen in den einzelnen
Amtsbezirken ihre Verrichtungen vornehmen zu sehen. Sv
geschieht eS in Pruntrut und DelSberg. Im Jura trug man den
Bedürfnissen so weil Rechnung, daß man für die deutsche
Bevölkerung besonders sorgte. ES ist richtig, wenn man sich streng
auf dem Boden der Vereinigungsurkunde bewegen wollte, so
lteße sich ein abweichender Antrag begründen, indem die
Ausübung ver katholische» Religion in jener Urkunde nur in den
Gemeinden gewährleistet wurde, wo sie vor der Vereinigung des
Bisihums mit dem alten Kantone schon bestanden hatte. Aber
einen solchen Standpunkt wollen wir nicht einnehmen, sondern
wir wollen den religiösen Bedürfnissen beider Konfessionen

Rechnung tragen, sonst würde man dahin wirken, die
Prolestanten aus katholischen LandeSgegenden und die Katholiken aus
protestantischen Bezirken zu vertreiben, weil sie wüßten, daß
ihren religiösen Bedürfnissen nicht Rechnung getragen werde.
Deßwegen faßt« auch der RegiernngSrath die Sache von einem
andern Standpunkte aus, obschon er sich nicht verhehlen konnt«,
daß im Jura ein gewisses Element eristirt, welches sich immer
auf dir Vereinigungàrkunde stützt, aber nicht vorherrschend ist.
ES wäre mit dem Geiste der Zeit nicht vereinbar, denn die

wahre Toleranz verlangt, daß die Bekenner verschiedener
Konfessionen mit einander im Frieden leben DaS ist denn auch
der Zweck des vorliegenden Entwurfs, dor sich aus ein
dringendes, oft ausgesprochenes Bedürfniß stützt. Ich stelle den

Antrag, Sie möchten in die Berathung eintreten und denselben
in globo behandeln.

MatthyS. Ein gleichartiger Antrag kam schon früher
hieher; ich sprach mich damals dagegen aus, und fühle mich
verpflichtet, auch heute gegen das Eintreten daS Wort zu er.
greifen Ich habe mich dazu nicht besonders vorbereitet, aber
ich erlaube mir einige ganz kurze Bemerkungen. Die Gemeinde
Münster lst nicht sehr groß, und eS sind bereits zwei Geistliche
bort angestellt, ein französischer und ein beutscher Pfarrer. Nun
will eS mir scheinen, eS sei für die religiösen Bedürfnisse
hinreichend gesorgt, und bloß deßhalb, well ich daS finde, stimme
ich gegen daS Eintreten. Ich sagte schon bei einem frühern
Anlasse: wenn in einer Gemeinde ein vernünftiger proteftanli
scher Pfarrer angestellt ist, wenn er in seinen Vorträgen die

Dogmatik möglichst bei Seile läßt und daS wahre Christenthum
lehrt, so kann ungenirt auch ein Katholik diesem Gottesdienste
beiwohnen, und umgekehrt, wenn ein guier katholischer Geistlicher

in diesem Geiste wirkt. Ich sehe gar nicht ein, daß die

Differenz so groß sei, wenn man das wahre Christenthum tn'S

Auge saßt. Ich weiß, daß bei den Katholiken kirchliche Ge
bräuche bestehen, die wir Prolestanten nicht haben. Aber wen«
der Katholik das Bedürfniß fühlt, absolut zu einem Geistlichen
seiner Konsession zu gehen, so ist auch in der betreffenden
Gegend dafür gesorgt, indem er in der Entfernung von 1—1'/-
Stunden eine katholische Pfariei findet. Wenn wir im alten
KanlonStheil jeweilen eine Bevölkerung von 4K0 Seelen in
der Weise berücksichtigen wollten, wie man hier die Katholiken
im Münsterthal berücksichtigen will, so müssen wir noch viol
mehr Kirchen bauen, als wir schon haben. Nehmen Sie z. B
die Kirchgemeinde Rvhrbach im Oderaargau, wo man von
Oeschendach zwei Stunden weit in die Kirche hat; oder
Vchleuberg, das 1>z Stunden von Herzogenbuchsee entfernt
ist und wo man keinen Geistlichen hat, der die Seelsorge
besorgt. Ich wiederhole, von diesem Standpunkte auS, weil für
die wahren religiösen Bedürfnisse auch im Münsterthal gesorgt
ist. stimme ich gegen pas Eintreten. Ich bitte die Herren aus
dem Jura, welche sich zur katholischen Konfession bekennen,
nicht zu glauben, daß rch irgendwie eine feindliche Absicht gegen
dieselbe habe. Man weiß, daß in der Regel durch die Geburt
ciiieS Klndes bestimmt wird, zu welcher Konfession eS gehöre»
soll, da sie durch Vater und Mutter in einem Zeitpunkte
bestimmt wird, wo es noch kein eigenes Urtheil hat. Gleichzeitig
hade ich aber auch die Besorgniß, daß, wenn im Amtsbezirk
Münster, der von jeher eine altbcrntsche Gesimrung hatte, von
Sette eines Bischofs oder seiner Untergebenen Propaganda
gegen ble protestantische Bevölkerung getrieben werden sollte,
dann eine Spannung unter derselben, wo bisher Friede gewesen,
eintreten könnte, und baß man weniger daö wahre Christenlhum
als die kirchlichen, resp, römischen Interessen im Auge hätte. AuS
diesen Gründen stimme ich gegen das Eintreten

Revel. Ich theile die von Helttl MatthyS geäußerten
Befürchtungen nicht. Es vergißt dieser Redner, daß in Münster
bereits ein katholischer Gottesdienst besteht, daß aber der
sunktionirende Geistliche von einem Privaten dieser Stadt
besoldet wird. Diese Besoldung will man nun dem Staate aus«



«legen, und aus diesem Grunde hat man den Gesetzesvorschlag
gebracht, der uns eben beschäftigt. Würde hier eine Bittschrift
der Bevölkerung von Münster vorliegen, die gegen die Errichtung

einer katholischen Kapelle in diesem Orte protestirte, so

würde ich den Antrag des Herrn Maithys begreifen, nie aber
habe ich bezüglich dieser Sache von einer Klage gehört weder
in Münster selbst, noch von der Umgebung. Ich wünschte, wir
stellten den Grundsatz aus, daß vom Moment an, wo eine
bestimmte Zahl Bürger einer Konfesston huldigen, sie dasselbe
Recht auf StaatSunterstützung besitzen sollen. Von diesem
Standpunkt gehe ich aus Ich beantrage die Annahme des

Entwurfs in ßloko.

Bernard. In meiner Eigenschaft als Vertreter des
Bezirks Münster muß ich einige von Herrn MatthyS begangene
Irrthümer berichtigen. Er behauptete nämlich, eS könnte in
dieser Gegend zwischen dem katholischen und protestantischen
Elemente Kollision entstehen. Ich muß sagen, daß die Katholiken
und Protestanten von Münster bis jetzt im größten Frieden
unter einander gelebt haben, und noch leben, daß unter dieser

Bevölkerung eine gute Intelligenz herrscht, die nicht d»e geringste
Befürchtung für die Zukunft aufkommen läßt, so wie auch daß
die Erstellung einer katholischen Pfarrei in der Ortschaft die

protestantische Bevölkerung des OrtS im Geringsten nicht be»

unruhig«. Wir haben sechs Gemeinden, die nach Münster
kommen für ihr geistiges Bedürfniß, so daß eS heute sich nicht
darum handelt, da den katholischen Gottesdienst einzuführen,
wo er schon lange im Amtsbezirk besteht. Die katholische
Bevölkerung hat im Bezirke stark zugenommen feit mehrern Jahren,
und ich halte dafür., man müsse dieser Thaisache durch
Gewährung jenes Begehrens Rechnung tragen.

Koller Herr Bernard hat soeben aur die Wahrheil
gesagt: die beiden Parteien, die beiden Konfessionen im Amtsbezirk

Münster haben stets im vollkommensten Einvernehmen
mit einander gelebt, und leben noch so ; niemals hat irgend
ein Zank diese Eintracht gestört. Herr MatthyS glaubt, der
ganze Bezirk sei protestantisch, dem ist aber nicht so. Die
Bevölkerung des Amtsbezirks Münster ist gemischt und zwar im
Verhältniß von 7 zu 5. Die letzte Volkszählung hat wirklich
in diesem Amtsbezirk das Vorhandensein von 5000 Katholiken
und 7000 Protestanten nachgewiesen. DaS Verhältniß ist
somit, wie ich sage, fünf zu sieben Zudem garantirt die
Verfassung den Bürgern die Gewissensfreiheit; sie gewährleistet die
derben katholischen und protestantischen Konsessionen. WaS ist
darunter zu verstehen? Soll man nur das darunter begreifen,
daß die Regierung nur bei Gewaltsakten einschreiten soll?
Ich verstehe unter dieser Duldung etwas anderes. In einem
Lande, wo der Staat die Diener beider Kirche besoldet, soll
er zu Gunsten der diese Konfessionen bekennenden Personen
ohne Rücksicht ihres Glaubensbekenntnisses, sich bethätigen, und
dieß zwar mit einer Gleichmäßigkeit, die sich möglichst den

Verhältnissen anpaßt Ziehen Sie nun einen Durchschnitt, die

Bevölkerung zu Rathe hinsichtlich der Stärke der reformirten
Pfarreien im Kanton Bern, und Sie finden, daß die
Durchschnittszahl 800 bis t000 beträgt, bet der katholischen
Bevölkerung aber die Mittelzahl geringer ist, denn man muß sie bis
5 oder 600 herabsetzen DaS ist die aklenmäßig hergestellte
Mittelzahl Zudem sind im reformirten Theil des Amtsbezirks
Münster i200 Katholiken, in Münster selbst einige Köpfe
weniger als 500 Die nächsten reformirten Pfarreien bei

Münster sind die, welche den Kern bilden. Seien wir nun
gi recht, prüfen wir jüngst Geschehenes, so sehen wir, wie vor
ungefähr einem Jahr die Gemeinde Laferriàre von derjenigen
von Renan getrennt wurde; ihre Bevölkerung betrug nach der

letzten Volkszählung nur 900 Seelen, und diese Pfarrei ist aus
weit entfernten reformirten Ortschaften zusammengesetzt. Warum
denn thut man für Münster nicht dasselbe? Vor nicht langer
Zeit hat man hinsichtlich einer deutschen Gemeinde in der

Umgebung von Herzogenbuchsec gleiche Einrichtungen getroffen;
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und was hat man zu einer noch frühern Zrit gethan? Män
hat zu Prunlrnt einen reformirten GvttcSdienst geschaffen, und
wohl daran gethan, obschon es für eine kleinere Zahl Personen
war, im Vergleich zu der katholischen Bevölkerung von Münster.
Was würde man im katholischen Theil deö Jura sagen, wenn
der vom RegirrnngSrath vorgebrachte Antrag verworfen würde?
Denn eS ist die Regierung, die ihn der Versammlung
unterbreitet; sie ist es auch, die nach reiflichem Studium der OrtS-
bedürfnisse die Dringlichkeit erkennt wie die Schicklichkeit, eine
katholische Pfarrei in Münster zu kreiren. Ich würde wenigstens
eine Rückweisung nicht begreifen. Man hätte noch viele andere
Gründe im Interesse der Sache geltend zu machen, vor Allem
wären die für eine Bevölkerung höchst betrübenden Nachtheile
hervorzuheben, wie diejenigen für die Jugend, welche für ihre
gastlichen Bedürfnisse, ihre religiöse Erziehung gar keinen
Wegweiser hat. Herr MatthyS sagte uns, daß in Münster
zwei Pfarrer seien, und vie Katholiken bei ihnen ihre geistlichen
Bedürfnisse befriedigen können. Allerdings würden sie dabei
nichts schlechtes lernen. ES wäre vielleicht selbst zu wünschen,
daß die Bevölkerung der Unterweisung der protestantischen
Pfarrer beiwohnte. Wir können unS aber nicht auf diesen
Standpunkt stellen, man darf von einer katholischen Bevölkerung
nicht verlangen, daß sie ihren Glauben abschwöre, um einen
andern anzunehmen, so wenig als man dieß protestantischen
Bivvlkerungen zumuthen darf. Ich kann nicht umhin, den
Gesetzesentwurf lebhaft zn unterstützen, den die Regierung
vorlegte indem ich ihr dafür danke, daß sie die Bedürfnisse der
Bevölkerung erkannt hat, wie auch für das in diesem Gesetzesentwurf

ausgesprochene Gerechtigkeitsgefühl.

Kaiser. Ich bedaure in der That, daß Herr MatthyS
einen Antrag auf Nichteimmen gestellt hat. Ick hätte von
ihm erwarttt, er würde nicht einen solchen Antrag stellen, und
wäre nicht erstaunt gewesen, wenn derselbe von anderer, weniger
toleranter Seite gestellt worden wäre. Ich glaube zwar, es
sei nicht die Absicht des Herrn MatthyS, die Katholiken im
Jura zn verletzen; nichtsdestoweniger bin ich überzengr, daß eS

diesen Eindruck auf sie machen wird, namentlich deßhalb, weil
man in der Gegend von Münster von Seite der katholischen
Bevölkerung sehr tolerant ist. In DeiSberg ist schon lange ein
reformirter Geistlicher und eine reformirtc Kirche, während die
protestantische Bevölkerung dorr bei weitem nicht so stark ist
als die katholische in Münster und höchstens 500 Seelen beträgt.
Es wird Ihnen bekannt sein, daß im Allgemeinen bei den
Katholiken vaS Bedürfniß, einen Geistlichen in der Nähe zn haben,
größer ist als bei den Protestanten. Deßhalb findet man im
Jura mehrere Pfarreien mit einer Bevölkerung von nur 3 -400
Seelen und geringer Entfernung. Wenn eS sich nun um eine

Bevölkerung von 11 — 1200 Seelen handelt, die von Münster
weiter entfernt sind, als Herr MatthyS annimmt (die
Entfernung beträgt 2—5 Stunden), so ist in der That das
Bedürfniß einer eigenen Pfarrei vorhanden. Ich möchte Ihnen
daher das Eintreten in den vorliegenden Entwurf sehr
empfehlen. Bezüglich der Wahl des Pfarrers behalte ich mir vor,
bei der artikelweisen Berathung einen Antrag zu stelle» der
zugleich auch geeignet ist, der von Herrn MatthyS geäußerten
Befürchtung vorzubeugen.

Herr Berichterstatter Herr Kaiser hat die

Beantwortung dcS von Herrn MatthyS abgegebenen Votums groß
tentheilS übernommen, so daß ich mich kurz fasse» kann. Daß
in Münster zwei protestantische Pfarrer bestehen, beweist Ihnen,
daß die Regierung dem vorhandenen Bedürfnisse Rechnung
getragen hat; aber dieses UmstandeS wegen den Katholiken zu-
murhen wollen, sie sollen ihre Seelsorgc von diesen Pfarrern
besorgen lassen, das ist etwas stark. AuS ähnlichen Gründen
hätte man dann den weniger zahlreichen Protestanten in Prun-
trut auch sagen können, sie sollen zu den dortigen katholischen
Geistlichen gehen. Die dortige Pfarrei besteht aber bereits
über vierzig Jahre. WaS hätte Herr MatthyS dazu gesagt,
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wen» man den völligen Protestanten seiner Zeit zugemuthet
hätte, sie sollen zu den Katholiken in die Messe gehen und die

katholische Predigt anhören? — Nein, auf diesen Standpunkt
kann man sich nicht stellen, er widerstreitet dem Gefühl, daß

die Katholiken ihren Gottesdienst und die Protestanten den ihrigen
sollen besuchen können. Im Jura hat stch dieses Bedürfniß
in dem Maße gellend gemacht, daß die Regierung selbst die

Verschiedenheit der Sprachen berücksichtigte. Auch im Hinblick
aus die Schule kann der Staat nicht gleichgültig sein. Deßhalb

sehen Sie in Delsberg auch eine protestantische Kapelle.
Man kann nun einmal Niemanden zumulhen, den Gottesdienst
einer andern Konfesston zu besuchen nnd dort Befriegigung
seiner religiösen Bedürfnisse zu suchen. Seit l815 wurde im
Jura nur eine katholische Pfarrei errichtet, nämlich diejenige

zu S>. Immer, vorher wurde das religiöse Bedürfniß der

Katholiken dort völlig ignorirt, während man auf der andern Seite
nicht zögerte, eine protestantische Kapelle in Pruntrut und nachher

eine solche in Delsberg zu errichten. Haben stch deßwegen
die Katholiken beklagt? Oder haben Protestanten in katholischen

Gegenden stch beschwert? Nie hörte ich von daherigen
Mißverhältnissen, die ein Einschreiten der Behörden veranlaßt
hätten. Die Einwendungen des Herrn Matthys sind daher
unstichhaltig. UebrigenS wird die Bevölkerung deS AmtSbezirS
Münster sich durch einen katholischen Pfarrer nicht stören lassen,
da sie in konfessioneller Beziehung gemischt ist. Auch ist der

katholische Gottesdienst in Münster selbst nicht unbekannt. Ein
reicher Privatmann halte seit Jahren für ein Lokal zu diesem

Zwecke gesorgt, und unter Mitbetheiligung anderer Konfesstons-
genossen, einen Geistlichen für Sonn. und Festtage besoldet.
Diese Verhältnisse beweisen eben wieder das vorhandene
Bedürfniß. Ich zweifle nicht daran, daß Herr MalthyS seinen

Antrag nicht auS Haß oder Intoleranz gegen die Katholiken
gestellt hat; nichtsdestoweniger sind seine Befürchtungen
unbegründet. Die Errichtung einer katholischen Pfarrei in St. Immer

gab zu keinen Beschwerden Anlaß, im Gegentheil hörte ich,
daß das beste Einvernehmen zwischen der Bevölkerung und den
Geistlichen beider Theile bestehe. Ich möchte-JhnenZ daher
wiederholt das Eintreten empfehle».

A b st i m m u n g.

Für daS Eintreten Gr. Mehrheit.
Dagegen Minderheit.
Für die Berathung in glolx, Handmehr.

Schluß der Sitzung: »2^ Uhr Mittags.

Siebente Sitzung.

Montag den 9. Dezember l8ttt

Vormittags um 9 Uhr

Unier dem Vorsitze veS Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bählcr, Daniel;
Flückiger, Kohler, Messerli, Müller-Fellenberg, Prudon und
Rösti; ohne Entschuldigung: die Herren Affolter, Jakob;
Affolter, Johann Rudolf; Bangertcr, Biedermann, Bösiger,
Buchmüller, Bühlmann, Bützberger, Burri, Chevrolet, Chopar»,
Egger, Hektor; Engemann, Funkhäuser, Fischer, FreiburghauS,
Frieden, grievlt, Friedrich; Froieevaur, Gerber, Gobat,
Gouvcrnon, Guenar, Ghgar, Hermann, Herren, Hirstg,
Jeannerat, Jmhoof, Benedikt; Jndermühle in Kiesen, Jnder-
mühle in Amsoldingen, Känel, Käser, jünger; Käser, älter;
Karlen, Johann Gottlieb ; Karlen, Jakob ; Kassel, Klaye,
Knechtenhofer, Johann; Knechlenhofer, Wilhelm; Knuchel,
König, Krebs in Albligen, Lehmann zu Rüedtligen, Lehmann,
Johann Ulrich; Lehmann, Daniel; Lovial, Marquis, Marti,
Morel, Müller, Arzt; Niggeler, Paulet, Reichenbach, Karl;
Riat, Ritter, Rosselet, Röthlisberger, Gustav; Roth in
Wangen, Roth in Erstgen, SalviSberg, Salzmann, Schertenleib,
Schmalz, Schmid, Rudolf; Schneider, Gottlieb; Schrämst,
Schürch, Seiler; Seßler, Siegenthaler, Spring, Steiner,
Jakob; Stetster, Sträub, Streit, HieronymuS z Theurillat,
Trorler, Wagner, v. Wattenwyl in Rubigen, Wirth, Wyß
und Zwahlen.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmig».

Tagesordnung.
Der Redaktor:

Kr. Faß bind. E n d l i ch c R e d a k t i o n

der zweiten Berathung des Gesetzes über die Entschädigung

der BezirkSkommandanten, der SektionS-
schreiber und die Besoldung der JnstruktionS-

unteroffiziere.

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen, laufenden Jahr¬
gang, Seite 379 f. hievor.)

Karlen, Militärdirektor, als Berichterstatter, legt die
Redaktion deS § 2 zur endlichen Genehmigung vor, wonach
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die Sektionsschreiber ihre Dienstverrichtungen in bürgerlicher Die Redaktion wird in diesem StnneZ ohneI Einsprache
Kleidung besorgen, dagegen die Militärdirektion befugt ist, definitiv genehmigt; im Uebrtgen bleibt daS Gesetz unver-
AuSnahmen zu gestatten. ändert.

Durchschnitt
»er letzten 4 Jahre

1857-1860.

Forksetzung der Vüdgetberathung für 186Z.

(Siehe GroßrathSverhandlungen der vorhergehenden Sitzung, Seite 413 f.)

U Direktion des Innern

l. Kosten veS DirektorialbüreauS:
3,497 ». Besoldung deS Sekretärs Fr. 3,990
2,593 6. Besoldung deS Berichterstatters im Armenwesen » 3,999

15,999 c Büreaukosten
1) des Hauptbureau'S Fr. 9,599
2) deS Armenbüreau'S „ 6,599

», 16,990
3,653 ri. Kosten der Gemeindegüterausscheidungen », 2,499
l,465 o. Statistisches Büreau » 2,990

Fr. 26,499

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter des Regie-
rungSratheS, empfiehlt diese Rubrik unverändert zur Geneh' Die Ansätze unter Ziffer I werden ohne Einsprache ge«
migung. nehmigt.

Dr. v. Gon zerr bach, als Berichterstatter der StaatS-
wirthschaftSkommisfion, schließt fich ohne weitere Bemerkung
diesem Antrage an.

Durchschnitt
»er letzten 4 Jahre

1857-t8W.
2. BolkSwirthschast:

4,981 ». Unterstützung von Gewerbeschulen und Industrie Fr. 19,999
19,175 b. Koste» der Ackerbauschule », 19,999

c. Unterstützung der Landwirthschaft „ 3,999
9,995 ck. Beförderung der Pferdezucht » i-ilinr>
5,238 e. „ „ Hornviehzucht s " '

Fr. 38,090
/VS. Zu diesen Ausgaben für die Hornviehzucht werden noch Fr. 5990 aus

der Viehentschädigungskasse beigeschossen.

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS
empfiehlt auch diese Rubrik mit Hinwetsung auf den neuen Die Ansätze unter Ziffer 2 werden ebenfalls durch das
Ansatz unter litt, c für Unterstützung der Landwirthschaft, Handmehr genehmigt,
welcher früher im Ansätze für die Ackerbauschule inbegriffen
war, jetzt dagegen einen eigenen Kredit von Fr. 3999 erhält.

»agblott des Großen Stattz« t»«i.
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1857-1860.
4,19t 3. Mililärpensionen Fr 3,569

4. Gesundheitswesen:
2.638 s. GesundheitSpolizet im Allgemeinen Fr. 3,999
1,599 d. Wartgelder an Aerzte » 1,599
1.639 c. Hebammenschule „ t,69g

6 >99

Die Ansätze unter Ziffer 3 und 4 werden ohne Einsprache genehmigt.

5. Armenwesen:
Ausgaben für daS Armenwesen deS alten KantonStheilS, nach 8 85 der

StaatSverfassung:
474,941 1) StaatSbeitrag für die Versorgung der Rotharmen an die Armenbehörden

der Gemeinden deS alten KantonStheilS (laut § 31 des ArmengesetzcS von
1857) Fr. 599.999

21,994 2) Unterstützung der notharmen Angehörigen deS alten KantonS¬
theilS, welche außerhalb desselben sich befinden „ 39,999

16,828 3) Unterhalt der Armenverpflegungsanstalt in Bärau (259 Pfleg¬
linge) » 39,999

19,386 4) Unterhalt der Knabenerziehungsanstalt in Köniz (69 Zöglinge) „ 19,999
5,788 5) Unterhalt der Mädchenerziehungsanstalt zu RüeggiSberg (55

Zöglinge) „ 5,999
1,893 9) Entschädigung an die Armeninspektoren ^ 4,999

8. Für daS Armenwesen deS ganzen KantonS, nach § 32, litt. 6. 46 und
47 deS ArmengesetzcS:

Unterhalt der Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder in Landorf (39
Zöglinge) Fr. 8,999
abzüglich daS Kostgeld für die verurtheilten Kinder,
welches von der Direktion der Justiz und Polizei
an die Anstalt zu bezahlen ist laut deren Büdgelkredit „ 3,999

Fr. 5,999
Beiträge an die BezirkSarmenanstalten „ 15,999
Handwerkstipendien an arme Jünglinge und Mädchen „ 5,999
Spenden an Gebrechliche u. s. w. nach dem Armengesetz §
32 u. f. „ 46,999
Kostgeldbeiiräge für Unheilbare in der Pfründeranstalt des

äußern Krankenhauses „ 3,999
StaatSbeitrag an das äußere Krankenhaus, auf Rechnung deS

Kapitals von Fr. 79,999 und der Zinse „ 19,999
StaatSbeitrag an die Irrenanstalt Waldau „ 42,999
Nothfallstuben „ 47.999
Entbindungsanstalten für arme Wöchnerinnen „ 19,299
Armenimpfungen „ 3,599

Fr. 579,999

6,622 t)

8,769 2)
5,819 3)

37,944 4)

2,299 5)

19,999 «)

35,999 7)
42,738 8)
9,843 9)
3,145 19)

Fr. 186,799

Fr. 765,799

Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes. Die einverstanden. Der Ansatz für die Irrenanstalt Waldau erscheint
unter litt. ^ verzeichneten Ansätze beziehen sich auf diejenigen um Fr. 7999 höher als letztes Jahr. Infolge deS großen An-
verfassungsmäßigen Ausgaben, welche durch das neue Armen- drangeS von unheilbaren Irren wünscht nämlich die Verwaltung
gesetz normirt wurden, so daß nichts weiter darüber zu be- der Anstalt, im alten Irrenhause Einrichtungen zur Aufnahme
merken ist. Die Rubrik litt. 8 erleidet gegenüber dem vorjäh solcher Personen zu treffen. Die Direktion des GesundheitS-
rigen Budget einige Veränderungen. Infolge der Einbürgerung wesenS hat nachgewiesen, daß die Gemeinden mit solchen Inder

Heimathlosen und Landsaßen wird nämlich der daherige dividuen oft in Verlegenheit kommen. Der Kredit für die
Kredit gestrichen; ebenso der frühere Ansay zur Unterstützung Nothfallanstalten endlich ist um Fr. 1999 erhöht. Alle diese
der Auswanderung, namentlich mit Rücksicht auf die amerika- Ansätze werden Ihnen zur Genehmigung empfohlen, mit AuS-
nischen KriegSzustände. Dagegen wurden die Beiträge an die nähme deS Kredites für die BezirkSarmenanstalten, der nach dem
BezirkSarmenanstalten vom Regierungsrathe um Fr 5999 er- Antrage der StaatSwirthschaftSkommission auf den frühern
Behöht; die StaatSwirthschaftSkommission trägt auf Beibehaltuug trag zu reduziren wäre.
deS bisherigen Kredites an und die Finanzdirektion ist damit



Herr Berichterstatter der S taatSwirtschaflSkom-
mission. Bezüglich der Ansätze unter litt. ^ hat die Kom-
misston keine Abänderung zu beantragen, dagegen glaube ich
hier etwas berühren zu sollen, das auch in der
StaatSwirthschaftskommission zur Sprache gebracht wurde. Wenn etwas
nur im Schooße der Kommisston erörtert wird, so hat eS

gewöhnlich kein weiteres Resultat; wird es aber hier im Großen
Rathe zur Sprache gebracht, so kann die betreffende Direktion
in ihrer Verwaltung darauf Rücksicht nehmen. Es betrifft die

Ziff. 2 der litt, â, nämlich den Ansatz für „Unterstützung der

notharmen Angehörigen deS alten KantonStheilS, welche außerhalb

desselben sich befinden." Die Armeninspektoren sind im
Falle, Ihnen über dieses Verhältniß Auskunft zu geben. Die
Direktion des ArmenwesenS ist zur Ansicht geneigt, daß der Etat
nicht vermehrt werden soll. Aber in welche Lage kommen oft
die Gemeinden? Nehmen Sie den Fall an, ein Berner befindet
sich außerhalb des alten KantonS, er wird notharm; man schreibt
an die betreffende Gemeinde, diese antwortet: ES geht uns
nichts an, der Staat hat einen Kredit von Fr. 3v,l)(1l) zur
Unterstützung solcher Leute ausgesetzt, eS ist StaatSsache. Giebt
der Staat etwaS, so ist die Sache erledigt; wenn es aber nicht
geschieht, dann kann die Spendkommtssion durch die
Unterstützung der Betreffenden sehr stark belastet werden, nachdem der
Notharmenetat festgestellt ist. Bei der Festsetzung deS letztem
ist in neuester Zeit eine große Engherzigkeit zu Tage getreten.
Der Staat soll seinen Kredit zweckmäßig verwenden, und nicht
die Spendkommission dafür hernehmen. Dieser Punkt wurde
in der Kommisston berührt und ist aller Beachtung werth.
Ich wünsche, daß die Mitglieder deS Großen Rathes, welche
Armeninspektoren sind, sich darüber auSsprechen, damit die
Verhältnisse gehörige Berücksichtigung finden. Bei litt. L schlägt
die Kommission vor, den Ansatz für die BezirkSarmenanstalten
auf Fr tvMll zu reduziren. Nachdem man das Armenwesen
auf der Basis der Freiwilligkeit normirt Hai, soll man sich so

viel als möglich an diesen Grundsatz halten und namentlich m
einem Jahre, wo ohnedieß ein Defizit für den Staat in Aussicht

steht, neue Ausgaben möglichst vermeiden. Bezüglich der
Ziff 6 (StaalSbeitrag an die Irrenanstalt Waldau) beantragt
die StaatSwirthschaftskommission, die Erhöhung des letztjährigen
Ansatzes von Fr. 35M0 um Fr. 70V5 durch den Zusatz zu
moliviren: „mit Einschluß eines Beitrages für außerordentliche
Baukosten." Diese Mehrausgabe betrifft Einrichtungen von
Räumlichkeiten zur Unterbringung unheilbarer Irren. Die
Einnahmen der Irrenanstalt Waldau können auf zwei Wege
vermehrt werden, einerseits durch Beischüsse deS Staates, andererseits

durch Ausbreitung deS Rufes der Anstalt, wodurch
dieselbe mehr von »ermöglichen Irren benutzt würde. Es befinden
sich in der Schweiz mehrere Irrenanstalten, die in finanzieller
Beziehung ganz anders stehen, als die Waldau jetzt noch stehen

kann; die Anstalt ist eben noch jung, und eS soll damit durchaus

kein Vorwurf verbunden werden; aber in der Staats-
wiithschaftSkommisston wurde die Ansicht ausgesprochen, daß
die Irrenanstalt durch ihre Einrichtungen zu günstigern Resultaten

in Zukunft sollte gelangen können, namentlich durch die

Aufnahme vermöglicher Irren. Hier handelt es sich also lediglich
um eine Motivirung der vorgeschlagenen Krediterhöhung. Bei
den Nothfallanstalten wollte die Kommisston sich der beantragten
Krediterhöhung nicht wiedersetzen, indem sie dieselben als eine
der zweckmäßigsten Einrichtungen betrachtet, die vielen armen
Leuten zur wahren Wohlthat gereicht.

A n dereg g. Bezüglich der beantragten Kreditherab-
setzung bei den BezirkSarmenanstalten bin ich nicht der gleichen
Meinung, wie die StaatSwirthschaftskommission. Sie müssen

bedenken, daß diese Anstalten sich vermehrt haben. So entstand
eine neue in Konolfingen; andere haben mehr Zöglinge als
früher. Ich bin fünfzehn Jahre lang Mitglied der Direktion
einer solchen Anstalt und kann baS Zeugniß auSsprechen, daß

mancher wackere Mann daraus hervorgieng; das Geld ist also

gut angewendet. Wir markten hier um einige hundert Franken,
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während an andern Orten Tausende verlocht werden. Diese
Anstalten tragen schöne Prozente ab, deßhalb beantrage ich die
Beibehaltung deS Ansatzes von Fr. 15,lM.

Roth von Bipp. Ich verdanke der StaatSwirthschaftskommission

die Aufmerksamkeit, die sie dem Ansätze unter Ziff 2
der litt. ^ zugewendet hat. ES ist ganz richtig, daß die
Gemeinden oder vielmehr die Spendkommissionen ihre große Noth
haben mit armen und kranken Personen, die oft in der Zahl
von 2—3 aus der Fremde heimkommen. Man muß sie

aufnehmen und versorgen und das kann zu Kosten führen, die für
die Spcndkommisstoncn oft unerschwinglich sind. Ich möchte
nicht eine Erhöhung beantragen, dagegen Ihre Aufmerksamkeit
noch für den Ansatz unter Ziff. 3 der litt, ö (Handwerksstipendien

an arme Jünglinge und Mädchen) in Anspruch
nehmen. Da wäre eS sehr wichtig, daß der Staat etwas mehr
leisten würde. Wenn daher bei Ziff. 2 (BezirkSarmenanstalten)
etwas erübrigt werden könnte, so möchte ich eS für Ziff. 3
verwenden, denn eS gibt oft Fälle, wo den Armenbehörven solche
Kinder zufallen, wo die Verabreichung eines Stipendiums sehr
gut verwendet wäre. Wenn aber die Spendkommission nichts
in der Kasse hat, woraus sollen die Kinder unterstützt werden?
AuS diesem Grunde möchte ich auch den Ansatz für die
BezirkSarmenanstalten durchaus nicht schmälern

Mühlethaler spricht sich ebenfalls entschieden gegen
jede Schmälerung des Kredites für die BezirkSarmenanstalten
aus, weil eS sich hier um die Erziehung junger Leute handelt,
und erinnert die Versammlung an die in den letzten Tagen
beschlossene Besoldungserhöhung der Landjäger mit der Bemerkung,
der Staat soll vielmehr auf dem Gebiete der Armenerziehung
wirken, damit die Landjäger weniger zu thun haben.

Sträub. DvS Armenwesen nimmt bekanntlich einen
wichtigen Rang ein. Der Herr Berichterstatter der
StaatSwirthschaftskommission hat den Wunsch geäußert, daß die
Armeninspektoren sich auSsprechen möchten; ich wurde auch zur
Uebernahme einer solchen Stelle bewogen und will bloß aus eigener
Erfahrung reden; meine Herren Kollegen mögen mich ergänzen
und allfällig berichtigen. Die Einführung veS neuen Annengesetzes

fand im Anfang bedeutende Schwierigkeiten, und die
Gemeinden mußten sich in manches fügen, daS sie für unmöglich
hielten; indessen suchten sie sich zu helfen, so gut eS ging, und
wurden in eint und anderer Weise ökonomischer als früher, um
die nöthigen HülfSguellen zu finden. Und jetzt, auf dem Punkte
angekommen, wo die Gemeinden möglichste Sparsamkeit
beobachten, sagt man, der Noiharmenetat müsse vermindert werden,
gestützt auf Zahlen, die man Einem vor Augen hinstellte Ich
rede aus Erfahrung, indem ich über verschiedene Fälle Auskunft

geben mußte, so z. B. über Nolharme, die auf die Höfe
vertheilt wurden und nicht auf die volle Summe deS
Durchschnittkostgeldes kamen; dennoch waren sie Nolharme. Wenn
man die Sache auffaßt, wie es von Seite der Armendireklton
geschieht, so muß daS DurchschnittSkostgeld auS der Notharmen,
kasse bezahlt werden. Was wird durch das bisherige Verfahren
bezweckt? Daß die Gemeinden in Zukunft sich mehr in Acht
nehmen, um sich nicht mehr der Gefahr auszusetzen, daß man
ihnen sage: da Ihr für die und die Personen nicht die
vollständige Summe deS Durchschnittskostgeldes ausgegeben habt,
so müssen sie gestrichen werden! Es wurde mir eine Person
vorgestellt, die vollständig notharm, sozusagen blind, sehr kränklich

war; sie hielt sich früher außer dem Kanton auf und wurde
zurückgebracht; die Gemeinde mußte sie aufnehmen und wöchentlich

Fr. 2'/2 Kostgeld für sie zahlen. Nun soll sie nicht auf
den Notharmenetat aufgenommen werden, weil das
Durchschnittskostgeld noch nicht vollständig erreicht war. Es betrifft
dieß eine Gemeinde, die sehr sparsam zu Werke ging, indem
sie letztes Jahr aus Ueberschüssen der Notharmenpflege gegen
Fr. 4000 der Spendkasse zur Verfügung stellte. Wenn man die
Gemeinden so reglementiren und die Vernunft in den Hinter«
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gründ irrten lassen will, so weiß ich nicht mehr, wie eS gehen
wird. Ich möchte daher den Wunsch auSsprechen, daß, wenn
die Armendirektion den Gemeinden die Zweckmäßigkeit der
Verwendung der HûlsSquelle» vorschreiben will, sie auch ein Gleiches
thue. Denn so gut cS nicht zum Vortheil der Gemeinden
gereicht, wenn sie sich der Unterstützung Armer entziehen, ebensogut

gereicht eS zum Nachtheil des Staates, wenn er diese Bahn
betritt Die nachtheiligen Folgen werden doppelt auf ihn zu.
rückfalle». Hinsichtlich der BezirkSarmenanstalten bin ich mit
dem Herrn Berichterstatter der StaatSwirthschaftskommission
nicht einverstanden. Man fragte sich schon, ob nicht die
Gemeinden besser fahren würden, sowohl in Betreff der Art und
Weise der Unterstützung als bezüglich der Kosten, wenn sie das
Armenwesen etwas zentralisiren würden durch Errichtung solcher
Anstalten, damit die Unterstützung gleichmäßiger würde.
Deßwegen möchte ich hier nicht karg sein. Wir haben Beispiele,
daß Arme in BezirkSanstalten sehr gut verpflegt, und namentlich
auch junge Leute durch den Aufenthalt in denselben physisch
und moralisch gerettet wurden. Wir sollen bedenken, wir arbeiten
für die Zukunft, wir retten die Kinder schlechter Eltern und
leisten dadurch dem Lande einen größern Dienst, als wenn wir
einfach nach einem Zahlensysteme verfahren. Sonst werden die
Gemeinden am Ende schon dafür sorgen, daß die Summe des
DurchschnittSkostgeldcS erreicht werde. Die Frage der Zent-
ralisation des ArmenwesenS in den Bezirken ist noch nicht spruchreif,

dagegen einer nähern Untersuchung werth. Ich unterstütze
den Büdgetansatz nach Antrag des RegierungSratheS.

v. Büren. Ich erlaube mir nur, hier einen Wunsch
auSzusprechen bezüglich der Benutzung der Anstalt Bärau, die

zur Aufnahme solcher Pfleglinge bestimmt ist, wegen deren

Versorgung die Gemeinden oft in großer Verlegenheit sind.
Jede Gemeinde wird froh sein, die betreffenden Personen dort
unterbringen zu können. Mein Wunsch geht nun dahin, daß
man das billige Verhältniß für jede Gemeinde noch mehr, als
eS bisher der Fall war, nicht nur auSmitile, sondern auch
ausführe, sei eS auf Grundlage deS NotharmenetatS oder nach
einem andern Maßstabe. Ich weiß, daß die Direktion sich mit
der Reglirung dieses Verhältnisses befaßt, aber eS geht langsam,
und ich wünsche, daß die Sache befördert werde.

Scholer wünscht, daß der StaatSbeitrag an die
Irrenanstalt Waldau nicht eingeschränkt werden soll, da bekanntlich
sonst die Irren keine Aufnahme in derselben finden

B e r g e r. Ich bcvaure sehr, daß nicht noch mehr
Mitglieder deS Großen NatheS anwesend sind, welche die Stelle
eines ArmeninspekrorS bekleiden. WaS der Herr Berichterstatter

der StaatSwirthschaftskommission und Herr Sträub
berührten, hat in mehreren Theilen deS Kantons schon zu
bedeutenden Klagen geführt, und ich weiß, daß mehrere Armen-
inspektoren deßhalb ihre Entlassung genommen haben. Wir
siuv leider noch nicht im Falle, einen Geschäftsbericht zu diS-
kutiren; dort wäre die Erörterung dieses Gegenstandes am Platze.
Aber es ist gut, dap die Direktion deS ArmenwesenS die
Ansichten erfahre, die sich auf dem Lande kund geben, damit sie

sich darnach richten kann. Die Art und Weise, wie man den
Notharmenetat reduzirle, hat in mehrern Bezirken böses Blut
gemacht. Es war fast, als hätte man auf der Armendirektion
ein Gütterli, in dem man sehen könne, wer notharm sei ober
nicht, indem man eS hier besser wissen wollte, als in den
Gemeinden selbst. Ich bin zu wenig erfahren in diesem Ver«
waltunggzweige, aber ich glaub«, eS sei gut, wenn von der
Kritik irgendwie Notitz genommen wird. Es ist nicht Jeder-
mann'S Sache, gerade mit einer Beschwerde einzukommen, aber
eS ist gut, wenn der Gegenstand im Großen Rathe zur Sprache
kommt.

Dähler. Von verschiedenen Seiten ausgefordert, auch
meine Meinung zu sagen, muß ich vollkommen bestätigen, WaS

Herr Sträub bezüglich der Behandlung des Notharmenetat
bemerkte, ES war mir unbegreiflich, wie man zu Werke ging.
Die NotharmenetatS, welche mir durch die Hände gingen,
waren so abgefaßt, daß gestützt auf die bestehenden Gesetze nicht
viel dagegen zu sagen war; es hatte eine merkliche Verminderung

der Notharmen stattgefunden. Nach einiger Zeit aber
kommt die Mittheilung, daß die und die Personen gestrichen
worden, ohne Angabe näherer Gründe. Man ging darin so

weit, daß in einer Gemeinde bis auf zehn Personen vom Etat
gestrichen wurden. Wenn nun das DurchschnitiSkostgeld Fr. 50
betrug, so entstand dadurch eine Belastung der Spendkasse der
betreffenden Gemeinde von Fr. 5l)l1. ES war mir ganz
unbegreiflich, wie man Personen, die auf den Notharmenetat gehören,
mir nichts dir nichts strich Ich kenne einen Fall. wo ein
dreiundsiebzigjähriger Mann, der durchaus nicht mehr arbeitsfähig,

von seinen Kindern verlassen und nicht Burger in der
betreffenden Gemeinde war, wo er wohnte, einfach gestrichen
wurde. Wenn man so handeln will, so braucht man gar keine

Armeninspektoren mehr; man kann einfach sagen, wie man eS

haben will.

Luginbühl. AIS Armeninspektor erhielt ich Kenntniß
von ähnlichen Fällen, wie die von andern Mitgliedern
angeführten beschaffen sind, daß nämlich Notharme vom Etat
gestrichen wurden. Ich bin der Ansicht, wenn einmal der
Etat gewissenhaft festgesetzt ist, so sei eine solche Strerchung
nicht nothwendig, upd will nur ein Beispiel anführen, um zu
zeigen, welche Folgen diese Handlungsweise hat. Eine
Gemeinde stellt nach genauer Untersuchung der Verhältnisse ihren
Notharmenetat auf, nun tritt der Fall ein» daß für Erwachsene
ein Kostgeld von Fr. 100—130 bezahlt werden muß; eS bleiben

noch 20—22 Fr. für die Versorgung von Kindern; dieser
Betrag erreicht nicht die Hälfte des DurchschnitlSkostgeldeS und
deßhalb werden die Betreffenden von der Direktion des Innern
gestrichen. DaS verdient hier eine Rüge

Hofmann. Ich bin auch Armeninspektor, und weiß
nicht, was ich für einen Bericht bei der Direktion eingeben soll.
Personen, die absolut notharm waren, Landsaßen, die von der
Landsaßenkammer mit Fr. 70 unterstützt wurden und jetzt
eingebürgert sind, wurden gestrichen Ich weiß nicht, was ich
darüber sagen soll, aber ich bedaure, daß das gute Armengesetz
so Anstand findet, und die Armcninspektoren nicht wissen, waS
sie in den Gemeinden machen sollen. Ich unterstütze die von
anderer Seite geäußerten Wünsche, daß die Sache näher untersucht

werde.

Jmer. Wenn ich Herrn Roth recht verstanden habe, so

wünscht er, daß die 5000 Fr., welche man bei litt, k Ziffer 2
des Armenwesens abschneiden will, auf Ziffer 3 übergetragen
werde», d h. auf die Stipendien, womit man junge arme Leute
ein Handwerk lernen lassen will. Sollte der Redner nicht
wirklich diese Uebertragung beabsichtigen, so nehme ich mir die
Freiheit, sie von mir aus zu beantragen Im Jura geht mau
von dem Gesichtspunkt aus, daß man von der öffentlichen Kasse
für Unterstützung nichrS anzusprechen habe, denn man ist
gewohnt. der Armennoth vorzusorgen, ohne an die Staatskasse
zu gelangen. Deßhalb glaube ich, der Jura sei bei den
Fr. 15,000 mit Nichts betheiligt. Anders ist eS hinsichtlich der
BerusSerlernung armer Kinder; wenn man immer Mittel findet,
Bedürftige, Schwächere, Greise zu unterstützen, wie will man
dann für die Erziehung der armen Kinder sorgen? Haben die
Kinder das Alter erreicht, wo sie einen Beruf erlernen können,
kümmert sich Niemand mehr um sie. Und doch ist dieß der
wichtigste Moment, wo sie am meisten Unterstützung bedürfen,
um ihnen daS Erlernen eines Berufes zu erleichtern. Ich
glaube daher, der Antrag, der dahin geht, die 5000 Fr. den
BezirkSarmenanstalten zu entnehmen, um sie auf Ziffer Z
überzutragen, sei vollständig gerechtfertigt. Ich empfehle daher
dessen Annahme.



Schmid, Andreas, Bezüglich der RettungSanftalt möchte
ich den Antrag stellen, daß der Regierungsralh untersuche, ob
eS nicht nothwendig sei, dieselbe zu vergrößern. Ich din zu
diesem Antrage durch einen speziellen Fall veranlaßt. ES
betrifft ein Kind von eilf Iahren, welches schon 30—40 Diebstähle

begangen hatte und vom Gericht verurtheilt wurde, in
einer RettungSanftalt untergebracht zu werden; die Justizdirektion
sand, wie eS scheint, es sei diesem Urtheile nicht Folge zu
leisten, indem sie das betreffende Kind einfach den Schulbehörden

zur Beaufsichtigung überwies, — ein Kind, das als Muster
eines Diebes dargestellt werden könnte. Die Schulbehörde
erhob Einsprache dagegen, weil sie einen solchen Buben nicht
in die Schule aufnehmen wollte. Die Folge war die, daß
derselbe wieder in Untersuchung kam, nachdem er wieder fünfzig
Diebstähle begangen hatte. Ich sprach in der Schulvorsteherschaft

die Ansicht auS, die Schulbehörde sei nicht im Falle, daS
Kind zu übernehmen; dieses gerieth wieder in Gefangenschaft,
aber ich glaube, solche Kinder unter zwölf Jahren sollen in
RettungSanstalten untergebracht werden. Die Justizdirektion
sagt, Kinder unter zwölf Jahren dürfen nicht nach Thorberg
geschickt werden. Ich stelle daher den Antrag, daß die Regierung

diesen Gegenstand untersuche.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei Ich erlaube
mir einige Bemerkungen, nicht um den Antrag des Herrn
Schmid zu bekämpfen, im Gegentheil, ich bin einverstanden,
daß er erheblich erklärt werde, aber um die Stellung, welche
die Justizdirektion in dem betreffendenden Falle eingenommen
Hai, zu rechtfertigen. Die Justizdirektion hat für solcke Fälle
nur Thorberg unter ihrer Leitung, die andern Anstalten stehen
unter der Leitung der Direktion deS ArmenwesenS und sind
eigentlich Rettungsanstalten. Thorberg ist ein korrektionelleS
Arbeitshaus Nun kenne ich allerdings Fälle, wo selbst Knaben
von 7-8 Jahren dorthin geschickt wurden, aber eS muß ein
gewisses Aller festgesetzt werden, damit nicht ganz junge Kinder
in dieser Anstalt untergebracht weiden. Was soll ich machen,
wenn mir solche Kinder zugewiesen werden? Ich bin daher
einverstanden, daß der Antrag erheblich erklärt werde. In der
Regel erhalte ich die Antwort, daß die RettungSanstalten besetzt
seien. Ich weiß, daß die erwähnte Verfügung Aufsehen erregte,
aber ich war dazu genöthigt infolge des ReglementeS, nach
welchem nicht Kiuder unter 12 Jahren nach Thorberg geschickt
werden dürfen. Da man verschiedene Uebelstände bezüglich der
Notharmenpflege hervorhob, so will ich auch auf einen solchen
aufmerksam machen, der gerügt werden soll. Es gibt Fälle,
wo man, gegen die ausdrücklichen Bestimmungen deS Gesetzes,
arbeitsfähige Personen auf den Notharmenetal setzt, während
nach dem Gesetze nur Arbeitsunfähige darauf gehören. Venn
z. B. eine solche Person vom korrektionellen Gerichte zur
Einsparung in Thorberg veruriheilt wird, so bedenkt man nicht,
daß diese Anstalt nur Arbeitsfähige aufnehmen soll, denn eS

ist keine Krankenanstalt. Wenn die Judizdirektion einen Staats«
anwalt fragt, was zu thun sei, so weigert derselbe sich zu ap-
pelliren, gestützt darauf, daß die betreffende Person arbeitsfähig
sei. Solche Fälle kamen mir schon vor, deßhalb möchte ich
aufmerksam machen, ob eS zuläßig sei, daß man zuerst Arbeitsfähige

auf den Notharmenetat setze und die Gemeinde den
StaatSbeitrag dafür in Empfang nimmt, während der Staat
nachher in den Fall kommt, den Betreffenden in Thorberg zu
verpflegen. ES war nur meine Absicht, die Mitglieder deS
Großen Rathes, die mit dem Armenwesen zu thun haben, auf
diesen Uebelstand aufmerksam zu machen, damit man streng
nach dem Gesetze verfahre.

M atth ys. Ich bin so frei, mit Bezug auf dasjenige,
was der Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission
über die Irrenanstalt Waldau bemerkte, eine kurze Mittheilung
zu machen. Die Erhöhung des StaatSbeitrageS ist wesentlich
aus zwei Gründen nothwendig. Erstens befanden sich im Jahr
1860 in der Anstalt 323 Personen; gegenwätig beträgt die Zahl

Tagblatt des Großen Rathes «86t.
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der Verpflegten 356, also 33 Köpfe mehr. Nehmen Sie die
durchschnittlichen Kosten zu Fr. 1. 50 per Kopf an, so ergibt
sich eine Mehrausgabe vou Fr. 49. 50 täglich, und diese mit
365 Tagen multiplizirt, macht eine beträchtliche Summe im
Jahre auS. DaS ist der eine Faktor. Der andere ist folgender.
DaS Reglement der Irrenanstalt Waldau bestimmt, daß in
dieselbe nicht aufgenommen werden Idioten und Blödsinnige des
höchsten Grabes, weil sie anderwärts verpflegt werden können
und ihre Heilung in der Anstalt nicht möglich ist. Bekanntlich
leerten sich die Anstalt zu Thorberg und daS äußere Krankenhaus

im Jahre 1855, als die Waldau eröffnet wurde, und
letztere nahm viele Unheilbare aus. Der Krankheitsprozeß ist
bei vielen Personen der Art, daß sie in Blödsinn verfallen. In
seinem letzten Verwaltungsberichte theilt der Herr Direktor der
Waldau mit, daß 20—30 Pfleglinge sich in der Anstalt befinden,
die nicht bort sein sollten, — Blödsinnige des höchsten Grades,
sondern die ebensogut von den betreffenden Familien verpflegt
werden könnten. Die Direktion der Anstalt ist aber der Ansicht,
wenn man alle diese Personen ihren Familien zurückgebe, so

entstehe im ganzen Lande ein Schrei; daher wurde ein Bericht
an die Regierung erstattet, und nun beabsichtigt diese im Ein-
verständniß mit den Jnselbehörden, gewisse Lokalitäten der alten
Irrenanstalt so einzurichten, daß man 20—25 solcher
Blödsinnige dort unterbringen kann, um sie nicht von heute auf
morgen entlassen zu müssen und im Lande Unzufriedenheit zu
erregen

Schenk, Regierungsrath. Ich war leider nicht von
Anfang an bei der Diskussion gegenwärtig, und wenn ich daher
nicht alleS berühren kann, was im Laufe derselben angeführt
wurde, so bitte ich um Entschuldigung. ES handelt sich, wenn
ich recht berichtet bin, um die Aufnahme Armer auf den Noih-
armenetat für 1862, und es wurde der Behörde der Vorwurf
gemacht, eS hätten unmotivirte Streichungen in einer Weise

stattgefunden, daß die Gemeinden dadurch in Verlegenheit
gerathen seien. Ich muß Ihnen von vornherhein bemerken, daß
die Armendirektion gegenwärtig einwenig in der Schwebe ist.

Ich mußte sie verlassen, um in die Eisenbahndirektion zu treten,
und zwar that ich dieß erst, nachdem keiner metner übrigen Herren
Kollegen diese Direktion übernehmen wollte. Da hielt ich eS

am Ende für Pflicht und übernahm dieselbe. Nun bin ich

insofern noch beim Armenwesen betheiligt, als hie und da

Anfragen an mich gestellt werden, wie ich vernehme, nicht immer
aus Auftrag deS jetzigen Herrn Direktors, sondern auch direkt

vom Berichterstatter. In solchen Fällen glaubte ich mich auS-
sprechcn zu sollen. Nun fragte man mich, wie eS gehalten sein

soll mit dem Notharmenetat von 1362, indem man sagte, die

eingelangten EtatS seinen meistens erhöht. Ich erklärte, man
könne noch keine Auskunft geben, sondern man müsse warten,
bis die meisten EtatS eingelangt seien, bis man sehe, wie sich

daS Verhältniß im Ganzen gestalte. Nachdem man diese

Uebersicht hatte, sagte man, eS habe eine bedeutende Zunahme
stattgefunden, worauf ich erklärte, daS Jahr 1862 dürfe durchaus

keine Zunahme haben und zwar auS folgenden Gründen.
Der Notharmenetat muß im Zusammenhange mit dem Stande
der Lebensmittel, mit der Ernte deS Jahres 1861 stehen. So
war eS auch früher. Denn wenn die Ernte eine gesegnete ist,

wenn Lebensrnittel in zureichendem Maße oder sogar im Ueberflusse

vorhanden sind, so nimmt man an, die Spendkasse könne
viel nachhaltiger wirken und auch der Einzelne sei viel eher im
Falle, sich selbst zu erhalten. Ich ging von dem Standpunkte
auS: die Ernte deS JahreS 1861 ist eine viel bessere als viele
vorhergehende Ernten, nach Mitgabe der meisten Ernteberichte
ist durchaus kein Mangel an LebenSmitteln für 1862 zu
befürchten, im Gegentheil, sind namentlich Kartoffeln genug im
Lande (und damit steht der Notharmenetat in enger Verbindung);

ferner bringt das Jahr 1862 die Wiederaufnahme
begonnener Eisenbahnbauten, ferner den Bau auf der Linie Bern-
Biel, also bedeutende Arbeiten; im Hinblick darauf erklärte ich,

und bin zur Stunde noch dieser Ansicht, daß unter solchen Um-
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ständen eine Zunahme des NotharmenetatS nicht stattfinden falle
und nicht stattfinden dürfe, sondern die Verwaltung müsse in
solchen Jahren etwas zurückzuhalten suchen, damit fie in bösen

Jahren, wo die Erdäpfel nicht gerathen und keine großen Bau«
arbeiten ausgeführt werden, etwas mehr thun könne. Man
muß unter Umständen etwas anziehen und etwas nachlassen,
das werden Sie anerkennen, und ich halte dafür, daß die
Verwaltung eine grundschlechte wäre, wenn sie nicht auf die
Zustände deS Landes Rücksicht nehmen würde. Laßt Ihr die
Gemeinden machen, die Armeninspektoren in ihren kleinen
Bezirken, wo sie keine Uebersicht deS Ganzen haben, nach ihrem
Gutdünken handeln, ohne daS allgemeine Verhältniß in'S Auge
zu fassen, bann erhalten Sie allerdings ein ganz anderes
Resultat. Ich mache den Herren durchaus keinen Vorwurf,
aber sie müssen sich nothwendig den Verfügungen unterordnen,
bei denen man das Wohl deS Allgemeinen im Auge hat Also
das ist meine Meinung, daß für 1862 keine Vermehrung des

Notharmenetat stattfinden soll, daß namentlich bei den neuen
Aufnahmen etwas zurückhaltend verfahren werde, wobei
selbstverständlich ist, daß man nicht alles mit dem Lineal messen kann,
sondern eben die Verhältnisse berücksichtigen muß, z. B bei
Waisen. Aber im großen Ganzen kann man die Spendkasse

ganz gut etwas mehr eingreifen lassen. So habe ich die Sache
aufgefaßt und mich ausgesprochen. Ich erklärte denn auch, man
müsse nothwendig den Armeninspektoren die Sache auseinandersetzen,

um ihnen begreiflich zu machen, warum man im Ganzen
etwas strenger sein müsse; dabei hätte ihnen Gelegenheit
gegeben werden sollen, sich über die einzelnen Fälle auszusprechen,
und erst wenn die Motive nicht z«r Aufnahme genügend waren,
sollte »ach meiner Ansicht die Streichung stattfinden. Nun weiß
ich nicht, ob diese Anschauungsweise angefochten werden könne.
Es kann höchstens ein Fehler in der Form geschehen sein, daß
vielleicht den einzelnen Armeninspektoren die Sache nicht
einläßlich genug mitgetheilt wurde; aber die Sache selber ist nach
memer Ansicht entschieden gerechtfertigt. Ich füge nur bei,
daß der Staat hier unparteiisch dasteht, denn ich halte dafür,
cS soll jährlich aus den verfassungsmäßige» Fr. 500,000 nichts
erspart werden, abgesehen davon, ob 10,000 oder 20,000 Köpfe
auf dem Notharmenetat stehen. Befinden sich weniger darauf,
so ist daS Durchschnittskostgeld höher, und ich frage: wo ist
besser für die Gemeinden gesorgt, wenn sie weniger Personen
auf dem Armenetat haben und dafür ein größeres DurchschnittS-
kostgeld beziehen, oder wenn sie mehr Leute auf dem Etat haben,
und das Durchschnittskostgeld kleiner ist? Es liegt daher im
Interesse der Gemeinden selbst, daß die Verwaltung möglichst
zurückhaltend sei, daß der Etat möglichst reduzirt werde. Einmal

auf dem Notharmenetat, bleiben die Leute darauf. Daher
sollten Alle, — Gemeinden, Armeninspektoren und die Direktion
dahin wirken, denselben möglichst zu reduziren. Verfahren Sie
anders, sind die Armeninspektoren coulant, gegen die Gemeinden,
die Direktion coulant gegenüber den Inspektoren, waS für sie
viel angenehmer wäre, dann haben Sie einen zunehmenden
Armenetai, ein Sinken des Durchschnittskostgeldes, und die
Armen werden dann am Ende vom Lied je länger desto schlechter
verpflegt. Liegt das im Interesse des Landes? Ich glaube
nicht. Auf das Detail kann ich nicht eintreten, weil ich eS
nicht genauer kenne. Ich gebe zu, daß im Einzelnen gefehlt
wurde; in diesem Falle ist Abhülfe möglich, da der Regierungs-
rath den Notharmenetat endlich bestimmt. Aber es liegt mir
sehr daran, zu wissen, wie der Große Rath darüber denkt, ob
er das System, welches ich angedeutet, für falsch betrachtet
oder nicht, ob anders gehandelt werden soll. Sollte letzteres
der Fall sein, dann wollte ich lieber nicht mehr in vie Armen-
direktton zurückkehren. Denn dessen mögen Sie sich erinnern:
eS bedarf eines sehr entschiedenen Handelns in der Armendirektion,

einer Hand, die sich nicht fürchtet. Woran ging früher
AUeS zu Grunde? An dem coulanten Wesen der Behörden,
an der Art der Ausführung. DaS wollte ich vermeiden, und
deßhalb soll man es mir nicht Uebel nehmen. Es liegt im
Interesse deS Landes, wenn an der Spitze der Direktion eine

kräftige, etwas scharfe Hand ist. Anders zu handeln, wäre für
die Behörde viel angenehmer, aber eS würde nicht zum Wohle
deS Landes gereichen.

Gir ard. Obschon diese Verhandlungen schon sehr lange
dauern, kann ich bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen, der
Versammlung den Eindruck mitzutheilen, den sie mir gemacht
haben. Man sagte, eS bedürfe einer starken Hand in der

Leitung des ArmenwescnS, wenn man die Verarmung vermeiden
wolle Wenige Mitglieder sind in Sachen so sehr interessier,
wie die jurassischen Abgeordneten. DaS Büdget der Direktion
des Innern ist bedeutend, waS das Armenwesen betrifft, und
der Jura trägt im gewöhnlichen Verhältniß zu den Kosten der

öffentlichen Armenunterstützung im alten KantonStheil bei, zieht
aber nichts davon, denn er unterstützt seine Armen selbst durch
den Ertrag seiner Burgergüter. Ich muß hier auf einen Fehler
in der Verwaltung hinweisen, indem ich die Aufmerktamkeit der
Versammlung auf die Art und Weise lenke, mit welcher die

Mitglieder des Großen RatheS ihre gesetzgeberische Gewalt
ausüben. Wir machen hier Gesetze, kümmern uns aber nicht
darum, ob man sie vollziehe. Heute sagte man gelegentlich bei
der Büdgetberathung äußerst verwirrte Sachen, betreffend die
Kantonalverwaltung der Armengüter. Ist dieß begründet oder
nicht? Ich bin zufrieden damit, daß sich der Herr Direktor des
ArmenwesenS so ausgesprochen hat, wie er es gethan; wenn
aber der Große Rath Gelegenheit hätte, sich über die Geschäftsführung

veS Regierungsrathes auszusprechen, so würde man
nicht derartige Berathungen hören, wie die stattgehabten; und
wenn man nnS einen Geschäftsbericht vorgelegt hätte, so würden
wir Gelegenheit gehabt haben, uns auszusprechen, was wir
beim Mangel dieses Dokuments kaum thun können. Erlauben
Sie mir bei diesem Punkte Ihnen ein sehr gravirendes Beispiel
anzuführen. Ein Blatt veröffentlichte jüngst, daß ein
Landbesitzer dem RegierungSralh angezeit habe, er fabrtzire
ungeachtet des Verbotes Erdäpfelbrauntwein und lasse sich wegen
WiderHandlung strafen; das Journal setzte bei, baß der Re.
gierungSrath auf diese Erklärung hin erwiedert habe, er lasse
eS geschehe». Wenn dieß nug wahr märe, so wäre eS sehr
gewichtig, denn daS Gesetz wäre mißachtet. Ich sage also, wir
kümmcin uuS nicht darum, ob die Gesetze gehandhabt werden;
wir machen sie, ändern sie ab, aber wir beunruhigen uns nicht
um zu wissen, ob sie ihre Vollziehung erhallen, und ob diese
Maßregel in allen Bezirken angewendet wird. Dieß ist ein
großer gehler ES scheint mir, eS sei dieß etne jener Sachen,
die ich in erster Linie hätte verbürgen sollen, als ich zum Großrath

gewählt wurde. Ich that es nicht, denn ich war in der
Versammlung neu. Ich erinnere die Mitglieder der Regierung,
nämlich diejenigen, welche dem Bundesrath über seine Geschäftsführung

Bemerkungen zu machen wissen, daß sie sagten, eS

müsse auch in der Verwaltung deS Kantons Bern dieser Modus

eingeführt werden, als der einzige, der geeignet ist sich zu
überzeugen, ob die Gesetze vollzogen werden oder nicht. Ich
wollte hier nur daran erinnern, waS wenigstens RegierungS-
räthe gesagt haben, denn eS wäre natürlicher, daß diese Herren
uns nächstens Frühjahr sagten, wir sollen uns über ihren
Geschäftsbericht auSsprechen, und gemäß unserer Aufgabe unsere
Bemerkungen machen. Wie Herr Schenk eS gewünscht, daß
der Große Rath sich über die GesetzeSvollziehung betreffendä>aS
Armcnwesen auSspreche. so wünschte ich, man möchte gleichzeitig

einen Geschäftsbericht mit dem allgemeinen Berichte
vorlegen.

Migy, Präsident des RegierungSratheS, erklärt sich mit
den Bemerkungen deS Herrn Girard ganz einverstanden,
erwiedert jedoch darauf, daß der RegierungSralh schon seit 1852
jährlich seine VerwaltungSberichte austheilte, ohne daß während
dieses Zeitraums der Große Rath einen einzigen derselben in
Behandlung genommen hätte.



Girard hält die von ihm gemachten Bemerkungen fest,
weil der RegierungSrath seinen Bericht immer 2—3 Jahre
nach der Verwaltungsperiode, in der er solchen dem Großen
Rathe mittheilen sollte, vorlege.

Berg er. Auf das Votum des Herrn RegierungSrath
Schenk erlaube ich mir noch einige Bemerkungen. Es wurde
heule nicht Klage darüber erhoben, daß man etwa die Grundsätze

die er bei der Aufnahme des Nolharmenetat als Regel
betrachlet, nicht anwenden wolle; nein, sie wurden immer
angewendet, und so lange Herr Schenk an der Spitze dieser
Direktion war, hat er dieselben anerkannt. Aber seither wurden
mehrere Notharme auf dem Etat gestrichen mit dem Vorwande,
die Ausgabe der Gemeinde habe nicht den Betrag deS

DurchschnittSkostgeldeS erreicht. Ich kam selbst in den Fall, daß mir
ein Kind zugetheilt wurde, das auf Fr. 18 geschätzt war, ein

Betrag, welcher denjenigen deS DurchschnittSkostgeldeS allerdings
nicht erreicht. Wenn man solche Opfer, die wir unS selbst

auferlegen, nicht berücksichtigt, dann kann man aus dem
nämlichen Grunde noch viele Arme auf dem Etat streichen. Aber
der Buchstabe tobtet, der Geist macht lebendig, und dieser ist

gewichen seit dem Rücktritt des Herrn Schenk von der Armen-
direktion. In unserer Gemeinde hat sich der Notharmeneral
seit der Einführung des Armengesetzes um 25 Prozent
vermindert, dennoch strich man unS, und daS hat böses Blut
gemacht. ES wurde hierin nicht nach richtigen Grundsätzen
regirt. Man meint vielleicht, man könne vom Büreau aus die

Gemeinden reglementiren, wie man wolle. Von coulantem
Wesen gegenüber den Armeninspektoren habe ich nichts gesehen;
aber zwischen Gehenlassen und verständiger Anwendung des

Gesetzes ist sehr ein großer Unterschieb. ES ist mir leid, daß
mehrere Armeninspektoren, die sich sehr verdient gemacht, heute
nicht da sind; sie beklagen sich bitter. Ick könnte einen Fall
anführen, wo ein vierundsechztgjähriger Mann mit kontrakten

Händen, der in einem Hause um den vierten Theil des Kost
geldeS Aufnahme gefunden, auf dem Etat gestrichen wurde, —

weil er noch etwas arbeiten könne. Wenn man daraus beharrt,
so wird Hunger und Mangel jeder Art den Armen, wenn nicht
dem Grabe, doch dem Notharmenetat zuführen. Ich gcnire
mich nicht, das hier offen auszusprechen, um einer Klage, die

landauf und landab sich erhebt, hier Ausdruck zu verschaffen

Schenk, RegierungSrath. Ich habe nur noch einen

Punkt nachzuholen Die StaatSwirthschastSkommission hat sich

nicht sowohl über die Festsetzung des Armenetat als darüber
beklagt, daß der zur Unterstützung der Auswärtigen festgesetzte

Kredit von Fr. 38,80(1 nicht vollständig gebraucht werde. Sie
werden sich überzeugen, daß dieser Kredit Heuer vollständig
gebraucht ist, und ich bin der Ansicht, man soll diesen Kredit
nicht anwachsen lassen, sonst haben Sie bald 48—58,888 Fr.
Daß man in den ersten Jahren nicht gerade Thür' und Thor
geöffnet hat, werden Sie auch begreifen. In der ersten Zeit
deS gegenwärtigen Systems wußte dieser und jener nicht recht,
wie zu verfahren sei, auch die Gemeinden nicht; jetzt kennen
sie eS besser, indem sie den Einen und Andern veranlassen, in
einen andern Kanton zu übersiedeln, um ihn auf diese Weife
dem Staate zu überbinden. Wenn nun einzelne Gemeinden
einen Angehörigen über die Grenze liefern, um ihn dem Staate
zur Last fallen zu lassen, so müssen sie erfahren, daß der
Betreffende wieder zurückkommen kann. Herr Sträub sprach von
einer Gemeinde, deren Notharmenkasse einen Ueberschuß von
Fr. 4880 gemacht habe Nehmen Sie sich wohl in Acht, solche

allgemeine Erklärungen sofort zu glauben, ohne den Sachverhalt
näher zu kennen. Wie kommt diese Summe in die Notharmenkasse?

Wenn die Gemeindegenossen einverstanden sind, ihre
Notharmen auf die Höfe zu vertheilen, sich selbst Reallasten
aufzuerlegen. dann kann eS so kommen, und ich habe nichts
dagegen, wenn keine Klagen einlangen. Da wollen wir nicht
reglementiren. Aber ich sage: 4880 Fr. bleiben nirgends übrig,
wo gehandelt wird, wie die Gemeinde zu handeln das Recht

hat, wo sämmtliche Erwachsene auf den Rotharmenetat gebracht
werden; da möchte ich eS mir zuerst beweisen lassen. Durch
solche Beispiele riskirt man sehr leicht, ein falsches Urtheil zu
veranlassen.

Sträub erklärt, der erwähnte Ueberschuß von Fr. 4808
komme allerdings daher, weil die betreffende Gemeinde Erwachsene

auf die Höfe vertheilte, indem die Ausgaben für solche
nicht den Betrag des DurchschnittSkostgeldeS erreichten und sie
deßhalb aus dem Nolharmenetat gestrichen wurden. Der Redner
legt großes Gewicht darauf, daß der Große Rath eine solche
Thatsache würdige, und beruft sich dem Vorredner gegenüber
auf die Rechnungen deS Amtsbezirks Seftigen.

Herr Berichterstatkr des RegierungSratheS. Ich
halte dafür, daß eS nicht im Interesse der Verwaltung liege,
bei der Büdgetberathung alles, was Einer auf dem Herzen
hat, hier zur Sprache zu bringen. Es ist denn auch nach dem
Reglemente nicht zuläßig. So z. B. der Antrag deS Herrn
Girard, daß der RegierungSrath eingeladen werde, den Geschäfts-
bericht früher vorzulegen. Ich weiß, daß derselbe bisher etwas
spät erschien, aber ich begreife die Logik deS Herrn Girard
nicht. Wenn er behauptet, der RegierungSrath vollziehe die
Gesetze nicht so kann man ihm erwiedern, er beachte das
Reglement nicht. UebrigenS ist daS Lärm für nichts, und wenn
er sich auf Nichtbeachtung deS ErdäpfelbrennverboteS beruft, so

hätte er sich darüber näher erkundigen können. Man soll mit
Beispielen kommen, nicht nur allgemeine Verdächtigungen in'S
Blaue hinein vorbringen, als vollziehe die Regierung die Gesetze
nicht. Man beklagte sich über die Anwendung deS Armenge-
setzeS. Herr RegierungSrath Schenk hat bereits darauf
geantwortet. Im Einverständnis« mit ihm erkläre ich: wenn auch
einzelne Personen auf dem Armenetat gestrichen werden, so

profilirt deßhalb der Staat nicht einen Centime, die Gemeinden
bekommen dann nur ein höheres DurchschnittSkostgeld. Was
nun die Ansätze unter Ziffer 2 und 3 (BezirkSarmenanstalten
und HandwcrkSstipendicn) betrifft, so gebe ich zu. daß beide
Kredite sehr gut verwendet werden können; aber mit solchen
Grundsätzen kommen Sie in der Staatsverwaltung an kein
Ende. Man muß überall ein Maß haben, über daS man
nicht hinausgehen darf, und die vorhandenen Mittel zu Rathe
ziehen. Das ist ver Grund, warum ich mich dem Antrage der
StaatswirihschaftSkommisston anschließen kann.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Nach meiner Ansicht ist eS gut, wenn bei Anlaß

der Büdgetberathung, wo der Kanton feststellt, wie viel er für
diesen und jenen Verwaltungszweig ausgibt, die verschiedenen
Ansichten, die sich im Lande kundgeben, hier Ausdruck finden,
damit man wisse, ob den Absichten des Gesetzgebers, welcher
der Große Rath ist, durch die Verwaltung entsprochen werde
oder nicht, damit bei Punkten, wo seinen Absichten nicht
entsprochen wird (Herr Berger machte Sie auf einen aufmerksam)
reklamirt werde. Man soll den Geist deS Gesetzes in'S Auge
fassen. Wir anerkennen und ehren die kräftige Hand, welche
der Herr Armendircktor hat; aber wenn er so weit geht, zu
sagen, der Notharmenetat müsse für 1862 nicht erhöht werden,
so erwiedere ich ihm, daß er nicht überall die Verhältnisse
bewältigen könne. DaS Gesetz setzt die Bedingungen fest, unter
denen Jemand notharm ist, dann kommt er auf den Etat der
Notharmen. Herr RegierungSrath Schenk sagte, der
Nolharmenetat hange mit den Erdäpfeln zusammen. Man kann
auch sagen, er hange mit dem Brennen derselben zusammen.
Ich bin ganz einverstanden mit Herrn Schenk, daß man nicht
allzu lar sein dürfe und daß eS im Ganzen genommen besser

ist, nicht zu viele Personen auf dem Notharmenetat zu haben.
Aber etwas ganz anderes ist eS, wenn in einer einzelnen
Gemeinde ein Zuwachs von Armen eintritt, der sie berechtigt, eine
Vermehrung deS EtatS zu verlangen und zwar trotz der Ansicht
der Verwaltungsbehörde. Ich erlaube mir hier eine Ansicht
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anerkannter Nationalökonomen auszusprechen, welche dahin geht,
daß durch die fortwährende Entwicklung der Medizinalwissen-
schaften durchschnittlich die Bevölkerung ein höheres Alter er.
reicht (daS ist im Kanton Bern nachweisbar); eine fernere
Folge ist aber gleichzeitig eine größere Jnfirmität der alten
Leute. Ich bin froh, daß die Armeninspekloren den Muth
haben, dem Direktor mit der starken Hand gegenüber auftreten
zu dürfen. WaS nun den angefochtenen Ansatz für die Be-
zirkSarmenanstalten betrifft, so bin ich weit entfernt, dieselben
beeinträchtigen zu wollen; aber Herr Anderegg wird zugestehen,
daß bisher nur Fr. 19,999 dafür ausgesetzt waren und daß
der vierjährige Durchschnitt nur Fr. 8769 beträgt. Die
StaatSwirihschaftSkommission hatte daher allen Grund, zu
untersuchen, ob in einem Jahre, wo ohnehin ein Defizit in Aussicht

steht, nicht eine Reduktion eintreten könne. Es ist mir
leid, den gestellten Antrag festhalten zu müssen, da ich die

Kommission nicht mehr versammeln kann. Bezüglich der
Handwerksstipendien ist zu bemerken, daß damit schon Mißbrauch
getrieben wurde, und ich glaube nicht, daß es gut wäre, sie zu
vermehren. Schließlich wird Herr Scholer aufmerksam gemacht,
daß er sich im Irrthume befindet, wenn er meint, es handle sich

um eine Herabsetzung des Kredites für die Irrenanstalt
Waldau, da nur von einer nähern Motivirung desselben die
Rede ist.

Herr Präsident. Ich habe hier eine reglementarische
Bemerkung zu machen. ES ist allerdings richtig, daß nach dem
Reglemente die eigentliche Behandlung neuer Gegenstände, von
Anzügen u. s. w. bei Anlaß der Büdgctberathung nicht zuläßig
ist. Aber so lang ick weiß, in den dreißiger Jahren und
nachher, war eS Uebung, Gegenstände, die mit dem Büdget
in Verbindung stehen, bet der Behandlung desselben zu
berücksichtigen. Daher nahm ich bet der Bearbeitung des Groß-
raihsreglementeS, gestützt auf die bisherige Uebung, folgende
Bestimmung in dasselbe auf: „Ausnahmsweise können bet

der Berathung deS BüdgetS und der StaatSrechnung Anträge,
welche die Natur von Anzügen und Mahnungen haben, mündlich

angebracht und sogleich behandelt werden, wenn sie mit
dem in der Umfrage befindlichen Gegenstande in nahem
Zusammenhange stehen. Die Versammlung entscheidet jedoch nur
über die Erheblichkeit." ES wirv gewiß Niemand in diesem
Saal in Abrede stellen, daß diese Uebung fast so alt ist als
das Reglement. Nun ging man beute allerdings bezüglich deS

Notharmenetats zu weit, indem man nicht einen Antrag stellte,
sondern erpektorirte. Der Herr Berichterstatter der Staats«
wirthschaftSkommission ging mit bösem Beispiele voran und
brachte persönliche Bemerkungen vor, die nicht von der
Kommission angenommen worden; daher wollte ich andere
Mitglieder der Versammlung, die durch ihn provozirt worden, nicht
unterbrechen. Dieß zur Entschuldigung, warum ich daS Re-
glemeat nicht strenger handhabte.

Abstimmung.
Handmehr.

74 Stimmen.
13

Für die unbestrittenen Ansätze

„ den Ansatz unter Ziffer 2 litt. L nach
Antrag deS RegierungSratheS

„ Herabsetzung desselben auf Fr. 19,609
v den zweiten Antrag der

StaatSwirihschaftSkommission (betreffend den
Ansatz unter Ziffer 7 litt. L) Handmehr.

„ den Antrag deS Herrn Schmid 64 Stimmen.
Dagegen 16 „

Summe für die Direktion des Innern Fr. 839,769.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1857-1860.
Ill Direktion der Justiz und Polizei und des Kirchenwesens.

1. Kosten des DirektorialbüreauS:
4,759 a. Besoldungen des ersten und zweiten Sekretärs Fr. 5,499
6,987 i,. Büreaukosten „ 7,999

2. Centralpolizei:
4,537 ». Besoldungen deS Chefs und deS Sekretärs Fr. 4,799
7,327 t, Büreaukosten „ 7.599
8.797 c. GcfangenschaftSkosten in der Hauptstadt „ 19,999

ei. Allgemeine PolizeiauSgaben:
8,663 Entdeckung und Einbringung von Verbrechern, Paß-, Fremden-, Markt- und

Hausirpoltzei, Armenfuhrkosten „ 9,999

3. Justiz- und PolizeiauSgaben in den Amtsbezirken:
5.989 a. Kriminalpolizeikosten Fr. 5,l99

37,723 b. GcfangenschaftSkosten : Unterhaltungskosten, medizinische Besorgung der Gefan¬
genen und Ankauf von GcfangenschaftSeffekten „ 37,750

21,526 c. Judtztalkosten, tncl. Rechts- und Betreibungskosten „ 21.000
1,921 4. Allgemeine PolizeiauSgaben: Verschiedene Polizeikosten, Belohnungen für

Lebensrettungen, Löschanstalten, Unterhalt und Musterungen über Löschgeräth-
schasten des Staats und Taggelder der Inspektoren bei diesen Musterungen,
Drucksachen und Formularten, Einbände u. dgl. „ 1.850

2,021 e. Maß- und GewichtSinspektion „ 2,590

Fr. 12,409

Fr. 31,290

Fr. 68,299



Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
empfiehlt diese Rubrik mit der Berichtigung deS Ansatzes für
Büreaukosten, welche im Entwurf irrthümlich mit Fr. 7000
statt mit Fr. 7500, wie sie vom RegierungSrathe festgesetzt
worden, erscheinen.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftS-
ko m mission weist die Rüge deS Präsidiums, als hätte er
der Versammlung dadurch, daß er persönliche Bemerkungen
gemacht, die in der Kommisston nicht angenommen worden,
ein böses Beispiel gegeben, zurück, indem er sich auf die Mit-
glieder der StaatSwirthschaftSkommission beruft und mit der
Erklärung schließt, wenn die Berichterstattung nur in der Ver»
lesung deS KommtssionalberichteS bestehen soll, so möge ein
Anderer diese Berichterstattung übernehmen.

439

Der Herr Präsident verdankt dem Vorredner die
Uebernahme der Berichterstattung, beharrt aber dabei, daß derselbe
seine persönliche Meinung reproduzirt habe, indem einer sach-
bezüglichcn Bemerkung in der StaatSwirthschaftSkommission kein«

Folge gegeben worden und auch im schriftlichen Berichte nichts
da,on enthalten sei.

Die Ansätze unter Ziffer 1, 2 und 3 werden mit der vom
Herrn Finanzdirektor angebrachten Berichtigung durch daS
Handmehr genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

18S7-l8k0.

45.517
87.530
68.000

201,047

51.164
14.001
59,717

124,832

76.165

5.523
19.092
6,016

30.631

4.487 '

3.255
3.966

11,708

18,923

10,761

65,160

75,921

17,193
29.800

46,993

28,929

3,000

Strafanstalten:
a. Strafanstalt in Bern (440 Sträflinge):

Verwaltungskosten
Nahrung
Verpflegung

Muthmaßlicher Verdienst der Anstalt-
Fabrikation
Landwirthsckaft
Taglohn, Akkordarbeiten, Zieglerei u f. w.

Fr. 45.500

„ 80.500

„ 64,300

Fr. 190,300

Fr. 49.300

„ 12,000

„ 57,100

Erforderlicher Zuschuß des Staates
t,. Strafanstalt in Pruntrut (110 Sträflinge) :

Verwaltungskosten
Nahrung
Verpflegung

Muthmaßlicher Verdienst der Anstalt-
Fabrikation
Landwirthschaft
Taglohnarbeiten u. s. w.

Erforderlicher Zuschuß deS Staates
c. ZwangSarbeitSanstalt in Thorberg (300 Sträflinge):

Verwaltungskosten
GebäudezinS und Unterhalt

Nahrung
Verpflegung

Muthmaßlicher Verdienst der Anstalt:
Erlös von Arbeiten
Landwirthschaft

Erforderlicher Zuschuß des Staates
4. RcttungSanstalt für verwahrloste Knaben in Landorf:

Kostgeld für die in diese Anstalt verurtheilten Kinder

Fr.
»

k,

»/

8,600
6,400

42,000
17.000

16.000
23,000

118,400

6.500

Fr. 3,200

„ 3.500

„ 4.300

Fr. 71,900

Fr. 6.000

„ 17,500

Fr. 30,000

11,000

Fr. 19,000

Fr. 74.000

44,000

Fr. 30,000

3,000

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS
empfiehlt diese Rubrik mit Hinweisung auf die gegenüber dem
vorjährigen Büdget stattgefundene Erhöhung deS Kredites für
die Strafanstalt in Bern um Fr. 4900 und desjenigen der
Sträfanstalt in Pruntrut um Fr. 2620. Die Erfahrung zeigte
nämlich, daß der letztjährige Büdgetansatz nicht hinreiche.
Dagegen erscheint der Ansatz für Nahrung bei der ZwangSarbeitS.

Tagblatt des Großen Rathes !«««.

anstatt in Thorberg um Fr. 3000 niedriger als letztes Jahr.
Bei der letztjährigen Büdgetberathung wurde der Regierung«-
rath beauftragt, zu untersuchen, ob es nicht der Fall sei, den

GebäudezinS für diese Anstalt im Büdget zu streichen, oder
dann auch bei den übrigen Strafanstalten einen solchen in
Rechnung zu bringen. Auf den Bericht der Domänendirektion
beschloß der RegicrungSrath, eS sei besser, von der Aufnahme

111



M'
Ms GebsiudezinseS bei Thorberg zu abstrahiren. als bei den

andern Strafanstalten auch einen solchen zu »errechnen. Pa-
hprch wird Hie Uebersicht erleichtert. Wetzn der Große Rath
damit einverstanden ist. so würde der Ansatz für Gebäudez.nS
und Unterhalt von nun an wegfallen. Wer Re^icrungSrath
hat nämlich am 2l). November abhin folgenden hserquf beM-
lichen Beschluß gefaßt:

a- den.pon Per Zwangöarbeitöanstalt Thorberg Ar hie nicht

zur Landökonomie benutzten Gebäude bezahlten MiechàS
im Betrage von Fr. 5797. 16 vM 1. Januar ,W2
hinweg dahinfallen zu lassen;

t>. im Budget von 1862 die Zahlen des Entwurfs bei dem

Rohertrage und dem Reinerträge der Domänen, resp,

der Liegenschaften, um rund Fr 5766 zu reduziren. im
Ausgeben »ul». 111. 4 c. den Ansatz „VerwaltungS»
kosten" (für Unterhalt) auf Fr. 9366 zu erhöhen, dagegen

denjenigen für „Gebäudezins und Unterhalt" von
Fr. 6166 ganz zu streichen und somit den StaatSzuschuß
um obige Fr 5766 herabzusetzen.

Der Herr Berichterstatter der Staats wirthschaftS.
kom mission ist durch diese Eröffnung befriedigt.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, gibt Auskunft
über die Vollziehung mehrerer bei der vorjährigen Büdgetbe-

rathuug der Verwaltungsbehörde ertheilten Austräge. Auf den

Antrag der StaatSwirthschaftSkommisston wurde nämlich der

RegierungSrath mit der Untersuchung der Frage beauftragt,
ob eS nicht im Interesse,der Strafanstalt liege, zur Betreibung
der Landwirthschaft einen geeigneten Güterkompler anzukaufen ;
ferner sei eine Revision sämmtlicher zum FabrikationSbetrieb
in der Strafanstalt verwendeten Werkzeuge ic vorzunehmen
und eiye den Fortschritten der Fabrikation entsprechende
Herrichtung derselben. oder aber, wenn nothwendig, die Einführung
neuer Utenstlstn anzuordnen. Von der vom Buchhalter der

Anstalt vorgeschlagenen Einführung der mechanischen Weberet
wurde auf eingeholten Bericht zweier Experten abstrahirt,
dagegen wurden andere Verbesserungen eingeführt, sowie dieVer-
waltung auch den übrigen Gewerben ihre Aufmerksamkeit
fortwährend schenkt und sie durch Anstellung tüchtiger Werkführer
zu heben sucht. Auf den Ankauf eines Landgutes, um der
Anstalt einen größern Landkompler zur Verfügung zu stellen,
wurde bisher nicht eingetreten, Vagegen wird die Verwaltungsbehörde

dem Bedürfnisse der Anstalt auf andere Weise Rechnung
zu tragen suchen.

Die Ansätze unter Ziff. 1 werden ohne Einsprache
genehmigt.

Druchschniit
der letzten 4 Jahre

>857-186».
1.636

881
19l,512
111,779

1,657

6.758

5. GesetzLcbungskommisston und GesetzeSrevistonökosten
6 Kirchenwesen:

» Büreaukosten, KonsckrationSkosten, Taggelder und Reisevergütungen
6. Besoldung der protestantischen Geistlichkeit, nach dem Gesetz vom 1. Nov. 1859
c. Besoldung der katholischen Geistlichkeit nach vorhandenen Gesetzen und Beschlüssen
1. Synodalkosten: für Sekretariatsauslagen, Druckkosten, Reiseentschädigungen und

Taggelder an die nichtgeistlichen Mitglieder der Synode
e Lieserungen zum Dienst der Kirche:

1) Betschüsse an Kollaturen und äußere Geistliche Fr. 3,927
2) Beitrag an die reformirlen Kirchen zu Solothurn und Luzern „ 1,166
3) BeifchMe an geistliche Korporationen und Kirchengüter „ 12
1) Staatsbeitrag an die Predigerbibliothek „ 166
5) Miethzins für die reformirte Kirche zu DelSberg „ 218
6) StaatSbeitrag an den katholischen Gottesdienst in Biel „ 566
7) Kosten deS Priesterseminars in Solothurn „ 2,666

Summe für das Kirchenwesen

Fr. 2,666

Fr. 1,666

„ S26.666

„ 116,571

„ 1,266

7,917

„ 616,713

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSraiheS
beantragt die Genehmigung dieser Rubrik und macht die
Versammlung auf den neuen Büdgeiansatz unter Ziff. 7 aufmerksam
Letztes Jahr überstiegen die Kosten deS Priesterseminars in
Solothurn, so Heij Bern daran beizutragen hat, den Betrag
von Fr. 2666; infolge des nachträglichen Beitrittes des Kantons

Aargau erwartet man nun aber, baß der Kostenbetrag für
die einzelnen Kantone ein verhältnißmäßtg geringerer fein
werde.

Migy, Direktor cher IM uizd Polizei, erklärt, dgß er
bezüglich M angeordneten GesetzcSrevjszon keinen Antrag stelle,
da morgen der Große Rath im Falle sein werde, einen
Entscheid zs, Men- Auf Yen Wunsch des Herrn Professor Leuen-
b,erger, Welcher die schwierige Arbeit der Revision übernahm,
Mbey chwei.Sachverständige uzit der PriMg derselben àG
»Mt. .Ende Oktober lchthin wurde die K°fluM'M zusammen-

berufen. Alle Punkte, über welche der Redaktor und die
Sachverständigen nicht einig waren, wurden dem Entscheide der
Kommission vorbehalten. Letzten Samstag fand die Schlußsitzung
statt und morgen wird die Justizdirekiion dem Regierungsrathe
ihren Schlußbericht vorlegen; auch der Große Rath wird noch
in dieser Sitzung einen Bericht über den Stand dieser
gelegenheit erhallen.

Girard. Wir sind bei der Berathung eines Artikels
angelangt, der die Gesetzesrevision betrifft. Der Jura wünscht,
dgß seine Gesetzgebung verbessert werde. Nun sind zwei
Kommissionen an der Arbeit und wenn auch einige Arbeiten bereits
ausgeführt sind, so muß man doch bekennen, daß die Sache
langsam poypärtS geht. Ob die im Büdget hiefür ausgesetzte
Suqime daran schuld ist, weiß ich nicht; gewiß ist aber, das
Werk geht nicht rasch genug vor sich. Hätten wir zu gelegener

M, z. B. im Monat Zyli, einen Geschäftsbericht, so könnte



man HehusS eiirer gleichmäßigern -Gesetzgebung den Kredit
erhöhen; aber ich will à dieser Hinsicht keine Bemerkung machen.
Zum Schlüsse sage ich noch dem Herrn Finanzdirektor, daß er
im Unrecht war. mir soeben eine Zurechtweisung geben zu
wollen. Ich habe mich auf einem ganz objektiven Gesichtspunkte

bewegt, indem ich eine Bemerkung machte, die im
Interesse der Verwaltung ist. Ich kann daher den Vorwurf deS

Herrn Scherz nicht annehmen.

M i gîy, Direktor der Justiz undPolizei. Ich möchte hier
über die Gesetzgebungskommisston mir einigen Aufschluß zn
geben erlauben, da dieselbe schon verschiedenen Bemerkungen
ausgesetzt war, die man zu würdigen wissen wird. AlS ich in
die Regierung trar, überzeugte ich mich von der Nothwendigkeit
einer Revision der Gesetze und Dekrete; allein ich wußte auch,
daß man diese Revision nicht dem Ersten Besten überlassen
könne, sondern sie einem kompetenten, in der Materie derselben
erfahrenen Persönlichkeit anvertrauen müsse. Dieses hat nun
stattgefunden und man betraute mit dieser Aufgabe einen
Professor des RechtS, dem keine peremtorische Frist gestellt werden
konnte, denn man mußte der ungeheuren Größe dieser kolossalen
Arbeit, sowie seinen anderweitigen Beschäftigungen Rechnung
»ragen. Hinwiederum überzeugt, daß der Jura, wenn er seine
Gesetzgebung ebenfalls revtdiren wollte, dieß selbst thun, und
für die Umarbeitung deS Civil-, des Handels- und deS Crtmi-
nalrechtS jurassische RechtSgelehrte sein müssen, schlug ich also
die Niedersetzung einer Kommission ausschließlich jurassischer
RechtSgelehrten vor, um diese Arbeit auszuführen. ES wäre
mir absolut unmöglich gewesen, mich selbst mit der Revision
zu beschäftigen, wegen der vielen mir obliegenden
Administrativgeschäfte, wenn ich nicht die Geschäfte meiner Direktion auf
lange Zeit andern Händen anvertrauen wollte. Um sich einen
annähernden Begriff von der täglichen Last zu machen, die auf
der Justiz- und Polizeidirektion ruht, und von der daS
Publikum keine Kenntniß hat, möge Ihnen die Thatsache dienen,
daß seit dem Monat Juli 1854 bis Ende Jahres t866 diese
Direktion 1ä—16)666 Heirathsangelegenheiten zu erledigen hatte,
welche nicht als Geschäfte zählen und von andern wichtigern
begleitet sind, die sich in die Tausende zählen, so daß also auf
die Dauer, so larrg« diese GeschäftSabtheilung metner Sorge
anvertraut ist, kein Gedanke daran sein kann, daß ich die Ge-
setzeSredaktion übernehme, und ich jeglichen daherigen Vorwurf
altz aller Begründung baar und als Frucht größter Unwissenheit
MÜchweise. Wir mußten daher Redaktoren wählen und haben
heren drei ernannt, für jeden Coder nämlich Einen. Der mit
dezn Civilgesetzbuch betraute versprach mir jüngst nach mehreren
Einladungen, er werde in spätestens sechs Wochen der
Kommisston ein Revisionsprojekt der französischen Hypothekarordnung
vorlegen. Man wird mir vielleicht einwenden, ich hätte ihn
im Moment ersetzen sollen, als ich sah, daß er mit der Arbeit
nicht vorrücke. Man kann nun aber gegenüber Männern nicht
so handeln, die ohne Aussicht auf großen Vortheil eine so große
und schwierige Arbeit übernehmen und überdieß noch andere
öfter sehr dringende Beschäftigung haben Dei mit der
Revision deS Handelsgesetzes beauftragte Redaktor hat ebenfalls
seine Arbeit nicht eingeschickt; man muß hier aber sagen, daß
die Sache in ein anderes Stadium gelangt ist. Seit der
Annahme deS Wechselgesetzes haben alle Sektionen der bernischen
Gesellschaft für Handel und Industrie eine Petition eingegeben,
die daraus ausgeht, im Kanton eine vollständige HandelSgesetz-
gebung einzuführen, gleich derjenigen im Jura. Ich dachte
damals, der Moment sei gekommen, die beiden KantonStheile
in einer gemeinschaftliche Handelsgesetzgebung zu vereinigen, und
die Regierung beauftragte auf meinen Vorschlag die Herren
Professor Munzinger und Advokat Carlin mit der Redaktion
dieses Handelsgesetzes. Der Redaktor, der sich bereits mit der
Revision des französischen Handelsgesetzbuches beschäftigte, wird
pun die gemachten Erfahrungen benutzen können, und man
wird mit dieser doppelten Mitwirkung eine gleichförmige Han-
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delSgesetzgebung erhalten, bestehend à einem neuen Gesetzbuch
für den alten KantonStheil und der Revision deS jurassischen
Gesetzes. Jedermann weiß, daß die Revision dieses Gesetzes
nothwendig ist, hauptsächlich das GeltStagSverfahren betreffend;
das betreffende System zieht große Langsamkeit und endlose
Kosten nach sich. Ich führe als Beispiel nur an, daß noch
heutzutage ein GeltStag eristirt, der seil 13 Jahren noch nicht
liquivirt ist. Ich will nun auseinandersetzen, wie weit man mit
dem Strafgesetzbuche ist Als Herr Moschard mit der
Ausarbeitung dieses Gesetzbuches beauftragt wurde, geschah eS in
der Voraussetzung, daß diese Arbeit mit Hinstrebung auf eine
gleichförmige Strafgesetzgebung gemacht werde, denn eS konnte
uns nicht einfallen, daß im Jahr 186l der Große Rath zwei
verschiedene Strafgesetze berathen und beschließen wolle, das
eine für den Jura, und das andere für den mlten KantonStheil.

AuS diesem Grunde hatte man dem Redakteur
anempfohlen, seine Arbeit mit Rücksicht auf ein einheitliches Gesetzbuch

einzurichten, und dieß umsomehr, als das französische
Strafgesetz mit Ausnahme der die Polizei betreffenden
Bestimmungen nicht angewendet wird, wohl aber die strengsten Strafen
nach den SirafumwandlungSgesetzen von 1869,1861 und 1363
modifizirt und umgeändert worden sind, welche die Gerichte
fortwährend anwenden. ES ist wahr, der französische Criminal-
Coder enthält im Ganzen Polizeibestimmungen von unschätzbarem

Nutzen, die man nicht abschaffen kann, ohne eine unzu-
läßige Lücke zu schaffen. Dieser Punkt wird reiflich erwogen
werden müssen, denn die entsprechenden Polizeigesetze im alten
KaMonStheil sind in einer Masse von Verordnungen zerstreut,
die nicht im Entwurf des neuen Strafgesetzes erscheinen. Es
bemühte Herrn Moschard sehr, daß die Kommission sich nicht früher
versammelte, um seine Arbeit zu prüfen, und er gab deßhalb seine
Entlassung ein. Man bezeichnete sodann Herrn DervoigneS,
Gerichtspräsident zu Saignelegier, dem ich sehr empfahl, von
dem Gesichtspunkt einer einheitlichen Strafgesetzgcbung auszugehen.

Um nun dazu zu gelangen, muß man nicht für den
Jura eine spezielle Gesetzgebung ausarbeiten, sondern den in der
gemischten Kommission bereits berathenen und seit bald fünf
Jahren in der GroßrathStrucke liegenden Entwurf als Grundlage

nehmen. Der jurassische Redaktor braucht nur einen Ge-
setzesenlwurf vorzubereiten, der alle die Abänderungen und
Ergänzungen enthält, welche er hinsichtlich seiner Anwendung
auch für den Jura für wünschenöwerth hält. Wenn nun diese
Vorarbeit beendigt ist, so werden sich die beiden Redaktoren
vereinigen, um das Werk in seiner Gesammtheit zu vollenden.
Zur Lösung der schwierigen und unter sich kontroversen Fragen
werden sich die Mitglieder der beiden Kommissionen vereinigen,
und auf diese Weise wird man zu einer für den ganzen Kanton
einheitlichen Gesetzgebung gelangen. Will man aber zwei
Sammlungen, so verewigt man die Unordnung. Würde der
deutsche KantonStheil sein Gesetzesprojekt einfach promulgiren,
und auf den Jura anwenden, so würde dieser eS als
aufgenöthigt ansehen, da eS ohne seine Mitwirkung und ohne seine

Zuthat, die doch nöthig ist, ausgearbeitet wäre, während nun
bei Betheiligung der beiden Elemente die Benutzung deS Ge-
sammtwerkeS gelingen und die Schwierigkeiten mit Hülfe
gegenseitiger Zugeständnisse überwunden werden, was auf dem
Gebiete der Strafgesetzgebung leicht zu erlangen ist, und so der
lebhaft gewünschte Zweck erreicht wird. Man wird das Gesetz

provisorisch für eine Probezeit in Kraft fetzen, und dann erst
wird die definitive Redaktion erfolgen. So hat man auch bei
Anlaß der Erlassung des eidgenössischen CivilprozeßgesetzeS
gehandelt, und ist gut dabei gefahren. ES lag mir daran, die
Versammlung darüber aufzuklären, waS bezüglich der GesetzeS-
revision geschehen ist. Ich bedaure, daß der Redakteur des
französischen CivilgcsetzbucheS noch nichts eingesendet hat. WaS
die Handelsgesetzgebung betrifft, so theilte ich Ihnen bereits

.die Sachlage mit; zwei Redaktoren arbeiten zusammen, und
wir werden in Kurzem, wie ich hoffe, ein befriedigendes Werk
haben. Hinsichtlich deS Strafgesetzbuches ersuchte ich schriftlich
Herrn Präsident DeSvoigneS nach Bern zu kommen, um s»
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schnell als möglich an dem begonnenen Werk mitzuwirken, daS

sicherlich bei gutem Willen zu Stande kommen wird, wenn
man berücksichtigt, daß vor kurzer Zeit, ein Strafgesetzbuch für
die ganze Eidgenossenschaft beschlossen und erlassen worden.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
bemerkt nachträglich über den Ansatz Ziff. 5 (Gesetzgebung?«
kommission), daß ein Kredit von Fr. 20dl) voraussichtlich
genügen werde Für 1860 wurde ein Kredit von Fr. 5000
bewilligt, aber nur Fr. 680 davon ausgegeben; dagegen dürfte
der Abschluß der Gesetzesreviston eine Mehrausgabe nothwendig
machen. Auf die Bemerkung deS Herrn Girard erwiedert der
Redner, daß er durchaus nicht einem Mitgliede deS Großen
Rathes das Recht bestreiken möchte, die Regierung zu kritisiren;
aber auch das Recht behalte er sich vor, Bemerkungen, die eine

Verdächtigung enthalten, zurückzuweisen.

Karlen, Militärdirektor, stellt den Antrag, die Rubrik
Ziff. 6 der Militärdirektion (LandjägerkorpS), dem Büdget der

Justizdirektion einzuverleiben.

Der Herr Präsident bemerkt, daß diesem Wunsche bei
der Behandlung deS MilitärbüdgetS Rechnung getragen wer.
den könne.

Migy, Justizdirektor, macht die Versammlung aufmerksam,
daß die definitive Redaktion des Gesetzes über die Reorganisation

deS LandjägerkorpS vom Großen Rathe noch nicht
genehmigt sei und daher daS Büdget der Militärdirektion noch
nicht festgesetzt werden könne.

Die Ansätze der Ziff. 5 und 6 werden durch das Handmehr

genehmigt.

Summe für die Direktion der Justiz und Polizei und deS

KirchenwesenS Fr. 884,418.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1857 - >850.

IV Direktion der Finanzen

1. Kosten deS DirektorialbüreauS: :

2,675 a. Besoldung des Sekretärs
3,479 6. Büreaukosten

2. KantonSbuchhalterei und KantonSkassa:
3,556 a. Besoldung deS Buchhalters
2,637 6. Besoldung deS KassterS

17,963 c. Büreaukosten und Portovergütungen

3. Amtsschaffner:
21,621 a. Gehalte derselben

738 6. Büreaukosten und Porti

5,645 4. RechtSkosten für die gesammte Finanzverwaltung
5 Zins der Zehnt- und BodenzinS-LiquidationS-Schuld von Fr. 1,290,000
6. Zins der Nvdeckbrückenschuld von Fr. 70,000

12,701 7. Triangulation und topographische Aufnahme deS alten KanionS
200 8 Telegraphenwesen: Beitrag an die Unterhaltungskosten laut Vertrag

Fr. 3,000
3,400

Fr.

Fr.

3,800
2,800

18,400

22,450
1,050

Fr. «,400

25,000

23,500
5,000

51.600
2,450

12,000
200

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS
empfiehlt diese Abtheilung mit Hinweisung auf die Reduktion der
Ansätze Ziff. 5 und 6 infolge der Amortisation deS Kapitals.
Die topographische Aufnahme des KantonS geht ihrer
Vollendung entgegen. Der seiner Zeit zu diesem Zwecke bewilligte
Kredit von Fr. 100,000 wird nach Erschöpfung deS vorliegenden

Ansatzes bis auf Fr. 4000 verwendet sein. Bezüglich der
topographischen Aufnahmen im Seelande und im Jura wird
bemerkt, daß dieselben zum Theil gestützt auf ältere Karten
statt fanden, die sehr mangelhaft erscheinen.

DaS Büdget der Finanzdirektion
genehmigt.

wird ohne Einsprache

Summe für die Direktion der Finanzen Fr. 126,150

Um eine Ertraauögabe der Großrathsverhandlungen über das Tracä der Eisenbahn Bern-Biel zu
befördern, werden diejenigen über die Büdgetberathung hier unterbrochen.
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Da auch dieser Wahlgang kein definitives Resultat lieferte,
so wird zum dritten geschritten.

Von 170 Stimmenden erhalten im dritten Wahlgange:

Herr Lehmann 98 Stimmen.

„ v. Gonzenbach 69 „
„ Frotö 3 „

Erwählt ist somit Herr Johann Ulrich Lehmann von
Gutenburg.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Aebi, Bähler,
Daniel; Egger, Hektor; Flückiger, Jeannerat, Kohler, Koller,
Messerli, Müller-Fellenberg, Paulet, Rösti und Steiner, Jakob;
ohne Entschuldigung: die Herren Bärtschi, Brand «Schmtd,
Bürki, v. Büren, Bützberger, Burn, Chevrolet, Chopard,
Fankhauser, Feller, Fischer, Froidevaur, Gangutllet, Gobat,
Grosjean, Gyger, Kasser, Krebs in Albligen, Lauterburg,
Lehmann zu Rüedtligen, Loviat, Luginbühl, Manuel, Marquis,
Marti, Morel, Probst. Reichenbach, Friedrich; Riat,
Rohrer, Rosselet, RöthliSberger, Jsaak; Schneeberger im
Schweikhof, Schneider, Johann; Schürch, Seßler, Stegenthaler,
Steiner, Samuel; Stooß, Stuber, Wagner und Wenger.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Wahl eines Mitgliedes des Ständerathes

an der Stelle deS ablehnenden Herrn Professor Leuenberger.

Von 131 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Dr. v. Gonzenbach, Großrath, 55 Stimmen.
„ Lehmann, I U., „ 33 „
„ Frotä, Regierungsstatthalter, 25 „
„ Reichcnbach, Fürsprecher, 5 „

Die übrigen Stimmen zersplittern stch.

Da keiner dieser Herren die absolute Mehrheit erhalten
hat, so wird zum zweiten Wahlgange geschritten.

Von 165 Stimmenden erhalten im zweiten Wahlgange:

Herr Lehmann 77 Stimmen.

„ v. Gonzenbach 69 „
», Frote 15 „
„ Reichenbach 4 „

kagblatt des Großen Rathes «ssr.

Hierauf beeidigt der Herr Präsident die Mitglieder deS

Direktoriums der StaalSbahn, nämlich die Herren
Direktoren Stockmar, Schaller und Karrer und die Herren
Ersatzmänner Niggeler und Gfcller.

Fortsetzung der Berathung über die Frage deS Trace
für die StaatSbahn zwischen Bern und Biel.

Die vom Direktorium der StaatSbahn berufenen
Erperten haben folgendes Gutachten abgegeben:

Bericht
der von dem Direktorium ver StaatSbahn des Kan¬

tons Bern für die Beurtheilung des Projektes
eines AarübergangS der Bahn Zolltkofen-Biel
berufenen Erperten.

Wir glauben der Beantwortung der an uns gestellten
Fragen einige allgemeine Bemerkungen vorausschicken zu sollen.

Auf die ganze Länge von Aarberg bis Büren bewegt sich
die Aare nicht in einem geschlossenen Bett, sondern bildet ein
ununterbrochenes Labyrinth von Sandbänken und zersplitterten
Wasserläufen. Leider haben wir zu konstatiren, daß von Seiten
der Gemeinden und der Güterbesitzer für eine geordnete
Eindämmung des Stromes nicht das geschieht, was ihr eigenes
Interesse erheischt und daß noch weniger für künftige Zeiten
Fürsorge getroffen ist. Diese Angelegenheit ist schon so

vielseitig und gründlich geprüft und behandelt worden, daß wir
annehmen dürfen, es sei die Tit. Direktion von derselben
vollständig unterrichtet und verlange von uns keine detaillirle
Auseinandersetzung der Stromverhältnisse jener Strecke.

Die Nothwendigkeit einer Uebersetzung der Aare für die
Bahn Bern-Biel gibt nun wieder Veranlassung, den Aarelauf
zu prüfen, denn es ist einleuchtend, daß die Aufgabe, eine
Brücke über den Strom aufzuführen, zunächst die Wahl der
Baustelle erforderlich macht, und in dieser Beziehung ist eS

absolut nothwendig, die Beschaffenheit deS Stromes und des
JnondalionSgebietS in Betracht zu ziehen und die Konstruktion
der Anlage den örtlichen Verhältnissen anzupassen.

In erster Linie ist der Bedingung zu genügen, daß die
Ueberbrückung deS Stromes ohne übermäßige Kosten so solid
ausgeführt wird, um einen von den Wirkungen der Hochwasser
vollkommen unabhängigen und sichern Betrieb der Bahn zu
gewähren.

In zweiter Linie soll die Anlage der Bedingung genügen,
daß dieselbe die bestehenden Jnkonvenienzen, welche bei Hoch-
wassern eintreten, nicht vermehrt und endlich darf noch verlangt
werden, daß die Erzielung der genannten beiden Zwecke nicht

!12



444

durch die Anwendung von Mitteln bewerkstelligt wird, welche
Nachtheile für die allgemeinen Interessen des Verkehrs hervorrufen.

Wird nun die Bedingung 1 besonders berücksichtigt, so

würde die Bahntrace dadurch bestimmt, daß für den Aarübergang

die günstigste Baustelle gewählt wird, welche sich bei

Aarberg an dem von Ihrem Herrn Oberingenteur vorgeschlagenen

Punkte befindet. Wir verweisen auf die in seinem Berichte
enthaltene Darstellung der auch von uns anerkannten Vortheile,
welche diese Baustelle bietet.

Unsere Ansicht geht aber dahin, daß die allgemeine ZugS-
richtung der Bahnlinie Biel-Bern durch die Baustelle der
Aarebrücke nicht allein bedingt werden soll; denn bei der hohen
internationalen Bedeutung der in Frage stehenden Bahn und
bei der Wichtigkeit, die bevölkerteren Distrikte der Gegend
zwischen Lyß und Büren in den Rayon des Bahnvcrkehrs
hereinzuziehen, darf die Bedingung t nichl allein entscheiden. ES

fragt sich nun: kann unterhalb Aarberg, aber in nicht zu großer
Abweichung von der direkten Verbindungslinie der beiden Fir.
punkte Lyß und Biel ein Uebergang erstellt werden, welcher
allen drei Bedingungen Genüge leistet? Wir haben sür die

Beantwortung dieser Frage cS angemessen erachtet, eine Lokal-
bestchtigung vorzunehmen, obgleich unserer Mehrheit die
Verhältnisse der Aare auf der genannten Strecke aus frühern
Untersuchungen bekannt war.

Wenn wir das geringe Gefäll und die relativ gering«
Geschwindigkeit des AarelaufS m Berücksichtigung ziehen, und
wenn wir insbesondere erwägen, daß hier die Flußsohle überall
tiefer liegt als die Thalebene und also ganze Stromausbrüche,
wie eS an manchen andern Flüssen der Fall ist, nicht eintreten
können, so kommen wir zu dem Schluß, daß unter Zugrund-
legung deS obigen Programmes die Bahn zwischen Lyß und
Sluden mir Sicherheit über dir Aare geführt werden kann.
ES versteht sich wohl von selbst, daß unter den verschiedenen
sich präsentirenden Baustellen wiederum diejenige gewählt wird,
welche hinsichtlich der allgemeinen Beschaffenheit des Strom-
laufeS und deS angrenzenden Landgebietes die günstigsten
Dispositionen gewährt, worauf wir später kommen werden.

Wir möchten unS erlauben, die Aufstellung, daß hier eine
den Ansprüchen der Solidität vollkommen genügende Ueber-
brückung ausgeführt werden kann, durch Beispiele zu belegen,
welche in vieler Hinsicht größere Schwierigkeit zur Ueberwindung

geboten haben.
Die Rheinbrücke bei Ragaz ist unter viel schwierigern

Verhältnissen angelegt worden, indem dort nicht allein zu beiden
Seiten daS rückliegende Land tiefer liegt als die Sandbänke im
Flußbette, sondern auch, weil zu beiden Seiten der Brücke und
unmittelbar oberhalb derselben, auf der linken Seite der Wildbach
„Tamina" und auf der rechten Seite der Landquart-Mühlkanal
in den Rhein einmünden. Wenn wir auch die Wahl einer so

äußerst ungünstigen Brückenstelle am Zusammenflusse so ver.
schiedener Gewässer, die sich wechselseitig verdrängen, nicht
empfehlen wollen, so ist doch nicht zu verschweigen, daß mit
einfachen halbkreisförmigen Uferversicherungen von bloß wenigen
hundert Fuß Länge der ganze Rhein, welcher oberhalb der Brücke
noch 1300 Fuß breit ist, mit allem Erfolg und ohne Gefahr
für die umliegende Gegend unier der Brücke auf die vertragsmäßige

Normalbreite von 400 Fuß eingeschränkt worden ist.
Der Unfall, welchen bekanntlich im vorigen Jahre die Brücke
erlitten hat, rührt nicht von einem Fehler der allgemeinen
Disposition, sondern von mangelhafter Ausführung her.

In einem noch mehr analogen Falle, nämlich der Lage
deS TerrainS und der Wassermengen nach, befindet sich die
Bahnbrücke der Nordostbahn über die Tbur bei Heschikofen.
Diese Brücke über die Thur (welche ebenfalls ein Wildbach
mit mehr Gefälle und größerer Schottermasse ist) hat eine
Lichtöffnung von 600 Kuß, und obgleich die Ufer und daS
rückliegendc Land noch mehr als bei Bußwyl den Überschwemmungen

ausgesetzt sind, so sind doch nicht nur keine Fluch-
öffnungen sür das Uederwasser angebracht worden, sondern man

hat sogar den sogen. Brunnwasser-Gießen unmittelbar oberhalb
dem rechtseitigen Widerlager in die Thur abgeleitet. Von
FlußkorrektionSbauten in der Nähe der Brücke erblickt man keine

Spur und soviel unS bekannt ist, hat die Eisenbahngesellschaft
ihre dießfallsigen Verbindlichkeiten einfach mit zirka Fr. 25,000
in Baar an die KantonSregierung ausgelöst.

Ein weiteres Beispiel liefert die Entscheidung der königl.
bayerischen Eisenbahnbaukommission bezüglich deS Jsarüber-
gangeS bei Plattling. An jener Stelle ist sowohl die Geschwindigkeit

und in Folge dessen sind auch die Geschiebe der Jsar
dort viel größer als die der Aare bei Bußwyl; hiezu kam aber
noch ein anderer Umstand, der für jenen Uebergang noch viel
ungünstiger ist, der nämlich, daß die Jsar dort auf einem
erhöhten Bett fließt und daS Niveau des HochwasserS 7' höher
liegt als der tiefste Punkt der Straße auf der entgegengesetzten
Seite deS zirka 1 Stunve breiten Thales. Es war nun zu

befürchten, daß wenn man den Fluß nicht korrigire, daS Wasser
sich am tiefsten Punkte deS Thales sammle, See bilde, und
mit großer Geschwindigkeit unter den dort anzulegenden Fluth-
brücken, die im Ganzen zirka 200' Oeffnung hätten erhalten
müssen, durchströme und die Brücken gefährde. Nun befindet
sich zirka >/, Stunde oberhalb der durch andere Verhältnisse
bedingten Brückenstelle eine Verengung des Thales, an die sehr
sicher Korrskttonsdämme hätten angeschlossen werden können ;
durch zirka >/z stündige Korrektion hätte dort die Jsar so

vollständig eingeengt werden können, daß dadurch die sämmtlichen
Fluthöffnungen entbehrlich geworden wären. Die bayerischen
Preisverhältnisse aber sind der Art, daß die stündige Kor-
rektion weniger als die Fluthbrücke gekostet haben würde. Trotzdem

aber konnte sich die bayerische Regierung nicht für die
Korrektion entschließen, weil die zukünftige pünktliche Unter«

Haltung deS Bahndammes von Seite der betheiligten Gemeinden
und deS spätern Eisenbahnbetriebes nicht gesichert genug erschien,
und durch einen allenfallstgen Dammbruch die Bahn an der
tiefsten Stelle deS ThaleS hätte gefährdet werben können. Die
Regierung aber fürchtete diesen unkorrigirten Zustand der Jsar,
dieses GebirgsflusseS, der viel wilder und wasserreicher als die

Aare bei Bußwyl ist, so wenig, daß sie eS vorzog, die
Korrektion auf eine Länge von 400' oberhalb der Brücke zu
beschränken und die Fluthbrücken auszuführen, trotzdem daß diese

theurer zu stehen kamen als die Korrektion, trotzdem daß dadurch
der Jsarübergang an einer nicht korrigirten Stelle bewerkstelligt
werden mußte, und trotzdem, daß durch die Korrektion dem

JnondationSgebiet eine schöne Strecke Landes entzogen worden

wäre.
Endlich müssen wir hier noch ganz im Allgemeinen

bemerken, daß die Donau ebenfalls ein Fluß ist, der noch viel
mehr Wasser als die Aare, und von Ulm an abwärts ziemlich
die gleichen Gefälls- und Geschiebsverhältnisse zeigt, und wie
viel Brücken bestehen nicht über diesen noch ziemlich unkorrigirten
Fluß, auf denen der Verkehr beinahe nie unterbrochen wird.

Ueberhaupt sind die Brücken und Thalübergänge die ältern
Konstruktionen, während die Flußkorrektionen der Neuzeit
angehören. Wollte man Brücken nur auf korrigirte Flußstrecken
setzen, dann wären unsere Kommunikationsverhältnisse in einem
schlimmen Zustande, und eS sind wohl schon Dutzende von
Brücken unter viel schwierigern Verhältnissen als den
vorliegenden gebaut worden.

Die unterzeichneten Experten glauben daher, daß mit einem
Aarübcrgang unterhalb Lyß nicht mehr gewagt werde, als schon
hundert Male gewagt worden ist, vorausgesetzt, daß die noth
wendigen Versicherungsarbeiten ausgeführt werden, was wir
wohl annehmen dürfen

Wo auch dieser Uebergang ausgeführt werden mag, dürfte
überall ein« kurze Korrektion der Aare von t509' bis 2500'
Länge, je nach Umständen genügen; diese hätte in zwei Parallelwerken

zu bestehen, die entweder an etwa vorhandene feste
Ufer angeschlossen werden könnten, oder, wenn dieß nicht möglich
wäre, in einem starken Kopf endigen müßten. Rückwärts aber
wären dieselben von etwa 300' zu 300' durch leichtere Traversen



mit dem alten Ufer zu verbinden. Die vorhandenen Werke,
wie wir dieselben bei der Besichtigung der Baustell« am 9 Dez.
bei Bußwyl gesehen haben, dürften hiezn vollständig genügen 5

wir glauben uns nur gegen den schiefwinkligen Anschluß am
obern Ende dieses BaueS aussprechen zu müssen. Diese deklinante

Bühne ist auf ihrer ganzen Länge den Angriffen deS Strom»
stricheS ausgesetzt, und wurde auch bereits schon an einer Stelle
unterspühlt.

Zur Unterhaltung solcher Werke gehört eS, daß an den

Stellen, wo sich ein Abbruch zeigt, derselbe sofort durch Stein,
wurf ausgefüllt werde.

Ferner denken wir uns, daß diese Werke unter der Brücke

fortgeführt, aber dort durch soliden Stemwurf auf etwa 59'
Länge ersetzt werden. Dieser Stetnwurf hat den Vortheil, daß

derselbe durch Unterspühlen einfach versinkt und durch Nach»
werfen bereit gehaltener Steine ergänzt werden kann, ohne baß
dabei der Schutz der Fundamente je aufhört.

Die Wirkungen einer solchen kürzern Partialkorrektion
werden sich weder weit aufwärts noch weit abwärts erstrecken;

auch hierüber gibt uns die Erfahrung Aufschluß.
Wie oben schon bemerkt, wurde bei Ausführung der

Thalübergänge über die Donau, die Jsar »c. »c,, der Fluß auf eine

Strecke von 3—599' aufwärts korrigirt; diese kleinen Korrektionen

zeigten nie den mindesten Einfluß auf die Pegetstände.
So z. B. bet der Donaubrücke von Dtllingen. Wohl aber senkte
sich dort der Wasserstand um 3', so stark, daß die Fundamente
bloß gelegt wurden, als zwischen diesem Städtchen und Donau-
wörth mehrere lange Durchstiche, d. h. eine zirka 4 St. lange
Flußkorrektion ausgeführt wurde. Hieraus geht hervor, daß

wohl längere, nicht aber kürzere lokale Korrektionen auf die

hydrotechnischen Verhältnisse ober- und unterhalb derselben Einfluß

ausüben werden. Die einzige Folge wird die sein, baß
zwischen den Parallelwerken selbst die Sohle auf eine mäßige
Länge verlieft werden wird.

Nur zu sehr sind Gemeinden geneigt, nach einem Bau wie
dem vorliegenden, allen Schaden, den der Fluß verursacht,
diesem Bau aufzubürden; hiegegen aber wird sich der Staat
wohl leichter als Privatgesellschaften durch Verträge oder Gesetze

schützen können

Einen großen Vortheil gewährt die Korrektion, den wir
hier nicht unerwähnt lassen dürfen. Durch dieselbe wird im
Aarthal ein fester Punkt gebildet, durch den namentlich abwärts
mit Sicherheit weitere Korrektionen angeschlossen werden können,
endlich würden die zu denselben nothwendigen Materialien,
namentlich Steine auf der Bahn viel leichter als bisher bei-
zuschaffen sein. Kurz, die Ausführung der Bahn bringt der
Gegend hier nur Vor-, keine Nachtheile.

Untersuchen wir nun die zweckmäßigste Übergangsstelle
unterhalb Lyß, so sprechen alle Gründe für den Uebergang bei

Bußwyl. Der Vorzug dieser Uebergangsstelle ist nirgends
bestritten worden, so daß wir uns mit Erwähnung der beiden
Hauptgründe, welche auch uns für diesen UebergangSpunkt
bestimmen, begnügen können.

Erstens ist hier das JnondationSgebiet am schmalsten. Es
Hai nur eine Breite von 3999' und erweitert sich aufwärts bis
zu 9999' Breite bei Lyß.

Zweitens ist der Aarlauf hier viel geschlossener als weiter
oben bei Lyß, so daß die Partialkorrektion auf etwa 2599' hier
viel leichter auszuführen sein wird. Namentlich läuft auch von
der in die Pläne eingezeichneten Uebergangsstelle bei Bußwyl
ein Faschinendamm aufwärts der ohne weiteres als rechtseitige
Userlinie benutzt werden kann, so daß auch dadurch die
nothwendigen KorrektionSkosten noch vermindert werden.

Auch in nationalökonomischer Beziehung verdient diese Linie
vor einem obern Uebergang den, Vorzug. Wir schlagen diesen
sehr hoch an und würden wegen desselben dieser Linie den

Vorzug geben, selbst wenn die technischen Schwierigkeiten
größer als bei einer obern Linie wären, was wirklich nicht der

Fall ist.
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Wir glauben unS darüber um so kürzer fassen zu können,
als der Tracefrage von diesem Standpunkte auS keine großen
Meinungsverschiedenheiten entgegenstehen.

Für den Verkehr zwischen Viel und Bern ist unstreitig die
kürzeste Linie auch die zweckmäßigste, insofern man von dem
Standpunkte ausgeht, der Staat wolle Eisenbahnen bauen, um
den Verkehr im Allgemeinen zu erleichtern, und nicht wie allenfalls

eine Privatgesellschaft bauen könnte, um per Bahnkilometer
die größten Einnahmen zu machen Eine Verlängerung

des Traces von Lyß nach Blel um 21 599 Fuß hätte eine
beträchtliche Besteuerung des Verkehrs zur Folge. Um dieselbe
genauer zu veranschaulichen, nehmen wir an, es beirage die
Frequenz der Bahn per Jahr 159,990 Personen und 69,999
Tonnen Waaren auf die ganze Bahnlänge berechnet, so beträgt
bei der DurchschniltStare per Kilometer von 5,6 Centimes für
die Person und von 16 Centimes für die Tonne Waare die
jährliche MehrauSgaae deö Publikums für die um 6,45 Kilon»
längere Bahn Fr. 116,145. Irrig wäre die Meinung, obige
Mehreinnahme käme dem Staate zu gut, denn die Mehrkosten
deS Betriebes der längern Linie würden dieselbe größteutherlS
wieder aufwiegen. Außer dem Hauplverkehr zwischen Biel
und Bern ist allerdings noch in's Auge zu fassen, in welchem
Maße durch die eine oder die andere Linie die beträchtlichen dazwischen

liegenden Ortschaften bedient werden. Durch die Linie von
Lyß über Aarberg wird dieser Ortschaft und deren Umgebung
möglichst entsprochen, dagegen wird die ebenso bedeutende
Gegend von Bürcn und Dießbach durch den Mangel eines Aar.
Überganges zwischen Aarberg und Büren gleichsam von der
Benutzung der Bahnlinie ausgeschlossen. Durch die Linie von
Lyß über Bußwyl wird Aarberg und was sich dort concentrirt,
nur insoweit benachtheiligt, daß die entsprechenden Stationen
etwa um 11,999 Fuß entfernter zu liegen kommen, während
durch eine Station bei Bußwyl die durch die Aarbcrgerlinie
ausgeschlossene Gegend von Büren in den Bereich der Bahnlinie

zu liegen kommt. Mit der Aufnahme deS Verkehrs von
Büren, was ohne Ausschluß von demjenigen von Aarberg
geschehen kann, wird auch die Einnahme vergrößert. Weil die
Aare zwischen Aarberg und Küren den Verkehr von einem

Ufer zum andern unterbricht, so kann für die Frequenz der

Bahn die Größe der Bevölkerung auf eine oder zwei Stunden
Entfernung weniger maßgebend sein, als die Berücksichtigung
beider Ufer einerseits durch die bestehende Brücke bei Aarberg,
andererseits durch die Station Bußwyl. Außer den genannten
Vortheilen wird die kürzere Linie durch die Konkurrenzverhältnisse

mit der Centralbahn auf die Frequenz günstig einwirken,
indem namentlich die Bewegung von Burgdorf über Zollikofen
nach Biel, anstatt über Herzogenbuchsee durch die möglichst
kurze Linie bedingt wird. Wird ferner eine Eisenbahn von
Basel über Delsberg nach Biel angestrebt, so kann für die

Frequenz derselben die Länge Biel-Bern ebenfalls nicht ohne
Einfluß sein.

Und nicht unerwähnt möchten wir lassen» daß doch viel daran
gelegen sein muß, die Verbindung deS bernischen Jura mit dem

alten Kanton möglichst direkt herzustellen und nicht für ewige
Zeiten einen Umweg ohne besonders wichtige Gründe, welche
hier nicht vorliegen, zu schaffen.

Hiermit glauben wir den Standpunkt, auf dem wir stehen,

dargethan zu haben, und wollen wir zur speziellen Beantwortung

der Fragen übergehen.

1.

Kann die Aare in der Nähe von Lyß over Bußwyl mittelst

eines Viaduktes überschritten »verden, ohne daß dadurch
weitere KorrektionS- und Eindämmungsbauten am Flusse nöthig
werden?

Wenn ja» welches Bausystem ist anzuwenden um mit möglichst

geringen Kosten einen möglichst gesicherten Uebergang
herzustellen
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Welche Kosten würde ein derartiger Bau zur Folge
haben?

Wäre eine hölzerne allenfalls nur provisorische Brücke
anwendbar?

Ja. Die Aare könnte bei Lyß, kann aber leichter bet

Bußwyl mittelst eines ViavukteS, überschritten werden, ohne

daß weitere Korrektion», und Eindämmungsarbeiten, baS heißt
solche, die sich über 2000' (höchstens) auswärts und 500' etwa
abwärts erstrecken werden.

Was das Bausystem betrifft, so kommt hier nur die
Konstruktion der Pfeiler in Betracht, indem der Oberbau theils
gleichgültig ist, theils durch die Konstruktion der Pfeiler
bedingt wird.

Man hat die Wahl zwischen hölzernen Jochen,
eisernen Röhren und steinernen Pfeilern. Hölzerne
Joche hätten den Vortheil, VaS Flußbett am wenigsten zu

verengern. Allein auf der andern Seile stehen sie nicht sicherer

als steinerne mit einer soliden Spuntwand umgebene Pfeiler.
Die Spitzen der Jochpfähle dringen kaum tiefer ein, als

die der Spuntwand, so daß das Joch gegen AuSspühlungen
nicht gesicherter als die steinernen Pfeiler ist.

Dagegen ist das hölzerne Joch weniger solid und dauerhaft,

was keines weitern Nachweises bedarf.
Eiserne Röhren, die auf pneumalischem Wege eingetrieben

würden, müßten gewählt werden, wenn zu befürchten wäre,
daß der Fluß-Kolke von mehr als 15—20' Tiefe auSfräße.

Dieß befürchten wir jedoch nicht trotz dem, daß von 35
tiefen Kolken gesprochen wird, welche unterhalb deS oben

erwähnten FaschinenvammeS, der den Siromstrich gerade auf
eine vorstehende Uferstrecke hinweist, auSgehölt worden sein

sollen.
Solches wird in mitten der kurzen Partialkorrektion nicht

mehr vorkommen können.
Wir abstrahiren daher sowohl von den hölzernen Pfeilern

als auch von den eisernen Röhren und sprechen unS auf das
Bestimmteste für steinerne Pfeiler auS, deren Fundament von
einer angemessen konstruirlen Spuntwand umgeben wäre.

Die Spuntwand selbst wäre ihrerseits noch durch einen

Steinwurf zu umgeben, der sie vollkommen sichern würde.
Um den Raum, den die Pfeiler im Fluß einnehmen, zu

vermindern, würden wir die Zahl der Pfeiler auf 3 beschränken.
Nur einer stände in der Mitte des Flusses und die beiden andern
in Entfernungen von 140' auf dem Ufer der Korrektion. Den
beiden äußern Oeffnungen, die wir als Fluthöffnungm
betrachten, würden wir etwa 110' Weite geben, und glauben,
baß diese 4 Oeffnungen mit einer Gesammtweite von 500'
innerhalb der Hochwasserdämmc genügen dürften.

Auf diese Pfeiler kann dann eine Howensche Brücke oder
eine beliebige Eisenkonstruktion gestellt werden.

Außerhalb deS Hochwasserdammes bei dem Jenserbach würden
wir jedoch statt der beiden Durchpässe von je 20' Weite, die
in das unS vorgelegte Längenprofil eingezeichnet sind, auch noch
einige Fluthöffnungen von cirka 100' Gesammtweite anbringen,
um den Wassern, die allenfalls bei einem Dammbruch oder
andern unvorhergesehenen Verhältnissen oberhalb auStreten
könnten, einen ungehinderten sichern Abfluß zu gestatten. Die
Konstruktion überlassen wir füglich dem tüchtigen Oberingenieur
der SraatSbahn. Zur Anfertigung von KostenSanschlägen ist
unS die Zeit zu kurz bemessen, wir schätzen die Kosten dieser
Brücken auf Fr. 650,000 bei einspurigem Oberbau. Die
Möglichkeit der Herstellung solider steinerner Pfeiler schließt den Bau
einer provisorischen Brücke auS.

II.

Müßte im Falle eine Korrektion der Aare als
unvermeidlich angesehen werden sollte, dieselbe eine totale sein, oder
könnte eine Partialkorrektion, v. h. die Ausführung einiger
Schuybauten genügen?

ES dürfte eine Partialkorrektion, die sich auf 2000'
aufwärts und 500' abwärt» erstreckt, genügen, für die gegenwärtige

Lage der Linie kann als rechte Uferlinie der bereit»
vorhandene Faschinendamm benützt werden. (Siehe die detallirtc
Beschreibung weiter oben.)

Ill
Hätte sich die Totalkorrektion durchaus auf die ganze Flußstrecke

oberhalb und unterhalb des Eisenbahn-ViadukteS zu
erstrecken, oder ließe sich dieselbe bloß auf die Parthie obenher
desselben beschränken?

In welchem Umfange sollten überhaupt im einten wie im
andern Falle die KorrektionSbauten erstellt werden, und wie
hoch möchten sich dieselben belaufen?

Können die KorrekiionSarbeiten flußabwärts noch
verschoben oder auf einige Jahre vertheilt werden, ohne daß die

Gegend größern Wassergefahren als bis jetzt ausgesetzt wird?
Sollten aber nicht zur Vorsicht einige provisorische Arbeiten
angeordnet werden? wenn ja, welche, und aufweiche Summen
würden sich dieselben belaufen?

Ueber die Ausdehnung der Korrektion haben wir unS oben
ausgesprochen.

Was die Kosten betrifft, so dürsten unter allen Umständen
allcnfallsige nachträgliche Sieinverlagen inbegriffen Fr. 350,000
genügen Die obigen KorrekiionSarbeiten sollten vor dem Bau,
können jedoch noch zur Noth gleichzeitig mit demselben, nimmermehr

aber nachdemselben ausgeführt werden.
Weitere KorrekiionSarbeiten gegen Aarberg und Büren zu

können beliebig verschoben werden Provisorische Arbeiten sollen
nicht ausgeführt werden.

IV.

Wenn eine Partialkorrektion, also die Anlage einiger
Schutzbauten, als hinreichend erachtet werden sollte, welcher
Art und von welchem Umfange wären dann die daherigen
Arbeiten?

Wie hoch würden sich die betreffenden Kosten belaufen?
Ist schon beantwortet.

V.

Welchem Trace für den Aarübergang geben die Herren
Erperlcn nach allseitiger Würdigung der baulichen Schwierigkeiten

und Berücksichtigung der allgemeinen Landes- und Ver-
kehrSinteressen den Vorzug?

ES wird den Herren Erperten namentlich empfohlen, die
Frage zu prüfen, ob nicht die Gründe für eine um Fr. 21,500
Fuß kürzere Linie so überwiegend seien, daß sie vor allen im
Plan und DeviS deS Herrn Ingenieur Gränicher enthaltenen
Betrachtungen zur Geltung gebracht werden sollen?

Wir geben für den Aarübergang unbedingt dem früher
von Herrn Oberingenieur Wetli ausgewählten Trace über
Bußwyl den Vorzug, wir glauben auch hinlänglich die
Bedeutung eines 21,500 Fuß langen UmwegeS hervorgehoben
zu haben.

Kosten deS gesammten Projektes.
Wir können auf eine detallirtere Prüfung der Kostensvoranschläge

wegen Mangel an Zeit nicht eingehen, glauben jedoch,
daß die von Herrn Oberingen leur Gränicher angesetzten
Einheitspreise richtig und genügend sind.

Wir halten uns daher an die Anschläge deS IV. Projektes
und berechnen nur die Aenderungen.



», Minderarbeiten,

Flußkorrektion.
350.000 gegen 1.925,000 Fr. Fr, 1.575,000

t», Mehrarbeiten.

Brückenbauten.
650,000 gegen 600.000 Fr. „ 50,000

Summa der Minderungen: Fr. 1,525,000
Zieht man diese von den Gesammtkosten ab, mit „ 4,927,000

so erhält man die Totalkosten der Linie Lhß,
Bußwyl und Studen Fr. 3,400,000

Bern, den 11. Dezember 1861.

Hartmann.
Culmann.
W. Presset,

Das Gutachten des Herrn Oberst La Nicca
lautet, wie folgt:
An die Tit. StaalSeisenbahn.Baudirektion deS KantonS Bern.

Da ich mich in Italien befand, als Ihre ehrenvolle
Einladung zu Betheiligung an der Expertise deS AarübcrgangS
der Eisenbahn Bern-Btel an mich gerichtet wurde, so konnte
ich nicht früher hier eintreffen und da mir nunmehr leider nur
wenige Stunden anberaumt sinb, um mich mit dem fraglichen
Gegenstand bekannt zu machen und darüber zu berichten, so

muß ich fast Anstand Nehmen, mich dieser schweren Ausgabe
zu unterziehen, umsomehr als die übrigen Herren Erpcrten
Ihnen ohne Zweifel schon einen erschöpfenden Bericht einzugeben

im Falle waren, welcher den meintgen wahrscheinlich
überflüßig macht. Wenn ich dessen ungeachtet noch nachträglich
auf Ihr ausdrückliches Verlangen mich in Kürze über die
gestellten Fragen äußere, so ersuche Sie darin wenigstens meine
Bereitwilligkeit erkennen und meine geringe Leistung nach der
Kürze der mir zu Gebot stehenden Zeit beurtheilen zu wollen.

Unter den fünf, für die von Bern nach Biel führende
Eisenbahn in Vorschlag gebrachten Traces verdienen die beiden

folgenden entschieden den Vorzug:
ä.Kosthofen-Lyß-Äarberg-Studen-Biel von 70,000

Fuß oder Kilometer 21 Länge auf Fr. 3,414,680
veranschlagt.

i». K o sth o fen- L y ß-B uß w yl-S t uden-Biel von
48,500' oder Kilometer 14,5 Länge zum Kostenbetrag vott
Fr. 4,926,814.

Die Wahl zwischen diesen beiden TraceS, selbst auch bei
etwas größer«, Kostenaufwand für daS letztere, ist unter übrigens
glerchen Umständen unschwer zu treffen, wie solches aus
folgender Beleuchtung hervorgeht. Da bei einer starken Frequenz,
wie die Eisenbahn Bern - Biel eine solche verspricht, die
Betriebskosten per Kilometer zu Fr 14,000 angenommen werden
können, so betragen dieselben jährlich für die Linie Kosthofen«
Aatberg-Biel für 21 Kilometer à Fr. 14,000 Fr. 294,000
für Kosthofen - Bußwyl - Biet, Kilometer 14,5 à
Fr. 14,000 „ 203,000
also würde der Umweg über Aarberg eine jährliche

Mehrausgabe für Betriebskosten von Fr, 91,000
(oder daS abnorme Verhältniß von 30 Prozent größern
Betriebsausgaben) verursachen. Ueberdieß erfordert die Aarberg-
ltnie einen ihrer Mehrlänge von 21,000 Fuß verhältnißmäßig
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größeren Transportzeitaufwand, und schweift in einer für die
Bteler-Seebahn bedenklichen Weise von ihrem gegenwärtigen Ziele
ad. Diese Umstände sprechen so entschieden zu Gunsten der
kürzern Bahnrichtung über Bußwyl, daß über ihre Wahl kein

Zweifel obwalten könnte, wenn sich nicht noch Bedenken wegen
dem Aarübergange an dieser Stelle erheben würden. Allein
diese finden ihre Abfertigung in der Beantwortung folgender
Frage: „Kann die Aare in der Nähe von Lyß oder Bußwyl
mittelst eines Viaduktes überschritten werden, ohne daß dadurch
weitere KorrektionS« und Eindämmungsbauten am Flusse nöthig
werden?"

Diese Frage darf bejahend beantwortet werden, wie sich

dieses aus der Untersuchung ergibt über die Art und Weise,
wie die Aarüberschreitung zu bewerkstelligen sei. Da es mir
leider unmöglich war, an der so wichtigen Lokalbeaugen«
scheinigunz Theil zu nehmen, so kann mein gegenwärtiges
Urtheil sich nur auf meine früher erworbenen Lokalkenninisse
stützen. Weil sich daS Thal der Aare zwischen Bußwyl und
Büren, durch daS starke Vortreten deS JenSbergeS am meisten

verengt, so eignet sich auch diese Gegend für die Aarübcr-
schrcitung besser, als diejenige von Lyß, weil dort die Anleh-
nungSpunk'e für die Flußbeschränkung, namentlich linkseitig,
weiter zurück liegen. Auch scheint sich die Aare bet Bußwyl
am regelmäßigsten und tiefsten eingebettet und den relativ
stabilsten Lauf gewonnen zu haben, indem von dieser Stelle auS
das flache Gelände sich allmählig gegen die Berglehnen erhebt.
Von diesen Anlehnungspunkten auS überschreitet der Eisenbahndamm

in möglichst senkrechter Richtung den Aarestrom und
bildet so zwei große von erhöhten Stützpunkten ausgehende
Traversen, welche den Fluß auf seine natürlichste DurchgangS-
stclle beschränken. Diese Endpunkte müssen durch starke
Uferwerke (Wuhrköpfe) gebildet werden, als Hauptstützen der
Traversen und als Widerlager der zu errichtenden Brücke. Wenn
diese Traversen, die eigentlich nur verstärkte Eisenbahndämme
sind, landwärts gehörig angelehnt, flußwärtS genügend durch
feste Hügclwerke geschlossen und ungefähr 5' über den höchsten

Wasserstand erhöht sind, so werden sie hinreichen, um die Aare
an die firirte Durchgangsstelle zu ketten, ohne daß eine durch
daS untere und obere Aargebiet sortgesetzte Flußkorrektion
nothwendig wäre. ES wird genügen, die Einleitung des FlusseS

zwischen die Haupttraversenköpfe nöthigenfalls durch sekundäre
Leitwerke und kleine Faschinaden-Traversen, zu begünstigen,
welche an die Hinterdämme und andere schickliche Anhaltspunkte
anzulehnen sind, so wie eS thunlich ist, allfällige Abschweifungen

der Aare nach Maßgabe der Umstände durch einzelne
Werke unschädlich zu machen.

Wenn sich hievurch die Aare auf der geschlossenen Strecke

auch etwas tiefer einbettet, so ist solches nur vortheilhaft für
die Ueberbrückung (bet welcher hierauf bezüglich deS

Pfahlstandes der einzurammenden Jochpfähle Rücksicht zu nehmen

ist), während die übrigen Flußverhältnisse keine wesentliche Al-
terirung erfahren werden, wie solches bei einer ausgedehnten
Aarkorrektion zum Ruin der Untern Flußgegenden und zur
progressiven Verschlimmerung des hydrotechnischen Verhaltens der

zu korrigirenden Juragewässer stattfinden würde.
Bezüglich der eigentlichen UcberbrückungSweise der Aare

bei Bußwyl von einem sogenannten Traversenkopf auf den

andern, muß ich die Bemerkung vorausschicken, daß es nicht
rathsam wäre, die Aare auf daS ihr bei einer regelrechten
Korrektion zukommende Normalprofil einzuschließen, sondern daß

vielmehr dasselbe in angemessenem Verhältniß zur isoUrten
Flußbeschränkung zu erweitern ist, um dadurch desto weniger
die vorhandenen normalen Aarverhältnisse zu stören, deßhalb
ich rathen muß, die reine Brückenöffnung oder das Durchgangsprofil

der Aare, auf 500-600 Fuß zu erweitern.
Waö dann die UeberbrückungSkonstruktion anbelangt, so

will eS mich in Anbetracht aller hier maßgebenden Umstände
bedünken, daß dieselbe so ökonomisch als möglich, ohne übrigens
der erforderlichen Widerstandsfähigkeit Eintrag zu thun, bewerkstelligt

werden sollte, weßhalb man sich größtenlheilS aus eine

113
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feste Holzkonstruklion beschränken dürfte, die von aus hinlänglich

tief eingerammten festen Pfählen gebildeten Brückenjochen

getragen wird, wie solche bei der Eisenbahnbrücke über den Rhein
bei Ragatz unter viel schwierigern Verhältnissen, als die fragliche

Aarsektion hier darbietet, nämlich über einen Fluß, der

eine größere Wassermasse und ein dreimal stärkeres Gefäll als
die Äare besitzt, mit Erfolg angewandt worden sind. Dadurch
kann eine wesentliche Kostenersparniß erzielt und zugleich auch

der Zukunft Rechnung getragen werden.
Es ist nämlich nicht zu vergessen, daß wenn einmal die

Juragewässerkorrektion nach dem als rationell anerkannten Plan
zur Verwirklichung gelangt, der größere Theil der fraglichen
Aarüberbrückung seine Bestimmung erfüllt und diese also uur
bis zu jenem Zeitpunkt die nöthige Dauerhaftigkeit zu
gewähren hat.

Uebcrzeugt von der immer raschern Entwicklung in allen
Richtungen materieller Eroberungen und Verbesserungen, kann

ich die Befürchtung nicht theilen, daß der Zeitpunkt der Ver-
wirklichnng der Juragewässerkorrektion, dieses in seiner Art so

allgemein nützlichen und segensreichen Unternehmens noch so

weit im SchooS der Zukunft zurückliege, wie Manche zu
befürchten scheinen, in einer Zeit, wo mit beflügelter Eile so

viele und doch weit weniger allgemein nützliche Werke, als daS

erwähnte, geschaffen werden und wo man nun auch die Kunst
gelernt hat, Millionen viel leichter aufzubringen, als ehemals
bloß Tausende und wo die wahre StaatSökonomie immer mehr

zur Einsicht gelangt, daß bet einer zahlreichen, und hauptsächlich
auf Landwirthschaft verwiesenen Bevölkerung der Landgewinn
eine um so wünschenswerthere Eroberung ist, als dadurch der
umfangreiche, durch die Eisenbahnen verschlungene Boden wieder
ersetzt werden kann.

Hiermit will ich nun meinen gedrängten Bericht schließen,
nachdem ich bewiesen, daß die Linie von Kosthofen über Buß-
wyl nach Biel, derjenigen über Aarberg auS verschiedenen wichtigen

Gründen vorzuziehen ist; daß hiebet die Überschreitung
der Aare, vermittelst Anwendung des beantragten Traversen-
Systems auf eine die erforderliche Sicherheit versprechende Weise
erzielt werden könne, ohne zu der supponirten Partialaarkorrek-
tion Zuflucht nehmen zu müssen, welche nur als solche auch
für die untern Flußgegenden, sowie für die Juragewäsier und
deren projektirten Korrektion, mit den schädlichsten Folgen
begleitet sein würde.

Wenn ich bei der so sehr beschränkten Zeit nur die Hauptpunkte

der mir vorgelegten Fragen zu behandeln vermochte und
das Eintreten in alle besondern Spezialitäten vermeiden mußte,
so fühle ich mich um so mehr verpflichtet, meine Bereitwilligkeit
auSzusprechen, später, je nach Erforderniß, mich auch mit jenen
zu beschäftigen, insofern solches gewünscht werden sollte, um
dadurch allfällig Versäumtes nachholen zu können.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner ausgezeichneten
Hochachtung.

Bern, den 12. Dezember 1361.

La Ntcca.

Der Regierungsrath, nach Einsicht des ersten
Gutachtens, welchem daS Direktorium der StaatSbahn beipflichtet,
und nach Anhörung der Entgegnungen des Herrn Oberingenieur

Grän icher, hat beschlossen, an dem dem Großen Rathe
unterm 29. November abhin gestellten Antrage festzuhalten und
dieser Behörde nochmals die Annahme der Bahnrichtung
über Aarberg zu empfehlen.

Schenk, Direktor der Eisenbahnen und Entsumpfungen,
als Berichterstatter. Ich erlaube mir zunächtt, Ihnen die
Uebersicht über den Rapport zu geben, den ich zu erstatten

habe, damit Sir sich besser zurecht finden können. Ich werde
mich an die natürlichen Partien der Sache halten, und somit
mich der Eintheilung deS gedruckten Berichtes anschließen. Die
erste Partie betrifft die Strecke von Bern bis Lyß, die zweite
umfaßt den Aarübergang und die dritte die Strecke von Studen
nach Biel. WaS die Art und Weise der Behandlung deS

Gegenstandes betrifft, so werde ich mich möglichst bestreben, die
Sache ruhig und gemüthlich zu behandeln. Es sind wohl viele
Augen in der Eidgenossenschaft auf unS gerichtet. ES gibt
gar viele Leute, die von diesem StaatSbau von Anfang an eine
sehr bedenkliche Meinung hatten und sagten, man werde sehen,
wie die Bevölkerung der verschiedenen Landestheile hintereinander

kommen, wie Zwist im Großen Rathe und im Volke
entstehen werde u. s. f. Wir wollen diesen Leuten durch die
Art, wie wir die Sache hier behandeln, daS Gegentheil davon
beweisen; wir wollen ihnen beweisen, daß wir solche Fragen,
wie andere Dinge zu behandeln wissen, ohne uns in ein zu
starkes Feuer bringen zu lassen, und ich bin überzeugt, daß dabei
daS Ganze nur gewinnen kann. - Wir haben es also zunächst
mit der Strecke von Bern nach Lyß zu thun Hier unterscheide
ich zwischen Varianten, welche die Ceniralbahn benutzen wollen
und solchen, die sie nicht benutzen wollen. Zu den ersten gehört
eine Variante, die von Bern bis Zollikofen, und eine zweite,
die von Bern bis Schönbühl auf den Schienen der Centralbahn
fahren will. Dieselben nicht zu benutzen — wenn auch den

Bahnhof — beabsichtigt das Projekt, welches eine Linie von
Bern durch den Bremgartenwald über Ortschwaben, Grächwyl
und Kosthofen zieht, wobei eine kleine Benutzung der Freibur-
gerlinie in Frage kommt. Ein anderes Projekt möchte die
Tiefenaubrücke und die Engestraße benutzen und in dieser

Richtung bauen. Die Idee, ohne Benutzung der Centralbahn
zu bauen, ist nicht neu, sondern wurde schon lebhaft besprochen
und untersucht zur Zeit, als die Centralbahn nach Bern gelangen

wollte. Der Staat hätte damals durchaus keine Schwierigkeiten

gemacht, aber das Resultat war, daß man davon
abstrahlten mußte, weil es sich zeigte, daß die Brücke um M
erhöht werden müßte, und daS Fundament der vermehrten Last
nicht entsprochen hätte. Hauptsächlich deßhalb nahm man auch
jetzt von dieser Richtung Umgang. DaS andere Projekt wurde
von einer Vorstellung, die von einer Versammlung von
Ortschwaben ausgegangen, und von den Gemeinderäthen von
Meikirch, Wohlen, Kirchlindach und Bremgarten Stadtgericht
unterzeichnet war, unterstützt. Leider wurde diese Vorstellung
zu spät abgegeben, um sie in den ursprünglichen Auftrag an
den Ingenieur aufnehmen zu können; gleichwohl wurde sie

sofort dem Oberingenteur zugewiesen, damit er sein Urtheil
abgebe, welches Sie im gedruckten Berichte finden. Wenn auch
keine AuSsteckungen in dieser Richtung stattgefunden haben, so

ist doch daS Urtheil deS Technikers nach Besichtigung der
Lokalität und Untersuchung der Karte so entschieden, daß er sagt,
dieses Projekt sei schon in technischer Beziehung kaum näher
in Betracht zu ziehen. Abgesehen davon, treten von
administrativer Seite solche Schwierigkeiten hervor, daß Umgang davon
genommen wurde. Namentlich kommt auch die Erstellung einer
ganz neuen Brücke über die Aare bei Bern in Betracht, die
erforderlich wäre nebst derjenigen zwischen Aarberg und Büren;
dieselbe würde sehr viel kosten und zu nichts Andern» dienen
als für diese Linie; man könnte nicht einmal die Linie Bern-
Langnau damit in Verbindung bringen, weil sie in entgegengesetzter

Richtung zu stehen käme. Unter solchen Umständen
beschloß man, von diesem Projekte Umgang zu nehmen, um so

mehr, als verhältnißmäßig Wenige eS unterstützt haben. Also
kämen wir zu den Projekten, welche die Ceniralbahn benutzen
wollen, und da fragt eS sich nur, ob man auf ihren Schienen
nur bis Zollikofen oder bis Schönbühl fahren wolle. Die
Benutzung der Centralbahn bis Schönbühl ist allerdings einer
bestimmten Gegend von Vortheil, nämlich derjenigen zwischen
Herzogenbuchsee und Bern, deren Bevölkerung, je nachdem die
Bahn ansetzt, eine etwas nähere oder weitere Verbindung mit
Biel hat. ES gibt Gemeinden, die, je nachdem der zu beschrei-



bende Ellbogen auf der einen oder andern Seite größer ist, die
eine oder die andere Richtung, die StaatSbahn oder die
Centralbahn vorziehen. Daher ist cS klar, daß die Bevölkerung
der Umgegend von Fraubrunnen und Burgdorf die Eisenbahn
so nahe als möglich zu haben wünscht, und wenn deßhalb eine

Versammlung in Burgdorf sich dahin geeinigt hat, in diesem
Sinne zu wirken, so verwundere ich mich nicht darüber. Aber
wir finden diese Vortheile nicht genügend, um die Nachtheile
aufzuwiegen, die für die Bevölkerung eines größern KreiscS
daraus entstehen würden. Denn um so weiter müßten dann
Alle fahren, die von Bern und in dieser Richtung her kämen.

Ohne zwingende Gründe wollten wir eine Verlängerung der
Linie nicht zugeben. >?luS diesem Hauptgründe abstrahirten wir
von der Schönbühl-Linie. Wir kommen also auf die Abzweigung

von der Centralbahn nördlich von der Station Zollikofcn,
an Münchenbuchsee vorbei nach Schwanden und von da durch
das Lyßthal nach Lyß. Bevor ich aus die Erörterung der

Hauprfragc übergehe, möchte ich Sie an den Beschluß des

Großen Rathes vom 5. d. M- erinnern. Sie haben in einer

frühern Sitzung beschlossen, eS soll näher untersucht werden, ob

ein Aarübergang bei Lyß nicht möglich sei ohne gleichzeitige
Korrektion der Aare. Mit der Ausführung dieses Beschlusses
wurde das von Ihnen neugewählte Direktorium betraut, welches
sofort seine Schritte that, indem eS als Erperten einberief: die

Herren Oberingentcur Hartmann in St. Gallen, Professor
Culmann in Zürich und Oberingenieur Presset in Basel, mit
Bciziehung des Herrn Wellt und schließlich des Herrn Oberst
La Nicca, der von Anfang an eingeladen, aber wegen
Abwesenheit in Turin erst später erschienen war. Diesen Herren
wurde die Sachlage mitgetheilt, eine Reihe von Fragen wurden
an sie gestellt; daraufhin hielten sie eine Expertise, beriethen sich

dann über deren Resultate, faßten ein Gutachten ab und reichten
eS dem Direktorium der StaatSbahn ein. Dieses übermittelte
uns das Gutachten mit seiner Erklärung, worauf der Regie-
rungSrath selbst sich über die Sache berieth. ES wird der Fall
sein, daS Gutachten der Herren Erperten verlesen zu lassen.

DaS Gutachten der Herren Hartmann, Culmann
und Presset wird verlesen. (Stehe Seite 443 f. hievor.)

Herr Berichterstatter. Eine Uebersetzung konnte

wegen zu kurzer Zeit nicht besorgt werden, deßhalb mögen die

Herren Vertreter des Jura die Behörde als entschuldigt halten;
indessen denke ich, Herr Stockmar werde wohl eine einläßliche
Darstellung der Sachlage geben. Dieses Gutachten wurde
gestern um sechs Uhr Abends dem RegierungSrathe mit
Begleitschreiben eingereicht. DaS Direktorium erklärt seine Zustimmung
zu den Schlüssen der Herren Erperten. Der RegierungSrath
war in Sitzung versammelt, und, wie eS sich gebührt, wurde
beschlossen, dem Herrn Gränicher davon Mittheilung zu machen.
Dieser erstattete heute Morgens um sieben Uhr seinen Bericht,
worauf der Regierungsrath sich berieth und den Ihnen
mitgetheilten Beschluß faßte. ES liegen hier noch zwei Aktenstücke

vor, die zu verlesen sind.

ES werden verlesen:

t) Vorstellung der Gemeinden Kappelen, Worben und
Werdthof, die mit dem Gesuche schließen, der Regierungsrath
möchte die vorgeschlagene Bahnrichtung Lyß.Bußwyl-Studen
verwerfen, sofern nicht damit eine vollständige Korrektion und
Eindämmung der Aare obenher deS projeklirten Aarüberganges
bis Aarberg stattfinden soll.

2) Erklärung der Einwohner- und Burgergemeinde Büß«
wyl, welche für den Fall, daß die StaatSbahn über Bußwyl
gebaut würde, auf jede Reklamation oder Entschädigungsansprüche

an den Staat wegen Überschwemmung durch die
Aare infolge dieses Baues zum Voraus verzichten, unter
Voraussetzung der Anlage der zum Durchfluß des Wassers erfor-
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derlichen Coulissen und Oeffnungen, und sich anheischig machen,
das für die Bahn in Anspruch zu nehmende Gemeindeland,
sowie Schwellenholz im Belaufe von 15,VW Faschinen unent-
geldlich abzutreten.

Herr Berichterstatter. Sie haben vernommen, daß
der RegierungSrath nach Anhörung der mitgetheilten Berichte
und nach ernster und einläßlicher Berathung an seinem ursprünglichen

Vorschlage festzuhalte» beschloß. Sie können sich denken,
daß stichhaltige Gründe dafür sprechen müssen, denn es wäre
ja für den RegierungSrath in jeder Beziehung weit angenehmer,
sofort mit dem Direktorium und den Herren Technikern, welche
als Erperten berufen wurden, einig zu gehen, und eine
Diskussion zu vermeiden. Sie können anch überzeugt sein, daß
durchaus keine andern Gründe mitgewirkt haben, als wie sie

aus einer ruhigen und allseitigen Betrachtung der Sache
geschöpft wurden, namentlich vom Standpunkte der Staatsbehörde,
die nicht nur die Eisenbahn im Auge zu behalten, sondern auch
andere Verhältnisse, z. B die Schwellenfrage u. dgl. zu
berücksichtigen hat. WaS die Begründung deS Beschlusses betrifft,
so habe ich zuerst einiges über die formelle Seile der Frage
zu sagen, und werde mich nachher über daS Materielle auS-
sprechen. ES soll durchaus ohne irgendwelchen Tadel gegen
daS Direktorium geschehen, wenn ich Ihnen von der Sachlage
und von der Erpertise nähere Kenntniß gebe. Wir selber sind
schuld, daß dieselbe so schnell vorgenommen werden mußte, und
ich möchte in keiner Beziehung Jemanden anders dafür
verantwortlich machen. Aber die Sache verhält sich so, daß die
Herren Erperten an einem Tage — an einem ungünstigen Tage
— sich auf Ort und Stelle begaben, die lokalen Verhältnisse
in kurzer Zeit besichtigten und Darauf gestützt ihr Urtheil
abgaben. Nun treten sie in ihrem Gutachten sofort mit Bestreitung
von Thatsachen auf, die von anderer Seite bestätigt sind und
fortwährend beglaubigt werden. So z. B. wird von verschiedener
Seite erklärt, die Aushöhlungen, welche die Aare in ihrem
Bette macht, betragen in kurzer Zeit 2V-25—M. Die Herren
Erperten sagen, das sei höchst unwahrscheinlich. Daraufkommt
eS aber wesentlich an, weil wir uns zu fragen haben: ist die
Aare im Stande, einen Brückenpfeiler gründlich zu ruiniren?
Der Eine sagt: ja, die Aare arbeitet in sehr kurzer Zeit so tief;
und man beruft sich auf die, welche mit dem Flusse vertraut
sind. Andere erklären: wir können bas nicht glauben! — Bei
dieser Sachlage mußten wir uns fragen: wem glauben wir?
Wollen wir dem Manne glauben, der nach reiflicher
Untersuchung, nachdem er sich öfter auf Ort und Stelle begeben,
nach Beiztehung anderer Techniker sein Gutachten abgab; oder
glauben wir den Herren Erperten, deren Ruf ich in keiner
Weise bezweifeln möchte, die aber uns nicht solche Garantie
gewähren, um die Erklärungen Anderer sofort von der Hand
zu weisen? — Ein anderer Punkt ist der: unsere Techniker
erklären, die Aare liege theilweise höher als das Land (in der
Nähe des Jensberges, wo daS austretende Wasser in die Zihl
fließt); die Herren Erperten dagegen erklären, die Aare liege
tiefer, von einem Austreten sei nicht die Rede. Auch da handelt
eS sich um die Konsequenzen. Auch da waren wir nicht im
Zweifel, auf wen wir abstellen sollen, weil das Tieferltegen
des Landes in der Nähe deS JenSbergeS kaum bezweifelt werden
kann. Ferner behaupten die Herren Erperten, das Gefäll der
Aare sei klein, daS Geschiebe, welches sie mitführt, gering;
und unsere Techniker behaupten daS Gegentheil. So steht also
die Sache. Wir fanden Thatsachen, die förmliche Pfeiler weiterer

Auseinandersetzungen und Schlußfolgerungen sind, die
aber von den Einen behauptet, von den Andern bestritten
werden; Thatsachen, bei denen wir unS fragen mußten: wem
glauben wir? Und da gestehen wir aufrichtig: so großen Respekt
wir vor diesen Herren haben, so halten wir ihren Blick doch
nicht für so umfassend, daß sie solche Verhältnisse, wie die in
Frage stehenden, in zwei Stunden entscheiden könnten, gesetzt,

sie kennen die Stromverhältnisse im Allgemeinen. DaS ist das
Eine. Ein fernerer Punkt — es ist ein Versehen, deßhalb will
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ich keinen Vorwurf machen — betrifft die Theilnahme deS Herrn
Wetli, gewesenen Oberingenieurs der Ostwestbahn, welcher den

Erpertenverhandluttgen berathend und mitstimmend beiwohnte,
wenn er auch den Bericht nicht unterschrieb. Auch der Ent-
sumpfungSingenieur, Hr. Studer, wohnte der Expertise bei.

Dagegen wurde gar nicht beigezogen der Oberingenieur der
StaalSbahn. Sie begreifen, daß dadurch schon eine etwas
ungleiche Vertheilung von Licht und Schatten erfolgen mußte.
Ich muß die Sachlage darstellen, wie sie ist; eS kommt etwas
darauf an, ohne daß ich einen Vorwurf machen will, da die

Herren in der Eile handeln mußten. Wenn wir nun denken,

daß sie diese Expertise in sehr kurzer Zeit, in einer ungünstigen
Zeit vornahmen, daß sie dabei nicht auch die Auseinandersetzungen

desjenigen zu Rathe zogen, welcher das Trace über

Aarberg gemacht hat, während derjenige, der das Trace über
Bußwyl vorschlug, beigezogen wurde, so sage ich, wir stehen

vor einem Gutachten, das wir abzuwägen Grund haben. Wir
als Regierung nahmen den Standpunkt ein, daß wir der Ansicht
waren, wir haben großen Grund, dem Manne zu glauben,
welcher die Verantwortlichkeit des BaueS übernommen Hal. ^
Ich gehe nun auf das Materielle über, das Ihnen die Stellung
der Regierung begreiflich machen wird Vorerst entnehmen wir
dem Gutachten der Herren Erperten, daß, wenn man auf eine
sichere Eisenbahn rechnen will, beim Aarübergang für einen
von den Wirkungen der Hochwasser vollkommen unabhängigen
Betrieb gesorgt werden muß. Es heißt nämlich im Gutachten:
„In erster Linie ist der Bedingung zu genügen, daß die Uebet-
brückung des Stromes ohne übermäßige Kosten so solid auSs
geführt wird, um einen von den Wirkungen der Hochwassek
vollkommen unabhängigen und sichern Betrieb der Bahn zu
gewähren. In zweiter Linie soll die Anlage der Bedingung
genügen, daß dieselbe die bestehenden Jnkonvenienzen, welche
bei Hochwassern eintreten, nicht vermehrt., und endlich darf
noch verlangt werden, daß die Erzielung der genannten beiden
Zwecke nicht durch die Anwendung von Mitteln bewerkstelligt
wird, welche Nachtheile für die allgemeinen Interessen des
Verkehrs hervorrufen. Wird nun die Bedingung t besonders
berücksichtigt, so würde die Bahntracê dadurch bestimmt, daß
für den Aarübergang die günstigste Baustelle gewählt wird,
welche sich bet Aarberg an dem von Ihrem Herrn Oberingenieur
vorgeschlagenen Punkte befindet. Wir verweisen auf die in
seinem Berichte enthaltene Darstellung der auch von uns
anerkannten Vortheile, welche diese Baustelle bietet." WaS
wir also in unserer Stellung als Regierung wissen wollten,
ist das: wo muß man den Uebergang über die Aare anlegen,
um eine sichere Brücke und einen ganz sichern Betrieb zu
erhalten Und da erklären, wie Sie sehen, die Techniker: wenn
man daS besonders in'S Auge faßt, dann muß man über Aar-
berg Sie sagen in ihrem Gutachten weiter: „Unsere Ansicht
geht aber dahin, daß vie allgemeine Zugrichtung der Bahnlinie
Biel Bern durch die Baustelle der Aarbrücke nicht allein
bedingt werden soll; denn bet der hohen internationalen Bedeutung

der in Frage stehenden Bahn und bei der Wichtigkeit,
die devölkertern Distrikte der Gegend zwischen Lyß und Büren
in den Rayon deS Bahnverkehrs hereinzuziehen, darf die
Bedingung nicht allein entscheiden." Bet uns, dem RegierungS-
rathe, entscheidet sie. Der Große Rath hat nach meiner
Ansicht den Erperten nicht den Auftrag ertheilt, ein Gutachten
über die Wahl der Zugrichtung der Bahn mit Rücksicht auf
die internationalen und BevölkerungSverhältniffe abzugeben, son-
dern ihre Aufgabe beschränkte sich auf die Frag«: wo soll der
Aarübergang gewählt werden? Und die Herren sagen: wenn
man vor Allem einen sichern Uebergang über den Fluß, einen
sichern Betrieb will, so muß man über Aarberg gehen. Ich
muß mich also gegen daS übrige Raisonnement der Erperten
verwahren Auch dafür genügt übrigens ein Tag nicht, um
über diese Frage nachzudenken Ich kann Sie versichern, daß
ich diese Fragen längere Zeit gründlich untersucht habe; der
RegicrungSraih gab Ihnen auch hierüber Auskunft. Ich sage:
wenn der Staat baut, so hat er noch viel mehr als jede Pri¬

vatgesellschaft die Pflicht, die Sicherheit seiner Bürger im Auge
zu behalten, und wenn er weiß, das ist die sicherste Stelle,
dann wird die Regierung sie in erster Linie vorschlagen. DaS
Gutachten sagt darüber weiter: „Die unterzeichneten Erperten
glauben daher, daß mit einem Aarübergang unterhalb Lyß
nicht mehr gewagt werde, als schon hundert Male gewagt
worden ist, vorausgesetzt, daß die nothwendigen VerstcherungS-
arbeiten ausgeführt werden, was wir wohl annehmen dürfen."
ES mag sein, daß schon hundertmal solches gewagt wurde,
aber daS wollen wir eben nicht wagen. Man hat eben
Beispiele, daß eS auch einmal fehlte. Ich hoffe, durch das
Gesagte bereits den Beweis geleistet zu haben, baß die Regierung
als Regierung Ihnen — selbst gestützt auf dieses Befinden der
Erperten — kein anderes Trace vorschlagen durfte als dasjenige
über Aarberg; daS andere ist mit „Wagen" verbunden, und
das dürfen wir dem Großen Rathe nicht anrathen. Aber daS
ist keineswegs der einzige Grund, der uns zu diesem Vorschlage
bestimmte, sondern eS sind noch andere Gründe vorhanden.
Selbst wenn man aus daS Gebiet deS „WagenS" übergeht,
so ist die Erstellung einer Brücke bei Bußwyl nur möglich,
wenn eine Partialkorrektion der Aare 2lK)l)- aufwärts und 580"
abwärts gleichzeitig ausgeführt wird. Wir vermissen im Er-
pertengutachten ein Motiv für diese Zahlen; wir erwarteten,
in demselben nicht einen willkürlichen Griff zu finden, sondern
daß man uns einen festen Punkt anweise, der in der That
nicht da ist ES könnten eben sowohl mehr oder weniger als
2888' sein. Damit ist eS nicht genug, sondern die Herren Er.
perlen setzen ferner voraus, daß die Gemeinden an der Aare
künftig ganz anders schwellen müssen, als bisher geschwellt
wurde. ES heißt im Eingange des Gutachtens: „Auf die

ganze Länge von Aarberg bis Büren bewegt sich die Aare
nicht in einem geschlossenen Bett, sondern bildet ein
ununterbrochenes Labyrinth von Sandbänken und zersplitterten Wasserläufen

Leider haben wir zu konstatiren, daß von Seiten der
Gemeinden und der Güterdesitzer für eine geordnete Eindämmung

des Stromes nicht das geschieht, was ihr eigenes
Interesse erheischt und daß noch weniger für künftige Zeilen
Fürsorge getroffen ist." Also daS ist der erste Eindruck, den die

Herren Erperten mit sich nahmen, daß dir Sache nicht in
ihrem dermaligen Zustande bleiben kann; sie setzen voraus, die
betheiligten Gemeinden und Güterdesitzer werden künftig ganz
anders handeln, schon in ihrem eigenen Interesse, abgesehen
von der Sicherstellung der Eisenbahn und der Brücke. WaS
beweist Ihnen daS? Daß die künftigen Zeiten große Uebelstände

in sich bergen, Uebelstände, die mittels Schutzbauten
2888' aufwärts und 588' abwärts nicht beseitigt werden,
sondern dadurch, daß die Gemeinden im Schwellenwese» ganz
anders als bisher Hand an'S Werk legen. DaS ist recht und
gut. ES heißt im Wasserbaupolizeigesetzc, die Gemeinden haften

dem Staate gegenüber für seinen Fluß Aber mit diesem

Haften ist eS eben nicht gemacht. Ich will Ihnen nur
bemerken, daß zur Stunde, obschon daS Wasserbaupolizctgesey im
Jahre 1857 erlassen wurde, in jenen Gemeinden noch kein
Schwellenreglement zu Stande kam, das hätte genehmigt werden

können. Also zur Sicherung der Brücke gehört ein ganz
anderes Schwellen von Seite der Gemeinden als bisher. Aber
auch daS beruhigt nicht, sonst würden die Herren Erperten
nicht davon reden, daß der Staat Verträge mit den betreffenden
Gemeinden abschließen soll. „Nur zu sehr — heißt es nämlich
in ihrem Gutachten — sind Gemeinden geneigt, nach eiuem
Baue, wie dem vorliegenden, allen Schaden, den der Fluß
verursacht, diesem Baue aufzubürden; hiegegen aber wird sich der
Staat wohl leichter als Privatgesellschaften durch Verträge
oder Gesetze schützen können." Also auch das steht noch im
Hintergrunde, daß man mit den Gemeinden Verträge machen
oder sie durch Gesetze zum Schweigen bringen muß Das
Letztere möchte ich als Regierungsrath nicht vorschlagen. Der
Staat darf nicht so verfahren, er darf eS weniger als eine
Privatgesellschaft, weil er nicht rücksichtslos Alles auf die
Spitze stellen darf, sondern er ist Staat auch gegenüber den



Gemeinden, nicht nur Erbauer der Eisenbahn. ES ergibt
sich also aus dem Gesagten, daß eine Brücke über die

Aare, einzig und isolirt, nicht genügt, sonst wäre nicht von
SicherungSbauten die Rede. ES ergibt sich ferner, daß
auch diese Bauten nicht genügen, sonst würde nicht von
vermehrtem Schwellen der Gemeinden gesprochen. ES
ergibt sich endlich, daß auch dieß nicht hinreicht, sonst würden
nicht Verträge des Staates mit den Gemeinden oder Gesetze
in Aussicht gestellt. Das sind vier getrennte Silben und am
Ende kommt das Wort „Korrektion" heraus. Man wird uns
sagen, wir betrachten die Sache zu schwarz, allein ich berufe
mich auf Alle, die je in der Administration gewirkt haben, ob
es nicht wahr ist, daß solche Dinge zuerst vereinzelt zum
Vorschein kommen und allmälig zu einem Ganzen heranwachsen.
Wir wissen, wie die Situationen wechseln, wie man einmal
das verlangt, das andere Mal etwas Anderes, bis eS am Ende
da ist. Ich berufe mich auf Erfahrungen, die man bet der

Thuner-Bahn gemacht. Die gleichen Gemeinden, die zuerst um
etwas flehten, traten nachher gepanzert der Regierung gegenüber.
Ich glaube wohl, daß die Gemeinden, um die eS sich heute
handelt, im Augenblicke nichts sagen würden; aber die
Vorgesetzten sterben und wechseln, die Eisenbahn, der Fluß bleibt,
dann würde die Schwellenfrage gegenüber dem Staate
auftauchen. Daraus ergibt sich also die Korrektion der Aare,
deßhalb muß ich kurz die Folgen nachweisen, weil die
Korrektionsarbeiten sofort gemacht werden müßten, und von einem
Provisorium nicht wohl die Rede sein kann. So bestimmt
aber die korrigirte Linie da ist, tritt auch ein, was Herr La Ntcca
anerkennt, daß infolge der Geradelegung des Flusses obenher
in den untern Gegenden das Land den Ueberschwemmungen
ausgesetzt ist, indem der Fluß eine andere Richtung erhält. Nun
kann map allerdings sagen, man soll das doch kommen lassen,
es sei gut, wenn man allmälig in die Korreklion der Aare dort
hineinkomme und der Staat sich einlasse. Da bin ich anderer
Meinung. Ich möchte gerne klar sehen, um mir ein Urtheil
über die Korrektion zu bilden. Ich habe zur Stunde noch
ein sehr unfertiges Urtheil, und wie sehr man Grund hat, etwas
zurückhaltend zu sein, beweist der Umstand, daß zur Stunde
der erste Satz der Korrektion bestritten wird. Der Eine erklärt:
die Aare hat viel Geschiebe, daher muß man sie in den Bteler-
See ableiten; der Andere, der ein ganzes Jahr damit beschäftigt
ist, sagt, das ist nicht richtig, daß die Aare viel Geschiebe mit
sich führe, eS sei eine Bewegung deS KieseS auf Ort und Stelle,
das sich bald dahin, bald dorthin werfe und Bänke bilde. Ich
will nicht weiter auf diesen Punkt eintreten, aber Sie sehen,
der erste Satz, von welchem die Korreklion ausgehen soll, sst

noch nicht klar festgestellt. Deßhalb möchte ich gerne diesen

Gegenstand getrennt behandeln und bei diesem Anlasse mit allem
Ernste an Sie appelliren, daß Sie nicht aus solchen Gründen
«inen Beschluß fassen helfen. Ich glaube, wir sollen da offen
und ehrlich sein und uns vor einem Beschlusse in Acht nehmen,
dessen finanziellen Folgen wir schwerlich ertragen könnten. DaS
ist der zweite Hauptgrund. Der dritte ist der, daß diese Bahn,
einmal erstellt, für den Staat sehr beschwerlich wäre, weil die

Unterhaltung der Schwellen sehr kostspielig ist. Die erste An»
läge können wir natürlich aus dem Baukapital bezahlen, später
aber müssen die Ausgaben aus den Einnahmen deS Betriebs
bcstritten werden. Dieß wird den Betrieb drücken und die
Rentabilität der Bahn in hohem Maße schwächen. Ich rede ferner
von der Gefahr, die schon während des BaueS eintreten kann,
denn ich bin verpflichtet, Sie auf Alles aufmersam zu machen.
Sie können eine Straße anlegen, Bauhütten errichten, dann
kommt eine Überschwemmung, wie in den Jahren 1851 und
1852, welche die ganze Einrichtung fortreißen kann. Man
kann sagen, eS sei nicht wahrscheinlich, aber eS ist möglich,
und wenn ich eine andere Richtung einschlage, auf welcher diese

Gefahren vermieden werden, so habe ich meine Gründe dafür.
Endlich kamen im Regierungsrathe noch Gründe zur Sprache,
die ich berühren will, deren nähere Erörterung ich aber
denjenigen überlasse, in deren Fach eS einschlägt. So wurde

ragblatt des Großen Rathes t86l.
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namentlich auch der militärische Standpunkt hervorgehoben.
Wollen wir nun das Alles und waS sich daran knüpft, aus
uns nehmen, — dieses Wagen, bet dem die Aarkorrektion wider
Willen sich ausbildet, die beständigen Unterhaltungskosten, dieses
Wagen während deS Baues und nach dem Bau; wollen wir
es auf uns nehmen gegenüber den militärischen Gründen, welche
dagegen sprechen? Der Regierungsrath war der Ansicht, dieß
nicht zu wagen und stellt daher bei Ihnen den Antrag, nicht
darauf einzugehen. Wir weichen das Alles aus durch das
vorgeschlagene Trace, indem wir eine sichere Bahn über Aarberg
erstellen. Nun kommen aber die Techniker und sagen, es seien
da ganz andere Dinge maßgebend. DaS wollen wir auch
einwertig ansehen. Die Herren sagen zunächst, eS handle sich hier
um eine internationale Linie. ES wäre wohl eine internationale
Linie, wenn der Gotlhard schon durchbohrt, wenn die Strecke
von Langnau nach Luzern gebaut, d. h. wenn die kürzeste
Verbindung in dieser Richtung zwischen Frankreich und Italien
hergestellt wäre; dann wäre die Behauptung richtig. Aber
die Herren wissen, wie es damit steht. Leider müssen wir heute
konstatiren, daß eS eben nicht eine internationale Linie ist, und
daß wir gerade von verschiedener Seite daran gehindert werden,
ihr diesen Charakter zu geben. Aber gesetzt, die Linie hätte
diesen Charakter, so frage ich: kommt bei der ganzen Länge
derselben eine Strecke von 7 Kilometern in Betracht gegenüber
3l) und mehr Kilometern, um welche die Linie gegenüber andern
Projekten im Vortheil ist? Sodann mache ich aufmerksam, wie
man jetzt darüber denkt. In England wurde früher auch die
kürzeste Linie jeweilen immer als die beste anerkannt, aber Sie
können sich selbst überzeugen, daß man längst davon abgekommen
ist, um sich mehr den Knotenpunkten deS großen Verkehrs
anzuschließen. Man weiß nun, daß z. B. auf der Nordostbabn
und auf der Centralbahn die Hälfte aller Reisenden
durchschnittlich nicht weiter fuhr als in der Entfernung von 1-5
Stunden. Wenn man die Verwaltungsberichte der Eisenbahnen
nachliest, so zeigt die Erfahrung, daß der Lokalverkehr immer
ein bedeutenderes Verhältniß gewinnt als der Transit, den man
im Anfang zu hoch anschlug. Auf diese Verhältnisse müssen

wir Rücksicht nehmen, und ich frage, ob eS gerecht und billig
sei, den beiden Endpunkten der Linie die Zumuthung zuzugestehen

daß man auf sie allein Rücksicht nehme und was
dazwischen liegt, unberücksichtigt lasse. Diese Zumuthung fände
ich stark gegenüber einer Privatgesellschaft, ich finde sie aber
noch stärker gegenüber dem Staate, der möglichst Allen gerecht
zu werden suchen muß. Wenn man einwendet, das Publikum
müsse wegen deS Umweges, den eS zu machen hat, einen Tribut
bezahlen, so kann man ebensogut sagen, wenn die Einen
belastet werden, so werden Andere verhältnißmäßig entlastet. Die
Einen müssen etwa 35 Rappen mehr bezahlen und 7—1(1 Mi-
nunten länger fahren, Andere haben dafür um so näher. Ein
Abwägen der Verhältnisse ist nothwendig und man darf nicht
so absolut sagen, die kürzeste Linie sei die beste, sonst verliere
man. Ich will gar nicht bestreiten, daß diese Behauptung ihre
Berechtigung hätte, wenn nicht andere Gründe überwiegend
wären, aber man darf die Sache nicht übertreiben. So verhält

eS sich mit der internationalen Linie und der Besteuerung
des Publikums. Ferner wendet man ein, das Trace über
Aarberg gefährde das Zustandekommen einer künftigen Jura,
bahn. Damit verhält eS sich folgendermaßen. Eine Eisenbahn
von Basel über Delsberg und DachSfelden nach Bern ist 2V
Kilometer länger als die Linie über Ölten, und nehmen wir
die 7 bis 8 Kilometer, die hier in Frage stehen, weg, so ist
jene noch 12 Kilometer länger. Also von einer Gefährdung
der Jurabahn ist hier nicht die Rede, denn man sieht, daß von
einer Konkurrenz derselben gegenüber der Centralbahn nicht
wohl die Rede sein kann. Man kann sich allerdings auf den

Tarif stützen, der veränderlich ist, aber dann kommt Tarif gegen
Tarif, und Sie werden zugeben, daß eine ältere Gesellschaft
den Krieg besser bestehen kann als eine junge. Die Juraltnie
hat ihre Bedeutung nicht durch die Verbindung mit Bern,
sondern als kürzeste Linie von Basel nach Genf. Ferner wird be-



452

hauptet, wenn über Aarberg gebaut werde, dann habe man zu
riskiren, daß von Neuenburg her ein direkter Anschluß in der

Richtung von Aarberg angestrebt und dadurch die StaaiSbahn
Biel-Neuenstadt abgeschnitten werde. Ich frage hier: wer
verlangt das? Bern, glaube ich, nicht. Aber eö ist von der

Franco-suisse und von der Gesellschaft Paris-Lyon die Rede,

von dieser mächtigen französischen Gesellschaft, die ihren Weg
nicht über Viel, sondern von Neuenburg aus direkt nach Bern
suche. Nun sage ich: der Staat gibt dieser Gesellschaft die

Konzession hiefür nicht. Aber die Eidgenossenschaft, erwidert

man, werde ihr dazu verhelfen. Ich glaube auch nicht,
denn wenn ein solcher Fall eintreten sollte, so müßte ein großes
Bedürfniß für die ganze Eidgenossenschaft vorhanden sein, und
das ist kaum denkbar. Bor Allem ist der Osten der Schweiz
dabei unbetheiligt, weil er die kürzeste Verbindung über Ölten
und Biel-Neuenstadt hat. In wessen Interesse läge alSdann
ein solcher Anschluß noch? Im Interesse der Franco-suisse und
der französischen Gesellschaft, und da bin lch der Ansichlj, die

Eidgenossenschaft werbe in einem solchen Verhältnisse nicht
Grund finden, um unö deßhalb eine Zwangskonzesston
aufzuerlegen. ES wird dieß um so weniger der Fall sein, als
uns der Bund seiner Zelt bezüglich ver Erstellung der Strecke
Biel-Neuenstadt mit Bundeserikution und Zwangskonzesston
gedroht hat. Glauben Sie, man würde dem Kanton Lern
noch mit einer Zwangskonzesston für einen vireklen Anschluß
bei Aarberg drohen? Nein; das sind Befürchtungen, tue durchaus

nicht stichhaltig sind. Man wendet aber weiter ein, wenn
einmal die Korrektion der Juragewässer zur Ausführung komme,
dann habe man bet Aarberg eine unnütze Brücke gebaut. Ich
will davon nicht reden, daß sich die ganz gleiche Einwendung
gegen den Aarübergang bei Bußwyl machen läßt. Wenn man
an die Ableitung der Aare durch den Bielcrsee denkt, so kann
man diese Einwendung machen; aber wir können jetzt nicht
daraus Rücksicht nehmen, weil dieses Unternehmen dermal noch
zu sehr in der Schwebe und im Dunkeln ist. Endlich sagt
man, durch den Umweg über Aarderg werde die Konkurrenzfähigkeit

der Staatsbahn gegenüber der Cemralbahn geschwächt.
Das ist richtig, je nachdem gewisse Punkte näher auf der Linie
von Herzogenbuchsee und Burgdorf liegen. Indessen ist dieß
nicht so hoch anzuschlagen, und kommt viel aus den Fahrten-
plan an. Ein Burgvorfrr, welchem ein Zug der Cenlralbahn
bequem liegt, wird nicht aus Patriotismus auf die StaaiSbahn
warten. Nach einläßlicher Untersuchung der Einwendungen
ergibt sich also, daß Verschiedenes sich nicht so verhält, wie
man auf den ersten Blick glauben möchte und Anderes
übertrieben ist. Deßhalb kommen wir schließlich zum Uebergang bei
Aarberg. Endlich haben wir noch die dritte Partie zu erörtern,
diejenige von Stuben nach Liel. Hieher gehört u. A. die
Pension von Erlach und umliegenden Gemeinden, welche wünschen,
daß die Bahn entweder über Siselen, Gampelen, Erlach, Lan-
deron und Neuenstadt nach Viel oder über Siselen, Hagneck,
Jpsach und Nidau nach Viel gezogen werde. Bezüglich deS
ersten Projektes glaube ich, man könne kurz sein. Der Große
Rath will nicht nach Neuenstadt und von dort nach Biel,
sondern direkt dahin, und wir müssen uns daran gewöhnen, auch
bei Berücksichtigung des innern Verkehrs ein gewisses Maß zu
halten, da man nicht nach Belieben Spaziergänge im Lande
herum machen kann. Was das andere Projekt betrifft, so wird
eö nicht ernstlich gemeint sein. Es freut mich nur, daß das
Wort Hagneck deutlich darin vorkommt und geschrieben vor
unö liegt, damit man sich gegen die dunkeln Gerüchte
verwahren kann, die von Mund zu Mund giengen, in Betreff
welcher ich mich für die Regierung und für das Volk schämen
würde, wenn eS meinte, es habe eine solche Regierung. ES
bleiben uns noch einige Varianten zu prüfen übrig. Die erste
geht in der Richtung der bisherigen Straße nach Nidau über
den Jensberg. Das technische Gutachten sagt zwar, man könne
mittels eines Tunnels durch diesen Berg bauen, aber die Bahn
bedürfte überdieß einer solchen Entwicklung, daß diese Linie so
lang würde als die Thalltnie, so daß die Wahl nicht in Frage

steht. ES gibt noch zwei andere Varianten, bet denen eS sich

fragt, ob wir die Linie hart am Flusse deS JenSbergeS über
Studen und Brügg oder in weitem Bogen über Gottstadt und
Mett nach Biel ziehen wollen. Wir schlagen Ihnen vor, den
letztern Umweg nicht zu machen und zwar weil er unmotivirt
wäre. Sein Hauptmotiv ist der Bahnhos von Biel, der von
Ost nach West in der Richtung gegen Solothurn steht. ES ist
natürlich, daß die Centralbahn ihrerseits es sehr gerne sehen
würde, wenn wir selber eine Curve machen würden, um in
ihren Bahnhof zu gelangen, während sie sonst in diesen Fall
kommen kann, um in den unsrigen zu gelangen. Wir haben
unser Interesse nicht auS dem Auge zu vertieren, die Verhält,
niste sprechen, unparteiisch betrachtet, zu unsern Gunsten.
Abgesehen davon, bleibt diese Frage einstweilen noch immer eine
offene und wir können unS immerhin mit der Gemeinde Biel
in'S Emverständniß setzen. Ich will nicht verschweigen, daß
Unterhandlungen mit der Centralbahn wünschenswerlh sind,
weil eS sich noch um die Erledigung anderer Fragen handelt,
z. B. über den Betrieb der Strecke Bern-Zollikosen, die wir
nicht im bisherigen Zustande lassen können. So liegt die Sache.
Ich komme zum Schlüsse und empfehle Ihnen den gestellten
Antrag. Ich hoffe, Sie werden die Stellung deS RegierungS-
ratheS begreifen, und anerkennen, daß er i» Betreff seines
Vorschlages wenigstens gerechtfertigt dasteht.

Stockmar. In meiner Eigenschaft als Präsident deS
Direktoriums der StaaiSbahn nehme ich mir die Freiheit, die
Diskussion zu eröffnen. Die Redekunst ist eine schöne unk
mächtige Sache, besonders wenn sie von einem mit ausgezeichneten

Talenten begabten Manne geführt wird, der bereits dem
Lande Dienste erwiesen hat und noch bieten wird. Man läßt
sich dann hinreißen, und oft stimmt man selbst gegen seine

Ueberzeugung. Ungeachtet aber der Hochachtung, die ich für
den Herrn Vizepräsidenten deS Regierungsrathes hege, sehe ich
mich genöthigt, heule eine der seinigen entgegengesetzte Ansicht
zu äußern. DaS Direktorium ist ex abrupto in diese Sache
versetzt worden; am 4. Dezember wurden wir gewählt. Den
5. schritt ich zur Besichtigung der Linie, vom Direktorium war
ich allein mit Herrn Vizepräsident Schenk, den Herren Gseller
und Niggeler und mit dem Oberingenieur. Was lag mir
damals vor? Rein absolut nichts, als der Bericht deS Regie»
rungSratheS und derjenige des Herrn Gräntcher, der die Ansicht
hat, daß die Aare korrtgtrt werden müsse, und wenn man dieß
nicht mache, so laufe man große Gefahr. Man sprach noch
von einer vollständigen Korrektion von Aarberg bis nach Büren,
deren Kosten bis auf 3>/z Millionen anlaufen würden. Dieß
ist eS, was man uns in Aussicht stellte. Konnte ich damals
die Ansicht deS Oberingenieurs und die einstimmigen Anträge
der Regierung bekämpfen, ich allein in einer so wichtigen An.
gelegenheit? Die Verantwortlichkeit war zu stark, und dennoch
mußte am folgenden Tage hier Bericht erstattet werden. Sie
erinnern sich, daß ich Ihnen damals sagte, wenn man absolut
zwischen der Linie über Aarberg und derjenigen über Bußwyl
wählen müßte, so würde ich für die erstere stimmen, weit ich
mich nicht in der Fassung glaubte, den Antrag der Regierung
zu bekämpfen, daß ich aber eine Vertagung wünschte, um die

Frage besser studiren zu können. Ich hätte gewünscht, sie wäre
länger ausgefallen, als die vom Großen Rathe beschlossene,

und daß man nur auf der Linie von Zollikofen nach Lyß und
auf derjenigen von Studen nach Biel arbeite, ohne über den

Aarübergang einen Beschluß zu fassen. Damals bemerkte man
mir, daß auf diese Weise die Sache um ein Jahr verspätet
würde, daß man die Arbeiten im Winter noch herstellen müsse,

und auf diese Einwürfe beschloß der Große Rath, man solle
auf heute selbst bestimmte Anträge stellen; wenn man dabei
mit Ueberstürzung handeln mußte, so ist es nicht unsre Schuld.
Am Freitag erhalten wir die Weisung zu einer neuen Erpcrtis«
zu schreiten; im Laufe des Abends laden wir per Telegraph
Ingenieurs «in, hieher zu kommen. Wir wählten Herrn Oberst
La Nicca, Herrn Presset und Herrn Müller. Dieser letztere ant«



worttt uns, er könne nicht kommen; Herr La Nicca befand sich

in Turin und seine Familie benachrichtigte uns, sie wisse nicht,
wann er zurückkehren werde. Wir rufen sodann Herrn Professor
Culmann von Zürich und Herrn Ingenieur Hartmann von
St. Gallen, die wirklich Sonntag Abends hier anlangten.
Montag Morgens hatte man mit diesen Herren eine Konferenz;
unsere Meinung war, daß sie nicht vor Montag Morgens an
Ort und Stelle sich begeben sollten; diese Herren waren aber
so beeilt, daß sie schon ihren Wagen bereit hatten, bevor sie

in die Sitzung kamen. Wir mußten sie sodann abreisen lassen.

Aber nun macht man uns den Vorwurf, wir hätten Herrn
Wetli auch berufen. Wir Haben'S gethan, weil wir bemerkt

hatten, daß die Erperten von diesem Ingenieur Auskunft
wünschten, aber unsere Absicht war, daß er sich darauf
beschränke, über seinen Plan, betreffend das Trace über

Bußwyl, Auskunft zu geben, ohne als Erperte zu funktwni-
ren. Wenn er den Berathungen derselben beiwohnte, so

glaube ich nicht, daß er Einfluß auf deren Resultat habe

ausüben können. Uebrigens sind die drei Erperten mit der

Frage vollkommen vertraut. Man hat auch gesagt, Herr
Gränicher sei nicht zu den Berathungen gerufen worden. Das
ist wahr; aber er hat die Erperten auf Ort und Stelle begleitet
und sicher nicht ermangelt, sich mit ihnen genugsam in'S Klare
zu setzen; auch hatte er hinlänglich Zeit, eS zu thun. Immerhin
wußten wir nicht, daß Hr. Gränicher bei diesen Berathungen
nicht anwesend war; denn wir wußten nicht einmal, wo sich

die Erperten zur Berathung versammeln würden, indem wir
sie in einer vollkommen unabhängigen Stellung lassen wollten.
UebrigenS gab der RegierungSrath noch gestern Abend Herrn
Gränicher Gelegenheit, sich hören zu lassen, da er von ihm
einen neuen Bericht verlangte. ES geschieht daher nicht mit
Grund, wenn man uns in dieser Beziehung einen Vorwurf
macht. AlleS ging in solcher Eile vor sich, daß, wenn nicht
alle Förmlichkeiten streng beobachtet wurden, man deßhalb nicht
überrascht sein soll. 'Man sagte ferner, Herr Ingenieur Studer
sei auch berufen worden. Dieß war nun ganz natürlich, denn
er ist eS, der die Pläne über die Aarekorrektion von Aarberg
bis. Bären aufgenommen hat. Lassen wir aber diese reinen
Nebenfragen. Man kann nicht sagen, ich wiederhole eS, die

Erperten seien durch die drei DirektionSmitglieder influenzirt
worden, denn von dem Moment an, wo sie den Saal im
Stiftgebäude verlassen haben, sahen wir sie nicht mehr, um sie völlig
frei handeln zu lassen gemäß ihrer Ueberzeugung. Erlauben
Sie mir nun, Ihnen die Fragen vorzulegen, die wir den

Experten gestellt haben, denn bevor wir Montag um 9 Uhr in die

Sitzung kamen, waren wir versammelt, um ihnen dieses

Programm zu unterbreiten. Hier ist die erste Frage, die wir an
sie gestellt: „Kann die Aare in der Nähe von Lyß oder Bußwyl
mittelst eines ViaduktS überschritten werden, ohne daß dadurch
weitere KorrektionS- und Eindämmungsbauten nöthig sind?"
Die Erperten sagten, ja, man könne bei Lyß einen Aarübergang
erstellen, noch leichter aber bei Bußwpl, mittelst eines ViaduktS,
ohne daß KorrektionS - und EindämmungSbauten sich weiter als
2900 Fuß aufwärts und mehr als 500 Fuß abwärts der Brücke
erstrecken. Wir fragten sie weiter: „Wenn ja, welches
Bausystem ist anzuwenden, um mit möglichst geringen Kosten einen
möglichst gesicherten Uebergang herzustellen?" Auf diese Frage
antworteten die Erperten, daß Alles von der Konstruktion der
Pfeiler abHange, vorausgesetzt, daß der Viadukt selbst der
Baukonstruktion der Pfeiler untergeordnet wird. Diese Herren
schlagen uns vor, bei Erstellung des AarübrrgangeS sparsam

zu Werke zu gehen. In dritter Linie fragten wir: „Welche
Kosten würde ein derartiger Bau zur Folge haben?" Diese
Summe ist um 1 Million und 500,000 Fr. geringer, als der
uns vorgewiesene Voranschlag. Somit soll nun die Linie über

Bußwyl, anstatt Fr. 4,926,814 zu kosten, nicht höher als auf
3 Millionen und 400,000 Fr. kommen nämlich dieselbe Summe,
welche die Linie über Aarberg kosten würde, und zwar auS

folgendem Grunde: weil die Erperten die Aarekorrektion nicht
wollen, sondern nur Schutzbauten, die nicht mehr als 300,000
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Franken anstatt Fr. 1,900,000 kosten sollen. Dagegen soll ihre
Brücke auf Fr. 50,000 höher kommen, als die von Herrn
Gränicher vorgeschlagene. Sie versichern, die Aarekorrektion
sei nicht nöthig, man könne alle mögliche Sicherheit der Brücke
geben bloß durch Schutzbauten. Können wir somit Angesichts
des Gutachtens bewährter Ingenieurs, von Männern, die in
derartigen Bauten eine große Erfahrung erlangt haben, unsere
Verantwortlichkeit decken, indem wir uns hinter ihre Erpertise
verschanzen? Offenbar können wir daS. In unserer Frage
Nro. 1 fragten wir noch, ob eine Brücke von Holz anwendbar
sei, selbst nur provisorisch? Die Erperten rathen gar nicht
dazu, sie ziehen eine eiserne Brücke vor. Dem Herrn Oberst
La Nicca, der mir vorgestern Abend telegraphirte, er sei von
Turin zurück, antwortete ich sofort, er möge nach Bern kommen.

Dieß that er auch, aber zu spät, als daß er der Erpertise
hätte betwohnen können. Wir hatten mit ihm eine ziemlich
lange Konferenz im Moment, als wir den Bericht der Erperten
erhielten, der ihm nicht mitgetheilt wurde. Er sagte uns, eS

bedürfe keiner Aarkorrektion; und wenn man später diesen Fluß
in den Bielersee ableite, so wären die KorrektionSarbeiten, die
man jetzt von Bußwyl nach Aarberg machen würde, eher
schädlich als nützlich; wenn je die große Korrektion ausgeführt
würde, bliebe dann nicht mehr ein Fluß, wie die gegenwärtige
Aare, sondern nur ein kleiner Bach, der einer mit seiner Breite
im Verhältniß stehenden Brücke bedürfe. Seine Ansicht ist daher,
man müßte für den Moment keine kostspieligen Bauten machen,
sondern eine provisorische Brücke von Holz, die mehr als zwanzig
Jahre halten könne, weit weniger kosten würde, als die
vorgeschlagene. Immerhin müßte man seiner Meinung gemäß
Schutzbauten ausführen, die er wie die andern Erperten
zulässig erklärt. Herr La Nicca hatte mir versprochen, einen
schriftlichen Bericht einzusenden, aber er ist noch nicht angelangt.
Sie sehen immerhin aus dem, was ich Ihnen soeben gesagt,
daß dieser ausgezeichnete Ingenieur der Ansicht ist, man könne
bei Bußwyl ohne große Gefahr über die Aare setzen, nur mittelst

einiger Schutzarbeiten; daraus erfolgt eine große Ersparntß,
und die künftige Juragewässerkorrektion wäre durch die Bauten
bet Bußwyl nicht gehemmt. Was die zweite Frage anbetrifft,
nämlich ob im Falle einer als unvermeidlich angesehenen
Korrektion dieselbe eine totale sein müßte, oder ob eine Partial-
korreklton, d. h. die Ausführung einiger Schutzbauten genügen
würde, so haben die Erperten bejahend geantwortet, d. h. daß
man sie nämlich mittelst der schon erwähnten Schutzbauten
machen könne, die Fr. 350,000 kosten würden. Man fragte
sie drittens: ob im im Falle einer allgemeinen Korrektion die
Arbeiten auf die vom Viadukt stromaufwärts gelegenen Theile
beschränkt werden könnten, aber ob sie nothwendigerweise die

vollständige Korrektion stromaufwärts und abwärts umfassen
müßten, — welche Ausdehnung und Kosten diese Bauten
überhaupt haben würden? Sie sehen, daß wir versuchten, alle
Fragen zu stellen, die durch Techniker gelöst werden müssen. Nun
wissen Sie, wie sie dieselben gelöst haben. Sie haben geantwortet,
eS genügen Schutzbauten, und hinsichtlich der Ausdehnung
dieser Arbeiten haben sie geantwortet, man könne sie verschieben
bis zu dem Moment, wo die Brücke erbaut werde, aber nicht
länger. DaS ist die Richtschnur, die sie uns vorzeichnen.
Ich übergehe nun die vierte Frage, die bereits sich durch die
zweite erledigt findet, um zur fünften überzugehen, da diese ein
wenig daS Mißbehagen deS Herrn Vicepräsiventen deS Regie-
rungSraiheS erregt hat, sie lautet: „Welches ist nach Prüfung
aller Schwierigkeiten und allgemeinen Interessen deS KantonS
und Verkehrs dasjenige Trace, das für den Aarübergang nach
Ansicht der Erperten den Vorzug verdient? ES wirb den Herren

Erperten namentlich empfohlen, die Frage zu prüfen, ob

nicht die Gründe für eine um 21,500 Fuß kürzere Linie so

überwiegend seien, daß sie vor allen im Plane und Devis deS

Herrn Ingenieur Gränicher enthaltenen Betrachtungen zur Geltung

gebracht werden sollen?" Wir glaubten, den Erperten
diese Frage stellen zu sollen, damit man wisse, ob bei einer

Mehrausgabe von Fr. 1,500,000; bet in Aussicht stehenden an-
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dern Bauten, die stromabwärts gemacht werden müßten; bei

der Gefahr, der man sich aussetzt, daß die Gemeinden in
Zukunft neue Opfer vom Staate begehren würden, — ob endlich

ungeachtet aller dieser Nachtheile nicht der Uebergang bei Buß-
wyl demjenigen über Aarberg, mit welchem ein Unweg von
21.500 Fuß verbunden ist, vorzuziehen sei. Man sagt unö:
was haben die Ingenieure darin zu sehen; es ist dies eine

Frage der Staatswirthschaft für den Kanton Bern, und nicht
eine technische Frage. Ich theile nun aber nicht dieselbe Ansicht
wie der Regierungsrath über diesen Gegenstand. Die Männer,

an die wir eS gewendet, sind nicht bloß Ingenieurs; sie

sind zugleich Männer von großer Intelligenz, die öfters
Gelegenheit hatten, über alle die Fragen nachzudenken, und sich aus-
zusprechen, welche sich an die Erbauung von Eisenbahnen
anknüpfen, und sie sind ohne Zweifel kompetent zu erklären, bis

zu welchem Punkt ein Kanton, wie Bern, in seinen Opfern
gehen könne, um die möglichst beste Straße zu erhallen, und

um die Bußwyl-Linie derjenigen über Aarberg vorzuziehen.
Sie haben auf die letzte Frage in siegreicher Weise geantwortet,

und mir scheint, wir haben wohlgethan, ihnen dieselbe zu

stellen. Herr Schenk, mit seinem großen Talent, kam dahin,
alle Vortheile der einen Seite, und alle Nachtheile der andern
im Einzelnen auseinanderzusetzen. Er sagte uns unter Anderm,
die Linie Biel-Bern sei keine internationale; um es zu werden,
müßte man den St. Gotthardt durchbohren, und die Linie bis
nach Luzern und an den Bodensce verlängern können. Wer
weiß aber, was uns die Zukunft bringt, ob unsere Nachkommen
nicht unter bessern Verhältnissen dieses große Unternehmen aus.
führen werden; vielleicht nicht in 10 Jahren, aber vielleicht in
50 oder 100 Jahren? Dann wird man sagen: wie kam eS,

daß diese Männer von 1861 dieses Trace von Bern nach Biel
so sehr verdorben und das sie eS unnützerweise um 7 Kilometer
verlängert haben! Man wird den Grund dieses Fehlers nicht
begreifen. Wohlan, begehe man denselben nicht, sondern fasse

man bei der Arbeit ebenso gut die Zukunft als die Gegenwart
in'S Auge. Bei Unternehmungen dieser Art muß man nicht
nur an das gegenwärtige Geschlecht denken, man muß auch an
unsere Nachkommen denken, die vielleicht noch weit größere
Interessen und viel wirksamere Mittel zur Ausführung haben als
wir. Man hat auch von der Juralinie gesprochen. Der Herr
Viceprästdent des Regierungsrathes sagt uns, die Linie von
Basel nach Bern über Ölten sei kürzer, als die von Basel nach
Bern über Biel. Aber warum plötzlich von einer Transitlinie
reden, da man kaum noch behauptete, eS handle sich nicht um
eine internationale Linie! Selbst dies aber zugegeben, frage ich,
ob die Bevölkerung des Jura mit mehr als 80,000 Seelen
in der Wagschale für gar nichts zieht? Müssen die Bewohner
von Münster, die von Courtelary nicht ebenfalls nach Bern
kommen, in den Großen Rath, in'S Obergericht, zur Besorgung
ihrer Handelsgeschäfte? Muß man ihnen nicht den Weg so

viel als möglich abkürzen? Sind übrigens wir Jurassier nicht
ebenso gut Berner, als die Bewohner deS Emmenthals und
die vom übrigen Kanton? Warum den unnöthigcn Umweg
von 7 Kilometern zu wachen? Wir haben noch keine
Eisenbahnen, sind aber unterdessen genöthigt, unsere 14 Stunden
von Hause hinweg bis nach Biel in schlechten Postwagen von
Hause hinweg hieher zu machen, oder über Basel zu kommen.
Wollt ihr nun den Weg noch verlängern? Daraus wird für
uns erfolgen, daß man fortfahren wird, von Pruntrut bis
Delsberg die Eisenbahn in Basel zu nehmen, um schneller nach
Bern zu kommen, und daß man auf den Schienen der Centralbahn

reisen wird! Sie müssen auch ein wenig an die Bevölkerung

hinter diesen Bergen denken, und um darauf zurückzukommen,

daß, wie man gesagt, die Linie über den Hauenstein
kürzer sei, so ist dies richtig, aber eS ist eine wichtige Transitlinie

im Jura, nämlich diejenige, welche über Biel und Neuenstadt

geht, und sich nach Italien erstreckt. Da haben wir vor
der Centralbahn einen Vortheil, wenn wir dazu kommen, ihn
zu bewerkstelligen. Man sprach von der Franco.Suisse. Nun
ist aber kein Zweifel, daß, wenn man das Tracé über Aarberg

annimmt, man die Linie über Landeron um die Strecke von
Lyß nach Aarberg abkürzt, und wenn wir die Linie um 7
Kilometer verlängern, indem wir einerseits verkürzen, und anderseits

verlängern, so ist eS, als ob man die Franco-Sutssc um
14 Kilometer begünstigen, sie einladen wollte, über Aarberg zu
kommen, wo Bern eine Brücke für sie baue! Sie sehen
daraus, daß man der Franco-Suisse viele Aussicht gäbe, so daß,
wenn diese Gesellschaft den bloßen Willen hat, von dieser Seite
zu kommen, man ihr die Mittel erleichtert hat, das Projekt
zum Schaden deS KantonS Bern auszuführen. Wenn man
sagt, Bern werde der Franco-Suisse eine Konzession verweigern,

auch die Eidgenossenschaft werde ihr nicht eine Zwangs«
konzession bewilligen wollen, so glaube ich eS nicht, und sage,
die Eidgenossenschaft wird sie bewilligen, wenn die Umstände
eS erheischen. Noch ist die Frage wegen dem Bahnhos zu Biel
zu erörtern, ich sage aber nichts hierüber, weil dies Sache der

Ausführung Seitens des Direktoriums ist. Eine fernere Frage
ist die der direkten Richtung nach Bern, ohne Zolllkofen zu
berühren. Diese Frage kann man augenbiickkich noch bei Seite
lassen. Wir müssen vorher entscheiden, ob man über Bußwyl
oder Aarberg gehen muß. Wenn mir nur der Bericht des

Regierungsrathes und der Devis des Herrn Gränicher
vorläge, dessen Kapazität ich volle Gerechtigkeit widerfahren lasse,
und wenn ich nur einen kurzen Besuch an Ort und Stelle
gemacht hätte, so würde ich mir sagen, man müsse mit der Linie
über Aarberg vorlieb nehmen, seitdem wir aber Berichte von
erfahrenen Ingenieurs haben, geht meine Meinung dahin, man
soll ihre Anträge annehmen, und für dte Linie über Bußwyl
stimmen.

G sell er zu Wichtrach. Ich erlaube mir auch ein Wort
über diesen Gegenstand, der immerhin sehr wichtig ist. Es
handelt sich namentlich auch um die Beschaffenheit der Aare,
und da kann ich wirklich bezeugen, daß eine Schwelle in sehr
kurzer Zeit um 30' unterwühlt wurde, was zur Folge halte,
daß der Damm das Waffer deS Stromes nicht aufhalten und
nur unter Beiziehung aller möglichen Kräfte in der Nähe
größeres Unglück verhütet werden konnte. ES ist Thatsache,
daß man für 30' lange Pfähle keinen Boden mehr fand. DaS
beweist, wie unsicher die Strömung deS Flusses ist, wie in
kurzer Zeit Bauten weggerissen werden können, ohne daß man
weiß, wohin sie gekommen sind. Auf die Kostenberechnung
will ich nicht weiter eintreten, aber so viel ist bekannt, daß zu
allen Zeiten Wasserbauten gewöhnlich um die Hälfte mehr
gekostet haben, als sie devisirt waren. Man rechnet uns die
Sache zwar leicht vor, allein ich bin überzeugt, daß die
Erfahrung ebensoletcht etwas Anderes zeigen kann, da wir keine
Garantie für die Zukunft haben. Als eS sich seiner Zeit
darum handelte, die Kander in den Thunersee zu leiten,
überstiegen die wirklichen Kosten den Devis um Fr. 100,000. Im
Anfang erblickte man auch keine große Gefahr in den Folgen
dieses Unternehmens, später aber traten große Gefahren für
Thun ein, welches seinem Untergang entgegenzugehen befürchtete,

da das Wasser in die Häuser drang, theilweise bis zum
ersten Stock. Solche Folgen können auch durch die hier in
Frage stehende Aarkorrcktion für die betreffenden Gegenden
entstehen. Wir würden uns in eine Korrektion einlassen, deren
Folgen wir nicht absehen. Als eS sich darum handelte, eine
Korrektion der Aare zwischen Thun und Bern auszuführen,
glaubte man, die Kosten derselben mit Fr. 400,000 decken zu
können; jetzt gehen die Ausgaben in die Millionen. Solche
Berechnungen sind eben oft sehr illusorisch, daher soll man es
wohl erwägen, bevor man sich in derartige Unternehmungen
einläßt. Ich stimme zum Antrage deS RegierungSratheS.

Reichenbach, Fürsprecher. Ich bin so frei, einen Antrag
zu stellen, der nicht die Frage betrifft, ob die Linie über Bußwyl
oder Aarberg gezogen werden soll, sondern sich auf die
Einmündung der Bahn bei Zolllkofen oder Schönbühl bezieht, und
will denselben kurz begründen. Für die Einmündung bei



Schönbühl sprechen folgende Gründe. Schönbühl ist ein großer,
offener Platz, eine Ebene, wo nichl nur für Eisenbahnbauten,
sondern auch Unternehmen, die damit zusammenhangen, für die
Privatindustrie sich ein schöner Platz darbietet. Herr Stockmar
stellte sehr richtig den Satz auf, daß die Eisenbahnen nicht nur
für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft gebaut werden,
und wenn daher in der Zukunft ein Industriezweig sich
ausdehnen kann, so soll man dieß berücksichtigen. Der Herr
Berichterstatter gibt zu, daß bei der Einmündung der StaalSbahn
zu Schönbühl das ganze Amt Fraubrunnen, mit Ausnahme
von Münchenbuchsee, ferner der Amtsbezirk Burgborf interessirt
ist. Das liegt auf der Hand. Ferner ist zu bedenken, daß
seit Errichtung der Eisenbahnen eine bedeutende Ausfuhr von
Steinen von der Stockern sowohl nach Basel als nach Neuenburg

und bis Genf stallfindet. Nun ist Schönbühl wirklich der
zweckmäßigste Verladungsplatz dafür. Das sind in kurzen
Zügen die Gründe, welche für die Einmündung daselbst sprechen.
Dagegen wendet man ein, die Eisenbahn von Viel nach Bern
würde dadurch verlängert. ES ist richtig, aber die Verlängerung
ist unbedeutend, denn nach vem Vorschlage der Regierung mündet
die StaatSbahn nicht bei der gegenwärtigen Station Zollikofen
in die Centralbahn,, sondern untenher im Walde, so daß die
Verlängerung derselben bis Schönbühl unbedeutend ist. Man
stützt sich ferner auf angebliche Terrainschwierigkeiten, indem
man sagt, das Terrain bei Schönbühl sei nicht so solid, wie
bei Münchenbuchsee. Ich stelle mir aber vor, man würde die

Eisenbahn nicht dorthin verlegen, wo jetzt die Straße ist, sondern
etwas mehr nordlich am Bergabhange, wo das Terrain sehr
fest ist und die Bahn überdieß auf der Sonnseite zu liegen
käme, während sie bei Münchenbuchsee auf der Schattseite liegt,
abgesehen davon, daß bei Münchenbuchsee selbst bedeutende
Schwierigkeiten zu überwinden sein sollen. Ich kenne dieß
nicht genau, aber das weiß ich, daß der Staat bei Anlage der
dortigen Straße bedeutende Schwierigkeilen zu überwinden hatte,
namentlich in der Nähe des Seminars Ferner durchschneidet
die Bahnlinie bet Münchenbuchsee mehrere öffentliche Wege.
Nun weiß man, welche Uebelstände für die Bewohner der
Gegen» durch solche Bahnübergänge entstehen, während die bei
Schönbühl einmündende Linie nur bei Urtenen einen öffentlichen
Weg durchschneidet. Der Haupteinwurs gegen die dortige
Einmündung ist der, daß man dann genöthigt sei, die Schienen
der Centralbahn aus einer größern Strecke zu benutzen, als
wenn die StaatSbahn bei Zollikofen einmündet. Das ist richtig,
und wenn man die StaatSbahn so anlegen könnte, daß man
die Centralbahn gar nicht benutzen müßte, so würde ich
entschieden dafür stimmen; aber da man ohnehin bis Zollikofen
auf den Schienen der Centralbahn fahren muß, so fällt die
übrige Strecke bis Schönbühl nicht sehr schwer in's Gewicht,
ob man die genannte Bahn um einige Minuten länger benutze
oder nicht. Dagegen tritt für den Staat ein Verlust ein,
wenn seine Bahn bei Zollikofen einmündet, denn die Bewohner
der untern Gegenden, von Lyßach hinweg, werden dann, um
nach dem Westen zu gelangen, nicht die StaatSbahn benutzen,
sondern den Weg über Herzogenbuchsee wählen, während,
wenn erstere bei Schönbühl einmündet, die Bevölkerung der
Umgegend von Burgdorf doch die StaatSbahn benutzen wird.
Man sagt zwar, der Verlängerung der Linie stehe der ungünstige
Vertrag entgegen, den die Ostwestbahngesellschaft mit der
Centralbahn geschlossen hat. Dieser Vertrag ist jedoch nicht auf
den Staat übergegangen, der Staat kann einen neuen Vertrag
schließen und den Nachtheil abwenden. Ich stelle daher den
Antrag, die Einmündung der StaalSbahn in die Centralbahn
nicht bei Zollikofen, sondern bei Schönbühl stattfinden zu lassen.
Wenn von anderer Seite dieser Antrag gestellt worden wäre,
so hätte ich das Wort nicht ergrissen, aber damit wenigstens
eine Abstimmung darüber stattfinden kann, empfehle ich Ihnen
denselben zur Annahme.

Revel. Meiner Ansicht nach ist eS verdienstlicher, von
seinem Irrthum abzustehen, ihn einzusehen und anzuerkennen,
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als auf seiner Ansicht zu verharren und eine CabinetSfrage
daraus zu machen. Ich begreife, daß die Regierung aus den
Akten und dem Expertenbericht alles aussucht, waS zu Gunsten
ihres Antrages spricht; ich wiederhole aber, daß eS ihrerseits
verdienstlicher gewesen wäre, nachdem, waS die Experten gesagt

haben, zu gestehen, daß sie nunmehr besser unterrichtet sei, und
dem Antrage dieser letztern beistimme. Ich stütze meine Behauptung

auf den Regierungsbericht selbst; eS ist auf Seite 33
dieses Berichtes gesagt, wenn eS sich nur darum handelte, den

kürzesten Weg von Lyß nach Biel zu wählen, ein Trace, daS

mit diesem Vortheil den verbindet, eine bevölkerte und
wohlhabende Gegend zu durchschneiden, daß man unzweifelhaft der

Linie Lyß-Bußwyl-Studen-Biel den Vorzug geben müßte.
Die Regierung sagt im selben Bericht weiter : eS ergebe sich

aus ihrer Zusammenstellung, daß die Linie Lyß-Bußwyl-Biel
die höchste Grundsteuer sowohl als die höchste Kapitalster« r
und die höchste Einkommenssteuer aufweise, so daß man in den

wirthschaftlichen Bedingungen der Gegend keinen Grund finden
kann, auf diese Linie zu Gunsten einer der beiden andern zu

verzichten. Letzte Woche bestand nur eine einzige Schwierigkeit,
nämlich die des AarübergangeS. Diese Schwierigkeit ist nun
meiner Ansicht nach gehoben; die Ansicht der Herren Ingenieurs
La Nicca, Hartmann, Culmann rc. in die Waagschale gelegt,
hat in den Augen eines jeden vernünftigen Menschen ebensoviel

Gewicht als die Ansicht des Herrn Gränicher. Diesen Morgen
sagte uns der Herr Vizepräsident deS Regierungsrathes, Herr
Gränicher habe ihm einen Bericht abgestattet über die

Anschauungsweise jener Herren, und daß die Regierung nach

nochmaliger Prüfung der ganzen Frage auf ihre ursprüngliche
Ansicht, die sie festhält, zurückgekommen sei. Man hat aber
keinen einzigen Beweisgrund deS Herrn Gränicher gegen den

Rapport der Experten angeführt. Soll sich nun in der Folge
der Große Rath blindlings auf das verlassen, was die Regierung

ihm sagt? Dieß ist in der That der Sinn des uns heute

Morgen gemachten Rapportes. Ich wenigstens theile diese

Anschauungsweise nicht; ich halte mich an die Akten, an den

Expertenbericht, der so übereinstimmend ist, daß ich voraussehe,
wie eine ungeheure Mehrheit für daS Tracs von Bußwyl sich

ergeben wird, welches um 7 Kilometer kürzer ist als dasjenige
von Aarberg, und 7 fernere Kilometer für diejenigen, welche
die Differenz bezahlen. Diese Betrachtung sollte in der Waagschale

entscheiden. Man muß nicht vergessen, daß die Bevölkerung

von Biel und Umgebung, die deS Bezirks Büren, die

Bevölkerung vom ganzen Jura genöthigt sein würden, diese

Differenz zu bezahlen, die eine enorme Summe ausmacht. Mir
scheint, daS sei ein Grund, den der Staat Bern in
Berücksichtigung ziehen sollte. ES ist wahr, man setzt unS als Ge.
genwerih die Bevölkerungen der Bezirke Erlach und Aarberg
entgegen. Aarberg aber ist nur eine halbe Stunde von Lyß
entfernt; ein OmnibuSdienst genügt für den Transport der

Reisenden, sodann hat die Bevölkerung deS Bezirks Büren
dieselben Rechte wie diejenige Aarbergs. Die von Erlach hat
nicht nöthig, sich direkt nach Aarberg zu begeben, um dort die

Eisenbahn zu nehmen. Sie fährt nur über den See, um sich

nach Neuenstadt zu begeben und zahlt gemäß einem von der
eidgenössischen Postverwaltung eingerichteten Dienstabkommen
für die Ueberfahrt nur 2V Cent. Sie gelangt sodann nach

Neuenstadt, wo sie die Eisenbahn nimmt, um nach Bern zu
kommen. Ich war auch erstaunt zu sehen, daß man dem Jura
gar keine Rechnung hält, einer Bevölkerung von 80,MO Seelen,
die, um nach Bern zu gelangen, stelS genöthigt ist, diese

Differenz von mehr als 116,000 Fr. pr. Jahr zu bezahlen. Mir
scheint, diese Bevölkerung verdiene auch einige Rücksicht. AuS
allen den Gründen stimme ich mit vollem Vertrauen für die

Linie Bußwyl.

v. G o u m oënS. Ich habe mich geprüft, ob es

angemessen sei, daß Ihr jüngster Kollege gerade heute, wo Ihre
Zeit von einer wichtigen Verhandlung in Anspruch genommen
ist, daS Wort ergreife, und mich endlich entschlossen, eö zu
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thun, indem ich das Gefühl habe, daß meine Wähler mich nicht

nur hieher geschickt haben, um zur; rechten Zeit zu schweigen,

sondern auch um zur rechten- Zeit zu reden. Daher ergreife
ich nun das Wort. Ich erkläre zwar, daß ich nicht an Ort
und Stelle war aber ich habe den Bericht, der uns mitgetheilt
wurde, aufmerksam gelesen, und wenn letzthin ein Mitglied der

hohen Versammlung auf Stellen aufmerksam machte, die einen

Aarübergang bei Bußwyl als wünschbar erscheinen lassen, so

erlaube ich mir, Ihre Aufmerksamkeit aus die Stellen zu lenken,

welche die Vermeidung des dortigen Ueberganges wünschbar

machen. So heißt eS im Berichte deS Herrn OberingenieurS
der StâatSbahn: „Die Bodenbeschaffeuhett deS Flußgebietes ist

der Art, daß. nach unserm Dafürhalten, in der ganzen Aus»

dehnung eine ununterbrochene Uferversichecung nothwendig ist,

um die Aare in einem regelmäßigen Bette bleibend zu erhalten.
Um sie vor Ueberschwemmungen zu sichern, sind ebenfalls durchaus

geschlossene Hinterdämme nothwendig." Eine andere Stelle
sagt Folgendes: „Was nun den Bau einer Eisenbahn durch

das Korrekiionsgebiet betrifft, so halten wir an der Ansicht fest,

daß die ganze Bahnanlage über das Aarthal nur dann gesichert

ist. wenn die Aare vom UebergangSpunkt hinweg bis hmauf
nach Aarberg vollständig korrigirt wird. Ohne diese Korrektion
blieben der Eisenbahndamm und die Aarbrücke beim Hochwasser
der Zerstörung preisgegeben." Letzten- Freitag wurde die

Behandlung dieses Gegenstandes verschoben, um eine neue

Expertise zu veranstalten. Nun sind auf einmal in Folge dieser

Expertise — so kommt es mir vor — Wunder geschehen! Alle
Sätze, die hier im Berichte deS OberingenieurS aufgestellt sind

und die uns bewegen sollen, den Aarübergang bei Bußwyl zu
vermeiden, fallen auf einmal dahin; die Aare ist auf einmal
ganz ruhig geworden, die Brücke, die Korrektion kostet nicht
viel, ja, letztere soll gar nicht einmal nöthig sein. Man stellt
uns vor, der Umweg über Aarberg sei 21.500 Fuß lang, und
macht aufmerksam, man wolle nicht denjenigen über Herzogen-
buchsce vermeiden um dann einen neuen Umweg über Aarberg
zu machen. Ich glaube, dieser letztere Umweg stehe in keinem
Verhältnisse zu demjenigen über Herzogenbuchsee und die Fahrzeit

verlängere sich nicht um 20 Minuten. Ich glaube, nachdem
wir einen Oberingenieur angestellt haben, dessen Erfahrungen
in seinem Fache kvnstatirt und bekannt sind, nach den
langjährigen Erfahrungen, die man über das stürmische Verhalten
der Aare bis Aarberg gemacht, sei es nicht denkbar, daß alle
diese Schwierigkeiten auf einmal verschwinden, Angesichts der
Gefahren, denen man daS Land in dortiger Gegend durch einen
Aarübergang bet Bußwyl aussetzt, und den daherigen
Eventualitäten, welche in Folge dessen eintreten können, ist eS nach
meinem Dafürhalten sicherer und besser, die Linie über Aarberg
zu ziehen. Ich stimme daher unbedingt zum Antrage der Re-
gierung.

Girard. Ich sollte gewandteren Rednern, als ich bin,
die Sorge für Lösung der Frage überlassen, welche uns
beschäftigt Ich werde mir indeß erlauben, auch einige Betrach.
tungen zu äußern über meine Anschauungsweise hinsichtlich der
wichtigen Frage des Tracés der Biel-Bern-Linie. Vor Allem
lasse ich dem Herrn Berichterstatter des RegterungsratheS alle
Gerechtigkeit widerfahren, da er mit viel Gewandtheit und Talent
den Gesichtspunkt vertheidigt hat, welchen der RegierungSrath
aufrecht hält, in Opposition mit dem Bericht der vom Großen
Rathe berufenen Erperlen Ungeachtet der Gewandtheit des

Herrn Berichterstatters und ungeachtet meines Wunsches, mich
allen Beweisgründen zu fügen, die er geltend machte, konnte
ich mich doch nicht überzeugen; im Gegentheil verharre ich noch
in derselben Meinung zu Gunsten der vernünftigsten und direkteste»

TracöS. Man hat mit Grund gesagt, diese Frage sei,
so weit eS ans die neue Expertise Bezug hat, mit außerordentlicher

Hast behandelt-worden; man denkt mehr oder weniger,
es sei die Schuld des Großen Rathes der die zur Prüfung
nothwendige Zeit nicht gestattete. Wir wissen Alle, daß seit der
letzten Session die Mitglieder der Versammlung erwarteten zu

einer außerordentlichen Sitzung einberufen zu werden zur
Erledigung dieses Geschäftes. Wenn eine außerordentliche Session
vorher stattgehabt hätte, z. B. im November, so hätten wir
mehr Zeit gehabt zur Prüfung und gründlichen Expertise deS
Tracés dieser wichtigen Eisenbahn. Run haben wir in diesem
Moment nur den gedruckten Bericht der Regierung. Wenn wir
auf den Eingangsrapport des Herrn Vizepräsidenien der
Regierung in ver Sitzung vom 3. November zurückblicken, so werden
wir uns wohl an seine Aeußerung erinnern, der
RegierungSrath schlage nur mit Bedauern vie Linie über
Aarberg vor; wenn es möglich wäre, eine solide Brücke auf
einem andern Punkte zu erhellen, stromabwärts von dieser Stadt,
z. B. zu Lyß, Bußwyl u. s. w., so hätte er den Aarübergang
daselbst vorgeschlagen. ES liegt daher ein augenscheinlicher
Widerspruch vor zwischen der gegenwärtigen und der früher
von der Regierung eingenommenen Stellung, Jetzt, wo wir
Belege besitzen, die wichtig genug sind, Erpertengutachten, die
beweisen, daß man über Bußwyl bauen kann, will man
ungeachtet alles dessen den ursprünglichen Gesichtspunkt aufrecht
erhalten unv aus vein Uebergang über Aarberg verharren! Mir
wenigstens scheint, die Regierung hätte den Expertenberichten
mehr Rechnung tragen sollen, als es geschehen ist. ES liegt
ein ziemlich langer schriftlicher Bericht vor, in welchem man
die schwache Seite finden, sie herausheben kann. Bei welcher
Gelegenheit könnte man vieß nicht thun? Andererseits aber
besteht ein mündlicher Bericht, auf welchen die Regierung
ihre neue Stellung gründet; also etwas Unangreifbares, denn
Niemand unter uns Mitgliedern des Großen Rathes kennt
davon weder den Wortlaut noch den geringsten Ausdruck. ES
ist ein mündlicher, heute um 7 Uhr Morgens dem Regierungsrath

durch seinen Ingenieur abgestalteten Bericht, den diese
Behörde dem schriftlichen Bericht angesehener Ingenieurs
entgegenstellt. Hätte man den Bericht des Herrn Gränicher, der
während der Nacht hätte gemacht und gedruckt werben können,
so könnte man die Meinungen der verschiedenen Ingenieurs
vergleichen. Aber beim Mangel dieses schriftlichen Berichts,
halte ich mich gewöhnlich an den solivesten. ich halte mich an
den durch die vom Großen Rath berufenen Experten gelieferten
Bericht, in welchem ich alle die Gründe aufgeführt finde, die
siegreich mehr zu Gunsten des Tracés über Bußwyl als für
das über Aarberg sprechen. Ich muß voraussetzen, daß die
Mehrzahl der GroßrathSmitgliever keine Kenntniß derOertlich-
keit habe, es gibt wenige Ingenieurs in dieser Versammlung,
und ich gehöre nicht zu vieser Zahl. Nun sagte man unS vor
einigen Tagen: begebt Euch an Ort und Stelle, und Ihr
werdet nicht anstehen, Euch zu überzeugen, wie Herr Slockmar,
daß man sich der unwiderstehlichen Nothwendigkeit fügen muß
über Aarberg zu gehen. So viele Mitglieder deS Großen
Rathes hingehen werden, ebensoviel? werden überzeugt zurückkehren.
Ich gehöre nicht dem Bezirk Aarberg an, ich ging dahin als
Mitglied des Großen RatheS, in der Absicht, allen Nachtheil
abzuwenden, den ein Bau dem Staate zuziehen könnte, wenn
er nicht hinlänglich solid ist, in der festen Absicht-, bei meiner
Rückkunft zu Nichts zu stimmen, was dem Staate im
Allgemeinen schaden könnte, und im Besondern die Finanzen zu sehr
belastete. Wohlan, obschon ich nicht Techniker bin, so darf ich
mir doch jetzt auch Ortskenntniß zuschreiben. Erlauben Sie
mir daher einige Bemerkungen hier über die von mir in
Gesellschaft von vier meiner Kollegen auS dem Jura und deS

Herrn Jngenienr Ganguillet vorgenommene Lokalitätsinspektion
zu machen. In Lyß angekommen, nahmen wir die Richtung
nach Bußwyl; wir untersuchten zuerst die Aarufer, und be-
merkenSwerth sahen wir drei Schritte von den Flußufern, an
der Stelle wo der Fluß tief ist, wo die Erdschollen von den
Ufern in'S Wasser fallen und der Fluß sichtbar einfrißt, drei
Schritte von den Ufern sahen wir Bäume, die 80—100 Jahre
alt sind. Wir sahen daselbst Wälder auf den beiden Ufern,
eine Thatsache, die durchaus nicht auf schreckliche Verwüstungen
hinweist, wie man sie uns vorgemalt hat. Ich schloß daraus,
daß die Aare ihre Ufer nicht 50^-100 Schritte weit in wenigen



Stunden zerfresse, und noch weniger, daß dieser Fluß plötzlich
sein Bett bis 40 Fuß tief aushöhle, wie man unS gesagt hat.
Wir stiegen nachher zur Fähre herab (Bußwylfähre), wo wir
«inen wohlangelegten Damm fanden, nicht zu hoch, daß daS
Wasser den Schlamm in das alte Bett abführt; daselbst be»

merkten wir auch einen Faschtnendamm, der von der Strömung!
unterhöhlt war, und ich bin erstaunt, daß man ihn nicht sofort
wieder herstellt was wenig Kosten verursachen würde; dieß
sollte gemäß dem Gesetze von 1857 über die Unterhaltung der
Dämme geschehen; denn wenn diese Reparatur nicht geschieht,
wird eines schönen TageS die Aare » so wie ste ist, ihn ohne
viel Aufwand wegreißen, und dann auf den Flußufern Ver»
Wüstungen anrichten, die man durch eine rechtzeitige Arbeit
verhindern kann. Mit der Unterhaltung der Dämme verhält eS

sich wie mit den Straßen und allen andern Bauten: vernach-
läßigt man kleine Reparaturen, so muß man später viel
bedeutendere machen. Hinsichtlich der Erhaltung der Dämme in
der Ebene von Aarberg, und für die gute Leitung der Arbeiten,
die alle Jahre die Gemeinden ausführen, sollte die administrative

Thätigkeit des Staates energischer und besser bestellt sein.
Nächst diesem Damme schlägt man die Erbauung der Brücke
von Bußwyl vor, und dieser Damm selbst findet sich in der
durch die AarkorrektionSpläne vorgesehenen Linie. Somit ist
also die beantragte Brücke bet Bußwyl auch auf demselben Plan
der Flußkorrektton. Um ste an einem hinlänglich festen Punkte
des Bodens anzulegen, kann der in Frage stehende Dammbau
stromaufwätts verlängert, ganz gut benutzt werden. Mittelst
geschickt angelegter Durchgänge in dem Stromgeschiebe für den
Abfluß des Hochwassers die stets nur einen schwachen Lauf
haben, schien unS, mir und meinen Herren Kollegen, eS sei wohl
möglich, daselbst eine Eisenbahnbrücke zu erbauen und in gutem
Zustand zu erhalten. Nachdem wir über die Aare gesetzt, gingen
wir an die Besichtigung derjenigen Stelle des Stromes, wo
sein Lauf die größten Verheerungen anrichtet. Wenn man den
Zustand gesehen hat, in welchem sich die Ufer an diesem Orte
befinden, so muß man gestehen, daß in der That das große Wasser
dort die Ufer zerstört und die Dämme und Hinterdämme verwüstet.
Zugleich anerkennt man aber auch, daß die Gemeinde Bargen
nicht genug thut, um ihren Boden zu schützen, und daß
überhaupt die Arbeiten nicht mit Einsicht ausgeführt sind. So
scheint diese Gemeinde anstatt Sporen von Faschinen zu
erstellen, die schnell genug die Richtung des Stromes ändern,
wie man dieS zu Kappelen steht, sich darauf zu beschränken,
auf dem Thalboden Erdwälle aufzuwerfen in einiger Entfernung

vom Aarbett. Daraus erfolgt, daß der Fluß, indem er
auf seinem Lauf nur Erde antrifft, dieselbe nach und nach
unterhöhlt, auSeinanderreißt und fortführt. Hier haben wir
Mergel' unter der' Bodenschichte gefunden, thonige Erde, die
das Wasser nicht leicht zerfrißt. Ich weiß nichts wie wett
diese Bovenfläche in der Ebene sich erstreckt; was mir aber
gewiß scheint, das ist/ da der Unterboden nicht auS Kies besteht,
sei eS nicht möglich, daß sich Unterhöhlungen bilden, welche
die Steinschichte der Brückenpfeiler untergraben und verderben.
Um mit den Einzelheiten dieser Lokalinspektion zu schließen,
füge ich noch bet, daß wir die Dämme und Hinterdämme bis
auf daS Gebiet von Kappelen verfolgt haben. Angesichts dieses
Dorfes fanden wir einen Damm, der schon vor 25 Jahren
angelegt wurde/ und noch jetzt in vollkommen gutem Zustande ist;
auS diesem mußten wir schließen, da er den Zweck hatte, den
Lauf der Aare einzuschränken, daß die Dammarbeiten nicht so

sehr den Wogen dieses FlusseS ausgesetzt stud^ wie man sie sich
so schrecklich vorstellt, insbesondere wenn sie zweckmäßig ausgeführt

sind. ES bestärkten mich noch mehr in der Ansicht, die
ich auSsprach, inSbesonderS die gegenwärtig durch die Gemeinden

Lyß und Kappelen in Uebereinstimmung mit dem allgemeinen

KorrektionSplan ausgeführten Bauten. Wir sahen dort
einen Damm in Arbeit von mehr als 1000 Fuß Länge, der sich
vollkommen in der KorrekrionSlinie befindet. Er wird sehr gut
ausgeführt, und der Fluß wird ihn nicht leicht fortnehmen,
besonders wenn man dem Kopfsporen eine Richtung gibt, die
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der Strömung nicht zu viel Spielraum läßt. Die Gemeinde
Lyß macht diesen Damm, um die Wiesen ihres Gebiets zu'
schützen unterhalb dieses Dorfes, und sie wird sehr guten Er/
folg haben; wenigstens haben die Pesonen, mit denen wir über
diesen Gegenstand sprachen, ihr vollständiges Vertrauen in die/
ser Hinsicht geäußert Der Schwellenmeister, der mit der Lei/
tung der von den beiden genannten Gemeinden durch ihre
Bewohner im Frohndimst verrichteten Arbeiten betraut ist, sprach
ebenfalls die Gewißheit aus, daß die neuen Arbeiten einen gu.'
ten und bleibenden Erfolg haben werden. Nachdem, was wir
urtheilen konnten/ halte das Wasser an dieser Stelle, d. h. wo'
die durch die Aare verursachten Dämme verhältnißmäßig groß'
sind, eine Tiefe von höchstens 12 Fuß. Dies hindert nicht die
Ausführung der FundirungSarbeiten oder von Grundpfählen. ES
blieb unS von diesem Besuch an Ort und Stelle der Eindruck,
daß man mit mehr Energie Seitens der Gemeinden und etwas
Unterstützung vom Kanton auS dieser Korrektion ein ausgezeichnetes

Geschäft machen könne. Uebrtgens ist sicher, daß diese
Arbeit sich nur nach und nach ausführen kann, denn man kann
die Dämme nicht unmittelbar zu ihrer höchsten Höhe aufführen.

Dieß geschieht allmäiig, damit die Aare die Krümmungen
oder Untiefen ausfüllt, die hinter den Dämmen sich vorfinden,
d. h. die nicht in der Rüstung der Korrektion liegen. Wenn
ich alles zusammenfasse, bin ich weit entfernt, den Eindruck
mitzunehmen, als müsse man absolut über Aarberg gehen; ich
habe bei diesem AuSfluge mit meinen Kollegen ebenso wie viele
andere Personen eingesehen, daß man über Bußwyl bauen'
kann, ohne zur Aarkorrekiion genöthigt zu sein, und daß man
dort eine solide Eisenbahnbrücke bauen kann. DieS haben wir
an Ort und Stelle bloß mit dem gesunden Menschenverstand
erkannt, den man uns nicht ganz absprechen wird, fo wie wir
ihn gerne jedem andern Mitgliede diefer Versammlung gönnen
mögen. Man hat auch von Nachtheilen gesprochen, die der
Boden an dieser Stelle für die Bahnanlage biete, man sagte
aber nicht, daß dieser Uebelstand derselbe ist für beide Tracés.
Man muß die Bahn ebenso wohl für die Linie über Aarberg
wie für diejenige über Bußwyl um 1(4' höher anlegen. Nach
der Beschaffenheit des Bodens kann das Geschiebe aufgehäuft
werden, um eine Erhöhung der Bahn zu erzielen. ES ist dies
eine wicheige und ziemlich kostspielige Sache, das ist wahr;
allein dieser Uebelstand wird um so beträchtlicher sein, je länger

die Linie ist. In dieser Hinsicht bietet nun die Linie über
Aarberg diesen Nachtheil auf einer unendlich größern Länge als
die über Bußwyl, wo das Thal offenbar enger ist. Ich stelle
mich vor Allem auf den kantonalen Gesichtspunkt, um eine

Frage von solcher Beschaffenheit zu entscheiden. Der Bericht
der Erperten ist so schlagend, daß man nicht anders als ihre
Anträge annehmen kann. Vom jarassischen Standpunkt auS
bin ich ebenfalls genöthigt, die kürzeste Linie zu wählen, und
eher eine Bevölkerung von 8(1,WO Einwohnern zu begünstigen,
als eine solche von 2000. Berücksichtigen Sie überdieß, daß
die Bevölkerung von Büren im Vergleich zu derjenigen von
Aarbcrg auch beträchtlicher ist. Sollen alle diese Elemente, die

meine Ueberzeugung bilden, nicht in Erwägung gezogen
werden? Gewiß doch; man soll daher der Majorität der an der

Lösung der Frage betheiligten Einwohner ihren Vortheil lassen.

Ich habe noch einen Punkt zu berühren. Der große Einwarf,
welcher am meisten Eindruck auf mich gemacht hatte, ist die

Korrektion der Aare bet Aarberg. Aber, sagt man uns, ihr
werdet mit den Gemeinden Streit, ihr werdet unübersteigiiche
Schwierigkeiten haben, selbst mit denen, die auf der andern
Seite von Solothurn gelegen sind. Was die Gemeinden Wied-
lisbach, Wangen und Aarwangen betrifft, so muß man ste für
einmal auS dem Spiel lassen. Ich möchte darauf aufmerksam
machen, daß, als man eine Aarkorrektion bei Münsingen
beschlossen hatte, man dort auch nicht sagte, infolge dieser
Partialkorrektion verursache das Wasser dieses FlusseS in^
den- Gemeinden stromabwärts bedeutende Verheerungen. Hab'
man in Radelfingen/ in Bargen jemals daran gedacht,'
daß' di«> oberhalb Bern ausgeführte Korrektion dim Ver.
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heerungen zur Folge hätten? Die Frage stellt sich für
die Gemeinden in der Umgegend Büren'S etwas anders.

Wenn sie Gefahr laufen überschwemmt zu werden, so beklagen

sie sich nicht darüber, sie scheinen dieß nicht vorzusehen, den

sie unterstützen den Aarübergang zu Bußwyl. Wohlan! der

Bericht der vom StaatSbahndirektorium berufenen Erperten stellt

uns in dieser Hinsicht sicher. Wir haben gehört, daß sie keine

große Gefahr befürchten. Wenn aber selbst Beschädigungen

für diese Gemeinden infolge der Erbauung der Bußwylerbrücke
entstehen sollten, was im Geringsten nicht wahrscheinlich ist,

so muß man die Wage der Gerechtigkeit im Gleichgewicht

hallen; man muß dann loyal die Bevölkerung entschädigen,

weiche infolge Eisenbahiibaulen Schaden erlitten hat. Schließlich

erinnere ich noch daran, daß wir über die Wasserbaupolizei
ein Gesetz haben, von dem noch Niemand sprach; dieses Gesetz

vom 3. April 1857 sagt in den Artikeln 23 und 2-1, daß die

Schwellen- und Dammpflicht, welche in diesem Gesetze ihren
Grund haben, nicht übertragbar seien, und daß diejenigen, welche

auf privatrcchtlichen Titeln beruhen, nur mit Bewilligung deS

Regierungsrathes übertragen werden könne»; daß ferner die

Gemeinden gegenüber dem Staat für die Unterhaltung der

Dämme hasten, unbeschadet ihres Rückgriffs auf die Schwellenbezirke

und wirklich Pflichtigen. Dasselbe Gesetz bestimmt im

Art. 26, daß alle Lasten und Beschwerden, die ihren Grund
in den Art. 4 bis 25 dieses Gesetzes, oder in einem auf Grund
derselben sanktionirlen Reglemente haben, als öffentliche
Leistungen angesehen werden, und allfällige Streitigkeiten
darüber nach dem für diese geltenden Verfahren behandelt werden.
(Gesetz vom 26. März 1854.) So kann man mit dieser
Gesetzgebung alle die Schwierigkeiten lösen, welche sich infolge der

Erbauung einer Brücke über die Aare zeigen sollten. Man
wird vielleicht einwenden, daß dieses Gesetz niemals in Vollzug
gesetzt werden konnte, daß sich die Gemeinden nicht danach
richteten, nicht Schwellenbezirke gebildet haben u. s. w. Wir
glauben aber, das Gesetz müsse vollzogen werden. Ich fasse

mich zusammen: ich stimme mit Vertrauen dafür, daß der
Aarübergang bet Bußwyl erstellt werde; ich habe die innigste
Ueberzeugung, daß dieser Uebergang möglich ist, und im Interesse
des KantonS und des Jura liegt. Bezüglich deS Charakters
einer internationalen Linie, den man derjenigen von Bern-Biel
bestreitet, muß ich bemerken, daß sie nicht nur wegen deS

problematischen Tunnels durch den St. Golthard eine solche
werden könnte, sondern auch wenn man eines TageS dazu
kömmt, die Verlängerung der Staatseisenbahn in der Richtung
von Basel möglich und ausführbar zu machen, um den Verkehr
mit Deutschland zu vermitteln, wenn man zugibt, daß man
eines TageS mit der Eisenbahn durch den Mont terrible gehen
kann, um mit Nordfrankreich zu verkehren; es wird dieß auch
eine internationale Linie sein, und zwar eure kürzere Linie, als
die über Oltcn-Basel gehende.

Schürch. Ich erlaube mir auch, meine Ansicht in dieser
hochwichtigen Angelegenheil auSzusprechen. ES ist nicht etwa,
daß ich in der Sache ein persönliches Interesse habe, aber alS
Bewohner der Gegend kenne ich das Terrain in der Nähe der
Aare. Wer die Beschaffenheit deS Flusses und der Gegend nicht
kennt und nur den Plan anschaut, wird die gerade Richtung
wählen, denn nach dem Plan ist eS die schönste Linie. Das
ist richtig; anders gestaltet sich aber die Sache in der
Wirklichkeit, und da können Sie alle Ingenieure der Schweiz
berufen! Ich bin von vornherein mit der Ueberzeugung hieher
gekommen, daß der Uebergang bei Aarberg der sicherste sei.
Wenn Ihr Millionen genug habt, dann kann ich auch dazu
stimmen, an einer andern Stelle eine Brücke zu bauen. Wenn
man alle zwei Jahre eine andere Brücke herstellen will, dann
möge man es beschließen. Aber zu einem solchen Verfahren
kann ich nicht Hand bieten. Man kann nie und nimmer die
Richtung einschlagen, welche die Erperten beantragen. Wenn
man alle Ingenieure der Schweiz berufen würde und sie

erklärten, man könne mit einer unbedeutenden Korrektion der

Aare dort hinüber, so sage ich: nein, eS ist nicht möglich!
Man müßte die Aare auf große Strecken eindämmen. Die
Aare ist ein Wasser, dem die menschliche Macht nie und nimmer
Widerstand zu leisten vermag. Wenn man also hinlängliche
Geldmittel hat, um allen Gefahren trotz zu bieten, so mag
man eS thun; aber wenn das nicht vergäll ist, so möchte ich
sehr davor warnen, daß man sich nicht auf ein Gebiet einlasse,
wo man Jahr für Jahr großer Gefahr ausgesetzt ist, indem
von einem Tag zum andern alles weggeschwemmt werden kann.
Dann muß es wiederhergestellt werden, nehme man daS Geld
wo man wolle. Wenn der Staat mit dem einen Fuß hinein-
getrappt ist, so muß er auch mit dem zweiten hinein; daS

glaubet nur! Der obere Uebergang dagegen ist ganz sicher;
wenn die Aare oberhalb Aarberg losbrechen sollte, so ist die

Eisenbahn zu keiner Zeit einer Gefahr ausgesetzt. DaS Wasser
zieht sich in der Tiefe allmälig zusammen und setzt sich unterhalb

wieder. Der Staat setzt sich also zu keiner Zeit der Gefahr
auS, mit großen Opfern das Zerstörte wieder herstellen zu müssen.
Auch wenn früher oder später die Entsumpfung deS SeelandeS
ausgeführt wird, so ist bei dem Tracé der Regierung zu keiner

Zeit das Geld unnütz ausgegeben, denn eö entspricht gleichzeitig

der Juragewässerkorrektion und kostet nicht so viel, während

möglicher Weise auf einen Aarübergang bei Bußwyl eine
halbe Million unnütz verwendet würde. Ich stimme daher zu-
trauenSvoll zu dem von der Regierung vorgeschlagenen Tracé.

G feller zu Signau beantragt mit Rücksicht auf die
bereits in der Diskussion verflossene Zeit und die Wichtigkeit
des Gegenstandes Unterbrechung der Berathung bis morgen,
damit die Mitglieder deS Großen Rathes Zeit finden, sich mit
dem Gutachten der Erperten näher vertraut zu machen.

B u cher spricht sich entschieden gegen jede Unterbrechung
aus, um nicht unnütz Zeit zu verlieren, nachdem der Große
Rath auf heute behufs Festsetzung des Tracé bei Eiden
einberufen worden.

Bützberger wünscht Auskunft darüber zu erhallen, ob

Hr. La Nicca, welcher daS Gutachten der übrigen Erperten
nicht unterzeichnete, wirklich ein eigenes Befinden ausarbeite
und ob dieses noch heule vorgelegt werden könne.

Der Herr Berichterstatter erwiedert, das Gutachten
des Herrn LaNicca werde in der Hand des Herrn Vizepräsidenten

deS Direktoriums liegen.

Stock mar giebt hierüber folgende Auskunft : Herr LaNicca
erklärte, er sei zwar mehrere Nächte auf der Reise gewesen, er
werde aber sein Möglichstes thun, um seinen Bericht im Laufe
des Vormittags zu liefern; Hr. Karrer sucht ihn auf; er selbst
beabsichtigt, über diesen Gegenstand das Wort zu ergreifen.
Daher wäre eS besser, die Sitzung bis Nachmittag zu
unterbrechen, denn die Verhandlungen dürften noch bis acht Uhr
dauern.

Abstimmmung:
Für den Antrag deS Herrn G fell er Minderheit.

„ Unterbrechung bis drei Uhr Nachmittags 88 Stimmen.
^ Fortsetzung ohne Unterbrechung 52 „

Die Berathung wird abgebrochen.



Fortsetzung der Berathung
um drei Uhr Nachmittags.

DaS mittlerweile eingelangte Gutachten deS Herrn
LaNicca wird verlesen.

(Siehe Seite 447 u. ff htevor.)

Hierauf eröffnet der Herr Präsident die Diskussion.

K a r rer. ES wird Niemand sich vewundcrn, wenn ich
in dieser Angelegenheit nicht nur mir erlaube, daS Wort zu
ergreifen, sondern ich glaube, eS liege in meiner Stellung und
Pflicht, Ihnen meine Meinung darüber mitzutheilen. Bei der
letzten Berathung, die hier stattfand, war der RegierungSrath,
gestützt auf den Bericht, der Ihnen gedruckt mitgetheilt wurde,
der Ansicht, daS Trace der Staatsbahn zwischen Kosthofen
und Biel solle über Aarberg gezogen werden. ES wird Ihnen
dabei gegangen sein, wie mir, eS wird Ihnen aufgefallen sein,
daß man einen Umweg von ungefähr anderthalb Stunden
(7 Kilometer) machen soll, um nach Biel zu gelangen, und
man wird vorausgesetzt haben, eS müssen die gewichtigsten
Gründe vorliegen, welche die Behörde bewegen könnten, die
natürliche Linie zu verlassen und einen solchen Umweg zu machen.
Diesen Eindruck machte denn auch die Durchlefung deS

technischen Gutachtens, nach welchem ein Aarübergang bei Bußwyl
unmöglich wäre. Daher wurde hier der Antrag gestellt, die
Sache zu verschieben und eine Erpertise anzuordnen. Der Große
Rath pflichtete diesem Vorschlage bei und das Direktorium der

StaatSbahn nahm die Sache sofort an die Hand, indem eS so

schnell als möglich an die betreffenden Techniker telegraphirte,
die man zur Uebernahme der Erpertise bestimmen zu können
hoffte, — an Männer, deren Namen in solchen Fragen den
besten Klang haben, und welche vermöge ihrer Stellung mehr
oder weniger als Autoritäten betrachtet werden. Zuerst wandte
man sich an die Herren LaNicca in Chur, Müller in Altdorf
und Presset in Basel. Von Herrn LaNicca meldeten seine

Leute, er sei in Turin; von Herrn Müller kam der Bericht,
eS fehle ihm an Zeit, dem Rufe zu folgen; und so war daS
Direktorium gezwungen, zwei andere Männer zu berufen, von
denen man voraussetzen konnte, daß sie die gleichen
Eigenschaften besitzen, wie die Genannten. Man wandte sich an die

Herren Professor Culmann in Zürich und Hartmann in St.Gallen,
welche sich, sowie Herr Presset, zur Uebernahme der Erpertise
bereit erklärten; sie kamen am letzten Sonntag Abends hier an
und setzten sich mit dem Direktorium in Verbindung. Letzteres
hielt Montag Morgens Sitzung und zwar mit Beiziehung der
Suppleartten, so weit sie anwesend waren, und wenn ich nicht
sehr irre, war auch der Herr Eisenbahndirektor anwesend. Man
hörte die Herren Erperten an, die sich sofort an Ort und Stelle
zu begeben wünschten, um erst nachher ihren Bericht abzugeben.
Um zehn Uhr ging man hier fort und kehrte um halb eilf Uhr
Abends zurück, nachdem man sich zuerst nach Aarberg begeben
und dann bei Lyß und Bußwyl die Lokalverhältnisse, so weit
eS möglich war, in Augenschein genommen halte. Dieser
Erpertise wohnten bei — ich wünsche, daß man daraus Rücksicht
nehme: als Mitglieder deS Direktoriums Herr Schaller und
meine Wenigkeit, die drei Herren Erperten, ferner Herr Studer,
Oberingenieur für das EntsumpfungSwesen, und der Ober-
tngenieur der Staatsbahn, Herr Gränicher, der sich die Mühe
gab, den Herren die Schwierigkeiten der EtndämmungSarbetten
so klar als möglich vorzustellen. Denselben Morgen fand man,
eS möchte angemessen sein, auch den Herrn Wetli, gewesenen
Oberingenieur der Ostwestbahn, beizuziehen, da er seiner Zeit
einen Plan für Ueberbrückung der Aare in dortiger Gegend
gemacht hatte; man telegraphirte ihm, und Montag Morgens
kam er an, ohne Gelegenheit zu haben, sich mit den Herren
Erperten an Ort und Stelle zu begeben. Am Dienstag Morgens

machten dieselben ihren Bericht. Hier komme ich zu einen»
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Punkte, der schon berührt wurde. Vormittags um eilf Uhr
desselben TageS sagt mir der Herr Präsiden» deS Direktoriums,
Herr Wetli fei angelangt und ersuchte mich, ihn bei den Herren
Erperten im Schwetzerhof einzuführen. Diesem Wunsche kam

ich nach und führte Herrn Wetli bei denselben ein, im Glauben
— im irrigen Glauben —, er habe nicht nur berathend,
sondern als Miterperte mitzuwirken. Am nämlichen Tage machte

man mir den Vorwurf, dieses Benehmen, das ich auf mich
nehme, sei ein taktloses, indem man mir bemerkte, Herr Wetli
habe nur berathende Stimme. Zum Glücke war diese Ansicht
bei den Herren Erperten und bei Herrn Wetli die vorherrschende

; auch ist daS Gutachten nur von den Herren Hartmann,
Culmann und Presset unterzeichnet. Wenn nun heute im Ein-
gangSrapporte bemerkt wurde, eS sei nur Herr Wetli zu der
Erpertise beigezogen worden, so ist eS thcilweise richtig, da am
Tage vorher Herr Oberingenieur Gränicher einzig mit den

Herren Erperten an Ort und Stelle war. Daher glaube ich,
eS seien beide Ansichten gehörig vertreten und berücksichtigt
worden. So viel über daS Formelle der Frage, daS ich Ihnen
offenherzig darstellte. — Nun gehe ich zum Materiellen deS

Erpertenberichtes über, der Ihnen abgelesen wurde. Es ist

fatal, daß man nicht Zeit hatte, den Mitgliedern deS Großen
RatheS denselben gedruckt mitzutheilen, damit sie nicht nur
einzelne Sätze herausreißen hören, sondern denselben im
Zusammenhange auffassen könnten. Es wird vielleicht der Fall
sein, daS Gutachten nachher drucken zu lassen und den Herren
nachzuschicken. Der Effekt deS Befindens geht nun einmal dahin,
daß die Herren Erperten nicht nur sagen, der Aarübergang bei

Bußwyl sei nicht schwierig, nicht kostspielig, er könne ohne
Korrektion der Aare ausgeführt werden, sondern sie sagen mit
der größten Entschiedenheit: er ist leicht und kann ohne
Korrektion ausgeführt werden. Ja, Herr La Nicca sagt: nicht
nur ist die Korrektion der Aare in dieser Richtung nicht
nothwendig, sondern sie wäre der Ruin einer künftigen rationellen
Juragewässerkorrektion, indem sie einen sehr nachtheiligen Einfluß

auf den Strom hätte. Die Herren Erperten hatten nicht
Zeit, ihr Urtheil durch Beleuchtung der Einzelheiten einläßlicher
zu motiviren, daher ist eS möglich, daß ihr Bericht nicht
diejenige Glaubwürdigkett finden wird, »vie derjenige des Herrn
Gränicher, welcher die erforderliche Zeit hatte, den seinigen
gehörig zu motiviren. Was vorerst Herrn Presset betrifft, so ist

er mit den Lokalverhältnissen nicht so vertraut, wie die andern
Erperten. Was aber die Herren Hartmann und Culmann
betrifft, so glaube ich, man hätte nicht leicht Techniker finden
können, welche die Natur und den Lauf der Aare so genau
kennen, wie sie. Diese Herren brauchten wirklich nur einen

Tag, um sich zu orientiren, denn sie waren früher schon von
der Eidgenossenschaft mit einer Erpertise in Sachen der

Juragewässerkorrektion betraut worden, und hatten in dieser Eigenschaft

ihren Bericht erstattet. Es sind also kompetente Männer,
die mit Sachkenntniß ihr Urtheil abgeben können. Aber nicht
nur diese Erperten sind der Ansicht, daß einem Aarübergang
bei Bußwyl keine großen technischen Schwierigkeiten entgegenstehen,

sondern es gibt noch andere kompetente Männer, welche
diese Ansicht theilen. Ich berufe mich auf den Bericht deS

Herrn La Nicca, aber auch auf das Urtheil der Herren, die

wir als Obertngenieure für den Straßen- und Wasserbau
angestellt haben. In dieser Beziehung erbat ich mir von Herrn
Studer, Oberingenieur im EntsumpfungSwesen, eine schriftliche
Beantwortung meiner Frage. Er spricht sich dahin aus, daß
der Aarübergang bei Bußwyl ausführbar sei ohne sofortige
Korrektion der Aare von Aarberg bis Büren, und zwar unter
folgenden Bedingungen: t) „Provisorische Brücke mit 600' lichte
Weite, hölzerne Joche, welche später durch steinerne ersetzt werden

können, wenn die Aare total korrigirt ist. Die Brücke soll

jedoch auf eine Dauer von zirka 20 Jahren garantier werden
können 2) Sicherung deS AarbettcS durch Streichschwellen
auf die Normalbreite von 230' aufwärts an den Fenchern-
Durchstich anschließend und abwärts zirka 4000 mit gehörigen
Bändern gegen daS feste Ufer. 3) Eindämmung deS Hoch-
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wasscrprosilS von den äußern Hochwasserdämmen bis auf die
Kilt)' lichte Oeffnung der Brücke. 4) Vollständige Jnstand-
stellung der Hochwafferdämme von Aarberg abwärts bis unterhalb

des Ueberganges." Die Kosten dieser provisorischen
Arbeiten, mit Inbegriff der Brücke, schätzt Herr Studer aus
Fr. 050,000. Er hält eS für unzweckmäßig, schon jetzt eine
Brücke zu erbauen, die sozusagen für die Ewigkeit berechnet
wäre, da in den nächsten 10—20 Jahren die Korrektion der
Aare zur Ausführung kommen könne, und dieser Fluß dann
vielleicht in den Btelersee geleitet werde. Unter diesen
Umständen wäre es nicht gerechtfertigt, jetzt eine Brücke mit einem
Kostenaufwande von Fr. 500-000,000 zu erstellen, während
mit geringern Kosten auf die Dauer von 20—30 Jahren eine
hölzerne Brücke gebaut werden kann. Ich gehe aber in dieser
Beziehung noch weiter, und werfe die Frage auf: liegt ein
einziges Befinden vor, das sagt, es könne nicht ein sicherer
Aarübergang bei Bußwyl erstellt werden, als dasjenige des Herrn
Gränicher? ES liegen Gutachten vor von drei Erperten, dann
von den Herren La Nicca und Studer, denen ich noch andere
Techniker an die Seite stellen kann; Sie haben die Aussagen
von sieben Ingenieuren, während sür das Gegentheil ein
Einziger einsteht. ES fragt sich nun, wem Sie mehr Glauben
beimessen. Es steht in derartigen Fragen, wie in andern
Angelegenheiten dcö Lebens. Wenn Sie mehrere Aerzte berufen,
um den Zustand eines Kranken beurtheilen zu lassen, so haben
sie selten die gleiche Ansicht über die zu wählende HeilungS-
methode. Ebenso wenn sie mehrere Juristen über einen Rechtsstreit

zu Rathe ziehen, gehen die Ansichten auseinander. Um
unter solchen Umständen einen Entscheid zu fassen, kann man
nicht anders, als sich auf Autoritäten stützen. Und nun frage
ich: ist im vorliegenden Falle die Autorität eines einzigen, -ich anerkenne eS — sehr gebildeten, braven und aufrichtigen
Mannes, von so großem Gewichte, wie diejenige von sieben
andern Technikern, die tn Betreff ihrer Kenntnisse, ihrer Stel.
lung und ihrcS Ansehens ihm gleich stehen? Was Ihnen
vorliegt, ist nicht nur die Meinung der betreffenden Ingenieure,
sondern sie haben die Beantwortung der an sie gestellten Fragen
durch eine Menge Beispiele im Berichte belegt. So berufen
sie sich auf die Rheinbrücke bei Ragatz, und stellen Ver-
gleichungen an mit andern Brücken über den Rhein und über
die Donau. Oberhalb der Brücke bei Ragatz hat der Rhein
noch eine Breite von 1800', dennoch wurde er mit Erfolg
unter der Brücke auf eine Normalbreite von 400' eingeschränkt.
Der Rhein hat dort ungefähr die doppelte Wassermasse, welche
die Aare hier hat, die Schnelligkeit der Strömung ist aber
beim Rhein ungefähr die dreifache. Dessenungeachtet nahmen
die Vereinigten Schwetzerbahnen nicht Anstand, eine Brücke
mit hölzernen Jochen und eisernen Gittern zu bauen. Freilich
wurde voriges Jahr ein Joch weggerissen, ein Unfall, der
aber der mangelhaften Ausführung des BaueS zuzuschreiben

ist. Das »st ein Beispiel, daß die Ausführung des
fraglichen AarübergangeS nicht nur möglich, sondern daß sie leicht
möglich ist. Nun frage ich, können wir die Sache, so wie sie

liegr, nicht mit Leichtigkeit ausführen? Das Zutrauen habe
ich zu Herrn Gränicher vollständig, und wenn er den
Aarübergang bei Aarberg vorschlug, so geschah eS, um eine weniger
große Verantwortlichkeit zu haben; aber er gab mir die
Erklärung ad, daß, wenn der Beschluß des Großen RatheS für
den Uebergang bet Bußwyl entscheide, er mit der gleichen
Liebe und Energie, — ich füge bei, mit der gleichen
technischen Tüchtigkeit, die Ausführung übernehmen werde. Ich
glaube dies, wir haben den Mann dazu. Nun erlaube ich
mir noch einige Nebenpunkte zu berühren In solchen Fragen
müssen wir untersuchen, waS das Interesse des KantonS,
mchl das Interesse einer einzelnen Ortschaft verlangt. Es ist mir
außerordentlich leid, daß ich gegenüber Aarberg eine solche
Stellung einnehmen muß, und ich bitte, daß man eS nicht so

auffasse, als hätte ich etwas gegen diese Ortschaft. ES ist
nicht Lyß, nicht Bußwyl zulieb, wenn ich in diesem Sinne
meine Stimme abgebe, sondern eS geschieht im Interesse eines

Unternehmens, dessen Ausführung für uns mit großen Kosten
verbunden ist. Eine allgemeine Regel sagt nun, daß man bei
der Anlage von Siraßen nicht unnöthiger Weise Umwege
machen soll. Bei Eisenbahnen ist die Vermeidung von
Umwegen um so nothwendiger, und jede Abweichung von dieser
Regel bringt ihre Strafe mit sich. Eisenbahnen sind nicht
gewöhnliche Straßen, welche der Staat je nach Mitgäbe der
verfügbaren Mittel erstellen kann, sondern sie müssen rasch und
mittels Anleihen gebaut werden, wobei man gewissermaßen
darauf rechnet, daß das Unternehmen rentire, daß der Staat
nicht in fruchtlose Kosten gebracht werde. Nun fragt eS sich,
ob eS nach diesen Grundsätzen nothwendig wäre, einen Umweg
von anderthalb Stunden zu machen. Ich sür mich schließe
mich der Behauptung an, welche der RegierungSrath in seinem
Berichte aufgestellt hat; in dieser Beziehung gehen wir nicht
wett auseinander. Ich behaupte, daß die Linie Lyß-Bußwyl-
Biel wenigstens ebenso rentabel ist mit Rücksicht auf die
Verhältnisse der umliegenden Ortschaften als die Linie über Aarberg.
Der RegierungSrath sagt in seinem Berichte folgendes: „Wenn
eS sich nur darum handeln würde, die kürzeste und zugleich
eine auch in Betreff verhältnißmäßiger BevölkerungSzahl und
verhältnißmäßigen Wohlstandes der Bewohner günstige Linie
von Lyß bis Viel zu wählen, so würde ohne Zweifel eine Linie
Lyß-Bußwyl-Studen-Biel jeder andern vorzuziehen sein." Mit
dieser Ansicht bin ich vollkommen einverstanden, und wenn man
von nationalökonomischen Grundsätzen ausgehen und von diesem
Standpunkte aus behaupten will, die Linie über Aarberg sei

die richtige, so bestreite ich eine solche Behauptung, gestützt auf
den regierungSräthlichen Bericht. ES heißt aber in diesem
Berichte weiter: „Es ergibt sich auS dieser Zusammenstellung,
daß die Linie Lyß-Bußwyl-Btel, auf die Bahnstunde der Linie
gerechnet, die höchste Grundsteuer sowohl als die höchste
Kapitalsteuer und die höchste EtnkommenSsteuer ausweist und
daß somit auch tn den wirthschaftlichen Verhältnissen durchaus
kein Grund gefunden werden kann, von dieser Linie zu Gunsten
einer der beiden andern Umgang zu nehmen." Auch diesen
Satz unterschreibe ich, und berufe mich im Interesse der Sache
auf den Rapport der Regierung. — Die Folgen eines
Umweges von sieben Kilometern liegen auf der Hand. Was ist
der Grund, warum die Eisenbahnlinie Biel-Bern gebaut wird?
Ist das der Hauptgrund, um durch diese Eisenbahn die
Ortschaften Aarberg oder Büren oder Lyß zu bedienen? Das
wäre Ihnen nie in den Sinn gekommen, sondern Sie beschlossen
den Bau dieser Bahn, weil sie eine Konkurrenzlinie gegenüber
derjenigen über Herzogenbuchsee nach Biel erstellen wollten.
Je länger Sie nun diese Eisenbahn von Bern nach Biel
machen — und das ist auch der Grund, warum ich nicht über
Schönbühl will —, desto besser stellen Sie die andere Linie,
in Bezug auf den Verkehr der Reisenden, sobald Sie einem
bedeutenden Theile derselben nicht Interesse genug gewähren,
die StaatSbahn zu benutzen (angenommen, deren Gesammtzahl
betrage 200,000), so daß sie über Herzogenbuchsee fahren.
Das ist ein Punkt. Aber dürfen Sie das wirklich dem
reisenden Publikum, dürfen Sie es den KantonSbürgern zumuthen,
daß sie unnöthiger Weise sich eine Mehrausgabe von 30 bis
40 bis 50 Rappen gefallen lassen? Ist eS gerechtfertigt, daß
diejenigen, welche Waaren durch Vermittlung dieser Eisenbahn
beziehen, infolge dieses Umweges eine höhere Gebühr bezahlen
müssen? ES kommt noch ein anderer Punkt in Betracht,
der heute berührt wurde, der tn meinen Augen zwar wenig
Gewicht hat; eS schadet aber nichts, wenn man solche Fragen
so vielseitig als möglich beleuchtet, denn die Zeit kann
verschiedene Folgen bringen. Lest uue question d'un siècle,
sagte heute ein Redner. ES ist eine Frage, die nicht nur die
Gegenwart angeht, sondern auch für die Zukunft ihre Bedeutung
hat. Wenn eS sich einmal um die Korrektion der Juragewässer
handelt und eS sich zeigt, daß man die zu einem Bache
zusammengeschmolzene Aare, mit einem Kostenaufwande von Fr.
50—60,000 überschreiten kann, wollen Sie dann die bet Aarberg

gebaute Brücke wegnehmen? Und wie macht sich dann



dieser Umweg, wenn Sie ihn heute nicht fallen lassen? —Ein
anderer Punkt bezieht sich auf die Verbindung mit einer von
Neuenburg herkommenden Eisenbahn in der Richtung gegen
die Zihlbrücke. Dafür, daß die Tendenz vorhanden ist, diese

Verbindung zu bewerkstelligen, kann ich keinen bessern Beweis
leisten, als daß ich Sie auf die Broschüre verweise, welche Ihnen
ausgetheilt wurde. Dort ist nicht nur die Tendenz ausgesprochen,
sondern es wird sogar daS Projekt portirt, daß man die Linie
Biel-Neuenstadt umgehe und der Verkehr von Personen und
Waaren direkt in der Richtung nach Bern geleitel werde. Ich
glaubte, es sei damit nicht Ernst, und glaube eS noch jetzt;
aber eS könnte einmal Ernst werden, wenn Sie auf eine Strecke

von sechs Stunden einen Umweg von anderthalb Stunden un-
nöthiger Weise machen. Nicht nur daSl Die Franco-suisse hat
eine Berechtigung, einen Anschluß an die kürzeste Linie zu
suchen. Wenn Sie nun mulhwtlliger Weise diesen Umweg
machen, und es sich einst darum handelt, den Waarenverkehr
von Paris und Havre her nach Bern zu führen — das ist eS,

was der Linie ihren internationalen Charakter gibt, daß wir
nach Vollendung der Eisenbahn Pontarlier-Salinö ebensoviel
Waaren direkt von Havre beziehen können als jetzt von Basel,
— dann wird eS heißen: Ihr habt die Linie verpfuscht! Frei»
lich ist die Franco-suisse ein französisches Unternehmen, aber
die Eisenbahn dieser Gesellschaft ist vom Bunde als eine
schweizerische Linie anerkannt und hat als solche ihre Berechtigung,
den erwähnten Anschluß zu verlangen, wenn man nicht zu
rechter Zeit den Riegel so fest als möglich zu machen sucht.
Man wendet allerdings ein, durch die Anlage von Schwellenbauten

behufs Sicherung des AarübergangeS bei Bußwyl setze

man sich der Gefahr aus, daß es mit der Zeit weiter führen
werde, indem die einen Erperten sagen, die Korrektion der Aare
erstrecke sich auf eine Länge von 2000 Fuß, die andern
abweichender Ansicht seien. Eine Korrektion der Aare will ich
auch nicht mit diesem Unternehmen verbinden, und wenn ich
irgend eine Ahnung hätte, baß es so kommen könnte, so würde
ich sagen: lieber den Umweg über Aarberg gemacht! Ich glaube
eS aber nicht. Wenn mir heute sieben Ingenieure, von Venen
drei Erperten sind, sagen, eS sei keine Rede davon, daß eine
Korrektion der Aare vorgenommen werden müsse; wenn ferner
Herr La Nicca sagt, er würde sie sogar als den Ruin einer
rationellen Juragewässerkorrektion betrachten, — glauben Sie,
daß ein Mann wie er, welcher der Korrektion der Juragewäffer
sozusagen sein Leben geweiht hat, der daran glaubt, wie an
ein Heiligthum, besten einzige Hoffnung eS ist, daß er die
Ausführung seines LieblingswerkeS noch erlebe, sich so auSsprechen
würde, wenn es nicht seine eigene Ueberzeugung wäre — unter
diesen Umständen, sage ich, ist die Aarkorrektion, die man zur
Abschreckung in den Vordergrund stellt, ein Bölima. Man
beruft sich auf Gemeinden, die gegen den Aarübergang bei Bußwyl

protesttrt haben. Ich weiß wohl, Sie mögen machen, waS
Sie wollen, daß immer etwas zum Vorschein kommen wird.
ES mag vielleicht die Tendenz dieser Gemeinden sein, bet diesem
Anlasse ihre Schwellenpflicht, die sie infolge alter Uebung und
Titel haben, etwas günstiger zu stellen. Der Staat hat nach
dem Maßstabe, wie die Juragewässerkorrektion ausgeführt werden
soll, eine Normalbreite des Flusses angenommen und sie auf
250 Fuß festgesetzt. Die bisherigen Arbeiten der Gemeinden,
welche die Eindämmung des Flusses zum Zwecke haben, halten
kein glückliches Resultat. Lyß macht einen Durchschnitt in der
Voraussetzung, daß Aarberg auch seine Arbeiten machen werde;
daS geschieht aber nicht, und so hat Lyß die Folgen seines guten
Willens zu tragen. Nun baut auch Bußwyl am Flusse und
ändert den Lauf desselben, so daß eine mit großen Kosten
angelegte Schwelle — man sagt sogar von Fr. 50 per Lauffuß —
angegriffen wird. Ich komme zu der Verwahrung von Stuben
und Worden. Ich begreife, daß diese Leute mit einer
Verwahrung auftreten; wenn ich dort wohnen würde, wäre ich
vielleicht auch mit einer Verwahrung aufgetreten, weil sie gerne
in die Nähe der Eisenbahn zu stehen kommen. Man kann sagen,
«S wäre sogar pflichtvergessen gegen ihre Nachkommen, wenn
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sich diese Leute nicht wehren würden, — selbst wenn sie zu
einem Bölima ihre Zuflucht nehmen müssen. Wir aber haben
hier einen andern Standpunkt einzunehmen. Wenn vier
Ingenieure erklären, die betreffenden Gemeinden werden nicht nur
nicht dem gleichen Schaden ausgesetzt sein, wie bisher, sondern
weniger Schaden haben als bisher, so glaube ich, der AuS-
spruch solcher Erperten habe mehr Gewicht als einzelne OrtS-
interessen. ES lassen sich auch andere Beispiele anführen. Lyß
für sich hat zwar kein Interesse, ob die Linie über Aarberg oder
über Bußwyl gebaut werde; der einzige Unterschied bestände im
Wegfallen der Aarberger-Station und im daherigen Einflüsse
auf die Frequenz, aber ein ähnliches Verhältniß besteht auf der
andern Seite gegenüber Bußwyl. Dennoch sind die Lyßer alle
einstimmig wie Ein Mann für den Uebergang bei Bußwyl;
obschon die erforderlichen KorrektionSarbeiten nicht in daS Gebiet

der Gemeinde Lyß fallen und diese davon in keiner Weise
berührt wird, so sind die Bewohner von Lyß doch dafür, indem
sie sagen: wir halten diese Linie für die beste. Es wurde
denjenigen, welche bei dem Augenschein anwesend waren, die
Bemerkung gemacht, daß die Bewohner von Lyß später, wenn
allfällig Ueberschwemmungen eintreten, sich beschweren und sagen
werden, die Eisenbahn sei schuld. Sie antworteten, nein, daS
würden sie nicht thun, und doch sind ihre Ufer so flach, wie
diejenigen bei Studen und Worb. Die Gemeinde Lyß stellte
in dieser Beziehung folgende Erklärung aus: „1) Dem Staate
Bern daS Gemeindeland, so weit eS zum fraglichen
Eisenbahnbau nöthig werden sollte, unentgeltlich abzutreten;
2) demselben im Fernern, zum Zwecke allfälliger daheriger
Schwellen- und Dammbauten innerhalb des Gemeindebezirks

Lyß, ein Quantum Schwellenwedeln bis zum
Belauf von 5000 Stück unentgeldlich zu verabfolgen; 3) In
Betreff allfälliger, als Folge der fraglichen Eisenbahnbauten
eintretenden Aar-Ueberschwemmungen den Staat Bern nie um
einen daherigen Schadensersatz zu belangen." Man mag
vielleicht einwenden, diese Erklärung sei nicht von großer Bedeutung,

weil sie nicht von einer förmlich zusammenberufenen
Gemeindeversammlung ausgestellt worden und keine Publikation
vorher stattgefunden habe. Indessen glaube ich, man könnte
in dieser Beziehung Vorsichtsmaßregeln ergreifen. UebrigenS
mache ich aufmerksam, daß in dringenden Fällen das Bieten
von HauS zu HauS genügt. ES liegt aber auch eine Erklärung

der Gemeinde Bußwyl vor, welche durch ihren Gemeindschreiber

vortrefflich vertreten war Die Erklärung lautet also:
»Daß, wenn die StaatSeisenbahn Bern-Biel über Bußwyl
erkannt und gebaut werden sollte, sie (die Einwohner- und
Burgergemeinve von Bußwyl) niemals keine Reklamationen
oder Entschädigungsansprüche wegen Ueberschwemmung der Aare
infolge diesem Eisenbahnbau an den Staat machen wolle; in
der Voraussetzung jedoch, daß sowohl bei diesem Staatsbau
als den andern Bahnen im Allgemeinen die bei Bächen, Tiefen
u. s. w. nothwendig erachtenden Coulissen und Oessnungen zum
Durchfluß deS Wassers erstellt und gemacht werden; 2) diese

StaatSeisenbahn nach dem Plane der Ostwestbahngesellschaft
über Bußwyl mit Güterstationshof dahier erbaut werde, daS

durch diese Linie zum weitaus größten Theil in Anspruch
nehmende Gemeindeland von Jucharten 5 und 22,060 Quadratfuß,
wie bereits schon früher erkennt, dem Staate unentgeldlich
abzutreten, angeschlagen um Fr. 8,500; 3) das Schwellenholz auS
den der Burgergemeinde Bußwyl zustehenden Reisgründen im
Belaufe von 45,000 Faschinen ebenfalls unentgeldlich zu
überlassen, angeschlagen um Fr. 1500 cc." Ich lege auf diese

Erklärungen nicht sehr großes Gewicht, aber sie zeigen immerhin
den guten Willen dieser Leute und leisten den Beweis, daß der
nämliche Eisenbahnbau in ganz gleichen Verhältnissen von den
einen Gemeinden hinsichtlich ihres Landes als nützlich, von den
andern anders angesehen wird. Sie haben von der einen oder
andern Seite, je nach den Interessen der Lokalität, Erklärungen
in diesem oder jenem Sinne. Ich komme zur letzten Frage:
bietet unS der Aarübergang bei Aarberg diese große Sicherheit,
macht er uns von allen Reklamationen frei? Ich sage, ja,



wenn vas Schwellenwerk bei Bargen so unterhalten wird, daß
das Eindringen deS Wassers nicht möglich ist, und wenn keine

Wassergröße kommt, wie wir solche schon gesehen haben. Wenn
aber dieß eintreten sollte, — was ist dann die Folge? Daß
die ganze Aare statt herwärlS der Eisenbahn hinter den Damm
kommt und zwischen dem Jensberg bis Aarberg ein See entsteht.
WaS den Aarübergang selbst betrifft, so habe ich die

Ueberzeugung, daß man ihn bei Aarberg ebenso sicher, möglicher
Weise noch sicherer erstellen kann als bei Bußwyl; aber man
muß sich nicht der Ansicht hingeben, als habe die Brücke bei

Aarberg aus der linken Seite einen festen Punkt. Das ist ein

Irrthum, den» wenn Sie die Brücke sicher stellen wollen,
müssen Sie dieselbe mit Schwellenwert befestigen. Nun sagt
man, Aarberg habe sich bereit erklärt, die nöthigen Arbeiten
zu machen; aber ich glaube, man könne auch hier den Spieß
umkehren und sagen, man anerkenne den guten Willen der

Aarberger, denn sie kämpfen um ein Interesse. Aber wenn
einmal die Eisenbahn gebaut sein wird, dann entsteht die Frage,
ob nicht die Bewohner der betreffenden Gegend kommen und
sagen werden: warum sollen wir die Schwellenwerke
unterhalten, um die Eisenbahn des Staates zu sichern? Es wird
also die gleiche Wirkung eintreten, die man in den untern
Gegenden vorausseht. So sehe» Sie unten und oben Häckeleten,
und wenn das der Fall ist, so müssen Sie doch untersuchen,
wo dieselben geringer, wo der Nutzen größer ist. So komme
ich zum Ende. Ich habe meine vollständige Ueberzeugung,
ohne daran zu zweifeln, daß Andere die ihrige auch haben,
und diese Ueberzeugung geht dahin, daß bei Bußwyl der
einzige rationelle Aarübergang erstellt werden kann. Damit stimmen

auch der Oberingenieur der StaatSbahn und der Regie-
rungSrath überein, nur sagen ste, dort sei ein Uebergang nur
in Verbindung mit einer Aarkorrektion anzurathen. Wenn diese

nothwendig wäre, so würde ich lieber zu einem Umweg van
anderthalb Stunden handbieten; aber es fragt sich eben: ist
der Aarübergang bei Bußwyl ohne Korrektion und ohne größere
Kosten ausführbar? Nun mögen Sie entscheiden. Auf der
einen Seite haben Sie die Meinung deS OberingenieurS der
StaatSbahn und des Regierungsrathes, auf der andern Seite
den Ausspruch der berufenen Erpenen und anderer Ingenieure.
Ueberdieß haben Sie die Erklärung des eigenen OberingenieurS,
der sagt, er halte noch jetzt die Ueberzeugung fest, eS sei besser,
über Aarberg zu gehen, er werde aber auch als pflichttreuer
Beamter zur Ausführung deS Werkes schreiten, wenn Sie die
andere Linie wählen. Ich kann nicht anders, als für die Linie
über Bußwyl stimmen.

Nig geler. Ich bin genöthigt, in dieser äußerst wichtigen
Angelegenheit das Wort zu ergreifen, und finde mich um so

mehr dazu veranlaßt, als namentlich, wie ich vernommen, d«S
Gerücht unter Mitgliedern des Großen Rathes ging, als hätte
ich ein spezielles Interesse, daS mich bewegen würde, eher für
die eine als für die andere Linie zu stimmen. Ich weise eine
solche Verdächtigung entschieden zurück. Wenn ich zunächst auf
meinen Geburtsort und die nächsten Verwandten Rücksicht
nähme, so würde ich anders stimmen, als ich wirklich stimmen
werde; ich würde dann für Bußwyl stimmen, denn mein
Geburtsort ist OttiSwyl und meine nächsten Verwandten befinden
stch in dortiger Gegend, und ich kann Sie versichern, daß ich
durch meine heutige Stimmgebung mit ihnen im größten Zwiespalt

bin und Vorwürfe darüber zu gewärtigen habe. Ich
stimme indessen in der innigsten Ueberzeugung so, daß ich die
wahren Interessen deS Kantons im Auge habe, um denselben
nicht in unabsehbare Verwicklungen hineinzuführen. DaS wußt«
man wohl, deßhalb suchte man einen andern Grund zur
Unterstützung jener Verdächtigung, indem man sagte, ich fei bei der
Hagneck-Torf-Gesellschaft interessirt; je näher die Eisenbahn
dem Platze für Ausbeutung deS Torfmooses zu liegen komme,
desto besser werde der Absatz sein. ES ist wahr, ich bin bet der
Hagneck-Torf-Gesellschaft bctheiligt, wie noch andere Mitglieder
dieser Versammlung, und so viel ich weiß, bin ich der Einzige

von ihnen, der für die Linie über Aarberg stimmt. Ich kann
beifügen, daß ein Mann, der mit mir nahe verschwägert und
bei diesem Unternehmen auch betheiligt ist, Herr BundeSrath
Stämpfli, für den Aarübergang bei Bußwyl ist, während ich
für den Uebergang bei Aarderg stimme. Es scheint daher mit
den Privatinteressen in dieser Angelegenheit nicht so weit her
zu sein. (Der Redner beruft stch auf die vorhandenen Kom-
munikationS- und Preisverhältnisse zwischen dem TorfauSbeu-
tungsplatze und den beiden streitigen Punkten des AarübergangS,
um zu beweisen, daß, wenn er als Sackpatriot stimmen wollte,
sein Privatinteresse für die kürzerr Linie entscheiden würde, und
fährt dann fort, wie folgt.) WaS die Sache selbst betrifft, so

müssen wir uns von vornherein den Standpunkt klar machen,
auf dem wir sind. Wir müssen wohl tn'S Auge fassen: waS
für eine Art von Bahn steh« in Frage? Man sagte uns bisher
immer, man müsse auf eine internationale Linie rechnen, der
große Weltverkehr müsse berücksichtigt werden; bet einem
Umwege von Stunden werde aber dieser Zweck nicht erreicht.
In dieser Beziehung bemerke ich vorerst, daß, wenn es sich um
eine internationale Elfenbahn von Paris nach Bern handelt,
eS nicht so viel darauf ankommt, ob die Linie eine Stunde
länger oder kürzer sei, ob auf die Fahrzeit 7 oder 42 Minuten
mehr oder weniger verwendet werden müssen. Auf einer so

großen Strecke verschwindet diese Differenz fast vollständig, und
wenn man sagt, wegen dieses Umweges könne die StaatSbahn
nicht mehr mit der Centralbahn kvnkurriren, so bemerke ich,
daß der Weg von Paris über Verrières und Bußwyl nach Bern
60 Kilometer kürzer ist als über Basel und 54 Kilometer kürzer,
wenn über Aarberg gebaut wird. Ich gehe etwas weiter und
sage: diese internationale Transitlinie nahm sich gut auS zur
Zeit deS Herrn Hildebrand und der Ostwestbahn, zur Zeit,
alS man die Erstellung einer Eisenbahn von Genf durch die
ganze Schweiz bis an den Bodensee im Auge hatte; aber auf
den heutigen Tag find uns in dieser Beziehung die Flügel
beschnitten. ES wird Niemand daran denken, daß der Staat
von Langnau nach Luzern fortbauen, die Strecke Luzern-Zug
erwerben und etwa bis Rapperswyl weiter bauen soll. Gegenwärtig

handelt eö stch darum, daß die Nordostbahn die
Strecke Luzern-Zug acquirirt; der Kanton Bern wird kaum die
Hand dazwischen haben wollen. Ja, der Kanton Luzern hat
gegenüber Bern in der Weise Front gemacht, daß ersterer
erklärt, wenn man die Erwerbung der Strecke Luzern-Zug
durch die Rordostbahn nicht genehmige, so werde er auch noch
die seiner Zeit der Ostwestbahn ertheilte Konzession wegen
Nichteinhaltung der Termine als erloschen erklären, und dann
könne man sehen, wie man diese Linie verwerthe. Unter solchen
Umständen scheint eS mir rathsam, den Mund etwas weniger
voll zu nehmen. Diese Linien sind zunächst Lokalbahnen, den
Charakter einer eigentlichen internationalen Eisenbahn hat nur
daS Stück Biel-Neuenstadt, dem sich Biel-Bern anschließt, mit
Rücksicht auf die direkte Verbindung zwischen Bern und Paris.
Run fragt es sich, vorzugsweise vom Standpunkte einer Lokalbahn

betrachtet: was sollen wir thun? ES handelt sich darum,
die Eisenbahn möglichst rasch und wohlfeil zu bauen und eine
möglichst große Renlabilität zu erzielen. Ich bitte, hier wohl
zu berücksichtigen, daß wir nicht in der gleichen Stellung sind,
wie wenn wir einer Gesellschaft gegenüber stehen würden, wo
man Bedingungen vorschreiben kann, sondern wir haben
Kostenersparnisse in Berücksichtigung zu ziehen, weil ein Ausfall
der Rente aus der Tasche der Steuerpflichtigen gedeckt werden
muß. Es ist nicht gleichgültig, ob man so oder so verfahre,
ob man Fr. IM,à mehr oder weniger ausgebe; jeder Centime,
der mehr ausgegeben wird, als die Rente erträgt, muß durch
die Staatsbürger gedeckt werden. Von diesen Gesichtspunkten
aus werde ich die vorliegende Frage beleuchten. WaS die
Kosten betrifft, so haben wir verschiedene Voranschläge. Nach
der Berechnung des Herrn Gränicher kostet die Linie über
Bußwyl Fr. 1,500,000 mehr als diejenige über Aarberg; nach
einem zweiten Voranschlag«, nämlich nach der letzten Berechnung

der Erperten, würden beide gleich viel kosten, und in



einem dritten Gutachten, in demjenigen des Herrn La Nicca,
ist nichts Bestimmtes ausgesprochen. Nun sage ich aber:
abgesehen von allen diesen Differenzen, auf die ich später
zurückkommen werde, scheint es mir von vornherein, die Linie über
Aarberg sei die wohlfeilste, denn die niedrigste Tarirung der
Bußwyl-Linie kommt gleich hoch zu stehen, wie die Aarberg-
Linie. Letztere aber ist 6 Kilometer länger, und berechnet man
den Kilometer zu Fr. 2VV,VVV, so kommt die Linie über Aarberg
um Fr. t,2vv,vvv billiger zu stehen als die andere. Man sagt
freilich, es komme doch auf daS Gleiche heraus, man habe
auf der Bußwyl-Linie geringere Betriebskosten. Aber eine
Eisenbahn, welche den Kanton in einer größern Länge durchzieht

und nicht mehr kostet als eine kürzere Linie, vermittelt
den Verkehr einer größern Bevölkerung als die kürzere Linie,
welche gleich viel kostet; daher ist die erste eigentlich die
wohlfeilere. Ueberdieß habe ich die innigste Ueberzeugung, daß die

von den Erperlen aufgestellte Kostenberechnung für die Bußwyl-
Linie, die uns heute mitgetheilt wurde, unrichtig und ungenügend

ist; ferner ist es meine innigste Ueberzeugung, daß wir
durch den Aarübergang bei Bußwyl für alle Zeiten uns Lasten
aufbürde» würden, die uns durch die Aarberg-Linie nicht
entstehen. Man wird mir sagen: du bist nicht Ingenieur, was
willst du Berechnungen aufstellen? Ich halte mich in dieser
Beziehung an Thatsachen und hebe vorerst deren zwei hervor.
Die Ingenieure, welche die Expertise vornahmen, schlagen die
Kosten der BerstcherungSbauten an der Aare auf Fr. 35V,VVV
an, unser Ingenieur dcS Wasserbaues dagegen sagt, nein, sie

kosten Fr. à,VOl) ; also haben Sie schon einen Unterschied
von Fr. lvv.vvv. Die Experten sagen ferner, sie verlangen
bloß VcrsicherungSbauten auf einer Strecke von 2VVV Fuß
aufwärts und 5VV Fuß abwärtS; das genüge, und man habe
dafür also nur Fr. 35V,VVV zu verwenden. Die Experten haben
aber einen sehr wesentlichen Punkt für wettere VcrsicherungSbauten,

die sehr nothwendig sind, ganz außer Acht gelassen,
den Umstand nämlich, daß oberhalb der von ihnen bezeichneten
Strecke von 2VVV Fuß die Eisenbahn eine ganze Viertelstunde
durch den Aaregrund geht. Herr Gränicher zog eine einfache
Erdauffüllung in Betracht, indem er die Eindämmung der Aare
beim sogenannten Fenchcrndurchstich berechnete, deren Kosten
in der Summe von Fr. t,925,1vv begriffen sind. DaS haben
die Herren vollständig übersehen und lassen die eine Viertelstunde

lang durch daö Aarebett gehende Bahn ganz unversichert.
Genügt eine einfache Erdaussüllung? Ich denke, man werde
für die Versicherung dieser Strecke auch noch einige hunderttausend

Fränklein hinzufügen müssen. DaS sind Thatsachen,
die Jeder, der an Ort und Stelle war, sehen konnte; übrigens
find sie auch auf der Karte zu sehen. Dazu kommt noch ein
dritter Umstand: wenn der Aarübergang bei Aarberg gewählt
wird, so haben wir keine Unterhaltungskosten mehr. Die
Eindämmung der Aare oberhalb dieser Ortschaft liegt bereits dem
Staate ob, und was unterhalb liegt, so hat Aarberg erklärt,
eS übernehme die Last; neue Werke sind keine nöthig. Bei
Bußwyl sind bedeutende neue Werke nothwendig, diese müssen

unterhalten werden; es ist daS keine Kleinigkeit, denn sie können
jedes Jahr weggerissen werden. Ich sah dort eine Schwelle,
die vorigen Winter mit großen Koken angelegt wurde;
gegenwärtig ist sie vom Wasser unterfressen. Auf meine Frage, wie tief
die unterwühlte Stelle sei, antwortete man mir, die Tiefe betrage
3(1—4V'. Unter solchen Umständen kann man lang schwellen.
Was diese Aarkorrektion kostet, daS ist eine andere Frage.
Oben wissen wir, woran wir sind, aber unten sind wir ganz
im Ungewissen. ES lohnt sich daher der Mühe, die Folgen im
Weitern in'S Auge zu fassen. Man beruhigte unS, namentlich
versuchte Herr Karrer durch Gutachten zu zeigen, daß auch
nicht die geringste Gefahr für die Zukunft entstehe; die Herren
Experten sagen es ja! WaS sagen sie? ES sei mir erlaubt,
etwaS näher darauf einzugehen. Die Einen schlagen das vor,
die Andern etwas Anderes. Die Herren Hartmann, Culmann
und Presset sagen: daS ist eine Sache, die sich schon
bewerkstelligen läßt; man dämmt die Aare ein, macht eine feste Brücke,
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dann ist es ganz gut, dann ist keine Korrektion nöthig. Herr
La Nieca dagegen sagt: nur das nicht, das wäre daS größte
Unglück; man lege ein Querdammwerk (Traversen) an und
baue nur eine provisorische Brücke, da in nächster Zeit die Aare
in den Bielersee geleitet werde. Herr Studer gibt zu, daß man
allerdings daS machen könne, dann brauche man einstweilen —
Herr Karrer hat daS nicht gut betont — keine Aarkorrektton.
Wenn man aber mit den Herren näher in die Sache eintritt,
so läuft ihre Argumentation da hinaus: ja, EtwaS muß
geschehen! Der Eine sagt, die Aare werde in den Bielersee
geleitet, dann genügeeincprovisorische Brücke einstweilen; dieAndern
sagen: das ist einstweilen nicht nöthig, man korrigirt nach und
nach, — korrigiren muß man. Aber Keiner sagt: wenn Ihr
diese Strecke von 2VVV Fuß aufwärts und 5VV Fuß abwärts
korrigirt, dann braucht Ihr nichts mehr zu machen; im
Gegentheil, Herr La Nicca erklärt unS: wenn Ihr daS machet,
so habt Ihr den ganzen Schwanz! Und die Herren, wenn
man näher mit ihnen eintritt, geben zu, daß es nicht ohne
Folgen bleiben werde. ES ist auch klar. Wenn man die Aare
an einer Stelle auf 2VVV Fuß eingedämmt hat, wird sie sich

an einem andern Orte wieder ausdehnen; sie stoßt auf einen
Schuttkegel, schwillt an, nimmt ihren Weg einfach durch die

Felder und frißt da ein. So geschah eS bei Lvß- Was war
die Folge? Daß der Fluß nun so abweicht, daß daS Fähr-
häuSchen auf der andern Seite steht. Bei Bußwyl machte man
auch Erfahrungen. Dort wendet sich die Aare auf die Seile
von Worden, geht dann wieder zurück, und auf der Stelle, wo
man die Brücke machen will, hat sie in das Land eingefressen.
So hauSt dieser Fluß da unten, und die nämlichen Erscheinungen

werden in den weiter unterhalb liegenden Gegenden
eintreten. So können wir sicher darauf zählen, daß, wenn wir
da einmal ein Stück Korrektion gemacht haben, wir die gleiche
Geschichte haben werden, wie setner Zeit zwischen Bern und
Thun, wo man auch eine halbe Korrektion unternommen hatte,
während jedeö Jahr Uebcrschwemmungew brachte und jeder
anstoßende Gütcrbesttzer vom Staate Entfchädigung forderte, so

daß dieser alljährlich seine Fr. 8V—9V,VVV hineinwerfen konnte
und nichts verrichtete. Dahin werden wir auch hier kommen,
und dagegen verwahren unS die Herren Experten gar nicht.
Sie legen uns ein „Wenn" und „Aber" vor, allein nirgends
geben sie uns eine bestimmte Zusicherung; sie sagen nur: eS

ist möglich, bet Bußwyl über die Aare zu gehen, ohne vor der

Hand eine Korrektion vorzunehmen; eS ist möglich, wenn man
hinreichende Schutzarbeiten ausführt. Damit ist denn auch

Herr Gränicher einverstanden. Man stellt die Sache irrig dar,
wenn man sagt, Herr Gränicher habe behauptet, das sei nicht
möglich; im Gegentheil, er gibt die Möglichkeit ebenfalls zu,
aber er fügt bei, sowie die Aare eingedämmt sei, werde sie

aufwärts und abwärts von den Schutzbauten in das Land cin-
fressen, dann komme man zu der allgemeinen Korrektion, und
„in diese Suppe" — um mich seiner Worte zu bedienen, —
sagte er, wolle er den Kanton Bern nicht hineinführen. Fragen
Sie Herrn Gränicher, er wird Ihnen sagen, man könne auch
durch den JenSberg bauen, eS brauche nur ein paar Millionen
mehr, um einen Tunnel von einer halben Stunde zu bauen.

Man braucht ihm nur zu sagen, man wolle dort hindurch, aber
er nimmt an, der Kanton Bern wolle nicht einer Caprice wegen
dort Millionen verlochcn. DaS im Allgemeinen. — Wenn ich

nun auf Einzelheiten des ErpertengutachtenS etwas näher
eintrete, so finde ich wirklich — ich will keinen Vorwurf machen,
ich weiß, daß ausgezeichnete Techniker als Experten berufen
wurden und ich kann mich mit ihnen in der Beurtheilung solcher

Fragen bei weitem nicht vergleichen, aber eS scheint mir doch,
eS sei hier von ihrer Seite nicht mit der Gründlichkeit zu Werke

gegangen worden, die wünschbar gewesen wäre. Ich habe
bereits bet der Konferenz mit den Herren auf diesen Umstand
aufmerksam gemacht. Sie verreisten hier um iv Uhr, um sich

auf Ort und Stelle zu begeben; sie kamen zuerst nach Aarberg,
dann nach Lyß. ES lag damals ein ungeheurer Nebel auf der »

Gegend, die Nacht rückte bereits heran, so daß man bet Büß-
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wyl nichts mehr genau sehen konnte. Das Stück namentlich,
wo die Bahn eine Viertelstunde weit durch den Aargund gehen

müßte, war gar nicht zu sehen. Schon diese Umstände lassen

nicht ein richtiges Gutachten erwarten. Auch im Gutachten
selbst fand ich nerschiedene Voraussetzungen, die mir aufgefallen
sind und die kaum darin ständen, wenn die Sache anders
behandelt worden wäre Herr Gränicher begleitete die Herren
und zeigte ihnen, was in der kurzen Zeit zu zeigen war; aber
bet der Detailberathung war Herr Gränicher nicht anwesend,
sondern man ließ den Herrn Wetli, den Urheber deS Bußwyl-
ProjekteS, kommen. Die Experten hörten ihn über seine Gründe
an und entließen ihn dann. Nachher kommt ein Mitglied deS

Direktoriums und führt Herrn Wetli zurück mit der Bemerkung,

eS sei ein Mißverständniß. Herr Wellt habe Sitz und
Stimme, wie die Erperten. Und Herr Wetli wirkte mit und
stimmte mit. DaS vernahm ich von Herrn Hartmann, der mir
sagte, es sei ihm sonderbar vorgekommen. Nun ist allerdings
ein Prozeß leicht zu gewinnen, wenn ein Advokat im Gerichte
fitzt. Herr Wetli half daS Gutachten genehmigen, bis von
verschiedener Seite Bemerkungen gemacht wurden. So lassen sich

manche Unrichtigkeiten erklären, namentlich auch der Punkt,
daß die Viertelstunde deS AargrundeS, über welchen die Eisen-
bahn gehen würde, unversichert wäre. DaS wäre nicht geschehen,

wenn Herr Gränicher anwesend gewesen wäre; man hat ihn
aber nicht einmal als berathendes Mitglied eingeladen. Man
behaupte«, die Aare habe in der fraglichen Gegend kein großes
Gefäll. Gerade daS Gegentheil ist der Fall; das Gefäll beträgt
b Vi°/oo, was sehr viel ist. Auch die Wassergrößen seien nicht
so gefährlich, sagt man. Aber die Erfahrung beweist das
Gegentheil. DaS Aarewasser bahnt sich nicht selten am Fuße des
JenSberges einen Weg in die Zihl, so daß die dortigen
Gemeinden in den Fall kommen, Sturm zu läuten, und nur mit
größter Noth die Gefahr abwenden können. Lassen Sie die
StaatSbahn dort hindurch gehen, dann wird man bald sagen,
der Staat soll die Ufer unterhalten. Ich begreife nicht, wie
man die Aare, nachdem sie die Saane und die Sense
aufgenommen, mit der Thur vergleichen kann, über die man ein
Brücklcin gebaut hat. Die Thur ist ein Flüßchen, wie die
Sense oder die Sulg, und keineswegs mit der Aare zu ver.
gleichen. Wenn man die Sache so auffaßt, wenn man von
solchen Suppositionen ausgeht, so begreife ich auch die Schlüsse.
Aber es liegen hier Thatsachen vor, die Jedermann im Kanton
Bern kennt. Man kann also mit Grund sagen, das Gutachten
sei nicht ganz zuverlässig. Herr La Nicca ist mit dem Aarübcr-
gang bei Bußwyl einverstanden, er sagt aber noch etwas ganz
Anderes. Was die andern Erperten als Heil deS Landes
verkünden, als das Wahre vorschlage», das verwirft er. Nur
keine theilweise Korrektion! sagt er, indem er nur eine
Eindämmung mittels Traversen vorschlägt. Die drei Erperten
beantragen eine definitive Brücke mit steinernen Pfeilern; Herr
La Nicca sagt: nur das nicht! und schlägt eine hölzerne Brücke
vor, in der Voraussetzung, daß die Aaare in den Bielersee
geleitet werde. Ich glaube, das Urtheil deS Herrn La Nicca sei
vollständig richtig. Wenn man in 10—15 Jahren diese Ab-
leitung der Aare ausführen will, dann ist die Idee deS Herrn
La Nicca richtig, dann kann man mittels einer provisorichen
Brücke bei Bußwyl über die Aare setzen, wie er will Aber
so lange man noch Bedenken gegen die Ausführung dieses Un-
ternehmdnS hat, glaube ich, man müsse diese zwei Projekte ge-
trennt erledigen, und bitte zu erwägen, daß die Herren Erperten,
sowie Herr Gränicher in diesem Punkte übereinstimmen. Sie
sagen in ihrem Gutachten: „Wird nun die Bedingung 1 (nämlich

daß die Ueberbrückung deS Stromes ohne übermäßige Kosten
so solid ausgeführt werde, um eine von den Wirkungen der
Hochwasser vollkommen unabhängigen und sichern Betrieb der
Bahn zu gewähren) besonders berücksichtigt, so würde die Bahn-
trace dadurch bestimmt, daß für den Aarübergang die günstigste
Baustelle gewählt wird, welche sich bei Aarberg an dem von
Ihrem Herrn Obertngenieur vorgeschlagenen Punkte befindet.
Wir verweisen auf die in seinem Berichte enthaltene Darstellung

der auch von unS anerkannten Vortheile, welche diese Baustelle
bildet." Also in dieser Beziehung sind alle Erperten einig, und
wenn Herr Karrer als neuer Obererperle kommt und eS bestreitet,
so muß ich einiges darauf erwiedern. Er sagt: wer garaniirt,
daß oberhalb Aarberg die Schwellen an der Aare erhalten
werden? Da antworte ich einfach: der Staat. Er hat dort die
Schwcllenpflicht; es fragt sich nur: soll er zu dieser Pflicht,
die er bereits vertragsmäßig hat, noch eine andere übernehmen?
Die Schwellenpflichl oberhalb Aarberg hat den Staat schon
genug gekostet, und eS haben bereits gerichtliche Auftritte
deßhalb stattgefunden. Herr Karrer behauptet, eS hätten auch
oberhalb Aarberg schon Ueberschwemmungen stattgefunden. Ja,
infolge Fahrlässigkeit von Seite des Staates; aber in letzter
Zeit wurden die nöthigen SichcrungSarbeiten gemacht, auch von
Seile der anstoßenden Gemeinden. Aarberg hat überdieß
abwärts korngirt und die ganze Aare eingedämmt bis zur Stelle,
wo die neue Brücke zu stehen käme. Infolge dessen hat die
Aare sich um 2—3' eingefreffen, so daß sie ein Bett hat, daS
bei der größten Wasscrgröße genügt, und daß man in dieser
Beziehung nichts zu riskiren hat. Man fragt ferner, wer dafür
garanlire, daß die Schwellenpflichl erfüllt werde. Dafür haben
wir Mittel. Wenn eine Gemeinde ein öffentliches Werk, dessen
Unterhalt ihr obliegt, nicht unterhält, so hat man ein Gesetz
über öffentliche Leistungen, nach welchem die nöthigen Arbeiten
«U, Kosten der Pflichtigen ausgeführt werden können. Bor
det Hand ist Aarberg noch solid genug dafür. Man sagt,
von Seite der Gemeinden Lyß und Bußwyl liegen ähnliche
Verpflichtungen vor. Prüfen wir dieselbett zuerst in
formeller Beziehung. Wie steht es da? ES sind Be-
schlüsse, die von zusammengetrommelten Versammlungen gestern
gefaßt wurden In Lyß z. B. wurde die Versammlung der
Gemeinde nicht einmal vom Regierungsstatthalter bewilligt;
der betreffende Beschluß müßte also unter allen Umständen kas-
strr werden; damit ist eS jedenfalls nichts. Man sagt serner,
die betreffenden Gemeinden wollen keine Reklamationen an den
Staat stellen, wenn später allfällig Ueberschwemmungen
eintreten sollten. DaS glaube ich schon. Die Gemeinden haben
ihre ReiSgründe; aber bei Einbrüchen und Ueberschwemmungen
dringt dann daS Wasser auf Privatland ein, und die
Partikularen sind eS dann, welche Entschädigung fordern werden.
Das hat der Staat bei der Aarkorrektion bei der Elfenau und
bei Selhofen erfahren. Man beruft sich auf die Erklärung
von Lyß und Bußwyl bezüglich der Abtretung von Land rc.
Da kann man sich schon großmüthig zeigen, man braucht sich

nicht zu sehr anzustrengen. Wenn man das hervorheben will,
so mache ich aufmerksam, baß Aarberg ungefähr den sechsten
Theil seines Gemeindegutes, was einer Summe von ungefähr
Fr. 60,000 gleichkommt, angeboten hat, — ein Opfer, welchem
gegenüber die Ueberlassung eines Stückes Aaregrund nicht in
Betracht kommen kann. Ich komme zu einem zweiten Haupt-
Punkte, zur Frage der Zeit. Nach meiner Ansicht ist eS von
größtem Interesse, daß eine solche Eisenbahn, wie die in Frage
stehende, möglichst schnell gebaut werde: erstens mit Rücksicht
darauf, daß man nicht immer den Umweg über Herzogenbuch-
see machen muß; zweitens daß die Einzahlungen bis Ende deS
künftigen JahreS berechnet sind und das Geld sonst brach lie-
gen würde. Der Herr Finanzdirektor hat Ihnen bereits
erklärt, daß für den Staat daraus eine Einbuße von ungefähr
Fr. 500,000 entstehen würde. Wenn Sie über Aarberg bauen,
so können Sie schneller fortbauen; die Widerlager und Fun-
dationen der Brücke können noch diesen Winter ausgeführt
werden. Bei Bußwyl ist eS nicht möglich. Ich mache auf-
merksam, daß die Aare dort einen ganz unregelmäßigen Lauf
hat, so daß man ihr zuerst wieder eine andere Richtung geben
und die nöthigen SicherungSbauten erstellen muß, bevor man
den Brückenbau beginnen kann. Ich sprach darüber mit dem
Herrn Obertngenieur, von dem ich weiß, daß er den Bau auS-
sichren wird, abgesehen davon, ob man diese oder jene Richtung
wähle., Er erklärte, trotz aller Mühe würde man bei Bußwyl
bis zum Frühjahr mit dem Schwellenwerke nicht fertig; eS



müßten Steinschwellen angelegt werden; nun fehle eS an
Steinen, man habe nicht einmal den nöthigen Verbindungsweg;

man hätte mit diesen Vorarbeiten den ganzen Winter zu
thun, erst im folgenden Winter könnte man an die Hauptarbeit

gehen. ES wäre also eine Verzögerung von einem Jahr
und für oen Staat eine Einbuße von Fr. 566,666. EnvUch
komme ich auf den letzten Punkt, auf die Rentabilität. In
dieser Beziehung erlaube ich mir zuerst eine Vorbemerkung. Es
gab allerdings eine Zeit, wo auch bâm Straßenbau die
Ansicht vorherrschte, die kürzeste Linie sei die beste, wie der Kaiser
von Rußland einst einen Streit zwischen dem Mlnister und
dem Ingenieur durch Anwendung des LmealS entschied. Aber
von dieser Theorie kam man längst zurück, nachdem man
gesehen, daß die größte Einnahme der Eisenbahnen vom
Lokalverkehr herkomme. Nicht die großen Transitlinien machen die

großen Einnahmen, diese konzentttren sich auf den Binnenverkehr

von 5—6 Stunden. Man fand eben, die Leute seien

nicht der Eisenbahnen wegen da, sondern die Eisenbahnen
wegen den Leuten Wenn man daher ohne großen Zeitverlust
eine volkreiche Gegend durch die Eisenbahn berühren kaun,
vorzugsweise wenn eS sich um eine Lokalbahn handelt, so soll
man eS nicht verweigern. Zum Belege dessen, waö lch soeben

sagte, brauche ich nicht wen zu gehen; ich berufe mich aus.die
Ecntralbahn. Sie erinnern sich noch Alle, daß man ansanglich

die Centraldahn förmlich zwingen mußte, wenn eS sich um
die Annäherung an eine Ortschaft handelte, die ihr Projekt
nicht gerade berührte; sie wollte nicht ganz nahe zu Langen-
that, nicht ganz nahe zu Herzogenbuchsee, eben so wenig zu
Burgdorf bauen. Endlich zwang man sie, und was ist daS

Ergebniß? Die Ceniralbahn hat erfahren, daß sie ihre
Haupteinnahme auf dem Lokalverkehr macht, daß dieser ungesähr
66 Prozent der Gesammteinnahme beträgt, namentlich insolge
der Wochenmärkte. Ich ließ mir von Mitgliedern des
Direktoriums dieser Gesellschaft wiederholt bestätigen, daß sie sich

nicht mehr zwingen lassen würden, die Bahn den betreffenden
Ortschaften nahe zu legen, sondern daß sie wahrscheinlich eine

Krümmung nicht scheuen würden, denselben noch näher zu kommen.

Allerdings müssen Gründe dafür vorliege», wenn man
so verfahren will. Vorerst dürfen die Kosten nicht zu hoch zu
stehen kommen. DaS geschieht im vorliegenden Falle nicht.
Es muß aber auch eine größere Rentabilität in Aussicht stehen.

In dieser Beziehung sagen die drei Erperlen in ihrem
Gutachten folgendes! „Unsere Ansicht geht aber dahin, daß dte
allgemeine Zugsrichtung der Bahnlinie Biel-Bern durch die

Baustelle der Aarbrücke nicht allein bedingt werben soll; denn
bei der hohen internationalen Bedeutung der in Frage stehenden

Bahn, und bei der Wichtigkeit, die bevölkerter?» Distrikte
der Gegend zwischen Lyß und Büren in den Rayon des Bahn.
vcrkehrS hereinzuziehen, darf die Bedingung t nicht allein
entscheiden." Mit andern Worten, man soll nicht bloß auf den
besten Aarübergang Rücksicht nehmen, sondern namentlich auch
die bevölkerteren Bezirke der Gegend in's Auge fassen. Damit
bin ich ganz einverstanden, aber damit nicht, wenn die Herren
die bevölkerteren Bezirke auf der Seite von Büren finden. Es
ist fatal, daß man hier im Rathsaal nicht einmal eine ordentliche

Bernerkarte hat; ich habe hier eine, aber sie ist etwas
vergilbt; indessen kenne ich die Gegend sonst. In Wahrheit
dient die Station Bußwyl unmittelbar einzig und allein der
Gemeinde Dteßbach, auf alles Wettere können Sie schlechterdings

nicht rechnen. Man könnte allfällig noch Büren in
Betracht ziehen, aber es ist bereits anderthalb Stunden von
Bußwyl entfernt; dageg-en beträgt die Entfernung von Büren
nach Pieterlen nur eine Stunde, und zwar eine kleine. Von
dieser Seite ist also kein großer Zufluß zu hoffen, im Gegentheil,

die Bewohner der dortigen Gegend haben näher zur
Centralbahn; daS werden mir die Herren Vertreter von Büren
zugeben. AuS lauter Patriotismus — fie sind zwar sehr

patriotisch—werden sie schwerlich nach Bußwyl gehen, um auf
vêr StaatSbahn zu fahren, wenn fie näher auf die Centraldahn

haben. Aehnltch verhält eS sich mit andern Ortschaften,
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die allfällig noch in Betracht kommen können, so daß ich die
Behauptung der Erperten nicht begreifen kann. Ich gehe noch
weiter und sage: die Station Bußwyl ist so unbedeutend, daß
sie durch die einzige Station Worbendad mehr als ausgewogen
wird. Zur Sommerzeit wird dieses Bad sehr stark besucht, ich
vergleiche Gränchen damit. Ueberdieß kommen noch andere
Gemeinden in Betracht, wie Worben, Jens u. s. w. Zudeà
ist Aarberg ein Amtssitz, eS bildet den Knotenpunkt für den
Verkehr der ganzen Gegend; nicht weniger als sechs Straßen
münden dort ein. Aarberg ist von einer Reihe bedeutender
Ortschaften umgeben, welche der Eisenbahn einen verächtlichen
Verkehr zuziehen werden. In einem entfernter» Kreise kommen
die Gemeinden am See und in der Richtung nach dem Mur-
tengebiet. Aarberg hat auch einen starken Wochenmarkr, und
wenn die Eisenbahn dorthin fuhrt, so wird eS der Vormarkt
für den Jura, der seine Lebensrnittel vorzüglich aus dieser
Gegend bezieht, und zwar in dem Maße, daß sie dort vom HauS
hinweg theurer oder eben so theuer sind, wie hier auf dem
Markte, Allerdings wird Biel infolge dessen etwas leiden,
aber eS ist immerhin eine bedeutende Ortschaft, und wird eö
mit Rücksicht auf seine Mitschwester Aarberg gerne verschmerzen;

für die Eisenbahn jedoch ist dieser Punkt von der größten
Bedeutung. Wir erhalten also in dieser Richtung bei den

gleichen Baukosten einen bedeutendern Verkehrszufluß; eine
bedeutend größere Rentabilität durch Beiziehung eines ganzen
Bezirks, ver sonst außer dem Bahnrayon wäre. Man sagt
freilich, die Leute kämen gleich. Das ist aber nicht der Fall;
wenn man eine Ortschaft um eine Stunde nnd mehr umgeht,
so ist die Entfernung zu groß. Aarberg wird nur wesentlich
gewinnen und der StaatSbahn bedeutenden Verkehr zuführen,
wenn man in der Nähe der S'avt eine Station einrichtet. Ich
berufe mich auf die Erfahrungen, welche die Ceniralbahn hier
gemacht hat. Als der Bahnhof noch auf dem Wylerfeld stand,

war die Sache neu, und man hätte deßhalb eine größere
Theilnahme von Seile der Bevölkerung erwarten können; aber beim
schlechten Wetter gehl man nicht weiter, als man muß. Schon
im ersten Jahre, als der Bahnhof in der Stadt war, betrug
der Verkehr mehr als das Doppelke von früher. Dte Loge des
Bahnhofes ist daher keineswegs bedeutungslos. Man kann
aber nicht nur auf die angedeuteten Ortschaften rechnen,
sondern der Verkehr aus einem weitern Kreise zieht sich bei Aarberg

zusammen, und daraus entsteht eine größere Frequenz der
Bahn. Diese Erscheinung zeigt sich bei allen Hauprstationen
der Centralbahn, wie bei Langenthal, Burgdorf, Herzogenbuchsee.
Befindet sich dagegen die Station nicht am Hauptorle, dann
steht man ein miserables Verhältniß; selten steigt Jemand ein und
aus. Sie werden die nämliche Erfahrung mache», wenn Sie
bei Bußwyl über die Aare gehen. Allein man stützt sich darauf,
daß in der Gegend von Bußwyl die Bevölkerung größer sei,
ebenso daS Steuerverhältniß als in der Richtung von Aarberg.
Das ist richtig und nicht richtig. Richtig ist eS, wenn man
eS auf die Bahnstunde vertheilt; aber die Gesammibevölkerung
auf der Aarberg-Linie ist bedeutend größer, ebenso die von
derselben getragene Steuer; zudem sind die VerkehrSverhältnisse,
wie gezeigt worden, wett günstiger als auf der Bußwyl-Linie.
Ich komme hier noch aus einen andern Einwurf, Man sagt
nämlich, wenn man Wer Aarberg baue, so seien die Betriebskosten

bedeutend größer als über Bußwyl; namentlich Herr
La Ntcca betont diesen Punkt, indem er die Betriebskosten auf
Fr. 14,066 per Kilometer anschlägt. Hierin, glaube ich, irrt
man sich. Die Betriebskosten kommen hier nicht so hoch zu
stehen, wie bei andern Eisenbahnen; sie werden ungefähr auf
Fr. 9—16,066 per Kilometer anzuschlagen sein. Dieser Punkr
wurde früher bereits erörtert, und wenn ich nicht irre, so hat
Ihre Kommission die Kosten deS Betriebs auf Fr. 8—11,666
angeschlagen. Dazu kommt die größere Einnahme, und diese

ist um so mehr in Anschlag zu bringen, als man rechnen kann,
daß der Umweg von Stunden über Aarberg mit Rücksicht

<t«f die Anlage der Bahn nicht einen Rappen mehr kostet als
die andere Linie. Es ist eine Linie, die sich unter allen Um-
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ständen rcntiren wird. Ein weiterer Einwurf geht dahin: ja,
wenn man die Bahn so verlängere, wie wolle man vann mit
der Ceniralbahn konkurriren; dann fahre man lieber über Her-
zogenbuchsee. Ich habe mich in dieser Beziehung wieder mit
Zahlen versehen. Die Entfernung von Viel über Herzogen-
buchsee nach Bern beträgt 266,666 Fuß (laut Berechnung der

Ceniralbahn), die Entfernung von Bern über Aarberg nach Biel
nur 133,136 Fuß, also ist die letztere Linie um 126,864 Fuß
oder 7—8 Stunden kürzer als die erstere; die Differenz beträgt
also ungefähr die Hälfte. Glauben Sie nun an eine große

Gefahr, von der Centralbahn in jener Richtung überflügelt zu
werden? Wenn Sie das annehmen, dann hätte der Staat
besser gethan, den Eisenbahnbau aufzugeben. ES spricht aber
die Thaisache in den Zahlen, die ich soeben angeführt, dagegen.
Nicht groß wird der Unterschied für die Solothurner sein, diese

werden die Wahl haben, je nachdem sie da od.r dort Geschäfte
haben Ich glaube nun sowohl mit Rücksicht auf Kosten-
ersparniß und die Zeit der Ausführung als auf die Rentabilität
der Bahn verdiene das Projekt Bern-Lyß-Aarberg den Borzug.
Nun macht man noch zwei Haupteinwürfe gellend Borerü
sagt man — namentlich die Jurasster: wie könnet Ihr uns zu-
muthen, Aarberg zulieb einen Umweg von ^ Stunden zu
machen und ein solches Opfer zu bringen, das Herr Revel
auf Fr. 106,666 anschlägt? Ich sage vorerst den Herren Ju-
rassiern : wir muthen ihnen da kein Opfer zu, sondern ich glaube
umgekehrt, diejenigen, die heute davor warnen, daß man sich

nicht auf ein ungewisses Gebiet begebe, — „in diese Suppe,"
wie Herr Gränicher sagte —, die meine» eS besser mit der Zu-'
kunst einer jurassischen Eisenbahn als die, welche gerade die

kürzeste Linie um jeden Prei5 wollen. Der Kanton Bern macht
gegenwärtig seinen Lehrplctz im Etsenbahnbau. Wenn er
denselben so macht, daß eS ordentlich geht, wenn man bei der

Anlage der Bahn sparsam zu Werke geht und aus deren
Rentabilität etwas Rücksicht nimmt, so werden die Leute am Ende
sehen, daß die Sache nicht so schlimm kommt, wie man
befürchtete; man wird finden, man könne etwas Weiteres lhun.
Aber wenn wir die Suppe zum BorauS versalzen, wenn am
Eisenbahnbau ein Schwänzchen hängt, wie die Aarkorrekrion
oder gar die Seelandentsumpfung, gegen die ich durchaus nicht
bin, aber wenn man dieß Alles aus den Eisenbahnkonto tragen
will, — dann heißt es: das ist eine schlechte Spekulation des

Staates, er machr schlechte Geschäfte damit. Dann mögen die

Jurassier schauen, wie eS mit der SlaaiSbetheiligung für sie

stehe. Nun glaube ich aber nicht, daß die Mehrausgabe für
die dortige Bevölkerung eine Differenz von Fr. 166,666
ausmache; so stark ist sie nicht. Denn vorerst muß man zugeben,
daß nicht nur die Jurasster auf vieser Bahn fahren, sondern
auch Leute von den obern Gegenden, wahrscheinlich noch mehr
als die 86,666 Jurassier, von denen man spricht. DaS
vertheilt sich, und wenn man allfällig auch etwas mehr zahlt, so

macht sich dieß immer noch weniger fühlbar, als wenn die

Bahn nicht rentirt und durch die Vermögenssteuer die Lücke

ausgefüllt werben muß. Herr Revel soll eS machen, wie ich:
wenn ich nicht gern viel zahle, so fahre ich dritte Klasse.
Uebrigens ist da leicht zu helfen. Es handelt sich nicht darum,
eine Eisenbahnkonzcssion zu geben, sondern wir bleiben immerhin
Meister über die Bahn, und wenn wir finden, die Bahn rentire
sich ohnehin, es sei unbillig, daß man für den Umweg von
V4 Stunden zahlen lasse, so berechne man sie einfach nicht.
Das ist gar nicht unerhört, andere Gejellschaften machen eS

auch; so ließ die Centralbahn bei den direkten BilletS auf Biel
«ine beträchtliche Reduktion eintreten. Das Gleiche kann man
hier auch machen. So arg, daß die Bevölkerung gerave ein
Opfer von Fr. 166,666 zu trage» hätte, ist eS also nicht, und
wenn man sagt, einzig der Jura werde für diesen Umweg von
einer Stunde so viel mehr bezahlen, dann ist eS eine
ausgezeichnete Bahn mit sehr bedeutender Frequenz. Ihre Länge
beträgt ungefähr 8 Stunden, wir hätten also nach dieser
Behauptung vom Jura einen Ertrag von ungefähr Fr. 866,666
zu erwarten; dann kommt der alte Kanton, den man unter der

gleichen Voraussetzung wohl auf Fr. 860,060 anschlagen kann;
wir hätten also Fr. 1,606,666 und dazu erst noch den
Lokalverkehr, so daß der Ertrag vielleicht 2 Millionen Franken
ausmachen würde, während die Betriebskosten auf die ganze Länge
ver Bahn etwa Fr. 466—566,666 betragen, so daß man einen
Reinertrag von ungefähr l'/z Millionen hätte. Wenn das
richtig ist, so kann man den Jurassiern die fraglichen Franken
166,666 wohl schenken. Ein Hauptgespenst, das man in den
Vordergrund stellte, ist das, daß man sagt: wenn man über
Aarberg baue, Vann rufe man der krîmco-suisse zu einem
direkten Anschlusse. Ich will nicht bestretten, daß die Zeit
kommen könne, wo die kranco-suisse eine nähere Verbindung
mit Bern suchen werde. Es kommt nur darauf an, ob die
Verbindung zwischen Paris und Bern wirklich die Bedeutung
habe, daß eS sich der Mühe lohne, einen nähern Weg, und
zwar bedeutend näher, zu suchen. Sobald das der Fall ist, so
sage ich: diese direkte Verbindung wird kommen, Sie mögen
über Aarberg oder Bußwyl bauen, denn wenn man weiß, daß
hinter der ^rsnco-suisse eine Gesellschaft steht, wie die
Gesellschaft der Uaris-IVIeckiterrannee, die ein Kapital von 866 bis
1666 Millionen in ihren Unternehmen hat, so wird eS ihr nicht
darauf ankommen, eine Aarbrücke mehr oder weniger zu bauen,
um die kürzeste Verbindung mit Bern zu suchen. Anders verhält

eS sich mit Rücksicht auf die Wünschbarkeit und auf den
Anschluß bei Aarberg, wo die franco-suisse immerhin auf die
Verbindung mit der StaatSbahn warten müßte. Wenn also
die franco-suisse eine direkte Verbindung mit Bern sucht, so

wird sie weder über Aarberg noch über Lyß bauen. Was hätte
sie damit gewonnen? Sie kann uns nie zwingen, Schnellzüge
,n ihrem Interesse einzuführen, und sie würde in diesem Falle
ein ganz anderes Projekt ausführen und auf dem linke» Aareufer

durch den Bremgartenwald nach Bern zu kommen suchen,

wo sie selbstständig wäre und wir sie nicht geniren könnten
Dieser Einwurf ist also vollständig unhaltbar. Zum Schluß
erlaube ich nur bloß noch eine Bemerkung bezüglich des von
Herrn Retchenbach gestellten Antrages. Er scheint den Umweg
über Aarberg bedeutend zu scheuen, dagegen will er über Schönbühl.

DaS wäre auch eine Gegend. Dort haben wir nichts
zu suchen, denn dort ist die Centralbahn; wir verlieren aber
die Station Münchenbuchsee. Es wäre ferner ein Umweg von
13,666 Fuß, ungefähr eine Stunde. Dazu käme die Rücksicht

auf die große internationale Linie, von der man immer spricht;
die Züge der StaatSbahn müßten dann bet Schönbühl warten,
wie andere Züge jetzt bei Herzogenbuchsee warten müssen. Ich
glaube kaum, daß Sie zu diesem Projekte handbieten werden.
Ich schließe mich einfach dem Antrage des RegierungSratheS an.

Revel erwiedert auf daS Votum des Vorredners berich-
tigungsweise, daß die Erperten selbst die jährliche Mehrausgabe
deS Publikums für den Umweg über Aarberg auf Fr. 116,145
veranschlagen, und fügt die Bemerkung bet, daß, wenn die

Ostwestbahngesellschaft die nöthigen Mittel gehabt hätte, die
Brücke über die Aare bei Bußwyl ohne irgend eine Widerrede
gebaut worden wäre, waS Herr Niggcler als gewesener Ver«
waltungSrath der Ostwestbahn wohl wisse.

Ntggeler erklärt,daß er als Mitglied des VerwaltungS-
rathes immer gegen den Aarübergang bet Bußwyl opponirt
habe.

Gfeller von Signau. Ich bin in einer Stellung bei der

Eisenbahnverwaltung, die ich weder gesucht noch gewünscht
habe; ich hätte gewünscht, daß man Jemanden dazu wählen
würde, der mehr geleistet hat als ich. Nun bin ich als fünftes
Rad am Wagen ver bernischcn Eisenbahnverwaltung ernannt
worden, und Sie werden daher nicht viel erwarten. Indessen
habe ich die Stellung übernommen, und werde in derselben
treu dem geschwornen Eibe so handeln, wie eS nach meiner
Ansicht daS Wohl deS KantonS erfordert. Bevor ich die
Gründe anführe, warum ich zu den Anträgen der Regierung



stimme, schicke ich eine Erklärung voraus, die Erklärung nämlich,
daß ich zwischen einer Eisenbahn und einer Entsumpfung
unterscheiden, diese beiden Fragen nicht vermengen möchte, und
wenn einmal die große Frage der Entsumpfung hier vorkommt,
daß ich beistehen werde, wo ich kann, und daß ich vor einem
großen Opfer nicht zurückschrecken werde. Ich werde dazu
stimmen, daß der Kanton Bern nach seinen Kräften, daß auch
die Eidgenossenschaft beitrage, und ich nehme den Vorwurf nie
und nimmer an, als würde ich, nachdem das Emmenthal etwas,
daS eS verlangt, erhalten hat, den Satisfait spielen. Nein,
nie und nimmer. Warum ich zu dem Glauben kam, eS sei

nicht gut, wenn wir über Bußwyl gehen, liegt darin: wir
haben ein Gutachten von unserm Ingenieur der StaatSbahn,
damit ist der ganze RegierungSraih einverstanden; das
Gutachten wurde nach Verlauf mehrerer Monate gemacht, nicht
nur an einem Tage; eS wurde reiflich überlegt und endlich so

abgegeben, wie eS vorliegt. Ich lege auf dieses Gutachten
um so mehr Gewicht, weil der Verfasser für die Ausführung
der Arbeit nach meiner Ansicht verantwortlich ist oder sein soll.
Diesem Befinden gegenüber haben wir ein Befinden mehrerer
Ingenieurs, die man in aller Eile hieher berief. Ich will
ihnen keineswegs zu nahe treten, aber sie mögen sagen, was
sie wollen, so können sie mir den Glauben nicht nehmen, daß
ein Aarübcrgang ohne Korrektion deS Flusses, mehr oder
weniger, unmöglich sei. Wenn ich in dieser Sache, wo die Einen
so, die Andern ganz anders reden, etwas mißtrauisch werde, so
wird man eS mir um so mehr verzeihen, da Sie so eben hörten,
wie zwei der besten Fürsprecher unsers Kantons in ihren
Ansichten auseinandergehen, so wenig einig find als die Ingenieure.
Ich habe einige Gründe, die sich auf Erfahrung stützen. Schon
manchmal hörte ich, daß man uns hier vormalte, ein
Unternehmen koste nur so und so viel, und daß es dann ganz anders
herauskam. Ich will nur einige Beispiele anführen. Ich
erinnere an die Zeit, wo die Brünigstraße hier zu Stande kam;
damals äußerte ich Zweifel darüber, daß der Vortheil den Kosten
entsprechen werde. Diese wurden auf etwa Fr. 100,000
veranschlagt. WaS kostet nun dieser Straßenbau? Ueber Franken
300,000. Die Kosten der Bielersee-Straße wurden seiner Zeit
auf nicht mehr als Fr. 80-90.000 devtsirt; nach der StaatS-
rechnung kostet dieselbe nahezu Fr. 900,000. WaS kostete die
Engestraße? DaS Doppelte des Devis. Und wie ging eS der
Ostwestbahngesellschaft? Sie schlug ursprünglich die Kosten
per Kilometer auf Fr. 120,000 an, jetzt muß man zugestehen,
daß er in Wirklichkeit über Fr. 200,000 kostet. Wie ging eS

bei den Wasserbauten im Emmenthal? Dort kommt ein
polnischer Ingenieur, Herr Lelewel, der sagt, er wolle den

Eggiwylfuhrmann schon zur Vernunft bringen; der
Eggiwylfuhrmann aber verstand ihn nicht, weil er polnisch redete. Wenn
man dem Herrn Lelewel bemerkte, die polnischen Schwellen
taugen nicht, schnellte er Eine..«:, man sei kern Techniker.
Aber als der Eggiwylfuhrmann eines Morgens in Aufregung
die polnischen Schwellen angrännte und sie gar nicht achtete,
da stand eS anders. Man muß mit dem Eggiwylfuhrmann
eben emmenthalisch reden, nicht polnisch. Das Alles machte
mich stutzig, weil ich mit den Berechnungen deS Herrn Niggelcr
einig gehe und dafürhalte, daß sie der Wahrheit näher kommen.
Wie gesagt, ich möchte heute die Eisenbahnfrage nicht mit der
SeelandSentsumpfung vermischen. DaS ist der Hauptgrund,
warum ich nicht für das Trace über Bußwyl bin, sondern
lieber, obschon ungern, den Umweg über Aarberg machen will.
Ich habe aber noch andere Bedenken. Wir sind im Falle, bei

Bußwyl einen Aarübcrgang über ein Flußbett zu machen, daS

gegenmärtig über 3000' breit ist, und wenn kein Nebel auf
dem Thale liegt, so steht man eine halbe Stunde weit daS

gleiche Bett, das obenher gegen 4000' breit ist. Wenn da eine

Ueberbrückung der Aare stattfinden soll, so ist eS sonderbar, daß

man die näthigen Ufcrbauten nicht in Betracht zieht. Der
Bau käme in daS JnundationSgebiet zu stehen, und wir müßten
in Verbindung mit dem Eisenbahndamme vielleicht noch ein«
halbe Stunde weit kostspielige Schwellenbauten anlegen, wenn
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man nicht die ganze Thalfläche von Studen bis Aarberg der
Gefahr aussetzen will, in einen See verwandelt zu werden.
Man berief sich hier wiederholt darauf, die Ostwestbahngesell-
schast habe über Bußwyl bauen wollen; so eben geschah eS

von Herrn Revel. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo
man nicht so viel Gewicht daraus legte, was die Ostwestbahn
machte oder nicht, und muß gestehen, als ich an Ort und
Stelle war und vernahm, daß die Ostwcstbahn dort über die
Aare habe bauen wollen, da konnte ich mich deS Gedankens
nicht erwehren: wenn die Ostwestbahn bis Bußwyl aufrecht
gekommen wäre, so hätte sie dort Geltstag machen können.
Ich bin noch aus einem besondern Grunde gegen den dortigen
Aarübergang. Wie gesagt, eS reut mich AUeS nicht, wenn
man das großartige Werk der Entsumpfung ausführen kann,
wie eS zweckmäßig ist. ES ist aber nach dem AuSspruche deS

Herrn La Nicca alles Geld verloren, was wir bei Bußwyl
an die Aarkorrektion ausgeben. Denn darin sind Alle einig,
daß ohne Ableitung der Aare in den Bielersee keine gründliche
Korrektion möglich ist; dann sind die großen Kosten, die man
gehabt hat, unnütz. Ich will nicht länger aufhalten und stimme
mit voller Ueberzeugung zum Antrage deS OberingenteurS und
deS Regierungsrathes.

Sträub. Ich erlaube mir auch ein paar Worte und
frage: wo sind wir gestanden, als wir diese Linien der
Ostwestbahn gekauft haben? Welche Gründe, welche Interessen
hob man damals hervor? und was sagt man uns heule?
Wenn ich die frühern Berichte durchgehe, so finde ich, daß
man hervorhob, eS handle sich um eine internationale Linie
von großer Bedeutung für die Bundesstadt, für den Kanton;
man sagte, eS sei von großer Wichtigkeit, daß diese internationale

Linie in die Hände des Staates übergehe. Heul« sagt
man ganz etwas Anderes, heute handelt eS sich um eine Lv-
kallinie. In dieser Beziehung möchte ich Herrn Niggeler
namentlich daran erinnern, was er früher sagte, als eS sich um
den Ankauf der Linie handelte. Damals sprach er sich folgen,
dermaßen aus; „Von eminenter Wichtigkeit ist sodann die
Linie Bern-Viel sowohl für den Jura als für die Stadt Bern
und das Mittelland für den Absatz landwirthschaftlicher Produkte

in Gegenden, wo viel Industrie herrscht. Diese Linie ist
von großer Wichtigkeit für den Kanton in Verbindung mit
der Linie Bern-Thun. Roch größer wird ihre Bedeutung durch
die Forlsetzung von Verrières nach Paris." Man hatte also
damals im Auge, auch dem Jura entgegenzukommen und Herr
Niggeler war damit einverstanden. Nun frage ich: ist Einer
der Herren Iurasster heute gegen Bußwyl? Ist eine der

80,000 Seelen jurassischer Bevölkerung, welche den Kehr über

Aarberg machen will? Nein, und diese haben auch ein Recht.
Wenn man eine Lokallinte bauen will, dann fahre man über

Schönbühl nach Bü.:n, um die Interessen bedeutender

Ortschaften zu berücksichtigen, und von dort gegen das Murlen-
biet; dann wollen wir von der internationalen Wichtigkeit der

Bahn, von der man heute nicht gerne reden hört, abstrahiren.

Herr Niggeler sagt an einer andern Stelle: „Bern-Btel
vermittelt den Verkehr eines großen Landestheiles mit der Hauptstadt,

mit dem Jura, mit Neuenburg und der Franco-Suisse.
Günstiger als die Verhältnisse von Bern Thun gestalten sich

diejenigen von Bern-Biel schon deßhalb, weil bereits mehrere

Bahnlinien auf diese Bahn einmünden, und zwar mit einem

Verkehre aus größern Entfernungen. Durch die Fortsetzung

über Verrières erhält diese Linie eine internationale Bedeutung.«
DaS sagte Herr Niggelcr letzten Frühling. Wie steht eS nun
mit der VerrièreSbahn? Man sagt, sie werde im nächsten

Frühling eröffnet; dann erhält unsere Linie die internationale

Bedeutung. Es handelt sich für mich heute nur darum: soll

diese Linie den Hauptsaktor, den man uns bei deren Ankauf
vorgespiegelt hat, verloren geben? Soll man denselben

einbüßen? Sollen wir den Hauptgrund, der uns setner Zeit be,

wog, die Linie anzukaufen, mir nichts dir nichts aufgeben?

Man sagte, auf das Erpertengutachten könne man nicht so viel
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Gewicht legen, man habe sich schon oft bei Kostenberechnungen

geirrt. DaS ist wahr. Aber auch daS Befinden veS Herrn
Gränicher ist dasjenige eines Ingenieurs, der fünf andere gegen
sich hat. Ich glaube, was Herr La Nicca sagt, könne man
so gut glauben, als was ein Anderer sagt, der die Aare ein

halbes Jahr lang untersucht hat; er kennt die Aare besser, als
wir Alle, daher möchte ich solchen Einwendungen nicht zu

großes Gewicht beilegen. Man stellt den Umweg als nicht

groß dar, aber wenn man ihn vermeiden kann, so soll man,
namentlich wenn man die Konkurrenz gegenüber der Centralbahn

im Auge hat. Ich wollte auch nicht um jeden Preis
die kürzeste Linie annehmen, deßhalb wurde eine neue
Untersuchung veranstaltet, und wurden Männer beigezogen, denen

man Glauben schenken zu können glaubte. Was sagen sie?

Es sei gar nicht schwer, sondern sehr leicht, bei Bußwyl über
die Aare zu bauen, selbst mit Rücksicht auf die in Aussicht
stehende Juragewässerkorreklion. Ich komme zum Schlüsse.
Weil ich überzeugt war, daß man über Bußwyl mit geringern
Kosten bauen könne, stimmte ich zur Verschiebung; heute stimme

ich auS dem Grunde, weil ich den Experten Glaube» beimesse,

zum Vorschlage derselben.

Niggeler. Herr Sträub will mir Widerspruch
vorwerfen; ein solcher ist nicht vorhanden. Ich sagte früher
allerdings, durch die Verbindung mit Paris erhalte die in Frage
stehende Linie eine internationale Bedeutung. Heute stellte ich

Ihnen die Sache dar, wie sie zur Stunde beschaffen ist, indem
ich beifügte, daß der Umweg über Aarberg am Charakter der
Linie nichts ändere, weil die Differenz zwischen ihr und
derjenigen über Basel 66 Kilometer betrage; rechne man den Umweg

über Aarberg ab, so bleibe immer noch eine Differenz von
54 Kilometern, und mit Rücksicht hierauf bleibe der Charakter
der Linie der gleiche, ob diese Differenz bestehe oder nicht.

Kilt an, Baudirektor. Die Diskussion hat schon so lange
gedauert, daß Sie ohne Zweifel einigermaßen ermüdet sind;
ich habe daher nicht im Sinne, auf alle Details einzugehen,
welche die Linie Viel-Bern betreffen, sondern beschränke mich
auf die Frage veS AarübergangeS. Bei der frühern Berathung
erklärte ich, daß ich grundsätzlich für den Aarübergang bei

Aarberg sei, und zwar gestützt auf die Behauptung, daß eine

gründliche Aarkorrektion zwischen Aarberg und Bußwyl
nothwendig sei, um an letzterm Orte einen sichern Aarübergang zu
erhalten. Dieser Satz steht mit meiner persönlichen Ueberzeugung

vollkommen im Einklang. Nun wird man sagcn.daS sei

begreiflich, derjenige, der es behaupte, sei ein Aarberger. DaS
ist richtig, aber ich habe Aarberg schon in meiner Kindheit
verlassen; dagegen hätte ich, wenn man verwandtschaftliche
Verhältnisse in Betracht ziehen will, viel mehr Grund, eine
Linie zu begünstigen, welche die Ortschaftsinteressen von Büren
berücksichtigen würde. Aber weder daS Eine noch daS Andere
ist maßgebend, sondern einzig der Grund, der in den unabsehbaren

Konsequenzen liegt, welche für den Staat entstehen würden,

wenn ein unsicherer Aarübergang erstellt würde. DaS ist
der Grund, warum ich mit voller Ueberzeugung im RegterungS-
rathe beidemal für die Linie über Aarberg gestimmt habe. Nun
liegen zwei Gutachten vor, eines von den berufenen Erperten
und eines vom Oberingenieur der StaatSbahn. ES ist wirklich

eine etwas delikate und heikle Sache, in diese Gutachten
einzutreten, allein in meiner Stellung halte ich es für Pflicht,
dieselben etwas näher zu betrachten. Auch ich erkläre, daß ich
den hohen Ruf anerkenne, welchen die herbeigezogenen fremden
Techniker genießen; aber auch die allergelehrtesten und geschicktesten

Ingenieure können in einer solchen Frage Irrthümer be.
gehen, und wenn ich schon selber vom Fache bin, so höre ich
auch auf das Urtheil ganz schlichter Männer, welche die Natur

eines Flusses auS Erfahrung kennen. Man wird unwillkürlich

veranlaßt, die Grundgedanken der vorliegenden
Gutachten einiger Prüfung zu unterwerfen; ich bin so frei, dies
zu thun, und hoffe, man werde mich nicht ver Unbeschetdenheit

gegenüber den Herren Erperten beschuldigen. Als Hauptsatz
und Grundlage zur Beurcheilung dieser Frage stelle ich auf:
gehörige Kenntniß der Natur der Aare, deS Flusses, um dessen

Überschreitung es sich handelt. ES ist hier das gleiche
Verhältniß, wie bei menschlichen Krankheiten: dem Einen frommen

die verschriebenen Mittel, während sie dem Andern gar
nicht zuträglich wären. So ist eS auch bei der Behandlung
der Flüsse. Wir haben eine Menge Beispiele im Kanton, daß
Bausysteme, die bei einem Flusse sehr günstig gewirkt haben,
bei einem andern sehr schädlich wirkten. In den zwanziger
Jahren wurde an der Aare die Konstruktion von Steinschwellcn
zur Anwendung gebracht, aber sie bewährte sich nicht. Systeme,
die man für Uferschutzbauten zur Anwendung brachte, mußten
wieder aufgegeben werden. Dieselbe Erfahrung machte man
an der Simme und an andern Flüssen. Jeder Fluß erfordert
seine eigene Behandlung, und um diese zu kennen, muß man
sich jahrelang mit ihm beschäftigt haben, wenn man gründlich
den vorhandenen Uebelständen abhelfen will. WaS nun daS
Gutachten des Herrn Oberingenieurs der StaatSbahn betrifft,
so halte ich dafür, derselbe kenne die Bauten an der Aare und
die Art und Weise, wie sie ausgeführt werden müssen, indem
er, obschon nicht immer in Bern, früher als Oberingenieur im
Aargau auch mit der Aare zu thun hatte, und dort an vielen
Stellen ganz ähnliche Verhältnisse vorkommen, wie in unserm
Kantone. Wenn er nun behauptet, es könne nur dann ein
Aarübergang bei Bußwyl sicher erstellt werden, wenn eine

gründliche Korrektion der Aare stattfinde, so sage ich, ist er
nicht der einzige Ingenieur gegenüber den sieben andern, von
denen man hier sprach, sondern alle andern Ingenieure, die
sich seit Jahren mit der Aare beschäftigt haben, stimmen mit
ihm überein; so der jetzige Bezirksingenieur im Seeland, der
frühere Bezirksingenieur, der nun in Thun ist und sich noch
gestern in diesem Sinne ausgesprochen hat. Ich sprach auch
mit andern Ingenieuren unsers KantonS darüber, und sie
erklärten sich ebenfalls vollkommen einverstanden damit. ES ist
also nicht nur Einer, der es behauptet, sondern eS sind Mehrere,

und zwar Männer, die seil Jahren Gelegenheit hatten,
sich mit unsern Verhältnissen ganz vertraut zu machen. Nun
glaube ich, wenn diese Ingenieure schon nicht den ausgedehnten
Beruf haben, wie die Herren Erperten, so sei doch ihren
Erfahrungen einiger Glaube beizumessen. WaS sagt der schlichte
Mann, der seit vielen Jahren die Aare befährt, Herr Hirtcr,
der erste Schiffmeister des KantonS? Er erklärte mir, eS könne
bei Bußwyl kein sicherer Uebergang über die Aare erstellt wer-
ohne gründliche Korrektion derselben; er sei deßhalb auch für
die Linie über Aarberg. Das ist ein Mann, der die Aare als
Schiffer und Flößer seit fünfundzwanzig Jahren befährt und
sozusagen jedes Steinchen, jedes Löchlein, jedes Stäudchen an
diesem Flusse kennt, ein Mann, dessen Erfahrungen abschreckend

genug sind. Er erklärte auch, daß die Aare von einem Jahr
zum andern ihre Richtung ändert bei einer Bettbreite von 4666
Fuß, und wenn die Ostwestbahngesellschaft die projektirte Brücke
bei Bußwyl erstellt hätte, so würde sie jetzt neben der Aare
stehen. Endlich sagt er, die Aare mache binnen 24 Stunden
Aushöhlungen von 25 Fuß. Ein Ingenieur erklärte mir,
dieselben betragen bis 46 Fuß. Nun glaube ich, es sei dem Urtheil
aller dieser Männer auch einiges Gewicht beizulegen, sowohl
den Ingenieuren, als den Schiff- und Schwellenmeistern. Die
Herren Hartmann, Culmann und Presset stützen ihr Gutachten
hauptsächlich auf folgende Motive: sie stellen voran, daß die
Aare zwischen Aarberg und Dozigen ein sehr schwaches Gefäll
habe. In allen Berichten jedoch, die man früher über Aare-
und Juragewässerkorrektion erhielt, wird daS Gegentheil
behauptet; allerdings sei daS Gefäll dort nicht so stark, wie von
Dozigen abwärts, und das ist der Grund, warum bei dem
Zusammenfluß der Aare und der Zihl so viele Verheerungen
entstehen. Ferner wird behauptet, die Aare habe ein erhöhtes
Bett. ES ist allerdings richtig, daß daS an vielen Stellen der
Fall ist; aber die Frage der Geschiebsbewegung ist noch nicht
gelöst. ES giebt Techniker, welche behaupten, nicht die großen



GeschiebSbewegungen seien es, welche den unregelmäßigen Lauf
der Aare verursachen, sondern die große Breite des BeiteS
verursache denselben. Dafür sprechen allerdings gewisse
Thalsachen, namentlich der Umstand, daß man unterhalb Dozigen,
wo die Aare bedeutende Verheerungen macht, noch Ufer von
12—14 Fuß findet. Nun sagen die Herren Erperten, zur
Ueberbrückung der Aare bei Bußwyl sei eine gründliche
Korrektion derselben nicht nothwendig, sondern eS genügen gewisse

Sicherungsarbeiten, um die Brücke zu schützen; sie führen dann
an, daß eine Menge Brücken schon ausgeführt worden seien
ohne diese Flußkorrektion, überhaupt sei die Überschreitung der
Flüsse ein Akt der ältern Zeit, während das System der
Korrektionen der neuern Zeit angehöre. Das ist wahr. Man mußte
eben an sehr vielen Orten Flußkorrektionen machen und zwar
weit ausgedehnte, um den Uebergang zu sichern. Die Herren
Erperten führen zur Unterstützung ihrer Behauptung einige
Beispiele an; so die Rheinbrücke bei Ragaz; dort habe auch
keine Korrektion stattgesunden, und wenn ein Joch weggerissen
worden sei, so sei daS nicht den allgemeinen Dispositionen
zuzuschreiben, sondern der eigenthümlichen Konstruktion. Der
eigentliche Grund aber besteht wahrscheinlich darin, daß bedeutende

Auskolkungen stattgcfnnden haben. Auch die Brücke über
die Thur bei Heschikofen wurde als Beispiel angeführt. Mir
fiel eS auf, daß hiczu ein Fluß gewählt wurde, der mit der
Aare wenig Aehnlichkett, da derselbe eine geringere Menge
Wasser und eine geringere Breite hat. Auch von der Donau
ist im Erpertenberichte die Rede, von der eS heißt, eS hätten
an derselben beinahe noch keine Zerstörungen stattgefunden. Ich
glaube, wenn wir eine Eisenbahnbrücke zu bauen haben, so

sollen wir eine solche erstellen, daß niemals der Verkehr
gefährdet werde. Nun möchte ich fragen, wie eS sich mit dem
Bestände der angeführten Brücken verhalte. Die meisten dieser
Bauwerke bestehen nur seit 3—4 Jahren; es fragt sich daher,
ob eigentlich Hochwasser eingetreten seien oder nicht. Darüber
sprachen sich die Herren Erperten nicht aus, und ich glaube,
jener Fall trete an den fraglichen Orten eben nicht häufig ein.
Die Herren Erperten führten Betspiele an, die zur Unterstützung
ihrer Behauptung dienten; aber in der Schweiz lassen sich
Beispiele anführen, welche das Gegentheil beweisen. Ein solches
ereignete sich in Aarau. Dort bestanden früher mehrere Brücken,
von denen die eine nach der andern weggerissen wurde; man
hielt es fast für unmöglich, dort eine sichere Brücke zu erstellen
und fürchtete die großen Ausgaben. Während längerer Zeit
bestand nur ein Fahr, und doch mußte der Verkehr zwischen
der Stadt und der Umgegend vermittelt werden. Endlich führte
man eine Kettenbrücke aus, aber in Verbindung mit einer
großartigen Aarkorrcktion. Wir brauchen übrigens nicht über die
Grenze deS KantonS hinauszugehen, um ein solches Beispiel
zu suchen; wir finden ein solches bei Aarberg selber, in der
Mühlau, wo immer großartige Schwellenbauten gemacht werden

müssen und zwar zur Sicherung der unterhalb liegenden
Aarbrücke mehr als zur Sicherung der Ufer. Dennoch schließen
die Herren Erperten dahin, es sei keine gründliche Korrektion
der Aare nöthig, sondern nur Sicherungsarbeiten von 2333 Fuß
aufwärts und 533 Fuß abwärts. Der Herr Berichterstatter
machte Sie bereits aufmerksam auf diese etwas vage Bestimmung

der Distanz, und ich kann auch nicht begreifen, wie eine
Sicherung von ungefähr 2003 Fuß dort genügen soll. Machen
wir unS ein Bild von der Art und Weise, wie die Aare bei

Bußwyl überschritten werden soll. Nach dem Vorschlage der
Herren Erperten hätte die Brücke 4 Oeffnungen mit einer Ge-
sammtweite von 533 Fuß; nun aber ist die Breite des Aar-
betteS dort 3 —4333 Fuß stark; der Damm soll den Rest
desselben überschreiten. Stelle man sich nun vor, wenn die Aare
beim Fencherndurchstich oder oberhalb desselben sich über die
Ufer wirft oder an den Querdamm der Eisenbahn anprallt,
— wie soll dann die enorme Wassermaffe ablaufen? Ich kann
mir nur vorstellen, daß dabei eminente Zerstörungen vorkommen
und der Damm in keiner Weise sicher ist, daß die Verheerungen
bis zum JenSberg reichen werden. Man müßte also große
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Kanäle ziehen oder weitere Fluthöffnungen anbringen, die eher
einem Viadukt gleich sehen würden. Nun ist zu bemerken, daß
die Aare bei mittlerem Wasserstande keine Breite von 5—633
Fuß hat, sondern ihre Nvrmalbreite beträgt nur 253 Fuß
Wie kann aber der Fluß ohne Korrektion in geschlossener Linie
gehalten werden, wenn eine Wassergröße eintritt? Die Ufer-
dämme wären im höchsten Grade gefährdet. Ich frage, ob nicht
schon solche Bauten an der Aare ausgeführt worden seien, die
zum Schutze einer Eisenbahn bestimmt waren? Ich erinnere
an den Brückenbau bei Kiesen, wo die Centralbahn einen Sckutz-
dämm baute, der bei einer Länge von 233 Fuß ungefähr
Fr. 133,333 kostete. Bereits im folgenden Jahre mußten wettere
Fr. 50,333 darauf verwendet werden, und zur Stunde ist der
Damm in einem solchen Zustande, daß weitere Schutzbauten
erstellt werden müssen. DaS ist ein schlagendes Beispiel, wie
gefährlich einzelne Bauten ohne ein geschlossenes System an
der Aare find. Die Herren Erperten äußerten Zweifel darüber,
daß die Aare sehr bedeutende Auskolkungen in kurzer Zeit mache;
sie sagen in ihrem Gutachten: „Eiserne Röhren, die auf pneu-
mallschem Wege eingetrieben würden, müßten gewählt werden,
wenn zu befürchten wäre, daß der Fluß Kolke von mehr als
15—23 Fuß Tiefe auSfräße. Dieß befürchten wir jedoch nicht,
trotzdem daß von 35 Fuß tiefen Kolken gesprochen wird, welche
unterhalb des oben erwähnten Faschinendammes, der den
Slromstrich gerade auf eine vorstehende Uferstrecke hinweist,
ausgehöhlt worden sein sollen." Aber auch hier haben Sie für
Befürchtungen, die von den Herren Erperten verneint werden,
wieder den auf die Erfahrung sich stützenden Beweis. Ich habe
mich bereits auf die Aussagen der kantonalen Ingenieure, deS
Herrn Schtffmeister Hirter, auf die Aussagen von Schwellen-
me,stern berufen, die bestimmt erklären, daß Auskolkungen von
25—43 Fuß stattgefunden haben, daß man keinen Augenblick
sicher sei, daß nicht bei Hochwassern der Verkehr gefährder
werde. Ich glaube daher, eS sei denn doch auch gegenüber
dem Gutachten der Herren Erperten um so mehr Gewicht aus
das Befinden der kantonalen Beamten zu legen, als sie mir
Thalsachen auftreten, die nicht widerlegt werden können Nun
könnte rch noch auf das Gutachten des Herrn La Nicca
eintreten, will aber kurz darüber hinweggehen. Wie Sie wissen,
zielt das Projekt des Herrn La Nicca für die Juragewässerkorrektion

hauptsächlich dahin, die Aare in den Bielersee zu
leiten, bei Aarberg blS zum Zusammenfluß mit der Zihl zwar
ein Flußbett bestehen zu lasse», aber ein beschränktes. Nun
muß ich wiederholen, daß wir in Bezug aus die Ausführung
der Juragewäfferkorrcktion noch total im Unklaren sind. Es
ist wahr, das Projekt des Herrn La Nicca ist als das
ausgedehnteste und gründlichste zu betrachten; aber seit seinem
Entstehen tauchten andere Projekte auf, namentlich eines, welches
die Tieferlegung deS Btelersee'S und die Korrektion der Aare
und der Zihl mit geringern Kosten bezweckt. Ein anderes
Projekt rührt von den Herren Werren und Rhode her, das
sogenannte Theilungsprojekt, nach welchem die eine Hälfte der
Aare in den Bielersee, die andere durch das bisherige Bett
geleitet werden soll. AuS diesen drei Projekten sehen Sie, daß
die Frage der Korrektion in technischer Beziehung noch gar nicht
gelöst ist, daß die Eidgenossenschaft nach reiflicher Prüfung
ebenso gut ein anderes Projekt annehmen könnte als dasjenige
deS Herrn La Nicca, dessen Kosten übrigens so bedeutend sind,
daß ich fürchte, eS könne nicht wohl zur Ausführung kommen.

Im Anfang waren dieselben zwar bloß auf 5>/z Millionen
veranschlagt, nach genauern Berechnungen aber stiegen sie auf
Fr. 8,633,333, und einige Jahre später wurde von anderer
Seite behauptet, dieses Projekt könne nicht unter 23 Millionen
ausgeführt werden. Wenn daS so ist — und die Wahrscheinlichkeit

spricht dafür wegen Veränderung der Verhältnisse —,
so könnte eS bis zur Ausführung deS Projektes noch geraume
Zeit gehen. Die Kosten eines andern Projektes werden auf
ungefähr 13 Millionen vevtsirt; würde man sich nur auf daS

Dringendste beschränken, so kämen dieselben aus Fr. 4,333,333
zu stehen. So viel ist sicher, daß wir auf den heutigen Tag
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nicht wissen nach welchem Projekte die Korrektion ausgeführt
wird. Daher sagt der Regierungsrath, der Uebergang über die

Aare sei nicht im Hinblick auf die Jmagewässerkorrektion,
sondern da zu erstellen wo er am sichersten ausgeführt werden
könne. Nun werden Sie begreifen, daß ich nach den
ausgesprochenen Bedenken meine Ansicht nicht ändern konnte, sondern
daß ich noch immer der Meinung bin, nur bei Aarberg könne
ein Aarübergang aus sichere Weise ausgeführt werden.
Erlauben Sie mir, noch eine kurze Parallele zu ziehen zwischen
der Stellung der berufenen Techniker und derjenigen dcS Ode»
ingénieurs der Staarsbahn. Die Herren Experten tragen
allerdings eine gewisse Verantwortlichkeit für die Rathschläge, die

sie machen; aber so wie das Befinden abgefaßt ist, schlagen sie

dieses oder jenes nur in bedingter Weise vor. Nun glaube ich,
die Verantwortlichkeit, die sie haben, sei nicht zu vergleichen mit
derjenigen dcS OberingenierS der Staatsbahn, welcher die

Angelegenheit monatelang überlegt und wohl überlegt hat, um
nicht dem Regierungsrathe ein Bahntracê zu empfehlen, daS

nicht vollständige Sicherheit gewährt. Machen Sie sich nun
seine Stellung klar, so werden Sie begreifen, daß er sich

zusammen nehmen mußte, um nicht etwas vorzuschlagen, für dessen

Ausführung er ein großes wissenschaftliches Interesse hätte.
Ich bin überzeugt, eS wäre Herrn Gränicher sehr angenehm
gewesen, wenn er einen Aarübergang hätte ausführen können,
der mit einer gründlichen Aarkorrektion verbunden gewesen wäre;
aber er erklärte, er wolle den Kanton Bern nicht in eine solche

Suppe hineinführen, indem er mit vollkommener Gewissenhaftigkeit

m Werke ging. Ich glaube, diese Handlungsiveise sei

zu achten und unter allen Umständen sei es besser, etwas
Sicheres einem zweifelhaften Aarübergange vorzuziehen. -
Noch ein Wort über die Aarkorrektion. Sie werden begreifen,
daß ich namentlich als Seeländer den innigsten Wunsch hege,
die Aarkorreklion einmal ausgeführt zu sehen, und ich hoffe,
es werde einmal die Zeit kommen, wo den Gemeinden geholfen
werden kann. Aber wie ich früher bemerkte, kann die Aarkorreklion,

wenn sie nicht zum Schutz eines Aarüberganges
ausgeführt werden muß, sondern sich auf das beschränken kann,
was Lanvwirthschafl und Uferschutz erfordern, viel wohlfeiler
ausgeführt werden, aber nicht in Verbindung mit der Eisenbahn;
es wäre ein höchst verfehltes AntezedenS, welches die bernische
StaatSbahn in allen Ländern und besonders in der Schweiz
in Mißkredit bringen würde, denn kein Land würde in einem
solchen Falle diesen Weg einschlagen. Ich sage also: ich will
auch die Aarkorreklion, aber nicht in Verbindung mit der Eisenbahn.

Hier haben wir nur die Interessen der Eisenbahn in'S
Auge zu fassen, nicht die Aarkorrektion. Wenn die Entsumpf-
ungsdirektion die letztere gehörig untersucht hat, dann wollen
wir auch diese Korrektion in'S Auge fassen. Man ist mit der
Aufnahme der Pläne beschäftigt und ich hoffe, es werde daraus
für die Gegend zwischen Aarberg und Büren ein wohlthätiges
Werk zu Stand« kommen.

Stockm ar. Ich kann nicht genug wiederholen, daß ich
so lange glaubte, man müsse über Aarberg gehen, als mir nur
der Bericht des OberingenieurS und derjenige des RegierungS«
xalhes bekannt war. Jetzt aber haben wir andere Akten; wir
besitzen zwei Berichte von Ingenieuren, die auch großes
Verdienst haben, und diese beiden Berichte sind dem Uebergang über
Bußwyl günstig. Welche Stellung nehmen nun wir Mitglieder
der Direktion ein? Wir befinden uns somit in Opposition mit
der Regierung, mit dem Oberingenieur und unsern beiden
Ersatzmännern. Für den Fall nun, daß die GroßrathSmehrheit
sich für die Linie über Aarberg aussprechen würde, werden wir
genöthigt fein, eine Linie auszuführen, die gegen unsere
Ueberzeugung ist; beschließt hingegen die Versammlung den Ueber«

gang über Bußwyl, und eS begegnet etwas Außerordentliches,
ein unvorhergesehener Unfall, so wird man zu uns kommen und
sagen, wir hätten diesen Uebergang gewollt, und man wird
dann die Schuld auf uns werfen. Dieß ist die schwierige
Stellung des Direktoriums, weiches eine Expertise verlangt und

erhalten hat und auS der Ferne ausgezeichnete Männer zur
Einvernahme ihrer Ansicht kommen ließ, um mit Sicherheit
arbeiten und seine Aufgabe auf fruchtbringende um den StaatS-
interessen entsprechende Weise lösen zu können. Was hat man
nun heute mit den Berichten dieser Experten gemacht, die unS
der Große Rath selbst zu berathen bevollmächtigte? Man hat
sie lächerlich gemacht, diese Berichte, und ihre Urheber wurden
behandelt, als wären sie ihrer Kenntniß baar. Und doch muß
das Direktorium sich zur Ausrechthaltung seiner Ansicht aus
sie stützen, und eS hat nur diese Berichte und den Ruf
derjenigen, die sie verfaßten, den Anträgen der Regierung
entgegenzusetzen, die durch den Oberingenieur und die beiden
Ersatzmänner des Direktoriums aufrecht gehalten werden. Indem
wir in diese Stellung, die bald gelöst sein wird, etngiengen,
haben wir gewissenhaft und mit der Ueberzeugung gehandelt,
daß die Expertenberichte Wahrheit enthalten und der Uebergang
über Bußwyl sich ohne Gefahr bewekstelligen könne. Man hat
gesagt, diese Berichte seien mit Hast abgefaßt worden, mit der
größten Oberflächlichkeit und bei Nachr! Warum hat man
aber den Ingenieurs nicht mehr Zeit gegönnt? Ich Halle eine
längere Verschiebung verlangt; man hat sie aber abgewiesen, und
behaupte», man müsse absolut die Arbeiten in der Äare während
des Winters beginnen, und eine längere Verschiebung könnte die

Eröffnung der Eisenbahn um ein Jahr verzögern. Auf dieses

enigegne ich, daß, wie eS sich darum handelt, eine ganze
Gegend zu befriedigen oder mißvergnügt zu machen, die ganze
Bevölkerung des Jura, man nicht um die Zeit markten solle, die

kürzer oder länger nöthig sein kann. Hat der Jura nicht für
alle großen finanziellen vom allen KantonStheil verlangten
Maßnahmen, und zwar mit Unetgennützigkeit, mitgestimmt?
Hat er nicht für Ablösung der Zehnten und Bodenztnse
mitgestimmt? Hat er nicht für die Gründung der Hypothekarkasse
mitgestimmt, die dem Oberlande zu gut kommt? Hat er nicht zum
Armengesetz gestimmt? und für die emmenthalische Eisenbahn?
Alle diese Maßnahmen haben die bernischen Finanzen beträchtlich

mitgenommen, ohne daß der Jura im geringsten davon
Nutzen gezogen hätte. Noch alle Jahre stimmte er ohne
Bemerkung zu Fr. 40-50,000 für Wasserbauten im alten Kanton,
die nothwendig, aber doch dem Jura fremd stud. Kurz gesagt,
der Jura ist stets bereit, großmüthig und ohne direkten Nutzen
für ihn AlleS zu gewähren, was dem alten Kanton nützlich ist.
Selbst in diesem Moment stimmt er zur Abschaffung der Ver«
einigungSurkunde, um AlleS wegzunehmen, was einer innigern
Annäherung zwischen den beiden Theilen der Repualik hinderlich

wäre, und da er nun Sie ersucht, die Eisenbahn, welche
ihn mit der Hauptstadt verbinden soll, nicht zu verderben, sie

nicht unnöthigerweise um 21,500 Fuß zu verlängern, und die
von Bern ohnehin entfernten Jurasster nicht zu nöthigen, bei

jeder Hin- und Herreise sieben Kilometer zu viel zu machen, —
haben Sie nun gar keine Rücksicht für ihn? Wenn Sie noch
nicht völlig überzeugt sind, ungeachtet der Erpertengutachten, daß
der Linie über Bußwyl der Vorzug gegeben werden soll, so

lassen Sie doch die Arbeiten zwischen Lyß und Stuben eingestellt,

wie ich eS bereits einmal verlangt habe, und ordnen Sie
erne neue Untersuchung an.

Herr Präsident. DaS ist ein Vorschlag, der aller
fernern Diskussion den Faden abschneidet. Vor Allem ist zu
entscheiden, ob man fortfahren wolle.

Herr Berichterstatter. Ich befinde mich hier
ungefähr in einer ähnlichen unangenehmen Stellung, wie Herr
Stockmar sie soeben schilderte. ES ist natürlich für die Regierung

und für die Eisenbahnkirektion, sofern diese noch forteristirt,
eine unangenehme Sache, dem Direktorium, mit dem man
zusammen arbeiten soll, gerade am ersten Tage als feindseliger
Bruder gegenüberzustehen. Nun glaube ich aber, man soll sich

durch diesen Eindruck des TageS nicht zu sehr beunruhigen
lassen. Die Regierung hat ihren Rapport gemacht und mußte
fich gefaßt machen, daß der Große Rath anders entscheid«, al»



fie vorgeschlagen, und dann hätte sie auch ungehalten werden
können. Plötzlich kommt eine andere Direktion» eS kommen
andere Ingenieure und Erperten, denen ich gerne das Feld
räume, ohne ein saureS Gesicht zu machen Wir werden mit
dem Direktorium nur fahren können, wenn wir uns gegenseitig
der GemüthSruhe befleißen. Ich halte dafür, der Fehler sei

nicht am Direktorium; vielleicht fehlten die Herren Erperten,
daß sie sich an den Termin des Großen Rathes hielten; aber
ich möchte ihnen auS ihrer Gefälligkeit keinen Vorwurf machen.
Auf der andern Seite bleibt eS, wie eS ist, daß daS Gutachten
vielleicht nicht mit der gehörigen Muße abgefaßt werden konnte.
Nun glaube ich, wir müssen miteinander auskommen, unS zu
nähern suchen, und das sollen wir mit gutem Willen können.

Herr Stockmar sagt aber etwas ganz AndererS, indem er
Vorwürfe macht, man berücksichtige den Jura nicht. DaS kann
ich ntcht hinnehmen; ein solcher Vorwurf ist ungerecht. Ich
frage: warum legten wir Werth darauf, die Linie Biel-Neuen-
stadt zu behalten? Hätten wir sie nicht schon längst der
Centralbahn abtreten können? Wir sagten aber: eS ist der Jura,
um dessen Willen wir diese Strecke erkaust und erprozedirt
haben, weil es der Schlüssel zum Jura ist. ES ist daher
unbillig, wenn man unS vorwirft, man berücksichtige den Jura
gar ntcht. Was war einer der Hauptgründe, warum wir die
Strecke Biel-Bern behalten wollten? Um dem Jura eine leichtere

Verbindung zu geben. Ich berufe mich atzf das, was ich
damals gesagt habe. Nun ist eS von Seite des Jura zu weit
gegangen, wenn er sagt, man dürfe nicht den geringsten Bogen
machen, wenn auch gewichtige Gründe vorliegen. Ich glaube,
immer auf die Interessen des Jura Bedacht zu nehmen, seien
die Herren da oder nicht; Rücksichten für ihn durchziehen meine
Gedanken im Eisenbahnwesen. Man muß die Sache nicht
übertreiben. Die Herren haben ganz Recht, »venn sie sagen, eS wäre
ihnen sehr lieb, wenn diese 7 Kilometer erspart werden
könnten; aber man mache nicht solche Vorwürfe, die in diesem

Maße ntcht gerechtfertigt sind. ES ist ganz richtig, daß
der Jura immer bereitwillig war mitzuwirken, wenn etwas
für den alten Kanton geschehen mußte; auf der andern
Seite aber muß man auch zugeben, daß eine öffentliche
Meinung für den Jura sich unter den Vertretern deS alten Kantons

gebildet hat; das sehen Sie auS Aeußerungen einzelner
Redner. Was den Antrag auf Verschiebung betrifft, so

befinde ich mich in der fatalsten Stellung. Natürlich dürfen wir
nicht mehr die gleichen Erperten berufen, denn daS versteht sich

von selbst, wenn man den Herren zwei Monate Zeit gibt, so

werden sie ihr erstes Gutachten unterstützen. Ich glaube aber,
wir sollten weiteres Aufsehen vermeiden. Wir würden unS
in der Schweiz nach und nach lächerlich machen, wenn wir
für dieses Bähnchen zwei- dreimal im Lande herum schicken

und einander dann noch in die Haare gerathen würden. Falle
der Entscheid so oder anders aus, — wir müssen eS unS
gefallen lassen. Herr Revel behandelte mich sozusagen als
komme insensé, meine Motivirung als amour propre. Im
ersten Augenblick machte eS mich ein wenig höhn; jetzt habe
ich eS längst vergessen. Verständige man sich daher!

Mit großer Mehrheit wird der Antrag auf Verschiebung
verworfen und Fortsetzung der Berathung beschlossen.

Friedli zu Friesenberg. Für den Fall, daß der Aarübergang

bei Bußwyl beschlossen werden sollte, stelle ich den Antrag,
die Kosten der mit dem Eisenbahnbau verbundenen KorrektionS-
und Sicherungsbauten nicht auf daS ordentliche Büdget zu
setzen, sondern auS dem Baukapital der Eisenbahn zu bestreiten.

Ich möchte mich nur verwahren, damit man nicht daS allgemeine
Büdget belaste.

Der Herr Präsident macht aufmerksam, daß eS sich

bloß um die Bestimmung deS Trace, nicht um die Belastung
des BüdgetS handle.

Tagblalt de« Großen Rathes tssl.

Herr Berichterstatter. Ich will Sie gar ntcht mehr
lange aufhalten; ich beschränke mich auf einen Hauptpunkt.
Herr Karrer erklärte, wenn er wüßte, daß es so komme, daß
man nach und nach, nur nicht plötzlich, in die Korrektion der
Aare hineingerathe, so würde er auch lieber für die Linie über
Aarberg stimmen, und da sind wir auf ganz gleichem Boden.
Er behauptet, das sei eben nicht der Fall, dafür habe er den
AuSspruch von sieben Technikern. Ich berufe mich gleichzeitig
auf deren Gutachten. Herr Karrer stützt sich zuerst auf Herrn
Studer, dessen schriftliche Erklärung ich umsonst suchte, wohl
aber hier ablesen hörte, und der erklärt: der Aarübergang bet

Bußwyl sei möglich ohne sofortige Korrektion. Das begreife
ich. Ebenso steht eS mit der Aussage des Herrn Oberingenieur
Ganguillet; auch da ist keineswegs die Konsequenz ausgeschlossen,
daß nicht Schutzarbeiten erstellt werden müssen, die weiter führen
werden. DaS Gutachten der Herren Erperten verlangt Kor-
rektionSarbeiten; es verlangt ferner, daß die Gemeinden schwellen,
und zwar ganz anders als bis jetzt; gleichwohl wird noch
Gefahr vorgesehen und bemerkt, dem Staate sei eS leicht, sich

durch Verträge mit den Gemeinden oder — mittels Gesetzen
sicher zu stellen. Wenn ich also sehe, daß überall die Korrekton
in Aussicht ist, so nehme ich noch die bisherige Erfahrung zu
Handen und frage, wie eS ferner kommen werde. So stehen
wir nun einander gegenüber. DaS ist die Schlußposttion:
Herr Karrer glaubt nicht, daß der Aarübergang bei Bußwyl
die Korrektion zur Folge habe, ich aber glaube eS. Dieß zu
entscheiden, sind die Herren hinlänglich edifizirt, so daß ich Sie
ermüden würde, wenn ich nur noch ein Wort weiter spräche.
Sie mögen daher entscheiden.

Abstimmung.
Für den Antrag des RegierungSratheS

(Aarberg-Tracö) mit oder ohne
Abänderung 1W Stimmen,

â Den Aarübergang bei Bußwyl 75 „
« den Antrag des Herrn Reichen bach Minderheit.

Schluß der Sitzung: 7^ Uhr Abends.

Berichtigung.
AuS Versehen erscheint das Verzeichniß der am 13.

Dezember abwesenden Mitglieder in den Verhandlungen vom 12.
d. M. und sind daher als anwesend zu notiren: die Herren
Bärtschi, Brand-Schmtd, Bürki, v. Büren, Bützberger, Burri,
Feller, Fischer, Ganguillet, Girard, GroSjean, Gyger, Kasser,

Lauterburg, Luginbühl, Manuel, Marquis, Marti, Niggeter,
Probst, Retchenbach, Frtedr.; Rohrer, Rostetet, RöthliSberger,
Jsaak; Schneeberger im Schweikhof, Schürch, Seßler, Steiner,
Samuel; Stooß, Stuber, Wagner und Wenger.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

tIS
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Fortsetzung der Büdgetberathung.

(Siehe Großrathsverhandlungen der siebenten Sitzung, Seite 442 hievor.)

Druchschnitt
der letzten 4 Jahre

l8S7-18«l>.
V Direktion der Erziehung.

2,675
5.395
1,946

89,120
22,915

55,242
1,257
8,539
2,838

21,500

6,110
9,060
6,012
6,500
8,081

41.265

276,471
15,608

21,970

3,519

9,850
19,492

17,521

23,399
12,706
5,662

994
12,676
2,360

813

1> Kosten des DirektorialbüreauS:
». Besoldung deS Sekretärs
b. Büreaukosten
c. Reisekosten und Taggelder der Prüfungskommission

2. Hochschule:
». Besoldungen der Professoren und Honorare der Dozenten
b. Subsidiaranstalten, nach Abzug der Einnahmen

3. KantonSschulen:
». Kantonsschule in Bern.

1) Litterar- und Realabtheilung ' Fr. 55,525
2) Elementarschule „ 1,403
3) Subsidiaranstalten, Unterhalt der Kantonsschule „ 9,380
4) Lchrerpensionen „ 2,580

b. KantonSschulc in Pruntrut, StaatSbeitrag

4. Sekundärschulen:
». Progymnasien:

1) in Thun
2) „ Viel
3) „ Burgdorf
4) „ Neuenstadl
5) „ DelSberg

b. Realschulen

5. Primärschulen:
». Die ordentlichen StaatSzulagen an die Lehrerbesoldungen
lz. Außerordentliche StaatSzulagen an die Lehrerbesoldungen zur Erreichung deS

gesetzlichen Minimums an unvermögliche Gemeinden (nach 8 15 deS Gesetzes

vom 7. Juni 1859)
c. Alterszulagen an Primarlehrer (nach § 16 deS Gesetzes vom 7. Juni 1859)
6. Besonderer StaatSbeitrag für gemeinschaftliche Oberschulen (nach § 6 deö

Gesetzes vom 1. Dezember 1860)
e. Beitrag an die Schullehrerkasse (nach § 31 deS Gesetzes vom 24. Juni 1856

und Beschluß des RegierungSratheS vom 2. Juli 1861)
k. Einmalige Unterstützungen an Lehrer und Schulen. Entschädigung für pro¬

visorischen Schuldienst und Kosten für Lehrmittel, Steuern an Bibliotheken,
Sänger- und Turnvereine

A. SchulhauSbausteuern
6. Mädchcnarbeiis. und Kleinkinderschulen

6. Schulinspektorate
7. Spezialanstalten:

». Seminar in Münchenbuchsee
6. „ „ Pruntrut
c. „ „ Hindelbank (für Lehrerinnen deS deutschen KantonS)
à. „ „ DelSberg (für Lehrerinnen des französischen KantonStheilS)
e. WiederholungS- und Fortbildungskurse in den Seminarien
k. Taubstummenanstalt in FrientSberg
g. Für Bildung taubstummer Mädchen

Fr.
»

3,000
6,000
1,500

Fr- 95,407
32,166

Fr

Fr-
»,

»
»,

»
»,

6,800
9.000
6,292
6,500
7,90»

61,231

Fr. 290,000

„ 40,000

„ 23,000

2,000

9,000

4,000
25,000
20,000

Fr. 10,500

127,573

68,893
25,000

93,893

96,723

Fr. 413,000

„ 19,700

Fr. 40,000

„ 17,500

»
»,

»,

»,

»,

6,000
8,000
3,000

15,000
2,400

8. Synodalkosten:
Taggelder, Druck-

Fr-

und Reisekosten

91,900

1,000
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Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. DaS
Budget der ErziehungSdirektion erscheint zwar bei Fr. 25,000
höher als letztes Jahr; indessen ist diese Mehrausgabe durch
das Gesetz und die Verhältnisse durchweg gerechtfertigt. Nur
bezüglich der Büreaukosten beantragt die StaalSwirthschaftS.
kommisston eine Herabsetzung um Fr. 600, entsprechend dem

vorjährigen Kredite. Eine wesentliche Vermehrung der
Ausgaben erscheint zunächst bei den Realschulen, deren Zahl von
Jahr zu Jahr vermehrt wird. Auch die ordentlichen StaatS-
zulagen an die Lehrerbesoldungen sind um Fr. 4000 erhöht, eine

Folge der Errichtung neuer Schulen und Anstellung neuer
Lehrer, obschon man nur auSgiebt, was unumgänglich
nothwendig ist. Die SchulhauSbausteuern erscheinen um Fr. 9000
erhöht. Der Herr Erziehungsdirektor erklärt nämlich, eS seien

bereits für Fr. 700,000 Schulhausbauten bewilligt, so daß der

gesetzliche Beitrag von 10°/o schon Fr. 70,000 betragen würde.
Wenn auch nicht diese ganze Summe im nächsten Jahre
ausgegeben werden muß, so find doch Fr. 25,000 nothwendig, um
den Bedürfnissen zu genügen. DaS Gesetz bestimmt den

Beilrag, den der Staat zu leisten hat.

Der Herr Berichterstatter der S t a a t S w i r t h s ch a ft S-

kommisston kellt einfach den Antrag, den Ansatz bei Ziff. 1,

litt, b (Büreaukosten) von Fr. 6000 auf Fr. 5400 herabzusetzen.

Ganguill et. Ich benutze diesen Anlaß, um einen

Antrag zu stellen, der nicht gerade auf das Büdget Bezug hat.
Ich möchte nämlich den Großen Rath aufmerksam machen, wie

fatal die hiesige Universität für junge Leute französischer Sprache
besetzt sei, da kein Lehrstuhl mehr für sie vorhanden ist. Die
jungen Leute auS dem Jura, welche studiren, müssen sich auf
andere Anstalten begeben, und was ist die Folge? WaS war
eS, das hervorragende Männer des neuen Landestheils dem

alten Kantone näher brachte? Erinnern Sie sich der Herren
Regierungspräsident Migy, alt Regierungsrath Morchard, der

Herren Oberrichter Gagnebin, Boivin, Garnier, — alle diese

Männer hatten daS Glück, hier die Vorlesungen eines tüchtigen
Professors anzuhören. Nun zwingen Sie die jungen Leute,
ihre Bildung anderwärts, namentlich in Frankreich, zu suchen.

Glauben Sie dadurch Bernergeist zu pflanzen? Um der
jurassischen Jugend Gelegenheit zu geben, daß sie hier ihre Studien
machen kann, stelle ich den Antrag, der Regierungsrath sei

eingeladen zu uniersuchen, wie die französischen Lehrstühle an der

Hochschule wieder besetzt werden können.

S t ockmar. Seit sehr langer Zeit wünschte man schon
eS möchten einige Professoren französischer Zunge an der
Universität Bern angestellt werden, wie es deren bei der Stiftung
dieser Anstalt gab. Ich will hier nicht untersuchen, ob Klagen
gegen sie eingelaufen sind, aber sicher ist, daß man das
Bedürfniß fühlt, an der Universität Bern Lehrstühle in französischer
Sprache zu haben. Ich reichte bezüglich dieser Angelegenheit
der Regierung einen bestimmten Antrag ein, der sich gedruckt
findet. ES ist nothwendig vorzüglich deßhalb, weil, wenn
unsere jungen Leute fortfahren, ihre Studien im Recht, der
Medizin und Theologie im Auslande zu machen, sie keine

schweizerischen Gesinnungen heimbringen; wir kennen die

Gesinnungen, die sie in ihr Vaterland zurückbringen. Anderseits
wäre es auch für die Zöglinge deutscher Sprache vortheilhaft,
Professoren in französischer Sprache anzuhören, sowie eS ein
Nutzen wäre für die französischen Studirenden, auch deutsche
Professoren anzuhören. Ich muß daher den gestellten Antrag
unterstützen, und möchte diese Frage dem Regierungsrath
zur Prüfung überweisen, damit er hinsichtlich dieser Sache die

nöthigen Maßregeln ergreife.

Ilr. Lehmann, Erziehungsdirektor. Ich widersetze mich
durchaus nicht, daß der Antrag deS Herrn Ganguillet erheblich
erklärt werde; im Gegentheil, ich bin sehr froh, wenn der

Hochschule ein Kredit für Anstellung französischer Professoren

eröffnet wird. Indessen glaube ich doch aufmerksam machen
zu sollen, daß gerade deßwegen, weil hier eine deutsche Hochschule

ist, seiner Zeit für jurassische Studirende 10 Stipendien
zu je Fr. 530 ausgesetzt wurden, die denn auch regelmäßig
geleistet werden. Damit wollte man dem Jura einen Ersatz
geben. Gleichwohl ist richtig, was von anderer Seite gesagt
wurde, daß nämlich junge Leute dadurch veranlaßt werden
können, an Orten zu studiren, wo die vaterländische Gesinnung
nicht so gepflegt werden kann, wie an einer schweizerischen
Hochschule. Ader Herr Ganguillet ist im Irrthum, wenn er
behauptet, die von ihm genannten Männer hätten in Bern ihre
Studien gemacht. Uebrigens liest Herr Professor Munzinger
französisches Recht und hat sich bereit erklärt, in französischer
Sprache zu lesen, aber wie es scheint, waren keine jungen Leute
aus dem Jura da, die es benutzen.

Bernard. Man findet im Büdget eine Summe von
Fr. 25,000 für die Kantonöschule in Pruntrut. Es find nun
Schwierigkeiten zwischen dem Burgerrath dieser Stadt und der
ErziehungSdirektion hinsichtlich dieser Schule eingetreten. Pruntrut

möchte gemäß der Vereinigungsurkunde sein Gymnasium
verwalten. Herr Stockmar hat bezüglich dieses Aktes, wie Sie
gehört, einen Anzug gestellt. Es wäre für den Jura von
größtem Interesse, zu wissen, wie es sich mit der Kantonöschule
hierin verhält; denn die Fr. 25,000 find beinahe ganz
weggeworfen, da die Schule nicht gedeiht. Wäre eS nicht möglich,
in dieser Hinsicht Verbesserungen einzuführen? Wenn Pruntrut
findet, seine Schule solle bleiben, waS sie vorher gewesen, so

lasse man eS geschehen und mache man kein böseS Blut.
Anderseits aber befinden wir Bewohner deS protestantischen Theils
uns in einer beklagenswerthen Stellung, wenn wir unsere
Kinder nach Pruntrut senden wollen. Mir scheint daher nöthig,
die Frage zu prüfen, ob man nicht eine einzige Kantonöschule
gründen könnte, die in Berr^ ihren Sitz hätte.

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Wenn
ich mich nicht gegen die Erheblichkeit deS von Herrn Ganguillet
gestellten Antrages ausspreche, so zweifle ich auf der andern
Seite, daß der Zweck erreicht werde, so lange Stipendien
ausbezahlt werden, denn die betreffenden jungen Leute würben eS

doch meistens vorziehen, französische Universitäten zu besuchen.
UebrigenS haben die Herren Jurassier hier Gelegenheit, deutsch

zu lernen, und ich mache aufmersam, daß zur Zeit, als Herr
Renaud Professor an der hiesigen Hochschule war, kein Jurassier
deßwegen hieher kam. Immerhin ist aber die Sache der
Untersuchung werth.

b st i m m m u n g:

Handmehr.Für die nicht bestrittenen Ansätze

„ „ von der Staa tS wirthschaft Skom-
ni t ssi o n beantragte Reduktion der Büreaukosten

Gr. Mehrheit.

„ den Antrag deS RegierungSratheS Minderheit.

„ „ „ „ Herrn Ganguillet Handmehr.

„ „ „ „ „ Bernard Minderheit.

Summe für die Direktion der Erziehung: Fr. 853,639.

Hier wird die Büdgetberatbung abgebrochen.
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Endliche Redaktion
der zweiten Berathung deS Gesetzes über die Or¬

ganisation, den Bestand und die Besoldung des
Landjägerkorps,

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen, laufenden Jahr¬
gang. Seite 361 u. ff)

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als
Berichterstatter. Die §8 1 und 2 bleiben unverändert. Bei 8 3 wird
nach dem Worte „mächtig" im zweitletzten Lemma eingeschaltet:
„und ledigen Standes " Damit ist nicht gesagt, daß die Landjäger

unter allen Umständen ledig sein müssen, § 4 bleibt
unverändert. Bei 8 5 wird nach dem Worte „Pension"
eingeschaltet : „nach den Bestimmungen des Reglements." Einem
zweiten Antrage dagegen, der erheblich erklärt wurde und dahin
ging, eine Dienstzeit von vier Jahren vorzuschreiben, ist in der
Redaktion nicht Rechnung getragen. Grundsäylich ließe sich

eine solche Bestimmung rechtfertigen, aber wenn ein Landjäger
(und diese Fälle sind nicht sehr häufig) Gelegenheit hat, in
bessere Verhältnisse zu kommen, so würde es als eine Härte
erscheinen, den Mann daran zu hindern. Deßhalb wird von
diesem Antrage abstrahirt. Die 88 6, 7 und 8 bleiben
unverändert. Im 8 9 werden die Worte „Montur- und" gestrichen,
da nach der neuen Organisation die Justizdirektion die Leitung
des Landjägerkorps ganz übernimmt und die ZeughauSverwal-
tung nur die Waffen zu liefern hat. Die 88 19, 11, 12 und
13 bleiben unverändert.

Alle diese Artikel werden nach Antrag des RegierungS-
rathes ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Herr Berichterstatter. Zu einer längern Diskusston
gab der § 14 Anlaß und auf den Antrag deS Hrn. Mühle-
thgler wurde beschlossen, den Sold der Gemeinen auf Fr. 2. 20
zu erhöhen. Ich unterzog mich dem Beschlusse deS Großen
Rathes, aber der RegierungSrath fand, der frühere Ansatz von
Fr. 2 sei beizubehalten, weil die Solverhöhung ohnehin eine

Mehrausgabe von Fr. 18—19,099 nach sich ziehe, und die

Landjäger durch ihren Bußenantheil, sowie durch die
eingeräumte Entschädigung bei Wohnungsänderungen und andere

Vortheile besser zu stehen kommen als früher.

Mühleth aler spricht sein Bedauern darüber aus, daß
man die Besoldung der Landjäger um 20 Rp. beschneiden will.
Von dem Grundsatze ausgehend, wenn man ein gutes
Landjägerkorps wolle, müsse man es auch recht bezahlen, nimmt
der Redner seinen frühern Antrag, den Sold der Gemeinen
auf Fr. 2. 20 zu erhöhen, wieder auf, um so mehr, als man
denselben keine Transportvergütung einräumen wollte.

Abstimmung.
Für einen TageSsold von Fr. 2. 29 59 Stimmen.

„ Fr. 2 43

Die 88 15, 16, 17, 18 und 19 werden nach Antrag deS

Herrn Berichterstatters ohne Einsprache genehmigt.

Bei 8 20 wird der 1. Januar 1862 als Termin deS

Inkrafttretens festgesetzt. '

Hierauf werden zwei Anzüge deS Herrn Dr. Schneider
und mehrerer anderer Mitglieder verlesen. Der erste schließt
folgendermaßen:

ES möchte der RegierungSrath eingeladen werden, mit
Beförderung dem Großen Rathe ein die Gesund h eitS«
Polizei regultrendeS Medizinalgesetz zur end.
lichen Berathung vorzulegen.

Der zweite Anzug schließt dahin:

Der RegierungSrath solle bei den Bundesbehörden die
geeigneten Schritte thun, um zu bewirken, daß der Bundesversammlung

gleichzeitig mit den Anträgen für die Betheiligung
bei der Korrektion deS Rheines und der Rhone auch solche für
die Betheiligung bet der Korrektion der
Juragewässer vorgelegt werden können.

Für die Mehrkosten der Strafanstalt in Bern im
Jahre 1861 beantragt der R e g i e r u n g s r a t h in
Uebereinstimmung mit der Direktion der Iu stiz und Polizei
die Bewilligung eines N achk r e d i t e s von Fr. 26,600 und
zwar aus den Einnahmenüberschüssen der vorigen Jahre.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als
Berichterstatter, erinnert den Großen Rath daran, daß er sich schon
bei Anlaß der Büdgelberathung der von der StaatSwirthfchaftS-
kommission vorgeschlagenen Herabsetzung der Ansätze der Strafanstalt

widersetzt habe, und macht die Versammlung aufmerksam,
daß es nur zum Nachtheile deS Staates gereichen könne, wenn
seine Anstalten nicht mit dem gehörigen Kredite ausgestattet
werden, um bei günstigen Preisen Anschaffungen im Großen
zu machen ES freue allerdings den Großen Rath, wenn die
Finanzdirektion ihm eine günstige Bilanz vorlege; andererseits
aver dürfe nicht übersehen werden, daß daS Büdget zur Illusion
werde, wenn seine Ansätze dem wirklichen Bedürfnisse nicht
entsprechen, während ein gewissenhafter Verwalter, wenn er mit
hinreichenden Mitteln ausgestattet worden, eS sich zur Ehre
mache, keinen Rachkredit zu verlangen.

Der Antrag deS RegierungSratheS wird ohne
Einsprache genehmigt.

Strafnachlaß- und StrafumwandlungSgesuche.

Nach dem Antrage deS RegierungSratheS und der
Direktion der Justiz und Polizei werden folgende Pe«
tenten mit ihren Gesuchen abgewiesen:

1) Jakob André von Beurnevösin mit dem Gesuche um
Umwandlung deS Restes der ihm wegen Mißhandlung
auferlegten zweijährigen KantonSverweisung in Eingrenzung;

2) Joseph D o y on von Vendelincourt mit dem Gesuche
um Nachlaß deS Restes der ihm vom Kriegsgerichte wegen
Meuterei und Widersetzlichkeit unter den Waffen auferlegten
stebenmonatlichen, vom Großen Rathe bereits auf fünf Monate
herabgesetzten Gefängnißstrafe;

3) Franz Joseph Comte zu Chatillon, wegen Schlägerei
zu einem Jahr Einsperrung und zwei Jahren KantonSverweisung

verurlheilt, mit dem Gesuche um ganzen oder theilweisen



Rachlaß der Verweisung; dagegen wird ihm der Rest der Ein-
sperrung erlassen.

Diese Beschlüsse werden ohne Einsprache durch das Handmehr

gefaßt.

Schluß der Sitzung: l'/z Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind

Achte Sitzung.

Dienstag den lll. Dezember 1861.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze beS Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensausrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bähler, Daniel;
Flückiger, Kohler, Messerli, Müller-Fellenberg, Prudon und
Rösti; ohne Entschuldigung : die Herren Aebt, Bangerter,
Biedermann, Buchmüller, Bühlmann, Bürki, Bützberger,
Chevrolet, Chopard, Egger, Hektor; Engemann, Funkhäuser,
FreiburghauS, tzriedli, Friedrich; Froidevaur, Gerber, Gobat,
Gouvernon, Guenal, Gygar, Hermann, Jeannerat, Jmhoof,
Benedikt; Käser, älter; Käser, jünger; Kasser, Klaye, Knuchel,
Krebs in Albligen, Lehmann zu Rüedtligen, Lehmann, Johann
Ulrich; Lehmann, Daniel; Loviat, Lüthy, Marquis, Marti,
Morel, Müller, Arzt; Riggeler, Paulet, Riat, Ritter, Rohrer,
Rosselet, Schertenleib, Schneider, Gottlieb; Schrämli, Seiler,
Seßler, Siegenthaler, Steiner, Jakob; Stetster, Theurillat,
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Trorler, Wagner, v. Wattenwyl zu Habstetten, v. Wattenwyl
in Rubigen und Zwahlen.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Berathung des Dekretsentwurfs,

betreffend Errichtung einer katholischen Pfarrei
im Amtsbezirke Münster.

(Siehe Verhandlungen der sechsten Sitzung, Seite 428 s.

htevor.)

Folgt nun die einläßliche Berathung.

Migy, Direktor deS Kirchenwesens, als Berichterstatter.
Sie haben daS Eintreten in den vorliegenden DekrctSentwurf
bereits in der vorigen Sitzung beschlossen, nun handelt eS sich

um die artikelweise Berathung. Die zu errichtende Pfarrei
wird in die erste Besoldungsklasse gesetzt. Was die Leistungen
der Gemeinde betrifft, so unierliegen dieselben der allgemeinen
Regel, welche für den Jura besteht, nämlich der Vereinigungsurkunde

und der Verordnung vom 14. März 1816. Ich möchte
den Großen Rath nur noch aus einen Punkt aufmerksam machen
und werde einen bezüglichen Antrag stellen, um der Regierung
Gelegenheit zu geben, die Frage über den WahlmoduS noch
einmal zu behandeln. Im 8 1 ist nämlich gesagt, der katholische
Pfarrer zu Münster werde jeweileN vom Regierungsrathe
gewählt. Bis jetzt stand das Wahlrecht für alle katholischen
Pfarreien dem Bischöfe der Diözese zu. Nun fiel es auf, daß
man ausnahmsweise für die Pfarrei Münster die Wahl dem

Regierungsrathe übertrage. Ich warnte zur Zeit im
Regierungsrathe vor einer solchen Bestimmung, indem ich von der
Ansicht ausging, wenn man eine katholische Pfarrei errichten
wolle, dürfe man nicht gewisse Empfindlichkeiten auf katholischer
Seite reizen, weil dqrauS vielleicht nicht guh Früchte entstehen
könnten. Da für alle andern katholischen Pfarreien deS KantonS
grundsätzlich die Wahl durch den Bischof angenommen wurde
und die Regierung vollständige Sicherheit hat in Betreff der

Persönlichkeit deS zu Wählenden, so stelle ich den Antrag, den

RegierungSrath mir nochmaliger Untersuchung dieses Punktes
zu beauftragen und den Kim dem Sinne zu modifiziren, daß
die Wahl deS Pfarrers durch den Bischof der Diözese stattfinde,
derselbe jedoch keine Persönlichkeit wählen dürfe über deren

Ernennung der RegierungSrath sich nicht zum voraus
einverstanden erklärt hat. Gleich verhält es sich mit der Wahl der

Geistlichen für das Priesterseminar, wo auch dem Bischof die

Wahl zusteht, aber in der Voraussetzung, daß er den KantonS-
regierungen genehme Persönlichkeiten wähle. Aehnlich verhält
eS sich mit der Wahl deS Bischofs selbst, dessen Persönlichkeit
ebenfalls den Dtözesenständen genehm sein muß. So kam der
Senat des BisthumS bei der letzten Bischofswahl in den Fall,
eine neue Liste vorzulegen, und als dieselbe für die KantonS-
regierungen genehme Persönlichkeiten enthielt, fand die Wahl
statt. Diese Frage scheint mir einer nochmaligen Untersuchung
werth, damit nicht zu der Besorgniß Anlaß gegeben werde, als
würde etwas eingeführt, waS nicht begründet wäre, obschon
der Staat vollständig berechtigt ist, das Wahlrecht in Anspruih
zu nehmen. Es würde jedoch auffallen, wenn der Bischof in
allen katholischen Gemeinden bisher den Pfarrer wählen konnte,
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mu Ausnahme desjenigen von Münster; dieser Umstand würde
von streng katholischer Seite ausgebeutet werden, und daS

möchte ich vermeiden. ES wäre etwas Anderes, wenn wir
heute die Frage des Wahlrechts im Allgemeinen zu erörtern
hätten, aber in diesem einzelnen Falle möchte ich, — ohne

irgendwie das Recht der Regierung zu bestreiken — die Sache
noch einmal untersuchen Dafür sprechen denn auch Gründe
der Konvenienz und der Opportunist, so wie eS in der Stellung
einer protestantischen Regierung gegenüber einer katholischen
Bevölkerung liegt, mit Rücksicht zu Werke zu gehen. Im
Uebrigcn empfehle ich Ihnen daS Dekret zur Genehmigung.

Kaiser. Ich bin so frei, folgende Abänderungen deS

Dekretes, um dessen Genehmigung eS sich handelt, vorzuschlagen.
Der 8 1 würde also lauten: „Die in den protestantischen
Gemeinden deS Amtsbezirkes Münster zerstreut wohnende
katholische Bevölkerung wird zu einer katholischen Pfarrei
vereinigt, welche ihren Sitz in Münster hat." Dann folgen als
neue Bestimmungen: „§ 2. Die Bewerber um die Pfarrerstelle

haben sich einem Staatsexamen vor einer durch den Re-
gierungSrath zu wählenden Kommission zu unterziehen § 3.
Die Wahl des Pfarrers auf Lebenszeit erfolgt durch den Re-
gierungSrath auf einen doppelten Vorschlag der Pfarrgemetnde
aus der Zahl der fähig befundenen Bewerber. § 4. Der
Pfarrer kann zu jeder Zeit durch die Pfarrgemeinde abberufen
werden. Hiezu erfordert es in zwei, wenigstens ein Jahr von
einander gehaltenen gesetzlichen Versammlungen je drei Viertel
der anwesenden stimmberechtigten Bürger der Gemeinde." Als
88 5 und 6 folgen die 88 2 und 3 deS Entwurfs. Ich bin
so frei, meinen Vorschlag kurz zu begründen. Bis dahin war
es nur der Jura, wo die Gemeinden keine direkte Einwirkung
auf die Wahl der Geistlichen hatten. In allen andern Kantonen
haben die Gemeinden daS Vorschlags - oder sogar das Wahlrecht.

ES ist nicht etwa, weil daS katholische Volk im Jura
unmündig wäre, über die Wahl der Geistlichen zu reden; im
Gegentheil, eS ist eben so mündig, wie daS Volk anderer Kantone.

Auch ist eS nicht deßhalb, als hätte daS jurassische Volk
kein Zutrauen zu der Regierung, wenn eS verlangt, daß ihm
einige Einwirkung auf die Wahl der Geistlichen gestattet werde.
Wenn daS Verhältniß so beschaffen ist, so liegt ihm die Vcr«
einigungSurkunde zu Grunde, welche im Jahre 1815 zwischen
dem Jura und dem alten Kantone angenommen wurde. Durch
diese Urkunde wurde die Wahl der katholischen Geistlichen für
die damals bestehenden Pfarreien dem Bischof von Basel
vorbehalten. DaS ist der Grund, warum bis dahin namentlich
die Regierung daS Verhältniß so fortbestehen ließ, trotzdem,
wie ich vernahm, in der Mitte derselben schon wieverholt
Stimmen in dem Sinne fielen, daß diese Bestimmung durchaus

nicht als rechtskräftig angesehen werden könne. Es ist

für die Regierung etwas schwer, namentlich einer Minderheil
gegenüber, die Initiative zu ergreifen, und ich begreife, so lange
der Wunsch nicht von der katholischen Bevölkerung selbst
geäußert wird, daß die Regierung ebenfalls keinen Grund fand,
Aenderungen vorzuschlagen, wenn das Bedürfniß sich nicht von
anderer Seite geltend machte. Bis zum Ableben des sel.

Bischofs Salzmann hatten die Gemeinden, wenn nicht rechtlich,
doch in der That einen bedeutenden Einfluß bei der Wahl der
Getstlichen, und eS bedürfte nur eines entschiedenen Wunsches,
so hatten sie eine genehme Persönlichkeit. DaS war vorzüglich
der Grund, warum die katholische Bevölkerung nicht früher
einen daherigen Wunsch äußerte, denn dieses Volk hängt sehr
an seiner Freiheit; eS wählt mit größter Freude und Umsicht
seine Bezirksbehörden, seine Gemeindebeamten, seine Lehrer, und
dieses Recht muß eS heute auch für die Wahl der Geistlichen
in Anspruch nehmen. Ich glaube denn auch, dem Willen und
Wunsche etneS großen Theils der katholischen Bevölkerung
AuSdruck zu geben, wenn ich erkläre, daß man im Jura dieser
Vereinigungsurkunde, so weit sie auf die Wahl der Geistlichen
Bezug hat, keine Rechtskraft betmißt. Im Allgemeinen messe

ich ihr keine Rechtsverbindlichkeit bei, als so weit sie durch die

Verfassung von 1346 garantirt worden ist; außer dieser Garantie
besteht die VereinigungSurkunde für mich nicht mehr, und wenn
heute im Jura der Wunsch sich kund gibt, daß dieses Verhältniß

geändert werde, so hat eS seinen Grund. Seitdem Bischof
Salzmann gestorben und ein neuer Bischof da ist, besteht der

frühere modus vivendi nicht mehr. Der gegenwärtige Bischof
verweigert, gestützt auf die Vereinigungsurkunde, die Anerkennung

deS Rechtes der Gemeinden. Ein schlagendes Beispiel
davon bildet die Gemeinde Laufen, wo zwei Jahre lang keine

Pfarrwahl zu Stande kam Dieser Fall ist so wichtig, daß
ich mir erlaube, Ihnen zu zeigen, wie eine republikanische
Bevölkerung vom Bischofssitze auS behandelt wurde, wie der
Bischof Gesetz und Verfassung respektirt. In Laufen war
während zwanzig Jahren ein Vikar, welcher das Zutrauen der

Bevölkerung halte. Nach dem Ableben deS Pfarrers vor zwei
Jahren war eS der Wunsch von vier Fünftheilen der
Bevölkerung, den Vikar zum Pfarrer gewählt zu sehen, weil er dieß

wohl verdient habe. Es wird eine Abordnung der achtbarsten
Gemeindegenoffen nach Sololhurn geschickt mit der Bitte, man
möchte doch den Wunsch der Gemeinde berücksichtigen. Der
Bischof weisr diese Abordnung barsch ab; diese kommt zurück.
Man war überrascht davon, daß sich etwas ereignet, was bisher
im Jura nie erfahren worden. Zwei Tage nachher vernimmt
man mit Erstaunen, daß der Vikar die Weisung erhalten habe,
nachdem er zwanzig Jahre in der Gemeinde gewirkt, die

Pfarrgemeinde, den Kanton zu verlassen. Der Bischof hat
Polizei geübt. Ohne Demonstration verläßt der Vikar die

Gemeinde, er ist einige Wochen abwesend, muß aber um
Geschäfte halber nach DelSberg zu kommen, über Laufen gehen,
bleibt dort über Nacht, reiSt ohne Demonstration am folgenden
Morgen weiter und die Folge davon ist, daß der Bischof
diesen Geistlichen aus der Diözese verbannt. DaS ist
die Handlungsweise deS Bischofs. Wenn sie auch tief etn-
schnill, so ließ sich die Gemeinde dennoch nicht entmuthigen,
sie sah sich anderwärts um. Bereits einstimmig war man der
Ansicht, der Pfarrer sei in der Person eines Mitbürgers auS
dem Laufenthal, Namens Schmidlin, eines ausgezeichneten
Theologen, zu wählen. Man thut Schritte. Herr Schmidlin
erklärt, er sei mit seiner Gemeinde, der er vorsteht, zufrieden
er lebe mit ihr in Harmonie und sei auch besser bezahlt; aber
dennoch folge er dem Wunsche, der an ihn ergangen; — warum?
Weil er seiner Zeit ein Stipendium vom Staat erhalten und
deßhalb die Pflicht habe, dem Rufe deS KantonS zu folgen;
er werde sich daher anschreiben lassen. Nachdem dieß geschehen,
wird eine zweite Abordnung an den Bischof nach Solothurn
geschickt, die aber noch schlechter als die erste empfangen wird;
eS wurde ihr einfach die Thüre gewiesen, mit dem Bedeuten,
der Bischof werde der Gemeinde Laufen schon einen Pfarrer
schicken. Derselbe Bischof erläßt einen Befehl an Herrn Schmid,
lin, sofort seine Bewerbung zurückzuziehen, mit der Androhung,
er werde sonst die Folgen zu tragen haben. Der Bischof droht
also einem Staatsbürger, nachdem dieser daS gethan, wozu er
nach Gesetz verpflichtet war. So benimmt sich der Bischof
von Basel gegen den Jura ES ist also an der Zeit, dieses

Verhältniß zu ändern, dawit die Gemeinden und der Staat
die Berechtigung haben, auf irgend eine Weise mitzusprechen,
wenn eS sich um eine so wichtige Wahl handelt. Ich glaube
den Beweis geleistet zu haben, daß ein solches Verhältniß
absolut nicht mehr bestehen könnne. Zwar handelt eS sich heute
nur vorübergehend um die Bestimmnngen, welche für die Pfarrwahl

von Münster Regel machen sollen, und ich begreife, daß
eS von meiner Seite nur ein Wunsch sein kann, wenn ich von
den Pfarrwahlen im Allgemeinen spreche. Aber diesen Wunsch
möchte ich ernstlich gegen die Regierung auSsprechen, daß sie

unmittelbar und auS allen Kräften die Initiative ergreife, um
den traurigen Uebelständen im Jura ein Ende zu machen. Dieß
in Bezug auf die Wahlart. Mein Antrag geht ferner dahin,
daß künftig alle Geistlichen ein StaatSeramen zu bestehen haben
sollen. Diese Vorschrift ist nicht neu, sie besteht bereits in
allen andern Kantonen; man fand allenthalben, eS sei nicht



genug, wenn ein Geistlicher als Priester orvintrt worden sei,

er bekleide zugleich auch die Stelle eines öffentlichen Beamten,
indem er namentlich die Taufregistcr zu führen habe; daher sei

eS nicht unwichtig, daß er die Fähigkeit besitze, seine
Funktionen in jeder Beziehung gehörig zu erfüllen. Das ist auch
der Grund. warum in andern katholischen Kantonen solche

Vorschriften bestehen und in der Regel dort die Wahlen um so

glücklicher ausfallen. Ich glaube, auch in dieser Beziehung
sei mein Antrag sehr begründet. Etwas Neues enthält der
dritte Theil meines Antrages, bezüglich der Abberufung der
Geistlichen. Wenn man bei politischen Wahlen einen Mißgriff
gethan hat, wenn eS sich im Laufe der Administration eines
Beamten zeigt, daß er seiner Stelle nicht gewachsen, daß sein
Charakter, seine Gewohnheiten mit derselben nicht vereinbar
sind, so ist dieser Mißgriff nur für die betreffende Periode,
für zwei, vier, höchstens sechs Jahre gemacht. Bei der Wahl
der katholischen Geistlichen, die auf. Lebenszeit gewählt werden,
verhält eS sich bedeutend anders, und haben deßhalb schon die

bedauerlichsten Ereignisse staltgefunden. Ich führe nur die
Gemeinde Souboz an, wo seit vier Jahren Niemand mehr die
Kirche besucht, weil die Gemeinde mit dem Pfarrer durchaus
in Disharmonie ist. Ich frage Sie: welche bedauerlichen
Folgen muß ein derartiges Verhältniß in der Gemeinde
hervorrufen? Enlsteht daraus nicht Zwietracht und Demoralisation?

Es liegt im Interesse der Moral, durch die
Abberufung ein Sicherheitsventil zu schaffen. Ich möchte aber nicht
eine Abberufungsart, bei welcher der Geistliche nicht geschützt

wäre; daher stelle ich die Bedingung auf, daß dieselbe erst

erfolgen dürfe, wenn drei Viertheile der Pfarrgenossen in
gesetzlichen Versammlungen, die nur nach der Zwischenzeit eineS

JahreS staltfinden dürfen, sich dafür ausgesprochen haben. Ich
bedaure, wenn eS in einer Gemeinde dahin kommt, aber ich

huldige dem Grundsatze, daß der Pfarrer für die Gemeinde,
und nicht die Gemeinde für den Pfarrer da ist, und wenn der
Pfarrer nicht mehr die Stelle eines würdigen Hirten versehen
kann, das nicht die Gemeinde, sondern der Pfarrer das Opfer
sein soll. Das veranlaßt mich, Ihnen auch den driltîn Antrag
zur Genehmigung zu empfehlen. Wenn Sie darüber näher
nachdenken, so werden Sie zu dem Schlüsse kommen, daß eS

nicht im Entferntesten in meiner Absicht liegt, der katholischen
Geistlichkeit zu nahe zu treten. Aber auch der Bevölkerung
soll ein Recht eingeräumt werden, um sich gegenüber der
Geistlichkeit so zu benehmen, wie eS einer selbständigen und
republikanischen Bevölkerung angemessen ist. Ich bedaure namentlich,
daß die Regierung in religiösen Dingen in letzter Zeit etwas
lau geworden ist und daß die Beaufsichtigung der katholischen
Geistlichkeit im Znra nicht so stattfand, wie sie hätte stattfinden
sollen. Durch das Gesetz von 1852 wurde eine Kirchenkom«
misston aufgestellt, ohne daß sie sich mit einem Gegenstande,
welcher den Jura betroffen hätte, beschäftigte; seit Jahren
versammelte fie sich nicht. Ich möchte die Regierung ersuchen,
dtese Kommission aufzufrischen und ihr die Fragen zu
überweisen, die ihr das Gesetz bestimmt. Ich empfehle Ihnen meine
Anträge zur Genehmigung.

Koller. Bevor ich näher auf die Frage eintrete« möchte
ich einige Bemerkungen und Redaktionsveränderungen anbringen.
Der erste Artikel enthält die Bestimmung, daß die in den re-
formirten Pfarreien deS Bezirkes Münster zerstreute karholische
Bevölkerung künftig eine katholische Pfarrei bilde, die ihren
Sitz in Münster haben wird. Ich habe den deutschen Gesetzesentwurf

geprüft und wünsche, daß das Wort „Pfarrei" in
demselben so verstanden werde, wie eS die Regierung verstand,
indem sie nicht nur eine Pfarrgenossenschaft gründen wollte,
sondern eine juristische Körperschaft, eine moralische Person,
die fähig ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten
einzugehen. Ich werde daher eine Redaktionsveränderung in diesem
Sinne beantragen. Art 3 enthält die Bestimmung, daß die den
Gemeinden obliegenden Leistungen durch den Art. 7 der Vereint-
gungSurkunde bestimmt werden sollen; da nun hier das Wort
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„Gemeinde" nothwendig „Pfarrgemcinde" heißen soll, schlage
ich vor, eS durch dieses letztere zu ersetzen, denn die Leistungen,
um die eS sich Handell, müssen von der katholischen Pfarr-
gemeinde von Münster getragen werden, und nicht durch die
OrtSbürgergemeinde dieser Ortschaft. Ich muß auch eine

Bemerkung machen hinsichtlich der Ueberschrift deS GcsetzeSent-

wurfs, der von der Errichtung einer katholischen Pfarrei im
Bezirk Münster spricht. Nun betrifft aber der vorliegende
Gesctzcsentwurf die Gründung einer katholischen Pfarrei in
Münster selbst, und dieß ist auch der richtige Ausdruck im Titel,
da in demselben Bezirk schon sechs katholische und sechs

protestantische Pfarrgemeinden bestehen. Ich gehe nun zu einer
andern viel wichtigern Frage über, als diese Redaktionsveränderungen

sind, nämlich auf das Collatur-Rechl. DaS Collaiur-
Rechl der katholischen Pfarreien un Jura gehört dem Diözesan-
Bischof. Dieser Grundsatz findet sich ganz deutlich in der

Vereinigungsurkunde vom Jahre 1315 enthalten und ausgedrückt,

und ich denke wohl nicht, daß eS möglich sei, den

geringsten Zweifel darüber zu erheben, ob die Vereinigungsurkunde
auch heute in Kraft bestehe, welche Lösung der Frage auch
gegeben werden mag, die sich nun unter der Form eines
Einzuges und einer Brochüre hinsichtlich dessen erhoben ha:, was
mit Rücksicht auf die durch die Bundes- und Kantonal-Verfassung

abgeschafften Punkte noch fortbestehe. Der aus die

Collatur.Rechte bezügliche Artikel bestimmt, daß die Pfarrer
vom Bischof ernannt und der Regierung vorgestellt werden,
welche sie in ihre Pfründen einzusetzen hat. Man sollte wissen,
ob dieser in der VereinigungSuikunde enthaltene Grundsatz im
gegenwärtigen Falle vindizirt werden kann? Man wird mit
Nein antworten, denn der Vereinigungsakt, welcher den
Forlbestand der zu jener Zeit bestehenden katholischen Gemeinden
in religiöser Beziehung gewährleistete, konnte nur die Ernennung

der Pfarrer im Auge haben. Es besteht noch ein
Reorganisationsakt deS BiSlhumS Basel vom Jahre 1828. Art. 1

dieses Aktes bestimmt, das künftighin die Bevölkerung der

Kantone Luzern, Soloihurn und derjenige LandeStheil von
Bern, der diesem Kanton durch die Wienerkongreßakle überlassen

worden, sowie Zug, das Bisthum Basel bilden sollen. Wenn
nun also der ganze durch den Wienerkongreß abgetretene Theil
des KantonS einen Bestandtheil der Diözese Basel ausmacht
hinsichtlich der katholischen Interessen, so erstreckt sich unzweifelhaft

die Jurisdiktion deS Bischofs auch auf die reformirten
Bevölkerungen; sie beschränkt sich indessen auf die Gründung
von Pfarreien und andere derartige Interessen; und wie wurde
die Sache seither angesehen? Man hat im katholischen Jura
seither mehr als eine Pfarrei geschaffen. Im Jahre 1836

wurde zu Asuel eine solche errichtet. Im Jahre 1837 löste man
die Gemeinde Wahlen von der Gemeinde Laufen ab; Anno
1853 die Gemeinde Grellingen. Bezüglich der Ernennung der

Geistlichen für diese Pfarreien nun handelte man gemäß dem

in der Vereinigungsakte ausgesprochenen Prinzip, so daß nämlich

der Bischof von Basel die Pfarrer ernannte. Wie legte

man diesen Artikel vor vier Jahren auS, selbst im Mitlepunkt
deS protestantischen Jura? Man schuf in St. Immer eine

katholische Pfarrei. Ohne Zweifel hatte man Grund dazu, um

sich von dem bisher gutgeheißenen Grundsatz zu entfernen.

Ziehen Sie nun das Dekret von 1857 zu Rathe, und Sie
werden darin nichts finden; St. Immer wurde wie alle andern

Pfarreien deS Jura behandelt, nämlich der Pfarrer wurde vom

Bischof, und zwar auf eine sehr absolute Art, gewählt. So
hat die PrariS bisher das im Vereinigungsakt bestimmte Prinztp
befolgt. Ich halte vom Gesichtspunkte der katholischen Hierarchie
dafür, daß Alles vom Oberhaupte, dem Papst, ausgeht, der

die Jurisdiktion über die Bischöfe und über die Pfarrer ausübt.

Alle Rechte, die ein Bischof besitzt, erhält er vom Kirchenobcr-

haupte, der sein Oberer ist. Es ist nicht lange her, daß der

Kaiser von Frankreich eine BischofSwahl vorgenommen hatte;
dieser Bischof aber wurde vom h. Stuhl nicht anerkannt, aus
Gründen, deren Aufzählung hier nicht nöthig ist. Dieß ist ein

schlagendes Beispiel für den Grundsatz, welchen ich soeben an-
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führte. WaS ist nun ein Bischof? Er ist derjenige, in dessen

Hände die ganze Gewalt niedergelegt ist, und der Pfarrer
besteht nur vermöge dcS Prinzips der Uebertragung derselben; er

besitzt seine Reckte nur gemäß besonderer Vollmacht. ES besteht

hier eine Assimilation, ein Mandat, die Ausübung eines Man.
datS. Wer ist nun hier der Bevollmächtigte? Man wird
vielleicht sagen, das Collalur - Recht sei nicht stetS in den Händen
deS Bischofs konzentriit. und eS seien da vielfache Ausnahmen.
Gemäß welchem Grundsatz bestehen aber dieselben? Sie beruhen
in den zum Nutzen der Gemeinden und der Regierung erlassenen

KonzesstonSakten; da ist eine Uebereinkunft vorhanden; von
Seite der geistlichen Gewalt ist dann ein Verzicht vorhanden.
Ich will jedoch die Versammlung nicht länger bei diesem Punkt
aufhalten. Ich sage, daß nach kirchlichem Recht das Collalur-
Recht dem Bischof gehören soll, außer er verzichte zu Gunsten
irgend EineS darauf, und daß im gegenwärtigen Falle der

Große Rath nicht kompetent ist, dem RegierungSrarhe oder einer

andern Behörde das Collalur « Recht zu übertragen. Was ist

aber geschehen? ES muß sich unter den Akten eine Protestation
des Bischofs gegen die vorgeschlagene Ernennungsweise
vorfinden. Es wäre vielleicht gut, dieses Aktenstück würde verlesen.

Ich habe nur noch wenige Worte hinsichtlich deS Systems an.
zubringen, welches von Herrn Kaiser in die Verhandlungen
geworfen wurde, indem er der Regierung die Ernennung deS

Pfarrers zutheilen will, auf einen doppelten Vorschlag der

Pfarrgemeinde, ferner gewisse Rechte, betreffend die Abberufung.
Man muß gestehen, daß dieß weit gehen heißt. Ich muß
bekennen, daß ich nicht einverstanden bin, die Geistlichen durch
die Gemeinden wählen zu lassen. Ich würde vorziehen, das
Collalur-Recht ganz auf die Regierung zu übertragen, eher,
als einen Theil dem Volke, den Pfarrgcmeinden anvertraut
zu sehen. Wir sind mit Wahlen ohnedieß schon sehr
überhäuft; wir haben genug andere Gegenstände und Anlässe,
die das Volk setner Beschäftigung entziehen und eS beunruhigen.
Man muß daher nicht noch eine fernere beifügen durch die

vorliegende Sache. UebrigenS weiß ich nicht, ob die PrariS
das Prinzip derjenigen gutgeheißen hat, welche die

Pfarrgcmeinden für diesen oder jenen Geistlichen zu pétitionné»
veranlaßten. Die Erfahrung hat nachgewiesen, daß die mit
Einstimmigkeit verlangten Männer in kürzerer oder längerer Zeit der

Gegenstand des Hasses einer gewissen Partei in der
Pfarrgemeinde wurden, die sich'S in den Kopf gesetzt halte, Alles
zu regieren, Alles im Sturm zu nehmen, was öffentliche Wahlen
beiriffl. Dieser Grundsatz ist sehr gefährlich und der Große
Rath sollte ihn verwerfen. Es ist zu bedauern, daß man
gelegentlich einer bloßen Pfarrwahl, eines ganz speziellen Falles
eine wichtige, folgenreiche Frage in die Berathung geworfen
hat, die mit mehr Muße untersucht werden muß. Hätte man ein
Gesey zu berathen, so hätte ich begriffen, daß man ein neueS

Prinzip einführen wollte; aber in diesem besondern Falle würden

Sie damit nur Mißtrauen säen und eine Wahl unmöglich
machen. Ich setze den Fall, eine kirchliche Behörde nehme das
von Ihnen aufgestellte Prinzip keineswegs an, so werden Sie
Etwas auf dem Papier haben, aber keinen ernannten Pfarrer.
Auf diese Folge möchte ich Ihre Aufmerksamkeit richten, eine

Konsequenz, die Ihre Einsicht zu vermeiden wissen wird, indem
Sie ein solches Prinzip verlassen. Zum Schlüsse schließe ich
mich dem vom Herrn Berichterstatter gestellten Antrage an, und
die Regierung mag überzeugt sein, daß kein ihr nicht genehmes
Subjekt den Pfarrsiy von Münster einnehmen wird; für den
Fall aber, daß die vorgeschlagene Persönlichkeit ihr nicht recht
wäre, haben die Pfarrgemeinde und der Bischof die Verpflichtung,

ihr eine andere vorzuschlagen. Auf diese Weise sind alle
Rechte deS Staates gesichert.

Scholer. Herr Kaiser hat sich bezüglich der Pfarrwahl
von Laufen Aeußerungen erlaubt, die der Wahrheit entbehren
und die ich zu berichtigen mir erlaube. Er sagte, der Bischof
habe der Deputation, welche sich wegen der Pfarrwahl nach
Solothurn begab, die Thüre gewiesen. Das ist nicht ganz so.

Er hätte sagen sollen, wie diese Deputation vor dem Bischof
erschienen, in welch' trotzigem Tone sie aufgetreten ist. Sie
ist selbst schuld» daß sie ihren Zweck nicht erreichte. Ferner
sagte Herr Kaiser, der Bischof habe dem Pfarrer Schmidlin
unter Androhungen zugemuthet, er solle seine Anmeldung
zurückziehen. DaS ist auch nicht wahr. Am l5. August 1860
starb der Pfarrer von Laufen, nicht vor zwei Jahren ; der Vikar
war 15—t6 Jahre lang daselbst, nicht 20 Jahre. Ich will
nicht näher auf die Persönlichkeit deS Vikars eintreten. Er
versah die Pfarrei ungefähr ein Jahr lang und ging etwas
gern in'S WirthShauS, bis der Bischof genöthigt war, ihm
dasselbe zu verbieten. Beim Tode deS Dekans zog der Vikar
stch zurück; er machte dem Bischof keine Anzeige davon und
ging nicht einmal an daS Leichenbegängniß. WaS geschieht?
Man fing in der Gemeinde zu rumore» an, daS Provisorium
dürfe nicht länger fortdauern; eS wurden Versammlungen
gehalten; am Ende suchte der RegierungSstaithaller im Stillen
Abhülfe zu schaffen. Es wurde die Abfindung einer Deputation
nach Solothurn beschlossen; Andere sagten dagegen, der Vikar
paffe nicht als Pfarrer; dennoch wollte man eS durchfitzen.
UebrigenS ist zu bemerken, daß bei einer Dekanwahl noch nie
petitionirt wurde, weder in Laufen, noch in einem andern
Bezirke dcS Jura, sondern die kompetente Behörde sprach und that
eS amtlich ab. Die Deputation stellte in Solothurn das
ungebührliche Ansinnen, der Bischof möchte den Vikar als Pfarr-
verwefir zum Pfarrer ernennen. Der Bischof erwiederte aber,
das sei nicht thunlich wegen der Verhältnisse, in denen sich der
Vikar gegenüber ihm und andern Geistlichen befinde. Die
Deputation kam unverrichtcter Dinge zurück. Einige Freunde
deS Herrn Kaiser verfügten sich zu ihm nach Delsberg und
baten ihn, sich der Sache anzunehmen. Herr Kaiser begab sich

unverweilt in ein Wirthshaus nach Laufen; die Bürgerschaft
wurde alldort zusammengerufen und zusammengetrommelt, um
über die Pfarr-Frage zu tagen. Zuerst wurde über die Geist,
lichkeit deS LaufenthalS Revision gehalten; da keiner beliebte,
wurden der Herr Pfarrer von Schaffhausen und Anderc mehr
in Vorschlag gebracht, immerhin Unter der Bedingung, daß
derselbe den alten Vikar wieder zu stch in Dienst nehme.
Schließlich brachte Herr Kaiser den Herrn Pfarrer Schmidlin
von Pfeffingen in Vorschlag, worauf doch daS Publikum, wenn
auch als großer Anhänger deS Herrn VikarS, sehr Bedenken

trug und sein Jawort nicht recht dazu geben wollte. „Bah!"
sagte Herr Kaiser, „sie passen gut zusammen, sie saufen gut
zusammen." Dieser Herr Schmidlin bezog wirklich seiner Zeit
vom Kanton Bern Stipendien für Studien der Theologie, studirte
aber Medizin in Freiburg im BreiSgau; er ist als Student in
Bern und Laufen bekannt. Ich will nur einen Vorgang
anführen. Einst ging er mit einem Bekannten nach Burg; sie

verfügten sich alldort in die Kirche, erfaßten Fahne und Kreuz
und stellten eine Art Prozession an, ohne den Pfarrer zu
bemerken, der zufällig im Beichtstuhle saß und ihnen zusah.
Darauf gingen sie selbst dem Pfarrhause zu, läuteten an,
verlangten ihre Beicht zu verrichten, denn es war österliche Zeit.
Der Herr Pfarrer gab ihnen aber abschlägige Antwort. ' Sie
verfügten sich nun in'S Wirthshaus. Auf ihrem Heimwege
trafen sie ein Mädchen unter einer HauSlhüre stehend, zerrten
eS herum, was Alles Anlaß zu einer gerichtlichen Verfolgung
gab. Damit aber die Sache nicht zu gefährlich werde, fanden
sie für gut, stch mit dem betreffenden Mädchen abzufinden; sie

versprachen ihm eine Entschädigung, die aber zur Stunde noch
nicht bezahlt ist. — Es wurde eine neue Deputation nach
Solothurn gesandt, um den Herrn Pfarrer von Pfeffingen
anzuempfehlen und vorzuschlagen, ohne jedoch etwas auszurichten;
fie war höchst empört darob, drohte mit Bern und entfernte sich

mit Hintansetzung aller Anstandsregeln, daher der Bischof ihr
nach die Thüre zuschlug, wobei zufällig der Mantel eines
Mitgliedes der Deputation hängen geblieben und zu dessen

Lösung die Thüre neuerdings geöffnet werden mußte. ES ist
noch zu bemerken, daß nicht die Mehrheit der Bevöklerung von
Laufen mit diesem Vorschlage einverstanden ist. Von zirka
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Gemeindeversammlung nur etwa 460 erschienen, und nicht alle diese

waren für Schmidlin. Herr Kaiser hat sich nun einmal der
Sache angenommen und muß sie nun auSfechten. Ja er hatte
der Regierung mit der Riederlegung seiner Stelle als Mitglied
des Großen Rathes angedroht und alle Federn in Bewegung
geseht. — Da Schmidlin zufällig nicht Pfarrer von Laufen
geworden, ist der Bischof, in Ungnade beim Kaiser gefallen und
und deshalb habe» wir den heutigen Auftritt. WaS im Uebrigen
die Pfarrwahl von Münster anbetrifft, so verlange ich, daß
dieselbe den Pfarrwahlen der übrigen Gemeinden deSMHolischen
Jura gleichgestellt werde.

Kaiser. Als Antwort auf den Bortrag deS Herrn
Scholer erwiedere ich nur, daß sein Bruder Kandidat für die
Pfarrstelle in Laufen ist. Gegenüber ihm habe ich nichts zu
bemerken, als daß seine religiöse und politische Richtung mir
und neun Zehntheilcn der Bevölkerung deS LaufcnthaleS nicht
gefällt. Auf die angehörten Spässe antworte ich nichts weiter.

Ca rlin. Die eröffnete und während längerer Zeit
dauernde Debatte darf keinen großen Einfluß auf die uns heute
ganz speziell beschäftigende Frage haben, nämlich auf die Art
und Weise der Ernennung eines Pfarrers von Münster. Man
hat ein- und anderseits Nachtheile bezeichnet Seitens des Herrn
Kaiser, der die AbänderungSanträge als Ergänzung deS
Gesetzentwurfs gestellt hat, und anderseits durch Herrn Scholer, der
die Angriffe des Herrn Kaiser zurückwies. Hierin dürfen, ich
wiederhole eS, nicht die Elemente der heute zu lösenden Frage
liegen. Dem, wa» gesagt wurde, entnehme ich die Nothwendigkeit,

Abhülfe zu treffen. Welche Macht hat die geistliche
Behörde, welche die Staatsgewalt? Dieß ist der Punkt, auf
welchen man sein Augenmerk noch nicht gerichtet hat. Man
muß näher untersuchen, welche Tragweite die Bereinigungsurkunde

hat, deren Geist und Buchstaben die Ereignisse
zweideutig gemacht haben. Herr Swckmar und andere Abgeordnete
haben ein Antrag auf den Kanzleitisch deponier,, welcher dahin
zielt, die Bedeutung der VeretnigungSurkunde gegenüber den
Verfassungen von 1831 und 1846 sowie gegenüber den unheilvollen

Ereignissen von 1814 zu bestimmen, wo Deputirte
gesagt haben, sie führten für den Jura das Wort. Diese
Konsequenzen dürfen nicht länger auf dem Lande lasten; deßhalb
ist es dringend, neben der politischen Lage deS Jura zu
wissen, woran wir sind, welche Stellung wir gegenüber der
kirchlichen Behörde einnehmen. Kann dieselbe dieses Recht
zurückfordern? Und hat der Staat nicht auch seine Rechte?
Welche Obrigkeit wird der andern weichen müssen? Dieß wird
man in der Vereinigungsurkunde prüfen müssen. Ich möchte
daher die Regierung dringend bitten, den vorgelegten Anzug in
Erwägung zu ziehen. Wir werden sodann wissen, was der
Bischof thun kann und was nicht, wa? der Staat kann thun
oder nicht. So viel über die Frage vom allgemeinen Gesichtspunkte

aus. Herr Kaiser ist von diesem allgemeinen Standpunkte

ausgegangen und hat viele zum Theil begründete
Beschwerden auseinandergesetzt, andere hingegen kann man auch
widerlegen, und zwar mit Grund. Dieser Redner wünschte die
Ernennung deS PfarreS durch den RegierungSrath. Kann aber
diese Behörde allein die Ernennung für sich in Anspruch nehmen?
Ist nicht eine Prüfung über Fähigkeit nöthig und schicklich?
Daß der Bischof eine Prüfung über den religiösen Theil
anordne, ist wohl recht; ist eS aber zweckmäßig, daß der Staat
eine Prüfung über die Fähigkeit deS Betreffenden einführe?
Und soll die Gemeinde die Abberufung aussprechen? Ich
wenigstens bin ebenfalls nicht für eine nicht durch die Umstände
begründete Abberufung. ES ist dieß eine Frage, die übrigens
später untersucht werden wird. Ich wünschte daher, man möchte
aus den Vorschlag des Herrn Kaiser verzichten, und sich vor
Allem mit der Prüfung deS AnzugeS betreffend die Vereinigungsurkunde

befassen. Ich möchte sodann Herrn Kaiser bitten, seine
Anträge zurückzuziehen, und denjenigen des Herrn Migy an-

Tagblatt des Großen Rathes ts«l.

479

zunehmen, welcher genügt; denn in solchen Fragen muß man
von einem allgemeinen Standpunkte auS zu Werke gehen, nicht
nur Münster, sondern alle andern Pfarreien im Äuge haben.
Ich möchte auch den Regierungsrath ersuchen, die von Herrn
Kaiser gewünschten Garantien zu gewähren, die auf die ganze
geistliche Verwaltung im Allgemeinen Bezug haben. Dieß ist
eS, was ich auf die Anträge deS Herrn Kaiser zu erwiedern
hatte. Diejenigen deS Herrn Koller halte ich für begründet.
ES handelt sich allerdings nicht darum, eine katholische Pfarrei
im Bezirk Müuster zn gründen, sondern in der Ortschaft Münster
selbst. Auch sein anderer Antrag, betreffend das Wort „Pfarrei",
ist begründet, denn eS gibt einen eigenen Registerbewahrer des
CivilstandeS, wenn eS eine Pfarrgemeind« ist, während bei einer
einfachen Pfarrei der protestantische Pfarrer eS istder diese
Register führt. ES handelt sich also darum zu wissen, ob man
dem Pfarrer die Abfassung der Civilregißer anvertraue, oder
ob man eine bloße Stellvertretung haben will. Ich schließe
meine Bemerkungen, indem ich noch Herrn Kaiser bitte,
behufs Abkürzung der Debatten und behufs Genehmigung des
Gesetzesentwurfs als solchen, wie er vom Herrn Berichterstatter
verbessert worden, seinen Antrag zurückzuziehen.

Schenk, RegierungSrath. Ich erlaube mir nur einige
Worte über den Antrag des Herrn Migy. ES ist ein Antrag,
der von ihm persönlich ausgeht und, w«e er sagte, den Zweck
hat, die Frage der Pfarrwahl im RegierungSrath« noch einmal
zur Sprache zu bringen; ich möchte deßhalb durchaus nicht
dagegen fein. WaS hingegen die Erklärungen betrifft, die von
anderer Seite über daS Recht deS Staates ausgesprochen wurden,
so möchte ich sie nicht hingehen lassen, ohne mit einigen Worten
für dieses Recht einzustehen. DaS Recht der Regierung
bezüglich der Pfarrwaht bestreiken, heißt unS ein System oktroyiren,
daS gegenwärtig von keiner Macht mehr anerkannt wird. In
einem Augenblicke, wo Oesterreich sein Konkordat mit Rom
fallen läßt; in einem Augenblicke, wo Baden und Würtemderg
erklären, sie reguliren ihre kirchlichen Verhältnisse nicht nach
Konkordaten, sondern durch Gesetze, — in diesem Augenblicke,
sage ich, soll man uns nicht eine solche Zumuthung machen.
Wir befinden uns zwar in einer fatalen Lage, weit wir die

Mehrheit sind. Ich acceptire die Zumuthung, daß die Mehrheit
gegenüber der Minderheit coulant sein soll, aber ich acceptire
sie nur bis zu einem gewissen Maße, und wenn man dieses

Maß überschreitet, dann bleibt uns am Ende nichts Anderes
übrig, als daß wir zu unserm Rechte stehen. Wenn man hier
der Regierung vorwirft, sie sei schwach, so beweist dieß, daß sie

schonend zu Werke geht. Wenn ein Protestant die Stelle deS

Kirchendirektors bekleide,, entsteht im Jura ein gewisser Rumor,
während der ganze protestantische Theil deS Kantons kein Wort
dagegen sagt, wenn der katholische Herr Migy diese Stelle
einnimmt. Ueberall in der Schweiz wird ein Eramen von den

geistlichen Kandidaten verlangt; wir verlangen durchaus keines;
überall gibt eS noch nachträgliche Prüfungen, bet unS besteht

nichts der Art. Wir bekümmern uns um die katholische
Geistlichkeit gar nicht, aber eS ist nicht recht. Wir handelten bisher
so, weil wir Majorität sind. Eine katholische Regierung würde

ganz anders mit den Herren reden, und wenn wir es immer
so gehen ließen, würde die Bevölkerung unS nach und nach

Vorwürfe machen. Ich bedaure, daß dasjenige, was bet

St. Immer geschehen ist, nun gegen die Regierung benutzt

wird. Hierüber einige Worte. ES handelte sich darum, in
St. Immer, in Münster, dann in Viel katholische Pfarreien
zu errichten. Nun frage ich, ob wir nicht allen Grund haben,

hier, wo ein katholischer Pfarrer mitten unter einer protestan-
tischen Bevölkerung zu stehen kommt, darauf Gewicht zu legen,

daß ein passender Geistlicher an diese Stelle gewählt werde.

Der jetzige Bischof kann sterben, eS kann ein Anderer kommen,

der seine Ansprüche auf die Spitze treibt und einen überspannten

Mann an die Stelle setzen kann. Deßhalb glaubten wir,
gerade für diese Pfarrei, deren Errichtung oder Nichterrichtung
UNS frei steht, solche Bestimmungen aufnehmen zu sollen, wie
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sie das Wohl deS Volkes erheischt. Wenn man unS sagt, wir
hätten das Recht nicht, so errichten wir keine Pfarrei. Wir
wollen für die religiösen Interessen der katholischen Bevölkerung
sorgen, aber wenn man uns Zumuthungen im Interesse der

Hierarchie machen will, so stimme ich nicht dazu. Gerne biete

ich zur Errichtung dieser Pfarrei meine Hand, wie eS bei

St. Immer und Viel geschah, wo das Bedürfniß es erheischt;
aber auf der andern Seite soll man auch nicht zu weit gehen.

S lock mar. Die Beziehungen zwischen Staat und
Kirchcnbehörde wurden unter der Herrschaft der VercinigungS-
Urkunde geregelt. Run habe ich einen Sliurag über diesen

Punkt gebracht und wünschte, der Große Rath möchte sich über
die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Vereinigungsurkunde auS-
sprechen; können wir aber, bis dieß stattgefunden haben wird,
bezüglich der kleinen Pfarrei Münster den gegenwärtigen Zustand
nicht ertragen? Will man neue Prinzipien einführen? Ich
glaube eS nicht Wenn man anerkennt, daß der Vereinigungs-
akt hinsichtlich der öffentlichen Zustände nicht mehr eristirt, so

hat man dann andere Bestimmungen bezüglich der Ernennung
eines Pfarrers. Es wird sodann früh genug sein, Münster
unter die allgemeinen Vorschriften zu stellen. Ich bedaure,
wenn die Vertreter von Münster sich mit dem Antrag des Re-
gierungSrathes nicht befriedigt gezeigt haben. Diese Pfarrei
von Münster ist in einem Ausnahmsverhältnisse; der Bezirk ist

reformirt; wenn man also eine katholische Pfarrei bewilligt, so

kann man wohl gewisse Bedingungen daran knüpfen. Da die

Bevölkerung Schwierigkeiten erhebt, möchte ich sie nicht so sehr
unzufrieden stellen hinsichtlich eines so unbedeutenden
Gegenstandes. Warum will man diese Bevölkerung mit Nadelstichen
heimsuchen? Man sollte daher ganz einfach kür Münster
dasselbe annehmen, waS man für St. Immer gethan hat.

Kaiser. Herr Carlin hat den Wunsch geäußert, daß
ich auf meine Anträge verzichte. Sofern der Herr Berichterstatter

mir die Zustcherung gibt, daß die Frage, um die eS sich

handelt, betreffend die Wahl der Geistlichkeit von Seite der

Regierung ernstlich in Behandlung gezogen werde, wäre ich
geneigt, meine Anträge zurückzuziehen. Ich habe dabei nicht
speziel Münster im Auge, sondern ich wollte die im Jura
bestehenden Mißverhältnisse zur Sprache bringen, und wenn diesen

durch die Regierung abgeholfen wird, so bin ich gar wohl ge-
neigt, die gestellten Anträge zurückzuziehen.

Herr Berichterstatter. Ich habe wohl erwartet, das
vorliegende Dekret werde zu einer langen Diskusston Anlaß
geben, deßwegen war eS mein Hauptzweck, noch der Regierung
Gelegenheit zu geben, alle diese Bedenken nnv Einwendungen
näher zu prüfe», und dann einen definitiven Vorschlag zumachen.
Zudem war es meine Absicht, nicht die Stellung der Regierung
zu beeinträchtigen, im Gegentheil, dieselbe zu befestigen. Deß«
halb geht mein Vorschlag dahin, der Bischof dürfe keine Wahl
treffen, bevor die Regierung sich zum Voraus mit der zu wäh-
lenden Persönlichkeit einverstanden erklärt hat. DaS kommt in
der. Wirklichkeit dem Wahlrechte durch die Regierung gleich.
Wenn der Bischof eine ungenehme Persönlichkeit vorschlägt,
dann Hai die Regierung daS Recht, dieselbe zurückzuweisen, wie
eS seiner Zeit von Seite der Dtözesanstände bei der Bischofswahl

geschah. Nur wollte ich bei diesem Anlasse nicht die
allgemeine Frage über die Rechtskräftigfeit der VereinigungSur-
kunde unnölhiger Weise zur Sprache bringen; ein solches
Verfahren würde der ganzen Bevölkerung auffallen. Man würde
dann fragen, warum nicht gleich verfahren werde, wie seiner
Zeit bei St. Immer. Ich stehe auf dem nämlichen
Standpunkte, wie Herr Schenk, indem ich glaube, daS Recht des
Staates könne nicht bestritten werden. Man ist durch die Ver»
eintgungSurkunde nicht verpflichtet, in Münster eine katholische
Pfarrei zu errichten, denn die genannte Urkunde garantirte die
Ausübung des katholischen Cultus nur in seinem damaligen
Bestände. Deßwegen hat die Regierung das förmliche Recht

zu sagen: wir sind zwar nicht verpflichtet, in protestantischen
Gegenden katholische Pfarreien zu errichten, aber wir wollen
dennoch der Pflicht, welche unS die Verfassung auferlegt, den

Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung zu tragen, Genüge
leisten, nehmen jedoch das Recht in Anspruch, an diese

Konzession gewisse Bedingungen zu knüpfen. Gegen diesen Standpunkt

läßt sich keine stichhaltige Einwendung machen, um so

weniger, als in katholischen Kantonen, wie Luzern, Solothurn,
Aargau die Pfarrwahl von der Regierung ausgeht und im
Kanton Waadl selbst eine protestantische Regierung die
katholischen Pfarrer wählt Die Prolestationen, welche von anderer
Seite ausgesprochen wurden, scheinen mir daher nicht vollständig
berechtigt. Indessen halte ich eS für zweckmäßiger, auf der
einen Seite dem Bischöfe die Wahl zu lassen mit der
Beschränkung, daß unter allen Umständen eine der Negkrung
genehme Persönlichkeit gewählt werden müsse, und dann die

allgemeine Frage bei einem andern Anlasse zu erledigen. ES
wird ziemlich schwer halten. Jemanden für die fragliche Stelle
zu finden, da die Besoldung nur Fr 1440 beträgt. Ein
Geistlicher, der die Seelsorge einer in mehrern Gemeinden zerstreuten
Bevölkerung besorgen muß, hat kein eigentliches Pfarrhaus zur
Wohnung, keine Gemeindewaldungen zur Benutzung; er muß
am Ende den HauszinS zahlen; Sammlungen veranstalten, um
seine Ausgaben zu decken. Nun gibt es nnter der flotlamen
Bevölkerung im Allgemeinen wenige bemittelte Leute, es sind
meistens Arbeiter, Knechte, Mägde tc., also wenige Personen,
die etwas leisten können. Deßhalb mußte auch die Besoldung
deS Pfarrers von St. Immer um Fr. 50(1 erhöht werden, nachdem

die Erfahrung bewiesen hatte, daß es demselben rein
unmöglich sei, mit dem ausgesetzten Gehalte zu leben. Bei diesem
Anlasse bemerke ich, daß auch noch ein Vortrag über die Kan-
tonSschule in Pruntrut zu erledigen sein wird Der Grund,
warum dieser Gegenstand nicht mehr in dieser Sitzung erledigt
werden kann, liegt in dem Umstände, daß ich noch ein
Gutachten, welches ich schon wiederholt von der Erziehungsdirektion
verlangte, erwarten muß; eS ist ein Befinden von
Sachverständigen, daS laut einer Mittheilung aus der ErziehungSdircktion
sich in Erpedition befindet. Ich versichere Sie, daß diese sehr

schwierige Arbeit Ihnen so bald möglich vorgelegt werden wird ;
regulirt werden muß die Sache Was die Pfarrwahl von
Laufen betrifft, so will ich Ihnen sagen, wie eS mit dieser
Angelegenheit steht. Was von Seite deS Bischofs gegenüber dem

dortigen Vikar geschah, ist mir unbekannt. Nur möchte ich
aufmerksam machen, daß der Bischof unier keinen Umständen
das Recht hat, irgend einen Geistlichen, sei er Pfarrer oder
Vikar, aus der Diözese zu verbannen, und ich zweifle sehr

daran, daß ein Geistlicher sich dieß gefallen ließe, denn wenn
der Betreffende reklamiren würde, so würde der Bischof, ganz
sicher zurecht gewiesen werden; der Geistliche würde sicher

Schutz finden Die Verhältnisse des fraglichen VikarS sind
etwas eigenthümlicher Natur. Schon vor dem Tode des PfarrerS
von Laufen wünschte derselbe naturalism zu werden, nachdem
er ein Ortsbürgerrcckl erhalten hatte; als jedoch die Sache
hieher kam, wurde ich von gewisser Seite mit dem dringenden
Ansuchen behelligt, beim RegierungSrathc dahin zu wirken, daß
diese Naturalisation nicht stattfinde, weil eS nicht im Interesse
der Gemeinde Laufen und deS Kantons läge. Nun verwunderte
ich mich heute, daß man diesen Vikar so hoch hielt. Wie stand
eS mit der Pfarrwahl unter dem sel. Bischof Salzmann? Nach
der Vereinigungsurkunde wurde unbestritten dem Bischöfe daS

Wahlrecht überlassen, dabei entwickelte sich folgender inockus
viveacki. Wenn eine Pfarrei vakant wurde, schrieb der
Bischof sie aus und schickte dann die Liste der Angemeldeten
an die Regierung mit der Erklärung, er beabsichtige diesen oder
jenen zu wählen, und ersuchte die Behörde, sich darüber auS-
zusprechen, ob sie einverstanden sei Wenn die Regierung auf
diese Mittheilung erwiederte, der bezeichnete Kandidat sei ihr
nicht genehm, sondern sie wünsche einen Andern, so war eS

Brauch, daß dem Wunsche der Regierung Rechnung getragen
wurde. Wir hatten in dieser Beziehung weder unter dem ver»



storbenen noch unter dem gegenwärtigen Bischöfe Streit, nur
entstand eine MißHelligkeit wegen der Pfarrwahl in Laufen,
Deßhalb ist die Behauptung des Herrn Kaiser, als hätten sich

Klagen über den WahlmoduS in der Diözese kundgegeben,
unrichtig, denn nie, seitdem ich im Amte bin, entstand Streit
zwischen dem Bischöfe und der Regierung. Wenn die Regie-
gterung einen Kandidaten als genehm bezeichnet hatte, so wurde
er immer gewählt. In Laufen besteht ein Mißverhältniß. Die
dortige Pfarrei wurde ausgeschrieben, der Bischof erklärte, er

beabsichtige den angemeldeten Kandidaten zu wählen; die

Regierung wünschte eine zweite Ausschreibung, infolge welcher
ein zweiter Kandidat sich meldete. Die Gemeinde sprach hierauf
beim Bischöfe den Wunsch aus, daß er von seinem Kandidaten
abstrahiren und den Andern wählen möchte. Was antwortet
der Bischof? und darin besteht die Schwierigkeit. Er erklärt
uns ausdrücklich: ich kann den Andern nicht wählen, weil er

unwürdig ist. So steht eS. Ich mache eö mir zur Pflicht,
dem Großen Rathe zu sagen, wie es ist. Der Bischof hat nun
einmal daS Wahlrecht. UebrigenS geschehen hie und da, wenn
es sich um die Wahl eines protestantischen Pfarrers Handell,
ähnliche Dinge, sei eS, daß man einen Mann wegen zu schroffen
religiösen Tendenzen oder auS andern Gründen nicht wählen
will. Es wurden Schritte gethan, um eine dritte Persönlichkeit
ausfindig zu machen, und ich glaube, man werde in kurzer
Zeit dazu kommen, den Knoten zu lösen. Da der katholische
Pfarrer nicht nur Civilbeamter ist, so muß ein gewisses Ein«
Verständniß mit der kirchlichen Behörde stattfinden, wie es auch
in Lausanne der Fall ist. ES erfordert dieß ein gewisser Takt
von Seite deS Staates, öbschon dieser den Pfarrer besoldet,
daß man dieses Verhältniß zur Kirche nicht durch einseitiges
Vorgehen verletze. Ich begab mich schon wiederholt nach So-
loihurn, um daS Mißverhältnis bezüglich der Pfarrwahl von
Laufen zu bereinigen. WaS den Antrag deS Herrn Kaiser
betrifft, so würde er unter allen Umständen zu weil führen.
Die Abberufung protestantischer Geistlicher muß nach der
Verfassung durch daS Obergericht stattfinden. Wenn nun hier ein

AdberufungSreckn eingeräumt würde, so müßte man im
vorkommenden Falle auch nach den allgemeinen Grundsätzen der
Versassung verfahren. Der Antrag auf Einführung einer

SiaatSprüfung für die katholischen Geistlichen ist auch eine

Frage, die nicht hteher gehört. Sie wissen, daß in letzter Zeit
die Frage der Maturitätsprüfungen zu vielen Bemerkungen
Anlaß gab. Es wäre keineswegs zu streng, wenn man von
den katholischen Theologen eine Prüfung verlangen würde,
bevor sie in'S Seminar gehen Um dem Bedürfnisse deS Jura
Rechnung zu tragen, wurde das Seminar in Soloihurn
errichtet; abes damit blieb man nur auf halbem Wege stehen.

Wir können die Theologen nicht anhalten, unter diesen
Umständen in Solothurn zu studiren, deßhalb sind wir mit der
Regierung dieses Kantons einverstanden, daß daselbst eine
theologische Fakultät errichtet werden sollte, damit unsere Theologen

nicht bald in Frankreich, bald in Innsbruck, bald in
andern Ländern ihre Studien machen. Ich nahm in Solothurn
mit Herrn Landammann Vigier und mit dem Bischöfe
Rücksprache darüber, und wenn dieser Gegenstand zur weitem
Behandlung kommt, wird es an der Zeit sein, auch die Frage
der Maturitätsprüfung zu erledigen. Für die Pfarrei in Münster
möchte ich nicht ausnahmsweise diese Prüfung vorschreiben.
ES kann der Fall sein, daß Geistliche sich anschreiben, die bereits
mehrere Jahre in andern Gemeinden sunktionirt haben. Wie
würde eS sich nun auSnehmen, sie hier einer Prüfung, die man
bisher nicht von ihnen verlangte, zu unterwerfen? Ich habe
noch einige Worte über den Antrag deS Herrn Koller zu
erwiedern. Ich werde dahin wirken, daß die Pfarrei Münster
derjenigen von St. Immer gleichgestellt werde. Auf den Vortrag

deS Herrn Scholcr kann ich nicht eintreten und nehme auf
Persönlichkeiten ktine Rücksicht. Herrn Carlin erkläre ich, daß
die Regierung nicht ermangeln wird, sobald der Große Rath
den Anzug deS Herrn Stockmar erheblich erklärt hat, sich mit
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diesem Gegenstande zu befassen und zu untersuchen, inwiefern
die VereinigungSurkunde noch Gültigkeit habe.

Kaiser erklärt, daß er nicht im Falle sei, seinen Antrag
zurückzuziehen, da der Herr Berichterstatter nicht die gewünschte
Zusicherung gegeben habe.

Der Herr Präsident bemerkt, er werde den Antrag
deS Herrn Kaiser in Abstimmung bringen, obschon derselbe,
so weit es die Abberufung des Pfarrers betrifft, in grellem
Widerspruch mit der Verfassung stehe, die keine andere Abberufung

kenne als diejenige durch die Gerichte.

Abstimmung.
Für das Dekret mit oder ohne Abänderung Handmehr.
„ Ersetzung der Worte „im Amisbezirke Münster"

durch „zu Münster" (im Eingange) „
„ den Antrag des Herrn Berichterstatters

(betreffend die Wahl des Pfarrers) „
„ Ersetzung deS Wortes „Gemeinde" durch

„Kirchgemeinde" im K 3 „

Auf die Erklärung des Präsidiums, daß der Anzug
des Herrn Stockmar, betreffend die Vereinigungsurkunde, zur
Behandlung kommen werde, sobald es ohne Unterbrechung
anderer dringender Traktanden geschehen könne, verzichtet Herr
Kaiser auf eine Abstimmung über seine Anträge und zieht
sie zurück.

Hieraus beschließt der Große Rath, die endliche
Redaktion der ersten Berathung mit der zweiten Berathung deS

Dekretes zusammenfallen zu lassen.

Koller stellt den Antrag, das Dekret provisorisch in Kraft
zu setzen.

Der Herr Berichterstatter bemerkt, daß eine
provisorische Inkraftsetzung nicht wohl zuläßig sei, bevor der Große
Rath sich über die Wahlart des Pfarrers ausgesprochen habe.

Koller zieht seinen Antrag zurück.

Naturalisationsgesuche.

1) DeS Herrn David Ludwig Fontanellaz von
Cudrefin, Kantons Waadt, protestantischer Konfession, Wein-
händlerS und KellerhalterS in Bern, welchem das Ortsburger-
recht dieser Stadt (Gesellschaft zu Metzgern) zugesichert ist.

Der Regierungsrath stellt den Antrag auf Ertheilung
der Naturalisation.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter,

empfiehlt daS Gesuch mit Rücksicht auf die moralischen
und finanziellen Garantien, welche der Petent darbietet.

Abstimmung.
Von 91 Stimmen fallen:

Für Willfahr 85

„ Abschlag k

Herr Fontanellaz ist somit naturalistrt.



482

2) DeS Herrn Karl Gottlob Willeck von Jttigen,
Kantons Baselland, protestantischer Konfesston, Kürschner in
Bern, welchem das OrtSburgerrecht dieser Stadt (Gesellschaft
zu Kaufleuten) zugesichert ist.

Der Regierungsrath beantragt auch hier die Erthei-
lung der Naturalisatton.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diesen Petenten
ebenfalls mit Hinweisung darauf, daß derselbe den Anforderungen

des Gesetzes in moralischer nnd finanzieller Beziehung
Genüge geleistet hat.

Abstimmung.
Bon 89 Stimmen fallen:

Für Willfahr 83

„ Abschlag 6

Auch die Naturalisation des Herrn Will eck ist also ge-

Fortsetzung der Büdgetberathung.
(Siehe GroßraihSverhandlungen der vorhergehenden Sitzung, Seite 472 u. f.)

Druchschxitt
der letzten 4 Jahre

1S57-18ÜU.
Vl. Direktion des Militärs.

1. Verwaltungsbehörden.
s. Kosten des DirektorialbüreauS:

4.946 Besoldung des ersten und zweiten Sekretärs Fr. 5,466
8.947 Büreaukosten, Kopistcnlöhne, Abwart, Drucksachen und Materialien „ 8,666

Fourageration an den Militärdirektor für «in Reitpferd „ 547

Fr. 43,947
b. Kriegskommissariat:

2,675 Besoldung des KriegSkommissärS Fr. 3,666
829 „ « HolzmagazinaufseherS „ 870

A? 3 87(1
3.320 Büreaukosten, Kopistenlöhne, Abwart, Drucksachen, Materialien und Porti „ 3,666
1,558 KleidungSmagazin, Aufsicht und Besorgung „ 4,506

4,234
c. ZeughauSverwaltung:

4) Besoldung des Verwalters mir freier Wohnung
2) „ „ Buchhalters

Fr. 2,866

„ 2,000

» 8,370

13 3) JnspeklionSkosten
Fr.
»

4,800
460

4,587
98

cl. Oberfeld« und Garnisonsarzt:
Besoldung' desselben
Büreaukosten

Fr.
»

»

4,500
450

4,900

„ 4,650
e. Kreisbehörden:

Entschädigungen und Taggelder.
9,57l s. An Bezirkskommandanten:

Ordentliche Entschädigung für die Milrtäradministration:
An 16 Kommandanten 46 Taggelder Fr. 3,846

24,756 b An Jnstruktoren: laut Dekret vom 8. Mai 4853:
Für die Administration nach § 6 a „ 44,666

„ 44,840
k. Kriegsgerichte;

4,196 Taggelver der Mitglieder, Sekretariat, Zeugengelder :c. „ 4,260
2. Kleidung, Bewaffnung und Rüstung der Miliztruppen,

a. Kleidung:
434,246 Neue Kleidung an die einzuberufenden Rekruten aller Waffen und Reparationen

im KleidungSmagazin Fr. 457,294
t,. Bewaffnung:

5,026 Stutzervergütung an 90 Scharfschützen à Fr. 56 Fr. 4,566
Kosten der Stutzerprüfungen „ 400" „ 4,900

c. Rüstung.:
4,205 Vergütung an zu Offiziers beförderte Unteroffiziere (Waffen und DistinkiionSzeichen) „ 4,000

„ 463,494



Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter deS Regie«

rungSratheS. Infolge Aufhebung der Rekruteninstruktion in
ven Bezirken fallen die bisherigen Ansätze, welche im Büdget
dafür ausgesetzt waren, weg; dagegen bleibt die Entschädigung
der Beamten der Militäradministranon. Der Kredit für Kleidung

der Rekruten erscheint bedeutend höher als voriges Jahr.
Der Grund liegt in dem veränoerten KleidungSreglemente, welches
in letzter Zeit erlassen wurde. Eine Folge davon ist die

Einführung deS WaffenrockeS für die Infanterie und der Gamaschen

für alle gußtruppen; die Kostenvermehrung beträgt auf den
> Mann Fr. 7, für ünS ungefähr Fr. 14,000. Nach vorliegender

Berechnung kostet die ordenlliche Bekleidung der Rekruten nächstes

Jahr in runder Summe Fr. 150,000; was darüber ist,
soll zur Anschaffung von Vorrathskleidern verwendet werden;
das Magazin ist ziemlich erschöpft. Von den vorhandenen
Vorräthen geht immerhin einiges zu Grunde, so daß eS

nothwendig ist, jederzeit einigen Vorrath bereit zu halten, damit
man einem allfälligen Aufgebot entsprechen kann. Ein Kredit
von Fr. 7000 ist zwar nicht eine große Summe, dennoch find
die StaatSwirthschaftSkommisston und die Finanzdirektton
einverstanden, daß derselbe noch um Fr. 2000 reduzirt werde. ES
ist jedoch zu bemerken, daß ein Theil deS für Entschädigung
der Kavalleristen bestimmten Kredites zur Anschaffung von Vor-
rathSkleidern verwendet werden könnte, was ungefähr Fr. 2300
ausmacht, so daß die Militärdirektion hiefür doch Fr. 7000
zur Verfügung hätte. Auch mit dem Antrage der
StaatSwirthschaftSkommisston auf Herabsetzung der Büreaukosten von
Fr. 8000 auf Fr. 7500 ist die Finanzdirektion einverstanden.
Im Uebrigen werden die Ansätze der vorliegenden Abtheilung
zur Genehmigung empfohlen.
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jenigen anderer Büreaur. Für den Direktor ist es sehr
unangenehm, wenn die Schranken seines HauShalteS so eng gezogen
werden, daß er sich nicht frei bewegen kann. Der beantragten
Herabsetzung des Kredites für Kleidung der Rekruten widersetzt
sich der Redner nicht. Wenn eS sich zeigen sollte, daß nicht
ein genügender Vorrath von Kleidern vorhanden wäre, so

würde die Militärdirektion sich bei der Einberufung der
Rekruten danach richten, bis ein neuer Kredit ausgewirkt wäre.
Infolge deS neuen Gesetzes über die Organisation des Jnstruk-
tionSkorpS wird ein« Vermehrung deS Personals des letztern in
der Hauptstadt stattfinden und einen Nachkredit veranlassen,
sowie auch ein solcher zur Unterstützung der Schützengcsellschaften
nöthig sein wird, da beide Gesetze am 1. Januar 1862 in Kraft
treten sollen, während sie bei der Büdgetberathung im
Regierungsrathe noch keine Berücksichtigung fanden und das Büdget
auf einer andern Grundlage festgesetzt wurde.

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS
gibt den Antrag deS Herrn Mühlethaler als erheblich zu, mit
der Erklärung, daß er keineswegs die Ansicht hatte, der
Militärdirektion vorzuwerfen, als fänden die ihr bewilligten Kredite
nicht eine gehörige Verwendung, oder als wären ihre Ange-
stllten zu hoch besoldet. Eine andere Frage aber sei eS, ob man
gerade so viel Schreiber brauche, um das Papier zu
überschreiben. Das Büdget wird jewetlen gestützt auf bestehende
Gesetze gemacht, nicht mit Rücksicht auf erst im Werden
begriffene Gesetze. Werden infoige neuer Gesetze Nachkredite
nothwendig, so sind solche dann gerechtfertigt.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommisston
bemerkt zur Unterstützung seiner Anträge

nachträglich noch, daß in der JahreSrechnung von 1860
Ausgaben, die nicht unter die eigentlichen Büreaukosten gehören,
hier erscheinen.

- -
'

Abstimmung.

Für die nicht bestrittenen Ansätze Handmehr.

„ den ersten Antrag der StaatSwirth-
schaftS kommtssion 55 Stimmen.

„ den Büdgetansatz Ziff. 1, litt, a nach
Antrag deS RegierungSratheS 30 „

„ den zweiten Antrag der S t a a t S wir th-
schaftSkommission Mehrheit.

„ den Büdgetansatz Ziff. 2, litt, s nach
Antrag des RegierungSratheS Minderheit.

Dr. v. Gonzenbach, als Berichterstatter der
StaatSwirthschaftSkommisston. Der eine der Anträge der StaatSwirth-
schaftskommission, welche vom Herrn Finanzdirektor bereits
angekündigt wurden, scheint wieder sehr geringfügig zu sein, aber
ein Franken unnöthig ausgegeben, ist schon zu viel. ES gibt
in der Staatsverwaltung einen großen Grundsatz, eS ist die

Erwägung der Konsequenzen. Darüber hat der Große Rath
sich schon wiederholt ausgesprochen, daß die Büreaukosten deS

Kantons Bern zu hoch seien; namentlich bei der Militärdirektion
wurde beschlossen, man wolle nicht Fr. 8000 für Büreaukosten

aussetzen; dennoch erscheint dieser Ansatz wieder auf dem

Büdget. Schon der Konsequenz wegen ist die vorgeschlagene
Reduktion billig. Anders verhält eS sich mit dem Ansätze für
Kleidung der Rekruten, denn der Staat muß nun einmal die

einberufene Mannschaft kleiden. Dagegen kann man auch hier
fragen: wie viel ist nöthig, um den Anforderungen deS Gesetzes

zu genügen? Nach genauer Prüfung wird auch hier die
bereits erwähnte Herabsetzung um so mehr empfohlen, als mit
Hülfe anderer Kredite die Lücke ausgefüllt werden kann.

Mühlethaler wiederholt seinen schon bei der letztjäh-
rigen Büdgetberathung erheblich erklärten, aber unberücksichtigt
gebliebenen Antrag auf Ersetzung deS Wortes „Kreisbehörden"
durch „BezirkSbehö'dcn."

Karlen, Militärdirektor, erklärt sich mit dem Antrage
deS Herrn Mühlethaler einverstanden, widersetzt sich dagegen
der von der StaatSwirihschaftskommission vorgeschlagenen
Reduktion der Büreankosten und beruft sich namentlich in Betreff
der Büreaukosten auf die KantonSbuchhalterei, ob irgend eine

unnöthige Ausgabe gemacht werde. DaS Papier wird vom
Stempelamt bezogen, die Besoldungen der Angestellten sind genau
stritt. Kopistenlöhne außerhalb deS Büreau werden wenige
bewilligt, so daß eine Herabsetzung deS Kredites nicht gerechtfertigt

erscheint, eS sei denn, daß man den Angestellten der

Militärdirektion stärkere Zumulhungen machen wolle als den«

ragblatt des Großen Rathes rss«. t2S
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

!8S7-t8k0.

310

9,173

21,047

90,053

88,530

12,963
6,265

30,064

1,097

3,698

15,200

3. Unterricht der Truppen.
». Theoretische Militärschule:

Militärbibliothek
b. Praktische Militärschule:

1) Jnstruktionsoffiziere und JnstruktionSkorpö:
». Oberinstruktor mit Reitpferd
6. Erster Gehülfe
- Zweiter Gehülfe
6. GarnisonSadjudant und für Comptabilität

Fr. 350

Fr.
«
«

4,543
2.800
2,000
2,000

e. JnstruklionSkorpS (25 Mann):
Kleidung, Besoldung und Verpflegung, Holz und Licht

2) Sold und Verpflegung der zur Instruktion einzuberufenden Truppen:
Kadetten, Depot, Tamburen, Trompeter, KorpSarbeiler, Jnfanierierekruten mit CadreS

Mannschaft von je 4 Bataillonen auf 24 Tage Unierricht
3) Wiederholungskurse:

». Infanterie des AuSzugeS, 8 Bataillone (Nr. 1, 18, 19, 30, 36, 58,
59 und 62) auf 7 Tage mit 6 Tagen Vorübung der Cadres, Sold
und GemetndSverpflegung:c.

t>. Infanterie der Reserve, 4 Bataillone (Nr. 90, 91, 93 und 94) auf 3
Tage mit 2 Tagen Vorübung der CadreS, Sold und Gemeindsverpfle-
gung ic.

c. Scharfschützen des Auszugs (Schießübungen in den Bezirken) 5
Kompagnien (Nr. 1, 9, 27, 29 und 33) auf 2 Tage ohne Cadresvorübung,
Sold und GemcindSverpflegung u.

à. Scharfschützen der Reserve (Schießübungen in den Bezirken) 1

Kompagnie (Nr. 49) auf 2 Tage ohne Cadresvorübung, Sold und
Gemeindsverpflegung w.

e. PferdeschatzungSkosten, Abschätzungen, Fuhrungen von Kaputröcken,
Kleidern, Lanventschädigungen, Schießeinrichtungen, Medizinalkosten,
Waffenreparaturen rc.

Fr. 11,348

„ 27,000

„ 100,000

Fr 70,000

18,350

2,630

554

5,000

4) Eidgenössische Militärfchulen:
Besammlungs- und EntlasfungSkosten

5) Munitionsverbrauch '
6) Pferdemiethe:

Für die Artillerierekruten, Feld- und Parkartillerie mit Geschirrvergütung; für die
Korpsarbeiter bei der Kavallerie (Rekruten- und Wiederholungskurse; Honorare für Pferve-
schätzer der Kavallerie und Artillerie

7) Ausbesserungen, Fuhrungen, Mielhzinse rc.
8) Schützenwesen:

Beiträge zu SchützenhauSbamen, Ehrengaben, Schießprämien an Militärs rc.
9) Landwehrinspektionen:

Besoldung der über 6 Stunden vom Sammelplatz entfernten Mannschaft und Vcrpfle-
gungsvergütung an die Gemeinden, nebst Fuhrungen der Kaputröcke

»
»

96,543

14,200
10,780

30,000
2,000

10,000

10,000

Herr Berichterstatter desRegierungSrathes. Damit
der Große Rath die auch in dieser Abtheilung vorkommenden
Krediterhöhungen nicht auffallend finde, mache ich Sie
aufmerksam, daß die Finanzdireklion schon im RegierungSralhe die
Feder scharf gespitzt hat. Die Militärdirektion verlangte
ursprünglich nicht weniger als Fr. 1,300,000, eine Summe, die
auf Fr. 840,000 herabgesetzt wurde. Wenn ich nun nicht weitere

Reduktionen beantrage, so geschieht es von dem Standpunkte

aus, daß der Kanton den Anforderungen, welche der
Bund an ihn stellt, Genüge leisten soll. Der Kredit für daS
JnstruktionSkorpö muß infolge Vermehrung desselben etwa um
Fr. 4000 erhöht werden, der Ansatz für Sold und Verpflegung
der einberufenen Truppen etwa um Fr. 5000, weil man die
Jägerrekruten acht Tage länger behalten muß. Schon für
letztes Jahr mußte ein Nachkredit auf diesem Posten verlangt
werden. Die Wtederholungskurse werden um Fr. 6000 mehr
kosten, weil man dieses Jahr nur 7 Bataillone einberufen hat.
Der Ansatz für Pferdemiethe erscheint um Fr. 3000 höher, was
daher rührt, daß der Bundesrath, entgegen einem bestehenden
Reglemente, eine stärkere Bespannung der Batterieen forderte.

Bekanntlich ist die Bespannung im JnstruktionSdienste verschieden
von derjenigen im Feldbienste. Nun wurde voriges Jahr die

Bespannung für den Felddtenst vorgeschrieben. DaS hat die
Folge, daß der Kanton Bern mehr Pferde zu miethen und zu
bezahlen hat. Nach meiner Ansicht war der BundeSrach zu
einer solchen Maßregel nicht kompetent, deßhalb wird man
reklamiren und die dahertgen Mehrkosten zurückfordern.

Die Ansätze der Rubrik Ziffer 3 werden ohne Einsprache
genehmigt.
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Durchschnitt
der letzten 4 Zabre

1857-t860.

2,452

11,556

4. Garnisonsdienst in der Hauptstadt.
». Musik:

1) Gehalt deS Kapellmeisters
2) Beiträge an Mustkkassen

d. Kasernenamt:
Besoldungen: deS Kasernenverwalters, mit freier Wohnung

des Handlangers und Gefangenwärters

Fr
»

870
1,630

Fr 1,000

„ 840

Materielles: Anschaffung und Unterhalt von Effekten, Unterwaschung, Tag¬
löhne, Beheizung und Beleuchtung

Fr. 1,840

„ 12.000

Fr. 2,500

1,428

5,390

44,101

39,629

5.

c. Wachposten und Militärgebäude:
Wachposten: Beheizung und Beleuchtung, Unterhalt der Effekten.
Militärgebäude: Unterhalt derselben, JlluminationSanlage

6. Gesundheitspflege.
Besoldungen deS AbwärterpersonalS, Arzneien, Verpflegung und Unterhalt der Spitaleffekten

Zeughausverwaltung:
». Ordentliche Unterhaltung der Anstalt Fr. 70,000

Abzuziehen das muthmaßliche Einnehmen vom Zeughausverkehr „ 30,000

Fr. 40,000
6. Neue Anschaffungen „ 40,000

„ 13,340

„ 2,000

„ 14,072

Fr. 30,000

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Bei
Ziffer 5 hat eine Erhöhung des Kredites von Fr. 8000
stattgefunden. Sowohl dieser Ansatz von Fr. 80,000 als derjenige
von Fr. 98,200, welchen das außerordentliche Büdget für
militärische Anschaffungen enthält, ist nothwendig infolge des neuen
KleidungSreglementS und der von den Bundesbehörden erlassenen

Bestimmungen über Umänderung deS Lederzeuges, dessen

Färbung bis Ende 1862 fertig sein soll, die Umänderung bis 1864.
Ein Theil ist dem Abgang unterworfen und nicht mehr tauglich.
Um daS nächste Jahr 9 Bataillone, die kein Lederzeug haben,
mit solchem zu versehen, wird ein Kredit von ungefähr Franken

40.0Y0 nöthig sein. Ferner hat in letzter Zeit eine Ge-
wchrumänderung stattgefunden. 'Der Kanton Bern hat ein
bedeutend größeres MannschaftS-Kontingent, als er nach der
eidgenössischen Skala zu liefern verpflichtet wäre; eS ist klar,
daß man die Mannschaft gehörig bewaffnen muß. Nun zeigte
es sich bei der Umänderung, daß viele Gewehre unbrauchbar
waren, so daß man die Reservegewehre in Anspruch nehmen
mußte. Nach dem dermaligen Bestände reichen die vorhandenen
Gewehre nur zur Bewaffnung von Auszug und Reserve hin.
Nächstes Jahr werden ungefähr 2000 Rekruten einberufen
werden, wovon mit Bürnand - Prelaz - Gewehren bewaffnet
werden. Die aus der Reserve in die Landwehr Tretenden
geben ihre Waffen in daö Zeughaus ab. Es ist wahrscheinlich,
daß in nächster Zeit wieder ein neues Gewehr in Frage kömmt,
daher soll man nicht «lehr Anschaffungen machen, als nöthig
ist. Die berntschen Milizen werden sich im schwarzen wie im
weißen Lederzeug gut schlagen, aber um dieß zu können, müssen

sie gehörige Waffen haven

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaft S-

ko m missto n stellt Namens derselben den Antrag, den Ansatz
unter Ziffer 4, litt, ä (Gesundheitspflege) von Fr. 14,072 auf
9611, also um Fr. 4461, herabzusetzen. Die Kommisston will
nicht, daß daS Gesundheitswesen der Armee vernachlässigt werde,
wohl aber giebt sie zu erwägen, ob eS der Fall sei, in einem

Jahre, wo ohnehin ein Defizit bevorsteht, Anschaffungen zu
machen, wie die hier in Frage kommenden. ES handelt sich

z.B. um 8 vollständig ausgerüstete Feldapotheken, ferner um
50 EtuiS mit Zahninstrumenten, Anschaffungen, die ohne großen
Nachtheil um so mehr verschoben werden können, als die
Militärdirektion selbst sie nicht als sehr dringend betrachtet und
die schweizerische Armee in sanitarischer Beziehung vielfach
besser steht als manche andere Armee.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
erklärt sich mit dem Antrage der-StaatSwirthschaftSkommission
einverstanden.

Abstimmung.
Für die unbestrittenen Ansätze

„ den Ansatz Ziffer 4, ä, nach Antrag der

StaatSwirthschaftSkommission
„ den Antrag deS RegierungSratheS

Handmehr.

Gr. Mehrheit.
Minderheit.
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1857-t«60.
6. LandjâgerkorpS:

165,692 s. Besoldungen, Beitrag an die Jnvalidenkasse, Handgelder und Prämien Fr. 184,767
Hieran vergütet die Eidgenossenschaft für die Grenzbewachung im
Jura „ 16,600

17,966 b. EinquartterungSkosten
16,619 c. Montirung

484 6. Bewaffnung und Ausbesserung

Fr. 168.767
19,256
13,896

650

»,

»,

»,

Fr. 207.497

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
empfiehlt diese Rubrik mit Hinwcisung auf die infolge neuer
Montirung nothwendige Mehrausgabe zur Genehmigung und
regt die Frage an, ob eS nicht der Fall wäre, diese Abtheilung
auf das Büdget der Justizdirektion zu übertragen.

Karlen, Militärdirektor, stellt den Antrag, die Ansätze
für das Landjägerkorps mit Rücksicht auf die veränderte Or«
ganisation desselben dem Büdget der Direktion der Justiz und
Polizei einzuverleiben.

Dieser Antrag wird von beiden Berichterstattern
zugegeben und vom Großen Rathe nebst den Ansätzen, die

unbestritten bleiben, durch das Handmehr genehmigt.

Summe für die Direktion des Militärs Fr. 625,761.

W

VII. Direktion der öffentlichen Bauten, der Entsumpfnngen und der Eisenbahnen.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1857-1860.
1. Kosten deS Direktorialbüreau:

26,154 s. Besoldungen des Sekretärs, deS ObxrtngenieurS, deS KantonSbaumeisterS und
der BezirkSingcnieure Fr. 29,460

15,231 6. Büreaukosten „ 18,666
7,323 c. Reisekosten des Direktors und der ordentlichen Beamten „ 8.V06^ Fr. 55,460

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS bei anderthalb Millionen gefordert hatte. Die Büreaukosten
empfiehlt diese Rubrik mit der Bemerkung, daß auch das Büdget bleiben unverändert,
der Baudirektion bei der Borberachung im RegierungSrathe
schon beträchtlich reduzirt wurde, indem dieselbe ursprünglich Die Rubrik Ziffer 1 wird ohne Einsprache genehmigt.

37,483
l) Thorberganstalt Fr- 5,606
2) Rütli, Ackerbauschule «» 5.560
3) Burgdorf, Salzmagazin », 16.666
4) Thun, „ », 15,066
5) Brünig, Ohmgeldgebäude » 7,666
k) Münchenbuchsee, Seminar », 6,000

Bern, StaatSapotheke », 9.006
8) Landorf, Erweiterung der Trainröhrenfabrike », 11,666
9) Laferrière, Kirchenchor » 2.006

l6) Court, „ 5,666
tl) Courtelary, GefangenschaftSgebäude », 8,660

Fr. 83,506

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Hier StaatSwirthschaftSkommission geht noch weiter, indem sie
wären noch andere Bauten aufzunehmen, wie diejenige Streichung deS Ansatzes Ziff. 6 (Seminar zu Münchenbuchsee)
eines neuen KantonSschulhauseS, einer Kaserne, etneS Zeug« beantragt. Da ein Kredit von Fr. 6666 doch nicht genügt,
Hauses, die Reparation des Rathhauses n. s. f.; allein der und die Sache nicht so dringend ist, so kann die Finanzdirektion
Regierungsrath beschränkte sich auf das Rothwendigste. Die sich diesem Antrage anschließen.



Herr Berichterkatterder StaatSwirthschaft Skommis-
sion. Das ist ein Kapitel, tpelcheS der Große Rath in der
Hand hat. Gestalten die Einnahmen des Staates sich glänzend,
so ist es begreiflich, wenn viele Neubauten im Budget erscheinen.
Angesichts deS in Aussicht stehenden DefiziteS aber sollten die
Behörden hier mehr als bei irgend einem andern Kapitel
bezüglich der Ausgaben ihren Eifer mäßigen. Von diesem Standpunkte

aus findet die StaatSwirthschaftskommisston die Errichtung

eines Waschhauses im Seminar zu Münchenbuchsee nicht
so dringend, daß sie nicht noch um ein Jahr verschoben werden
könnte, und beantragt daher die Streichung des unter Ziff. 6
ausgesetzten Kredites von Fr. KÖM).

Kilian, Baudirektor, nimmt den angefochtenen Ansatz
unter Ziff. 6 als vollkommen berechtigt in Schutz. Die pro-
jektirten Bauarbeiten in Münchenbuchsee sind nämlich eine Folge
der Reorganisation deS dortigen Seminars. ES handelt sich
dabei nicht nur um ein neues Waschhaus, sondern auch um
Erstellung von Räumlichkeiten für die Aufnahme einer größern
Anzahl von Zöglingen. Die daherigen Einrichtungen sind auf
Fr. 27,000 devisirl. So wünsckenSwerth es wäre. dieselben
in einem Jahre zu erstellen, so beantragt die Baubirektion mit
Rücksicht auf die Finanzverhältnisse deS Staates eine Vertheilung
deS Kredites auf mehrere Jahre und verlangt für 1862 nur
Fr. 6000.

MatthyS, unterstützt den Antrag der Baudirektion und
macht die Versammlung aufmerksam, daß infolge Verlängerung
deS Seminarkurses und Vermehrung der Zöglinge von 60 oder
80 auf 120 auch die Bedürfnisse der Anstalt in jeder Richtung
größer wurden als früher, und deßhalb die Ausführung einiger
Arbeiten als absolut nothwendig erscheint, wenn die Administration

deS Seminars gehörig geführt werden soll. Mit der

Reorganisation der Anstalt allein ist dieser nicht geholfen, wenn
ihr nicht der nöthige Kredit zur Verfügung steht. Der Redner
ersucht daher den Großen Rath dringend, von der beantragten
Herabsetzung zu abstrahiren.

Der Herr Berichterstatter VeSRegierungSratbcS spricht
seine Verwunderung aus, daß plötzlich etwas als absolut
nothwendig vorgeschlagen werden kann, woran früher Niemand
dachte, und erblickt in dem Umstände, daß Plan und Devis
noch nicht einmal dem Regierungsrathe vorgelegt wurden, einen
Beweis, daß die Sache nicht so dringend sei, daß die
Ausführung der fraglichen Bauten nicht noch einwenig verschoben
werden könnte.

Der Herr Berichterstatter der Staats wirthschaft S-

kommission füht zum Beweise dafür, wohin der Staat käme,
wenn nicht sowohl der RegierungSrath als die StaaiSwirlh«
schaftskommission ihre Scheere an daS Büdget setzen würden,
alle von der Baudirektion ursprünglich in die vorliegende Rubrik

aufgenommenen Bauprojekte an, die einen Kredit von mehr
als Fr. 200,000 erfordert hätten. Der Redner beharrt daher
auf dem Kommisstonalamrage, mit der Bemerkung, daß cS nicht
rathsam sei, zu weit zu gehen, namentlich in Ermanglung
genauer Pläne und Devis.

A b stim m m u n g:

Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.

„ den Antrag der StaatSwirthschaftskommisston
Gr. Mehrheit.

„ Ziff. 6 nach Antrag deS RegierungS-
rathe S Minderheit.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

tk57-18S».
3. Straßen- und Brückenbau:

». Ordentlicher Unterhalt:
137,327 1) Besoldungen der Oberwegmeister und Wcgmeister
183,848 2) Materialfuhren. Rüstung, Ankauf von Kiesgruben, Brandassckuranzbeiträge

für Brücken und übriger Unterhalt der bestehenden Straßen und Brücken
2,414 3) Entschädigung für Unterhalt deS Straßenpflasters und HauSzurücksetzungen
2,029 4) Kleine Korrektionen

44,676 5) HerstellungSarbeiten infolge Wasserschaden

Fr. 161,700

„ 208,000

„ 4,000

„ 2.000

„ 20,000

Fr. 395,700

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Der
Ansatz für Besoldung der Oberwegmeistcr und Wegmeister
erscheint hier um Fr. 20,200 höher als im letztjährigen Büdget
und zwar aus folgendem Grunde. Die Baudirektion beabsichtigt
nämlich, diese Besoldungen zu verbessern, wofür allerdings die
Billigkeit spricht, da alle übrigen Angestellten deS Staates in
letzter Zeit besser gestellt wurden. Indessen scheint mir dieses
Verfahren nicht zuläßig, sondern der Große Rath soll sich über
die Frage auSsprechen, ob die Besoldung der Oberwegmeister
und Wegmeister erhöht werden soll und um wieviel. Die
Baudirektion wird zwar behaupten, es liege in ihrer Kompetenz,
diese Besoldungen zu bestimmen. DaS ist richtig, aber sie ist
gehalten, sich innerhalb der Grenzen der bewilligten Kredite zu
bewegen. Sie mag dem Regierungsrathe einen besondern Vortrag

über diesen Gegenstand vorlegen, aber in der Form, wie
er hier vorgebracht wird, ist eS nicht zuläßig. Man sollte eS

daher noch einmal bei den bisherigen Bestimmungen bewenden
lassen, unter Vorbehalt eines spätern Entscheides des Großen
Rathes. Die StaatSwirthschaftskommisston ist denn auch mit

Tagblatr des Großen Rathes tS6t.

dieser AuffassungSweise einverstanden und beantragt eine Re.
duktion von Fr. 17,300, welchem Antrage die Finanzdirektion
sich anschließt.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSko m«
mission. Bei Ziff. 1 (Besoldung der Oberwegmeister und
Wegmeister) stellt die Kommission den Antrag, statt deS hier
vorgesehenen Ansatzes von Fr. 161,700 bei der Summe von
Fr. 144,400, als dem Gesammtbetrage der dermaligen
etatgemäßen Besoldung der genannten StaaiSangestellten stehen zu
bleiben, somit den Kredit um Fr. 17,300 herabzusetzen. Der
Herr Baudirektor sagt unS zwar, die vorgeschlagene Besoldungserhöhung

sei sehr nothwendig, da der Gehalt dieser Angestellten
nicht mehr im richtigen Verhältnisse mit den übrigen Taglöhncn
stehe; ferner sei der Vorschlag ein sehr mäßiger, da er nur
etwa 12 Prozent des bisherigen GehalteS betrage. Die
StaatSwirthschaftskommisston bestreitet die Billigkeit nicht, da die

Besoldung der audern Staatsbeamten bereits verbessert wurde;
wenn sie dessen ungeachtet mit der beantragten Krcditerhöhung

123
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nicht einverstanden ist, so spricht ein formeller Grund dafA.
Die Kommission geht nämlich von der Ansicht auS, daß das
Budget sich innerhalb der bestehenden Gesetze bewege« soll, Und
wenn eine Krediterhöhung zur Sprache kommt, so soll zu diesem

Zwecke ein besonderer Vortrag vorgelegt werden. Auf der
andern Seite wird man einwenden, eS könne ebensogut bet

Anlaß der Büdgetberathung geschehen, da doch die Baudirektion
den Gehalt der Wegmeister bestimm«, so daß sich für beide

Auffassungen etwas sagen läßt. Indessen würde die StaarS-
wilthschaftskommission ihre Stellung außerordentlich gefährden,
wenn sie zu solchen Abänderungen bei Anlaß einer
Büdgetberathung handbieten würde. ES ist eine große gesetzgeberische

Rücksicht, die hier den AuSschlag geben soll, damit nicht durch
eine Hinterthüre etwas in den Staatshaushalt gebracht werde,
was direkt vorgebracht werden soll. DaS ist der Grund, warum
die vorgeschlagene Reduktion aufrecht erhalten wird.

Kilian, Baudirektor. Gestützt aus viele eingelangte
Gesuche, wurde die Baudirektion veranlaßt, eine Erhöhung der

geringen Besoldung der Oberwegmeister und Wegmeister um
ungefähr 12 Prozent zu beantragen. Die Billigkeit einer solchen
Erhöhung wird weder von der Finanzdirektion noch von der
StaatSwirthschaftSkommission bestrilten, wohl aber sind beide

aus dem formellen Grunde dagegen, daß diese Maßregel durch
einen besondern Vortrag eingeleitet werden müsse. Diese
Einwendung ist unstichhaltig. DaS Gesetz vom 1. Juni 1847 über
die Organisation der Direktion der öffentlichen Bauten enthält
im ß 13 Ziff. 8 folgende Bestimmung: „Die Besoldung der

Oberwegmetster, Weg, und Schwellenmeister wird durch Vie

Direktion der öffentlichen Bauten im Verhältniß zu den Tag-
löhnen der betreffenden Gegend bestimmt." Man vtndizirte also
der Baudirektion das Recht, diese Besoldung zu bestimmen.
Nun versteht eS sich aber von selbst, daß, wenn im Budget
nicht ein den bestehenden Verhältnissen entsprechender Ansatz
ausgesetzt wird, die Baudirektion dem angeführten Gesetze nicht
gehörig nachkommen kann ES handelt sich hier um eine
Kompetenz der Baudirektion, für die sie einstehen muß. Aber auch
angenommen, die Auffassung der StaatSwirthschaftSkommission
wäre die richtige, so ist eS doch Thalsache, daß seit Erlassung
deS erwähnten Gesetzes die Besoldungen der Wegmeister bereits
um etwas erhöht wurden und zwar durch die Baudirektion,
nicht durch den Großen Rath, der nach der Ansicht der
StaatSwirthschaftSkommission auch damals hätte entscheiden sollen.
Die Beibehaltung d«S BüdgetansatzeS wird deßhalb der
Versammlung angelegentlich empfohlen.

Roth von Bipp unterstützt den Antrag der Baudirektion
mit der Bemerkung, er habe zwar in der Regel nie für
Besoldungserhöhungen gestimmt, namentlich nicht wo bereits hohe
Besoldungen bestanden, dagegen sind die Wegmeister in seinen
Augen gerade diejenigen Angestellten, die ihre Besoldungen am
meisten verdienen müssen, indem sie daS ganze Jahr bei gutem
und schlechtem Wetter die Straßen bereisen müssen.

Mühlethaier schließt sich dem Votum des Vorredners
an und fühlt sich verpflichtet,, nachdem sein eigenes Taggeld
erhöht worden, auch den Verhältnissen anderer Beamten und
Angestellten Rechnung zu tragen. Der Redner macht zudem
aufmerksam, daß Wegmcister, die viele Jahre lang den Dienst
versahen, ihre Gesundheit einbüßten und um Unterstützung
einkamen, aber abgewiesen wurden. Man verschiebe daher einer
formellen Einwendung wegen nicht die Sache um ein ganze»
Jahr.

Ber ger unterstützt ebenfalls den Antrag der Baudirektion
mit Rücksicht auf ihre Kompetenz und auf den Dienst der
Wegmesster selbst, die ihre Arbeit nicht hinter dem Ofen
verrichten können, sondern bei Wind und Wetter arbeite« ntüssen.

G äffn er schließt sich den Voten der Präopinanten an
und empfiehlt die vorgeschlagene Gehaltserhöhung auch.

Der Herr Berichterstatter deS RegietungSratheS
bekämpft daS Raisonnement der Baudirektion und erblickt darin
eine offetibare VerkettnuNg der Kompetenz, deren Resultat dahin
fühlen würde, daß die Baudirektion einfach über die Kredite
verfügte und etkläten könnte, sie habe Fr 260.609 nöthig füt
die Besoldung der Wegmeister, die sie festsetze; der Große Rath
stände dann unter der Baudirektion, während die letztere, wie
jede andere Direktion, unter dem Großen Rathe steht. Dieser
bestimmt den Kredit und innerhalb des Kredites soll die
Baudirektion sich bewegen. Dieselbe Stellung ist denn auch andern
DtkasterieN angewiesen. Die Militärvirektion z. B. hat die
Pflicht, Vie Truppen zu instruiren, die Nothwendigen Anschaffungen

zu machen, aber sie muß sich innerhalb der ihr bewilligten

Kredite zu helfen suchen; sie kann nicht sagen: daS und
das muß angeschafft werden, ich bringe dann die Rechnung.
Ein Budget wäre unter solchen Umständen nicht mehr nöthig.
Des wichtigen Grundsatzes wegen, der hier auf dem Spiele
steht, beharrt daher der Redner auf seiner Anschauungsweise.

Der Herr Berichterstatter der S l a a t S w i r t h s ch a f tS-
kom mission ist persönlich für die beantragte Besoldungserhöhung,

aber als Berichterstatter muß er den Kommissional-
antrag festhalten, weil der grundsätzliche Entscheid vom Großen
Rathe ausgehen soll

A b st i m m u n g.

Für die nicht bestrittenen Ansätze Handmehr.
„ den Ansatz Ziffer 1 nach Antrag deS R e-

gicrungSratheS 60 Stimmen.
„ den Antrag der S t a a tS w i rthscha ftS-

ko m m t s s i on 36 „
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1857-t8S».
281,2l7 6 Neubauten:

1) Kirchetstraße
2) Brienzerseestraße
3) Mühleneüstutz
4) Rawylpaß
5) ZweisimmSn-Lenkstraße
6) Simmenrhalftraße bei Grubenwald
7) Oey-Diemiigenstraße
3) Dießbach-Zäziwylstraße
9) Worb-Zäztwylsträße '

10) Kirchdorf.Jaberg-Utligensträße
11) ZweisiMmeniSaanenstraße, Brückenbau
12) Lnngertthal'Hutwylstraße
13) St. NiklauS-Wynigenstraße

-14) Emmetuhalbrücken (SchulhauSbtücke auf dem
Flühbachbrücken)

15) Klrchbekgbrücke
16) KetN-Belpstraße
17) Bern-Munenstraße
18) Schwarzeliburg-Htitenriedstraße
19) St. Jmmerthalstraße
20) ReNän-EonverSstraße
21) Si. Johannsenbrücke
22) PruNlrut-Laufenstraße
23) PruNtrut-Montbeliardstraße
24) La Chaur-de-FondS-Pruntrutstraße bei la Ferrière
25) Betn-Baselstraße bei Coutrendlin
26) Verfügbart Restânz

Fr.
//
k,

»,

Maibaö und

4,000
35,000
7,000
1,000
4,000
8,000
4,000
9,000
8,000
6,000
S.000

12,000
9,000

6.800
20,000
10,000
9,000

12,000
30,000

5,000
20,000

4,000
11,000
10,000
5,000

22.200

Fr. 280,000

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
bemerkt daß die Baubirektion in ihrem ursprünglichen Büdget
für die vorliegende Rubrik einen Kredit von mehr als Franken
600,000 verlangte, welcher vom Regierungsrathe auf Franken
280,000 reduzirt wurde. Die StaalSwirthschaflSkommission geht
noch weiter und schlägt eine fernere Reduktion auf Fr 270,000
vor. Damit nicht jedeS Sträßchen diskutirt werde, stellt der
Redner den Antrag, vorerst die Gefammlsumme festzusetzen und
die Vertbeilung der Kredite entweder dem RegierungSrathe
zu überlassen oder die einzelnen Ansätze nach Bedürfniß zu be

stimmen.

Der Herr Berichterstalter der S t a i ö wi r thschaftskom»
mission eröffnet folgende Anträge derselben: 1) es sei in
bisher üblicher Weise vor Allem der für diese Abtheilung
auszuwerfende Gesammikredit zu bestimmen, bevor man in die
Repartition auf die einzelnen Straßenbauten eintrete; 2) der
Gesammtkredil, statt auf Fr. 280,000. nur auf Fr, 270,000 zu
bestimmen, und 3) die verfügbare Restanz bei Ziffer 26 auf
Fr. 12,000 herabzusetzen. Im Weitern nimmt die Kommission
hier Veranlassung, den Antrag zu stellen, eS wolle der Große
Rath den Regierungsrath mit Untersuchung der Frage
beauftragen, ob nicht im Straßenbauwesen ein anderes System im
Sinne rascherer und weniger kostspieliger Ausführung angenommen

werden könnte. Bezüglich des ersten Antrages stutzt sich
der Redner auf die bestehende Uebung. Die vorgeschlagene
Reduktion der Gefammlsumme wird durch die vorhandenen
Finanzverhältnisse gerechtfertigt. Die Kommission anerkennt, daß
der Straßenbau in nationalökonomifcher Beziehung eine sehr gute
Sache sei, aber er kann auch zur Manie werden und dan«
schlägt er in daS Gegentheil um. Ein ordentlicher Kredit von
Fr. 270,000 sollte für einen Staat wie Bern, der bereits ein
vortreffliches Straßennetz besitzt, genügen. Ete Eisenbahne«
machen allerdings die Erstellung neuer Straßen nothwendig,
dennoch sollte bei verständiger Verwendung die erwähnte Summe
genügen. Ferner ist nicht zu leugnen, daß im Kanton Bern
eine Menge Geld, das auf dem Straßenbüdget devisirt war,

gar nicht für Straßen oder dann so verwendet wurde, daß die
Arbeiten, die während einer Reihe von Jahren gemacht wurden,
wieder zu Grunde gingen. Die Brünig- und die Brienzerseestraße

liefern schlagende Beweise dafür. Die StaatSwinh-
schaftskommission ist deßhalb der Ansicht, es sollte künftig im
Straßenbau ganz anders verfahren werden, indem man vor
Allem daS auszuführende Straßennetz, sowie die jährlich zu
dessen Ausführung zu verwendende Summe und die Art und
Weise der Verwendung derselben bestimmen würde, wobei auch
zu entscheiden wäre, ob die Ausführung der Bauten durch den
Staat selber oder auf dem Wege des Akkordes zu geschehen
habe. Dann würde die Folge eintreten, daß ein Straßenbau,
an dessen Ausführung man bisher vielleicht 10 -15 Jahre
gearbeitet hätte, rascher ausgeführt und daS darin liegende
Kapital schneller zinstragend würde. Die Regierung mög«
darüber nachdenken, wie die Interessen des KanronS am besten

gewahrt werden können

Bernard. So unangenehm einer jeden Direktion der

Regierung eine Kredtiherabsetzung sein muß, ebenso unangenehm
muß es Jedem von uns sein, ohne irgend welchen Erfolg hier
zu reklamiren. ES handelt sich vorerst darum, die Hauptsumme
zu bestimmen, welche auf die Straßenbauten zu verwenden ist.
Die Regierung verlangt Fr. 280,000, die staaiSwirthschafiliche
Kommission schlägt eine Verminderung dieser Summe auf
Fr. 270,000 vor, und ich beantrage, dieselbe auf 300,000 Fr.
festzusetzen. Wenn eS sich um Eisenbahnen handelt, so ist eine
Summe von Fr. 300,000 unbedeutend; die Brücke von Bußwyl
allein wird vielleicht Ft. 800,000 bis eine Million kosten; dieß
ist eine hohe Summe für einen bloßen Uebergang. Nun wollen
Sie aber für die Straßenverbesserungsarbeiten im ganzen Kanton
den Büdgetansatz aus Fr. 270,000 herabsetzen? Ich theile den
Kanton in drei Abtheilungen. In der einen haben wir die
Bewohner des Flachlandes,jwelche die Eisenbahn, Straßen nach
allen Richtungen haben, und zwischen welchen so wenig Zwt-
schenraum ist, daß man sozusagen nicht einmal Platz findet,
um daselbst eine Wäsche zum Tröcknen aufzuhängen. In der

»
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zweiten Kategorie haben wir die Bewohner der Thäler, die

stets mehr oder weniger gut gelegen sind. Die dritte Kategorie
hingegen, die Bergbewohner, sieht man, ich weiß nicht für waS

an, aber von den Alpen bis zum Jura haben die Bergbewohner
nicht den gleichen Antheil am Kuchen, wie die Thalbewohner.
Man sagt, man müsse auf die dringendsten Bedürfnisse Bedacht
nehmen. Dieß hat man stets gethan. Ich habe Millionen für
die Centralbahn und Millionen für die Ostwestbahn dekreliren

geholfen, und ich werde auch für die Erbauung der Aarbrücke

das Nöthige dekreliren. Bringt man aber ein Opfer von so

viel Millionen für die Eisenbahnen, so wäre eS auch gerecht,
der Staat käme auch uns zu Hülfe, denn zu was dienen uns
diese Eisenbahnen, wenn wir wegen dem Zustand unserer

Straßen nicht dazu gelangen können? Wir haben ja nur
Fußwege, und der Grund, warum man uns nicht aufsucht, und
wir in den Bergen so isoliri sind, liegt in unsern schlechten

Straßen. Man thut nun aber in dieser Hinsicht nichts, oder

wenigstens thut man wenig, um die Verbindungswege der

Berge zu verbessern. Schon letztes Jahr sagte ich, daß die

Straße zwischen Münster und Freibergen unpraktikabel sei,

und ich fordere jedermann auf, in Fuhrwerk von Saignelegter
nach Münster zu kommen, ohne Gefahr zu laufen, seinen

Wagen zu zerbrechen. Ich komme nun zu meinem Zweck. Ich
habe schon gebettelt, oft und immer wiederholt gebettelt. Ich
werde eS noch heute thun Ich habe gute Gründe, die ganze
Summe für Konstruktion von Straßen auf Fr. 300,000 erhöht

zu wünschen. Ich spreche nicht von auszuführenden Haupt-
korrekiionen, wie vom Durchbruch von Pierrepertuis, noch von
der großen Korrektion der Straße von Boecourt, um in daS

Thal von Pruntrut zu gelangen, denn diese werden sich all-
mälig bewerkstelligen, sondern ich spreche von kleinen Korrektionen

zwischen Malleray und Sonceboz, auf einer Straße erster
Klasse, nämlich derjenigen von Bern nach Basel. Diese Straße
muß korrigirt werden. Um aber mein Begehren zu rechtfertigen,
bemerke ich, daß seit einem Jahr die Direktion der öffentlichen
Bauten infolge von Petitionen seitens der Gemeinden einen
Plan machen ließ zur Verbesserung der Straße von Bellelay
nach Lajour. Nach der Ansicht der Forstverwallung wäre diese
Korrektion ganz im Interesse des Staates wegen der Ausbeutung

der Wälder, die er in dieser Gegend besitzt. Diese
Korrektion ist sehr wichtig und kann mit wenig Kosten ausgeführt
werden. Was ist nun hinsichtlich dieser Korrektion geschehen,
die gänzlich vom Staate gemacht werden sollte? Die Regierung

sagte, wenn man sie erstellen wolle, so müßten die
Gemeinden Leistungen übernehmen; damals beschloß die Gemeinde
Lajour auf gesetzliche Art, den Boden herzugeben und den
Transport des Baumaterials besorgen zu wollen; die Gemeinde
Chitelaz verpflichtete sich nur, das nöthige Land zu geben, waS
schon etwas ist, und Saicourt anerbot einen Beitrag von
Fr. 1500, so daß dem Staate für die verlangte Korrektion nicht
viel übrig bliebe, die uns das Mittel an die Hand gäbe, in
die Freiberge zu gelangen. Durch die Ausführung dieser für
den Staat selbst so wünschenSwerthen Korrektion würden Sie
dem Bedürfnisse der Bevölkerung der Amtsbezirke Münster und
Freibergcn Rechnung tragen. Ich beantrage daher, die Ge-
sammisumme für daS Verwältungsjahr von 1862 auf Franken
300,000 zu erhöhen.

K n e ch t e n h o fe r, Oberst, ist mit dem Vorredner darin
einverstanden, daß die Kerggegenden zu wenig berücksichtigt
werden und unterstützt die von demselben beantragte Erhöhung
deS GesaminikrcditeS, indem er den Großen Rath erinnert, daß
eS im Oberlande noch mehrere Gemeinden gebe, wo eS nicht
möglich sei, zu Wagen hinzukommen, wo die Bevölkerung

- stundenweit auf beschwerlichen Pfaden gehen muß, um zur
Kirche zu gelangen. Solche Gemeinden verdienen auch
Berücksichtigung von Seite deS Staates, der auch dort die Grundsteuer

zu beziehen weiß.

Brunner wünscht darüber Auskunft zu erhalten, ob in
der vorliegenden Gesammtsumme für Straßenbauten auch etwas
begriffen sei, um dem Unternehmer der Zweigstraße von der

Brünigstraße nach Meningen Abschlagszahlungen zu machen.

Kilian, Baudirektor, giebt folgende Auskunft. Die
verfügbare Restanz hat die Bestimmung, die Aufnahme von
Straßenprojeklen zu unterstützen, sowie zu Staatsbeiträgen an
Straßenbaulen verwendet zu werden, die von Gemeinden aus.
geführt werden. Die von Herrn Brunner angeregte Straße
befindet sich in der letztem Kategorie, an die sich aber noch
sehr viele Straßen anschließen. Auf den heutigen Tag sind
bereits für Staatsbeiiräge im Betrage von ungefähr Franken
300,000 an solche Straßenbauten bewilligt; nun beträgt aber
die verfügbare Restanz nur Fr. 22,200, wovon einige lausend
Franken für die Aufnahme von Plänen verwendet werden
müssen, so daß für Straßenbauten wirklich nur Fr. 15—16,000
übrig bleiben. Wenn nach diesem Systeme verfahren wird, so

müssen die Gemeinden, denen ein SlaatSbeitrag zugesichert
worden, noch etwa zwanzig Jahre warten, bis sie denselben
erhalten. Die Baudirektion aber kommt dadurch in eine sehr
peinliche Lage, wenn sie die Beiträge nicht nach Verhältniß der
Arbeiten leisten kann, und eS sollte dieses Verfahren um so

mehr aufgegeben werden, als gerade die Straßen IV. Klaffe,
die dabei in Frage kommen, sehr wohlthätig sind, weil sie den
Verkehr der Gemeinden unter sich vermitteln; namentlich wäre
auch auf abgelegene Gegenden Rücksicht zu nehmen. Wird
nicht ein höherer Kredit bewilligt, so müssen einerseits die
Gemeinden, denen schon StaaiSbeiiräge zugesichert worden sind,
sehr lange darauf warten; andererseits werden solche Gemeinden,

die noch einen Staatsbeitrag zu erhalten hoffen, weit
hinausgeschoben, weil eben nur sehr schwache Abschlagszahlungen

geleistet werden. Dasselbe gilt auch von der Zweigstraße
vom Brünig nach Meiringen.

Brunn er stellt, gestützt auf die soeben erhaltene
Auskunft, den Antrag, die verfügbare Restanz auf Fr. 30,000 zu
erhöhen.

Gafner unterstützt diesen Antrag im Interesse der
Gemeinden, denen der Staat Beiträge zugesichert hat.

Rö thliSberger, Gustav, bezeichnet das bisherige System
des Straßenbaues als ein durauS verfehltes. Wenn der jährlich

im Büdget zu diesem Zwecke ausgesetzte Kredit auf eine
kleinere Zahl von Straßen verwendet würde, so könnten
dieselben rascher ausgeführt und dem Verkehr übergeben werden;
wird dagegen jährlich nur ein geringerer Betrag auf eine
Straßenkorrektion verwendet, so gehen die begonnenen Arbeiten
durch den Einfluß deS Wetters leicht zu Grunde. Die Regierung

sollte daher auf diesen Umstand Rücksicht nehmen. Ferner
konnte der Redner nie begreifen, warum der Staat beim Straßenbau

nicht das beim Eifenbahnbau vorherrschende System der
Ausführung im Akkorde annahm, ein System, das für die

Finanzen deS Staates ersprießlicher wäre, als wenn er die
Bauten durch seine Angestellten ausführen läßt. Bei freier
Konkurrenz der Uebernehmer ist eine möglichst rasche und billige
Ausführung der Arbeit zu erwarten. Was die vorliegenden Ansätze

betrifft, so hätte der Sprechende auch etwas zu verlangen,
zieht aber vor zu schwelgen, überzeugt, daß ein Antrag nichts
helfen würde; er widersetzt sich dem Vorschlage der StaatS-
wirthschaftSkommission auf Reduktion des GesammtkrediteS und
stimmt zu demjenigen des RcgierungSrathes.

Dr. Tièche, ES liegt nicht in meiner Absicht, die
Finanzdirektion mit einem Kredltbegehren zu erschrecken, da Herr Bernard

bereits eine Erhöhung der für Straßenkorreklion bestimmten
Toialsumme beantragt hat; ich hätte sogar darauf verzichtet,
hier eine Bemerkung zu machen, wenn er einer wesentlichen



Korrektion erwähnt hätte, welche die ganze Strecke der großen
Straße von Bern nach Basel betrifft. Alle Regierungen seit

1880 haben hier für vtese rationelle Straße Kredite verlangt;
die Arbeiten wurden von l831 an begonnen von Roche nach

Münster, um durch die Thäler von DelSberg und Laufen bis

zur Gränze gegen Basel ihre Fortsetzung zu erhalten. Sie sind

nun mit Ausnahme des Tunnels von PierrepertuiS vollendet.
Immerhin muß die Straße noch weiter gemacht werben, dann
hat der Staat Bern im Jura eine der schönsten Straßen des

Kantons. Allerdings hat sich ihre Bedeutung seit der Erstellung
der Eisenbahn vermindert, nichtsdestoweniger ist nöthig, daß die

aus dieser Straße noch übrig bleibenden Korrektionen vollendet
werden; sie sind meist nicht von großem Belang, aber eS gibt
darunter bringende, während andere weniger bringend sind. Mit
Bezug auf eine dieser Korrektionen will ich im Büdget für
„Neubauten" Reklamationen erheben. Man sieht darin unter
Nr 25 einen Betrag von Fr. 5000, der für die Straßen von
Bern nach Basel „bei Courrendlin" bestimmt ist. Wer nur
immer diese Straße kennt, muß einsehen, daß die beabsichtigte
Korrektion nicht zu denjenigen gehört, die nicht in Jahresfrist
beendet werben könnten, denn es handelt sich hier nicht um die

Ausgleichung eines StutzeS von 15—18 Prozent; man muß
nur die Straße bei Courrendlin breiter machen, einen leichten
Abhang reguliren, über den sich die Fuhrleute nie beklagt haben,
während sie viel stärkere Abhänge finden, wenn sie nach Malle-
ray gelangen, aux pontêts, wo sie selbst stärker sind als beim

Durchgang von PierrepertuiS mit Ausnahme eines einzigen
Punktes. Zu Malleray aber sind Abhänge auf einem so

verengten Terrain, baß die Straße daselbst bei 15 Fuß Breite hat,
und dieß belm Eingang in ein Dorf, das nach Erweiterung
durch neue Bauten strebt. In der That sucht sich das Dorf
Reconvilier, das sich in ein kleines Thal eingezwängt befindet,
von Osten nach Westen zu entwickeln. Wenn man nun heute
auf diesem Boden Gebäude errichtet, der von der Baudirektion
in Anspruch genommen werden muß, dann wird es viel schwieriger

sein vie Expropriation durchzuführen, und wird man viel
höhere Entschädigungen bezahlen müssen. Da diese Korrektion
dringend ist, nach der Aussage des Herrn Ingenieur Gan-
guillet und anderer Ingenieure, welche die Lokalität untersucht
haben, und selbst nach dem Zeugnisse der Laudirektion, die
schon lange Hand an'S Werk gelegt haben würde, wenn sie die
die Mittel dazu gehabt hätte, so muß ich sie der Behörde bringendst
empfehlen. Immerhin jedoch schlage ich, um die auf's Büdget
gesetzten Summen nicht zu ändern, vor, den Ansatz von Fr. 5000
beizubehalten, und nur zu sagen: „Bern-Basel-Straße im Amtsbezirke

Münster." Ich will damit dem von den Ingenieuren
für nothwendig Befundenen nicht vorgreisen. Wenn die
Baudirektion findet, daß die Korrektion von Reconvilier dringender
ist als diejenige von Courrendlin, so kann sie damit zuerst
beginnen. Ich formulire meinen Antrag, damit dieser Kredit
einfach für Korrektion der Straße von Bern nach Basel, im
Bezirke Münster bestimmt werde.

Sträub möchte die Büdgetansäee auch nicht
hinaufschrauben, wohl aber diesem für das Land im Allgemeinen sehr
wichtigen Gegenstande alle Aufmerksamkeit schenken, indem er
von der Ansicht ausgeht, daß, wenn der Staat auf der einen
Seite den Muth hat, größere Thäler und Städte zu verbinden
und Millionen dafür zu verwenden, er andererseits auch die
Pflicht habe, Dörfer und Kirchgemeinven mit einander zu
verbinden. Der Redner unterstützt daher den Antrag deS Herrn
Bernard und die Bemerkungen deS Herrn Knechtenhofer und
macht den Großen Rath aufmerksam, daß es im Oberlande
noch Ortschaften gebe, wo die Einwohner aus Mangel einer
PerbtndungSstraße ihre Todten zum Todtenacker tragen müssen,
wie die Kinder zur Taufe

v. Büren schließt sich zunächst dem Votum deS Herrn
RöthliSberger an, dringt ebenfalls auf Einführung eineö
zweckmäßigern Systemes beim Straßenbau und führt zur Unterstützung

Zlagblatt de« Großen Rathes rskt.

491

desselben folgendes an. Das Büdget enthält eine ganze Reihe
von Straßenprojekten, die seit Jahren mit kleinen Ansätzen er.
scheinen; man arbeitet immer, aber das Resultat sieht man nicht.
Daher wäre mit einer Erhöhung der Gesammtsumme um
Fr. 20,000 denn auch nicht viel gewonnen. Für den Brün-
nenstutz auf der' Bern-Murten-Straße z. B. sind Fr. 9000
ausgesetzt Wie soll damit diese Korrektion ausgeführt werden?
Bei dem bisherigen Systeme zersplittert der Staat seine Kräfte;
um zu einem guten Ziele zu kommen, sollte er dieselben
zusammenhalten und nach Verhältniß der Finanzen ein Projekt
nach dem andern so rasch als möglich ausführen.

Carlin. Herr Dr. Tièche hat den Antrag gestellt, die

für die Korrektion der Bern-Basel-Straße bei Courrendlin
bestimmte Summe von Fr. 5000 zu übertragen Er möchte diesem
Kredit eine größere Ausdehnung geben. Damit käme man zu
nichts, denn Fr. 5000 genügen kaum für diese sehr dringende
Korrektion. Es handelt sich um die Siraßenkorrekiion nächst
der Mühle von Roche. Schon lange beklagt man sich über
die Schwierigkeit, diesen im Winter mehr oder weniger gefährlichen

Ort zu passiren, wo das Wasser Eis bildet, und man
nur mit einer gründlichen Korrektion helfen kann. Man soll
daher diesen Ansatz Nicht ändern. Herr Bernard hat die

Erhöhung der Gesammtsumme auf Fr. 300,000 verlangt. Ich
stimme diesem Antrage bei mit dem Vorbehalte, daß eine

angemessene Vertheilung stattfinde. Aber ich frage, wie man dabei

zu Werke gehen wolle. Kei der Büvgetberathung predigen alle
Abgeordneten je für ihr Pfarrdorf, und dieß ist begreiflich, denn
es war stets so und wird auch ferner so sein. Die Regierung
tritt den Wünschen der Gemeinden bei; sie macht ihre Aniräge
und der Große Rath genehmigt sie. Was begegnet aber? daß
öfters die hier beschlossenen Summen sehr schlecht angewendet
werden in dem Sinne, daß sie ganz verloren bleiben. Ich will hier
zwei Beispiele anführen. Der Staat hatte seiner Zeit Zuschüsse

für die Straße bei der Glashütte von Roche bewilligt. Man
ersuchte die Behörde, diese Korrektion zu machen, und die Ge-
miinde übernahm sie. 'Nun hat aber die Gemeinde noch heute
einen Fußweg, und man kann dort nicht mehr passiren. Dasselbe

sage ich von der Straße vom Thiergarten, die in einer
dem Zerfall ähnlichen Verwahrlosung ist. Nun wendet man
aber die Staatsfinanzen nicht so an. Und wie Handel» die
Gemeinden ihrerseits? Sie bieten mehr oder weniger willfährig
Leistungen an, und auf diese Weise gelangt man dazu, viel
Geld zu verschlingen alS reinen Verlust. Ich möchte daher
dem Großen Rathe vorschlagen, daß gesagt werde, in Betreff
der Straßen, Wege, zu deren Erstellung der Staat irgend wie
mit Mitteln beiträgt, verpflichtet sich der Staat auch zu ihrer
Unterhaltung auf Grundlage der mit den Gemeinden vereinbarten

Verträge. Ich will, daß der Staat auf angemessene

Weise die Arbeiten überwache, mcht nur durch die Augen der

RegierungSstatthalter, die hiezu nicht stets Zeit haben, sondern

durch Aufstellung vom Staat besoldete und bezahlte Aufseher,
deren Zahl man beschränken könnte, die aber unter Mitwirkung
der Gcmeinnen verwendet würden, anders wäre jede Verwendung
unnütz. So kann man eine Sache nützlich machen. Zugleich
erlaube ich mir den Wunsch auSzusprechen, die Regierung möchte
mit dem Kanton Baselland die Unterhandlungen fortsetzen

bezüglich ver Korrektion des StutzeS bei Grellingen, Liebemattstutz

genannt. Der Kanton Baselland, auf dessen Gebiet dieser

Rain liegt, thut nichts dafür. Auf beiden Seiten haben wir
bernisches Gebiebt, aber zwischen beiden befindet sich dieser

Abhang, der im Münstergebiet eingeklemmt ist, und Baselland,
daS uns sein Salz zu kaufen anträgt, zeigt keine freundnachbarlichen

Beziehungen, denn eS beeilt sich nicht einmal mit dieser

kleinen Korrektion. Ich möchte daher die Regierung und die

Direktion der Bauten bitten alle ihre Bemühung auf dieses

Geschäft zu richten, denn wenn man darauf besteht, so wird
der Kanton Baselland einsehen, daß er unS dieses Entgegenkommen

schuldig ist.
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Kilian, Baudirektor,-erwiedert auf die von mehreren
Seilen ausgesprochenen Wünsche und Bemerkungen im Wesentlichen

folgendes. Wie überall nach gewissen Grundsätzen
verfahren werden muß. so ist eS wichtig, daß dieß auch im Straßenwesen

stattfinde WaS die Ausführung betrifft, so hat dieselbe

nach gesetzlichen Bestimmungen zu geschehen. Allerdings erscheint
die Ausführung eineS Projektes in Regie nicht immer als
zweckmäßig daher denn auch die Verakkorvirung der Arbeuen sehr

oft vorgezogen wird. Der in dieser Beziehung von verschiedener
Seile ausgesprochene Wunsch enthält also nichts Neues, da
dieses System seil Jahren befolgt und eine Menge Straßen-
bauien theils ganz theils theilweise in Akkord ausgeführt wurden.
In diesem Falle sollten dann aber auch die nöthigen Mittel
vorhanden sein, um die Unternehmer bezahlen zu können. Die
Bauvirektion nimmt jedesmal Rücksicht darauf im Büdgel, ihre
Ansätze werden aber in der Regel so reduzirt, daß die Behörde
sehr oft genöthigt ist, das Taglohnsystem aufzunehmen. Mehrere
Redner wünschten, daß nur die Straßen auf das Bübgel gesetzt

werden, deren Ausführung am dringendsten ist. Das ist ein

Grundsatz, den der Redner schon zu verschiedenen Malen zur
Geltung zu bringen suchte. Das Bestreben der Bauvirektion
geht dahin, nur so viele Straßen auf das Bridget zu bringen,
deren Ausführung ohne Zersplitterung der Kräfte des Staates
möglich ist. Wie geht eS aber im Großen Rathe? Gelegentlich
wird ein neuer Straßenbau hineingeworfen, die Kredite werden
zersplittert; so geschah eS seit 28—38 Jahren, während es gar
nicht im Interesse der betreffenden Gegenden liegt, daß jährlich
nur einige Tausend Franken für einen Straßenbau bewilligt
werden. Nun hat man eine ganze Menge angefangener Bauten,
die einmal vollendet werden müssen. Was das angeregte Straßennetz

betrifft, so ist die Ausnahme desselben vollendet, aber die

ungeheure Summe, welche dessen Ausführung kosten würde,
schreckte die Baudirektion und den Regierungsralh ab, jetzt schon

Vorlagen zu machen. Der Große Rath wird mit Erstaunen
vernehmen, daß nur die Ausführung der Straßen I., 1l. und
III. Klasse eine Summe von 8 Millionen erfordert. Unter
diesen Umständen wagte die Baudtreklivn nicht, jetzt schon
bezügliche Vorlagen zu machen. Auf vaS Votum des Herrn
l)r. Tièche ist zu bemerken, daß die Straßenkorreklion bei Cour-
rendlin aufgenommen wurde, weil sie sehr dringend ist. Die
Arbeiten an der Bern-Basel-Straße liefern den Beweis, daß
die Bemerkung beS Herrn Bernard, als würden die Berggegenben
im Jura von Seite deS Staates vernachläßigt, nicht richtig ist.
Dem Antrage des Herrn Tièche Rechnung zu tragen, steht
keine Schwierigkeil entgegen; der Gegenstand wäre dann näher
zu untersuchen. Herr Carlin tadelte, daß oft StaatSbeilräge
an Straßenbauten bewilligt werden und dann die Gemeinden
die Straßen in verwahrlostem Zustande lassen. Wenn das der

Fall ist, so wird Herr Carlin ersucht, sich an das betreffende

RegierungSstatthalteramt zu wenden, denn nach dem Straßen,
baugesetze von 1834 liegt die Straßenpolizei demselben ob, und
es ist nicht zu zweifeln, daß der RegierungSstaithalter von
DelSberg nöthigen Falls Ordnung schaffen werbe. Nach dem
Gesetze kann der Staat nicht Wegmeister für Straßen IV. Klasse
ausstellen. Bezüglich der Straßenkorrektion bei Grellingen ist

zu bemerken, daß der Sprechende selbst an Ort und Stelle einen
Augenschein abhielt und auS einer mit Abgeordneten deS KantonS
Baselland gehaltenen Konferenz die Ansicht schöpfte, daß wenig
Geneigtheit von Seite desselben vorhanden sei, in nächster Zeit
Hand an'S Werk zu legen, während eS doch eine alte Schuld
für Baselland wäre, die er an den Kanton Bern abzutragen
hat, nachdem dieser schon vor vielen Jahren auf seinem Gebiete
gebaut hat. Baselland glaubte jedoch, Bern solle sich auch
außerhalb seines Gebietes betheiligen, wovon aber keine Rede
sein kann; der Staat hat genug auf seinem eigenen Gebiete zu
leisten und nimmt andere Kantone auch nicht in Anspruch.
Indessen wird die hierseitige Verwaltungsbehörde die Sache
nicht auS dem Auge verlieren.

Car lin. Ich kannte die Schritte, die man hinsichtlich
der Korrektion auf der Basler Seite that; man muß daher
für diese Korrektion bessere Zeiten abwarten. Aber der Herr
Baudirektor hat nur auf einen Theil deS Antrages geantwortet.
Ich bin nicht mit der Polizei über den Regierungsstatthalter
beauftragt, und habe ihm keine Lektionen zu geben; ich will
hier nur sagen, daß eS unangenehm ist, grundsätzlich genommen,
zu sehen, daß ein RegierungSstatthalter nicht thut, was er tbun
sollte. Ich möchte, daß die Behörde künftig amtlich einschreite.
Ich nehme an, daß jedesmal, wenn der Große Rath einen
Beitrag bewilligt, er denselben sicher stelle. Zu diesem Ende ist
eS nothwendig, daß er Wegmeister anstelle, die täglich mit dem
Unterhalt der Straßen beschäftigt sind. Man kann einem
RegierungSstatthalter nicht zumuthen, daß er täglich an Ort und
Stelle sei, während dem die Wegmeister sehen werden, was
nicht geschieht und was nicht geschehen kann. Erschrecke man
nicht wegen den Kosten Wenn die Gemeinde Fr. 5888 verlangt,
sagt der Staat, er gebe Fr 3089, und der Rest werde jährlich
ausgerichtet. Auf diese Weise werden wir etwas bekommen, daS
Bestand hat. Dieß sind die ergänzenden Erklärungen, die ich
über meinen Antrag zu geben hatte, und um deren Berücksichtigung

ich die Versammlung bitte.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
ersucht den Großen Rath, sich auf das Nothwendigste zu
beschränken und es beim Antrage der Slaalswirthschaftskommission
oder wenigstens bei demjenigen des RegierungSratheS bewenden
zu lassen, und fügt die Erklärung bei, daß es der Finanzdirektion

viel angenehmer wäre, allen Wünschen, die sich bei der

Büdgctberaihung kundgeben, gerecht zu werden, das gehe aber
schlechterdings nicht an. Der Redner ersucht diejenigen
Mitglieder der Versammlung, welche Krediterhöhungen beantragen,
zugleich die erforderlichen Mittel dafür anzuweisen. Ohnehin
steht ein Defizit bevor, und wenn man damit raisonnirt, eine
Erhöhung von Fr. 28—38,888 sei nichts im Vergleiche mit
den auf Eisenbahnen verwendeten Summen, so möge dir
Versammlung die Konsequenzen einer solchen Theorie bedenken, die

am Ende den Staat mit jenem Landmanne auf die gleiche Linie
stellen würde, der, nachdem sein HauS abgebrannt war, noch
die Scheune anzündete.

Der Herr Berichterstalter der Stalswirthschaftsko turn

issi on hält den Antrag derselben fest und macht den Großen
Rath auf das ungünstige Resultat aufmerksam, mit welchem daS

Büdget schließt, d h. schon jetzt mit einem Defizit von mehr
als Fr. 258,888. Will man dieses noch vermehren, so gebe

man auch die geeigneten Mittel zu dessen Deckung an;
vorläufig stände kein anderes in Aussicht als die Erhöhung der
Steuern, ein Mittel, das kaum belieben würde

Abstimmung.
Für Firirung der Totalsumme Handmehr.
„ Reduktion derselben auf Fr. 278,888 Minderheit.
„ eine größere Summe Mehrheit.
„ den Antrag deS RegierungSratheS

(Fr. 288,888)
» mehr Minderheit.
„ die Repartition des Büdget Handmehr.

die Ziff. 25 nach Antrag deS R e gie -
rungSratheS Minderheit.

„ den Antrag deS Herrn Dr. Tièche Mehrheil.
„ den vierten Antrag der StaatSwirth -

schaftSkommission Handmehr.

„ den Antrag des Herrn Carlin Minderheit.
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1857-!8S0.
4. Wasserbau:

20,822 Ordentlicher Unterhalt:
g. Besoldung der Schleußet!- und. Schwcllenmeister und des PegelbeobachtungS-

personals
6. Arbeiten deS Staats
o. StaaiSbeiträge (tncl. Fr. 2500 für die Reckwegbauien in Jnterlaken)

5. Entsumpfungen und Eisenbahnen:
2,275 s. Besoldung deS Sekretärs
3,720 b. Bureau- und Reisekosten

16,685 c. Kosten für Vorarbeiten in EntsumpfungSsachcn:
Besoldung von 8 Technikern, Gehülfen, Materialanschaffungen

11,050 6. Eisenbahnstudien im Jura
1,679 e. Beitrag an die Gürbenkorrektion laut Gesetz vom 1. Dezember 1854

Diese Abtheilung wird ohne Einsprache genehmigt.

Fr. 2,

^ „ 43,500

Fr. 46.000

Fr. 2.600

„ 3,600

„ 14,000

„ 10,000

„ 4,000

Summe für die Direktion der öffentlichen Bauten, der Entsumpfungen und der Eisenbahnen
Fr. 888,800.

VIII. Kosten der Gerichtsverwaltung.

1. Obergericht:
55,712 a Besoldung des Präsidenten und der Mitglieder, nach dem Gesetz vom 23. März 1860 Fr. 66,000

930 6. SitzungSgelder an die Suppleanten „ 1,600

c. Kanzlei:
6,500 1) Besoldungen des Obergerichlschreibers und der Kammerschreiber Fr. 7,600

853 2) Besoldung des OffizialS mit AmtskleidungSvergütung „ 1,100
18,828 3) Büreaukosten „ 18,800

2. Amtsgerichte:
73,237 s. Besoldungen der AmtSgerichtSpräsidenten und Stellvertreter, nach dem Gesetz

vom 28. März 1860
5,732 l> Büreaukosten

37,718 c. Entschädigungen der Mitglieder und Suppleanten der Amtsgerichte
51,468 6. Besoldungen der AmtSgerichtschreibcr von Pruntrut, DelSberg, Laufen, Fretbergen,

Münster und Neuenstadt
680 e. Mielhzinse für die GerichtSlokalien zu Biel, Laufen, OberhaSle und Saanen
657 k. Miethzinse für die Lokalien der Amtsgerichtschreibereien zu Biel, OberhaSle,

Neuenstadl, Nidau, Saanen, Laupen und Bern

3. Staatsanwaltschaft:
15,809 a. Besoldungen deS Generalprokurators und der Bezirksprokuratoren
3,721 6. Büreau- und ReiseauSlagen

4. Geschwornengerichte:
17,913 Tag- und Reisegelder an die Geschwornen, Auslagen der Kriminalkammer, Be«

heizungS- und Beleuchtungskosten
Anschaffung von Mobiliar, Herstellung und Ausstattung der GerichtSlokalien

„ 22,000

243,695 Summe für die Gerichtsverwaltung Fr. 269,5000

Auch diese Rubrik wird ohne Einsprache genehmigt.

Fr. 77,600
ff 5.500
ff 41,000

,f 4,800
ff 1,060

ff 710

Fr. 17,800
ff 4,000

Fr. 21,000
» 1,000

Fr. 67,600

27,500

130,670

21,800
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

t857-t8S0.
245,892 I.
807.912 ll.
842,803 III.
152.942 IV.
705,302 V.
856.308 VI.
769,563 VII.
243.695 VIII

4,621.417

Zusammenzug der Ausgaben

Fr-

//

Nach den
wie folgt:

4,984.472
4.624.4 t 7

360,055

der Justiz und Polizei und deS Kirchenwesens
der Finanzen
der Erziehung
des Militärs
der öffentlichen Bauten, Entsumpfungen und der Eisenbahnen

Vllt, Kosten der Gerichtsverwaltung
Summa Ausgaben Fr

Beschlüssen deS Großen Rathes über das ordentliche Staatsbudget stellt sich nun die

Bilanz.
Die Einnahmen mögen beiragen bei einer direkten Steuer von 11,« pro mille
Die Ausgaben hingegen

Muthmaßlicher Ueberschuß der Ausgaben
wobei das außerordentliche Budget und die Amortisation deS bezüglichen AnleihenS nicht

inbegriffen ist.

262,625
839.760

1,086,715
126,150
853,689
625.761
888.800
269,570

Hr.4,953,070

Bilanz heraus,

Fr. 4.690.778

„ 4,953.070

Fr. 262,292

Außerordentliches Budget pro 1862.

74. Amortisation.

Laut Beschlüssen des Großen Raths vom 26. Mai 1853, 29. August 1855 und 27. Februar 1857, soll

zu Amortisation deS zum Zwecke außerordentlicher StaatsauSgaben aufgenommenen AnleihenS von Fr. 1,700,000
von welchem bis Ende 1861 zurückbezahlt sein werden „ 980,000

und welches daher für 1862 noch betragen wird Fr. 720,000
eine Ertrasteuerquote von V,o vom Tausend im alten KantonStheile und vom gesetzlichen Verhältniß im Jura bezogen werden,
deren Ertrag von den ordentlichen Einnahmen getrennt in die für das Anleihen besonders geführte Rechnung gebracht werden
soll Diese Ertrasteuerquote wird pro 1862 wie folgt veranschlagt:

s. für den alten KantonStheil:
Die ordentliche Steuer nach dem Maßstabe von- IVi» vom Tausend ist brutto nach Abzug der BezugS-
kosten veranschlagt auf netto Fr. 970,690, mithin betragen V,o vom Tausend mehr netto Fr. 138,670

6. für den neuen KantonStheil:
Die Ertrasteuerquote ist im alten Kanton wie oben veranschlagt auf netto Fr. 138.670; daS gesetzliche
Verhältniß für den Jura beläusr sich also zu V,, für »/,, auf netto 30,815

Summa Fr. 169,485

k Voranschlag.

Auf die vorhandenen Einnahmenüberschüffe von 1858—1860, welche laut Seite 3 des gegenwärtigen BüdgetS noch circa
Fr. 545,000 betragen, werden für 1862 folgende Kredite angewiesen:

1. Militärdirektion:
s. Anschaffung von 1000 Kapuiröcken Fr. 28,200
6. Anschaffung von Gewehren und Patrontaschen „ 70,000

2. Baudirektion:

. Gebäulichkeiten im botanischen Garten Fr. 48.0lX). Kavalleriestallungen in Bern „ 26,000
c. Brünigftraße „ 56,000

Fr. 98,200

„ 130,000

Fr. 228,200



DaS außerordentliche Budget wird von beiden
Berichterstattern zur Genehmigung empfohlen.

Carlin spricht sein lebhaftes Bedauern darüber auS,
daß man so rasch über das Büdget der Direktion der Ent-
sumpfungen und der Eisenbahnen hinwegschritt, da er einen

Antrag auf Erhöhung des StaatsbeilrageS für Eisenbahnstudien
im Jura zu stellen beabsichtigt hatte. DaS jurassische
Eisenbahnnetz verursachte zwar bisher schon ziemlich beträchtliche
Kosten, aber die Studien sind noch bei weitem nicht vollendet.
Der Redner weiß nicht, ob der Große Rath diesen Gegenstand
als erledigt betrachte; in diesem Falle verzichtet er auf daS
Wort.

Der Herr Präsident bemerkt, daß bei Eröffnung der

Diskusston über diese Büdgetabtheilung Niemand das Wort
verlangte, und dieser Gegenstand somit erledigt sei, es wäre denn,
daß der Große Rath darauf zurückkommen wolle.

Es verlangt Niemand weiter das Wort und das
außerordentliche Büdget wird durch daS Handmehr genehmigt.

Schluß der Sitzung: Z Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. F aß bind
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Neunte Sitzung.

Mittwoch den 11. Dezember 1361.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze deS Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bähler, Daniel;
Egger, Hektor; Flückiger, Köhler, Koller, Messerli, Müller-
Fellenberg, Paulet, Prudon und Rösti; ohne Entschuldigung:
die Herren Aebi, Bangerter, Biedermann, Bühlmann, Bürki,
Bützberger, Chevrolet, Choporv, Engemann, Fankhauscr, Fischer,
Froidevaur, Gerber, Gfeller zu Wichtrach, Gobat, Gouvernon,
Gruber, Gucnal, Gygar, Hermann, Hofer, Jeannerat, Jmhoof
Benedikt; Joß, Karlen, Johann Gottlieb; Karrer, Kasse/
Keller, Klaye, Knuchel, Krebs in Albligen, Lehmann zu Rüed/
ligen, Lehmann, Johann, Ulrich; Lehmann, Daniel; Lenz.Lovwt
Lüthy, Marquis, Marti, Morel, Müller, Arzt; Niggele^
Reichenbach, Karl; Riat, Ritter, Rosselet, RöthliSberger, Jsaa k

Roth in Eisigen, Ryser, Sahlt, Schären, Schmid, Andreas
Schmutz, Schrämli, Seiler, Siegenthaler, Steiner, Jakob
Stettler, Streit, HieronymuS; Theurillat, Trorler, Wagner
Widmer und Wüthrich.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Der Herr Präsident läßt hierauf folgende zwei Anzüge
verlesen:

1) Anzug des Herrn Großrath Stockai ar und 18
anderer Großräthe um Aussetzung eines StaatSbeitrageS
von Fr. 4»,Ml), zahlbar in vier jährlichen Raten von je
Fr. 1(1,Ml), um den Bau der katholischen Kirche in
Bern zu Ende zu führen.

2) Anzug deS Herrn Großrath Sträub und 16
anderer Großräthe, mit folgenden zwei Schlüssen:

Der Regierungsrath solle angewiesen werden, daS

Reglement vom 3. November 1853 über Prüfung und
Patentirung der Fürsprecher wieder aufzuheben.

Der RegierungSrath solle mit Beförderung einen Ge-
setzeSentwurf über Prüfung und Patentirung der
Advokaten und Notarien dem Großen Rathe vorlegen.

«agblatt de« Großen Aathe« tssi. 125
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Tagesordnung,
Anzug

deS Herrn Stockmar über endliche Untersuchung und Ent¬
scheidung der Frage, ob die VereinigungSurkunde
für den Jura vom 14. November 1815 durch die
Annahme der Verfassungen von 1831 und 1846 dahingefallen
sei oder nicht.

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen, Jahrgang 1859,
Seite 536.)

Stockmar. ES sind bereits zwei Jahre, daß ich diesen

Antrag gestellt habe, nämlich am 26. September 1859. Es
geschah gelegentlich eines Begehrens der Gemeinde Münster,
welche für die Einrichtung einer katholischen Pfarrei in dieser

Ortschaft petiliomrte. Ich sagte bei diesem Anlasse, daS
Begehren dieser Gemeinde sei der Vereinigungsurkunde zuwider,
welche die Bestimmung enthält, daß der Fortbcstand der
katholischen Pfarreien an den Ortschaften, wo solche bestehen, garantirt
seien, die aber kein Wort davon sagt, daß die katholischen Pfarreien

sich in dem protestantischen Theil ausdehnen können, eben-

öwentg daß die protestantischen Gemeinden in katholischen Ort-
chaften deren erhalten können. Als nun das Begehren Münsters
ster einlangte, sagte ich zu mir, man müsse prüfen, ob die

Vereinigungsurkunde noch in Kraft bestehe. Ich erinnerte mich
wohl, daß sie seit 1831 abgeschasst war, halte aber die Verum-
ständungen unter welchen der damalige Beschluß gefaßt worden,
nicht mehr im Gedächtniß, so daß ich nämlich die zur
Herstellung deS Geschehenen nöthigen Dokumente nicht zu meiner
Verfügung hatte. Seit jenem Zeitpunkte habe ich indeß diese

Frage näher studirt, und zwar auS folgendem Grunde. Man
hatte letztes Jahr für den Unterricht der Mathematik an der
höhcrn Schule zu Pruntrul einen reformirten Professor gewählt.
Diese Ernennung erregte in Pruntrm eine starke Opposition.
Man berief sich auf den Art. 6 der Vereinigungsurkunde, der
bestimmt, eS sollen am Kollegium zu Pruntrut nur katholische
Professoren ernannt werden. Man wandte sich sodann an
die Bundesversammlung, ja man drohte sogar die Intervention
der beim Wienerkongreß beiheiligten Mächte anzurufen, welche
den Bundesvertrag von 1315 mitabgeschlossen hatten. Ich sage
hier im Vorbeigehen, daß die fremden Mächte sich nicht mehr
einzumischen haben, indem sie seiner Zeit die eidgenössiche
Tagsatzung beauftragt hatten, die Redaktion der VereinigungSurkunde
abzufassen, sie zu garantiren, so daß die Mächte hierdurch der
Tagsatzung alles übertragen haben, was die Vereinigungsurkunde
betrifft. Man kann daher die Intervention dieser Mächte nicht
mehr anrufen. Dagegen hat man daS Recht, sich an die Bun.
deSversammlung zu wenden. Ich habe aber Nachforschungen
gemacht um zu wissen, ob diese VereinigungSurkunde noch besteht,
ob sie zu unserer Zeit noch einige Gültigkeit haben kann, und
ich habe folgendes in den Berathungen von 1331 gefunden.
Die Stadt Viel, welche außerordentliche Vortheile durch die
Vereinigungsurkunde erhalten hatte, gelangte in jenem Jahr
vor den Verfassungsrath, um sich diese Vortheile garantiren zu
lassen. Diese Versammlung wollte sich indessen niemals über
dre Begehren der Stadt Viel auSsprechen; sie erklärte jedesmal,
daß sie Grundsätze in die Verfassung aufnehmen, und die
Anwendung den künftigen Regierungen überlassen wolle. Einer
dieser Grundsätze bestand nun in der Abschaffung aller Privilegien

und durch diese Abschaffung erklärte man diese Verei-
gungsurkunde, welche jene festgesetzt hatte, für nichtig. In
Art. 6 dieser Urkunde ist gesagt, eS sollen in den Kollegien
von Pruntrut und DelSberg nur katholische Professoren angestellt
werden. Dieß ist nun ein Privilegium, denn es wäre nichts
dagegen zu sagen, wenn die Protestanten auf denselben
Fuß gesetzt worden wäre»; dieß hatte aber nicht statt, sonst
hätte man erklären müssen, wie bei den katholischen Oberschulen
geschehen, daß im reformirten Theil deS KantonS nur prote¬

stantische Professoren sein sollen. DaS Privilegium ist daher
vollständig zu Gunsten der Angestellten von Pruntrut und
DelSberg nachgewiesen. Die kvnstituirende Versammlung hat
daher die künftigen Regierungen beauftragt, den Grundsatz der
Abschaffung aller Privilegien anzuwenden. Nun ist folgendes
begegnet. Seit dem Monat November 1831 bestürmte die Stadt
Viel unter dem Einflüsse eines hartnäckigen Reaktionärs, deS

Kanzlers Moser, den Großen Rath mit neuen Plagen, der
kaum konstituirl war, und verlangte von dieser Behörde die
Aufrechthallung ihrer Privilegien. Der Große Rath erließ
hierauf folgendes Dekret:

„In Betrachtung, daß die Rechtsverwahrung des Stadt-
ralhes von Biel unverträglich mit der neuen Verfassung ist;

„In Betrachtung, daß der 8 9 der Versassung bloß die

durch die VereinigungSurkunde der Stadt Biel zugesicherten

örtlichen Vorrechte aufhebt, keineswegs aber ihre EigemhumS-
rechte, wie Zoll, Ohmgeld u. s. w., welchen unser Grundgesetz
selbst die förmliche Garantie gewährt;

„In Betrachtung, daß eS wegen vieler Verhältnisse der
Stadt Biel angemessen ist, dieselbe zum Hauplort eines
Amtsbezirks zu machen, wird

beschlossen:
„1. Der Stavtrath von Biel wird mit der eingereichten RechlS-

verwahrung abgewiesen.
„2. Die Stabt Biel soll der Hauplort cineS eigenen Amts¬

bezirks sein u. s. w."

Wir finden somit zweierlei in diesem Dekret: erstens schafft
es die Privilegien ab, und zweitens anerkennt eS die Eigen-
thumSrechte, vie in der Vereinigungsurkunde enthalten sind.
ES stnv somit die Rechte auf Ohmgeld unv Zölle vorbehalten,
man anerkennt sie, — alle andern städtischen Privilegien aber,
die der Verwaltung, Gerichtsbarkeit und Geistlichkeit sind
definitiv abgeschafft. Dieß ist es, was der Große Rath im Jahre
1332 beschlossen hat. Wenn eS nun darin auch für ven
katholischen Jura materielle Rechte gibt, so muß man sie ebenfalls
respektiren. Sehen wir nun, welche materiellen Rechte eS sind.
Einerseits sichert man den katholischen Pfarrern ein bestimmtes
Einkommen zu; nun bewilligt man aber heutzutage schon diesen
Geistlichen weit mehr, als ihnen gemäß Art. 7 der VereinigungSurkunde

zukommen würde. In Belrff der Kollegien von Pruntrut
und DelSberg sehen wir, vag die Regierung von 1816

sofort nach der Vereinigung des Jura mit dem Kanton Kern
ein Dekret erläßt, zu dem Zwecke, der VereinigungSurkunde
hinsichtlich dieser beiben Anstalten Folgert» geben. Es ist darin
gesagt, daß die Regierung wie bisher zu ihrer Unterhaltung
beitragen werde« daß man ihnen daS Eigenthum rhreS ganzen
Grundbesitzes, aller ihrer Schuldforderungen, die noch vorhanden
sind, garantire. Seit 1816 bewilligte die Regierung von Bern
dem Kollegium von Pruntrut einen jährlichen Zuschuß von
Fr. 3666. Nun haben sich diese jährlichen Zuschüsse von
Fr. 3666 von Jahr zu Jahr allmählig bis aus die Summe von
Fr. 25,666, die sie heute erreicht haben, vermehrt. Man steht
also hieraus, daß die Regierung von Bern seit 1316 bis
heutigen TagS ihren Verpflichtungen reichlich nachgekommen ist
Betreffend das Eigenthum, so hat die Regierung dem Kollegium
von Pruntrut, und nicht der Burgerschaft, wie diese behauptet,
die Gebäude deS Kollegiums und der Wald von Miserez
zurückgegeben« denn die französische Regierung nicht verkaufen
konnte, und welcher später im Jahr 1333 versteigert wurde,
mit Bewilligung deS RegierungSratheS, da sein Ertrag nicht
im Verhältniß zu seinen Verwaltungskosten stand. Dieser Wald
wurde um Fr. 62,566 verkaust, wovon Fr. 47,666 kapitalisirt
und Fr. 15,566 zur Jnstandstellung der vernachläßigten
Gebäude, zur Errichtung deS botanischen Gartens, des physikalischen

und naturhistorischen KapineteS ic. verwendet wurden.
Sie sehen also, daß ebenfalls allen Eigenthumsrechten soweit
Genüge geleistet worden ist. Aber es gab noch andere vorbe« >



haltene Gegenstände, so cine jährliche Pension für den
vertriebenen Bischof, und diese Penston wurde nicht nur bis zum
Hinscheid des Bischofs, sondern auch seinen ihm beigegebenen
Kirchenbedicntesten ausgerichtet, so daß auch kein einziges
materielles Interesse ist, das Stoff zu Reklamationen geben könnte.
Man ließ sich daher auf diesen Art. 6 der VereinigunSurkunde
ein, indem man glaubte sich auf ihn stützen zu können behufs
Reklamationen gegen die Ernennung der Professoren. Dieser
Artikel gewährleistete nun, wie bereits gesagt, ein offenbares
Privilegium, welches eines jener Privilegien ist, welche durch
die Verfassung von 1831 abgeschafft wurden, weil die Regierung
von 183Z bereits der Stadt Viel erklärt halte, sie genehmige
ihre Reklamationen nur insoweit, als sie materielle Interessen
berührten, die bestehen könnten und insofern ihnen noch nicht
Genüge geleistet wäre. Wohlan nun, baö ist hier nicht der

Fall; unv was alle die VerwaltungS-, gesetzgeberischen und
gerichtlichen Bestimmungen anbetrifft, so fallen dieselben unter
die Herrschaft der Versassung von 1831. Diser Auseinandersetzung

will ich noch etwas beifügen. Im Jahr 1831 war man
im katholischen Jura uneinig; aufrührische Bewegungen fanden
statt; man hatte alle bernischen Behörden momentan aufgehoben.
Damals stund an der Spitze der Opposition ein talentvoller
Mann von großem Gewicht, ein großartiger Charakter; eS war
dieß der Generalprovikar, der erste Geistliche des Jura. Nun
gut, dieser Generalprovikar unterstand sich nicht, damals sich

auf die VereinigungSurkunde zu reklamiren, denn er fühlte wohl,
daß dieser Akt abgeschafft war; und doch war eS damals an
der Zeit zu reklamiren, zu sagen, daß eine Vereinigungsurkunde
bestehe. Man that eS nicht, denn zu jener Zeit war dieser
Akt ein gegenseitig verbindlicher Akt. Man Halle zu Viel
Anno 1815 einen Vertrag unterzeichnet, den man nicht hielt,
und was ist erfolgt? daß, alS tm Jahr 1831 die Verfassung, welche
die Privilegien abschaffte, dem Bernervolk zur Annahme
vorgelegt wurde, der Jura dieselbe Verfassung von 1831 annahm,
obschon er sehr wohl wußte, daß «S sich nach den von der
Stadt Biel erhobenen Reklamationen um die Vereinigungsurkunde

Hanveite Man hat somit zu jener Zeit die VereinigungS,
Urkunde durch die Verfassung und die konstitutionellen Gesetze
Berns ersetzt, und nun kommen nach dreißigjährigem Bestand
dieses SachvcrhalreS plötzlich einige Personen von Pruntrut
gelegentlich der Ernennung eines Professors, um sich auf die

Bestimmungen der VereinigungSurkunde zu stützen, die lvgraben
war, an die man nicht mehr dachte, — um gegen die Ernennung

zu reklamiren! ES geziemt sich daher zu prüfen, ob diese
Akte sich nicht in der Lage befindet, die ihr im Jahre 1832
gegeben wurde. Zu diesem Zwecke bitte ich die Versammlung,
den Anzug erheblich zu erklären, ihn an den Regierungsrath
zu überweisen, um die Frage von dem Gesichtspunkte dieses

Antrages und der Brochüre zu prüfen, die ich über die
VereinigungSurkunde veröffentlicht habe.

Kaiser. Nach dieser gründlichen Motivirung habe ich
nicht mehr viel beizufügen. Herr Stockmar hat klar und deutlich

auseinandergesetzt, daß es sich heute nicht mehr fragen kann,
ob die Vereinigungsurkunde in Kraft sei oder nicht. Ich gehe
nur in einer Beziehung weiter, indem ich behaupte: die
VereinigungSurkunde war für den Jura nie rechtSverbindlich.
Warum? Es waren wohl Jurassier, welche diesen Vertrag
mit Bern geschlossen haben, aber mit welchem Mandat? Etwa
mit dem Mandate deS jurassischen Volkes? Keineswegs.
Aristokratische Familien waren eS, die auf Anregung der Tagsatzung
in Zürich jenen Vertrag mit Bern geschlossen haben; das Volk
aber nahm nie Theil daran; der Vertrag wurde denn auch
nie ratifizirt. Offenbar ist in solchen Fällen das erste Erfor-
derniß, daß ein Mandat da ist. Der schlagendste Beweis ist

der, daß eS im Eingang der Vereinigungsurkunde heißt, daß
die Stadt und Republik Bern Abgeordnete, mit Vollmachten
deS souveränen Rathes versehen, in den Jura geschickt habe,
und daß diese trotz ihres Mandates fühlten, es bedürfe noch

einer Ratifikation, die in der That am 23. November 1815

497

ertheilt wurde. Für den Jura steht nichts davon in der
Urkunde; man ignorirte daS Volk, die aristokratischen Familien
waren satisfaits. Deßhab finde ich, diese VereinigungSurkunde
sei für den Jura nie verbindlich gewesen, als someit sie von
den Verfassungen von 1831 und 1846 garantirt wurde. Diese
Garantien beziehen sich auf die materiellen Fragen und die
Gesetzgebung; im Uebrigen bestreike ich die RechlSkräftigkeit der
Urkunde für den Jura. Die größten Garantien, welche die
Vertreter des Jura zu fordern für zweckmäßig fanden, betrafen
die Religion; in nicht weniger als eilf Artikeln wurde dieselbe

garantirt. Diesen Bestimmungen wurde nicht nur vollkommen
nachgekommen, sondern man that seither viel mehr, als der
Kanton Bern zu thun verpflichtet war. Die Besoldung der
katholischen Geistlichen war früher auf 866 resp. 1666
französische Franken festgesetzt; man erhöhte sie aus ebensoviel alle
Franken. Die katholische Religion wurde in ihrem damaligen
Bestände garantirt; seither wurden mehrere neue Pfarreien
errichtet. Ebenso verhält eS sich mit den Lehranstalten, mit den

Kollegien von Pruntrut und DelSberg, die durch die Staatskasse

erhalten werden. So verhält eS sich im Unterrichlswesen
überhaupt. Wenn damals, im Jahre 18l5, zu einer Zeit,
wo kurz vorher in einem benachbarten Staate eine allgemeine
Ausrottung der christlichen Religion gepredigt worden war,
eine Minderheit eS zweckmäßig fand, solche Garantien zu fordern,
da begreife ich eS; aber heute begreife ich solche Zumuthungen
nicht mehr, heute, nachdem man längst in das Fahrwasser der

Toleranz eingelenkt, ist eS überflüssig. ES liegt nicht im Sinne
und Geiste ver Bevölkerung, eS ist nichts anderes als ein Hemmschuh,

um unsere Pfarrgeistlichen nicht auf die Höhe zu bringen,
wo die Geistlichen in andern Kantonen der Schweiz stehen.
Ueberall fordert ver Staat Garantien von den Geistlichen, nur
bet uns nicht; nur bei uns hat der Staat keine Einwirkung
auf ihre Wahl und Thätigkeit. Ich begreife, die Regierung
hatte bisher eine delikate Stellung. So lange sich von Seite
der jurassischen Bevölkerung sich kein Bedürfniß kund gab,
wollte die Regierung nicht gegenüber einer Minderheit in kon-
fessionellcn Fragen ernstlich, wie sie eS hätte thun sollen,
eingreisen Jetzt aber, wo daS Volk deS Jura überzeugt ist, daß

Aenderungen stallfinden müssen, soll auch die Regierung, soll
der Große Rath dazu hanbbicten, die vorhandenen Uebelstände
abzuschaffen.

H o u riet. Was soeben Herr Stockmar sagte, um seinen

Antrag zu rechtfertigen, und was ich in der Brochüre mit
Interesse gelesen habe, die er unter dem Tiiel „Betrachtungen über
die VereinigungSurkunde deS Jura, über die französische Kan-
tonöschule u. s. w." veröffentlichte, drängt mir einige Gedanken

auf, welche ich der Versammlung vortragen will. Ich bin dem

Antrage deS Herrn Stockmar nicht entgegen, aber ich finde, er
könnte als zu weit gehend betrachtet werden. Nach diesem

Redner würde eS sich darum handeln, die ganze VereinigungSurkunde

zu prüfen zu wissen, welche Bestimmungen eS sind,
die noch in Kraft bestehen. Nachdem nun, was er selbst sagte,

ist zur jetzigen Stunde gründlich erwiesen, daß nur über einen

einzigen Punkt Streit sein kann, nämlich über die Frage, ob

durch Errichtung der französischen Kantonsschule die

Bestimmungen der VereinigungSurkunde hinsichtlich des Bestandes deS

Kollegiums von Pruntrut aufgehoben sind oder nicht? Der
Beweis, daß daS von mir Vorausgesetzte richtig, und der eigentliche

Zweck deS Antrages ist, liegt in dem Umstände, wie Herr
Stockmar seiner Brochüre verschiedene Schlüssel und Schlüsse

folgen läßt. Einer derselben, der sich an die Vereinigungsurkunde

wieder anschließt, ist so gehalten: „Dem Großen Rathe
vorzuschlagen, und den eidgenössischen Behörden, wenn statthaft,
sie möchten über die vom Lurgerrach von Pruntrut erhobenen
Reklamationen, betreffend die VereinigungSurkunde vom 14
November 1815, zur Tagesordnung schreiten." Dieß ist der einzige

Punkt in der Brochüre, der auf den in Frage stehenden

Antrag Bezug hat. Ich glaube nun, wenn die Behörde, die

dieses Geschäft zu prüfen haben wird, mit einer solchen Re«
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klamation behelligt würde, so könnte sie diesen Punkt erledigen,
und eS besteht eine Reklamation dieser Art, wenn ich nicht irre.
Ich wußte seiner Zeit, daß der Burgerrath von Prunlrut eine

Petition gegen die Errichtung einer französischen KantonSschule
eingegeben hatte. Ich wünschte nun, diese Petition möchte dem

von Herrn Stockmar gestellten Antrag beigefügt werden, wenn
sie eristirt. Die Petition würde dann entweder als begründet
erfunden werden, oder man ginge zur Tagesordnung über;
cS ist dann gewiß, daß der Große Rath anerkannt hat, die

VereinigungSurkunve sei nicht mehr in Kraft. Es ist offenbar,
daß, wenn die Bestimmungen dieses Aktes durch die Verfassung
von 1831, durch spätere Gesetze, durch die Verfassung von
1846 und überhaupt noch durch daS Gesetz, welches die

KantonSschule von Pruntrut errichtet hat, aufgchoaen worden sind,

sie dann keine Wirkung mehr äußern können. Herr Stockmar
behauptet, man habe schon 1831 die Vereinigungsurkunde als
erloschen angesehen. Ich glaube, diese Ansicht habe damals
viel Widerspruch gefunden; ich erinnere mich noch gelesen zu
haben — und wenn ich hervorhebe wo, so geschieht es in der

Absicht, daß man bei Prüfung beS Antrags Nachforschung
halte. — daß im Jahre 1846 der Berichterstatter anläßlich der
Debatten des Verfassungsrathes dieselbe Ansicht geäußert hat,
daß nämlich die Vereinigungsurkunde aufgehoben sei. Damals
haben nun mehrere Mitglieder feierlich protest!«, indem sie

behaupten, dieser Akt sei nicht abgeschafft. Wenn nun im Jahre
1846 sich in diesem Saale dieser AuSspruch sich erhob, so

konnte man 1831 die Vereinigungsurkunde nicht für aufgehoben
ansehen; und wenn diese Bestimmungen, wegen welcher es heute
Reklamationen gibt, über die Frage, ob protestantische Professoren

an der KantonSschule zu Pruntrut angestellt werden dürfen,
zu keiner Protestation Anlaß gaben, seil dem die französische

KantonSschule beschlossen worden, so ist diese Frage als gelöst
zu betrachten. Wenn gegentheilS eine Protestatton vorliegt, so

muß man, wie ich vorgeschlagen habe, die Petition des Bur-
gerratheS von Pruntrut dem Anzüge beifügen, um den

vorberathenden Behörden zugewiesen zu werden behufs Prüfung
dieser Frage.

Or. Lehmann, Erziehungsdirektor. Ich will dem
Vorredner nur bemerken, daß allerdings seiner Zeit, bei Anlaß der
Reorganisation deS Schulwesens, eine Petition eingelangt ist;
aber eS langten damals noch viele andere Petitionen ein, und
bei Behandlung des betreffenden Gesetzes glaube ich, sei auch
diejenige von Pruntrut erledigt worden. Ich glaube daher, eS

sei nicht der Fall, diesen Gegenstand mit dem Anzüge in
Verbindung zu bringen.

Matthys. Ich stimme zur Erheblichkeit deS AnzugeS
und verdanke Herrn Stockmar denselben. Vorläufig erlaube
ich mir nur die Bemerkung: wenn die vorwürfige Frage
gründlich untersucht wird, so wird man sich nach meiner Ansicht
überzeugen, daß bei den jetzigen StaatSeinrichtungen die
Vereinigungsurkunde jede rechtliche Bedeutung verloren hat. DaS
StaatSrecht des KantonS wird begründet durch die KantonS«
Verfassung und die organischen Gesetze einerseits und durch die

Bundesverfassung und die Bundesgesetze andererseits. Gleich
faßte eS I)r. Furrer sel. auf, gleich die Kommisstonen des
National- und Ständerathes und die Mehrheit dieser Behörden
selbst bei Anlaß der Reklamationen der Stadt Biel. Ich gehe
nicht einig mit Herrn Kaiser. Wir im Jahre 1861 dürfen
nicht unsern Maßstab an Akte anlegen, die im Jahre 1815
geschloffen wurden. Der alte Kanton Bern schloß, gestützt auf
die Wienerkongreßakte und unter der Garantie der damaligen
Tagsatzung, den Vertrag ab; die Deputirten deS Jura wurden
von den damaligen kompetenten Behörden als legitimirt
anerkannt. Wir können nicht darauf zurückkommen, eS gehört der
Geschichte an.

Stockmar. Ich möchte nur einige Aufschlüsse geben.
ES ist dieß eine Petition deS Burgerraths von Pruntrut, der

daS Eigenthum an den Gebäuden, den Pfründen und Kapitalien
des Kollegiums wieder herausfordert. Er möchte, daß daS
frühere Kollegium hergestellt werde, gemäß Art. 3 und 6 der
Vereinigungsurkunde. Ein Zweites ist, daß ich mich erinnere,
wie im Jahr 1846 auf folgende Weise die Rede von der
Vereinigungsurkunde war. Man hatte die Zehnten und Bodenzinse
aufgehoben. Da reklamirten die Abgeordneten des Jura,
indem sie sagten, sie müßten verhälinißmäßig mehr zahlen, als
die Steuer deS alten KantonStheilS betrage. Dieß war nun
eine Frage materiellen Interesses. Ich bin derselben Ansicht,
wie Herr MatlhyS sich ausgesprochen hat, wir anerkennen nur
die Verfassung von 1846 und die Bundesverfassung.

Herr Präsident. ES ist Ihnen bekannt, daß ein Anzug
nur erheblich oder nicht erheblich erklärt werden kann, und daß
jeder Zusatz unzulässig ist. Dagegen liegt eS in der Hand,
sozusagen in der Pflicht deS RegierungSrathes, alles in Betracht
zu ziehen, was mit dem erheblich erklärten Anzug in Verbindung

steht, waS ohne Zweifel geschehen wird. Ich mache

Herrn Houriet aufmerksam, daß er die Sache wahrscheinlich
mit einer Beschwerde gegen die Wahl der Professoren in
Pruntrut verwechselt hat, die, wenn ich nicht irre, vom Bun-
deSralhe abgewiesen und erledigt ist.

Der Anzug wird durch das Handmehr erheblich erklärt.

Der Herr Finanzdirektor theilt hierauf dem Großen
Rathe die bereits auf Seite 494 htevor abgedruckte Bilanz deS

Voranschlages für 1862 mit. >

Projekt - Gesetz

über

Einführung von Stempelmarken.

(Erste Berathung.)

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Zu
verschiedenen Malen schon hat der Große Rath den Antrag
erheblich erklärt, daß Slempelmarken eingeführt werben möchten.
Die Finanzdireklion glaubte, nicht länger zögern zu dürfen, da
namentlich der HandelSfland eS wünschte. Ueber die
Konsequenzen ist man zwar noch nicht ganz im Reinen, daher wird
vorgeschlagen, daS Gesetz für eine Probezeit von drei Jahren
in Kraft zu erklären. Bei Behandlung dieses Geschäftes wurde
auch die Frage in Erwägung gezogen, ob es nicht der Fall
Wäre, daS ganze Stempelgesetz von 1834 einer Revision zu
unterwerfen. Es wäre bereits Anlaß dazu gewesen, da eS

schon mehrere Modifikationen erlitten hat; so wurde der Zet-
tungSstempel aufgehoben, auch der Betrag des Stempels selbst

wurde modifizirt infolge der Umwandlung in neue Währung.
Da indessen der Vorschlag dahin geht, daS Gesetz nur provisorisch

in Kraft treten zu lassen, so glaubte man, von einer
Gesammtreviston absehen zu sollen, da das Gesetz eigentlich
nicht mangelhaft sei und nicht weiter zu Klagen Anlaß gegeben
habe. Eine weitere Frage war die, ob man bet dem Dimensionsstempel

bleiben oder einen graduirten Stempel einführen wolle,
wie in Zürich, Genf und anderwärts. Der graduirte
Stempel hat aber einen gehässigen Charakter und würde auf
den Handelsstand einen üblen Eindruck machen; er würde zwar
der Staatskasse einige tausend Franken mehr eintragen, aber der



Gebrauch wäre um so komplizirter. Die Finanzdireklion und
der RegierungSrath waren daher der Ansicht, es sei einfach bei
dem DimenstonSstempel zu verbleibe». Ferner bot sich die

Frage, wie weit die Anwendung von Marken ausgedehnt werden

ob man sie ganz freigeben oder beschränken solle. In
dieser Beziehung fand man, eS liege im Interesse des Staates
und deS Publikums, daß die Anwendung der Stempelmarken
beschränkt werde, also nicht Ausdehnung finde auf noiarialische
Akten, deren Aufbewahrung für längere Zeit bestimmt ist. Für
Stempelpapier wird nämlich Handpapier genommen, das größere
Dauerhaftigkeit und Festigkeit hat als Maschinenpapier. Bei
näherer Untersuchung fand ich, baß andere Kantone, namentlich
Zürich, diese Marken auf Handelseffekten beschränken. Dagegen
glaubte ich, man würde damit zu wenig weit gehen, namentlich

wäre cS bequem, die Anwendung von Stempelmarken
auch bei Quittungen zu gestatten. Wenn von einer Seite der

Antrag gestellt würde, den gravuirten Stempel einzuführen, so

könnte die Finanzdirektion denselben zugeben und würde sie das
Projekt in diesem Sinne modifiziren In Genf beträgt der
Stempel von Summen bis auf 500 Fr. 5 Centimes, von
1000 Fr. 25 Centimes und von je 1000 Fr. mehr 25 Centimes.
Eine ähnliche Einrichtung besteht in Zürich, doch mit einigen
Abänderungen. Ich habe bereits erklärt, eS liege nicht im
Interesse des Publikums, dieß einzuführen. Auch die Frachtbriefe

wurden in den Entwurf aufgenommen; indessen wurde
mir von Handelsleuten bemerkt, dieß habe keine große Bedeutung;
da Formulare für Frachtbriefe vorhanden seien, könne man sie

gut stempeln lassen. Ich schließe mit dem Antrage, Sie möchten
in die Berathung deö Entwurfes eintreten und denselben artikel-
weise behandeln.

Das Eintreten und die artikelweise Berathung wird ohne
Einsprache durch daS Handmehr beschlossen.

S t.

ES ist bei nachbezeichneten Akten gestattet, statt des
gewöhnlichen Stempelpapiers Stempelmarken zu verwenden, welche
vom Stempelamt durch Vermittlung der bestellten Stempel-
Verkäufer ausgegeben werden, alSz

für HandelSeffeklen (Wechsel, Anweisungen u. s. w.)
„ Quittungen oder Empfangsbescheinigungen über Geld¬

beträge.

„ Frachtbriefe.

Herr Berichterstatter. Um die Bestimmung nicht
unklar für den Richter zu machen, möchte ich die im zweiten
Lemma enthaltene Stelle durch folgende Fassung ersetzen:
„(Wechsel und andere Arten von Geldanweisungen)."

R ôlhliS ber ger, Gustav. Ich erlaube mir nur bezüglich
der Frachtbriefe eine Bemerkung Es hat für den Handel
etwaS OdioseS, dieselben dem Stempel zu unterwerfen. Die
Frachtbriefe sind für den Handelsstand Adressen, die nicht
ausgeheftet werden können, weil sie zu groß sind. Warum
sollen sie dem Stempel unterliegen? DaS konnte ich mir nie
erklären. Mir schien es. daS sei eine Last, die man dem
Handelsstande auferlege, ohne daß die übrigen Bürger ein Aequi-
valent dafür leisten. Wir haben zweierlei Frachtbriefe. ES
gibt Eisenbahnen, bei denen das Formular von 10 Rp genügt,
bei der Centralbahn aber werden solche von 2» Rp. gefordert.
Ich stelle den Antrag, in erster Linie den Stempel auf Frachtbriefe

zu erlassen, in zweiter Linie denselben auf 10 Rp zu
beschränken; das soll genügen.

Zlagblatt des Großen Rathes t8Kt.
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G a n g uitlet. Ich unterstütze den Antrag deS Herrn
Röthlisberger wenigstens so weit, daß man nicht 20 Rp. für
Eisenbahnfrachtbriefe bezahlen müsse. Früher mußte man nur
10 Rp. zahlen, jetzt ist ein größeres Format eingeführt; eS ist
nicht billig, deßhalb einen höhern Stempel zu fordern. Ich
kann übrigens so wenig als Herr Röthlisberger begreifen,
warum die Frachtbriefe gestempelt werden sollen. Ich möchte
aber noch einen andern Punkt berühren Ich möchte nämlich
im zweiten Lemma statt „Wechsel, Anweisung u. s w." sagen:
„Alle Arten Wechsel, wie sie im neuen Wechselgesey vorgesehen
sind." ES gibt verschiedene Arten Billets nach dem Gesetze.
Ich gebe zu, daß eS für bleibende Akten besser sei, nicht Stein-
pelmarken anzuwenden; möglicher Weise aber kann ein solcher
Titel unter Umständen verfaßt werden, wo man nicht gerade
Stempelpapier hat; daher wäre es zweckmäßig, eine Frist von
8-14 Tagen einzuräumen, innerhalb welcher man den Akt
stempeln lassen kann.

Kurz, Oberst. Ich erlaube mir einige Bemerkungen,
um so mehr, als ich cS war. der vor mehreren Jahren in der
SlaatSwirthschaftSkommisston den Antrag auf Einführung vow
Stempelmarken stellte. Ich machte zwar damals nicht Glück
bei meinem verewigten Freunde Fueter, aber ich bin froh, daß
nunmehr diese Idee, die fast überall in andern Ländern
eingeführt ist, namentlich in England, Frankreich u. s. w., auch
bei uns Boden gefaßt hat. Zwei Mitglieder der Versammlung
sagten soeben, sie begreifen nicht, warum die Frachtbriefe
gestempelt werden müssen. Ich könnte als Jurist ebensogut sagen:
ich begreife nicht, warum unsere Akten gestempelt werden müssen,
daß überhaupt etwaS gestempelt werben muß. Der Stempel
ist eben eine fiskalische Einrichtung. Der Frachtbrief ist eine

Quittung dafür, daß der Betreffende die Waare empfangen hat.
UebrigenS ist auch jeder Vertrag dem Stempfel unterworfen.
Wenn Sie Ausnahmen machen wollen, so gehört eS eigentlich
nicht hieher, da nicht daS Stempelgesetz in Fragb steht, sondern
eS sich nur um eine Ausdehnung desselben handelt. Man könnte
sagen, hier in Bern sei eS gar nicht nöthig, Marken einzuführen,
da man daS Stempelamt in der Nähe hat; aber an andern,
entferntem Orten ist eS nöthig, wenn man z. B. Wechsel zu
quittircn hat. Was geschieht aber? DaS ist, was man dem
Hanbelsstande und andern Leuten vorwirft, daß sie daS Gesetz
nicht befolgen. Ich war vielleicht der Narr (um mich so

auszudrücken), daß ich viel Geld für den Stempel ausgab, damit
keine Quittung aus meinem Büreau komme, die nicht gesetzlich
wäre. Ich frage die Herren, wie viele Quittungen sie auS-
gestellt haben, ohne daß sie auf Stempel waren? Es ist eine

Umgehung deS Gesetzes. Die Notarien und Amtsschreiber haben
die Verpflichtung nachzusehen, ob das Stempelgesetz befolgt
werde Früher geschah eS, daß bei Anlaß eines GeltSiageS
alle WiderHandlungen gegen das Gesetz angezeigt wurden; die
Folge davon war, daß etwa 80 Bewohner von Bern stark
bestraft wurden, und das jagte den Leuten für einige Zeit Schrecken
ein. Nachher war man wieder nachläßig; daS Obergericht ist
die einzige Behörde, die noch WiderHandlungen streng ahndet.
Wenn man ein Gesetz macht, so soll man eS beobachten, nicht
leichtsinnig umgehen, und gerade damit man eS leichter
beobachten kann, soll man die Erleichterung mittels Stempelmarken
einführen. Nach meiner Ueberzeugung ist rechtlich keine Quittung

gültig, wenn sie nicht auf Stempel ausgestellt wird.
Früher stellte auch die Bank nur gestempelte Quittungen auS.
Ich halte also dafür, die Einführung der Stempelmarken sei

eine sehr heilsame und nothwendige Ergänzung deS Stempel-
gesetzeS, eine Erleichterung für Jedermann und vielleicht eine

Mehreinnahme für den Staat. Ich möchte nur eine Ausdehnung
der vorgeschlagenen Maßregel, und daS ist die Anwendung der
Marken auch auf die Vollmachten. Ich will gar nicht von
RechlSschriftm und größern notarialischen Verträgen reden;
aber eS gibt Verträge, die nicht notarialisch ausgefertigt werden,
z. B irgend ein Privatvertrag. Auch in solchen Fällen ist eS

äußerst bequem, wenn man sich mit einer Marke behelfen kann.
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Daher stelle ich den Antrag, die Anwendung der Stempelmarken
auf Privatverträge, vie nicht notarialisch ausgestellt werden,
und auf die Vollmachten auszudehnen. Sie werven überall
sehen, daß die Marken auch auf solche Akren angewendet werden
können. Ich sehe keine Schwierigkeit, wenn man notarialische
Allen und auch Prozeßakten ausnimmt, obschon eS ein großer
Nachtheil ist und der Stempel für jeden Advokaten eine große
Ausgabe im Jahre macht. Bedenke man nur, wie viel
Stempelpapier verpfuscht und verschrieben wird, wofür die Advokaten
dem Staate bedeutende Summen bezahlen müssen. Man könnte
manche Ausgabe ersparen, wenn wir uns der Marken bedienen
könnten. Ich will indessen keine größere Erleichterung für unS,
so wenig als für die Handelsleute.

RöthliSberger, Gustav. Ich kann nicht anders,
als auf das Votum des Herrn Kurz etwas erwiedern. Er
hat uns die Sache so dargestellt, als würde der Handelsstand
das Gesetz umgehen. Ich stelle nie eine Quittung auS als
auf Stempel und weiß, daß sie sonst nicht gültig ist Herr
Kurz behauptet, der Frachtbrief sei eine Quittung. Welcher
Handelsmann in der Welt steht die Sache so an? Der Frachtbrief

ist nichts anderes als eine Adresse, mit der jedeS Collo
begleitet wird, damit eS nicht verloren gehen könne. Ich finde
es immer unbillig und odios, daß man Frachtbriefe stempeln
soll. Darin aber bin ich mit Herrn Kurz einverstanden, daß
eine daherige Bestimmung nicht in dieses Gesetz gehört; dagegen
kann hier ganz gut bestimmt werben, daß die Frachtbriefe nicht
mehr als 10 Rp. zahlen sollen. Im Uebrigen freue ich mich
über diese Erleichterung deS Verkehrs und verdanke dle Vorlage

des Entwurfs in dieser Beziehung

Ganguiller. Herr Kurz machte unS Vorwürfe als
beobachteten die Handelsleute daS Stempelgesetz nicht. Bei
ehrlichen Leuten wird eine Quittung als gültig betrachtet, auch
wenn sie nicht gestempelt ist; aber die Belästigung deS
Publikums würde dann in's Aschgraue gehen, wenn man so weit
gehen würde, jedeS Nötchen untersuchen zu lassen. UebrigenS
kann der Stempel auf ganz gesetzliche Weise umgangen werden;
daher liegt es gar nicht im Interesse deS Staates, in solchen
Dingen zu scharf zu sein. Wenn z B. ein HandeSmann 20
Eolli nach Freiburg schicken will, so braucht er nur alle auf
einen Fuhrbrief zu notiren, obschon die Sendung 20 betrifft;
er adressirt die Waaren an einen Kommissionär und schickt
diesem die einzelnen Fuhrbriese für jedes Stück. Dadurch
sündigt der Betreffende durchaus nicht gegen das Siempelgesetz.
Ich möchte in dieses Gesetz auch Fakturen und Noten
aufnehmen, und halte dafür, dieses liege sehr im Interesse deS

Staates, denn sobald man dem Gesetze durch Marken Genüge
leisten kann, statt Stempelpapier haben zu müssen, wird eS

mehr geschehen.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident Kurz hat mir
einen Theil meiner Aufgabe abgenommen. Herr RöthliSberger
fragt, warum die Frachtbriefe gestempelt werden sollen. Ebensogut

kann man fragen, warum überhaupt eSwaS dem Stempel

unterworfen sei. Im Kanton Solothurn hat man denselben
nicht; der Stempel bildet eben eine Einnahme für den Staat.
Man will den Stempel auf Frachtbriefe herabsetzen. Ich erkläre
offen, wenn ich gedacht hätte.daß man hier solche Tendenzen geltend
machen würde, so häue ich mich mit der Vorlage dieses Entwurfes
nicht so beeilt. Er hat durchaus nicht den Zweck, die Einnahmen deS

Staates zu schmälern, sondern die Anwendung deS Gesetzes zu
erleichtern. Viel begründeter wäre es, wenn man überhaupt
von Reduktionen sprechen will, den Stempel auf Heimathscheine,
Leumundszeugnisse, Gantsteigcrungen und Zahlungsaufforderungen

abzuschaffen, denn gerade Leute, die mit solchen
Papieren verkehren, stehen in der Regel nicht am besten; eS wäre
eher ein Grund, ihnen eine Erleichterung zu gewähren, als
hierin den Handelsstand zu begünstigen, der nach meiner Ansicht
am besten im Falle ist, den Stempel zu zahlen. Herr Gan-

guillet wünscht, daß gesagt werde, alle Arten von Wechsel nach
unserm Gesetze seien unter 8 1 begriffen. Diesem Wunsche ist
entsprochen; das Gesetz hat keinen andern Sinn. Aber der
Vorschlag des Herrn Ganguillet würde nicht hinreichen; eS

kommen auch andere Wechsel vpr, die nicht nach unserm Gesetze
ausgestellt sind und dennoch dem Stempel unterliegen Man
kann also sagen: „Wechsel und andere Arten von
Geldanweisungen," oder: „alle Arten von Wechsel und Geldanweisungen,"

welche Fassung man für deutlicher hält. Herr
Ganguillet wies aus Fakturen und Noten hin. So viel ich davon
verstehe, unterliegen die Fakturen so wenig dem Stempel als
die Noten, wohl aber die Quittungen, wobei eS aber nicht
nöthig ist, den ganzen Bogen stempeln zu lassen, sondern der
Betreffende kann ein kleines Stempelblatt anheften, oder die
Quittung einfach mit der Stempelmarke versehen. Diesem
Begehren ist also schon an und für sich Rechnung getragen. Man
gab hier offen zu, daß daS Stempelgesetz umgangen werde;
aber damit ist dem FiskuS nicht geholfen. Ich hörte allerdings
in dieser Beziehung schon oft klagen, und vielleicht würde das
Gesetz besser respeklin, wenn die Polizei einen Bußenanrheil
bei Widerh .ndlungen hätte. Herr Ganguillet behauptete, daS
Gesetz könne aus gesetzlichem Wege umgangen werden. Das
ist eine ganz neue Erfindung, und die Art und Weise, wie er
die Sache inierpretirl, scheint mir nicht gerechtfertigt. Es
wurde serner der Antrag gestellt, daß Stempelmarken auch auf
Privatverträge anwendbar sein sollen. Gegen diesen Antrag
muß ich mich auf das Allerentschiedeste aussprechen, denn
gerade da ist die Umgehung des Gesetzes möglich. Angenommen,
man schließe einen Pachtvertrag ab, so wird man die Stempelkarte

nicht aufhebe», bis man vor den Richter gehen muß;
dann zieht man eine neue Unterschrift darüber. Der Notar
weiß, daß er für seine Akten Stempel nehmen muß. Auch für
gewöhnliche SchuldbilletS wäre es gefährlich; daher möchte ich
sehr davon abraihen. Was die Vollmachten für Prozesse
betrifft, so ist es eher unschuldiger Natur, und ich kann in dieser
Beziehung den Antrag deS Herrn Kurz zugeben, um die Sache
näher zu untersuchen.

Ganguillet zieht mit Rücksicht auf die erhaltene Auskunft

seinen Antrag bezüglich des zweiten Lemma zurück.

Abstimmung.
Für den 8 1 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
„ die vom Herrn Berichterstatter zu¬

gegebene Modifikation deS zweiten Lemma „
„ den Antrag des Herrn RöthliSberger 39 Stimmen.

Dagegen -19 „
Für den Antrag deö Herrn Kurz, betreffend

Vollmachten Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Kurz, betreffend

Privatverlräge Minderheit.

8 2.

Die Stempelmarken sind auf dem betreffenden Akte an
der Stelle, wo diejenige NamenSunterschrift, durch welche die
Stempelpflichtigkeit des Aktes begründet wird, beigesetzt werden
soll, aufzukleben und diese Unterschrift alsdann in der Weise
über die Marken zu führen, daß solche theils ans die Marke,
theils auf den Akt selbst zu stehen kömmt.

Jede andere Art der Verwendung der Stempelmarken ist
ungültig.

Herr Berichterstatter. Dieser Artikel bezweckt die
Verhütung von Mißbräuchen, daher die Bestimmung, daß die



Stempclmarke theilweise mit der Unterschrift überzogen werden
soll. In dieser Beziehung gibt eS verschiedene Arten der
Ausführung. In Zürich und Genf muß die Marke mit der
Unterschrift versehen sein; in England besteht das Verfahren, wie
eS hier beantragt wird. (Der Redner weist eine Rechnung
vor, auf welcher eine engliche Marke angebracht ist.) Setzt
man die Unterschrift einfach auf die Marke, so ist es möglich,
daß sie wieder abgenommen und auf einen andern Akt gesetzt
wird, während dieß nicht geschehen kann, wenn die Unterschrift
nur theilwcise über die Marke gezogen wird.

G a n g uiller. Ueber diesen Paragraphen habe ich eine

Bemerkung zu machen, die von Bedeutung rst Bisher halte
man eine Frist von 14 Tagen, um einen Akt stempeln zu lassen;
nach diesem Paragraphen hingegen wäre daS nicht wohl
zuläßig, und ich mache aufmerksam, wie nothwendig das ist. Alle
Tage haben wir solche Beispiele. Man bekommt einen Wechsel,
der nicht gestempelt ist, laut Gesetz aber gestempelt sein soll.
Nun müßte ich nach dem vorliegenden Artikel einen solchen

Wechsel an den Aussteller zurückschicken, was ein großer Uebelstand

wäre und den Geschäftsgang sehr erschweren würde. Ich
nehme an, unter der Unterschrift, „durch welche die Stempel-
pflichtigkeit des Aktes begründet wird," sei die Unterschrift deS

Ausstellers verstanden, wenn der Akt im Kanton Bern
ausgestellt wird. Der zweite und dritte Inhaber deS Wechsels
kann aber nicht mehr nachhelfen, und diesem Uebelstande möchte
ich zuvorkommen, und dem 8 1 beifügen, daß, wenn innerhalb
der Frist von vierzehn Tagen der Wechsel in andere Hände kommt,
auch die zweite oder möglicher Weise die dritte Unterschrift über
die Marke gezogen werden darf. DaS ist ein Fall, der bei

Handelsleuten alle Tage vorkommen kann. So kann ein Krämer
auf dem Lande oder ein Mann, der mit dem Gesetze nicht näher
vertraut ist, leicht in den Fall kommen, den Stempel zu
unterlassen. Es soll also genügen, wenn der zweite over dritte
Indossant die Marke mit seiner Unterschrift überzieht. Der Herr
Berichterstatter warf mir vor, ich hätte vorhin gesagt, man
könne auf gesetzliche Weise das Gesetz umgehen. DaS habeich
nicht gesagt, sondern ich sagte: man könne auf gesetzliche Weise
den Stempel umgehen. Wenn ich z. B. einem Kommissionär
10 Fuhrbriefe per Post schicke und die Waarensendung mit
einem solchen versehe, so glaube ich, ich bleibe beim Gesetze.

Lempen. Ich glaube, Herr Ganguillet befinde sich im
Irrthume, wenn er meint, es sei Jemand genirt. Nach § 1

ist die Anwendung von Stempelmarken zuläßig, aber dieselbe
ist nicht vorgeschrieben, und Einer, der in der Nähe des Stem-
pelamteS wohnt, kann seinen Wechsel stempeln lassen. Ich
ersuche den Herrn Berichterstatter um Auskunft, wenn eS sich

nicht so verhalten sollte.

Sträub. Ich möchte den Herrn Berichterstatter fragen,
wie eS gehalten sei, wenn auf dem gleichen Blatte 5—6
Quittungen ausgestellt werden, ob jedesmal eine neue
Stempelmarke genommen werden müsse. Wenn das der Fall wäre,
so würde ich Stempelpapier vorziehen.

Girarv. Vorgestern sagte man bei Gelegenheit der
Büdgetberathung, als eS sich um den Unterhalt der Armen
handelte, die Armengesetzgebung sei nicht ausgeführt; »ach einer
langen Berathung gab der Herr Finanzdirektor zur Antwort,
man solle Thaisachen aufführen, als ich sagte, eS sei zu
wünschen, daß der Große Rath sich über die Frage ausspreche, ob
die von ihm gemachten oder abgeänderten Gesetze gut ausgeführt

werden, und ob die Geschäftsführung deS RegierungS-
raths den durch die gesetzgebende Behörde getroffenen Beschlüssen
entsprechend sei. Nun gut, heute behauptete unser Präsident,
Herr Oberst Kurz, indem er über den Art. 1 deS uns
beschäftigenden Gesetzesvorschlags sprach, daS Stempelgesetz werde nicht
vollzogen, und dessenungeachtet habe ich nicht bemerkt, daß der

Herr Finanzdirektor auf diese Aeußerung unsers Präsidenten
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geantwortet hat. Aber ich behaupte auch, das Gesetz über den
Stempel werde nicht vollzogen; ich sage nicht, daß die
Verwaltung daran schuld sei, Thatsache aber bleibt, daß es nicht
vollzogen wird, waS doch die Bemerkung bekräftigt, die ich am
vorigen Tag gemacht habe. Ich glaube hier einige Erklärungen

geben zu sollen, die bezwecken, das Gesetz wirksamer zu
wachen. Auf welche Weise wird daS Gesetz über den Stempel
vollzogen? Es ist nicht der Fall bei einer Masse von
Veröffentlichungen in den Amtsbezirken; vielleicht sind diejenigen,
welche es vollziehen, nicht schuld daran; vielleicht liegt der
Grund darin, daß sie nicht die Leichtigkeit haben, sich Stempel
zu verschaffen. Vermittelst der Druckereien in Pruntrut,
DelSberg und St. Immer kann man durch Anschläge alles
Mögliche veröffentlichen; man sollte sich dann an das Gesetz
über den Stempel halten, und nur Gegenstände anschlagen, die
in Bern gestempelt werden. Von diesem wichtigen Gesichtspunkt

aus möchte ich daher fragen, wie man die
Bekanntmachungen in den Amtsbezlrken behandeln will, und ob man
vorschriftsgemäß ihre Siempelung verlangen werde. Der Ge-
setzeSentwurf sieht diesen Fall nicht vor, und doch wäre eS zu
wünschen. Ich verlange daher folgerichtig, baß die Slempcl-
marken auch auf die Anschläge verwendet werden können, und
daß die OrtSverwaliungSbehörde beauftrag, werde, dieselben
auf irgend eine Weise zu konlresigniren; dann wird man sehen,
daß nur die Veröffentlichung gestempelter Anschläge zuläßig ist.
Ich stelle daher auch diese Thalsache fest, bap das Stempelgcsetz
bei weitem nicht so vollzogen wird, wie eS sollte.

Herr Berichterstatter. Herr Ganguillet berührte einen
Fall, dem sehr lerchl zu helfen ist. Von zweien Eines:
entweder ist der Wechsel im Kanton ausgestellt, dann soll der
Aussteller dazu Srempelpapier oder eine Marke verwenden, die
weitern Unterschriften bedürfen dieser Formalität nicht mehr;
oder der Wechsel wird im Auslande ausgestellt und geht in
andere Hände über, dann wird die Marke beim Jndoffemcnt
beigefügt. Gehl er nichl in andere Hände über, so wird die
Marke der Quittung beigefügt ES tritt also kein Uebelstand
ein. UedrigenS wiederhole ich, was Herr Lempen gesagt hat:
das Gesetz läßt die Anwendung von Siempelmarken fakultativ;
wer vorzieht, sich des SlempelpapierS zu bedienen, kann eS
auch ferner thun; auch die Nachftempelung ist gestattet, wie bis
dahin. Auf die Anfrage deS Herrn Sträub bezüglich der
Quittungen habe lch zu erwiedern, daß es damit ebenfalls
gehalten wird, wie bisher, so wie man bisher Í»-15
Quittungen auf ein Siempelblätichen schreiben konnte, so kann
eS auch m Zukunft geschehe». Das einmalige Beifügen der
Marke genügt. Dem Herrn Girard muß ich antworten, daß
wir beim § 1 vorbei sind und sein Antrag bezüglich der öffenl-
lichen Anschläge nicht mehr berücksichtigt werden kann. Derselbe

Redner nahm Anlaß, auf eine ,rühere Verhandlung
zurückzukommen, inde er sagte, Herr Oberst Kurz habe heute
behauptet, das Stempelgesetz werde nichl vollzogen; der Finanzdirektor

babe nichts darauf erwiedert, während Herr Girard
letzthin eine scharfe Rüge erhielt, als er von mangelhafter
Vollziehung der Gesetze sprach. Es kommt eben darauf an,
wie sich die Sache verhält. Letzthin wurde der Regierung der
Vorwurf gemacht, sie vollziehe die Gesetze nicht; hier ist eS
das Publikum, das im Fehler ist. Man wird dem Finanzdirektor

nicht zumuihen, von Haus zu Haus zu gehen und in
den Schubladen herumzuschnüffeln, um zu sehen, ob jede
Quittung gestempelt sei. Ich denke, Herr Girard würde ihm
sagen, es gehe ihn nichts an.

Herr Präsident. Ich faßte den Antrag des Herrn
Ganguillet so auf, daß es gestattet sein soll, einem Wechsel
die Stempelmarke beizufügen, auch nachdem die vierzehnlägige
Frist verflossen sei.

Ganguillet. Nein, so babe ich eS nicht verstanden.
Ich wünsche, daß innerhalb der gesetzlichen Frist von vierzehn
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Tagen bei der zweiten Unterschrift, wenn eS bet der ersten

unterlassen worden, durch Beisetzung der Stempelmarke
nachgeholfen werden kann.

Herr Berichterstatter. Ueber den Antrag des Herrn
Ganguillet habe ich noch etwas zu bemerke». Zu einem solchen

Vorgehen möcdte ich nicht hanbbieten, weil dadurch die

Umgehung des Gesetzes befördert würde. Akten, welche dem

Stempel unterworfen sind, können noch innerhalb vierzehn
Tagen, nachdem sie ausgestellt worden, gestempelt werden; daS

gilt auch für Wechsel. Herr Ganguillet möchte aber auch nach

Verfluß der vierzehntägigen Frist noch das Beifügen der Marke
gestalten. Beim gewöhnlichen Stempel hat man eine Kontrolle

auf dem Stempelamt, indem man das Datum des zu
stempelnden Aktes nachsteht. Anders würde cS sich verhalten,
wenn der Betreffende nachträglich den Stempel beisetzen könnte;
eS würde dann mancher Jahr und Tag warten.

Ganguillet verwahrt sich gegen diese Auslegung seines

Antrages.

Kirgrd zieht seinen Antrag zurück.

A b st i m m u n g.

Für den § 2 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ „ Antrag des Herrn Ganguillet Minderheit.

8 3

Für jeden Akt ist der dem gleichen Formate gewöhnlichen
StempelpapierS entsprechende Werth an Stempelmarke«, zu
verwenden. Wird eine Marke von geringerem Werthe
verwendet, so ist der Akt als nicht gestempelt zu betrachten. Das
Nämliche ist der Fall, wenn Slempelmarken zu solchen Akten
verwendet werden, die nicht in eine der in 8 1 aufgezählten
Kategorien gehören. In beiden Fällen bleiben überdtcß die

Strafbestimmungen deS § !5 deS EiempelgesetzcS vom 20. März
1834 vorbehalten.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph bestimmt
den Werth der Slempelmarken im Verhältniß zum gewöhnlichen
Stempel, und enthält auch die Bestimmung, daß die ungenügende

Stempelung als Umgehung deS Gesetzes betrachtet wird.
Gegen WiderHandlungen gelten die nämlichen Sirafbestimmun«
gen, wie im bisherigen Gesetze, und da cS sich nicht darum
handelt, dasselbe abzuändern, so empfehle lch Ihnen diesen
Artikel ebenfalls zur Genehmigung.

MatthyS. Ich möchte auf eine Undeutlichkeil aufmerksam

machen. ES heißt im vorliegenden Artikel: „Wird eine
Marke von geringerm Werthe verwendet, so ist der Akt asS

nicht gestempelt zu bewachten. DaS Nämliche ist der Fall,
wenn Slempelmarken zu solchen Akten verwendet werden, die
nicht in eine der im 8 1 aufgezählten Kategorien gehören."
Nun können Zweifel darüber entstehen, wie diese Bestimmung
zu inlerpreliren sei. Ein Stück Papier von dieser Größe (dep
Redner weist ein Erernplar vor) hat den Stempel von 30 Rp.
zur Folge, es wird aber im gegebenen Falle nur eine Marke
von 10 oder 20 Rp. angewendet; der Betreffende wird dem

Richter veràl. Wie verhält eS sich nun bezüglich der Buße?
Wird der Stempel von 20 Rp. in Abrechnung gebracht, oder
muß der Richter die Buße nach dem Stempel von 3» Rp.
bestimmen? Der Herr Berichterstalter erklärte mir, eS sei

anzunehmen, das betreffende Stück Papier enthalte keinen Stempel
und der Richter müsse die ganze Buße sprechen. Ich bin

damit einverstanden, aber ich glaube, eS sei der Fall, dieses

hier offiziel zu erklären, damit nicht der eine Richter so, der
andere anders urtheile.

Herr Berichterstatter. Ich halte dafür, der Paragraph
sei so redigirl, daß durchaus kein Zweifel darüber obwalten
kann, wie der Richter daS Gesetz anwenden soll. ES heißt
einfach: „Wird eine Marke von geringerm Werthe verwendet,
so ist der Akt als nicht gestempelt zu betrachten " DaS heißt,
cS wird angenommen, daS beireffende Papier enthalte gar keinen

Stempel, folglich findet die gesetzliche Bußanwendung statt.

Der 8 3 wird durch das Handmehr genehmigt

» 4.

Aus mißbräuchliche Anwendung bereits gebrauchter
Stempelmarken sowie auf die Fälschung derselben kommen die
nämlichen Strafen zur Anwendung, welche auf die Fälschung de»
Stempels gesetzt sind.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph bestimm»
die Strafe für mißbräuchliche Anwendung und Fälschung deS

Stempels. Ich halte dafür, eS sei kein Grund vorhanden,
bezüglich der Stempelmarken andere Bestimmungen gegen Wlver-
handlungen auszunehmen, alS solche in Betreff deS gewöhnlichen
Stempels bestehen.

Ber ger. Früher wurde bei der Berathung von Gesetzen
aus die betreffenden Paragraphen hingewiesen, welche im
gegebenen Falle zur Anwendung kommen sollen. Ebenso wünsche
ich. daß auch hier auf die betreffenden Artikel des Gesetzes von
1834 verwiesen werde, und zwar im Interesse der Erleichterung
der Anwendung deS Gesetzes, besonders da nirgends gesagt ist,
wo daS Stempelgesetz zu finden sei.

Herr Berichterstatter. Diesem Wunsche kann enr.
sprechen werden; eS sind die 88 15 und 16 deS Gesetzes vom
20. März 1834.

Mit der zugegebenen Ergänzung wird der 8 4 durch daS
Handmehr genehmigt.

8 5.

Dieses Gesetz tritt vom 1862 an
probeweise auf eine Dauer von drei Jahren in Kraft. Der
RegierungSrath ist mit der Vollziehung desselben und mit dem
Erlaß der nöthigen VollziehungSverordnung beauftragt.

Herr Berichterstatter. Hier handelt eS sich um den
Zeitpunkt der Jnkraftlretung, worüber bei der endlicken Redaktion

entschieven werden sost> Ferner ist von einer Probezeit
von drei Jahren die Rede. ES fragt sich, ob Sie damit
einverstanden seren, daß das Gesetz nach der ersten Berathung
provisorisch in Kraft geseßt werde. Ich halte dafür, da Kiese
Einrichtung neu ist, so soll man eS thun Wenn man will so
kann man eS auf zwei Jahre beschränken da man inzwischen



Erfahrungen machen kann. Endlich wird der RcgierungSrath
mit dem Erlaß der nöthigen Vollziehungsverordnung beauftragt.
Bei diesem Anlasse bemerke ich. daß man mich anqeiragt hat.
ob eS genüge, wenn die Firma des betreffenden Hauses an der
Stelle der Unterschrift dem Akt. welcher gestempelt werde» soll,
aufgedrückt werde. Nach meiner Ansicht gehört dieß in die
PollziehungSverordnung und genügt eS, wenn der Stempel deS

Hauses, welcher die Firma enthält, statt der Unterschrift dem
Akt aufgedrückt wird.

Der 8 5 wirb ohne Einsprache genehmigt. Ebenso der

Eingang, welcher also lautet:

Der Große Rath des Kantons Bern,
in der Absicht, den Wünschen Rechnung zu tragen, welche

sich für die Einführung von Strmpelmarken kund gegeben
haben,

auf den Antrag deS Regierungsrathes,

verordnet:
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warten gezwungen sein sollen, bevor sie ihre Vorstellungen
anschlagen können, und somit ihren Gewinn zum Voraus
verbrauchen sollen. Sie müssen daher in Fall gesetzt werden, von
Stempelmarken Gebrauch machen zu können.

Im er. Der Antrag ist um so begründeter, da jetzt diese

Anschage an Stempelstatt visirt werden können. ES wird dieß
besser sein, als zum RegierungSstatthalter zu gehen oder zum
Präsidenten, um den Stempel beisetzen zu lassen. ES ist daher
nichts anderes zu thun, als die Sache thatsächlich anzuwenden,
da bereits ein Gesetz hierüber besteht.

Herr Berichterstatter. Der Antrag deS Herrn
Girard scheint mir einer nähern Untersuchung werth und ich stehe

nicht an, denselben als erheblich zuzugeben. Es können
allerdings Umstände eintreten, wo eS nicht wohl möglich ist, solch«
Anschläge stempeln zu lassen, wenn sie nicht in großen
Vorräthen gestempelt mitgeführt werden.

Der Antrag deS Herrn Girard wird ohne Einsprache
erheblich erklärt.

DaS Präsidium eröffnet die Diskussion über allfällige
Zusatzanträge.

Girard. Man könnte in der That glauben, ich hätte
meinen Antrag bei Art. 1 bringen sollen Prüft man aber die
Art. t und 2 wohl, so wird man sehen, daß mein Antrag weder
zum einen, »och zum andern gehört; denn Art. 1 behandelt
Akten, die man unterzeichnet. Es ist somit augenscheinlich, daß
mein Antrag durchaus nickt bei Art. 1 kommen sollte, w«e der
Herr Berichterstatter behauptete. Ich kann daher meiner Idee
keine Folge geben als mittelst eines ZusatzartikelS, der gleich
nach Ari. 1 erscheinen sollte. Ich schlage folgende Redaktion
für denselben vor: „Die Maucranschläge können auch mit
Stempelmarken versehen werden, unter der Bedingung der
Gegenzeichnung durch das Sekretariat einer Bezirks- oder Gemeindsbehörde."

Ich habe bereits die Nützlichkeit nachgewiesen, die
Anschläge mit Slcmpelmarken versehen lassen zu können, um
die Verwendung denjenigen zu erleichtern, die in den Bezirken
davon Gebrauch machen; man muß aber Vorsorgen, daß kein
Mißbrauch damit geschehen und die aus die Anschläge gesetzten
Stemprlmarkcn nicht später noch gebraucht werden können.
Das Mittel nun, diesem Mißbrauch vorzubeugen, ist, die
Gegenzeichnung dieser Anschläge ausdrücklich zu bestimmen, denn
ich setze voraus, man bediene sich eines nassen Stempels, was
schneller geschieht. Wenn man, wie dieß in den bedeutenden
Ortschaften vorkommen kann, nöthig bat, das vorgeschlagene
Mittel anzuwenden, so wendet man sich an den Sekretär deS

OrieS, so daß man dem Siempelgesetz nicht entgegen handeln
kann.

Revel. Ich muß den Antrag deS Herrn Girard
unterstützen. ES ist klar, vag der Herr Finanzdirektor bezweckt,
Geld zu gewinnen, Einnahmequellen zu eröffnen, denn im
Momente, wo wir Ausgaben betzedUeßen, muß man auch
Einnahmen beschließen. In den von der Hauptstadt abgelegenen
Orten nun kommen öfters Fremde an, z B. wandernde
Komödianten, die Vorstellungen ankündigen lassen. Vergessen sie
dieselben stempeln zu lassen, so gewartigen sie eine Buße. Es ist
daher im Interesse des Staates, in diesem Gesetz die Erleich.
terung vorzusehen, Stempelmarken in Fällen dieser Art beisetzen

zu können Wenn nun diete Komödianten, von denen ich tprach,
sick z. B. in Pruntrul befinde», so ist klar, daß sie ihre An-
schlagzedbel nicht nach Bern senden können, um sie daselbst
stempeln zu können, wenn sie nicht zwei oder drei Tage zu

Hierauf wird eine Mahnung deS Herrn Großrath Flück
verlesen, mir dem Schlüsse, daß sein im vorigen Jahre gestellter
Anzug über den Staats Holzhandel der letzte» zehn Jahre
zur Behandlung gebracht werden möchte.

Rachtragskredite.
t) Der Regierungsrath stellt in Uebereinstimmung

mit der Militärdirektion den Antrag, der letztern folgende
Nachkredite zu bewilligen:

a. für Kleidung Fr. 12,lM
* d. » Rekruteninstruktion 8,ttW

c. „ WederholungSkurse „ tj.Utst)
et- » Zeughausverwaltung „ 12,UW

Summa Fr. 33,(M

Karlen, Militärdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
diesen Antrag im Wesentlichen aus folgenden Gründe». Vorerst
mußie im Laufe des Jahres eine größere Zahl Rekruten in-
struirl werden, als im Büdget vorgesehen war. Nach
Vorschrift der Militärdirektion mußte diese Mannschaft gekleidet
und ausgerüstet werden. Ein zweiler Grund liegt darin, daß
alle Bataillone, die vergangenes Jahr WieoerholungSkurse
hatten, Ueberzählige haben, während das Büdget die Bataillone
nur «n gesetzlicher Stärke vorsah Ferner wurde von den eid-
genösstschen Behörden eine Umänderung deS KleidungSregle-
menieS beschlossen, eine Maßregel, welche dem Staate größere
Kosten als bisher zuzieht. Dazu kommt die Umänderung und
Färbung deS LederzeugeS Die Militärdirektion ging von der
Ansicht aus, eS sei besser, beides zusammen auszuführen, um
nicht zweimal der Mannschaft das Leverzeug abnehmen zu müssen;
eS wurden daher im Zeughause die erforderlichen Einrichtungen
getroffen und die Umänderung hat bereits für 3 Bataillon«
Jusanterie, ö Dragoner- und 1 Guiden-, 8 Artillerie- und 3
Jägerkompagnien stattgefungen Die Ausgaben, um welche eS

sich hier handelt, mußten gestützt auf gesetzliche Bestimmungen
gemacht werden.
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Der Antrag deS RegierungSratheS wird ohne Ein» zusammen Ar, 5871. 13 betragen, um deren Abschreibung unter
spräche genehmigt, dem erwähnten Vorbehalt eS sich nun handelt.

Wird ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

2) Antrag deS RegierungSratheS und der
Finanzdirektion aus Bewilligung eines Nachkredites für SitzungS-
gelder und Reiseentschädigungen der Mitglieder des Großen
Rathes im Betrage von Fr. 4623.

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter, empfiehl
diesen Antrag mit der Bemerkung, daß der Große Rath mehr
Sitzungen hielt, als vorgesehen worden; daher auch die
Mehrausgabe.

Wird ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

KantonnementSvertrag zwischen dem Staate und
der Bucgergemeinde Schattenhalb, Amtsbezirks Oberhasle,
abgeschlossen am 2. November 1861, wodurch der Staat für
seine Eigenthums- und Nutzungsrechte in den dortigen Wal»
düngen mit Fr. 3666 ausgekauft wird.

Der Antrag deS RegierungSratheS und der

Direktton der Domänen und Forsten auf Ratifikation
deS Vertrages wird ohne Einsprache genehmigt.

3) Antrag deS Regter u n g S r atheS und derEr zie-
hungödirektion um Bewilligung eines Nachkredites von
Fr. 17,666 für SchulhauSbau st euer n.

Dr. Lehmann, Erziehungsdirektor, als Berichterstatter,
empfiehlt den Antrag aus folgenden Gründen: Bereits im Mai
war der Kredit für Schulhausbauten um Fr. 2318 überschritten,
gegenwärtig, als der Vortrag gemacht wurde, beträgt die Ueber»

schreitung Fr. 3164. Die Behörde konnte mit der Verabreichung
deS StaatsbeitrageS an die Gemeinden nicht warten, denen ein

Beitrag versprochen worden war. Ein zweiter Grunv, wie
nothwendig die Bewilligung des Kredites ist, liegt in dem
Umstände, daß zur Zeit, als der Gegenstand im RegierungS-
rathe behandelt wurde, 66 B.egehren von Gemeinden bereits
erledigt waren, denen der Staat einen Beitrag zugesichert hatte,
der aber noch nicht verabfolgt war, sondern noch in Aussicht
stand. Die Devise für die betreffenden SchulhauSbauten
betragen nicht weniger alS Fr. 755,296, der daherige Slaats-
beitrag von 16«/„ Fr. 75,529. DaS sind versprochene Beiträge,
deren Bezahlung jeden Tag verlangt werden kann. Wenn daher
die Vollziehungsbehörde einen Nachkredit von Fr. 17,666 für
dieses Jahr verlangt, so beschränkt sie sich auf daS Allernoth»
wendigste.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Verkauf deS KornhauseS in Burgdorf.
Der Regierungsrath stellt, in Uebereinstimmung mit

der Direktion der Domänen und Forsten, den Antrag, der
Einwohnergemeinde von Burgdorf das dortige Kornhaus um
die Summe von Fr. 24,666 käuflich zu überlassen und die
Kaufsumme nach 8 5 deS Gesetzes vom 8. August 1849 zum Bau
deS neuen SalzmagaztnS daselbst zu verwenden.

Der Herr Domänendirektor, als Berichterstatter,
empfiehlt diesen Antrag mit Htnweisung auf die Umstände,
welche denselben veranlaßten. Da der Bau eines neuen Salz-
magazinS in der Nähe deS Bahnhofes nöthig geworden ist,
so hat das alte KornhauS, dessen unterer Theil bisher zu diesem
Zwecke benutzt wurde, keinen öffentlichen Zweck mehr. Der
bisherige Reinertrag deS Kornhauses war Fr. 491. 29, während

tie Kaufsumme zu 4^ einen Zins von Fr. 966 abwirft,
also Fr. 463 21 mehr. Die Grundsteuerschatzung des Gebäudes
beträgt Fr. 41,666, die Summe der Brandversicherung Franken
26,166; dagegen ist zu bemerken, daß in nächster Zeit bedeutende

Reparaturen hätten vorgenommen werden müssen, und
daS Mauerwerk des als Salzmagazin benutzten Theils von
Salpeter durchdrungen ist, so daß die Veräußerung deS Korn
hauses immerhin im Interesse des Staates liegt.

Auch dieser Antrag wird ohne Widerspruch angenommen.

Antrag deS RegierungSratheS und der
Finanzdirektion, der Große Rath möchte die Bewilligung ertheilen,
neuerdings eine Summe von Fr. 5871. 13 an Kantonal-
bankobligationsre stanzen, deren Liquidation der
Hypothekarkasse nicht möglich ist, von dem Kapitalkonto deS

Staates, resp, vom Siaarsvermögen abschreiben zu lassen, in
dem Sinne jedoch, daß die Aufsicht der Verwaltung über die

betreffenden Schuldner und Bürgen fortdauern soll.

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter, empfiehl»
auch diesen Antrag mit Hinweisung auf den seiner Zeit der
Hypothekarkasse ertheilten Auftrag, betreffend die Liquidation der
fraglichen ObligationSrestanzen, die auf 31. Dezember 1366
Fr. 27.282 66 betrugen. Laut Mittheilung der
Hypothekarkassaverwallung stellten sich nachträglich noch 12 andere
Forderungen herauS, die in die nämliche Kategorie gehören und

Nachkredit für den botanischen Garten.

Der RegierungSrath stellt, in Uebereinstimmung mit
der Domänendirektion den Antrag auf Bewilligung eineS
Nachkredites von Fr. 3666 für den neuen botanischen Garten
in Bern.

Der Herr Berich»e»statter empfiehlt diesen Antrag
mit der Bemerkung. daß der ordentliche Kredit von Fr. 2666
künftig genügen werde, während dieses Jahr mehrere Ausgaben
bestritten werden mußten, die nicht mehr wiederkehren, wie die
WohnungSentschädigung für den Gärtner und Pflanzenanschaf»
fungen.

Wird ohne Einsprache genehmigt.



Vorträge der Baudirektton.

1) Antrag des Regierun gSratheS auf Bewilligung
eines Kredites von Fr. 9000 für Neubauten in der Sta atS-
apotheke zu Bern.

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, als
Berichterstatter, empfiehlt den Antrag mit der Erklärung, daß namentlich

für das chemische Laboratorium bauliche Einrichtungen
getroffen werden müssen.

Der Antrag wird durch daS Handmehr genehmigt.

2) Der Regierungsrath stellt ferner den Antrag,
für Erweiterung der Sternwarte in Bern einen Kredit
von Fr. 7500 auszusetzen und zwar aus dem Büdgetansatze
für daS Salzmagazin in Thun, welches dieses Jahr noch nicht
zur Ausführung kommt.

Auch dieser Antrag wird vom Herrn Berichterstatter
empfohlen, mit der Bemerkung, daß eine Erweiterung der
Sternwarte hauptsächlich zu meteorologischen Zwecken stattfinden

soll.

Wird ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

' 3) Antrag des RegierungSrathe H, an die Kosten
dcS Kirche.nbaueS in Court, Amtsbezirks Münster, einen
StaatSbeitrag von Fr. 13,-400 zu bewilligen.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt den Antrag'
indem er auf den baufälligen Zustand der alten Kirche zu
Court hinweist und an den üblichen Beitrag erinnert, welchen
der Staat in der Regel an den Bau reformirter Kirchen leistet,
d. h. im Verhältniß der Kosten für das Chor.

Der Antrag wird ohne Widerspruch angenommen..

4) Der RcgierungSrath stellt den Antrag, für
Entwässerung des botanischen Gartens in Bern einen
Kredit von Fr. 3870 auszusetzen und zwar aus dem Büdgetansatze

für daS Salzmagazin in Thun.

Wird vom Herrn Berichterstatter empfohlen und
durch das Handmehr genehmigt.
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Anzug
des Herrn Großrath Mühlethaler mit dem Schlüsse auf
Herabsetzung des OhmgeldeS auf Weine geringerer
Qualität.

(Siehe Tagblatt der GroßrathSvcrhandlungen, Jahrgang 1860,
Seite 154.1

Mühleth aler. Der Große Rath erließ am 36. März
v. I. ein Gesetz über Herabsetzung des Ohmgeldes auf Bier,
einerseits damit man wohlfeileres und besseres Bier bekomme,
andererseits um dem Branntweintrinken entgegenzuwirken. Nun
wissen Sie, daß eS letztes Jahr namentlich in der Ostschweiz
Wein von geringer Qualität gab, daß er kaum den doppelten
Werth dcS Ohmgeldes hat. Ich halte es für unbillig, daß
solcher Wein so viel Ohmgeld bezahle, wie bessere Qualitäten.
Daher stelle ich einfach den Antrag, daS Gesetz vom 1. Mär;
1853 abzuändern, wie folgt:

K 1. Unter der Ueberschrift:
„I. Für Getränke schweizerischen Ursprungs.

». Für Trauben- und Obstwein:
bis auf 5 Grad Rp. 3 per Maaß
bis auf 7 Grad „ 5 „ „
und darüber „ 7 „ „

b. Für Most:
bis auf 40 Grad Zucker oder Süßgeha lt

nach Oechsle Rp. 3 per Maaß,
bis auf 60 Grad dito „ „ „ 5 „ „
und darüber „ „ „ 7 „ „II. Für Getränke nicht schweizerischen Ursprungs.

Für jede obiger Klassen Rp. 1 mehr per Maß." Die
Seeländer dürfen ohne Besorgniß sein, daß ihnen durch
vermehrte Einfuhr ostschweizerischer Weine Schaden erwachse. Ich
rechne den Seewein nicht unter die schlechten Weine; derselbe

hätte im Gegentheil Aussicht, eher noch einen höhern Ruf zu
erlangen, wenn auS andern Kantonen geringere Qualitäten
eingeführt werden, die voraussichtlich meistens von Privaten
gekauft würden, um für ihre Dienstleute verwendet zu werden.
Ich ersuche Sie, meinen Anzug erheblich zu erklären.

Scherz, Finanzdirektor. Ich habe nichts gegen Herrn
Mühlethaler, aber hier muß ich wünschen, daß er den sauren
Wein, dessen Einfuhr er erleichtern möchte, selber trinken müsse.

Ich möchte vor diesem Anzüge dringend warnen. Die Herabsetzung

des OhmgeldeS würde in einem Jahre, wo der Staat
ein Defizit von Fr. 262,292 hat, sich ausnehmen, wie eine

Faust auf einem Auge, abgesehen davon, daß wir durch eine
solche Maßregel keinen bessern Wein bekämen. Die von Herrn
Mühlcthaler aufgestellte Schätzung genügt übrigens nicht, da
oft eine bessere Qualität Wein verhältnißmäßig weniger Grad
zieht als eine geringere Sorte. Ich ersuche den Großen Rath,
vom Anzüge zu abstrahiren.

Mühlethaler beruft sich auf die Erklärung des Herrn
FinanzdireklorS bei Erlassung des Gesetzes über Herabsetzung
deS OhmgeldeS auf Bier, daß der Staat deßhalb keinen Ausfall

im Ohmgeld erleide, weil die Lücke durch Meyremsuhr von
Getränk gedeckt werde.

Krebs von Twann. Ich hatte zwar noch nie das
Vergnügen, Herrn Mühlethaler in Twann zu sehen, doch wird er
zugeben, daß eS unter den Seeweinen verschiedene Qualitäten,
darunter auch solche gibt, die nicht den letzten Platz einnehmen.
Das anerkennt denn auch Herr Mühlethaler, indem er für den
Seeländer eine Ausnahme macht. Aber er ist sehr im
Irrthum, wenn er meint, wir bekämen durch Herabsetzung deS

OhmgeldeS nicht schlechter« We»u. oder eS gäbe nicht Wirthe
und Wetnhändler, die solchen kauft» wü'den. Durch eine solche

Herabsetzung deS OhmgeldeS würde nicht nur die Einfuhr von
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zürcher und anderm ostschweizerischen Wein erleichtert, sondern

auch diejenige von geringern Sorten französischer Weine
begünstigt, die man einfach mischen und dem Publikum vorseyen
wird. Dieses wird sich dabei gewiß nicht besser befinden. Der
Landmann wird schlechien Wein nicht kaufen, um ihn seine»
Leuten zu geben, im Gegentheil, Wetnhândler und Wirthe werden
denselben kaufen, um ihn den Gästen vorzusetzen. DaS Resultat
wird also darin bestehen, daß wir durch eine solche Maßregel
schlechtem Wein erhielten ; deßhalb stimme ich gegen die Erheblichkeit

deS AnzugeS.

F rtedli zu Friesenberg. Ich bin mit Herrn Krebs
einverstanden Lieber als schlechten Wein trinke man Most;
schlechter Wein ist weniger werth als guter Most. Ich stimme
auch gegen die Erheblichkeit des AnzugeS, und hätte Herrn
Mühlethaler eher dankbar sein können, wenn er einen Antrag
gebracht hätte, der geeignet gewesen wäre, die Staatseinnahmen
zu vermehren. Ich dachte schon lange., eS werde Jemand den

Antrag stellen, eine Auflage auf Zündhölzchen zu dekretiren.

Ich h.che nämlich nachgerechnet, daß das durch schlechten
Gebrauch von Zündhölzchen im Laufe dieses JahreS verailaßte
Unglück sich auf mehrere hunderttausend Franken beläuft,
abgesehen davon, daß die Zündhölzchen sehr giftig sind und junge
Leute oft Gefahr laufen, wenn sie solche nebst Brod in der

Tasche tragen. Ich will nicht davon reden, wie leicht Feuer
entüchl, während man weniger leichtsinnig damit umgienge,
wenn eS mehr kosten würde. Dieß gebe ich zu bedenken.

Abstimmung.

Für Erheblichkeit des AnzugeS 2 Stimmen.

Derselbe ist also nicht erheblich erklärt.

Den om t9. März 1860 eingereichten Anzug, welchen
der Herr Präsident in Behandlung nehmen will, zieht Herr
Mühlethaler zurück. (Siehe Tagblatt der GroßrathSver-
handlungen, Jahrgang 186(1, Seite 5 u. f.)

Schluß der Sitzung: 12V» Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbtnd

(Die Verhandlungen der zehnten Sitzung siehe auf
Seite 443 u. f. hievor.)

Eilfte Sitzung.

Freitag den 13. Dezember 1861.

Vormittags um 8 Uhr.

«

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: dle Herren Aebi, Bählcr,
Daniel; Egger, Hektor; Flücktger, Jeannerat, Köhler, Koller,
Mcsserlt, Müller-Fellerwerg, Paulet, Rom und Steiner, Jakob;
ohne Entschuldigung: dle Herren Bärischl. Brand« Schmid,
Bürki, v. Küren, Büyberger, Burn, Ehevrolet, Ehoparv,
Funkhäuser, Feller, Fischer, Froioevaur, Ganguillet, Girard,
Gobat, Grosjean, Gyger, Kasser, Krebs in Albltgen, Lauierburg,
Lehmann zu Rüevtligen, Lovral, Luginbühl, Manuel, Marquis,
Marti, Morel, Niggeler, Probst, Reichenbach, Friedrich;
Riat, Rohrer, Rosfelet, RöthltSberger, Jsaak; Sckneeberger im
Schwetkhof, Schneider, Johann; Schürch, Seßler, Siegenthaler,
Steiner, Samuel; Sivoß, Sluber, Wagner uno Wenger.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wirb verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.

Gesetzesentwurf

über das

Steuerwesen der Gemeinden.

(Erste Berathung.)

Kurz, Direktor deS Innern, als Berichterstatter. Ich
glaube, der Aufgabe enthoben zu sein, Ihnen die Nothwendigkeit

der Erlassung eines neuen Gesetzes über das Steuerwesen
der Gemeinden auselnandermtetzen. Es ist Ihnen bekannt, daß
schon die Verfassung von 183l die Revision des TellgesetzeS

von 1823 vorsah die Verfassung von 1846 erneuerte dieß und
daS Gemeindegesetz von 18Ö2 stellte ein neues Gemeindesteuergesetz

in Aussicht. Schon das genügt, um die Nothwendigkeit
der Erlassung eines solchen Gesetzes darzuthun. Ich kann noch
beifügen, daß im Groß«n Rathe selbst wieverholt Mahnungen
vorkamen, daß der RegierungSrath eine» bezüglichen Entwurf
ausarbeite. Ich brauche Sie nicht daran zu erinnern, daß
daS Tellgesetz von 1823 kaum mehr Gesetzeskraft hat, indem
eS in seinen weseintichsten Bestimmungen bereits modifizirt
worden ist. So ist alles aufgehoben, waS auf das Armenwesen



Bezug hat; ferner wurde eS durch die Dekrete von 18-45 und
1848 modifizirt. Dazu kommt, daß das Tellgesetz mti Grundsätzen,

welche das Gemeindegesetz aufgestellt hat, geradezu im
Widerspruche steht, Es ist denn auch nicht nöthig, S>e aus
die Entwürfe aufmerksam zu machen, die schon behufs der
Revision dieses Gesetzes ausgearbeitet wurden. Gegen das Ende
der dreißiger Jahre machte man Versuche dazu, aber die
Revision kam damals nicht zu Staude; sie mußte an zwei
Schwierigkeiten scheitern. Das Tellwesen war früher in so inniger
Verbindung mit dem Armenwesen, daß die eine Frage nicht
wohl ohne die andere erledigt werden konnte. Die andere
Schwierigkeit bestand darin, daß früher keine StaatSsteuern
bezogen wurden und daher eigene Schätzungen für die Testen
bestanden. Seilher wurde das Armenwesen reorganiflrt. ES
werden zwar noch Armenlellen erhoben, aber nur zur Ersetzung
angegriffener Armengüler. Die neue Einrichtung hat so sehr

Wurzel gesaßt, daß die Regierung nicht im Zweifel sein konnte,
ob sie auf diesem Grunde fortbauen wolle oder nicht. Der
Erlaß eines neuen Gesetzes ist dadurch erleichtert, daß daS

Gemeindegesetz schon zwei Grundsätze dafür enthält: ekstenS

den Grundsatz, daß die Burgergemeinden keine Steuern mehr
sollen erheben dürfen; zweitens den Grundsatz, daß Burger
und Einsaßen gleich g halten werden sollen. Es bleiben aber
noch einige schwierige Fragen zu entscheiden. Einmal die Frage,
ob die SiaatSsteuerregister nur hinsichtlich der Schätzung deS

steuerpflichtigen Vermögens und Einkommens maßgebend seien,
oder ob sie auch in Betreff der der Sleuerpflicht unterworfenen
Personen und Sachen maßgebend sein sollen. Wenn die letztere
Frage verneinend entschieden würde, so würde eS sich im Wettern
fragen, welche Abweichungen von der StaatSsteuerschatzung
stattfinden sollen. Ferner entsteht die Frage, ob auch der Schul-
denabzug gestattet werden soll. Eine weitere Frage ist die:
wie soll das Steuerwesen im Jura regulirt werden? Das sind
die wichtigsten Kragen, die bet Erlassung deS Gemeindesteuergesetzes

noch erledigt werden müssen. Ich will nicht weitläufiger
sein und zum Schlüsse nur noch anführen, baß, obschon der
vorliegende Entwurf schon im Mai bekannt gemacht wurde,
«ine einzige Eingabe, nämlich diejenige von Lyßach-, einlangte,
welche den Schuldenabzug verlangt; sie wird bei dem betreffenden
Paragraphen näher berücksichtigt werden. Ich schließe mir dem

Antrage, Sie möchten in die Berathung VeS vorliegenden
Entwurfs eintreten und denselben arttkelipeise behandelnd

Das Eintreten und die artikelweise Berathung wird ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

S 1.

Zur Erhebung von Steuern sind berechtigt die gesetzlich
organlsirten Gemeinden, welche die OrtSverwaltung ober einzelne
Zweige derselben zu besorgen haben.

Herr Berichterstatter. Nach meiner Ansicht muß vor
Allem bestimmt werden, welche Gemeinden gesetzlich berechtigt
seien, Steuern zu erheben. Ich sagte schon in meinem Ein-
gangSrapporte, daß das Gemeindegesetz in dieser Beziehung
«inen maßgebenden Grundsatz enthält. ES sagt nämlich, die,

Burgergemeinden seien von dieser Befugniß ausgeschlossen, nur
die Einwohnergemeinden können Steuern erheben. Dieser Grundsatz

ist im 8 1 in der Weise ausgedrückt, daß man einfach sagt,
die Gemeinden, „welche die OrtSverwaltung oder einzelne
Zweige derselben" besorgen, haben die Befugniß Steuern zu
erheben. ES ist Ihnen bekannt, daß viele sogenme
Dorfgemeinden bestehen, die nur einzelne Zweige der OrtSverwaltung
besorgen, wie das Schulwesen, das Löschwesen, das Straßenwesen

u. s. w. Solchen Gemeinden glaubte ich Rechnung

ragblatt des Großen Rathes t8«t.
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tragen zu sollen. Ferner hielt ich eS für nothwendig zu sagen,
daß nur „gesetzlich organisirte Gemeinden" Steuern erheben
dürfen. Es ist nöthig, daß jede Gemeinde eine genau bestimmte
gesetzliche Aufgabe habe, und daS geschieht durch ein sanklionirteS
Reglement. In dieser Beziehrmg weicht der 8 1 etwas vom
Gemeindegesetze ab. Ich empfehle Ihnen denselben zur
Genehmigung.

Revel ersucht den Herrn Berichterstatter um Auskunft
darüber, ob die Kirchgemeinden sich besteuern können. Für den
Fall, daß dieß nicht gestattet wäre, wünschte er den Artikel in
diesem Sinne redigirt zu sehen.

Herr Berichterstatter. Auf diese Anfrage habe ich
nur zu erwiedern, daß ich glaube. eS könne keinem Zweifel
unterliegen, daß Kirchgemeinden, wenn sie gesetzlich organism sind,
berechtigt seien, Steuern zu erhehen. Die kirchlichen Ausgaben
bilden einen Theil der örtlichen Äui-gaben, und wenn die
örtlichen HülfSquellen zu Bestreitung derselben nicht hinreichen,
so ist man eben genöthigt, Steuern zu erheben.

Der 8 1 wird durch das Handmehr genehmigt.

8 2.

Gemeindesteuern sind zu erheben, wenn die ordentlichen
Einkünfte einer Gemeinde zu Bestreitung ihrer Bedürfnisse nicht
ausreichen.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph schließt sich
ebenfalls dem 8 47 deS Gemeindegesctzes von 1852 an, welcher
sagt, wenn der Ertrag der zu der OrtSverwaltung bestimmten
Güter zur Bestreitung der öffentlichen Bedürfnisse nicht
ausreiche, so seien die Gemeinden berechtigt, für den Mehrbedarf
Steuern zu erheben. Die Differenz liegt einzig darin, daß daS
Gemeindegesetz den Bezug von Steuern fakultativ läßt, wenn
die ordentlichen HülfSquellen nicht hinreichen, ihre Bedürfnisse
zu bestreiken. Mir schien eS aber nothwendig, im Sieuergesetze
zu sagen, die Gemeinden sollen in diesem Falle Steuern erheben.
Es kann nämlich der Fall eintreten, daß eine Gemeinde sich

weigern würde, und in diesem Falle muß der Regierung daS
Recht eingeräumt sein, sie dazu anzuhalten. Daß im Gemeindegesetze

vom „Ertrag der zu der OrtSverwaltung bestimmten
Güter" die Rede ist, scheint mir einem Versehen zugeschrieben
werden zu müssen; mir schien eS besser zu sagen: „die ordentlichen

Einkünfte einer Gemeinde." Es gibt nämlich noch andere
Einkünfte als den Ertrag der Gemeindegüier » namentlich
bestimmte Gebühren.

Regez. Ich möchte eine Abänderung beantragen. Der
Ausdruck „Gemeindesteuern" bezieht sich mehr auf Geldbeträge,
während daS Gesetz von 1852 von „Teilen" im Allgemeinen
redet. Ich halte diesen Ausdruck für gesetzlicher und wünsche,
daß er hier aufgenommen werde.

Herr Berichterstatter. Ich habe nichts dagegen, wenn
man den Ausdruck „Teller," in Klammern beifügen will. Ich
nahm den Ausdruck „Steuern" auf, weil er im Gemeindegesetz«
ebenlälls vorkommt.

Der 8 2 wird mit der zugegebenen Modifikation durch daS

Handmehr genehmigt.
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§ 3

Als Bedürfniß der Gemeinde ist anzusehen AlleS, was zur
Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgabe, insbesondere zum gedeihlichen

Fortgang der OrlSverrvaltung erforderlich ist, Ausgaben,
deren Zweck nicht in der Aufgabe der Gemeinde liegt, dürfen
nur dann gemacht, insbesondere dürfen zu deren Deckung nur
dann Steuern erhoben werden, wenn dadurch die Befriedigung
der GemeindSbedürfnisse keinen Eintrag erleidet, überhaupt daS

Interesse der Gemeinde nicht gefährdet wird.

Herr Berichterstatter. Hier wird im Einklang mit
dem Gemeindegesetze erklärt, daß Steuern erhoben werden
können, wenn die ordentlichen Einkünfte zur Bestreitung der
Bedürfnisse der Gemeinde nicht hinreichen. Doch ist im
Gemeindegesetze nirgends bestimmt, was unter „Bedürfniß" zu
verstehen sei. Der RegierungSrath glaubte, dieß bestimmt
festsetzen zu sollen, damit die Betreffenden wissen, woran fie sich

zu halten haben. Ich glaube, dje Fassung dcS Artikels
entspreche ziemlich seinem Zwecke. ES ist aber dann noch ferner
nothwendig, ausdrücklich zu erklären, was nicht als Bedürfniß
der Gemeinde angesehen werden könne, und im Gesetze zu sagen,
daß Ausgaben, deren Zweck nicht in der Aufgabe der Gemeinde
liegt, nur dann gemacht, und daß nur dann Steuern dafür
erhoben werden können, wenn die Befriedigung der Gemeinde-
bedürfnisse nicht darunter leidet. ES könnte der Fall eintreten,
daß in einer Gemeinde, wo die Steuerlast auf den Schultern
weniger Einwohner ruht, eine Mehrheit Steuern beschließen
könnte für Ausgaben, die nicht im Interesse der Gemeinde liegen,
und daß Steuerpflichtige veranlaßt werden könnten, die daherigen
Lasten zu tragen. Ich gewärtige, ob Sie diese Anschauungsweise

theilen.

Der 8 3 wird ohne Einsprache genehmigt

S 4.

Der Steucrpflicht sind unterworfen:
t) das im Gemeindsbezirke gelegene Grundeigenthum;
2) die den Gemcindseinwohnern angehörenden Kapitalien;
3) daS Einkommen der GemeindSeinwohner.
AlleS nach den hienach folgenden nähern Bestimmungen.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph enthält
ganz allgemeine Bestimmungen darüber, wer und was der
Steuerpflicht unterworfen ist. Derselbe ist ziemlich analog mit
dem Tellgesetze von 1823 mit dem Unterschiede, daß nicht nur
daS bewegliche Vermögen der in der Gemeinde wohnenden Burger
in Anspruch genommen werden könne, sondern auch das
steuerpflichtige Vermögen und Einkommen sämmtlicher Einwohner.
Ich halte eS für überflüssig, etwas weiteres darüber zu sagen;
der Artikel stimmt mit dem Grundsatze deS GemeindegcsetzeS
überein.

F rtedli zu Friescnberg. Ueber die Ziff. 1 kann kein

Zweifel obwalten, hingegen handelt die Ziff. 2 von „den Ge-
meindSeinwohnern angehörenden Kapitalien." Da möchte ich
fragen, wie eS bei Bevogteten gehalten sein soll. ES kann der
Fall oft eintreten, daß die bevogtete Person in einer andern
Gemeinde wohnt als der Vogt. In welcher Gemeinde soll
dann die Steuer bezogen werden,— da wo der Vogt, »der da
wo der Bevogtete wohnt? Ich bitte um Auskunft hierüber.

DaS Präsidium bemerkt, daß die von Herrn Friedlt
angeregte Frage bei einem spätern Paragraghen zur Behandlung
kommen werde.

Gfeller zu Wichtrach. Ich glaube, eS sei gesetzlich

bestimmt, daß in solchen Fällen die Steuer da bezogen wird,
wo der Verwalter seinen Sitz hat. Ich weiß, daß Personen^
die in Amerika wohnen, im Kanton Bern tellpflichtig sind.

G y g ar. Ich erlaube mir die Frage, ob auch daS Grund-
eigenthum der Armengüter der Steuerpflicht unterworfen ist.
Wenn ja, so würde ich einen Gegenantrag stellen.

Lenz. Ich wünsche über Ziff. 2 Auskunft zu erhalten.
Nach dem Gemeindegesetz bilden die StaatSsteuerregister die

Grundlage. Nun scheint mir die Redaktion der Ziff. 2 zweifelhast,
indem sie so ausgelegt werden kann, als sei alles Vermögen
versteuerbar, nicht nur das nach dem Staatssteuerregister Pflichtige

Vermögen Wenn eS den Sinn haben soll, daß die
Gemeindesteuer nach dem Staatssteuerregister zu entrichten sei,
so soll eine Ergänzung in diesem Sinne beigefügt werden

Herr Berichterstatter. Ich glaube, diese sämmtlichen
Anfragen seien beantwortet worden durch die Bemerkung deS

Herrn Präsidenten. Die Antwort auf alle kommt in spätern
Paragraphen oder muß wenigstens bei Behandlung derselben
erörtert werden. Hier soll im Allgemeinen festgesetzt werden,
welche Objekt« und welche Personen steuerpflichtig seien. DaS
Nähere wird in den folgenden Paragraphen seine Erledigung
finden.

Der § 4 wird durch das Handmehr genehmigt.

8 5.

Im alten KantonStheile findet die Erhebung der Gemeindesteuern

auf der Grundlage der StaatSsteuerregister statt, in der
Weise, daß diese Steuerregister sowohl hinsichtlich der Schätzung
deS steuerpflichtigen Vermögens und Einkommens alS in Betreff
der der Steuerpflicht unterworfenen Personen und Sachen
maßgebend sind. Vorbehalten bleiben die in diesem Gesetze

enthaltenen Abweichungen und Ausnahmen.

Herr Berichterstatter. ES ist Ihnen bekannt, daß
durch daS Dekret von 23. Mai 1848 die Schätzungen der
StaatSsteuerregister an die Stelle der frühern Tellschatzungen
traten. Diese Einrichtung hat im alten Kantonstheile so

Wurzel gefaßt, daß die Regierung nicht im Zweifel darüber
sein konnte, ob sie auf dieser Grundlage weiter bauen soll. Eine
andere Frage ist die, ob die StaatSsteuerregister nicht nur für
die Schätzung des steuerpflichten Vermögens und Einkommens,
sondern auch dafür Regel machen sollen, welche Personen und
Sachen der Steuer unterworfen seien. Der RegierungSrath
war der Ansicht, eS soll für beide das StaatSsteuerregister Regel
machen. Bezüglich deS GrundeigenthumS besteht gar kein
Zweifel. Nur daS im Gemeindsbezirke gelegene Grundeigenthum

ist der Steuer unterworfen; ebenso das den GemeindS-
einwohnern angehörende Kapital und ihr Einkommen. Einzelne
Ausnahmen, die hierbei in Frage kommen, werden in spätern
Artikeln Berücksichtigung finden.

Der 8 5 wird ohne Einsprache genehmigt.



8 6.

DaS steuerpflichtige Grunveigenthum ist für den vollen
Beirag seines SchatzungSwertheS versteuerbar; die darauf haf.
tcnden Schulden können von dem Eigenthümer nicht in Abzug
gebracht werden.

Herr Berichterstatter. Hier kommen wir zu der Frage,
in welcher Beziehung eine Abweichung vom StaatSsteuerregister
stattfinden soll, so weit es das Grunveigenthum betrifft. Damit
in Verbindung steht die wichtigere Frage des Schuldenabzuges.
Vorher will ich noch eine andere Frage berühren. DaS Gesetz

über die Vermögenssteuer vom 15. März 1856 zählt im 8 2
die Ausnahmen bezüglich deS Grundeigcnthums auf, welche
der StaatSsteuer nicht unterworfen sind. Der RegierungSrath
mußte sich nun fragen, ob diese Ausnahmen auch bei der
Gemeindesteuer zu berücksichtigen seien, und nach genauer Prüfung
wurde diese Frage bejahend beantwortet. Ich will mich
enthalten, die Gründe für alle sieben Rubriken aufzuzählen, welche

jener Paragraph aufzählt; dagegen bin ich bereit, über jeden

Punkt Auskunft zu geben, wenn eS verlangt wird. Vor der

Hand beschränke ich mich aber aus die Bemerkung, daß eS

zweckmäßig ist, auch hier die nämlichen Ausnahmen gelten zu
lassen. Ich komme nun zur Frage des Schuldenabzuges. Wie
Sie wissen, .wurde diese Frage schon wiederholt in der hohen
Behörde erörtert, und immer in dem Sinne entschieden, daß

kein Schuldenabzug für die Gemeindesteuer stattfinden soll.
Sie wissen, daß schon das Tellgesetz von 1823 keinen Schul-
denabzug gestattet; auch in den Entwürfen, welche in den

dreißiger Jahren ausgearbeitet wurden, wurde dieser Abzug
nicht als zuläßig erklärt. Im Jahre 1848 behandelte der

RegierungSrath einen Entwurf, nach welchem die Gemeindesteuer
in allen Beziehungen der StaatSsteuer gleich gestellt werden
sollte, also mit-Inbegriff des Schuldenabzuges; aber eS wurde
das Dekret vom 23. Mai 1818 dafür erlassen. Derselbe
Grundsatz kam denn auch zur Sprache bei Behandlung deS

neuen Armengesetzes, als eS sich um die Ersetzung angegriffener
Armengüter durch Teilen handelte. Hier wurde der Antrag
gestellt, den Schuldenabzug zu gestatten; der Große Rath aber

beschloß mit großer Mehrheit, nicht darauf einzugehen. Wenn
auch der Schuldenabzug an sich als etwas Billiges und
Gerechtes betrachtet werden muß, so springt eS doch in die Augen,
daß er bet Gemeindesteuern nicht zur Anwendung kommen
kann, ohne die Interessen der Gemeinde zu gefährden. ES ist

klar, wenn der Schuldenabzug gestattet würde» so würden
manche Steuerpflichtige ihr Grundeigenthum belasten, um sich

von der Last der Steuer zu befreien und dafür das Kapital
und das Einkommen um so mehr zu belasten. Ich glaube,
dieser Grund genüge, um den Entwurf zu rechtfertigen. Ich
glaube aber auch, die Grundeigenthümer haben nun weniger
Anspruch auf diesen Schuldenabzug als früher, insofern künftig
auch die Kapitalien sämmtlicher Einwohner der Besteurung
unterworfen werden sollen, was bisher nicht der Fall war,
indem nur daS bewegliche Vermögen der in der Gemeinde
wohnenden Burger der Versteurung unterworfen war; nur in
ganz außerordentlichen Fällen wurde eine AnSnahme davon
gemacht. ES wird also für die Grundeigenthümer eine wesentliche

Erleichterung dadurch entstehen, deßhalb empfehle ich

Ihnen den Paragraphen, wie er vorliegt.

Mühlethaler. Der Herr Berichterstatter sagte so eben,
wie daS Staatssteuergesetz Boden fand. Ich begreife daS auch,
aber ick möcht«, daß der L 6 abgeändert oder gestrichen und
nach Mitgabe des 8 37 deS StaatSsteuergesetzeS durch
Aufnahme deS Schuldenabzugeö modifizirt werde. Der Herr
Berichterstatter sagt zwar, eS könnten Unbilligketten eintreten, die

Schwierigkeit scheint mir aber nicht so groß z« sein, und ich
möchte mich dem StaatSsteuergesetz« anschließen. Ein zweiter
Grund liegt darin, daß diejenigen, welche Schulden haben,
weniger in der Lage find, die Steuer zu bezahlen als die
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Kapitalisten; deßhalb soll man auch hier den Schuldenabzug
einräumen.

Bühler. Ich stelle den Antrag, daß der § 6 gestrichen
werde. Leider habe ich nicht näher darüber nachgedacht. um
diesen Antrag gehörig zu begründen. Nur finde ich eS unbillig,
vom rohen Kapital eine Steuer zu verlangen. Es ist mir
aufgefallen, daß von den Obligationen im Entwürfe nicht die
Rede ist. Die ObligationSgläubiger zahlen keine Steuer, fie
genießen die öffentliche Sicherheit für ihr Eigenthum, tragen
jedoch keine Lasten; dagegen soll der Schuldner nach demselben
Entwürfe seine Schulden nicht abziehen dürfen. Es ist nicht
zweifelhaft, daß auf diese Weise von gewissen Kapitalien die
Telle doppelt bezogen würbe. Wenn ich einen Hof habe,
der 59,999 Fr. werth ist, auf dem aber 25,999 Fr. Schulden
haften, so fordert man die Steuer von Fr. 59,999 von mir
und für 25,999 Fr. von meinem Nachbar, welchem das Kapital
gehört. Das ist nicht billig. Die Bemerkung des Herrn
Berichterstatters, daß der Schuldenabzug eine größere Belastung
des Grundbesitzes durch Kapitalien zur Folge hätte, ist nicht
richtig. Wegen einer Telle werde ich nicht mehr Geld
entlehnen, wenn ich sonst keineS nöthig habe. Dagegen ist eS

unzweifelhaft, daß der Tellbezug sehr erleichtert würde, wenn
man die Staatssteuerregister zu Grunde legt; daher empfehle
ich Ihnen diesen Antrag zur Genehmigung.

G feller zu Signau. Ich hingegen unterstütze den
Paragraphen, wie er vorliegt und zwar aus folgenden Gründen.
Ich halte namentlich dafür, daß es zum Nachtheil der
Gemeinden wäre, wenn man den Schuldenabzug gestalten würde;
deßhalb bitte ich die Sache wohl zu bedenken. Ich war vor
Jahren auch dafür und fand, eS wäre billig, wenn man die
Schulden abziehen könnte; aber nach reiflichem Nachdenken
kam ich zu der Ueberzeugung, daß es mehr zum Nachtheil als
zum Vortheil der Gemeinden gereichen würde. ES könnte
z. B. geschehen, daß in einer Gemeinde, wo ein paar reiche
oder bemittelte Einwohner wären, diese die Steuerlast
hauptsächlich zu tragen hätten, wenn die übrigen die Schulden
abziehen könnten; das hätte zur Folge, daß die wohlhabendem
Gemeindegenossen in Gemeinden ziehen würden, wo sie weniger
Steuer zahlen müßten. Der Schuldenabzug paßt für eine
Steuer, welche den ganzen Kanton umfaßt, wo das Verhältniß
sich ausgleicht, für einen kleinen KreiS «der, wo eine
Ausgleichung nicht möglich ist, paßt er nicht. UebrigenS muß ich
tn Erinnerung bringen, daß hier dieser Grundsatz schon de»
Langen und Breiten erörtert wurde, namentlich bei der Be-
ralhung deS ArmengesetzeS, wo man keinen Schuldenabzug
gestalten wollte, als es sich um Tellen zur Deckung der Defizit«
im Armenwesen handelte. Gestützt auf daS Gesagte, stimme
ich zur Genehmigung deS 8 6.

Friedli zu Friesenberg. Ich glaube, die Herren Mühlethaler

und Bühler meinen eS gut mit ihrem Antrage, aber ich
bin so frei, ein Beispiel anzuführen, um zu zeigen, wohin
derselbe führen würde. Ich kenne eine Gemeinde, in welcher, wenn
der Schuldenabzug gestattet würde, drei- oder vierfache Steuern
bezogen werden müßten, weil der größte Theil deS Vermögens
außerhalb der Gemeinde liegt. Ein Bauer besitzt ein Gut, daS
auf Fr. 199,999 geschätzt ist, worauf Fr. 89,999 Schulden
haften; die Ärundfteuerschatzung beträgt aber nur Fr. 81,999,
also müßte er nur Fr. 1999 versteuern, wenn er die Schulden
abziehen könnte. Ein Anderer »eben ihm besitzt ein Heimwesen
im Werthe von Fr. 15,999, aber keine Schulden darauf; dieser
müßte dann für daS Ganze Steuer bezahlen, und zwar drei«
vierfach höher als bisher. Ich stimme daher ebenfalls zu«
Paragraphen, wie er vorliegt.

G fell er zu Wichtrach. Anknüpfend an das, was bereits
von anderer Seit« gesagt wurde, habe ich noch andere Gründe,
welche gegen den Schuldenabzug sprechen. Er wäre für den
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Schuldner selbst sehr gefährlich, denn wenn Einer einen Titel
in einer solchen Gemeinde hät>e, die ihn stark belastete, was
würde er machen? Er würde sein Kapital aufkünden und eS

da anlegen, wo weniger Teilen bezogen werden. Bekäme dann
der Schuldner deßwegen etwa leichter Geld? Durchaus nicht,
sondern er käme in die größte Gefahr. Was die Billigkeit
betrifft, so frage ich, worin bestehen die größten Ausgaben der
Gemeinden? Es sind die Ausgaben für das Schulwesen, für
die Straßen, daS BranbkorpS u. s. f. Gar oft läßt sich in
einer Gemeinde Jemand nieder, z. B. ein Fabrikant, der daS

Straßenwesen am meisten in Anspruch nimmt und dann gar
nichts zahlen würde. Wenn man Alles zusammenstellt, so

stimme ich ebenfalls zum Paragraphen nach Antrag deö Re«

gierungsratheS.

Lempen. ES bestehen über diese Angelegenheit gar
verschiedene Meinungen; die Einen glauben, der Schuldenabzug
sei unzweckmäßig, die Andern Halle» ihn für gefährlich, Andere
dagegen sind der Ansicht, er sei gar nicht so gefährlich. Ich
frage: wie ist der Bezug einer Telle leichter, als wenn man
das StaaIssteuerregister zu Grunde legt; etwas Einfacheres
und für die Gemeindeverwaltung weniger Belästigendes könnte

ich nicht finden als diesen Modus Ich bin nicht der Meinung,
daß der Schuldner dadurch gefährdet werde, denn der Gläubiger
muß sein Kapital, habe er eS im Kanton Bern, wo er wolle,
da verteilen, wo er wohnt. Herr Bühler hat bereits nachgewiesen,

daß unter Umständen die Steuer doppelt bezahlt werden
muß, wenn der Schuldenabzug nicht stattfindet, und daS ist
nickt billig. Ich möchte also diesem Uebelstande einfach dadurch
abhelfen, daß man die Staatssteuerregister zu Grunde legt.
Die Bemerkung möchte ich noch beifügen: wenn diese Frage
des Schuldenabzuges dem Volke vorgelegt würde, so behaupte
ich, es würde dieselbe mit drei Viertel der Stimmen bejahen.
Ich hörte schon oft auf dem Lande, wie verfehlte
Gesetzesbestimmungen getadelt wurden, und mit Recht, indem man sagte:
die Herren im Großen Rathe haben in der Regel nicht so

große Schulden, daher werden sie nie ein Gesetz erlassen,
welches den Schuldcnabzug bei den Tellen gestattet. Dcßh'alb
soll man gegenüber den Gemeinden den gleichen Grundsatz
beim Steuerbezuge beobachten, wie gegenüber dem Staate. Das
wäre billig.

B ucher. Ich habe auf daS Votum des Herrn Lempen
einiges anzubringen. Mir scheint, er komme aus einer Gegend,
wo man nicht nöthig hat, Tellen z» beziehen. Er berief sich

darauf, daß, wenn man dem Volke die Frage deS Schuldenabzugs

vorlegen würde, drei Viertel der StiNimen sie bejahend
beantworten würden. Ich kann ihn aber versichern, das es bei

uns gerade umgekehrt, daß drei Viertel gegen den Schuldenabzug

wären. Ich gebe zu bedenken, wohin der Schuldenabzug
bei Gemeindesteuern führen würde, wenn man Tellen zahlen
muß 1) für die Einwohnergemeinde, 2) für die OrtSgemeinde,
3) für die Schulgemeinde. Wer müßte dann zahlen? Wer
genießt den Schutz des Gesetzes? Sind es nur die Kapitalisten,
— ist es nicht auch der Grundeigenthümer? Wie würde eS

kommen, wenn die Betreffenden sagen würden: wir ziehen auS
der Gemeinde fort, wir wollen nicht die Last tragen, während
ihr Freiherren seid! Ich unterstütze daher den § 6.

Roth von Bipp. Ich erlaube mir auch, einiges auf daS
Votum des Herrn Lempen zu antworten. Wahr ist, es wurde
schon lange über die Gemeindesteuern geklagt, aber nicht in
dem Sinne, wie Herr Lempen behauptet. Man klagte darüber,
daß Kapitalien nicht im Allgemeinen besteuert werden konnten,
Nun glaube ich, so drückend, wie man sich vorstellt, werden die
Tellen nicht werden. Der Schuldenabzug würde eben so schlimme
Folgen haben. Nach dem vorliegenden Entwürfe wird eS in
den meisten Gemeinden keine Schwierigkeit haben, da dieselben
Tellen erheben müsse», um das Defizit der Armengüter zu
ersetzen; es können daher nach dem gleichen Grundsatze auch

Tellen für andere Bedürfnisse erhoben werden. Deßhalb stimme
ich zum Paragraphen.

Sträub. ES ist bald gesagt, die Sache sei nicht gut,
aber oft ist eS schwer zu sagen, wie es besser gemacht werden
soll. Ich habe oft darüber nachgedacht und mich gefragt,
ob eS recht sei, daß das Vermögen gleich bezahle, wie die
Schulden, und ich habe gefunden, nein, es sei nicht recht.
Wenn bei der StaatSsteuer ein Schuldenabzug gestattet wird,
frage ich mich, wie soll eS bei den Gemeindesteuern gehalten
sein? Ich finde die Sacke nickt so leicht. ES ließe sich
ausführen, aber waS sind die Folgen davon? Und da fand ich
auch nachtheilige Folgen. Es besitzt z. B. Jemand einen Hof,
der zu Fr. 83,333 geschätzt ist, darauf haften Fr. 33 —43.333;
er zieht diese Schulden ab; was hat eS für Folgen? Wenn
man in allen Gemeinden deS KanlonS gleich viel Tellen
bezahlen müßte, so gienge eS leichter, aber da dieß nicht der Fall
ist, so glaube ich bestimmt, daß die von Herrn Gfeller bezeichnete

nachtheilige Folge eintreten würde, weil überhaupt das Geld
sich nicht befehlen läßt; eS reiSt dahin, wo eS qm wohlsten ist.
Wir haben ähnliche Erfahrungen bereits gemacht, indem Auf-
küudungen in Menge staltfanden; man sah, daß das Geld sich

nicht befehlen und einreglcmentiren läßt, daß eS eine gewisse

Macht hat, die durch AllcS dringt. Dagegen fragte ich ferner»
ob eS nicht eine Miitelstraße gebe, um gegen die Einen billig,
gegen die Andern gerecht zu sein. Wie wäre eS, sagte ich mir»
wenn man die Schulden weniger als das Vermögen betellen,
wenn man sagen würde: daS reine Vermögen bezahlt so viel,
die Schulden so viel? Ich möchte daher den Herrn Berichterstatter

ersuchen, diesen Punkt bis zur zweiten Berathung zu
erwägen und eine Redaktionsänderung in diesem Sinne zu
bringen.

MasthyS. Ich habe daS Tellgesetz auch studirt und
finde (diese Erklärung bin ich dem Herrn Berichterstatter und
dem RegterungSralhe schuldig), der vorliegende ^csetzeSenlwurf
sei einer der am vorsichtigste» ausgearbeiteten, die je dem
Großen Rathe vorgelegt wurden; ich finde, derselbe sei gehörig
durchdacht und man habe dabei die Erfahrungen, die wir in
der Vergangenheit gemacht, zu Rathe gezogen. Vor 1823
hatte der Kanton Bern kein allgemeines Tellgesetz, sondern die
Regierung gab den Städten zur Bestreitung ihrer OrtSbedürf-
nisse Konzessionen zum Bezug von Zöllen und Ohmgeld; einen
ähnlichen Ursprung hatten die Konzessionen für Bäckereien,
Schal- und WirrhschaftSrechte. Die Landgemeinden hatten
in frühern Jahrhunderten Konzessionen zum Bezug von Hin-
tersäßgeldern. Im Jahre 1833 wurde ein Gesetz erlassen,
wodurch alle Gemeinden das Recht erhielten, zum Vezuge von
Hintersäß- und Einzuggelvern, DaS Armenwesen wurde im
Jahre 1837 gesetzlich geordnet und bezüglich desselben die
Teillast regulirt. Bei der Theurung in den Jahren 1816 und
1817 und infolge anderer Verhältnisse mußte daS ganze Land
starke Anstrengungen in Betreff des TeUwesens machen, und
da wurden Tellen in der einen Gegend so, in der andern anherS
bezogen. Die Regierung war im Falle einzuschreiten; in erster
Instanz entschied der Oberamtmann, in zweiter Instanz die
Regierung. Infolge der damaligen Theurung wurde dem
Tellweftn größere Aufmerksamkeit geschenkt; die LaudeS-
ökonomiekommission sammelte Material, die Behörden nahmen
die SaSe zur Hand, und im Jahre 1823 setzte der
Iroße Rath in stehen vollen Sitzungen die
Bestimmungen des TellgesetzeS fest, das noch Geltung hat, mit
Ausnahme einiger Bestimmungen, die abgeändert wurden. So viel
in Bezug auf daS Geschichtliche. Nun bot sich die Frage, wie
eS mit den Obligationen gehalten sein soll, Der 8 5 ließ
diese Frage weise offen. Denn Sie bei der Behandlung deS
StaatSsteuergesetzeS Obligationen und Aktien besteuern wollen,
so kann dieß dann arch) für die Gemeindesteuern stattfinde«.
Bei 8 6 kommt der Schuldenabzug in Frage. Anfänglich hchtp
iH, wie Herr Gfeller, die Ansicht, haß eS billig sei, wenn bet.



der Staatssteuer ein Abzug der Schulden stattfinde» denselben
auch bet der Gemeindesteuer zu gestalten; aber nach reiflichem
Nachdenken fand ich, es wäre höchst unklug vom Gesetzgeber»

wenn er den Schuldenabzug auch für die Gemeindesteuern
gestalten würde. Sie könne» ficher sein, wenn der Schuldenabzug
hier gestattet wird, so wird in einzelnen Gemeinden det Bezirk
der Steuer um die Hälfte kleiner. Wenn Sie den sehr
interessanten Bericht über die Bereinigung der Grundbücher zur
Hand nehmen, so werden Sie sich überzeugen, daß wir im
Kanton Bern einzelne Amtsbezirke und namentlich einzelne
Gemeinden haben, wo das Grundeigenthum mindestens zur
Hälfte mit Schulden belastet ist. Gestatten Sie nun den
Schuldenabzug, so bewirken Sie, daß der Bezirk der Besteuerung in
solchen Gemeinden um die Hälfte kleiner wird. WaS hat vaS

zur Folge? Da die Grundsteuerschatzung nie den wahren Werth
der Güter erreicht, so würden einzelne größere Grundbesitzer
unverhälinißmäßig begünstigt gegenüber Besitzern von kleinern
Grundstücken, deren Werth eher ermittelt werden kann; denn
um kleinere Landparzellen findet eine größere Konkurrenz statt
als um große Höfe und der Werth der ersteril wird dadurch
gesteigert. Hunverte von Bürgern können um ein Heimwesen
von 20—30 Iucharten konkurriren, aber bet großen Höfen find
eS nur Wenige, die konkurriren können. Dazu kommt eine
Erscheinung, die man namentlich in den dreißiger und
vierziger Jahren wahrnahm. Wenn Sie den Teilkreis verengern,
so werben die Besitzer schuldenfreier Güter infolge der
Vergrößerung der Telllast veranlaßt seui, ihren Besitz in der be/
treffenden Gemeinde aufzugeben und anderSwohin zu ziehen.
Das Emmenthal hat solche Erfahrungen gemacht, indem
begüterte Familien ihr Heimathrecht daselbst aufgegeben, um sich
in Bern, Burgdorf und anderswo niederzulassen und der drückenden
Telllast zu entgehen. Dekretiren Sie heute den Schuldenabzug
bei der Gemeindesteuer, so werden Sie diese Erscheinung in
noch größerm Maße haben. Ich halte dafür, durch die
Bestimmung des Entwurfes werde dem Manne, welcher
Liegenschaften besitzt und Schulden darauf hat, ein gewisser Stimulus
gegeben, wenn er vom rohen Kapital testen muß, daß ek nach
und nach seine Schulden abzahle und endlich in den Besitz
eines schuldenfreien Grundeigenihums gelange. Das sind die
Hauptgründe, warum ich zum Vorschlage deS RegierungSratheS
stimme und den Antrag des Herrn Mühlethaler und anderer
Mitglieder bekämpfe.

Regez. ' Ich muß der Ansicht derjenigen beipflichten, die
eS als ein großes Unglück betrachten würden, wen« man den
Schulvenabzug hier gestatten würde. Es ist ein großer Unterschied

zwischen StaatSstener und Gemeindetellen. Bet der
StaatSsteuer wird dasjenige, waS man am einen Orte abzieht,
am andern Orte versteuert; bei der Gemeindetelle ist es ganz
anders, und die von andern Mitgliedern der Versammlung
bezeichneten Folgen würden nicht ausbleiben. Möglicher Weise
haben wir gegenüber unsern Vorgängern in Fällen, wo der
Schuldner bedrängt wird, ein Hülfsmittel in der allgemeine«
Hypothekarkasse oder in der Oberländerkasse. Herr Gfeller von
Signau berief sich auf das Armengesetz; ich berufe mich in
dieser Beziehung auf ein Votum deS damaligen BerichterstatteS,
des Herrn RegierungSraih Schenk, bei der Behandlung des K 22
des ArmengesetzeS, bei welchem Anlasse diese Frage einläßlich
behandelt wurde. Ich bin so frei, die betreffende Stelle ab-
zu lesen, Sa ich sie für so schlagend halte, daß eS mir scheint,
es könne kein Mitglied des Großen Rathes im Zweifei darübet
sein, wie es zu stimmen habe. Herr Schenk sprach sich damals
folgendermaßen auS: „Bei der Staalssteuer entgeht das mit
der Hypothek belastete Grundstück der Steuer nicht, den«
wenn schon der Grundbesitzer die auf demselben haftende Sckukd
bei der Steuer m Abzug bringen kann, so kommt dieselbe
Summe an einem andern Orre als Titel wieder zum
Vorschein und wird versteuert, und da Sie Staatssteuer im ganze«
Lande bezogen wird, so gleicht sich das Verhältniß immer wieder
aus. Ganz anders verhält es sich in Betreff deS Schulde«-

Tagblatt de« Großen Rathes t8tt.

abzugeS bei der Gemeindetelle. Die Gemeinde kann nicht auf
Titel solcher Gläubiger greifen, die nicht in ihrem Bezirke
wohnen Würde sie sich an den Titelbesitzer halten, so würde
dieser sein Kapital aufkünden und es in einer Gemeinde
anlegen. wo keine Telle bezogen wird." Es ist das so in die
Augen springend, daß ich glaube, der Große Rath soll von
dem Antrage der Herren Lempen und Bühler, so güt gcmeint
er ist, Umgang nehmen, weil ich dafür halte, er wäre von
großem Nachtheil für das Land.

Sträub macht Herrn Regez aufmerksam, daß seit
Erlassung des ArmengesetzeS die Verhältnisse sich geändert haben.

Herr Berichterstatter. Die Frage des Schuldenabzuges

wurde ziemlich weitläufig biSkutirt und ich mus
gestehen, ich habe es nicht erwartet, weil dieser Gegenstand im
Großen Rathe schon wiederholt weitläufig und gründlich erörtert
worden ist und immer dasselbe Resultat zu Tage gefördert hat,
den Nichtabzug der Schulden bei Gemeindesteuern. Der Antrag
aus Gestattung deS Schuldenabzuges wurde von verschiedenen
Rednern vertheidigt und bekämpft; diejenigen Redner, welche
sich dagegen auSsprachen, haben meine Aufgabe sehr erleichtert.
Ich berufe mich auf das, was sie hier sagten; sie kennest die
Verhältnisse auf dem Lande besser als ich. So billig matt vest
Schuldenabzug finden mag, so wird man bei näherer Prüfung
zum Ergebnisse kommen, daß er bei der Gemeindesteuer nicht
ausführbar ist, und dieser Grund allein muß schon genügen,
davon zu abstrahiren Ich bemerkte schon früher, wett« die
Kapitalien auch sämmtlicher Einwohner ver Gcmeinvestcuet
unterworfen werden, so habe der Grundeigenthümer sich Nicht
mehr zu beklage», da früher fast die ganze Telle auf dem
Grundeigenthum lastete. Ich glaube, ich hätte «och etwas weiter
gehen und aufmerksam machen köttrte«, baß daß Tellgefetz vö«
i823 unter dem beweglichen Vermögen auch den BiehstanV
begriff, nicht bloß dte Kapitalien; nach dem vorliegenden Gesetze
ist dieß nicht der Fall Das ist auch ein Grund der
berücksichtigt werden muß. Herr Sträub sprach den Wunsch auS,
es möchte untersucht werden, ob es nicht Möglich wäre, eint«
Unterschied zu machen zwischen dem Grundeigenthum, das
schuldenfrei und solchem, daS mit Schulden belastet ist. Ich
will diesem Wunsche gertte Rechnrkttg tragen, um so Messt, als
ich erst bei der zweiten Berathung darüber Bericht geben soll.
Ich fürchte nur, man werde auch hiet an der Schwierigkeit
der Ausführung scheitern. Herr Bühler bemerkte, er vermisse
die Obligationen. Darauf hat schon Herr MatthyS
geantwortet, indem er aufmerksam machte daß im K 5 diese Frage
offen gelassen sei. In der That glaube ich, daß dem
Einkommensteuergesetz überlassen sei« müsse, die Frage zu entscheide«,
ob die Obligationen der Versteuerung unterliegen. Wkrd dort
in dem Sinne entschieden, daß die Obligationen steuerpflichtig
seien, so folg! darauS, daß sie auch der Gemeindesteuer
unterliegen. Herr Bühler behauptete, wenn der Echuldenàug nicht
gestattet werde, so trete die Folge ein, daß in viele» Falke« ein
doppelter Steuerbezug stattfinde. DaS ist richtig, sosern das
Kapital einem Eigenthümer gehört, der in der nämlichen
Gemeinde wodnr, wo sich das Grundpfand befindet. Ich fragte
mich daher, ob nicht in diesem Falle ein Unterschied zu machest
sei, aber ich fand, man würde durch eine solche Ausnahme ein
Vorrecht ausstellen gegenüber denjenigen Grundbesitzern, deren
Kapitalisten in einer andern Gemeinde wohnen; man würde
daher eine Unbilligkett durch eiste andere aufwiege«, daher sei

davon Umgang zu nehmen. Ich empfehle Ihnen den Para,
graphen, wie er vorliegt.

A b st i m m u n g.

Für den 8 6 nach Antrag des Regierustgs-
ratheS 102 Stimmen.

„ den beantragtest Schuldestabzstg 2 »,
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8 7

Der Besteurung durch die Gemeinde sind nicht unterworfen
die in ihrem Kapitalsteuerregister eingetragenen Kapitalien und
Renten:

1) der Korporationen und öffentlichen Anstalten, deren
Verwalter zwar in der Gemeinde domizilirt ist, die

aber ihren Sitz in einer andern Gemeinde haben;
2) der Korporationen und öffentlichen Anstalten, deren

Verwaltung zwar in der Gecketnde ihren Sitz hat, die
aber keinerlei Nutzen aus den Gemeindseinrichtungen
ziehen können, wie namentlich Ersparnißkassen,
Wittwenstiftungen u. dgl.;

3) der Korporationen und öffentlichen Anstalten, welche

zwar an den Einrichtungen der Gemeinde theilnehmen,
jedoch eine Zweckbestimmung haben, auS deren Erfüllung

die Gemeinde selbst Vortheil zieht, wie namentlich
Armen«, Kranken- und ähnliche Wohlthätigkeitsan-
stalten.

Die Kapitalien und Renten der unter Ziffer 2 und 3
genannten Korporationen und öffentlichen Anstalten sind gänzlich
steuerfrei; die unter Ziffer 1 erwähnten Korporationen und
öffentlichen Anstalten dagegen haben, sofern sie nicht ihrer
Natur oder Zweckbestimmung nach zugleich unter Ziffer 2 oder
3 fallen, ihre Kapitalien in derjenigen Gemeinde zu versteuern,
in welcher sie ihren Sitz haben.

Die Gemeinden sind verpflichtet, in Betreff derjenigen
Kapitalien und Renten, welche in andern Gemeinden versteuerbar
sind, diesen die nöthigen Auszüge aus ihrem Kapitalsteuerregister
zukommen zu lassen.

Herr Berichterstatter. Der 8 16 der VollzichungS.
Verordnung zum Gesetz über die Vermögenssteuer enthält in
seinem letzten Lemma folgende Bestimmung: „Bet Korporationen
und öffentlichen Anstalten liegt diese Pflicht (der Eintragung
in das Steuerregister) dem betreffenden Verwalter, bei
Bevormundeten den Vormündern ob " Der Regierungsrath mußte
sich fragen, inwiefern diese Bestimmung auf die Gemeindesteuer
zur Anwendung kommen könne, und kam zu dem Ergebnisse,
welches im § 7 niedergelegt ist. Bezüglich der Ziffer 1 will
ich ein nahe liegendes Beispiel anführen. In der Gemeinde
Köniz liegt die Bächtelen-Anstalt, die einige Kapitalien besitzt,
deren Verwalter sich in Bern befindet; sie sind im hiesigen
Kapitalsteuerregistcr eingetragen und hier der Gemeindetelle
unterworfen. ES ist das offenbar nicht gerecht und nicht billig.
Der Regierungsrath glaubte daher, das Vermögen solcher
Anstalten soll da versteuert werden, wo sie ihren Sitz haben.
Man fragte sich weiter, ob gewisse Anstalten der Besteurung
gar nicht unterworfen sein sollen, und in dieser Beziehung kam
man zu dem Resultate, das in den Ziffern 2 und 3 niedergelegt

ist. Bei diesem Anlasse will ich auf die bei einem andern
Paragraphen angeregte Frage über die Besteurung der
Bevormundeten antworten. Diese Frage wurde im Regierungsrathe

ziemlich einläßlich debattirt. Im ursprünglichen Entwürfe
hatte ich die Bestimmung aufgenommen, daß das Vermögen
eineS Bevormundeten da versteuert werden soll, wo er seinen
Wohnsitz hat. Er genießt des Schutzes der OriSbehörden,
nimmt Theil an den Anstalten und Einrichtungen der Gemeinde,
während die Gemeinde, wo der Vormund seinen Wohnsitz hat,
ihm nichts leistet. Der Regierungsrath glaubte dagegen, diese

Bestimmung würde zu vielen Verwicklungen führen, daher soll
eS einfach bei der sachbezüglichen Bestimmung des Staats«
steuergesetzes sein Bewenden haben, daß das Vermögen eineS
Bevormundeten da steuerpflichtig sei, wo der Vormund seinen
Sitz hat. Wenn im Großen Rathe ein anderer Beschluß
gefaßt würde, so denke ich, der RegierungSrath würde gerne
noch einmal die Sache untersuchen. Ich wollte noch eine
andere Ausnahme aufnehmen. DaS Gesetz über die StaalS-
steuer nimmt die Landesabwesenden von der Steuer nicht auS.
Mir schien eS nicht billig, daß ein Landesabwesender, der in

keiner Verbindung mehr mit der Gemeinde steht, noch eine
Steuer an dieselbe zahlen soll. Der RegierungSrath war jedoch
anderer Ansicht. Hier mache ich noch auf eine Lücke aufmerk,
sam. ES ist nirgends gesagt, wie eS mir den Kapitalien derer
gehalten werden soll, die ihr Vermögen durch Sachwalter
verwalten lassen. In dieser Beziehung glaube ich, eS verstehe
sich von selbst, daß solche Kapitalien da versteuert werden, wo
der Eigenthümer seinen Wohnsitz hat.

G feller zu Wichtrach. Ich wünsche über einen Punkt
Auskunft zu erhallen. Es gibt Fälle, daß Leute, die nach
Amerika ausgewandert sind, in der Gemeinde Wichtrach
verbürgert bleiben. In solchen Fällen glaube ich, eS sei
zweckmäßig, daß das Vermögen der Betreffenden in der Heimath-
gemeinde verteilt werde, denn wenn sie zurückkommen, so

genießen sie wieder den Schutz dieser Gemeinde.

Mühlethaler. Mir scheint eS billig, daß das
Vermögen von Bevormundeten da versteuert werde, wo die Vor-
mundschaftSbehörde ihren Sitz hat, nicht nur da, wo der Vogt
ist, sonst könnte der Fall eintreten, daß z. B ein Vermögen
von ein paarmal hunderttausend Franken einfach deßwegen in
Bern versteuert werden müßte, weil der Vogt hier seinen

Wohnsitz hätte.

Lenz. Gestützt auf die Bemerkung des Herrn Gfeller,
stelle ich den Antrag, daß die Kapitalien da versteuert werden
sollen, wo der Vogt wohnt; das ist das Natürlichste.

Gygar. Ich regle schon früher die Frage an, daß das
Grundeigenthum der Armengüter und ähnlicher Anstalten
steuerfrei bleiben soll. Der Herr Berichterstatter bemerkte, dieser
Punkt komme bei einem spätern Paragraphen zur Sprache.
Er hat mehrere Ausnahmen vorgelegt. DaS veranlaßt mich,
bei 8 7 den Antrag zu stellen, daß, mit Abänderung des
Einganges, sämmtliche Ausnahmen deS StaatSsteuergesetzeS von
der Sleuerpfltcht hier aufgenommen weiden. Das hätte den
Vortheil, daß, wenn wir das Gemeindesteuergesetz aufschlagen,
wir sehen, was steuerpflichtig sei oder nicht, sonst müssen wir
noch das Slaalssteuer - und das BundeSgeseg nachschlagen.
Ich wünsche, daß der Paragraph in diesem Sinne modifizirt
werde.

Revel. Ich vermisse noch eine Ausnahme im 8 7, ich
möchte nämlich »och die Schulgüler von der Besteurung auS-
nehmen, sonst nehmen wir mit der einen Hand, was wir mit
der andern geben. ES scheint mir zweckmäßig, den Artikel in
diesem Sinne zu modifiziren.

MatthyS. Der Vorschlag deS Herrn Gygar scheint
mir aus den von ihm angegebenen Gründen sehr zweckmäßig.
ES ist wahr, es erschwert den Gemeindebehörden die Erfüllung
ihrer Pflicht, wenn sie verschiedene Gesetze nachschlagen müssen.
Das Gesetz wird dem Volke zugänglicher, wenn alle
Bestimmungen über die Steuerpflicht darin enthalten sind; daher
unterstütze ich den Antrag deS Herrn Gygar. WaS den Antrag
deS Herrn Lenz betrifft, so möchte ich Ihnen zu bedenken geben,
ob derselbe ganz zweckmäßig sei. Wir haben gegenwärtig noch
eine bürgerliche VormundschastSpflege, eS liegt aber ein
Entwurf vor, wonach dieselbe örtlich werden soll, um sie mit der
Armenpflege in Einklang zu bringen. Herr alt-Regierungsrath
Blösch hat in der letzten Sitzung der kantonalen gemeinnützigen
Gesellschaft Bemerkungen darüber vorgebracht, die gewichtig
sind. ES wird sich fragen, ob der Große Rath in dieser
UcbergangSperiode den Grundsatz der örtlichen Vormundschafts-
pflege annehmen werde. Vielleicht -16 Prozent der Burger
wohnen nicht da, wo sie heimathberechtigt sind, und eS bietet
sich die Frage, ob eS zweckmäßig sei, daß Einer, der auSwärlS
wohnt, einen Vogt bekomme, der in der Burgergemeinde seinen
Wohnsitz hat. Ist eS nicht zweckmäßig, liegt eS nicht im



Interesse der Bevormundeten, daß der Vormund in der Nähe
sei? Ich glaube, wohl. Aber wenn Sie den Antrag deS

Herrn Lenz annehmen, so ist die Folge die, baß die Vormund-
schaftSbehörbe in Bezug auf die Tellpflichtigkeit des VögtlingS
einen Vogt bestellen wird, der in der Burgergemetnde wohnt,
damit das Vermögen deS Mündels dort verteilt werde, abgesehen

von den Interessen deS Mündels. Deßwegen glaube
ich, eS sei zweckmäßig, die Einrichtung zu treffen, daß, wenn
z. B. der Mündel in Herzogenbuchsee heimathberechligt ist,
aber in Burgdorf wohnt und dort Grundeigenthum hat, welches
er dort versteuern muß, er gleichzeitig auch seine Kapitalien dort
vertelle. Denn der Mündel und seine Familie benutzen die
Anstalten der Gemeinde Burgdorf, und Herzogenbuchsee besorgt
nur die Verwaltung. Daher ist eS billig, daß der Betreffende
sein Kapital da venelle, wo er wohnt, und das hat dann zur
Folge, daß die Gemeinde Herzogenbuchsee nicht einen Vormund
bestellt, der in Herzogenbuchsee wohnt, sondern einen verständigen

Mann in Burgdorf dazu bezeichnet, welcher den Mündel
dort überwachen kann. DaS im Allgemeinen.

Wyder. Der Antrag deS Herrn Gygar veranlaßt mich
auch, den Herrn Berichterstatter um Auskunft zu ersuchen. Ich
bin zwar mit den Ausnahmen einverstanden, welche der 8 7
aufstellt, aber eS ist nicht gesagt, wie eS mit dem Einkommen
von Gesellschaften gehalten werden soll. So z. B. bestehen

zwei Parqueteriefabriken in Jnterlaken, von denen die eine
Gesellschaft ihren Sitz in Bern, die andere den ihrigen in Genf
hat. Mir scheint eS billig, daß solche Gesellschaften da tellen,
wo sie ihren Erwerb haben. Ebenso verhält eS sich mir den
DampfschifffahrtSgesellschaflen, die bisher in Thun ihre Telle
zahlten, während ein Theil ihres Erwerbes in den Bezirk
Jnterlaken fällt. Ich bin daher der Ansicht, man sollte dieß
im Gesetze näher bestimmen.

Herr Berichter st alter. Herr Gfeller wünscht zu wissen,
wie es bezüglich der in Amerika Abwesenden gehalten werden
soll. Diese kommen in doppelter Beziehung in Betracht, als
Bcvogtete und als Landesabwesende. Wenn sie nur als Be.
vogtete in Betracht kämen, so könnte eS nicht zweifelhaft sein;
einzig wäre es zweifelhaft, weil sie zugleich als LandeSabwesende

in Frage kommen. In dieser Beziehung machte ich schon
im EingangSrapporte eine Bemerkung ES unterliegt keinem

Zweifel, daß Landesabwesende, die in Wichtrach einen Vormund
haben, dort tellpflichtig seien. Auf den Antrag des Herrn
Mühlethaler antwortete Herr Matthys ganz zweckmäßig und
genügend. Ich stellte früher den Antrag, daß das Kapital
eineS Bevormundeten da versteuert werden soll, wo derselbe
seinen Sitz hat; aber der RegierungSrath adopiirte riefen
Grundsatz nicht. Es fragt sich nun, welcher Ansicht der Große
Rath beipflichtet. Wenn der Antrag deS Herrn Lenz
angenommen wird, so ist eS nicht nöthig, eS hier ausdrücklich zu
sagen, weil eS schon im SlaatSsteuergesetze ausgesprochen ist.

Herr Gygar beantragt die Aufnahme sämmtlicher Ausnahmen
von der Steuerpflicht aus dem SlaatSsteuergesetze. Ich bemerke

nur, daß eS die ganze Oekonomie deS Gesetzes stören würde.
De5 § 5 stellt den Grundsatz auf, daß das Saatssteuerregister
im Allgemeinen die Grundlage der Gemeinsteucr bilden soll,
und die folgenden Paragraphen haben nur den Zweck, vie
Abweichungen zu bestimmen, welche stattfinden sollen. Der
Regierungsrath fand nun, es sei nicht der Fall, bezüglich der
Grundsteuer andere Ausnahmen aufzunehmen als die im
Staatssteuergesetz enthaltenen; der Antrag des Herrn Gygar
würde also das Gesetz eher undeutlich statt klarer machen. Herr
Revel stellte den Antrag, auch die Schulgüter von der Steuerpflicht

zu befreien. So weit die Schulgüter den Einwohnergemeinden

selber angehören, versteht es sich von selbst, hingegen
waS die bürgerlichen Schulgüter betrifft, so würde eS sich

fragen; indessen nehme ich meinerseits gar keinen Anstand, den

Antrag deS Herrn Revel zuzugeben. Herr Wyder wünscht
Auskunft zu erhallen über daS Verhältniß von Privatgesell«
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schaften zur Steuerpflicht. Ich glaube, solche Gesellschaften,
wie er sie im Auge hat, kommen als Erwerbsgesellschaften in
Betracht und unterliegen in dieser Eigenschaft der Besteurung
für ihr Einkommen; dieß kommt bei 8 8 in Frage. Ich halte
aber dafür, man soll im Allgemeinen die Frage, inwiefern
Erwerbsgesellschaften und wo sie steuerpflichtig seien, offen
lassen, wie eS bezüglich der Obligationen geschah. ES wird
davon abhängen, wie daS Einkommensteuergesetz diese Fragen
entscheiden wird, je nach dem wird eS auch für die Gemeindesteuer

maßgebend sein.

Lenz zieht seinen Antrag zurück.

Abstimmung.
Für den 8 7 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
„ „ Antrag deS Herrn Revel „
,/ „ ,/ „ „ Mühlethaler Minderheil.
„ » „ „ Gygar Mehrheit.
„ „ „ „ « MatthyS Minderheit

8 8

Die im vorhergehenden Artikel aufgestellten Bestimmungen
finden ihre Anwendung auch auf daS Einkommen der darin
genannten Korporationen und Anstalten, welches sich im Ein-
kommensteuerregister. eingetragen befindet.

Herr Berichterstarter. Dieser Paragraph hat dermal

keine praktische Bedeutung, er wurde deßhalb aufgenommen,
weil im Entwurf eines neuen EinkommenssteuergesetzcS, welches
der Herr Finanzdirekior schon vor längerer Zeit dem
Regierungsrathe vorgelegt hat, eure Bestimmung über Versteurung
deS Einkommens gewisser Korporationen und Anstalten erscheint.
Ich hatte gehofft, daß beide Gesetze gleichzeitig behandelt werden
können; jedenfalls erwarte ich, daß bis zur zweiten Berathung
dieses GeseyeS auch das Einkommensteuergesetz zur ersten
Berathung kommen werde; dann kann der 8 8 seine Bedeutung
erlangen.

Der 8 8 wird ohne Einsprache genehmigt

8 9.

Die Gemeindseinwohner, welche nicht im Einkommensteuerregister

eingetragen sind, weil sie der Einkommensteuerpflicht
dem Staate gegenüber durch Bezahlung einer Patentgebühr
Genüge leisten, haben diese Pflicht der Gemeinde gegenüber in
gleicher Weise zu erfüllen, wie die übrigen einkommensteuer-
pflichtigen Einwohner. Zu diesem Ende ist ihr Einkommen
jeweilen bei Aufnahme oder Ergänzung deS Staalseinkommen-
steuerregisterS einer Schätzung zu unterwerfen, welche unter
Beobachtung der für die Schätzung des staatSsteuerpflichtigen
Einkommens vorgeschriebenen Regeln und Formalitäten
stattfinden soll. Die betreffenden Steuerpflichtigen sind sodann in
daS Steuerregister einzutragen, mit der ausdrücklichen Bemeikung,
daß diese Eintragung zum Zweck der Besteurung durch die
Gemeinde geschehe.

Die bei der StaatSeinkommensteuer gestattete Abrechnung
von KonzessionSgebühren ist bei der Gemeindseinkommensteuer
nicht zuläßig.
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Herr Berichterstatter. ES ist Ihnen bekannt, daß
nach dem gegenwärtigen Einkommensteuergesetze diejenigen
Personen welche für ihren Erwerb eine Palentgcbühr bezahlen,
wie Wirthe u. s. >»,, der Einkommensteuer dem Staate gegenüber

enthoben sind. Es ist jedoch klar, daß diese Ausnahme
der Gemeinde gegenüber nicht gelten kann. Daher kann cS sich

bloß fragen, auf welche Weise solche Personen zur Erfüllung
der Steuerpflichl an die Gemeinde angehalten werden sollen.
Der Antrag des Regierungsrathes geht dahin, daß jeweilen
bei Aufnahme oder Ergänzung der Staatseinkommensteuerregistcr
zugleich eine Einkommensteuerschatzung für die Gemeindesteuer
stattfinden und auch die Palentbesitzer in daS Register
eingetragen werden sollen. Der Herr Steuerverwalter sprach den

Wunsch aus, eS möchte der Artikel in dem Sinne ergänzt werden,
daß die Betreffenden in einem besondern Anhange aufgenommen
würden. Diesem Wunsch entsprechend, nahm ich keinen Anstand,
nach dem Worte „sodann" einzuschalten „abgesondert." WaS
das zweite Lemma betrifft, so glaube ich, eS verstehe sich von
selbst So viel über diesen Paragraphen. Ich erlaube mir
nun aber noch die Frage zu berühren: wie soll es gehalten sein
mit der Besteurung der geistlichen und weltlichen Beamten?
Das Tellgesetz von 1823 nahm dieselben auS; es ist zwar nicht

ganz deutlich ausgesprochen, aber eS wurde immer in diesem

Sinne ausgelegt, indem man annahm, wenn eS der Sinn deS

Gesetzes gewesen wäre, daß die Beamten auch der Besteurung
unterworfen sein sollen, so wäre es gesagt. Ein anderer Grund,
der dafür spricht, liegt im -Gesetze von 1894, welches
ausdrücklich die Bestimmung enthält, daß die geistlichen und
weltlichen Beamten vom Hintersäßgelde frei sein sollen. So wurde
es bis in die neueste Zeit gehalten. Hin und wieder wollte
eine Gemeinde einen Beamten besteuern, die.Regierung erklärte
aber jedesmal, wenn der Betreffende sich beschwerte, derselbe sei

nicht steuerflichtig an die Gemeinde, sie fügte jedoch bei, eS stehe

im Widerspruch mit der gegenwärtigen Gesetzgebung. Dieser
Grundsatz wird hier stillschweigend entschieden dadurch, daß

man die geistlichen und weltlichen Beamten nicht von der
Besteurung auSnimmt. Ich glaube, es sei nicht nothwendig,
weitläufiger auseinanderzusetzen, warum eine solche Ausnahme nicht
mehr zeitgemäß ist.

Der § 9 wird ohne Einsprache genehmigt.

8 10.

«
Die Anlage der Steuer auf Grundeigenthum, Kapital und

Einkommen hat nach dem nämlichen Maßstabe zu geschehen,
welcher für die Staatssteuer im alten Kanton festgesetzt ist, in
dem Sinne, baß, wenn vom Grundeigenthum nach der rohen
Grundsteuerschatzung EinS vom Tausend erhoben wird, von den
Kapitalien gleichfalls Eins vom Tausend, vom reinen
Einkommen dagegen Zwei und ein Halbes vom Hundert erhoben
werden sollen.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph stellt den
Grundsatz auf, daß die Anlage der Gemeindesteuer nach dem
nämlichen Maßstabe zu geschehen hat, welcher für die SlaalS-
steuer im alten Kanton vorgeschrieben ist. Zur Verdeutlichung
wird daS Verhältniß der Gemeindesteuer zur StaatSsteuer näher
angegeben, in dem Sinne, baß, wenn vom Grunveigenthum
nach der rohen Grundsteuerschatzung 1°/«» erhoben wird, von
den Kapitalien gleichfalls 1«áo, von dem Einkommen dagegen
2'/? °/o erhoben werden sollen. Der ursprüngliche Entwurf
enthielt nur den Grundsatz; der RegierungSraih ging von der
Ansicht auS, wenn dieses Verhältniß ein billiges sei für die
StaatSsteuer, so sei eS auch billig für die Gemeindesteuer. Im
gegenwärtigen Zeitpunkt? ist zwar diese Voraussetzung nicht

ganz richtig, weil die Besteurung deS Einkommens zu hoch
erscheint gegenüber derjenigen des Kapitals, deßwegen wird abet
der Grundsatz nicht geändert. Indessen dürfte es doch
zweckmäßig sein, den Schlußsatz deS Paragraphen fallen zu lassen.

Ich glaube, wenn man hier keinen Zweifel hat, wie cS zu
verstehen sei, so werde man auch in Zukunft daS richtige
Verhältniß zu finden wissen.

Mühleth aler stellt den Antrag, den letzten Satz des
Paragraphen fallen zu lassen.

Schmid, Andreas. Ich möchte den Schlußsatz auch
fallen lassen, oder aber denselben abändern. Ich glaube nicht,
daß eö richtig sei, daß, wenn das Einkommensteuergesetz ein
anderes Verhältniß bestimmt, man eS hier ändern könnte. Sollte
der Schlußsatz bleiben, so beantrage i.v, statt 2Vu "/<> zu setzen

I V- °/o- Es ist zur Genüge bekannt, daß man sagt, der
Beamtenstand zahle zu viel. Wenn ein Beamter Fr. 2099
Einkommen hat, so muß er gleich viel zahlen, wie à Kapitalist,
der Fr. 59,999 Vermögen hat; Ersterer bezieht die Besoldung
vielleicht vier Jahre, nachher nicht mehr. ES ist sernet bekannt,
daß daS Kapital gegenwärtig mehr Rente zieht als früher. ES
ist aber gar nicht billig, daß man nur den Zinsfuß als Grundlage

annehme, sondern man soll auch daS Risiko deS Einkommens

berückstchligen. Ich stelle daher den Antrag, den Schlußsatz

entweder zu streichen, oder die 2>/z "/<, durch zu
ersetzen.

F rie dli zu Friesenberg. Wen» man etwas streichen will,
so streiche man den ganzen Paragraphen. Es versteht sich von
selbst, daß die Gcmeinven nach Maßgabe des Staaisstmer-
registers auch das Einkommen besteuern werden. Wahr ist,
was Herr Schmid sagte, aber ich glaube, heule könne man vaS
Verhältniß noch nicht genau feststellen.

Lenz. Ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn vorher
das neue Einkommensteuergesetz berathen worden wäre. Jeyt
wissen die Gemeinden nicht, was sie beziehen können. Es sind
mir Fälle bekannt, daß Besitzer von Konzessionen, die auf
Fr. 19—15,999 geschätzt sind, fast nichts zahlen, etwa Fr. t
oder Fr 1 59. Ich möchte dem Herrn Berichterstatter den
Wunsch aussprechen, daß das neue Einkommensteuergesetz mit
Beförderung vorgelegt werde, damit den bestehenden Üebel-
stänven abgeholfen werden könne. Was die Sache selbst
betrifft, so möchte ich ebenfalls entweder den Paragraphen ganz
streichen oder stehen lassen. Dem Antrage des Herrn Schmid
könnte ich nicht beipflichten, denn aus dem Lande wirb vom
Einkommen fast nichts bezahlt.

Schmid, Andreas. Ich möchte nur bemerken, daß, wenn
man den zweiten Theil deS Artikels streicht, das Einkommen
dennoch der Steuer unterworfen ist; nur der ModuS tst noch
nicht bestimmt, weil daS neue Einkommensteuergesetz noch nicht
erlassen ist.

G fell er zu Wichtrach. Ich bedaure auch sehr, daß das
erwähnte Gesetz noch nicht behandelt werden konnte, denn wir
befinden uns allerdings in schwieriger Lage. Es ist möglich,
daß das Einkommensteuergesetz eine ganz andere Grundlage
ausstell«, vielleicht ein Patentsystem; man sollte sich also darauf
berufen. Gegenwärtig wird das Einkommen von den Einen
sehr hoch, von den Andern sozusagen nicht verteilt, indem
Personen, die für 59—69,999 Fr. verkehren und mehrere
Kinder haben, einfach das Ganze abziehen.

vr. v. G o n z e n b a ch. Ich glaube, eS vereinigen stch
alle ausgesprochenen Ansichten darin, daß Ver Paragraph so

lauten würde: „Die Anlage der Steuer aus Grunveigenthum,
Kapital und Einkommen hat nach dem nämlichen Maßstabe zu
geschehen, welcher für die StaatSsteuer im alten Kanton fest-



gesetzt ist." DaS übrige würde gestrichen. Kommt daS neue
Einkommensteuergesetz und ändert etwas, so ist mit vieser
Redaktion geholfen. Jede Gemeinde weiß dann, an was sie sich

zu halten hat, werde «ine Patenlsteuer eingeführt oder nicht.
Ich stimme daher zum Antrage des Herrn Schmid.

Mühlethaler. Ich möchte auf eine Bemerkung deS

Herrn Lenz antworten, da der Herr Finanzdirektor nicht da ist.
Bor mehr als einem Jahre reichte ich einen Anzug ein. daß
man die Obligationen ebenfalls besteüre; am folgenden Tage
sagt mir der Herr Finanzdirektor, ich brauche den Anzug nicht
vorzubringen, er habe denselben Grundsatz in seinen Entwurf
aufgenommen. Letzter Tage fragte ich ihn, warum der Entwurf
noch nicht zur Behandlung gekommen sel; er antwortete mir,
wenn die Herren mehr Srtzleder hätten, so wäre derselbe längst
zur Behandlung gekommen.

Sträub. Ich glaube, wenn wir hier einfach auSsprechen,
die Teilen sollen nach dem Grundsatze deS StaalösteuergesetzeS
bezogen werden, so wäre eS unzweckmäßig, in Zahlen auSzu-
sprechen, wie daö Einkommen versteuert werden soll. Ich möchte
nicht heule ein Gesetz erlassen, das man spärer wieder einem
neuen Gesetze anpassen müßte; hingegen möchte ich auch nicht
auf eine Herabsetzung der Steuer eintreten. Ich stimme zur
Streichung des Schlußsatzes und möchte den Wunsch, den ich
bei 8 6 geäußert habe, hier als Antrag formuliren Ueber die

Frage, baß eS zweckmäßig sei, die Schulden weniger zu beiellen
als vaS Vermögen, habe ich mich schon ausgesprochen. Daher
stelle ich den Antrag, eine Bestimmung des Inhaltes
auszunehmen: «Von den Schulden, welche im Staatssteuerreglster
in Abzug gebracht werden, sollen bloß ^/z der Steuer erhoben
werben." ES würde etwas beruhigen, und da die SiaaiS-
steuerregister die Grundlage bilden, so wäre eS für die
Gemeinden sehr leicht, sich danach zu richten.

M atth yS. Sie ziehen sich am besten aus der
Verlegenheit, wenn Sie den Antrag deS Herrn v. Gonzenbach
annehmen. Je nachdem Sie bei der Berathung VeS Einkommensteuergesetzes

einen Maßstab annehmen, so mach« er auch Regel
für die Gemeindesteuer. Daö ist geuiiß das Zweckmäßigste, sich

freie Hand vorzubehalten, und in Bezug auf die Kesteurung
des Einkommens, da gehe ich mit Herrn Schmid einig. Nehmen
Sie an, eS sind zwei Brüder, jeder Hai ein Kapital von Fr. 16,666;
der eine geht an daS eidgenössische Polytechnikum, allsällig »ach
Paris, um sich in einem wissenschaftlichen Fache auszubilden,
und verzehrt sein Kapital; er kommt zurück, erhält eine
Anstellung und wird nach der bisherigen Gesetzgebung mit Steuer
belastet. Stirbt er, so ist daS Kapital für.seine Nachkommen
verloren. Der andere Bruder steckt sein Kapital in die randwirth«
schaft und hinterläßt ein schuldenfreies Heimwesen. Ich habe
immer gesunden, daß VaS Kapital gegenüber dem Einkommen
zu gering besteuert werde. Auf VaS Vorum des Herrn Gfeller
erwiedere ich: leider tritt die Erfahrung ein, daß daS Steuer-
gefetz nicht erequirt wird. Am besten wird es in der Stadt
Bern erequirt, und trotz dem habe ich die Ueberzeugung, daß,
ungeachtet die Stadt Bern ungefähr die Hälfte deS ganzen
SteuerbeirageS zahlt, wir kaum die Hälfte dessen bezahlen, waS
bezahlt werden sollte. Aber auf dem Lande wird gegenüber
dem Staate so verfahren, wie eS nicht zu verantworten ist.
Wenn in einem Amtsbezirke die Anlage so gemacht wird, daß
am Ende nur der Regierungsstalthalter, der Gerichtspräsident
und der Pfarrer als steuerpflichtig erscheinen, während im
nämlichen Bezirke bedeutende Handelshäuser, GewerbSleute sind,
von denen man weiß, sie stehen gut, die aber einen Steueransatz
von Fr. ZWO machen, so daß er nach Abzug der Unterhaltungskosten

für die Familie aufgewogen wird, da hat die
Gemeindeverwaltung das Recht und die Pflicht, solche Angaben nicht
anzuerkennen. Aber da fehlt eS, man schaut durch die Finger.
Wenn alle Staatsbürger ihre Steuer zahlen würden, wie sie

sollten, so hätten wir nicht ein Defizit von Fr. 262,666 im

Tagblatl des Großen Rathes rssr.
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Bridget. WaS ist daS für eine Erscheinung, wenn eine Pri-
marlehrerin in hiesiger Stadt Fr. 3» Einkommensteuer zahlen
muß, während große Handelshäuser und Vorsteher bedeutender
WirthschaftsetablissementS weniger zahlen? Ist eS billig, daß
eine Hebamme mehr zahlt, als der Besitzer eines großen,
weltberühmten Etablissements? ES fehlt an den Gemeindebehörden,
daß das Sieuergesetz nicht besser vollzogen wird, und da muß
Abhülfe getroffen werden.

Herr Berichterstatter. Ich habe bereits bemerkt,
daß der ursprüngliche Entwurf sich auf den ersten Satz VeS

Paragraphen beschränkte; der Regierungsrath fand eS nicht
deutlich genug und fügte den zweiten Satz bei. Nach der
stattgehabten DiSkussiion glaube ich, eS bestehe kein Zweifel mehr
und kann zur Streichung des Schlußsatzes handbielen.
Dagegen könnte ich nicht dazu stimmen, das Ganze zu streichen
oder nichts. Es muß gesagt werben, in welchem Verhältnisse
die Steuer zu beziehen sei. In den StaatSsteuerregistern ist
das Verhältniß, wie die einzelnen Bestandtheile belegt werden
sollen, nicht angegeben; daher ist eine Bestimmung nothwendig.
Was das Einkommensteuergesetz betrifft, so hätte ich auch sehr

gerne gesehen, wenn eS vorher hätte behandelt werden können,
und ich glaubte immer, eS könne vorher geschehen, deßhalb wird
der vorliegende Entwurf erst jetzt behandelt. Jedenfalls hoffe
ich, daß bis zur zweiten Berathung dieses Gesetzes die erste

Berathung des Einkommensteuergesetzes stattfinden könne.

Friedli schließt sich dem Antrage des Herrn v.
Gonzenbach an.

Abstimmung.
Für den § 111 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

« „ Antrag des Herrn Mühlethaler „
„ „ „ „ « Sträub Minderheit.

Dagegen Mehrheit.

8 11.

Im neuen Kantonstheile sind die Gemeindesteuern nach
den Vorschriften zu erheben, welche für den alten Kanionstheil
aufgestellt sind. Bei. Durchführung dieses Grundsatzes soll
jedoch den eigenthümlichen Verhältnissen deS Jura billige
Rechnung getragen weiden.

Herr Berichterstatter. Für den Jura besteht ge-
genwärtig noch eine Verordnung vom 14. März 1816, die im
8 7 bestimmt, daß Gemeinden, welche genöthigt seien, Steuern
zu erheben, solche in der Form von Zusatz-CentimeS zur Grundsteuer

beziehen sollen. Diese Bestimmung hat noch Gesetzeskraft,
aber die Verhältnisse haben sich in vielen Gegenden des Jura
so verändert, daß die Regierung seil längerer Zeit genöthigt
war, Abweichungen zu gestatten. Namentlich in industriellen
Gegenden war eS durchaus ungerecht, die Gemeindesteuer nur
vom Grundeigenthum zu erheben; daher mußten Slcuerreg-
lemente genehmigt werden, die auf ganz anderer Basis stehen.

Diese Reglemente sind sehr verschieden: die einen haben die

Grundsteuer beibehalten, an andern Orten hat man die Kopfsteuer.

ES ist daher nothwendig, im Gemeindesteuergesetz einen

allgemeinen Grundsatz aufzustellen. Der RegierungSrath glaubte,
im Allgemeinen könne der Grundsatz, der im alten Kanton Regel
macht, auch für den Jura Anwendung finden. Die Schwierigkeit

wird nur darin liegen, wie die Sache durchzuführen sei,

weil die StaatSsteuerregister im Jura nicht gleich sind, wie im
alten Kantone. Daher fügte der RegierungSrath die weitere

Bestimmung bei, daß den eigenthümlichen Verhältnissen deS
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Jura billige Rechnung zu tragen sei ES wird Sache der
Vollziehung sein, die Bestimmung durchzuführen, und ich denke,

der Regierungsraih werde eine spezielle VollztehungSverordnung
für die Sieuerreglcmente deS Jura erlassen.

Revel. Ich trage darauf an, den zweiten Say deS

Paragraphen zu streichen Ich wüßte nicht, warum hier eine

Ausnahme gemacht werden soll, und bin der Ansicht, man soll
den alten und den neuen Kanton einmal unter den gleichen
Hut bringen. DaS Volk lernt dann vaS Steuersystem des

alten Kantons kennen, und so kommen wir dazu» ein gleiches
Gesetz zu haben.

0r. v. Gonzenbach. Ich empfehle den Antrag veS

Hrn. Revel bestens. Im Schoße der StaalSwirrhschaftSkvm-
mission kam diese Steuerverschiedenheit schon oft zur Sprache,
und auch hier gab sich der Wunsch kund, sie auszugleichen. ES
ist durchaus möglich. Sie haben erst vorg> stern einen Antrag
erheblich erklärt, daß man unielsuche, ob die Vereinigungsakle
noch rechtliche Gültigkeit habe. Wollen Sie nun heute dem

Jura ein besonderes Recht machen, wollen Sie (um mich so

auszudrücken) ihn in ein besonderes Bett legen? Nein, der

Jura hat die gleichen Rechte, wie der alte Kanion, er soll auch
die gleichen Pflichten tragen. Warum wollen Sie die
jurassischen Gemeinden anders hallen als die altbernischen Gemein»
den? ES sollen beide gleich sein; man soll nicht bei jedem
Anlasse einen besondern Jura-Artikel in ein Gesetz aufnehmen.
Daraus entsteht eben die Ansicht, daß der Jura glaubt, er sei

nicht ein gleichgehalienes Kind, er werde als Stiefkind behandelt,

wie Sie gestern klagen hörten. Ich schließe dahin, daß

man nicht dem Jura ein exzeptionelles Thürchen mache, durch
das er hereinkommen soll, und stimme zum Antrage deS Herrn
Revel.

S lock mar. Ich bin mit Herrn Revel einverstanden,
ich liebe diese Ausnahme ebenfalls nicht. Wir stieben dahin,
die Gleichmäßigkeit deS SteuerbezugS zwischen den beiden Lan-
VeStheilen, d. h. die Gleichmäßigkeit des FlnanzsystemS
herzustellen. Man wird dazu kommen; gestattet man aber diese
Ausnahme, so wird sich jede Gemeinde ein besonderes Reglement
über ihre Gemeindesteuern machen wollen, was dem Herrn
Direktor deS Innern viel Arbeit geben wird. Dieses System
ist bereits in Prunlrut für die Gemeinde-Auflagen eingeführt;
auch in St. Immer, und man befindet sich wohl dabei. Ich
verlange daher, wie Herr Revel, daß der letzte Theil des
Artikel 11 gestrichen werde.

Herr Berichterstatter. Von Seite deS Jura selbst
wurde der Wunsch geäußert, daß von der Vergünstigung, welche
die Regierung ihm gewähren wollte, Umgang genommen werde.
Ich glaube, man habe dem zweiten Satze deS § 11 eine zu
große Bedeuiung beigelegt. Im ersten Satze heißt es, die
Gemeindesteuern seien im Jura nach den gleichen Vorschriften zu
erheben, die für den alten Kanton Regel machen. Die Frage
ist bloß die, ob eS möglich sein werde, bei der Verschiedenheit
der Verhältnisse diesen Grundsatz streng durchzuführen. Wenn
die Herren das glauben, so liegt eS nicht in der Stellung der
Regierung, sich zu widersetzen. Aber in diesem Augenblick ist
eS zu bezweifeln. Wir haben in einem frühern Paragraphen
den Grundsatz ausgestellt, wenn daS Grundeigenlhum 1°/,o Steuer
zahle, so müsse auch das Kapital 1"/,g lellen. Nun fragt eS
sich, wie die Schätzung im Jura geschehen soll. Soll die
Grundsteuerschatzunq für die Kapitalschatzung in Betreff der
Gemeindesteuer maßgebend sein? Die Grunbsteuerschatzung ist
sehr niedrig, daher nahmen viele Gemeinden die Brandassekuranz,
schatzung zur Grundlage. Aber wie gesagt, ich habe keinen
Grund, mich zu widersetzen.

Der § 11 wird mit der von Herrn Revel beantragten
Modifikation durch das Handmehr genehmigt.

8 12.

Keine Gemeinde darf zur Erhebung von Steuern schreiten,
bevor sie ein sankiionirles Sieuerreglement besitzt.

Bei Berathung und Annahme der Sieuerreglemente sind
die einschlagenden Porschriften des Gemeindegesetzes und der
dazu erlassenen Vollziehungsverordnungen zu beobachten.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diesen
Paragraphen, mit Hinweisung auf die bestehenden gesetzlichen Vor-
schriften zur Genehmigung.

MatthyS stellt den Antrag, den zweiten Satz des

Paragraphen, als ganz überflüssig, zu streichen, weit eS sich

von selbst verstehe, was er vorschreibt.

Revel bemerkt, daß, so oft ein Reglement aus dem

Jura behufs der Genehmigung an die obere Behörde gelange,
eS an dieser sei, alles zu streichen, was gegen die allgemeinen
Gesetze «st, denn so werden die Bewohner dieses LandeStheileS
dieselben bald kennen lernen.

Der Herr Berichterstatter schließt sich dem Antrage
des Herrn MatthyS an.

Der 8 12 wird mit der zugegebenen Abänderung durch
daS Handmehr genehmigt.

8 13.

Die Gemeinden, welche im Falle sind, zu Bestreitung ihrer
Bedürfnisse Steuern zu erheben, haben jeweilen in derjenigen
Versammlung, in welcher der Voranschlag der Einnahmen
und Ausgaben zur Behandlung kommt, auf Grundlage
desselben den Betrag der Steuern festzusetzen, der im Laufe des

betreffenden Rechnungsjahres eingefordert werden soll.
Beschlüsse zum Bezug von Steuern, die zu Deckung

außerordeniltcher, im Voranschlag nicht vorgesehener Ausgaben
erforderlich sind, sollen unter Beobachtung derjenigen
Förmlichkeiten gesaßt werden, welche das Gemeindegesetz für die

Behandlung wichtiger Gegenstände vorschreibt.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph rechtfertigt

sich nach meiner Ansicht von selbst; dagegen erlaube ich
mir, eine andere Bemerkung zu machen. Sie wissen, daß nach
dem bisherigen Gesetze zum Bezüge außerordeniltcher Testen die

Bewilligung des RegierungsralheS erforderlich war; ferner
wurde seiner Zeit ei» Tellmarimnm aufgestellt. Der
Regierungsraih glaubte, man könne eS jetzt fallen lasten. Wenn
eine Gemeinde sich veranlaßt sehen würde, Steuern zu beziehen,
die nicht gerechtfertigt wären, so haben die Betreffenden daS
Recht, sich bet der zuständigen Behörde zu beschweren, und diese

hälte dann zu eiilschetden. Der RcgierungSraih wollte daher
von einer weitern Beschränkung der Gemeinden absehen.

Regez beantragt, in Uebereinstimmung mit dem bei 812
gefaßten Beschlusse, auch hier die Streichung deS zweiten
Lemma.

Friedli zu Friescnberg Ich denke mir, es wäre doch
zweckmäßig, ein Marimum aufzustellen, sonst könnten Gemeinden

mit Stimmenmehrheit etwas erkennen, woran sie vielleicht
nicht ein Viertel zahlen würde. Ich glaube daher, wenn man
ein Marimum von 2°/<> festsetzen würde, so dürfte eS genügen.
Will eine Gemeinde mehr beziehen, so ist eS wohl der Mühe
werth, die Bewilligung deS RegierungSratheS einzuholen.



Mûhlelh aler Ich finde, daS sei nicht nöthig. Ich
stieß mich schon lange daran, daß man die Gemeinden
bevormunde, indem man für jede Kleinigkeit die Bewilligung des

Regierungsrathes einholen muß. Wenn Einer findet, ein Ge-
meindedeschluß fei übertrieben, so hat er daS Recht, stch zu
beschweren.

Blösch. Der Antrag deS Herrn MatthyS auf Streichung

des zweiten Lemma beim vorhergehenden Artikel war ganz
natürlich; nicht ganz ist dieß der Fall mit dem Antrage deS

Herrn Regez beim vorliegenden Artikel, und ich könnte ihm
deßhalb nicht beipflichten. Streicht man hier das zweite Lemma,
so weiß maxi, daß man im Allgemeinen die Förmlichkeiten deS

Gesetzes beobachten soll, aber dann vergißt man eine Bestimmung,

daß das Gemeindegesetz für die Behandlung wichtiger
Fälle besondere Bestimmungen enthält. Die Redaktion hätte
vielleicht kürzer sein können, aber eine Bestimmung darüber,
daß Tellbeschlüsse als Angelegenheiten zu betrachten seien, welche
daS Gemeindegesetz als wichtige Gegenstände behandelt wissen

will, soll man bestehen lassen. >

G feller in Signau. Ich möchte der Bemerkung des

Herrn Mühlethaler auch beipflichten. Ich glaube nicht, daß

man gefährde, daß die Gemeinden zu weit gehen. Auch ist eS

keinem Einwohner benommen» sich in einer Gemeindeversammlung

gegen einen Antrag zu erheben. Ueberdieß ist das
Bedürfniß der Gemeinden sehr ungleich. In den «inen Gemeinden
genügt eine Steuer von «/<,<> zur Bestreitung der örtlichen
Bedürfnisse, andere Gemeinden haben mit 4 <>/«<> zu wenig; in der
euren Gemeinde ist ein großes SchulhauS zu bauen, in der
andern sind keine Baute» nöthig. Ueberhaupi soll man die
Direktion deS Innern mit dem Steuerbezug nicht zu sehr

belästigen. DaS Resultat wäre doch in den meisten Fällen daS

gleiche, daß der Regierungsrath die Steuer bewilligen müßte,
sobald sie nothwendig wäre; deßhalb finde ich eine solche

Beschränkung der Gemeinden ganz überflüssig.

Herr Berichterstatter. Herr Friedli beantragte die
Festsetzung eineS Marimums; sein Antrag wurde vqn verschiedenen

Seiten bekämpft, und ich habe den beireffenden Boten
nichts mehr beizufügen. Nur daS erkläre ich, daß die Bestimmung

eineS TellmarimumS seit längerer Zeit zur bloßen
Formalität herabgesuuken ist;'sie brachte nur den Gemeinden und
den Staatsbehörden Mühe, ohne eine Bedeutung zu haben.
Der Antrag des Herrn Regez auf Streichung deS zweiten
Lemma wurde bereits von Herrn Blösch, mit dem ich
einverstanden bin, bekämpft. Herr Blösch wünscht für den zweiten
Satz eine kürzere Redaktion, allein ich glaube, er habe
übersehen, daß derselbe den Unterschied von Steuern hervorhebt,
die für außerordentliche Ausgaben erhoben werden und wozu
besondere Formalitäten nöthig sind, nämlich diejenigen, welche
daS Gemeindegesetz zur Behandlung wichtiger Gegenstände
vorschreibt. Ich empfehle daher den § 13 wie er vorliegt.

Regez zieht seinen Antrag zurück.

Friedli den seinigen ebenfalls.

Der § 13 wird durch daS Handmehr genehmigt.

8 14.

Die Gemeindesteuern gehören zu den öffentlichen Leistungen
und sind als solche zu behandeln. Die schriftlichen
Zahlungsaufforderungen nach dem orvmlllchen Betreibuugsverfahren
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kommen hier nicht zur Anwendung. Rückständige Steuern,
gegen welche kein Widerspiuch erhoben worden ist, sollen nach
8 443 u. ff. deS VollzichungsverfahrenS in Schuldsachen
bezogen werden.

Herr Berichterstatter. Ich habe hier nur zu
bemerken daß diese Bestimmung ganz dem StaatSsteuergcsetz
entnommen ist. Ich glaubte, «S sei gar kein Grund vorhanden,
etwas anderes für die Gemeindesteuern vorzuschreiben, als was
für die Staatssteuer gilt.

Der 8 14 wird durch daS Handmehr genehmigt.

8 15.

Steuerpflichtige, welche steuerbare Kapitalien oder Renten
in das Steuerregister einzutragen unterlassen ober ihr steuerbares
Einkommen gar nicht oder nur unvollständig angeben, haben
im EntdeckungSfalle der Gemeinde den zweifachen Betrag der
nicht entrichteten Gemeindesteuer nachzubezahlen. Erfolgt die
Entdeckung erst nach ihrem Tode, so haftet dafür die Erbschaft.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt auch diesen

Paragraphen als wörtlich dem StaatSsteuergcsetz entnommen.

Wird ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

8 16.

Für die Grundsteuer haftet das Grundeigenihum pfandweise.

Dieses Pfandrecht geht für höchstens zwei ausstehende
JahreSquoien allen übrigen Grundpfandrechlen, mit Ausnahme
desjenigen für die SraatSsteuer, vor. ES besteht keine Solidarität
zwischen getrennten Grundstücken. In Fällen von amtlichen
Güterverzeichnissen und Liquidationen sollen die Steuersorderun-
gen auch ohne besondere Eingabe anerkannt werden.

Herr Berichterstatter. Auch für diesen Artikel war
daS Staatssteuergesetz maßgebend, dem er ebenfalls entnommen
ist, mit der einzigen Modifikation, daß das Pfandrecht für die

StaatSsteuer vorbehalten wird.

Blösch. Ich wünsche Auskunft darüber zu erhalten,
waS unter dem Ausdrucke „gelrennte Grundstücke" verstanden
sei. Es können nämlich zwei ganz verschiedene Verhältnisse
eintreten; im einen Falle finde ich die Solidarität sehr gerechtfertigt,

im andern nicht. Es handelt sich z. B. um zwei
Grundstücke, von denen vaS eine dem A, daS andere dem B
gehört; beide hasten für eine Schuld auS einem Gültbriefr;
sollen sie auch für die Steuer solidarisch haften? Ich finde
eS nicht. Ein anderes Verhältniß ist dieses: ich besitze ein
Grundstück A und ein anderes Grundstück B, beide bilden
Theile deS nämlichen HoseS, der aus Grundstücken bestehen

kann, die räumlich von einander getrennt sind, aber wirth»
schastlich ein Ganzes bilden. Der Eigenthümer verschlägt die

Steuer oder ist säumig. Nach meinem Dafürhalten ist in
diesem Falle der ganze Hof, seien die Grundstücke, aus denen

er besteht, zusammenhängend ober nicht, solidarisch haftbar.
Ich sage also, in diesem Falle ist die Solidarität gerechtfertigt
für die Grundstücke, die ein GanzeS bilden. Es wäre aber
auch nick« gut, sie zu trennen. Ich nehme an, eS haften auf
dem betreffenden Hofe 2l1 - 3V,l1l)l1 Fr. Sind die Grundstücke
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solidarisch haftbar, so kann die Steuerverwallung, um die

Steuer einzukassiren, ein Stück davon belangen und versteigern
lassen; erklärte man sie nicht solidarisch haftbar, so müßte der

ganze Hof dafür belangt werden. Ich bin versichert, daß die

Nothwendigkeit dieses Falles nicht eintritt, sondern daß ein

einzelnes Stück hinreicht, die Steuer zu decken. Daher glaubte
ich, der Artikel werde den Sinn haben, daß keine Solidarität
zwischen den Grundstücken verschiedener Eigenthümer bestehen

soll, hingegen hielte ich es nicht für gut, wenn man unter dem

Ausdruck „getrennte Grundstücke" nur verschiedene Grundstücke
eines und desselben Eigenthümers verstehen würde, und wenn
eS den letztern Sinn haben sollte, so müßte ich verlangen, daß

diesem Uebelstande abgeholfen werde.

Regez stellt den Antrag, mit Rücksicht auf die verschiedenen

Arten von Güterverzeichnissen und Liquidationen, die

vorkommen können, vor dem Worte „Liquidationen"
einzuschalten „gerichtlichen", damit man wisse, wie eS zu verstehen

sei.

Maithys. Der § 16 entspricht buchstäblich dem 8 41

des SlaaissteuergesetzeS, daher stimme ich zum Entwürfe. Die
Befürchtung des Herrn Blösch kann meiner Ansicht nach nicht
eintreten. ES ist möglich, daß durch die Gesetzgebung und
Rechtsprechung anerkannt wirb, daß unter dem Begriffe „Hof"
nicht nur ein Haus mit Umschwung verstanden sei, sondern

daß verschiedene getrennte Parzellen dazu gehören können. ES
kann ein Hof aus verschiedenen Parzellen bestehen, von Venen

einzelne in der Gemeinde Wichtrach liegen, diese werden dorr
verteilt, während andere Parzellen in der Gemeinde Münsingen
liegen und dort versteuerdar sind. Nun wäre eS untnlllg,
wenn für die Telle der in der Gemeinde Wichtrach liegenden
Parzellen die Grundstücke hasten müßten, welche in der
Gemeinde Münsingen liegen. Ein zweiter Grund ist folgender.
Sie haben im 8 14 bestimmt, daß die schriftlichen ZahlungS-
auffvlderungen nach dem ordentlichen Belretbungsverfahren hier
nicht zur Anwendung kommen. In Zukunft ist also einzig und
allein daS nothwendig, daß der Steuereinzieher behufs Ein-
kassirung rückständiger Steuern, gegen die kein Widerspruch
erhoben worden ist, zum Gerichtspräsidenten geht und sagt:
der und der ist für Tellen 5t) Fr. schuldig; dann bewilligt der
Richter den BollziehungSbefehl. Nun ist bei der Pfändung
in diesem Falle nicht nothwendig, daß der ganze Bauernhof
gepfändet werde, sondern eS kann z. B. entweder ein Stück
Waare oder ein Stück Mobiliar oder ei» Stück Land gepfändet
werden, welches oie nöthige Garantie bietet. Man Hai also

nicht zu besorgen, daß der ganze Hof für einen Steuerrückstand
gepfändet werden müsse; der betreffende VollziehungSbeamie
soll nur so viel pfänden, bis die Forderung gedeckt ist. DaS
sind die Gründe, warum ich zum 8 16 stimme.

Herr Berichterstatter. Herr Blösch wünscht Auskunft

darüber zu erhallen, wie der Ausdruck „getrennte Grundstücke"

zu verstehen sei Ich muß nun in der Beziehung einfach
daS Geständnlß ablegen, daß ich diese Frage nicht näher untersucht

habe, indem ich mich darauf beschränkte, die entsprechende

Bestimmung deS StaalSsteuergesetzcs einfäch aufzunehmen, in
der Voraussetzung, wenn man sie zum Zwecke deS S'euelbezngS
dort zweckmäßig gefunden habe, so sei sie eS auch hier. Ich
bitt daher nicht im Falle, näher darauf einzutreten, aber wenn
eS gewünscht wird, so kann dieser Punkt zu näherer
Untersuchung zurückgewiesen werden. Den Antrag deS Herrn Regez
kann ich nicht zugeben, da im Staatssteuergesetze auch einfach
das Wort „Liquidation" steht.

Regez zieht seinen Antrag zurück.

Der 8 16 wird hierauf durch daS Handmehr genehmigt.

8 !7.

Außer den nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu
beziehenden Steuern dürfen von den Gemeinden keinerlei
Abgaben Taren u. dgl. erhoben werden, es sei denn, daß der

Bezug derselben auf einer besondern Gesetzesvorschrift oder auf
einer in Anwendung einer solchen Vorschrift ertheilten Bewilligung

der kompetenten Behörde beruhe.

Herr Berichterstatter. Dieses Gesetz beruht aus
dem Grundsatze, daß alle Bedürfnisse der Gemeinde, die nicht
aus den ordentlichen Einkünften bestritten werden könnnen,
durch Steuern gedeckt werden sollen, die nach diesem Gesetze zu
beziehen sind. Ich glaube, die, nothwendige Konsequenz dieseS

Grundsatzes sei die, daß keine Abgaben in den Gemeinden
erhoben werden sollen, die nicht damit im Einklang sind. ES
bestehen derartige Abgaben, z. B. Illuminationsabgaben u. dgl.,
die nicht nach den Grundsätzen dieses Gesetzes erhoben werden;
diese müssen aufgehoben werden; ausgenommen sind Abgaben,
die sich auf besondere Gesetze oder auf Bewilligung kompetenter
Behörden gründen, wie z. B. Schulgelder, die Hundetare
u. s. f.

Mühlethaler. Ich finde, die Redaktion der ersten

Hälfte dieses Paragraphen sei nicht ganz deutlich, daher möchte
ich den Eingang durch folgende Fassung ersetzen: „Außer den
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu beziehenden Steuern
dürfen die Gemeinden keinerlei Abgaben, Taren u. dgl. erheben"
u. s. w. DaS ist deutlicher. Wie der Herr Berichterstatter
bereits bemerkte, gibt es besondere Auflagen für die Schullöhne;
die Leute könnten sage», dieselben seien nicht gesetzlich, und doch
müssen die daherigen Ausgaben bestritten werden.

Der Herr Berichterstatter giebt den Antrag deS Herrn
Mühlethaler alS erheblich zu.

Der 8 17 wird mit der zugegebenen Modifikation durch
daS Handmehr genehmigt.

8 18.
'

Die Pflicht zu Hand - und Fuhrleistungen, ebenso die
EinquartirungSpflicht u. dgl. liegt Denjenigen ob, welchen sie

nach Mitgabe spezieller Gesetze und Verordnungen oder sank«
tionirter Reglemente in den Gemeinden bis jetzt obgelegen hat
oder künftighin auserlegt wird. Es sollen jedoch die Pflichtigen
für ihre Leistungen nach billigem, den örtlichen Verhältnissen
entsprechendem Maßstabe entschädigt und diese Entschädigung
auS der Gemeindskasse bestritten werden

Vorbehalten bleiben die Hand- und Fuhrpflichten, welche
auf privatrechtlichcn Titeln beruhen.

Herr Berichterstatter. Ich glaube, eS verstehe sich

von selbst, daß den Gemeinden das Recht eingeräumt werden
muß, Fuhrungen denen aufzuerlegen, die im Stande sind, sie

zu leisten. Ebenso muß ihnen daS Recht zustehen, bei Ein-
quartirungcn die Soldaten da unterzubringen, wo die nöthigen
Räumlichkeiten vorhanden sind. Aber es scheint mir, dieser
Grundsatz solle nicht ausschließen, daß solche Lasten auf sämmtliche

Tellpflichtige in billigem Verhältnisse vertheilt werden.
Daher wird die Bestimmung beigefügt, daß die Pflichtigen für
ihre Leistungen nach billigem, den örtlichen Verhältnissen
entsprechendem Maßstabe auS der Gemetndekasse entschädigt werden
sollen. ES ist namentlich in Bezug auf die EinquartirungSpflicht
sehr wünschensweith, daß eine Aenderung stallfinde. ES ist
bekannt, daß viele Gemeinden sehr stark belastet werden, aber



die Last ist sehr unbillig vertheilt; sie soll daher billiger
vertheilt werden, und das kann nur durch eine Entschädigung aus
der Gemeindekasse geschehen. Es ist selbstverständlich, daß pri-
vatrechiliche Titel vorbehalten bleiben.

Der 8 18 wird ohne Einsprache genehmigt.

8 19

Innerhalb einer vom RegierungSrathe zu bestimmenden
Frist solle» sämmtliche Tellreglemcnte revidirt und mit den
Vorschriften dieses Gesetzes in Uebereinstimmung gebracht werden.
BiS zur Sanktion der neuen Reglemente sind die Gemeindesteuern

nach den Nestimmungen der bisherigen Tellreglemcnte
zu erheben. Ebenso kommen bei Tellverschlagnissen, welche vor
dem Inkrafttreten der neuen Steuerreglemente begangen worden,
aber erst später entdeckt werben die Strafbestimmungen der
ältern Reglemente zur Anwendung.

Herr Berichterstatter, Ich habe hier wenig beizufügen.
Es versteht sich von selbst, daß, sobald dieses Gesetz in Kraft
«ritt, alle Tellreglememe einer Revision unterworfen werden
müssen. Ich glaube aber, eS sei nickt der Fall, im Gesetze
eine Frist hiefür zu bestimmen. ES ist dieß Sache der
Vollziehung ; ohnebieß wird eine VollziehungSverordnung erlassen
werden müssen.

Gygar. Meine Ansicht weicht von derjenigen des Re-
gierungSralheS und seines Berichterstatters ab. Zch möchte einen
bestimmten Termin feststellen, wann die neue Tcllordnung in
Kraft treten soll, und zwar in dem Sinne, daß sie im ganzen
Kanton zu gleicher Zeit in Wirksamkeit trete, Ich möchte nicht,
daß durch Verordnungen VeS RegierungSralheS und allfällig
durch Säumigkeil der Gemeinden die Sache so eingerichtet
werde, daß am einen Orte Tellen nach diesen, am andern Orte
nach andern Grundsätzen bezogen werden, sondern das gleiche
Gesetz soll Anwendung auf Alle finden. Zu Erreichung dieses

Zweckes stelle ich folgenden Antrag: „BiS zum t. Nov. t862
sind sämmtliche Tellreglemente zu revidiren. Nach dem 1.
Januar 4863 dürfen keine Tellen anders alS nach sanklionirten
Reglementen erhoben werden." Ich glaube, diese Frist sei eine

angemessene. Die zweite Berathung des Gesetzes kann ungefähr

im Mai stattfinden, bis im November haben sämmtliche
Gemeinden Zeit, ihre Reglemente anzunehmen und in zwei
Monaten kann die Regierung dieselben untersuchen und sank«

tioniren. Man wird sagen, diese Zeit sei sehr kurz, um etwa
76t) Reglemente zu prüfen, aber ich bemerke, daß nicht alle
Reglemente erst am 1. November einlangen, sondern viele vorher

schon. UebrigenS halte ich dafür, eS sollte zur Erleichterung

für die Gemeinden ein Leitfaden ausgearbeitet werden,
welcher die Abfassung der Reglemente sehr erleichtern würde.
DaS kann um so eher geschehen, alS die Hauplbcstimmungen
aller Reglemente gleich find.

Revel, ES scheint mir nicht zweckmäßig, hier einen
Termin zu bestimmen Es ist möglich, daß eS noch jahrelang
geht bis zur zweiten Beraihung. Die erste Berathung dcS

PreßgesetzeS begann am 1. März 1859, die zweite am 36, März
1866, aber zur Stunde ist sie noch nicht vollendet. Ich möchte
eS daher lieber der VollzichungSdehörve überlassen; die Regierung

wird ein Cirkular an die RegierungSstatihalter richten,
um die Gemeinden einzuladen, daß sie ihre Reglemente
einreichen.

Knechtenhofer, Oberst. Ich unterstütze den Antrag
des Herrn Gygar und wünsche, daß nach dem Worte „Tell-

lagblatt des Großen Rathes «SKt.
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reglemente" eingeschaltet werde „EinquartirungSreglemente". ES
ist höchst nöthig, daß etwas geschehe. Ich könnte Liegenschaften
nennen, die von der Einquartirung sehr belastet werden, so

z. B. eine Liegenschaft, die Fr. 126 Grundsteuer und über
Fr, 166 Einqariirungsgebühren im gleichen Jahre zu bezahlen
hatte. Die Revision der betreffenden Reglemente ist daher sehr
dringend.

Herr Berichterstatter. Ich will mich nicht widersetzen,

wenn der Große Rath sich selber das Recht vorbehalten
will, die Frist zu bestimmen. Ich halte aber dafür, daß eS
zweckmäßiger wäre, dieß dem RegierungSrathe zu überlassen.
Jedenfalls wäre aber die von Herrn Gygar vorgeschlagene Frist
nicht hinlänglich. Ich weiß aus Erfahrung, daß eS mit solchen
Revisionen sehr langsam geht. Immerhin wäre ein sachbezüglicher

Entscheid bei der zweiten Beraihung zu fassen. Was die
Ausarbeitung eines Leitfadens beirifft, so wird dieselbe
stattfinden, indem man ein Muster-Reglement ausstellt. Herr
Knechtenhofer möchte auch die EinquartirungSreglemente einer
Revlfion unterwerfen. So weit eS die Frage betrifft, wiesern
die EinqartirungSlast unter die Pflichtigen vertheilt werden soll,
so muß dieß bei der Revision der Steuerreglemente selbst
vorbehalten wrrden Anders verhält eS sich mit der Frage, wie
die Einquartirung selbst am betreffenden Orte organistrt ist.
Es wird also dem Wunsche beS Herrn Knechtenhofer durch die
Revision der Steuerreglemente Rechnung getragen werden.

A b st i m m u n g.

Für den 8 19 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ Festsetzung einer Frist Minderheit.

8 26.

Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem
in Kraft. Durch dasselbe werden alle damit im Widerspruche
stehenden Bestimmungen ausgehoben, insbesondere:

1) der 8 7 der Verordnung über die Abgaben in den
leberbergischen Aemtern vom 14. März 1816;

2) daS Kreisschreiben betreffend die Beschränkung der
GemeindS' und Armentellen vom 14. April 181!) ;

3) das Gesetz über das Tellwesen vom 14. Juni 1823;
4) das Dekret betreffend die einstweilige Beibehaltung

dieses Gesetzes, vom 17. März 1836;
5) daS Kreisschreiben betreffend die Bewilligung zu Er¬

hebung von Gemeindesteuern im Jura, vom 3. Februar
1845;

6) das Dekret betreffend die Betellung des StaatSver-
mögenS, vom 26. November 1845;

7) das Dekret über Erhebung von Gemeinde- und Armen-
fteuern vom 23. Mai 1848.

Dagegen bleiben in Gültigkeit die Bestimmungen des
Armengesetzes vom 1 Juli 1857, betreffend die Tellen, welche
zu Wiederherstellung des gesetzlichen Bestandes der Armengüter
erhoben werden.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph hat den
Zweck, alle Bestimmungen, die mit dem vorliegenden Gesetze

im Widerspruche sind, aufzuheben Ich hielt eS für zweckmäßig,
die betreffenden Bestimmungen aufzuzählen und glaube, eö sei

mir nichts entgangen. Ich wäre aber bereit, allfälligen
Ergänzungen Rechnung zu tragen.

Blösch macht aufmerksam, daß die Ziff. 1 mit Rücksicht

auf den Jura anders redigirl werden müsse.
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Der Herr Berichterstatter erwiedert, daß nach seiner

Anficht einzig der § 7 der Verordnung von 181k hier in Frage
komme, daß er aber diesen Punkt näher untersuchen werde.

Der î A) wird durch das Handmehr genehmig«.

Das Präsidium eröffnet die Berathung über all fällige
Zusahanträge.

Gygar. Ich bin so frei, einen Zusatz zu beantragen.
Der Herr Berichterstatter sagte, die Frage der Besteurung der

Obligationen sei offen gelassen worden. Ich möchte fie nicht
offen lassen, sondern schließen. Ich frage, ob Einer, der

Fr. 5V—WMll in Obligationen oder Aktien der Centralbah«
besitzt, steuerfrei sein soll. Ich bin der Meinung, »ein, eS sei

genug, wenn die Eentralbahn selber steuerfrei ist. Daher stelle
ich den Antrag, Obligationen und Aktien als steuerbar zu
erklären

Knechtenhofer, Oberst, stellt die Frage, ob im Falle
der Annahme des von Herrn Gygar gestellten Antrages Aktien
einer industriellen Gesellschaft, die ganz verloren find, dennoch
versteuert werden sollen.

Im er. Bei der Berathung über den 8 N stellte Herr
Revet, unterstützt von Herrn Stockmar, den Antrag, den

zweiten Satz zu streichen, und der Herr Berichte,staiier glaubte,
weil dieß der Wille des Jura sei, so solle er den Antrag der

Regierung nicht festhalten. Ich will nicht eine andere Theorie
vertheidigen als diese Herren ; ich bin damit einverstanden, daß
das im alten Kanton eingeführte System auch im Jura, so

weit eS die Gemeinden betrifft, eingeführt werden kann und
soll; aber was die Staatssteuer anbelangt, so ist dieß eine

Frage, die man getrennt untersuchen sollte. Ich muß die

Versammlung auf eine Sache aufmerksam machen, daß nämlich
die Schätzungen deS Landes, der Liegenschaften und Gebäulich-
leiten im Jura durchaus nicht dem wirklichen, dem VerkaufS-
wcrih entsprechen. Man stellte eine gewisse Zahl fest, um zu
einem Steuerbetrage zu kommen, welcher demjenigen deS alten
KantonStheilS entspricht. ES würde also der Fall eintreten,
daß der Grundeigenihümer viel weniger belastet würde als der
Kapitalist, und daS wäre daS Umgekehrte dessen, was
gegenwärtig besteht, wo der Grundeigenihümer allein zahlt, während
der Kapitalist gar nichtS zahlt. Es ist daher nothwendig, daß
man mit Rückficht auf das im alten KantonStheil geltende
Prinzip einen Zusatzartikel folgenden Inhaltes aufnehme: „In
Anwendung deS in 8 lt für den neuen Kanionsiheil ausge-
gesteUlen Grundsatzes, sind die für die Grundsteuer im Jura
bestehenden Schätzungen deS GrunveigenthumS einer Revision
zu unterwerfen."

Mühlei Haler. Der Antrag des Herrn Gygar ist gerade
daS, was mein Anzug enthält und was in das Staatssteuer-
gesey aufgenommen werden soll, in dem Sinne, daß ich
darunter zinstragende Aktien verst. he. Aber so wie ich aus der
einen Seite den Antrag deS Herrn Gygar grundsätzlich unterstütze,

möchte ich andererseits warten, bis das Einkommensteuergesetz

vorgelegt wird.

Herr Berichterstatter. Ich kann den Antrag deS

Herrn Gygar wirklich nickt zugeben. Sie haben erkannt, daß
das StaatSsteuergesey über das Einkommen Regel machen soll
für daS Gemeindesteuergesetz. Wenn nun der Antrag deS

Herrn Gygar erheblich eillärt wird, so weichen Sie von dem
von Ihnen ausgestellten Grundsatze ab. Ich habe wiederholt
aufmerksam gemacht, daß eS möglich sein werde, bis zur zweiten

Berathung deS Gemeindesteuergesetzes die erste Berathung d«S

Einkommensteuergesetzes vorzunehmen Was den Antrag deS

Herrn Jmer betrifft, so erinnerte ich bereits bei 8 41 daran,
daß die Grundsteuerschatzungen im Jura auf ganz andern
Grundlagen beruhen, und daß eS daher schwierig sein werde,
dort ganz wie im alten Kanton die Steuern zu erheben Ich
bin einigermaßen im Zweifel, ob es der Fall sei, im
Gemeindesteuergesetz eine Bestimmung aufzunehmen, wie Herr
Jmer sie beantragt, will mich aber der Erheblicherklärung
derselben nickt widersetzen, um die Sache genauer zu untersuchen.

A b st i m m u n g.

Für den^Anlrag deS Herrn Gygar Minderheit.
„ „ „ „ „Jmer Handmehr.

Eingang.
Der Große Rath des Kantons Bern,

in Ausführung des 8 47 des Gesetzes über das Gemeindewesen

vom 6. Dezember 1852,
auf den Amrag deS RegierungSrathcS,

beschließt:

Herr Berichterstatter. Ich beschränkte mich darauf,
den 8 47 deS Gemeindegesetzes anzuführen, welcher die Eilassung
esneS neuen Gemeindesteuergesetzes in Aussicht stellt; m r schien,
das genüge. Dagegen habe rch noch eine Bemerkung zu machen.
Wahrscheinlich wird eS incht möglich sein, noch in dieser Sitzung
die endliche Redaktion der ersten Bera'hung zu erledigen. Für
diesen Fall möchte ich den Großen Ruh bltien, den Regre-
rungSrach zu ermächtigen, die endliche Redaktion mit der zweiten
Berathung zusammenfallen zu lassen.

Dieser Antrag sowohl als der Eingang wird ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

DaS Präsidium legt zur zweiten Berathung den
Entwurf deS PreßgesetzeS vor. '

Krebs in Twann stellt mit Rücksicht auf die vorgerückte
Zeit und die geschmolzene Miigliederzahl den Antrag, diesen
Gegenstand zu verschieben und ersucht das Präsidium, sich zu
erklären, ob nächsten Montag der Groß« Rath noch Sitzung
halten werde.

v. Känel spricht seine Verwunderung darüber aus, daß
daS Preßgesetz getrennt und nicht in Verbindung mit dem
Entwurf eines neuen Strafgesetzbuches, wie Seiner Zeit in Aussicht

gestellt worden, behandelt werden soll.

Migy, Präsident deS RcgierungsratheS, gibt hierüber
folgende Auskunft. Auf den allgemein auSgespiockenen Wunsch
der öffentlichen Presse wurde im Jahr 1858 der Vorschlag hie-
hergedracht, daS Preßgesetz von 1353 aufzuheben. Der Große
Rath verwarf jedoch den Antrag deS RegierungSratheS, welcher
dahin ging, daS Gesetz von 1832 wieder in Kraft zu setzen,
und beauftragte denselben, ein neues Projekt vorzulegen DaS
geschah, aber erst in der Novembersitzung 1859 kam eS hier zur
ersten Berathung. Als eS sich im März des folgenden JahreS
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um à zweite Berathung handelte« trat der Große Rath War
darauf ein, verschob jedoch die Berathung auf unbestimmte Zeit
Wahrscheinlich stimmten mehrere Mitglieder dazu, weil sie daS
Preßgesetz in Verbindung mit dem neuen Strafgesetzbuche
behandelt zu sehen wünschten, andere aber stimmten aus andern
Gründen zur Verschiebung, Dieser Zustand kann nach der
Ansicht des Redners nicht fortdauern. Ein Theil der Tagespreise

behauptet nämlich« eS bestehe gegenwärtig gar kein
Preßgesetz; dessenungeachtet wird dasjenige von f853 angewendet.
An den Bestimmungen über die Presse scheiterte seit Jahgzchu-
den das Zustandekommen eineS neuen Strafgesetzbuches, WuS
das letztere betrifft, so liegt seit Jahren ein deutscher Enl,vW.f
m der GroßrathStrucke; auch ein sranzösicher Entwurf wurde
aus Grundlage deS ersten bearbeitet; demnächst werden die Re-
dakioren beider Entwüife zusammentreten, um einen
gemeinschaftlichen Vorschlag zu bringen, dessen Vorlage für die nächste

Großrathssitzung der Redner für möglich hält. Am Großen
Rathe wäre es nun, einen wichtigen Theil des Sttaigesetz-
bucheS, nämlich die Bestimmungen über die Presse, sofort zu
behandeln, um dann später über einen zweiten Grundsatz, nämlich

über die Einzelhaft, deren Streichung im gedruckten
Entwürfe mit Zustimmung des Redaktors vorgeschlagen wird, zu
entscheiden. Die vorberaihenoe Behörde hat die Absicht, daS
neue Strafgesetzbuch für beide KantonStheile anwendbar zu
machen, verbunden mit dem Antrage, den Entwurf vorläufig
auf eine Probezeit von zwei Jahren in Kraft zu erklären, ohne
vorläufig in eine ariikelweise Berathung desselben einzutreten,
und erst nach Verfluß dieser Probezeit die definitive Berathung
vorzunehmen. Die vorherige EUedigung der Bestimmungen
über die Presse würde die Sache im Ganzen erleichtern;
deßhalb wünscht der Sprechende dringend, daß der Große Rath
zur Berathung deS PreßgesetzcS schreite. Immerhin weist er
jeden Vorwurf, welcher wegen Verschiebung von GesetzeSent-
würfen der vorberaihenden Behörde gemacht werden könnte,
zurück, und macht die Versammlung aufmerksam, baß noch
andere wichtige gesetzgeberische Arbeiten auf die Erledigung
warten; so das Gesey über die Mrlitärsteuer. dasjenige über
die Einkommensteuer, dasjenige über das Erbrecht der Unehelichen

und andere mehr Schließlich wünscht der Redner, daß
der Große Rath noch während der nächsten Woche seine Sitzungen
fortsetze, mit der Bemerkung, daß er morgen über daß Er.
gedniß der allgemeinen GesctzrSrevtsion Bericht erstatte» werde.

G feller zu Signau spricht sich »b«nso entschieden gegen
die Fortsetzung auS und zwar mit Rücksscht auf die nahe
bevorstehende NeujahrSzeit, welche den Meisten außerordentliche
Geschäfte bringe.

Adftimmmung:

Für sofortige Behandlung deS PreßgesetzeS Minderheit
„ Verschiebung der Berathung Gr Mehrheit.
« den Antrag deS Herrn v. Känel 56 Stimmen.
„ einfache Verschiebung 3V

„ Fortsetzung der Sitzungen in nächster Woche 33
» Schluß der Sitzung auf morgen 47

Schluß der Sitzung - t Uhr Nachmittag«.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind.

v. Känel stellt den bestimmten Antrag, die Behandlung
deS PreßgesetzeS bts zu derjenigen deS allgemeinen Strafgesetzbuches

zu verschieben, und erinnert den Großen Rath, daß' seiner

Zeit die Verschiebung des PreßgesetzeS gerade aus dem Grunde
beschlossen worden sei, um dasselbe in Verbindung mit dem

Strafgesetze zu behandeln.

Kurz, Oberst, spricht die Ansicht ans, daß eS nicht
möglich sein werde, künftige Woche fortzufahren, erinnert an
die Erfahrungen, die man in solchen Fällen schon gemacht,
und erklärt sich bezüglich der Verschiebung deS PreßgesetzeS mit
der AuffassungSweise deS Herrn von Känel einverstanden.

Mtg y. Präsident deS RegierungSratheS, macht den Großen
Rath noch einmal auf die Folgen einer nochmaligen Verschiebung
aufmerksam und ersucht denselben, sich durch einen bestimmten Ent.
scheid zu erklären, damit die vorberaihende Behörde der öffentlichen

Meinung gegenüber nicht in Verlegenheit geraihe und
daS Volk wisse, woran eS sei. Der Redner lehnt abermals
jede Verantwortlichkeit ab, und wiederholt, mit Hinweisung
auf die günstige ZahreSzeit, den Wunsch, daß die Sitzungen
fortgesetzt werden möchten.

Gfeller zu Wichtrach ist der Ansicht, der Landmann
hab« gegenwärtig am besten Zeit, den Verhandlungen
beizuwohnen und wit den Geschäften aufräumen zu helfe».
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Zwölfte Sitzung.

Samstag den 14. Dezember 1861.

Vormittags um 8 Uhr,

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Kur».

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Aebi, Bählcr,
Daniel; Egger, Hekivr; Fischer, Flückiger, Köhler, Koller,
Krebs m Twann, Lehmann zu Rüevliigen, Messerli, Müller-
Fellenberg, Paulet, Pruvon und Nöfti; ohne Entschuldigung:
die Herren Affolter, Jakob; Affolter, Johann Rudolf; Bähler,
Johann; Bärischi, Batfchelet, Biedermann, Brandt - Schmid,
Brecher. Brügger, Büiki, Bützberger, Burri, Carlin, Chevrolet,
Ehoparv, Ebrrsold, Engemann, Fleury, Freiburghaus, Frieden,
Fankhauser, Friedli, Johann Jakob; Froivevaur, Frote, Gerber,
Girard, Gobat, Gouvernon, GroSjean, v. Grünigen, Guenat,
Gygar, Gyger, Houriet, Jaquel, Jeannerat, Jmobersteg,
Jnvermühle in Kiesen, Känel, Kaiser, Kasser, Kchrli, König,
Krebs in Albligen, Lehmann, Daniel; Lempen, Loviat, Luginbühl,
Lülhy, MarquiS, Marii, Mallhys, Morel, Nâgeli, Neuen-
schwander, Pallain, Probst, Reichenbach, Karl; Reichenbach,

Friedrich; Revel, Rial, Ritter, Rohrer, Rostetet, RöthliSberger,
Gustav; RöihlrSbcrger, MaihiaS; Rothendühler, Ryser, Sal-
visberg, Schild, Schmid. Rudolf; Schmid, Andreas; Schnex-

berger im Schweikhos, Schneider, Gottlreb; Schràmli, Schürch,
Seiler, Siegenthalcr, Sigri, Spring, Steiner, Jakob; Slettler,
Erockmar, Sträub, Theuiillat, Tièche, Trorler, Widmer, Wirth,
Wyder, Zeesiger und Zwahlen.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

An der Stelle der abwesenden Herren Krebs und Bernard
bezeichnet der Herr Präsident die Herren Bühl mann
und Mühlethaler zu provisorischen Stimmenzählern.

Lemma durch folgende Bestimmung zu ersetzen : „für Wechsel
und andere Arten von Geldanweisungen"; 2) die Stempel-
markcn auch „für Vollmachten zu Führung von Prozessen"
zuzulassen. Beiden Anträgen ist in der neuen Redaktion Rechnung
getragen. Am Schlüsse des Paragraphen wird in
Uebereinstimmung mit dem von Herrn Girard beantragten Zusatzartikel
folgende Bestimmung ausgenommen: „für öffentliche Anschläge
(Ankündigungen und Berichizcitel). (8 8 des Stempelgesetzes
vom 20. März 1834.)" Die §8 2 und 3 bleiben unverändert
Bei 8 4 wurde der Antrag erheblich erklär», im Schlußsatze die

§8 15 und 16 des StempelgesctzeS einzuschalten. Diesem
Antrage wird in der Redaktion nur theilweise Rechnung gelragen,
da nur der 8 16 sich aus die betreffende Bestimmung bezieht
und der 8 15 bereits im 8 3 ziiirl ist. Der RegierungSraih
beantragt, daö Gesetz aus eine Probezeit von drei Jahren
provisorisch in Kraft zu erklären; nach Verstuß dieser Zeit würde
dasselbe einer zweiten Berathung unierliegen. Als Zeitpunkt
des Inkrafttretens wird ver 1. März 1862 vorgeschlagen.

Alle diese Anträge werden ohne Einsprache durch daS

Handmehr genehmigt.

Antrag des RegierungSratheS und der Finanz-
direktion auf Abweisung des Vormundes der Anna Maria
Jseli, unehelicher Tochter der Magdalena Jseli von Grasen-
ried, mil dem Gesuche um Enthebung von der Erbschaftssteuer
für daS von ihrer Mutter erhaltene Legat.

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
diesen Antrag wesentlich auS folgenden Gründen. Der Re-
gierungSrath geht von der Ansicht auS, die außerehelich gedornen
Kinder seien nach dem Gesetze auch verpflichtet, die Erbschaftssteuer

zu bezahlen, wenn ihnen ein Legat zufällt; indessen trug
die genannte Behörde im gegebenen Falle den Verhältnissen
einige Rücksicht und erließ dem Peienren von sich auS einen
Drittel der Steuer. Der Vormund der Anna Maria Jseli
reichte jedoch beim Großen Rathe das Gesuch ein, es möchte
die ganze Steuer erlassen und das Gesetz in dem Sinne
inierpretirt werden, daß uneheliche Kinder, denen eine Erbschaft
anfällt, keine Erbschaftssteuer zu bezahlen haben. Der Re-
gierungSralh fand, es sei auf die letztere Frage dermal nicht
einzutreten, da seit längerer Zeit ein GesetzeSrnlivurf über daS
Erbrecht der Unehelichen zur Behandlung vorliegt und bei dessen

Erledigung auch die angeregte Frage zum Entscheide kommen
wird. Im klebrigen handelt eS sich hier um eine einfache
Verwaltungssache, in Bezug auf deren Eiledigung der Große
Rath sich ruchl veranlaßt sehen wird, in die Kompetenz deS

RegierungSratheS einzugreifen.

Der Antrag deS RegierungSratheS wird ohne
Einsprache genehmigt.

Tagesordnung.
Endliche Redaktion

der ersten Berathung deS Projektgesetzes über
Einführung von Stempelmarken.

(Siehe Großrathsverhandlungen vom 11. Dezember 1861,
Seite 493 u. ff. hievor.)

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Bei § 1

wurden zwei Anträge erheblich erklärt, nämlich: 1) das zweite

Endliche Redaktion
der ersten Berathung des DekretSentwursS, be¬

treffend Errichtung einer katholischen Pfarrei
im Amtsbezirke Münster.

(Siehe GroßraihSverhandlungen der Sitzung vom 7. Dezember
1861, Seite 428 u. s. hievor.)

Migy, Direktor deS Kirchenwesens, als Berichterstalter.
ES wurden bei der ersten Berathung folgende Anträge erheblich



erklärt. Der erste ging dahin, die Worte „im Amtsbezirke
Münster" im Eingang zu ersetzen vurch „zu Münster." Diesem
Wunsche ist in der neuen Revaktion Rechnung getragen. Ein
zweiter Antrag verlangte, daß die Wahl deS katholischen Pfarrers
zu Münster dem Diözefanbischofe zustehen solle, jedoch mit dem
Vorbehalte, daß er dazu keine Person wählen dürfe, mit der
sich nicht zum Voraus die Regierung einverstanden erklärt hätte.
Auch dieser Artikel ist in das Dekret aufgenommen. Damit
jedoch keine Präjudiz für die Zukunft erwachse, wurde ats 8 4
die Bestimmung aufgenommen, daß durch diese Bestimmung
der Frage über die Gültigkeit der VereintgungSurkunde in keiner
Weise vorgegriffen werden soll Endlich wurde noch der

Antrag erheblich erklärt, im § 3 das Wort „Gemeinde« zu ersetzen

durch „Kirchgemeinde." Um sich in diesem Dekrete gar nicht
auf die Vereinigungsurkunve zu berufen, wurde die Verpflichtung
der Gemeinde bezüglich Einräumung einer Pfarrwohnung nebst
Garten und Lieferung von Holz einfach hier ausgesetzt, weil
im Falle der Aufhebung der Vereinigungsurkunde Zweifel
entstehen könnten.

Alle diese Anträge werden ohne Einsprache durch daS

Handmehr genehmigt.

Projekt-Dekret
über

Besoldungen der Hochschullehrer.

(Erste Berathung.)

Der Große Rath des Kantons Kern,
nach geschehener Vorberathung durch die ErziehungSdirektion

und den Regierungsrath,
in Betracht, daß die Billigkeit auch die Erhöhung der

Besoldung der Hochschullehrer gebietet, nachdem der Große
Rath die Besoldungen der Beamten und Angestellten überhaupt
erhöht hat,

in Abänderung der §8 38, 4t, 47 und 62 des Gesetzes
über die Hochschule vom 14. März 1834,

beschließt:

Das Honorar für Docenten an der Hochschule beträgt
höchstens Fr. 600.

8 2.

Die Besoldung der außerordentlichen Professoren an der
Hochschule beträgt höchstens Fr. 2600. Diejenige der ordentlichen

dagegen Fr. 3000 bis 5000.

8 3.

Der Rektor bezieht eine jährliche Entschädigung von
Fr. 400.

8 4.

Der RegierungSrath wird die Besoldungen der gegenwärtig
angestellten Lehrer und Docenten der Hochschule innert den
Schranken dieses Dekrets im Verhältniß zu ihren Leistungen
angemessen erhöhen.

Tagblatt des Großen Rathes «SSt.
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8 5

Dieses Dekret tritt auf nächsthin in
Kraft.

l)r. Lehmann, ErziehungSdirektor, als Berichterstatter.
ES ist nicht ganz angenehm, in der gleichen Sitzung, wo Sie
ein Büdget durchberathen haben, das mit einem beträchtlichen
Defizit schließt, ein solches Projekt vorzulegen Indessen glaube
ich doch, dieser Vorschlag lasse sich in Ihren Augen rechtfertigen.
ES ist ein eigentliches epidemisches Uebel, das sich seil mehrern
Jahren geltend macht, nicht nur im Kanton Bern, sondern fast
überall, die Erscheinung nämlich, daß die Besoldungen der
Beamten und Angestellten nicht mehr genügen. Sie haben
dieses Uebel für groß genug erachtet, um Ihrerseits nicht
unbedeutende finanzielle Opfer zu bringen, um demselben zu
begegnen. Durch besondere Gesetze haben Sie bereits die
Besoldungen der politischen Beamten erhöht, deßgleichen diejenigen
der Geistlichen, der Lehrer, sowie die Gehalte der Landjäger,
der Jnstruktoren und heute noch der Wcgmeister verbessert; nur
die Besoldungen der Hochschullehrer wurden noch nicht erhöht.
Nicht daß sie vergessen worden wären. Ich habe schon bei
Anlaß der Berathung deS allgemeinen Besoldungsgesetzes im
RegierungSrathe den Antrag gestellt, auch die Hochschullehrer
aufzunehmen; man bemerkte jedoch, eS möchte eher der Fall
sein, diesen Gegenstand durch ein Spezialgesetz zu regeln, weil
diese Besoldungen auch durch ein besonderes Gesetz, nämlich
durch daS Hochschulgesetz bestimmt seien. Ferner fand man,
diese Besoldungen lassen sich nicht so leicht fest bestimmen, wie
die andern. Gegen die Billigkeit einer angemessenen Erhöhung
wurde von keiner Seite etwas eingewendet. Es lassen sich denn
auch dafür durchaus die nämlichen Gründe gellend machen wie
für die Erhöhung der Besoldungen überhaupt. Auch für die

Professoren ist daS Leben hier viel theurer geworden, als eS zur
Zeit der Gründung der Hochschule war. Damals mögen die

Besoldungen den Verhältnissen angemessen gewesen sein, aber
jetzt, nach einem Vierteljahrhundert ist eS nicht mehr der Fall,
schon deßhalb nicht mehr, weil sie im Jahre 1852 bei Anlaß
der Münzumwandlung um 3 bis 5 Prozent reduzirt wurden.
t852 motivirte man diese Reduktion damit, daß eine Beschränkung

derjenigen Besoldungen, welche durch das Gesetz über
die Besoldungen von 1851 nicht beschlagen wurden, im Ver.
häliniß zum erwähnten Besoldungsgesetze billig sei. Konsequen-
terweise wird man es nun wohl auch dillig finden, wenn, nachdem

das Gesetz von 1852 beseitigt und die Besoldungen um
15 Prozent erhöht worden, daß auch die Besoldungen der
Professoren angemessen und im Verhältniß zur Erhöhung Verändern
Besoldungen erhöht werden. Kein Wunder, wenn seitdem von
BesolbungSerhöhungen überhaupt gesprochen wird, auch die

Herren Professoren direkt und indirekt, sich in dieser Beziehung
den Behörden in'S Gedächtniß rufen. Wiederholt langten
Eingaben einzelner Lehrer und auch Kollektiveingaben ein mit dem

Gesuche um Erhöhung der Besoldung; der Rektor der Anstalt
ersuchte die Behörde schon im Jahre 1859, man möchte endlich
die Anno 1852 begangene Unbilltgkeit anerkennen und die

Besoldungen den veränderten Verhältnissen entsprechend erhöhen.
Unter solchesi Umständen konnte die ErziehungSdirektion nicht
länger anstehen, diesen billigen Erwartungen Rechnung zu
tragen, und legte dieses Projekt dem RegierungSrathe vor. In
Betreff des MaßeS der Erhöhung glaubte man im Verhältniß
wie bei den andern Besoldungen verfahren zu sollen, nämlich
ungefähr im Verhältnisse von 15 Prozent. Laut dem Büdget
betragen die Besoldungen der Professoren und die Honorare der
Dozenten Fr. 94,827, die Erhöhung im Verhältnisse von 15

Prozent wäre gleich Fr. 14,250. Bezüglich der Vertheilung
wäre eS das Einfachste, jede Besoldung um 15 Prozent zu
erhöhen Bei diesem ModuS könnten jedoch die besondern
Verhältnisse der einzelnen Lehrer, welche Berücksichtigung verdienen

nicht gehörig gewürdigt werden; deßwegen fand man eS

angemessener, die im Hochschulgesetz enthaltenen Marima zu er«
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höhen und dem RegierungSrathedie Erhöhung innert den Schranken
derselben zu überlassen. Für den Fall, daß man finden sollte,
eS stehe dem RegierungSraihe zu, die einzelnen Besoldungen zu
bestimmen, mache ich aufmerksam, daß dieses nur bei den Lehrern
der Fall ist, welche das Marimum noch nicht erhalten, nicht
aber bei denjenigen, welche eö erhalten; worunter gerade
diejenigen Lehrer sind, an deren Erhaltung es uns am meisten

gelegen sein muß. Das Projekt besteht aus fünf Paragraphen
und ist so beschaffen, daß es keiner besondern Erläuterung
bedarf. DaS Honorar der Dozenten wird nur um Fr. 20 erhöht,
bis dahin betrug eS Fr. 58t). Das Marimum der
außerordentlichen Professoren wurde um Fr. 320, dasjenige der ordentlichen

Professoren um Fr. 760 und daS Minimum um Fr. 160,
die Zulage des Rektors von Fr. 280 auf Fr. 400 erhöht. Ich
empfehle Ihnen angelegentlich daS Eintreten und glaube, man
könne den Entwurf wohl irr globo behandeln

Mühleth aler stellt den Antrag, sowohl in der Ueber-
schrist als im § 4 das Wort „Dekret" durch „Gesetz" zu
ersetzen.

Scherz, Finanzdircktor. Ich bin im Falle, aus Nicht-
einireten anzutragen. Vorerst bemerke ich, daß eS nicht raih-
sam ist, ein Gesetz von dieser Tragweile, wie das vorliegende,
am Schluß einer Sitzung zu behandeln. Ich sage, dieses Gesetz

ist von bedeutender Tragweite, weil daS Budget dadurch
bedeutend belastet wird. Ferner kann man über die vorgeschlagene

Besvldungserhöhung verschiedener Ansicht sein, und ich

habe die Ueberzeugung, wenn wir noch eine Stunde lang de-

baiiiren, so wird die Versammlung nicht mehr beschlußfähig
sein. Es sprechen aber auch noch andere Gründe für meinen

Antrag Es läßt sich wohl sagen, die nämlichen Gründe,
welche die Erhöhung der Besoldungen anderer Beamten
rechtfertigten, sprechen auch für eine BeiolvungSeihöhung zu Gunsten

der Hochschullehrer. Dagegen ist zu bemeiken, daß die

Hochschullehrer eine viel günstigere Stellung haben als andere
Beamte. Andere Beamie habe» eine AnuSdauer von vier
Jahren, dir Hochschullehrer sind aus Lebenszeit angestelll; der

Beamte muß sich osl beplaciren, der Lehrer an der Hochschule
nickt. Den Hochschullehrer, wenn er auch keine Zuhörer hm,
muß man gleich bezahlen; der Beamte, welcher das Zutrauen
der Wahlbehörve nicht mehr besitzt, wird vor die Thüre gegellt,
wie eS recht ist. Dazu kommt, dap die meisten Hochschullehrer
bedeutenden Nebenverdienst haben, der Jurist durch Arbeiten
in seinem Fache, der Mediziner als Arzt, andere durch
Schriftstellern, während andere Beamte in der Regel nicht
oder nur wenig Nebenverdienst haben. Ich schließe daher mit
dem Antrage auf Nichteintrcten.

F rie dli zu Friesenberg. Man hat- letzthin in den

Zeitungen gelesen, wie viel die hiesige Hochschule kostet und wie
viel es auf den Schüler treffe. Ich wünsche darüber Auskunft
zu erhallen, ob es wahr sei, baß ein Schüler den Staai bei

Fr 8000 koste. Ich bin nicht gegen das Eintreten, dagegen
möchte ich wieder darauf zurückkommen, daß den Zöglingen,
wllche eine guie Sekundärschule besucht haben, wieder der Eintritt

in die Hochschule gestaltet werde.

4>r. Schneider. Es ist allerdings zu bedauern, daß
die Versammlung nicht sehr zahlreich ist, doch möchte ich den

Herrn Berichterstatter unleistützen, daß man wenigstens eintrete.
Will man die artikelweise Berathung verschieben, so habe ich
mchlS dagegen. Aber ich mache aufmerksam, daß dieser
Gegenstand schon lange vorliegt, und ich kann beifügen, daß
mehrere Lehrer schon lange, zum Theil mit Ungeduld darauf
warteten; noch mehr: daß wir vielleicht zwei unserer tüchtigsten
Lehrer nicht verloren hätten, wenn man sie besser gestellt haben
würde und daß andere vielleicht in dieser Erwartung andere
Stellen nicht angenommen haben. Ich bin so frei, auf das
Votum des Herrn FinanzdirektorS einiges zu erwiedern. Es

ist richtig, daß die Hochschullehrer aus Lebenszeit angestellt sind,
aber sie beziehen nicht mehr die volle Besoldung, wenn sie nicht
mehr lesen können. Ich gebe auch zu, daß ein Lehrer nicht
riskirt, beplacin zu werden, und daß er einigen Nebenverdienst
hat. Was die Schriftstellern betrifft, so mag man sich die
Vorstellung machen, daß Einer dabei reich werden könne. DaS
mag in Paris der Fall sein, wo man Feuilleton-Romane
schreibt. Bei wissenschaftlicher Schriftstellern aber wird Einer
nicht reich. Ich habe in dieser Beziehung einen tiefern Blick
in die Sache und verwunderte mich schon oft, wie Einer für
ein paar Fränklein einen Bogen, an dem er vielleicht vierzehn
Tage zu aibeiten hat, voll schmieren kann. Aber Herr Sckerz
berücksichtigte einen Umstand nicht : eS giebt mehrere Lehrfächer,
die besondere Apparate erfordern, die einzelne Lehrer aus eigene
Kosten anschaffen müssen. Wenn sich ferner die Lehrer auf der
Höhe der Wissenschaft erhalten wollen, müssen sse neue Werke
anschaffen, denn auf der Stadibibliothek finden sie die neuen
Werke nicht, in der medizinischen und theologischen Bibliothek
ebenfalls nicht. Vorhin nahm ich ein Buch und ein Tableau
mit, das ich als Arzt nickt wohl entbehren kann; eS kostet mich
64 Fr. Wie viele Beamte haben wir endlich, die eigentlich
keine Studien oder nur sehr geringe gemacht, die nicht ein
ganzes Vermögen geopfert haben, um sich auf einen Beruf
vorzubereiten; wie viele, die vielleicht gar nicht daran gedacht
haben, einst eine Beamtung zu bekleiden? DaS sind'Verhält-
nisse, die Berücksichtigung verdienen, daher möchte ich das
Eintreten sehr unterstützen.

G fell er zu Wichtrach. ES ist nicht angenehm, gegen
daS Eintreten zureden, indessen finde ick doch, eS sei aus den
vom Herrn Finanzdirektor angeführten Gründen in das vorliegende

Dekret nicht einzutreten Ich glaube es dem Herrn
Berichterstatter wohl, daß die Herren Professoren lieber mehr
nehmen als weniger, aber es gäbe noch viele solche Unser
Bübget ist indessen belastet genug, so daß ich dabei bleiben und
den Gegenantrag unterstützen möchte.

Herr Berichterstatter. Da der Herr Finanzdircktor
sich hier gegen das Eintreten ausgesprochen hat, so will ich

nur bemerken, daß er allerdings im RegierungSraihe eS auch
that, aber dort mit seiner Stimme allein blieb. Ich glaube,
es sei gut, daß Sie das wissen, damit Sie daraus entnehmen
können, daß der Regierungsrath die Sache für wichtig, für
gerecht und billig hielt, daß nach Erhöhung der Besoldungen
aller andern Beamten auch diejenigen der Hochschullehrer
verbessert werden. Der Herr Finanzdircktor sagte, es sei bedenklich,

am Schlüsse einer Sitzung noch ein solches Gesetz vorzu.
legen. Mir ist eS auch leid, daß es nicht früher vorgelegt
werden konnte, indessen war dieser Gegenstand schon zwei Mal
auf den Traktanden und wurde dann wieder verschoben. Ich
glaube, es wäre nicht am Orte, denselben wieder zu verschieben,
weil die Billigkeit und Gerechtigkeit der Sache am Tage liegt.
Von gar bedeutender Tragweite deS Gesetzes in finanzieller
Beziehung darf man nicht reden, nachdem man hier in den
letzten Tagen, entgegen dem Antrage deS RegierungsraiheS,
die Besoldungen der Landjäger fast um das Doppelte dessen,

was beantragt war, erhöht hat. Ich glaube, man könnte eS

fast nicht verantworten, wenn man jetzt, wo eS sich um einen
wichtigen Beamtenstand handelt, das Projekt engherzig abweisen
würde, weil daS Büdget schon ein Defizit enthalte. Für solche

Ausgaben müssen sich nach meiner Ansicht Mittel finden, und
wenn man bei den Einen auS den gleichen Gründen die
Besoldungserhöhung gerechtfertigt fand, dürfen wir jetzt nicht
sagen: Euch können wir nicht berücksichtigen; wir haben kein
Geld! Der Herr Finanzdirektor machte auch eine Einwendung
gegen die Billigkeit dieser Maßregel, indem er bemerkte, wie
die Stellen der Hochschullehrer nicht so beweglich seien, wie
diejenigen anderer Beamten, da sie lebenslänglich angestellt
seien und überdieß durch Nebenverdienst, u. A. durch Schrist-
stellerei viel erwerben, auch nicht die volle Zeit für ihr Amt



verwenden müssen u s. f. ES wird nicht schwer sein, vie Un.
stichhaltigkeil dieser Einwendung barzuihun. ES ist durchaus
nicht richtig. daß alle Hochtchullehrer Nebenverdienst haben;
nur bei Einzelnen ist eS der Fall, namentlich bei Aerzten und

Juristen, aber gewiß ist es die Minderzahl, und wenn man
annimmt, was eS für Männer sein müssen, welche eine bedeutende

Einnahme durch literarische Arbeiten, ärztliche Praxis
u. dgl. machen, so wird man zugeben müssen, daß ihnen auch

mit Recht eine größere Besoldung gebührt als bisher, denn

solche Männer finden in andern Stellungen noch viel
bedeutendere Einnahmen. Im Jahre 1834, als es sich um die

Gründung der Hochschule handelte, wurden diese Verhältnisse
auch berücksichtigt. V-an wohl sagen, daß die damals
eingeräumten Besoldungen gegenwärtig 25°/« unter dem

Bedürfnisse stehen, d. h. daß die Betreffenden jetzt um ein Viertel
schlechter stehen, alS man sie vor bald dreißig Jahren stellen

wollte. Was die Collegiengelder betrifft, so habe ich mich

überzeugt, daß sie bei den meisten Professoren nicht eine bedeutende

Nebeneinnahme bilden; nur bei einem Lehrer erreichen sie den

Betrag von Fr. 1888, während sie bei andern sehr lief stehen.

Der Nebenverdienst der Hochschullehrer steht in gar keinem Ver-
hältnisse zu den Anschaffungen, welche sie machen müssen. Wenn
man behauptet, die Staatsbeamten müssen ihre volle Zeit für
das Amt verwenden, so wird eS nicht nöthig sein,
nachzuweisen, daß das bei Pelen Beamten nicht der Fall ist. WaS
die LcbenSlänglichkcit der Anstellung betrifft, so ist sie richtig,
aber deßwegen bedürfen sie zum Leben nicht weniger als andere

Beamte, die nicht lebenSlängluch angestellt sind. Bei gewöhnlichen

Beamlungen muß überdieß darauf Rücksicht genommen
werden, daß dafür keine längern Studien nöthig sind, während
ein Hochschullehrer einen großen Theil seiner Zelt und selneS

Vermögens auf die Vorbereitung zu seinem Berufe verwenden
mußte. Herr Friedli stellte eine Frage, über die ich mich nicht
enthalten konnte zu lachen. Ich erwartete, er würde bald zur
Einsicht kommen, daß er im Irrthum sei; er hätte nicht nur
eine Null streichen können. Es liegt auf der Hand, daß ein

Zögling im Verhältniß zum Bridget nicht Fr. 3888 kosten 4ann.
Wenn man so rechnen will, so wird ein Zögling (ihre Zahl
betrug voriges Jahr 188) den Staar ungefähr Fr 668 kosten.

Auf solche Weise kann man aber hier nicht rechnen. Die hier
in Frage stehenden Verhältnisse lassen sich nicht in Zahlen
ausdrücken. WaS die Maiuritätsfrage betrifft, so wird sie bei

einem andern Anlasse zur Erledigung kommen; eS liegt auch
bereits ein Anzug vor, der darauf Bezug hat. UebrigenS
mache ich aufmerksam, baß nach dem Hochschulgcsetze von 1834

zum Eintritt in die Hochschule die Gymnastalbilbung
vorgeschrieben war, wie im PrüfungSreglemente, aber eS wurde
früher nicht streng daran gehalten, weil die Sàlcn nicht in
gehörigem Stande waren. Nun ist aber das Schulwesen reor-
ganisirt und glaubte der RegierungSraih, für Mediziner,
Juristen und Theologen die Gymnasialbildung vorschreiben zu sollen,
wie eS nicbt nur in den meisten Kantonen der Schweiz,
sondern auch in den meisten auswärtigen Staaten geschieht. Ich
empfehle Ihnen noch einmal angelegrntltck, Sie möchten in
die Berathung deS vorliegenden Entwurfes eintreten.

Abstimmung.
Kür daS Eintreten 2 k Stimmen.
Dagegen 72 „

Vorträge der Baudirektion.

t) Antrag deS Regieren gSrqth eS, eS möchte der
Grosse Rath zu Erstellung eines neuen Ohmgeld-
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gebäudeS auf dem Brünig einen Kredit von Fr. 3588
bewilligen. ^

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, als
Berichterstatter, empfiehlt diesen Antrag mit Rücksicht auf die
Nothwendigkeit der Erstellung eines neuen OhmgeldgebäudeS auf
dem Brünig infolge deS Straßenbaues über denselben.

Der Antrag deS Regierung sralheS wird ohne
Einsprache genehmigt.

2) Antrag deS Regierungörathes, eS möchte der
Große Raih zu Beendigung unumgänglich nothwendiger Un-
terhaltungSarbciten rn den SlaatSgebäuden einen
Nachkredit von Fr. 25,888 für ordentlichen Hochbau
bewilligen.

Der Herr Berichter st alter empfiehlt auch diesen
Antrag in erster Linie, in zweiter Linie jedoch die von der Bau-
direktlvn verlangte Bewilligung eines Kredites von Fr. 48,888,
wesentlich aus folgenden Gründen. Ungeachtet die Baudirektion
sich immer bestrebt, Kredtlüberschreilungen zu vermeiden, so war
eS im vorliegenden Falle durchaus unthunlich, weil der zum
Unterhalt der Staatsgebäude ausgesetzte Büvgetkredit gegenüber
der Macht der Verhältnisse nicht hinreichte. Gar oft sind zu
Reparaturen an einzelnen Gebäuden große Summen erforderlich,
während es durchschnittlich auf jedes Staa sgebäade nur einen
Betrag von Fr. 38 trifft. So z. B. erfordern die baulichen
Veränderungen im Seminar zu Münchenbuchsee infolge der
größern Schülerzahl^einen Kostenaufwand von nahezu Fr. 6888.
Dazu kommen die Ausgaben des Staates für Brunnenleitungen,
Wasserbauten zur Sicherung seiner Domänen u. s. w. Wenn
der RegierungSraih bauliche Veränderungen in StaatSgebäuden
beschließt so muß vie Baudirekiion dieselben vornehmen und
müssen die Arbeiten bezahlt werden, wenn nicht eine höchst '
fatale Kalamität eintreten soll, welche dadurch in die Länge
gezogen wird, daß der beantragte Kredit nicht hinreicht, alle
Forderungen zu bezahlen, so daß ein Theil auf nächstes Jahr
verschoben werben muß, was jedoch zur Folge hat, daß der
Kredit nächstes Jghr wieder nicht genügen wird und wieder
ein Nachkredit verlangt werben muß. Die Baudirekiion ist oft
genöihigr, im Interesse des Staates, um größere Kosten, sogar
Prozesse zu vermeiden. Arbeiten ausführen zu lassen, abgesehen
davon, daß die Unterlassung deS AUerbringendsten nur zur
Folge hätte, daß man später mit doppeltem Faden nähen
müßte.

Scherz, Finanzdirektor, stellt den Antrag auf Nichtein-
tretcn und zwar wesentlich ans folgenden Gründen. Der für
1861 zum Unterhalt der StaatSgebäude bewilligte Kredit beträgt
Fr. 188,888, diese Summe ist aufgebraucht und Fr. 43,888
dazu. Die Finaiizdirekiion findet nun, die Baudirekiion sollte
sich mehr an das Bridget hallen und eS liege nicht in ihier
Kompetenz, darüber hinauszugehen, wenn auch noch manche»
nöthig fern möge.

Der Herr Berichterstatter anerkennt das Streben
der Finanzbireklion <

die Finanzen deS Staates möglichst zu
schonen, bekämpft jedoch die Behauptung, als wäre ein Nach-
kreditbegehren nicht zuläßig und zwar gestützt auf den z 7 deS

Gesetzes vom 2. August 1343, nach welchem der Große Rath
einen Nachkredit bewilligen kann, sobald nachgewiesen iit, dass

die Büdgeiansätze dem wirklichen Bedürfnisse »lcht entsprechen.

In diesem Falle nun handelt eS sich um Ausgaben für Bau-
arbeilen, die ebenso dringend waren als militärische Anschaffungen

im Zeughaus, Umänderung des LederzeugeS u. s. w.
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Der Redner führt mehrere Beispiele an von Fällen, in denen

der Durcdschnitisbetrag des BüdgeikrediteS durchaus nicht
hinreichte, um nur das Nothwendigste zu machen, und erinnert
an vie Folgen, denen der Staat sich aussetzt, wenn er die

vertragsmäßigen Leistungen nicht erfüllt. Ferner wird aufmerksam

gemacht, daß die Gemeinden einen löblichen Eifer zeigen, ihre
Kirchen in ordentlichem Zustande zu erhalten. Kann der

Staat die ihm bezüglich des KirchenchorS obliegenden Arbeiten
unterlassen? Es wird zur Ehrensache für ihn, das Nöthige
zu leisten. Endlich wird an die erHöhlen ArbeitS « und
Materialpreise erinnert, mir der Bemerkung, daß nur zur
Ausführung vcS Allernörhigsten während zehn Iahren eine Summe
von wenigstens Kr. 169,999 erforderlich wäre, da der Zustand
mancher Staaisgebäude als ein sehr mangelhafter erscheint.

Ginge man nicht dem Ende einer AmlSperiode entgegen, so

würde der Redner den Antrag stellen, daß der Große Rath
eine Komiiussion niedersetze, »m diesen Gegenstand zu
untersuchen, die Bauverwaltung von dieser Kalamität zu befreien
und den Staat vor nachiheiligen Folgen zu bewahre».

A b st i m m u n g.

Für den Antrag des RegierungSraiheS Gr. Mehrheit.
Dagegen Minderheil

Lehmann, I. U., unterstützt hingegen den Antrag deS

Herrn von Gonzenbach, ebenfalls von der Ansicht ausgehend,
daß eine nachträgliche Prüfung der fraglichen Berichte viel
Zeit in Anspruch nähme, ohne einen praktischen Erfolg mehr
zu haben; dagegen wünscht er, daß dieselben künftig übelsichtlicher

abgefaßt und zu diesem Zwecke die Ausarbeitung einer
einzigen Person übertragen werde.

Kurz, Oberst, bemerkt, daß weder der einen noch der
andern Behörde oder dann beiden zugleich ein Vorwurf zu
machen sei, weil jede aus die Unterlassung hätte aufmerksam
machen können. Immerhin müsse ein Beschluß gefaßt werden,
inwiefern man über die Prüsusig der frühern VerwaltungS-
benchte hinweggehen und sich allfällig auf die Behandlung deS

kürzlich erschienenen Berichtes von t859 beschränken wolle.
Man sage wobl, die Berichte sollten eben kürzer gefaßt werden,
das halte aber schwer, und man irre sich sehr, wenn man
behaupte, die bundesrätblichen Rechenschaftsberichte seien kürzer
gefaßt Immerhin hält der Redner die Sache für wichtig,
begreift vollkommen, daß die Regierung im Hinblick aus daS

VerantworllickkeitSgesetz Werth auf die Genehmigung ihrer Ver-
waltungSbcrichte setzt, und schließt dahin, die frühern Berichte
von 1853—1858 seien als genehmigt zu betrachten, dagegen
derjenige von 1859 an die StaatSwirthschaftSkommission zur
Prüfung zu überweisen.

Friedli zu Friescnberg schließt sich dem Antrage deS

Herrn Kurz an, jedoch mit der Bemerkung, daß er sich im Falle
der Verwerfung desselben gegen die nachiheiligen Folgen
verwahre, die ein Beschluß deS Großen RalheS durch Einfluß auf
andere Behörden, namentlich den Gemeinden gegenüber, haben
könnte.

Dr. v. Gonzenbach schließt sich ebenfalls dem Antrage
deS Herrn Kurz an und erneuert den Wunsch, daß bei Abfassung
der Verwaltungsberichte künftig eine strengere Ausscheidung ocS

Unwesentlichen und mehr geistige Verarbeitung deS Stoffes statt
bloßer Zusammenstellung von Detailberichten stattfinde» möge.
So werde man B. kaum Tabellen über den Schulbesuch.ilS
sehr wesentlich für einen solchen Bericht betrachten. Dabei
weiSt der Redner auf den ersten SlaaiSverwaltungsbericht, der
im Kanton Bein veröffentlicht worden, nämlich auf denjenigen
über die Periode von 1815—1839, als auf ein Muster hin

Lehmann, I. U., stimmt ebenfalls zum Antrage deS

Herrn Kurz.

Schenk, Regierungsrath, ist der Ansicht, der Große Rath
soll einmal einen Entscheid fassen. Das Büdget und der Ver«
wallungsbericht bieten die Gelegenheit, wo er über die
Staatsverwaltung sein Urtheil aussprechen kann. Wird der Ver-
waltungSbcricht nicht besonders behandelt, so klammere sich Alles
an das Büdget und werde dann alles, was die Mitglieder der
Versammlung auf dem Herzen haben, bei irgend einem Posten
angebracht, ohne daß es dahin gehöre. So erhielt bet der letzten
Büdgetberathung Herr Girard eine ziemlich scharfe Rüge vom
Herrn Finanzdirekior wegen einer gutgemeinten Bemerkung.
Der Große Rath möge daher der Sache mehr Werth beilegen
als bisher und bedenken, wie peinlich es für die vollziehenden
Behörden und Beamten sein müsse zu denken, die gelieferten
Berichte werden einfach sei acts gelegt. Wenn eS sich darum
handle, einen größern Zeitraum, wie denjenigen von 1815—1839
zu behandeln, so könne wohl von einer geistigern Auffassung
des Ganzen die Rede sein, weil sich da mächtige Entwicklungen
auf verschiedenen Gebieten geltend machen; ganz anders
verhalte eS sich, wenn eine Behörde alljährlich ihren Bericht
vorzulegen habe, und so großen Respekt der Sprechende vor den
geistigen Fähigkeiten des Herrn v. Gonzenbach hat, so zweifelt
er doch daran, ob er (Herr v. Gonzenbach) unter solchen
Umständen nicht auch, wie Andere, sehr hölzern Bericht erstatten würd«.

Durch Schreiben vom 13. Dezember eröffnet der Re-
gierungsralh, baß vom Jahre 1853 a» die allgemeinen
Staaisverw altungsberichte nicht mehr zur Prüfung an
die StaatSwirthschaftSkommission überwiesen unv noch weniger
vom Großen Raihe genehmigt worden seien. Er stellt den

Antrag, eS möchte im Hinblick auf den 8 44 deS Verantwort-
lichkeitSgesetzeS diese Piüfung und Genehmigung ver sieben

VerwaltungSbtrichle bis 1859 nachträglich angeordnet werden.

Der Herr Präsident legt dem Großen Rathe die Frage
vor, ob die rückständigen Verwaliungsberichte von 1853 bis
1858 nachträglich zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt
werden sollen oder nicht, mit der Bemerkung, daß deren
Richtvorlage einem Versehen der Verwaltung zuzuschreiben sei.

Schenk, Vizepräsident des Regierungsrathes, erinnert
den Großen Rath, daß jeweilen der Verwaltungsbericht sofort
nach seinem Eischeinen dem Präsidium dieser Behörde zugestellt
und den Mitgliedern derselben ausgetheilt wurde.

Mühlethaler stellt den Antrag, von einer nachträglichen

Prüfung der rückständigen Verwaltungsberichte zu ab-
strahiren und dieselben alS genehmigt zu betrachten.

0,-. v. Gonzenbach ist der Ansicht, daß die nachträgliche

Genehmigung der dickleibigen Verwaltungsberichte seit
1853 einen geringen praktischen Erfolg haben würde, und spricht
den Wunscd aus, die Regierung möchte dafür sorgen, daß die
fraglichen Berichte weniger dickieibig erscheinen snach Art der
dundesräihlichen Rechenschaftsberichte), weil dieselben dann
früher ausgegeben werden könnten und mehr gelesen würden,
indem nur eine gedrängte Zusammenstellung deS Wesentlichen
Interesse erwecke. Dagegen wünscht der Redner, daß der Ver-
waliungSbericht künftig der StaatSwirthschaftSkommission oder
einer andern Behörde zur Prüfung überwiesen werde.

Friedli zu Friesenberg möchte nicht einfach durch daS

Handmehr über das Geschehene hinweggehen, sondern stellt den

Antrag, die Verwaltungsberichte der gegenwärtigen AmlSperiode

ver StaatSwirthschaftSkommission zur Prüfung zu
Überwelsen, mit dem Auftrage, darüber Bericht zu erstatten.

»
»



Or. Lehmann, Erziehungsdirektor, glaubt darüber,
was für den StaatSverwaltungSbericht wichtig oder unwichtig
ist, könn« man lange streiten, und bezeichnet die Bemerkung des

Herrn v. Gonzenbach bezüglich der Tabellen über den Schulbesuch

als unrichtig, weil die Schulmänner großes Gewicht
darauf legen, nicht auf daS Verzeichniß einzelner Schulen, aber
auf die durchschnittlichen Resultate.

Stooß erneuert einen schon früher geäußerten Wunsch,
daß die VerwaltungSberichie früher mitgetheilt werden möchten
und macht aufmerksam, daß bei spätern. Erscheinen derselben
das Interesse daran schwinde. Der Redner ist auch der Ansicht,
daß sie kürzer gefaßt werden könnten, nicht aber wie der
Bericht über die Periode von 1315—1830, welcher einen ganzen
Zeitabschnitt umfaßt; dagegen wird auf die in Broschürenform
erschienenen VerwaliungSberichte von 18-16—1850 und 1850—
1854 verwiesen, die allerdings kein tabellarisches Material
lieferten. Der Redner schließt mit dem Antrag, einen Termin
festzusetzen, innerhalb welchem der VerwaltungSbericht vorgelegt
werden soll, sei eS der 1. August oder der 1. September deS

folgenden VerwaltungSjahreS.

Mühlethaler bemerkt, daß die VerwaltangSberichte
oft Anlaß zu Anzügen geben, aber er habe eS nicht gern, wenn
diese lange verschoben werden.

S t ooß schließt sich dem Antrage des Herrn Kurz in dem
Sinne an, daß der VerwaltungSbericht jeweilen im Laufe deS

folgenden VerwaltungSjahreS vorgelegt werden soll.

Der Antrag deS Herrn Kurz wirb durch das Handmehr
genehmigt.

527

zu lassen, daß sie nicht früher vollendet wurde. Wegen Schlusses
der Sitzungen mit dem heutigen Tage kann leider dieser
Gegenstand nicht mehr berathen werden, deßhalb beschränkt der
Regierungsrath sich auf den erwähnten Antrag. Daß die neue
Sammlung auf absolute Vollständigkeit Anspruch »zache, kann
man nicht verlangen, daher wird der Vorschlag gemacht, alle
frühern Gesetzessammlungen außer Kraft zu erklären, da eS
dem Großen Rathe immer frei steht, allfällig Vergessenes
nachzuholen. Für das Publikum aber entsteht ein großer Vortheil,
wenn eS alle Bestimmungen, die bisher in verschiedenen Sammlungen

zerstreut waren, in 7—8 Bänden beisammen findet.
WaS die Art und Weise betrifft, wie die Arbeit geprüft wurde,
so wurden die Herren Oberrichter Hodler und Fürsprecher
MatthyS damit beauftragt, die sich mit Herrn Leuenbcrger in'S
Einvernehmen setzte» und mit Zustimmung der Justizdtreklion
folgenden Weg einschlugen. Natürlich konnte man nicht jedem
Mitgliede der Kommission zumuthen, die ganze Arbeit per.
sönlich zu untelsuchen, sonst würde deren Vollendung des
ungeheuren Umfanges wegen vielleicht noch jahrelang verzögert.
Deßhalb vereinigte man sich über folgendes Verfahren: so weit
die AuSgeschossenen mit dem Redaktor einig gingen, blieb eS

dabei; diejenigen Punkte aber, über die sie verschiedener Ansicht
waren, wurden der Kommisston zum Entscheide überwiesen.
ES entstanden einige Zweifel über die rechtliche Gültigkeit einiger
Konkordate, und um gegenüber der neuen Bundesverfassung
ganz sicher zu sein, schrieb man vorsichtiger Weise den verschiedenen

dabei betheiligten Regierungen, indem man eventuel daS
betreffende Konkordat kündete; von Seite aller Kantone, an die
man sich wandte, kamen Antworten im Sinne der Beschlüsse
unserer Kommission. Schließlich empfiehlt der Redner den
Antrag der Regierung zur Genehmigung.

Der Antrag deS RegierungSratheS wird ohne
Einsprache genehmigt.

Durch ein zweites Schreiben gibt der RegterungSrath
Kenntniß von der Genehmigung des Projektes einer Promul-
gationSverordnug zu der neuen GesetzeSrevifion,
die bis zum 31. Dezember 136t reichen und vor dem 1.
Januar 1863 in deutscher und französischer Sprache eingeführt
werden soll. '

Der Regierungsrath wünscht, daß ihm die erforderliche

Ermächtigung ertheilt werde, schon jetzt alle Anstalten
zm Uebersetzung und zum Drucke der fraglichen Arbeit zu
treffen.

Migy, Präsident deS RegierungSratheS, gibt über den

vorliegenden Gegenstand folgende Auskunft. Die Direktion der
Justiz und Polizei erhielt im Jahre 1855 vom RegierungS-
raihe den Auftrag, eine Revision der Gesetze und Dekrete
einzuleiten; hierauf wurde Herr Professor Leuenberger mit der
Ausführung der Arbeit beauftragt und zu Ende deS
letztverflossenen Monats Oktober erklärte derselbe, daß er damit fertig
sei. Die zu diesem Zweck ernannte Kommission wurde vom
Redner sofort zusammenberufen, umZie PromulgationSverordnung
zu entwerfen, damit der Druck beginnen könne Der Entwurf
wurde dem RegierungSrathe vorgelegt und von demselben
genehmigt. Die vorliegende Arbeit schließt mit dem Jahre 1859,
die neue Sammlung wurde von der Kommisston an die Hand
genommen und wird in einigen Wochen vollendet sein. Uebersetzung
und Druck nehmen aber viel Zeit in Anspruch, deßhalb sucht
der RegierungSrath um die Ermächtigung nach, schon jetzt die

nöthigen Anstalten dazu treffen zu können, um die ganze Arbeit
auf 1. Januar 1863 zu vollenden. Aus diesen Zeitpunkt soll
die neue Gesetzessammlung in Kraft treten und alle frühern
Sammlungen außer Kraft erklärt werden. Der große Umfang
der Arbeit ist Grund genug, um keinen Vorwurf aufkommen

Tagblatt des Großen Rathes t««t.

Bericht über den erheblich erklärten Anzug des
Herrn v. Känel, betreffend Niedersetzung einer
Spezialkommtssion zu definitiver Begutachtung des

Strafgesetzentwurfs.

Migy, Präsident deS RegierungSratheS, erstattet hierüber
folgenden Bericht unter Bezugnahme auf die bereits bet Anlaß
der Büdgelberathung ertheilte Auskunft. Vorerst wurde ein
Strafgesetzbuch vom Standpunkte deS deutschen KantonStheilS
ausgearbeitet und einer Kommisston von neun Mitgliedern zur
Begutachtung überwiesen; seit 4 — 5 Jahren liegt dieser
Entwurf in der GroßraihStrucke, ohne zur Berathung zu gelangen;
derselbe war anfänglich nur für den alten KantonStheil
bestimmt. seither aber stellte sich die Nothwendigkeit heraus, die

Strafe der Einzelhaft durch eine andere Girafart zu ersetzen

und zwar im Einverständniß mit dem Redaktor. Auch wird
eS nothwendig sein, die Bestimmungen über die Presse
abzuändern und zu vervollständ^e». In der Zwischenzeit wurde
eine jurassische Kommission in gâtzt, um daS
Strafgesetzbuch vom Standpunkte der Einheit für beide KamonStheile
zu behandeln, und nach der Ansicht des Sprechenden soll eS

nicht dazu kommen, für beide Theile getrennte Gesetze zu
erlassen, um so weniger, als seiner Zeit selbst ein eidgenössisches

Strafgesetzbuch erlassen wurde. Um die Arbeit in diesem Sinne
zu vollenden, müssen beide Redaktoren zusammentreten, wozu
die Anordnung getroffen ist Der jurassische Redaktor wird
demnächst seinen Bericht mittheilen, und bann wird mall Hand
an die gemeinschaftliche Arbeit legen; derselbe hat den deutschen

Entwurf als Grundlage setner Arbeit angenommen. Del Redner
wirb alSdann bereitwillig mitwirken, da eS nach seiner Ansicht
der einzige gute Weg ist, um zu einem einheitlichen Gesetzbuche
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zur Befriedigung beider LandeStheile zu gelangen, weil eS nicht
gut wäre, wenn ein Landestheil dem andern ein Gesetz okiroyiren
würde. ES ist Aussicht vorhanden, daß in der nächsten Sitzung
des Großen Rathes ein Entwurf vorgelegt werden könne. Der
RegierungSrath widersetzt sich der Niedersetzung einer solchen
Kommisston nicht, dagegen ist er der Ansicht, dieselbe sollte
verschoben werden, bis die einheitliche Redaktion des
Strafgesetzbuches für beide KantonSthcile vorliegt, und in diesem

Sinne stellt er einen Antrag.

v. Känel hält dafür, daß eS darauf ankomme, bis wann
die Referenten mit ihrer Arbeit fertig sein werden. Sollten
sie vor Ende dieses JahreS damit fertig werden, so wäre eS

zweckmäßig, schon jetzt eine Kommission zu ernennen, um den

Entwurf zu prüfen und denselben schon im Februar dem Großen
Rathe vorzulegen Das Ganze hängt von der Ansicht deS

Großen Rathes über die Behandlung deS Strafgesetzes ab. Der
Redner findet, der Entwurf sollte nicht anikelweise, sondern,
nach dem Vorgange anderer Kantone, in glodo behandelt
werden, mit Ausnahme einzelner Grundsätze, die einen besondern

Entscheid erfordern, wie z. B. über die Zulässigkeit der
Todesstrafe, und wünscht von diesem Standpunkt aus, daß
die Kommisston sofort gewählt werde.

Der Herr Berichterstatter erwiedert, daß die zwei
Redaktoren deS Gesetzbuches erst im Laufe deS MonatS Januar
zusammentreten können, um die gemeinschaftliche Arbeit zu
beginnen, und hält den Antrag deö RegierungSralhes fest.-

Die Mehrheit spricht sich für den Antrag deS Regie-
rungSratheS auS.

Anzug
deS Herrn Dr. Schneider und mehrerer anderer Mitglieder,

betreffend die Betheiligung des Bundes bei der Korrektion
der Juragewässer.

(Siehe Großrathsverhandlungen der Sitzung vom 9. Dez. 1861,
Seite 474 hievor.)

Dr. Schneider. Die Motive dieses AnzugeS beruhen
wesentlich darauf, daß die Bundesversammlung im Jahre 1858
eine sehr günstige Stimmung für einen Beitrag an die Jura-
gewässerkorrektion zeigte, daß sie nock eine Erpertise anordnen
ließ über die Pläne deS Herrn La Nicca, daß infolge dieser
Erpertise Verhandlungen mit den beiheiligten Kantonen
stattfanden, welche zum Projekt einer Uebereinkunft führten, daß
aber die Sache seither liegen blieb. Wo der Fehler steckte, weiß
ich nicht. Im Berichte des BundeSratheS heißt es, die betheiligten

Kantone hätten ihm keinen Anlaß gegeben, der Sache
wettere Folge zu geben; daher sind wir im Falle, es zu thun.
Die vorgestrigen Verhandlungen über die Eisenbahn sind freilich
der Art, daß eS scheint, die Regierung sei nicht gewillt, etwas
zu thun, und ich war im ersten Moment entschlossen, den
Antrag zurückzuziehen. Denn ein Hauptmotiv der Regierung
bestand darin, daß sie sich nicht auf eine Korrektion der Aare
einlassen wollte. Ich bin nicht gegen Aarberg, aber die Art
und Weise, wie die Sache hier verfochten wurde, hat auf mich
einen bemühenden Eindruck gemacht. ES fielen schöne Worte,
daß man, wenn einmal das Unternehmen zur Ausführung
komme, zu einem Beilrag bereit sein werde. Wenn wir jetzt
nicht Hand an'S Werk legen, so werden nie mehr dazu kommen,
und ohne Hülfe der Eidgenossenschaft wird eS nicht zur
Ausführung kommen.

Der Herr Präsident deS RegierungSratheS macht
durchaus keine Einwendung gegen den Anzug des Herrn
Schneider, verwahrt sich jedoch gegen die Behauptung, als hätte
die Regierung keinen Willen gehabt, zur Korrektion Hand zu
bieten. Der RegierungSrath wollte nur nicht beide Unternehmungen

verbinden, sondern jedes getrennt behandeln, und ist
bereit, wenn die Juragewässerkorrekiion an die Tagesordnung
kommt, nach Kräften zur Ausführung dieses großen Werkes
Hand zu bieten.

Der Anzug wird ohne Einsprache erheblich erklärt.

Strafnachlaß- undStrafumwandlungSgesuche.

Zum Schlüsse behandelt und erledigt der Große Rath
noch die Strafnachlaß, oder StrafumwandlungSgesuche der
nachgenannten Personen, wie folgt:

1. Dem Florian Piegay von Buir werden die letzten
acht Monate der KantonSverweisung erlassen, in welche die
ihm wegen Verwundung, die den Tod zur Folge hatte,
auferlegte achtzehnmonatliche Gefängnißstrafe umgewandelt wurde.

2. Dem DenyS Giroud von Petit Bayard wird die
lebenslängliche KantonSverweisung von nun an erlassen, in
welche die ihm wegen Fälschung und Betrug auferlegte
sechsmonatliche Einsperrung und sechsjährige KantonSverweisung
umgewandelt worden.

3. Rudolf Gruber von Bätterkinden wird mit dem von
seinen Verwandten gestellten Gesuch um Nachlaß oder
Umwandlung in GemeindSeingrenzung deS Restes der dreijährigen
KantonSverweisung, zu welcher er wegen Mißhandlung u. s. w.
verurtheilt worden, abgewiesen.

4. Samuel Schenk von Eggiwyl, Pächter auf Weyer«
schwand, Gemeinde Röihenbach, und NiklauS G feller von
Worb, Pächter auf Münchegg in der nämlichen Gemeinde,
werden mit dSm Gesuch um Umwandlung der ihnen wegen
Holzentwendung auferlegten EinsperrungSstrafen in Eingrenzung
abgewiesen.

Alle diese Beschlüsse werden nach Antrag deS R e- '
gierungSratheS und der Direktion der Justiz und
Polizei ohne Einsprache durch das Handmehr gefaßt.

Hierauf erklärt der Herr Präsident die Sitzung als
geschlossen.

Schluß der Sitzung und der Session: 11»/» Uhr Vormittags.

Der Redaktor:

Kr. Faß bind.



Berzeichniß

der sett der letzten Session eingelangten Vorstel¬
lungen und Bittschriften.

Strafnachlaßgesuch von Joseph Gaibroi, vom 15. August
1861.

Begnadigungsgesuch von Johann Kläntschi von RapperSwyl,
vom 10. und 12. September.

Strafnachlaßgesuch von Gottlieb Schmtd von Metkirch, vom
20. September.

Vorstellung mehrerer Bürger von Big len, betreffend Aufhebung
deS Kartoffel brennverboteS, vom 7. Oktober.

Vorstellungen von Landwirthen von Frau brunnen, betreffend
denselben Gegenstand, vom 10. Oktober und 26. Nov.

Vorstellungen mehrerer Bürger von La up en, betreffend den¬

selben Gegenstand, vom 24. Oktober utrd 3. November.
Vorstellung mehrerer Bürger von Bern, betreffend denselben

Gegenstand, vom 23. Oktober.
Vorstellung der Einwohnergemeinde Langnau, betreffend den¬

selben Gegenstand, vom 5. November.
Strafnachlaßgesuch von Johann Bärtschi von RüegSau, vom

9. November.
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Vorstellung der Synode von Pruntrut, betreffend Revision
des Synodalgesetzes, vom 19. November.

Vorstellungen der Gemeinden Köniz und Oberbalm, be¬

treffend das Kartoffelbrennverbot, vom 27. Nov.
Strafnachlaßgesuch von Eug. Prêtât, vom 23. November

,/ „ Jacques Andre von Beurnêvssîn, vom
29. November.

Vorstellungen aus dem Amtsbezirke Konol fingen, betreffend
das Kartoffelbrennverbot, vom 2. Dezember.

Strafnachlaßgesuch von Rud. Gruber von Bätterkinden, vom
2. Dezember.

Vorstellung der Gemeinden ErtSwyl und Wyßachengra-
ben, betreffend Korrektion der Huttivyl-Rohrbach-
Straße, vom 3. Dezember.

Mehrere Vorstellungen auS dem Amtsbezirke Burgdorf, be¬

treffend daS Kartoffelbrennverbot, vom 7. Dezember.
Vorstellung der Gemeinde Kurzenberg, betreffend deren Ber¬

einigung mit dem Amtsbezirke Thun, vom 10. Dezember.
Vorstellung mehrerer Gemeinden deS Oberaargau'S, be¬

treffend die Kleindtetwyl-Tbörigen-Straße, vom
11. Dezember.
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